
Hochschule Reutlingen 
Reut lingen Un iversity 

Satzung 
über öffentliche Bekanntmachungen der Hochschule Reutlingen 

geändert am 10.12.2021 

Aufgrund von § 8 Abs. 6 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landes

hochschulgesetz - LHG) vom 1. Januar 2005 (GBI. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 26. Oktober 2021 (GBI. S. 941), hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 

10.12.2021 die folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Form öffentlicher Bekanntmachungen 

Die Grundordnung und die sonstigen Satzungen sowie andere öffentliche Bekanntma
chungen des Präsidiums und der Hochschulverwaltung der Hochschule Reutlingen wer
den, soweit nicht gesetzlich oder in dieser Satzung eine andere Veröffentlichungsform vor
gesehen ist, durch Veröffentlichung in einem zentralen Verzeichnis (Amtsblatt) auf der In
ternetseite der Hochschule bekannt gemacht und auf diese Weise zur Einsichtnahme 
durch die Öffentlichkeit bereit gestellt. 

§ 2 Vorhalten von Druckexemplaren, Studien- und Prüfungsordnungen 

(1) Mindestens ein gedrucktes und von der Präsidentin oder dem Präsidenten bezie

hungsweise dem vertretungsberechtigten Präsidiumsmitglied unterzeichnetes 

Exemplar der jeweiligen bekannt gemachten Satzung wird an zentraler Stelle archi

viert. Eine Einsichtnahme durch Hochschulmitglieder und Hochschulangehörige ist 

nach Voranmeldung bei der für die Gremien zuständigen Person möglich. 

(2) Ergänzend zu § 1 werden Studien- und Prüfungsordnungen zusätzlich im Studieren

denbüro zu den üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme ausgelegt. 

§ 3 Information über die Tätigkeit von Hochschulrat, Senat und Fakultätsräten 

Die Tagesordnungen für Sitzungen des Hochschulrats, Senats und der Fakultätsräte 
werden hochschulöffentlich über das Intranet bekannt gemacht. Der Aushang erfolgt 
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kurz nach dem Versand der Einladungen an die Gremienmitglieder. Die Protokolle mit 
den für die Hochschulöffentlichkeit bestimmten Beschlüssen des Hochschulrats, Se
nats und der Fakultätsräte werden im Wortlaut im Intranet zur Verfügung gestellt. 

§ 4 Inkrafttreten 

(1) Die Grundordnung und die sonstigen Satzungen treten am ersten Tag des auf ihre Be

kanntmachung folgenden Monats in Kraft, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. 

(2) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die Satzung des Se

nats vom 17.04.2019 tritt gleichzeitig außer Kraft. 

Reutlingen, den 14.01.2022 

/4 _ _ 
Prof. Dr. Hendrik Brumme 

Präsident 
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Satzung der Hochschule Reutlingen über die Verpflichtung zur 
Angabe von personenbezogenen Daten sowie über die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung der 
Aufgaben der Hochschule 

Aufgrund von§ 8 Absatz 5 Satz 1 in Verbindung mit§ 12 Absatz 3 Satz 1, § 12 Absatz 6 
Satz 7 und§ 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 Landeshochschulgesetz Baden
Württemberg (im Folgenden LHG) vom 1. Januar 2005 (GBI. S. 1), das zuletzt geändert 
worden ist durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2021 (GBI. S. 941) hat der 
Senat der Hochschule Reutlingen in seiner Sitzung am 10.12.2021 die Satzung über die 
Verpflichtung zur Angabe von personenbezogenen Daten sowie über qie Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten zur Erfüllung der Aufgaben der Hochschule beschlossen. 
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§ 22 Datenverarbeitungen bei Kooperationsstudierenden und bei kooperativen 
Promotionen ......................................................................................................................... 13 

§ 23 Datenverarbeitungen bei der Auswahl und der Abwicklung von verpflichtenden 
Studienaufenthalten im Ausland ........................................................... ................................ 13 

§ 24 Prüfungsverfahren und Aufbewahrungspflichten von Prüfungsunterlagen ..................... 14 

§ 25 Löschen der Daten und Einschränkung der Verarbeitung .......................................... ...... 15 

§ 26 Inkrafttreten .................................................. ............. .......................................................... 16 

1. Anwendungsbereich und Grundsätze 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Die Satzung regelt die Verpflichtung zur Angabe von personenbezogenen Daten, 
einschließlich der Vorlage- und Mitteilungspflichten, von Studienbewerberinnen und 
Studienbewerbern, aktuellen und ehemaligen Studierenden, Prüfungsteilnehmerinnen 
und Prüfungsteilnehmern (auch im Rahmen einer Externenprüfung und Kontaktstudien}, 
Gasthörerinnen und Gasthörern, Hochbegabten i.S.v. § 64 Abs. 2 LHG sowie von 
externen Nutzerinnen und Nutzern der Hochschuleinrichtungen sowie die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten durch die Hochschule im Rahmen ihrer 
Aufgabenerfüllung. 
(2) Die Verpflichtung zur Angabe von personenbezogenen Daten und zur Erteilung von 
Auskünften sowie die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Hochschule 
aufgrund anderer rechtlicher Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrund
verordnung (DSG-VO), des Landeshochschulgesetzes, des Landesdatenschutzgesetzes, 
des Landesarchivgesetzes und des Hochschulstatistikgesetzes, bleiben·unberührt. 
(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Qualitätssicherung gern. 
§ 5 LHG regelt die Hochschule gesondert. 

§ 2 Grundsätze 
(1) Die Hochschule verarbeitet nur solche personenbezogenen Daten, die für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere aus § 2 LHG und nach Maßgabe des § 12 LHG, 
erforderlich sind. Datenverarbeitungen, die als Serviceleistungen zu werten sind, erfolgen 
auf Basis einer Einwilligung oder einer vertraglichen Vereinbarung. 
(2) Personenbezogene Daten werden vorrangig bei den Betroffenen selbst erhoben. 
Sofern dies nicht möglich ist, werden diese unverzüglich über die Datenerhebung 
informiert, es sei denn es gibt rechtliche Gründe, die gegen die Information sprechen. 
Dasselbe gilt bei einer zweckändernden Nutzung der Daten. 
(3) Die Hochschule kommt ihren Informationspflichten in präziser, transparenter und 
leicht verständlicher Form nach. Sie ergreift Maßnahmen, um den Betroffenen die 
Ausübung ihrer Betroffenenrechte aus der DS-GVO zu erleichtern. 
(4) Personenbezogene Daten dürfen nur von den dafür zuständigen Stellen der 
Hochschule nach dienstlicher Weisung oder im Falle einer gesetzlichen Verpflichtung zur 
Verarbeitung verarbeitet werden. Um eine unautorisierte Verarbeitung zu verhindern, 
beschränkt die Hochschule den Zugang zu personenbezogenen Daten innerhalb der 
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Hochschule und für Auftragsverarbeiter. Weiterhin werden an der Hochschule 
Maßnahmen ergriffen, die die nachträgliche Überprüfung und Feststellung gewährleisten, 
ob und von wem personenbezogene Daten erfasst, verähdert oder gelöscht worden sind. 
(5) Personenbezogene Daten sind möglichst früh zu anonymisieren, wenn sie über das 
Ende eines Verwaltungsvorgangs hinaus ausgewertet werden sollen. 

II. Angabe-, Vorlage- und Mitteilungspflichten 

§ 3 Angabe- und Vorlagepflicht von Studienbewerberinnen und Studienbewerber für die 
Zulassung 

(1) Studienbewerberinnen und Studienbewerber haben der Hochschule für die Zulassung 
folgende personenbezogene Daten anzugeben: 

1.) Familienname, 

2.) vollständige Vornamen in der Schreibweise des amtlichen Identitätsdokuments, 

3.) Geburtsname, wenn abweichend von vorgelegten Unterlagen, 
4.) Geburtsdatum, 
5.) Geschlecht, 

6.) Heimat- und/oder Korrespondenzanschrift, 
7.) Staatsangehörigkeiten, 
8.) Hochschulzugangsberechtigung (Art, Datum des Erwerbs, Noten, Ort der 

Ausstellung); bei Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland der Staat des Erwerbs, 

9.) Studiengang, für den die Zulassung angestrebt wird, sowie die angestrebte 
Abschlussprüfung, das gewünschte Studienfach oder die gewünschten 

Studienfächer (Haupt- oder Nebenfach, Vertiefungsrichtung), Angaben zum 

angestrebten Einstiegssemester, 
10.) weitere Studiengänge und Studienfächer, für welche die Zulassung hilfsweise 

beantragt wird, 
11.) Vorstudienzeiten, inklusive Angabe des Studiengangs und Name der Hochschule 

und abgelegte Prüfungen, sowie beantragte oder beabsichtigte gleichzeitige 

Zulassung zu einem anderen Studiengang, 

12.) Verlust des Prüfungsanspruchs in dem angestrebten oder einem verwandten 
Studiengang, 

13.) Dauer, Art und Umfang einer abgeschlossenen Berufsausbildung in ·einem 

anerkannten Ausbildungsberuf, Wehr-/Zivil-/Entwicklungsdienst, freiwilliges 
soziales bzw. ökologisches Jahr, Betreuungs- oder Pflegezeiten, praktischer 

Tätigkeiten, außerschulische Leistungen (z. B. Preise und Auszeichnungen), 
Auslandstätigkeit vor Aufnahme des Studiums oder besondere Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Vorbildungen. Angabe erforderlich , soweit diese entweder 
Zulassungsvoraussetzungen sind oder soweit diese auf Wunsch der Bewerberin 

oder des Bewerbers im Auswahlverfahren Berücksichtigung finden sollen, 
14.) Dauer, Art und Umfang eines Arbeits-, Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses 

oder einer sonstigen beruflichen Tätigkeit während des Studiums, 

15.) das Vorliegen der für das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse, 
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16.) Angaben zum Vorliegen der fachspezifischen Studierfähigkeit 
(Aufnahmeprüfung), sofern diese Zulassungsvoraussetzung für den angestrebten 
Studiengang ist, 

17 .) Ergebnis einer erforderlichen künstlerischen Eingangsprüfung, 

18.) eine für die Dauer des Vergabeverfahrens gültige E-Mail-Adresse, 
19.) im elektronischen Anmelde- oder Bewerbungsportal bei der Registrierung und 

Anmeldung einen Benutzernamen und ein Passwort, die die Studienbewerberin 

oder der Studienbewerber selbst festlegt und die der Hochschule gegenüber nicht 
bekanntzugeben sind und 

20.) bei Teilnahme der Hochschule mit dem gewünschten Studiengang am 
Serviceverfahren nach §§ 4 und 5 Hochschulzulassungsverordnung die 

Ordnungsmerkmale, die die Studienbewerberin oder der Studienbewerber bei 
der Registrierung bei der Stiftung für Hochschulzulassung erhält, insbesondere 

die Identifikationsnummer, die Authentifizierungsnummer und die 

Identifikationsnummer der Hochschulzugangsberechtigung. 
21.) Bei einem Antrag über die Quoten Härte, Zweitstudium und Öffentliches 

Interesse entsprechende Daten darüber (kann sensible Daten gern. Art. 9 Abs. 1 

DSG-VO enthalten), 

22.) Bei einem Antrag auf Nachteilsausgleich Wartezeit oder Verbesserung der 

Hochschulzugangsberechtigungsnote entsprechende Daten darüber (kann 
sensible Daten gern. Art. 9 Abs. 1 DSG-VO enthalten) 

23.) bei internationalen Studierenden Angaben zur Entscheidung von 

Ausnahmetatbeständen für die Erhebung von Studiengebühren und von 
Anträgen auf Befreiung, Erlass und Stundung von Studiengebühren 

(2) Die für die Zulassung vorzulegenden Unterlagen ergeben sich aus der Allgemeinen 
und den fachspezifischen Zulassungssatzungen. Die Hochschule ist dazu berechtigt, die 
Vorlage von Originalen oder öffentlich beglaubigten Kopien von Unterlagen einzufordern. 

§ 4 Angabe- und Vorlagepflicht von Studienbewerberinnen und Studienbewerber für die 
Immatrikulation 

(1) Studienbewerberinnen und Studienbewerber haben der Hochschule zusätzl ich zu den 
nach § 3 anzugebenden Daten für die Immatrikulation folgende weiteren 
personenbezogenen Daten anzugeben: 

1.) Frühere Namen (insbesondere Geburtsnamen), Geburtsort (bei einem Geburtsort 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland der Staat des Geburtsortes), weitere 
Staatsangehörigkeit, 

2.) Semesteranschrift oder Korrespondenzanschrift in Deutschland, 
3.) Hörerstatus, Art des Studiums, Hochschulsemester, Fachsemester, 

Praxissemester, Semester an Studienkollegs, Urlaubssemester, 
Studienunterbrechungen nach Art, Dauer und Grund, 

4.) Fakultätszugehörigkeit, 

5.) Bezeichnung der bisher besuchten Hochschulen sowie der gleichzeitig besuchten 
weiteren Hochschulen, die an diesen verbrachten Studienzeiten und jeweils 
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gewählten Studiengänge, bei einer Hochschule außerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland der Staat der Hochschule, 
6.) Bezeichnung der Hochschule sowie Semester und Jahr der Ersteinschreibung, bei 

Ersteinschreibung an einer Hochschule außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland der Staat der Hochschule, 

7.) Ort der angestrebten Abschlussprüfung, bei einem Ort außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland der Staat der angestrebten Abschlussprüfung, 

8.) Art, Fachrichtung, Tag, Monat, Jahr·sowie Note und Ergebnis der bisher abgelegten 

Vor-, Zwischen- und Abschlussprüfungen, 
9.) Hochschule, an der der vorherige Abschluss erworben wurde, bei Erwerb des 

vorherigen Abschlusses außerhalb der Bundesrepublik Deutschland der Staat, in 

dem der vorherige Abschluss erworben wurde, 

10.) Vorliegen eines Einberufungsbescheid zum Wehr- oder Freiwilligendienst bzw. zu 

einem damit vergleichbaren Pflichtdienst im Ausland, 
11.) Umstände, die einer Immatrikulation entgegenstehen können, insbesondere 

a) Mitgliedschaft in einer anderen Hochschule oder vorangegangener Ausschluss 

als Mitglied einer Hochschule, 
b) Krankheit, durch die die Studienbewerberin oder der Studienbewerber die 

Gesundheit anderer Studierender ernstlich gefährdet oder den 
ordnungsgemäßen Studienbetrieb ernsthaft zu beeinträchtigen droht oder ein 

Gesundheitszustand, der ein ordnungsgemäßes Studium ausschließt, 
c) Strafbare Handlungen 1n den zwei vorangegangenen Jahren, die bei 

bestehender Mitgliedschaft zur Exmatrikulation berechtigt hätten, 

d) Verbüßung einer Freiheitsstrafe während des Studiums, 
e) Vorliegen eines ausländerrechtlichen Studienverbots, 

12.) Die Krankenkasse und die Versicherungsnummer, gegebenenfalls die Befreiung 
von der gesetzlichen Krankenversicherung gemäß dem Studenten-Meldeverfahren 

oder Versicherungsbescheinigung der zuständigen Krankenkasse nach der 

Studentenkrankenversicherungs-Meldeverordnung, 
13.) Entrichtung der fälligen Beiträge und Gebühren für die Immatrikulation, 

14.) Lichtbild und 
15.) Bei befristet eingeschriebenen internationalen Austauschstudierenden 

Kontaktdaten von Angehörigen für Notfälle. 

(2) Die zur Immatrikulation vorzulegenden Unterlagen ergeben sich aus der 
Immatrikulationssatzung. Die Hochschule ist dazu berechtigt, die Vorlage von Originalen 
oder öffentlich beglaubigten Kopien von Unterlagen einzufordern. 

§ 5 Angabepflicht für Gasthörerinnen und Gasthörer 
Der Antrag auf Zulassung als Gasthörer oder Gasthörerin muss folgende Angaben 

enthalten: 
1.) 

2.) 

Familienname, 
vollständige Vornamen, in der Schreibweise des amtlichen 

Identitätsdokuments, 
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8.) eine für die Dauer der Gasthörerschaft gültige E-Mail-Adresse 

Die Hochschule ist dazu berechtigt, Nachweise über die Vorbildung zu erheben sowie sich 
ein Ausweisdokument zum Identitätsnachweis vorlegen zu lassen. 

§ 6 Angabepflicht für externe Nutzerinnen und Nutzer der Hochschuleinrichtungen 
Externe Nutzerinnen und Nutzer der Hochschuleinrichtungen haben der Hochschule für 
die Erteilung einer Nutzungsberechtigung für die jeweilige Hochschuleinrichtung folgende 
personenbezogene Daten anzugeben: 

1.) Familienname 

2.) Vorname 

3.) Geburtsdatum 
4.) Anschrift 

5.) E-Mail-Adresse 
6.) Geschlecht 

7 .) Zugehörigkeit Institution 
8.) Zugehörigkeit Benutzergruppe 

Für die Benutzung des Lernzentrums wird ein "Ausweis für Externe" ausgestellt. Dieser 
Ausweis speichert folgende personenbezogene Daten auf der Chipkarte: 

1.) Identifikationsnummer der Karte, 
2.) Aktivierungsdatum/Uhrzeit und Gültigkeitszeitraum . 

3.) Bibliotheksnummer 

4.) Zutrittsnummer 
5.) Karten mit Bezahlfunktion: Kartenwert (Guthaben) und die jeweils letzten 10 

Buchungen mit Datum/Uhrzeit/Terminal_ ID" 

(2) Die Hochschule ist dazu berechtigt, sich ein Ausweisdokument zum 
Identitätsnachweis vorlegen zu lassen. 

§ 7 Rückmeldung 
Die Rückmeldung erfolgt durch ein Onlineverfahren. Bei der Rückmeldung werden 
folgende personenbezogene Daten der Studierenden verarbeitet. : 

1.) Familienname, Vorname, 

2.) Semesteranschrift, Matrikelnummer sowie 
3.) Höhe der Beiträge und Gebühren. 

Zusätzlich sind die Bankverbindungsdaten für die Erteilung eines SEPA
Lastschriftverfahrens anzugeben. 
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(1) Die Prüfungsanmeldung erfolgt durch ein Onlineverfahren in einem vom Zentralen 
Prüfungsausschuss festgelegten Prüfungszeitraum. Die Daten sind in den Stammdaten 
der Studierendenverwaltung vorhanden und müssen nicht separat angegeben werden. 
Die Verifizierung erfolgt über das Login. Die Prüfungsanmeldung erfolgt in dem 
Lehrplansemester, welches im besonderen Teil der jeweiligen Studien- und 
Prüfungsordnung festgelegt ist. 
(2) Im Fall einer außerhalb des vorgesehenen Prüfungsanmeldezeitraums verspäteten 
Anmeldung oder im Fall der Anmeldung von Zusatzmodulen, erfolgt eine verbindliche 
Prüfungsanmeldung durch eine schriftliche Anmeldung zu der Prüfung durch die 
Prüfungskandidatinnen oder den Prüfungskandidaten. Dafür sind im Anmeldeformular 
folgende Daten anzugeben: 

1.) Familienname, 
2.) vollständige Vornamen, in der Schreibweise des amtlichen Identitätsdokuments, 
3 .) Matrikelnummer, 
4.) E-Mail Adresse 
5.)Fakultät und Studiengang, 
6.)Prüfungsbezeichnung, 
7.) für die Prüfung verwendete Kennnummer, 
8.) Datum und Unterschrift. 

Bei der Anmeldung zur Abschlussarbeit muss das Thema der Abschlussarbeit (Bachelor-, 
Masterthesis), das Datum der Ausgabe des Themas und der voraussichtlichen Abgabe 
sowie Name der Betreuerin oder des Betreuers (Erst- und Zweitbetreuerin bzw. -
betreuers) und ein evtl. Sperrvermerk angegeben werden. 

§ 9 Zulassung zur Externenprüfung, Kontaktstudium 
(1) Interessenten, die eine Zulassung zu einer Externenprüfung beantragen, sind 
verpflichtet, folgende Daten anzugeben: 

1.)Familienname, 
2.)vollständige Vornamen, in der Schreibweise des amtlichen Identitätsdokuments, 
3 .) Geschlecht, 
4.) Geburtsdatum und - ort, 
5.) Anschrift, 
6.) gültige E-Mail-Adresse, 
7 .) Staatsangehörigkeit 
8.) Bezeichnung und Art der Externenprüfung, 
9.) Angabe darüber, ob ein Vorbereitungsprogramm an einer Bildungseinrichtung 

gemäß § 33 S. 2 Nr. 2 LHG absolviert wurde, 
10.) das Vorliegen von fachspezifischen Zulassungsvoraussetzungen zur 
Externenprüfung 

gemäß den jeweiligen Prüfungsordnungen für die Externenprüfung, insbesondere 
abgeschlossene Berufsausbildungen oder erforderliche qualifizierte 
berufspraktische Tätigkeiten 

11.) das Vorliegen der für die Externenprüfung erforderlichen Sprachkenntnisse, 
12.) Angaben darüber, inwiefern die für den Hochschulzugang erforderlichen 
Voraussetzungen (§ 58, 59 LHG) für die jeweilige Externenprüfung erfüllt sind, 
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13.) Hochschulzugangsberechtigung (Art, Datum des Erwerbs, Noten, Ort der 
Ausstellung); bei Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland der Staat des Erwerbs 
14.) Angabe über einen etwaigen Verlust des Prüfungsanspruchs und 

(2) Die von den Antragstellerinnen und Antragstellern zur Externenprüfung im Einzelnen 
vorzulegenden Unterlagen für die von ihnen angestrebte Externenprüfung werden in den 
jeweiligen Prüfungsordnungen für die Durchführung der Externenprüfung aufgeführt. Die 
Hochschule ist dazu berechtigt, die Vorlage von Originalen oder öffentlich beglaubigten 
Kopien von Unterlagen einzufordern. 

(3) Die Hochschule erhebt für die Erstellung von Hochschulzertifikaten im Rahmen eines 
Kontaktstudiums erforderliche personenbezogene Daten der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern. Dies umfasst 
1.) Familienname, 
2.) vollständige Vornamen, in der Schreibweise des amtlicher:i Identitätsdokuments, 
3.) Geschlecht, 
4.) Geburtsdatum und -ort, 
5.) Bezeichnung und Datum abgelegter Prüfungen sowie deren Ergebnis und erreichte 
ECTS-Punkte 

§ 10 Angabe- und Vorlagepflicht bei einer Bewerbung um einen verpflichtenden 

Studienaufenthalt im Ausland 
(1) Studierende sind dazu verpflichtet, bei einer Bewerbung um einen verpflichtenden 
Studienaufenthalt an einer Partnerhochschule im Ausland, folgende Daten anzugeben: 

1.)Familienname, 
2.)vollständige Vornamen, in der Schreibweise des amtlichen Identitätsdokuments, 
3.) Geschlecht, 
4.) Geburtsdatum, 
5.) Matrikelnummer, 
6.) E-Mail-Adresse, 
7 .) Studiengang, 
8 .) Zielhochschule und 
9.)Zeitpunkt und Dauer des Auslandsaufenthalts 
10.) Aktueller Notenspiegel, 
11.) für den Studienaufenthalt erforderliche Sprachkenntnisse 

(2) Für die Bewerbung um einen verpflichtenden Studienaufenthalt im Ausland sind 
folgende Unterlagen vorzulegen: 

1.) Lebenslauf und 
2.) Resultat des Sprachtests. 

(3) Erfolgt der Studienaufenthalt im Ausland im Rahmen des Erasmus-Programmes, sind 
darüber hinaus folgende Daten anzugeben: 

1.)Geburtsort, 
2.)Nationalität, 
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3.) Kontodaten, 
4.)Anschrift und 

Hochschu le Reut l ingen 
Reutlingen University 

5.)Name der Krankenversicherung und Versicherungsnummer. 

§ 11 Datenerhebungen bei sonstigen Antragsverfahren 
(1) Im Rahmen von Antragsverfahren, insbesondere im Falle eines Antrags auf eine 
Beurlaubung, eines Prüfungsrücktritts, auf Exmatrikulation, auf Rückerstattung des 
Semesterbeitrags und/oder der Studiengebühren, eines Antrags auf Nachteilsausgleichs 
bei Prüfungen, eines Antrags auf Verlängerung der Studiendauer oder eines Antrags auf 
Anerkennung von anderweitig erworbenen Studienleistungen, sind die Studierenden dazu 
verpflichtet, die antragsbegründenden Umstände darzulegen und die geforderten 
Nachweise zu erbringen sowie die zur Identifikation des Antragsstellers erforderlichen 
Informationen zur Person und zum Studium sowie ihre Kommunikationsdaten 
anzugeben. 
(2) Nicht vollständig ausgefüllte Antragsformulare werden von der Hochschule nicht 
bearbeitet. Dasselbe gilt für den Fall , dass die geforderten Nachweise nicht erbracht 
werden. Etwas anderes gilt für den Fall, dass die Studierenden begründet vortragen, dass 
es an der Erforderlichkeit der Datenverarbeitung zur Aufgabenerfüllung der Hochschule 
fehlt bzw. dass sie einer Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gemäß Art 21 Abs. 1 DS-GVO widersprochen haben und die Hochschule keine 
zwingenden schutzwürdigen Gründe für die Verarbeitung nachweisen kann. 

§ 12 Angabepflicht bei der Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
Die Hochschule erhebt bei den Teilnehmenden an einer Lehrveranstaltung, bei der eine 
Anwesenheitspflicht besteht, für deren Besuch ECTS-Punkte vergeben werden oder für 
deren Besuch die Teilnehmenden einen Anspruch auf Ausstellung einer Bestätigung über 
die regelmäßige Teilnahme hat, folgende Daten: 

1.) Familienname, Vorname 
2.) Matrikelnummer. 

Zum Nachweis des Besuchs der Veranstaltung können seitens der Hochschule 
Teilnahmelisten geführt werden, auf denen die Teilnehmenden den Besuch der 
Lehrveranstaltung bestätigen. Dies kann durch das Einholen einer Unterschrift erfolgen. 

§ 13 Mitteilungspflichten 
Die Studierenden haben der Hochschule unverzüglich mitzuteilen: 

1.) Änderung des Namens, der Anschrift und der Staatsangehörigkeit, 
2.) Aufnahme eines Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis, das während des 

Studiums ausgeübt wird und das Studium beeinträchtigt, 

3.) den Verlust des Studienausweises, 
4.) die Verbüßung einer Freiheitsstrafe, sofern diese das Studium beeinträchtigt, 

5.) das Auftreten einer Krankheit gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 11b. 
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III. Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

§ 14 Verarbeitung personenbezogener Daten 

Hochschule Reutl ingen 
Reutlingen University 

(1) Die gemäß§§ 3- 13 erhobenen Daten sowie weitere von der Hochschule generierte 
oder anderweitig rechtmäßig bekanntgewordene Daten werden von der Hochschule 
verarbeitet, sofern und soweit die Verarbeitung zur Erfüllung der Aufgaben der 
Hochschulen erforderlich ist. 
(2) Die Hochschule verarbeitet die Daten nach Abs. 1 für ihre Verwaltungszwecke, 
inspesondere im Rahmen des Zulassungsverfahrens, der Immatrikulation, der 
Rückmeldung, der Beurlaubung, des Prüfungsverfahrens, und der Exmatrikulation. 
Ebenso können die Daten für studienbezogene Verwaltungszwecke genutzt werden, 
insbesondere zur Einrichtung eines Zugangs zur informationstechnischen Infrastruktur 
und den IT-Systemen der Hochschule. Der Erforderlichkeitsgrundsatz ist hierbei stets zu 
beachten. Bei Daten, die auf Basis einer Einwilligung erhoben worden sind bzw. im 
Rahmen eines Antragsverfahrens im Sinne von § 10 und § 11 der Satzung, oder bei der 
Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Art. 9 
DS-GVO stellt die Hochschule durch das Treffen von geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen aktiv sicher, dass der Zweckbindungsgrundsatz 
eingehalten wird. 
(3) Eine Aufgabenerfüllung im Sinne von Abs. 1 liegt auch bei Maßnahmen vor, welche 
nur mittelbar dem Ziel der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Neben dem Betrieb 
und der Pflege der informationstechnischen Infrastruktur und von IT-Systemen sowie der 
elektronischen Schließanlage fallen darunter auch das Qualitätsmanagement sowie die 
Öffentlichkeitsarbeit. Eine Veröffentlichung von personenbezogenen Daten erfolgt 
ausschließlich auf Basis einer ausdrücklichen Einwilligung der Betroffenen, es sei denn 
die Veröffentlichung ist durch gesonderte Rechtsgrundlage gestattet. 
(4) § 13 des Landesdatenschutzgesetzes bleibt unberührt. 

§ 15 Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zulassungsverfahren 
Die Hochschule kann die Kontaktdaten der Bewerberinnen und Bewerber nutzen, um die 
Betroffenen über den Status ihrer Bewerbung zu informieren und den Bewerberinnen und 
Bewerbern Informationsmaterialien zukommen zu lassen. 

§ 16 Personenbezogene Merkmale 
Für die Verwaltung der personenbezogenen Daten können folgende Merkmale und 
Kennzeichen gebildet werden: 

1.) Identitätsnummer (z.B. Bewerber-, Matrikel-, Teilnehmer- für 
Externenprüfungen, Gasthörer-, Bibliotheksnummer), 

2.) Prüfungsnummer. 

§ 17 Studierenden- und Prüfungsakte 
Die Hochschule führt für jeden Studierenden eine Studierendenakte und eine 
Prüfungsakte, in der der Verlauf des Studiums, Anträge und Bescheide sowie absolvierten 
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~ 1 Hochschule Reutlingen 
~ Reutlingen University 
~ 

Prüfungen dokumentiert werden. Sie dienen der Verwaltung von Studierenden- und 
Prüfungsdokumenten. Die Akten dürfen -auch digital geführt werden. Dokumentationen zu 
Täuschungsversuchen und vom Ordnungsausschuss beschiedene Ordnungsmaßnahmen 
gemäß § 62 a LHG werden in der Studierendenakte verwahrt. 

§ 18 Studierendenausweis und Gästekarte 
(1) Die Hochschule gibt für Studierende zum Nachweis der Mitgliedschaft zur Hochschule 
bei der Immatrikulation und Rückmeldung einen Studierendenausweis (CampusCaRT) in 
Form einer Chipkarte aus. Der Studierendenausweis kann darüber hinaus zur 
Identitätsfeststellung bei Prüfungen, als Identifikation und als elektronischer Schlüssel 
zum Zwecke der Zutrittskontrolle in das Hochschulgebäude, insbesondere auch in 
Labore, als Nachweis für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und als Geldbörse 
mit Zahlungsfunktion dienen. Die Gültigkeit ist auf die Dauer eines Semesters beschränkt 
und muss nach Rückmeldung validiert werden. Die Gästekarte wird für den Zeitraum des 
vorgesehenen Aufenthaltes ausgegeben. 

(2) Der Studierendenausweis kann folgende optisch wahrnehmbare personenbezogene 
Daten enthalten: 

1.) Titel „Studierendenausweis CampusCaRT" und Aussteller der Chipkarte, 
2.) Familienname, Vorname(n), 
3.) Benutzertyp, 
4.) Matrikelnummer, 
5.) Bibliotheksnummer, 
6.) Gültigkeitsdauer und 
7.) Lichtbild. 

(3) Der Studierendenausweis kann folgende personenbezogene Daten auf der Chipkarte 
elektronisch speichern: 

1. Identifikationsnummer der Karte, 
2. Aktivierungsdatum/Uhrzeit und Gültigkeitszeitraum, 
3. Matrikelnummer, 
4. Bibliotheksnum_mer, 
5. Zutrittsnummer 
6. Karten mit Bezahlfunktion: Kartenwert (Guthaben) und die jeweils letzten 10 

Buchungen mit Datum/Uhrzeit/Terminal 10. 

(4) Der Studierendenausweis können folgende personenbezogene Daten in einem 
weiteren Online-System mit Netzwerkanschluss und damit direkter Datenbankanbindung 
elektronisch speichern: 

1. Zutrittsberechtigung: Identifikationsnummer der Karte, Information über die 
Berechtigung der Karte, Freischaltung und Zutrittsbuchungen mit Kartennummer, 
Datum, Uhrzeit, Schloss, Zugangsberechtigung und 

2. Daten zur Bibliotheksausleihe nach den Benutzerbestimmungen. 
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(5) Der Studierendenausweis und die Gästekarte können folgende personenbezogene 
Daten in einem Offline-System in einem internen Speicher protokollieren und rollierend 
überschreiben: 

1. Identifikationsnummer der Karte und 
2. Information über die Berechtigung der Karte. 

(6) Die durch den Chip des Studierendenausweises gespeicherten Daten werden 
spätestens mit Exmatrikulation oder fehlender Rückmeldung, in der Regel zum Ende des 
Semesters in der die Exmatrikulation ausgesprochen oder die fehlende Rückmeldung 
festgestellt wird, gelöscht. Bei Karten mit Zahlfunktion werden die jeweils letzten 10 
aktuellen Buchungen gespeichert. 

(7) Die personenbezogenen Daten im Online-System werden nach 3 Monaten gelöscht. 

(8) Bei einem Wechsel der eingesetzten Technik passt die Hochschule die Satzung 
innerhalb eines Jahres an die neuen Gegebenheiten an. Die oder der 
Datenschutzbeauftragte ist vor der Einführung der neuen Technik hinzuziehen. 

§ 19 RZ-Account und Hochschul-E-Mail-Adresse 
(1) Für jeden Studierenden werden ein RZ-Account sowie eine Hochschul-E-Mail-Adresse 
eingerichtet. · 
(2) Die Hochschule nutzt diese E-Mail-Adresse zur Kommunikation mit den Studierenden. 
Zu diesem Zwecke setzt die Hochschule auch Mailinglisten ein. Eine Mailingliste ist eine 
Liste von E-Mail-Adressen, die selbst eine E-Mail-Adresse hat. 
(3) Um die Postfächer im Rahmen des Möglichen frei von Viren und Spam-Nachrichten zu 
halten, setzt die Hochschule technische Maßnahmen zur Filterung der angelieferten E
Mails ein. 
(4) Der RZ-Account sowie die Hochschul-E-Mail-Adresse werden 90 Tage nach erfolgter 
Exmatrikulation gelöscht. Die Hochschule behält sich vor zum Schutz der IT-Systeme der 
Hochschule im konkreten Einzelfall die den Studierenden zur Verfügung gestellten 
Accounts bereits zu einem früheren Zeitpunkt zu sperren. 
(5) Im Übrigen gelten die Regelungen in der Verwaltungs- und Benutzungsordnung des 
Rechenzentrums. 

§ 20 Verfasste Studierendenschaft 
Die Hochschule übermittelt an die Verfasste Studierendenschaft die personenbezogenen 
Daten, welche von dieser zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 65 LHG erforderlich sind. 
Die Hochschule stellt insbesondere der Verfassten Studierendenschaft die von ihr 
erstellten Mailinglisten i.S.v. § 19 Abs. 2 und Daten für die Durchführung der Wahlen der 
Mitglieder der Verfassten Studierendenschaft zur Verfügung. 
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§ 21 Bescheinigungen 

Hochschule Reut lingen 
Reutlingen University 

(1) Die Hochschule stellt für die Studierenden Studienbescheinigungen, 
Studienverlaufsbescheinigungen, Bescheinigungen nach § 9 BaföG und Notenspiegel 
online zum Abruf bereit. Bei Gasthörerinnen und Gasthörern stellt die Hochschule einen 
Gasthörerschein aus. 
(2) Nach erfolgter Exmatrikulation erhält die oder der Betroffene jeweils eine 
Exmatrikulationsbescheinigung und eine Bescheinigung von Studienzeiten für die 
gesetzliche deutsche Rentenversicherung. 

§ 22 Datenverarbeitungen bei Kooperationsstudierenden und bei kooperativen 
Promotionen 

(1) Die Hochschule erhebt und verarbeitet die für die Verwaltung erforderlichen Daten 
von Kooperationsstudierenden und bei kooperativen Promotionen. Hierfür kann auch die 
von der Hochschule eingesetzte Verwaltungssoftware genutzt werden. Eine Übermittlung 
von personenbezogenen Daten der kooperativ Studierenden und Promovierenden an den 
Kooperationspartner findet ausschließlich zur Erfüllung der in der 
Kooperationsvereinbarung übernommenen Pflichten statt. Die kooperativ Studierenden 
und Promovierenden werden hierüber zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten informiert. 
Eine darüber hinausgehende Übermittlung der Daten bedarf einer Einwilligung der 
Betroffenen. 
(2) Eine Übermittlung von Studierendendaten an den Kooperationspartner, bei dem die 
Studierenden der Hochschule Kooperationsstudierende sind, findet ausschließlich zur 
Erfüllung der in der Kooperationsvereinbarung übernommenen Pflichten statt. Die 
Studierenden werden über diese Übermittlungen bei der Anmeldung zu einer 
Veranstaltung, die vom Kooperationspartner durchgeführt wird, informiert. Eine darüber 
hinausgehende Übermittlung der Daten bedarf einer Einwilligung. 
(3) Die Hochschule kann diese Daten zu statistischen Zwecken auswerten. 

§ 23 Datenverarbeitungen bei der Auswahl und der Abwicklung von verpflichtenden 

Studienaufenthalten im Ausland 
(1) Die Hochschule verarbeitet bei der Auswahl und der Abwicklung von verpflichtenden 
Studienaufenthalten im Ausland die von den Studierenden im Bewerbungsformular 
angegebenen Daten sowie weitere erforderliche personenbezogenen Daten aus der 
Studierenden- und Prüfungsverwaltung, insbesondere die 
Hochschulzugangsberechtigungsnote und den gewichteten Notendurschnitt. 
(2) Im Rahmen der Abwicklung eines verpflichtenden Studienaufenthalts im Ausland 
übermittelt die Hochschule gemäß der mit der Partnerhochschule vereinbarten 
Bedingungen über den Studierendenaustausch personenbezogene Daten an die 
Partnerhochschule. Sofern die Partnerhochschule in einem Drittland liegt, erfolgt die 
Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses oder gemäß 
Art. 49 Abs. 1 lit. c DS-GVO. 
(3) Erfolgt der verpflichtende Studienaufenthalt im Ausland im Rahmen des Erasmus
Programmes, übermittelt die Hochschule personenbezogene Daten zudem an die 
nationale Agentur des Deutschen Akademischen Austauschdienstes e.V. (DMD) als 
Träger des Erasmus-Programmes. 
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Hochschule Reutlingen 
Reut lingen University 

§ 24 Prüfungsverfahren und Aufbewahrungspflichten von Prüfungsunterlagen 
(1) B~i der Prüfungsplanung und im Prüfungsverfahren verarbeiten die Hochschule, das 
zuständige Prüfungsamt oder die Prüfungsstellen die gemäß §§ 3- 13 erhobenen Daten 
sowie weitere von der Hochschule generierte oder anderweitig rechtmäßig 
bekanntgewordene Daten. 
(2) Die von den Studierenden erbrachten Prüfungsleistungen, einschließlich der 
dazugehörigen Dokumentationen, sowie der darauf bezogenen Teil- und 
Gesamtbewertungen, gutachterlichen Stellungnahmen und Prüfungsprotokolle, können 
von der Hochschule, auch in einem automatisierten Verfahren, verarbeitet werden. 
(3 
(4) Prüfungsleistungen, insbesondere Klausuren, Hausarbeiten, Projektarbeiten und 
Praxisberichte, inklusive der darauf bezogenen Gutachten und Teilnahmelisten, sowie 
Protokolle zu mündlichen Prüfungen, die in die Endnote miteinfließen, werden vom von 
der jeweiligen Prüferin bzw. Prüfer zwei Jahre aufbewahrt. Die Aufbewahrungsfrist beginnt 
mit Ablauf des Semesters, in welchem die Prüfungsleistung erbracht worden ist, zu 
laufen. Sollte die Prüfung angefochten worden sein, endet die Aufbewahrungspflicht nicht 
vor dem Eintritt der Rechtskraft. 
(5) Bachelor- und Masterarbeiten, inklusive. der darauf bezogenen Gutachten, sowie die 
Protokolle der dazugehörigen Kolloquien werden für einen Zeitraum von zwei Jahren von 
der jeweiligen Prüferin bzw. Prüfer aufbewahrt. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf 
des Semesters, in welchem die Prüfungsleistung erbracht worden ist, zu laufen. Sollte die 
Prüfung angefochten worden sein, endet die Aufbewahrungspflicht nicht vor dem Eintritt 
der Rechtskraft. 
(6) Für im Rahmen einer Externenprüfung erbrachter Prüfungsleistungen gilt Abs. 4. 
Prüfungsleistungen und Prüfungsprotokolle, welche im Rahmen eines 
Hochschulzertifikatskurses erbracht werden, sind ein Jahr nach Erbringung der 
Prüfungsleistung von der jeweiligen Prüferin bzw. Prüfer aufzubewahren. Die 
Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Semesters, in welchem die Prüfungsleistung 
erbracht worden ist, zu laufen. Das Ergebnis der Modulprüfungen wird für die Dauer von 
zehn Jahren aufbewahrt. 
(7) Prüfungsbezogene, den Einzelfall betreffende Unterlagen, insbesondere Atteste, 
Anträge, Bescheide, Anerkennungs- oder Widerspruchsverfahren und damit verbundene 
Korrespondenz, werden für einen Zeitraum von 5 Jahren in der Studierenden- bzw. 
Prüfungsakte aufbewahrt. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Akte geschlossen wird. Eine Löschung nach 5 Jahren erfolgt 
nicht, wenn die Unterlagen zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich sind. 
(8) Die Bestimmungen des Landesarchivgesetzes zur Anbietungspflicht sowie sonstige 
gesetzliche oder satzungsmäßige Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten bleiben 
unberührt. 
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§ 25 Löschen der Daten und Einschränkung der Verarbeitung 

Hochschul e Reutl ingen 
Reutlingen University 

(1) Daten von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die nicht immatrikuliert 
wurden, werden seitens der Hochschule spätestens zum Ende des Semesters gelöscht, 
welches auf das Semester folgt, zu dem die Bewerbung erfolgte. 
(2) Daten von Studierenden sowie von Doktorandinnen und Doktoranden sind nach der 
Exmatrikulation bzw. nach dem Abschluss des Promotionsverfahrens unverzüglich zu 
löschen. Das Prüfungsverfahren gilt erst dann als abgeschlossen, wenn ein Widerruf des 
Bestehens der Prüfung durch die Hochschule im Falle eines nachträglichen Feststellens 
eines Prüfungsbetrugs nicht mehr möglich ist. 
(3) Folgende Daten sind aus der Verpflichtung zur unverzüglichen Löschung nach Absatz 
2 ausgenommen: 

1.) Kontaktdaten, 
2.) Fakultät und Studiengang, 

3.) Art und Datum des Abschlusses und 
4.) äußere Verlaufsdaten i.S.v. § 5 Abs. 3 LHG. 

Die Hochschule verwendet die Daten Nr. 1-3 zur Pflege der Verbindung zu den 
Absolventinnen und Absolventen. Die Daten Nr. 1-4 nutzt die Hochschule zur 
Durchführung von Befragungen zur Sicherung einer hohen Qualität und 
Leistungsfähigkeit sowie zur Durchführung von Evaluationen. Dies gilt nicht für den Fall, 
dass die Betroffenen Widerspruch gegen die Speicherung und Nutzung der Daten zu den 
in Satz 2 bzw. 3 genannten Zwecken eingelegt haben. Die Hochschule informiert die 
Studierenden über die Verarbeitung der Daten zu diesen Zwecken und belehrt die 
Absolventinnen und Absolventen über das bestehende Widerrufsrecht. Eine Verwendung 
der Daten zu dem Zwecke der Durchführung von Evaluationen erfolgt längstens für einen 
Zeitraum von 15 Jahren. 
(4) Weiterhin sind folgende Daten aus der Verpflichtung zur unverzüglichen Löschung 
nach Absatz 2 ausgenommen: 

1.) Familienname, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 

Anschrift, E-Mail-Adresse, 
2.) Studiengang, Matrikelnummer, Teilnehmernummer für Externenprüfungen, 

3.) Praxissemester, Urlaubssemester oder sonstige Studienunterbrechungen, 
4.) Ergebnis und Datum der Zwischenprüfung 
5.) Ergebnis und Datum der Abschlussprüfung des Studienabschlusses mit 

Gesamtnote und den die Gesamtnote tragenden Einzelnoten bzw. Einzelnoten und 

Fehlversuche bei nicht abgeschlossenem Studium und 
6.) Datum der Immatrikulation und Exmatrikulation sowie Exmatrikulationsgrund. 

Die Hochschule verarbeitet diese Daten zum Zwecke der Validierung der seitens der 
Hochschule ausgestellten Zeugnisse und Notenspiegel, soweit dies erforderlich ist, um 
das Ansehen der Hochschule zu verteidigen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der 
konkrete Verdacht besteht, dass ein gefälschtes Zeugnis oder ein gefälschter 
Notenspiegel im Umlauf ist. Eine Verarbeitung der Daten zur Beantwortung von 
standardmäßigen Anfragen von Unternehmen und anderen juristischen Personen nach 
der Echtheit eines diesen vorgelegten Zeugnisses erfolgt ausschließlich auf Basis einer 
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Hochschule Reutl ingen 
Reutlingen University 

Einwilligung der betroffenen Absolventin oder des betroffenen Absolventen. Die 
Hochschule löscht diese Daten 50 Jahre nach dem die Exmatrikulation wirksam wurde. 
(5) Die Daten von Gasthörerinnen und Gasthörern sowie von Hochbegabten i.S.v. § 64 
Abs. 2 LHG werden nach Beendigung der Zulassung unverzüglich gelöscht. Sofern bei 
den Hochbegabten i.S.v. § 64 Abs. 2 LHG zu diesem Zeitpunkt das Prüfungsverfahren 
noch nicht abgeschlossen ist, werden die Daten abweichend von Satz 1 nach Abschluss 
des Prüfungsverfahrens unverzüglich gelöscht. 
(6) Die Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Externenprüfungen werden nach 
Abschluss des Prüfungsverfahrens unverzüglich gelöscht. 
(7) Die Daten von externen Nutzern und Nutzerinnen der Hochschuleinrichtungen sowie 
von Kooperationsstudierenden und bei kooperativen Promotionen werden nach 
Beendigung des Nutzungsverhältnisses bzw. des konkreten Kooperationsverhältnisses 
mit den jeweiligen Studierenden bzw. Promovierenden unverzüglich gelöscht. 

VI. Inkrafttreten 

§ 26 Inkrafttreten 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Reutlingen, den 31.01.2022 

Prof. Dr. Hendrik Brumme 
Präsident · 
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Satzung für den Zugang · 

zu dem Studiengang International Management (Part-Time) 
mit dem Abschluss Master of Business Administration (MBA). 

Vom 10.03.2022 

Hochschule Reutlingen 
Reutlingen Universit y 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 i.V. m. § 59 Abs. 2 des Gesetzes über die Hochschulen in 
Baden-Württemberg Landeshochschulgesetz - LHG) in der Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. S. 
99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl.2022 S. 1,2) sowie der 
Satzung über die Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation der Hochschule 
Reutlingen vom 01.04.2015 hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 11.02.2022 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Die Satzung regelt den Zugang zum Masterstudiengang International Management (Part-Time) 
mit dem Abschluss Master of Business Administration (MBA). 

(2) Soweit in dieser Satzung nicht näher bestimmt, gelten die Vorschriften zur Immatrikulation in 
der Satzung über die Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation der 
Hochschule Reutlingen in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 2 Fristen und Form des Antrags 

Der Antrag auf Immatrikulation zum Studium muss, inklusive der erforderlichen Nachweise der 
Zugangsvoraussetzungen, form- und fristgerecht gemäß der jeweils gültigen Satzung über die 
Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation der Hochschule Reutlingen, 

bis zum 15. August für das Wintersemester 
und 15. Februar für das Sommersemester 

beim Zulassungs-/lmmatrikulationsamt ·der Hochschule Reutlingen eingegangen sein 
(Ausschlussfrist). 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum MBA-Studiengang International Management (Part-Time) setzt den Nachweis 
folgender Qualifikationen voraus: 

• ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss oder gleichwertiger 
Abschluss 

• eine qualifizierte, mindestens zweijährige (24 Monate) berufspraktische Erfahrung 
nach dem Hochschulabschluss 

• Sehr gute Deutschkenntnisse nachzuweisen über die in § 1 der Satzung über die 
erforderlichen Sprachkenntnisse für ein Studium an der Hochschule Reutlingen 
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aufgeführten Nachweise 

• Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 (nach dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen) nachzuweisen über die in § 2 der Satzung über die 
erforderlichen Sprachkenntnisse für ein Studium an der Hochschule Reutlingen 
aufgeführten Nachweise 

• Nachweis der bestandenen Eignungsprüfung gemäß§ 5 

(2) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die die Zugangsvoraussetzungen nach Abs. 1 
erfüllen, jedoch bis zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung weniger als 210 ECTS-Punkte erworben 
haben, weisen ihre Eignung für den Studiengang in der Eignungsprüfung nach § 5 nach. In 
diesen Fällen werden nach Abschluss des MBA-Studiums unter Einbezug des Erststudiums 
weniger als 300 ECTS-Punkte erreicht. 

§ 4 Kommission zur Durchführung der Eignungsprüfung 

Die Kommission ist für alle Aufgaben, die in den Bereich der Eignungsprüfung fallen, zuständig. 
Die Kommission zur Durchführung der Eignungsprüfung des MBA-Studiengangs International 
Management Part-Time an der Hochschule Reutlingen besteht aus drei hauptamtlichen 
Professorinnen oder Professoren des MBA-Studiengangs International Management Part-Time. Die 
Mitglieder der Kommission werden vom Fakultätsrat, der auch den Vorsitz bestimmt, für die Dauer 
von jeweils 4 Jahren gewählt. Der oder die Vorsitzende koordiniert die anfallenden Aufgaben. Sie 
oder er hat ein Eilentscheidungsrecht mit Information der Kommission. 

§ 5 Eignungsprüfung 

(1) An der Eignungsprüfung teilnehmen kann nur, wer einen berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss oder gleichwertigen Abschluss hat und bis zur Immatrikulation eine 
qualifizierte, mindestens zweijährige (24 Monate) berufspraktische Erfahrung nach dem 
Hochschulabschluss vorweisen kann. Nachweise darüber sind mit dem Antrag auf 
Immatrikulation einzureichen. 

(2) Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Eignungsprüfung findet online über die Webseite des 
Studiengangs statt. Über die Zulassung zur Eignungsprüfung und den Termin wird die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber informiert. Die Einladung ergeht per E-Mail. 

(3) Die Eignungsprüfung besteht aus einem Prüfungsgespräch, welches in begründeten Fällen 
auch per audiovisueller Verbindung durchgeführt werden kann. Machen Studienbewerberinnen 
oder Studienbewerber ggf. durch ein ärztliches Attest glaubhaft, dass sie wegen länger 
andauernder oder ständiger körperlicher Beeinträchtigung bzw. Behinderung ganz oder 
teilweise nicht in der Lage sind, die Eignungsprüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form abzulegen, so kann von der oder von dem Vorsitzenden der Auswahlkommission 
gestattet werden, dass das Prüfungsgespräch in einer anderen Form zu erbringen ist. Ein 
entsprechender Antrag mit den dazugehörigen Nachweisen (z.B. ein ärztliches Attest) müssen 
spätestens bis drei Arbeitstage vor Antritt der Eignungsprüfung bei der oder dem Vorsitzenden 
der Auswahlkommission für den MBA Studiengang International Management (Part-Time) 
vorgelegt werden. 

(4) Das Prüfungsgespräch dauert ca. 30 Minuten und wird von zwei Personen durchgeführt; 
mindestens eine ist Professorin oder Professor des MBA-Studiengangs. Die zweite 
prüfungsberechtigte Person kann eine Professorin oder ein Professor, eine akademische 
Mitarbeiterin oder ein akademischerMitarbeiterderFakultät oder eine von der Auswahlkommission 
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bestellte Persönlichkeit aus Wirtschaft, Verwaltung, Forschung und Lehre sein, die mindestens 
über einen Masterabschluss verfügt. Es kann verlangt werden, dass prüfungsrelevante Fakten 
(z.B. Praxiszeiten, Auslandsaufenthalte) durch Vorlage von Nachweisen glaubhaft gemacht 
werden. 

(5) Im laufenden Immatrikulationsverfahren kann die Eignungsprüfung nur einmal abgelegt 
werden. Eine bestandene Eignungsprüfung kann für das darauffolgende 
Immatrikulationsverfahren als Zugangsvoraussetzung eingereicht werden. Für spät~re 
Immatrikulationsverfahren, muss die Eignungsprüfung erneut abgelegt werden. 

(6) Die Eignung der Studienbewerberinnen und Studienbewerber für den Studiengang wird 
anhand der Kriterien liste nach Anlage 1 festgestellt. 

§ 6 Immatrikulationsentscheidung 

Die Entscheidung über das Erfüllen der Zugangsvoraussetzungen und die Immatrikulation zum 
Studiengang trifft die Leitung der Hochschule. 

§ 7 Verstoß gegen die Ordnung, Täuschungsversuch 

Hat eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber das Ergebnis der Eignungsprüfung durch 
Täuschung beeinflusst und wird dies erst nach der Immatrikulation zum Studium bekannt, so kann 
die Hochschule das Ergebnis der Eignungsprüfung nachträglich berichtigen. Bei Täuschung, 
Drohung oder Bestechung kann die Hochschule die Immatrikulation aufheben. 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie gilt erstmals für das 
Immatrikulationsverfahren zum Wintersemester 2022/2023. Gleichzeitig tritt die Satzung der 
Hochschule für den Zugang zu dem MBA-Studiengang International Management (Part-Time) vom 
29.03.2019 außerKraft. 

Reutlingen, den 10.03.2022 

Prof. Dr. Hendrik Brumme 
Präsident 
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Anlage 1: 

Kriterien liste für die Eignungsprüfung 

Zu bewertende Kriterien 

Maximale Punktzahl 

A Praxlserfahrun~ 

B Motivation 

C Selbstreflexion 

D Interesse für Wirtschaft 

E Kommunikation und Ausdruck 

SUMME 

Maximal erreichbare Punktzahl insgesamt: 36 

Die Eignungsprüfung gilt als bestanden, wenn die erreichte Punktzahl mindestens 20 
beträgt. 

9 

8 

8 

8 

3 

36 



Amtsblatt 04/2022 
Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University 

Satzung über die Aufnahmeprüfung und das Auswahlverfahren 

der Bachelorstudiengänge International Management (IMX) 

mit dem Abschluss Bachelor of Science 

Vom 10.03.2022 

Aufgrund von § 6 a des Hochschulzulassungsgesetzes - HZG vom 15.09.2005 (GBI. 
S.629 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17.12.2021 (GBI. S. 
1204,1229), § 58 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes - LHG in der Neufassung vom 
01.04.2014 (GBI. S. 99 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 
21.12.2021 (GBl.2022 S.1,2), §§ 20 Abs. 2, 22 Abs. 4, 23 Abs. 5 der Hochschulzulas
sungsverordnung - HZVO vom 02.12.2019, zuletzt geändert durch Verordnung des Wis
senschaftsministeriums vom 20.12.2021 (GBI. S. 1049) sowie § 5 der Satzung über 
allgemeine Regelungen zum Hochschulzulassungs- und Auswahlwahlverfahren der 
Hochschule Reutlingen (Allgemeine Zulassungssatzung) vom 12.08.2020 hat der Senat 
der Hochschule Reutlingen am 11.02.2022 die naehstehende Satzung beschlossen. 

Präambel 

Die Zulassung zum Studium in den integrierten Studiengängen International Manage
ment mit dem Abschluss Bachelor of Science (B. Sc.) der Hochschule Reutlingen.bein
haltet zugleich die Zulassung zum Studium an einer der ausländischen Partnerhoch
schulen der Fakultät ESB Business School. Aus diesem Grund unterliegt die Zulassung 
auch den Zulassungsregeln dieser ausländischen Partnerhochschulen. 

Die Studiengänge International Management (IMX) sind Integrierte Studiengänge mit 
abgestimmten Modulen. Das bedeutet, dass jeder Studierende die Hälfte des Studiums 
in Reutlingen, die andere Hälfte an einer Partnerhochschule studiert. Nach erfolgrei
chem Abschluss des Studiums wird ein Doppelabschluss verliehen, das heißt der Ab
schluss B.Sc. im Studiengang International Management der Hochschule Reutlingen 
und der entsprechende Bachelorabschluss der Partnerhochschule. Die Partnerhoch
schulen der Doppelabschlussstudiengänge International Management (IMX) sind in ei
nem internationalen Hochschulnetzwerk organisiert. 
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§ 1 Verfahren unq Zugangsvoraussetzung 

(1) In den Studiengängen International Management B. Sc. werden 100% der Studien
plätze nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens gemäß dieser Satzung verge
ben. 

(2) Zugangsvoraussetzungen für die Studiengänge sind: 

- Der Nachweis der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife, eine Del
taprüfung, eine anerkannte berufliche Aufstiegsfortbildungsprüfung; eine berufli
che Qualifikation und eine Eignungsprüfung, ein erfolgreich abgeschlossenes 
grundständiges Hochschulstudium, eine erfolgreiche Feststellungsprüfung an ei
nem Studienkolleg oder eine anerkannte ausländische Vorbildung. 

- Bestandene Aufnahmeprüfung zur Feststellung der fachspezifischen Studierfä
higkeit. Diese ermittelt den Grad der Eignung des Bewerbers und der Bewerberin 
für das angestrebte Studium und den angestrebten Beruf. 

- Angehörige ausländischer Staaten und Staatenlose haben außerdem die für den 
Studiengang erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse nachzuweisen. 

(3) Am Auswahlverfahren nimmt teil, wer frist- und formgerecht einen Antrag auf Zulas
sung zum Studium in den Studiengängen International Management B. Sc. gestellt 
hat. Die erfolgreiche Teilnahme an der Aufnahmeprüfung ist Voraussetzung für die 
Zulassung für den jeweiligen Studiengang. 

§ 2 Antrag und Fristen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Aufnahmeprüfung und zum Studium ist nur für das Win
tersemester möglich und muss einschließlich aller erforderlichen Unterlagen bis zum 
30.06. des betreffenden Jahres (Ausschlussfrist) im Zulassungsamt der Hochschule 
Reutlingen eingegangen sein. Sollte der Nachweis der Allgemeinen Hochschulreife 
oder der in §1 Abs. 2 Nr. 1 aufgeführten Äquivalenzabschlüsse bis zum Bewerbungs
schluss nicht vorliegen, so ist dieser bis spätestens zum 15.07. im Zulassungsamt 
der Hochschule Reutlingen nachzureichen. 

(2) Die Form des Antrags ur:,d die einzureichenden Unterlagen richten sich nach den 
allgemeinen Bestimmungen in der jeweils gültigen Satzung über allgemeine Rege
lungen zum Hochschulzulassungs- und Auswahlverfahren (Allgemeine Zµlassungs-
satzung) der Hochschule Reutlingen. · 

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 
deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen bis zum 30.06. des Bewer
bungsjahres deutsche Sprachkenntnisse. Der Nachweis erfolgt über eine in § 1 der 
Satzung über die erforderlichen Sprachkenntnisse für ein Studium an der Hoch
schule Reutlingen in der jeweils_ gültigen Fassung aufgeführte Leistung. 
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§ 3 Bestandteile der Aufnahmeprüfung 

(1) Die Aufnahmeprüfung besteht aus: 

- einem fachspezifischen Studierfähigkeitstest (§ 4), 

- einem fachspezifischen Prüfungsgespräch (§ 5) und 

- einer mündlichen Prüfung der jeweils studiengangrelevanten Sprachen (§ 6). 
Eine Ausnahme bildet der deutsch-chinesische Studiengang, bei dem die Sprach
prüfung entfällt und durch ein Orientierungsgespräch zum Spracherwerb ersetzt 
wird. 

Jeder einzelne Bestandteil der Aufnahmeprüfung muss bestanden sein. 

(2) Machen Bewerber und Bewerberinnen ggf. durch ein ärztliches Attest glaubhaft, dass 
sie wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Beeinträchtigung bzw. Be
hinderung ganz oder teilweise nicht in der Lage sind, die Aufnahmeprüfung ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so kann von der/dem Prüfungsaus
schussvorsitzenden gestattet werden, dass die Prüfungsleistungen in einer verlän
gerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen 
Form zu erbringen sind. Härtefallantrag bzw. ein ärztliches Attest muss spätestens 
bis drei Arbeitstage vor Antritt des Auswahlverfahrens bei der/dem Prüfungsbeauf
tragten des Studiengangs vorgelegt werden. 

§ 4 Fachspezifischer Studierfähigkeitstest 

(1) Der fachspezifische Studierfähigkeitstest dauert 60 Minuten und wird in elektroni
scher. Form erhoben und ausgewertet. Durch ihn soll die Fähigkeit des Bewerbers 
zum betriebswirtschaftlichen Denken (logisch-abstraktes Denken, mathematisches 
Verständnis) sowie die Fähigkeit zum Transfer von Sachverhalten auf betriebswirt
schaftliche Fragestellungen geprüft werden. 

(2) Für den fachspezifischen Studierfähigkeitstest werden die Noten 1,0 bis 5,0verge
ben. Zur Differenzierung der Bewertung wird die Note in 0,1 Schritten ausgewiesen. 
Die Prüfung gilt als „nicht bestanden" ab einer Bewertung schlechter als 3,5. Die 
Note 3,5 entspricht 50% der zu erreichenden Punkte. 

(3) Die Ergebnisse des fachspezifischen Studierfähigkeitstests werden nach Abschluss 
des Zulassungsverfahrens gelöscht. 
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§ 5 Fachspezifisches Prüfungsgespräch 

(1) Das fachspezifische Prüfungsgespräch dauert 25 Minuten und hat zum Ziel, die 
fachspezifischen Vorkenntnisse und Voraussetzungen für das Studium der Betriebs
wirtschaftslehre in den Studiengängen International Management an der Fakultät 
ESB Business School und an der ausländischen Partnerhochschule zu überprüfen, 
um eine grundsätzliche Befähigung für spätere internationale Managementfunktio
nen einzuschätzen. Das Gespräch wird von zwei Prüfern oder Prüferinnen durchge
führt, wobei mindestens einer der Prüfenden ein hauptamtlicher Professor oder 
eine hauptamtliche Professorin der Fakultät ESB Business School sein muss. Wei
tere Prüfungsberechtigte können Professoren und Professorinnen, akademische 
Angestellte, Firmenvertreter und -vertreterinnen sowie Alumni sein, die mindestens 
über einen Bachelorabschluss oder einen äquivalenten Abschluss verfügen. 

(2) Für das fachspezifische Prüfungsgespräch werden die Noten 1,0 (beste) bis 5,0 
(schlechteste Note) vergeben. Zur Differenzierung der Bewertung wird die Note in 
0,1 Schritten ausgewiesen. Die Prüfung gilt als „nicht bestanden" ab einer Bewer
tung schlechter als 3,5. 

(3) Über den Gesprächsverlauf und die Bewertung wird ein Protokoll angefertigt und von 
den Prüfern unterzeichnet. Das Protokoll wird nach Ablauf des Zulassungsverfahrens 
·vernichtet. 

§ 6 Mündliche Prüfung in den studiengangrelevanten Sprachen 

(1) In der 15-minütigen mündlichen Prüfung der Fremdsprache der jeweiligen Studien
gänge soll ermittelt werden, ob der Bewerber oder die Bewerberin die aktiven und 
passiven sprachlichen Voraussetzungen besitzt, um das Studium an der Partner
hochschule erfolgreich zu absolvieren. Die Prüfung erfolgt durch die Sprachdozenten 
und -dozentinnen der Fakultät ESB BusinessSchool. 

(2) Es gibt drei Bewertungskategorien desSprachniveaus: 

• Bestanden mit Sprachniveau ausreichend für den Studienbeginn im Ausland, 

• Bestanden mit Sprachniveau für den Studienbeginn an der Hochschule Reut
lingen und der Befähigung, nach 3 Semestern fachbezogenen Sprachkursen 
an der Hochschule Reutlingen, das Studium im Ausland fortzusetzen oder 

• Nicht bestanden aufgrund unzureichender Sprachkenntnisse für den Studien
gang. 
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§ 7 Auswahlkommission 

(1) Verantwortlich für die Durchführung der Aufnahmeprüfung ist eine Auswahlkommis
sion, die aus den Studiendekanen und -dekaninnen der Bachelorstudiengänge Inter
national Management besteht. Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn 
mindestens 50% der Mitglieder anwesend sind. Die Auswahlkommission wählt einen 
Vorsitzenden, der die Arbeit der Auswahlkommission koordiniert. Besteht bei der 
Wahl der oder des Vorsitzenden Stimmengleichheit, so entscheidet die Stimme des 
dienstältesten Mitglieds. 

(2) Die Auswahlkommission ist für alle Angelegenheiten zuständig, welche die Aufnah
meprüfung und das Auswahlverfahren betreffen, insbesondere für die Bestellung der 
Prüfer und Prüferinnen nach § 5 und § 6. Sie kann zur Durchführung und Beurteilung 
der Prüfungsgespräche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Verwaltung, Forschung und 
Lehre hinzuziehen. 

(3) Die Entscheidung über die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber, die ein Zu
lassungsangebot erhalten, trifft das Präsidium aufgrund einer Empfehlung der Aus
wahlkommission. 

§ 8 Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur Aufnahmeprüfung (vgl. §1, Abs. 
2, Satz 1 und 3) nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat oder die Kandidatin hierüber 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Abschluss der Aufnahmeprü
fung bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfunggeheilt. 

(2) Versucht ein Bewerber oder eine Bewerberin das Ergebnis seiner Aufnahmeprüfung 
oder die eines anderen Bewerbers oder Bewerberin durch Täuschung oder Benut
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die Aufnahmeprüfung als 
nicht bestanden bewertet. Die Feststellung trifft die Auswahlkommission auf Bericht 
des zuständigen Prüfers/Prüferin oder der aufsichtführenden Person. 
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§ 9 Vergabeverfahren 

(1) Am Vergabeverfahren zu den Bachelorstudiengängen International Management 
(IMX) nehmen nur die Bewerberinnen und Bewerber teil, die die Aufnahmeprüfung 
bestanden und damit die erforderliche fachspezifische Studierfähigkeit nachge
wiesen haben. 

(2) Für die Vergabe der Studier:,plätze in einem der Bachelorstudiengänge International 
Management der ESB Business School entscheidet eine Wertzahl, in die mit 40% 
die Durchschnittsnote der HZB, mit 40% die Note für das fachspezifische Prüfungs
gespräch und mit 20% die Note für den fachspezifischen schriftlichen Test einge
hen. Die Wertzahl aus dem gewichteten Durchschnitt wird nach der ersten Nach
kommastelle berechnet (es wird nicht gerundet). Bei gleicher Wertzahl entscheidet 
die Durchschnittsnote der HZB. Besteht dann noch Ranggleichheit, entscheidet 
das Los. 

(3) Auf Grundlage der unter Abs. 2 gebildeten Wertzahlen, wird eine Rangliste erstellt. 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt 
erstmals für das Vergabeverfahren zum Wintersemester 2022/ 23. Gleichzeitig tritt die 
Satzung der Hochschule über die Aufnahmeprüfung und für das Auswahlverfahren für 
den Bachelorstudiengang International Management vom 05.02.2019 außer Kraft. 

Reutlingen, 10.03.2022 

Professor Dr. Hendrik Brumme 

Präsident 

;::,-
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Amtsblatt 05/2022 
Hochschule Reut li ngen 
Reut lingen University 

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den 

MBA-Studiengang International Management 

(Part-Time) 

Stand: 10.03.2022 

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit§ 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 Landeshochschul

gesetz - LHG in der Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. S. 99), zuletzt geändert durch Art. 7 der 

Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022 S. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prü

fungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPr0) vom 

06.08.2019 hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 11.02.2022 die nachstehende Sat

zung in der vorliegenden Form beschlossen. Der Präsident der Hochschule Reutlingen hat ge
mäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 10.03.2022 zugestimmt. 

§ 1 Ziel des Studiengangs 

Das MBA-Programm International Management (Part-Time) wendet sich primär an Personen mit 

einem nicht wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulabschluss. Es ermöglicht diesen den be

rufsbegleitenden Erwerb von Managementkompetenzen unter Einbezug ihrer Berufserfahrung. 

Den Studierenden werden umfassende Managementfähigkeiten innerhalb eines breiten unter

nehmensrelevanten Spektrums auf wissenschaftlicher, methodischer und erfahrungsprakti

scher (best practice) Grundlage vermittelt. Diese schließen die Heranführung an unternehmeri

sches Denken und Handeln und die Sensibilisierung für Management in einem interkulturellen 
Umfeld ein. 

Hierdurch werden Absolventinnen und Absolventen befähigt, unternehmens- und unternehme

risch relevante Funktionen in einem internationalen Kontext zu übernehmen und entsprechende 

Entscheidungen zu treffen. Typische Berufsfelder liegen in allen operativen, wachstums- und 

strategierelevanten Schnittstellen international agierender Unternehmen. 
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§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit 

Der weiterbildende Masterstudiengang mit dem Abschlussgrad Master of Business Administra

tion (MBA) umfasst eine Regelstudienzeit von fünf Semestern. 

§ 3 Aufbau des Studiengangs 

Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveran

staltungen in Semesterwochenstunden (SWS) sowie die zu erreichenden ECTS-Punkte sind in 
Tabelle 1 aufgeführt. 

Tabelle 1: Semesterwochenstunden und ECTS-Punkte 

Abschlussgrad sws ECTS-Punkte 
MBA 56 90 

Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) ist in Tabelle 2 und 3 geregelt. 

§ 4 Prüfungsausschuss 

Der Prüfungsausschuss besteht entsprechend §10 (3) der allgemeinen Studien- und Prüfungs

ordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule Reutlingen als ,Kleiner Prüfungs

ausschuss' aus drei Mitgliedern aus dem Kreis der im MBA International Management Part-Time 
lehrenden Professorinnen oder Professoren. 

§ 5 Voraussetzungen 

Die Anmeldung zur Master Thesis setzt den erfolgreichen Abschluss von Modulprüfungen mit 

insgesamt mindestens 45 ECTS-Punkten aus Leistungen des ersten bis dritten Semesters vo
raus. 

§ 6 Studienabschnitt im Ausland 

Der Studiengang enthält einen verpflichtenden Studienabschnitt im Ausland, der in den Semes

tern 2, 3 oder 4 absolviert wird. Dieser muss im Umfang von mindestens 3 ECTS und maximal 

12 ECTS aus den Wahlpflichtmodulen erbracht werden. Die im Ausland zu absolvierenden Wahl

pflichtmodule werden mittels Learning Agreement festgelegt und bestätigt. Schließen die Stu

dierenden das/die Wahlpflichtmodulje im Ausland nicht erfolgreich ab, müssen die fehlenden 

Leistungen im Bereich der Wahlpflichtmodule im Studiengang nachgeholt werden. Von der Ver

pflichtung, Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen eines Studienabschnitts im Ausland zu 

erbringen kann abgesehen werden, wenn äquivalente Leistungen nachgewiesen werden oder 
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ein Härtefall vorliegt, der einen Auslandsaufenthalt nicht ermöglicht. Die Studien- und Prüfungs

leistungen müssen in diesem Fall im Studiengang an der Hochschule Reutlingen erbracht wer

den. Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss auf Basis eines begründeten Antrags des Stu
dierenden. 

§ 7 Veranstaltungssprachen 

Die Veranstaltungssprachen sind Deutsch und Englisch. Die Lehr- und Prüfungssprache der Mo
dule wird im Modulhandbuch ausgewiesen. 

§ 8 Abschlussarbeit 

Die in deutscher oder englischer Sprache zu verfassende Abschlussarbeit soll im fünften Semes

ter erstellt werden. Ihr Umfang entspricht 16 ECTS-Punkten. Die maximale Bearbeitungszeit be
trägt vier Monate. 

§ 9 Bildung der Gesamtnote 

Die Gesamtnote ermittelt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Modulprüfungen und der 
Abschlussarbeit gemäß Tabelle 2. 

3 



Tabelle 2: Pflichtmodule (core modules) 

Modul-
Modul/LV 

nummer 

1 

Mi 
Market-orlented 

4 Manal:!ement 

M2 
Managerial and Flnanclal 

4 Accounting 

M3 
Negotlatlng across 

4 Borders 

M4 
Business Research 

2 
Methods 

MS Economlcs & Flnance 

M 5.1 Economics of Firms and 
Markets 

M5.2 Business Finance 

MG 
Strategie & Sustalnable 
Management 

M 6.1 Strategie Management 

M 6.2 
Sustainability 
Mana11:ement 

M7 Eiective 1 {siehe Tab. 3) 

MB Leadershlp & Change 

M8.1 Leadership 

M8.2 
Organisational Behaviour 
and Chan11:e 

M9 
Dlgitlsatlon & 
Entrepreneurshlp 

M 9.1 Digital Business 
Stratel1:ies 

M 9.2 Digital Entrepreneurship 

M10 Elective 2 (siehe Tab. 3) 

M11 
Business Process 
Manal{ement Simulation 

M12 
International Business 
Law 

M13 Eiective 3 {siehe Tab. 3) 

M14 Electlve 4 (siehe Tab. 3) 

M15 Master Thesis 

Summe 14 

1 
CA 
KL 
PA 
MT 

Continuous Assessment 
Klausur 
Projektarbeit 
Master Thesis 

2 b benotet 
u unbenotet 

SWS per Semester 

2 3 4 

6 

(3) 

(3) 

6 

(3) 

(3) 

3 

6 

(3) 

(3) 

6 

(3) 

(3) 

3 

3 

3 

3 

3 

15 15 12 

5 

0 

0 

Summe Modul- Prüfungs- ECTS-
Gewicht 
Modul-sws prüfungen1 art2 Punkte 
note 

4 CA b 6 6 

4 KL2 b 6 6 

4 CA b 6 6 

2 - u 2 -

6 KL2/ PA b 8 8 

(3) 

(3) 

6 PA/CA b 8 8 

(3) 

(3) 

3 PA/CA b 3 3 

6 PA/CA b 8 8 

(3) 

(3) 

6 PA/ CA b 8 8 

(3) 

(3) 

3 PA/ CA b 3 3 

3 PA b 5 5 

3 KL2 b 5 5 

3 PA/ CA b 3 3 

3 PA/ CA b 3 3 

0 MT b 16 16 

56 90 88 
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Im zweiten, dritten und vierten Semester wählen die Studierenden vier Wahlpflichtmodule ge

mäß Tabelle 3. Diese Module werden nicht jedes Semester, sondern i.d.R. einmal pro Jahr ange

boten. Der Studiengang behält sich das Recht vor, nicht alle aufgelisteten Module jedes Jahr 

anzubieten. Die Entscheidung über die angeboten Module obliegt dem Studiengang und wird 

den Studierenden vor Vorlesungsbeginn bekanntgegeben. Der Prüfungsausschuss kann das An

gebot der Wahlpflichtmodule durch Beschluss um weitere Module ergänzen. Zusätzliche Wahl

pflichtmodule können von den Studierenden als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht 
in die Berechnung der Abschlussnote eingeht. 

Tabelle 3: Wahlpflichtmodule (electives) 

Modul- Summe Modul- Prüfungs. ECTS- Gewicht 
Modul/LV SWS per Semester sws prüfungen art Punkte 

Modul-nummer 
note 

1 2 
1 

3 
1 

4 5 

WPM1 Behavioural Finance 3 3 PA/CA b 3 3 

WPM2 
Strategy 

3 3 Implementation PA/ CA b 3 3 

WPM3 Marketing below the 
3 3 Line PA/ CA b 3 3 

WPM4 
Negotlatlng and 

3 3 Drafting Contracts PA/ CA b 3 3 

WPM5 
Suppiy Chain 

3 3 Management PA/ CA b 3 3 

WPMG Business Development 3 3 PA/CA b 3 3 

WPM7 Sports Management 3 3 PA/CA b 3 3 

WPMS 
Advanced Law 
for Managers 3 3 PA/CA b 3 3 

WPM 9ft. 
Vom Prüfungsaus-

3 3 b 3 3 schuss ergänzte WPM 

Summe 15 15 15 15 

§ 10 Inkrafttreten/Übergangsregelungen 

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt zum 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle Studierende 

des MBA-Studiengangs International Management (Part-Time), die ab dem Wintersemester 
2022/23 ihr Studium beginnen. 

Reutlingen, den 10.03.2022 

Professor Dr. Hendrik Brumme 

Präsident 
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Amtsblatt 06/2022 Hochschule Reutlingen 
Re utl ingen University 

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für 
den Master-Studiengang Global Management & 
Digital Competencies mit dem Abschluss Master of 
Science (M.Sc.) 

Study and Examination Regulations for the Master Degree Programme Global 
Management & Digital Competencies leading to the degree of Master of Science 
(M.Sc.) 

Vom: 10.03.2022 

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 

Landeshochschulgesetz - LHG in der Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. S. 99), zuletzt 

geändert durch Art. 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022 S. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 

Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der 

Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule Reutlingen 

am 11.02.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der 

Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 10.03.2022 

zugestimmt. 

Based on §32 par. 3, sentence 1 in combination with §19 par. 1 sentence 2 no. 9 of the Law on Higher 
Education lnstitutions in Baden-Württemberg (State Law on Higher Education - LHG) of 1.04.2014 (GBI. 
S. 99), last modified by Art. 7 of the law of 21.12.2021 (GBI. 2022 s. 1,2) as well as §1 par. 2 of 
the General Study and Examinations Regulations for Bachelor and Master Degree Studies of Reutlingen 
University (StuPro) of 06.08.2019, the Senate of Reutlingen University agreed the following regulations 
on 11.02.2022. These were approved by the President of Reutlingen University on 10.03.2022. 

§ 1 Ziel 

Dieser Masterstudiengang soll die Absolventinnen und Absolventen für internationale 
Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller Branchen und 
in Organisationen in einem Zeitalter der digitalen Transformation qualifizieren. Dabei 
stehen folgende Ziele im Fokus: 

• Vermittlung theoretischen und praktischen Managementwissens von Fertigkeiten 
auf fachlich fortgeschrittenem Niveau. 

• Vermittlung moderner betriebswirtschaftlicher Lösungsansätze und 
Managementmethoden, um die organisatorischen und technologischen 
Herausforderungen global operierender Unternehmen zu bewältigen. 
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• Vermittlung der erforderlichen Fähigkeiten zur Analyse von Daten, zum Management 
von Technologien und zur Beherrschung des Tempos und der Prozesse von 
Innovationen. 

• Entwicklung sehr guter Fremdsprachenkenntnisse, da das gesamte Programm in 
englischer Sprache durchgeführt wird. 

• Entwicklung fundierter Kenntnisse des globalen Unternehmensumfelds sowie einer 
ausgeprägten Sensitivität für internationale kulturelle Unterschiede. 

• Stärkung der Initiative und Kreativität der Teilnehmer bei der Identifikation und 
Erarbeitung von Lösungsansätzen für Management-Probleme. Im Mittelpunkt der 
Lehrveranstaltungen steht daher die Bearbeitung von Fallstudien, bei der die 
Studierenden projektorientierte Teamarbeit und interdisziplinäres Denken 
trainieren. 

• Entwicklung einer kritischen, ethischen sowie globalen Denkweise, um erfolgreich in 
einem globalen Managementkontext arbeiten zu können. 

• Stärkung der Befähigung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten. 

§1 Objective 

This master degree programme aims to qualify graduates for global leadership, 
management and expert positions in companies in all sectors and organisations in an 
era of digital transformation. To this end the following objectives will be pursued: 

• lmparting of advanced theoretical and practical management subject knowledge 
and skills. 

• lmparting of modern business solutions and management methods to deal with 
the organisational and technological challenges which face corporations with 
global operations. 

• Equipping students with the requisite skills to analyse data, to manage 
technologies and to have a grasp on the pace and processes surrounding 
innovation. 

• Development of very good English language skills as the entire programme is taught 
in English language. 

• Development of a so und knowledge of the global business context as well as a 
high degree of sensitivity towards international cultural differences. 

• Reinforcement of students' initiative and creativity in the identification of and 
development of solutions for management problems. Case Studies, therefore, play 
a central role in classes, training students to work in teams on projects and to 
think in an interdisciplinary manner. 

• Development of a critical, ethical as well as global outlook in order to successfully 
work in a global management context. 

• Reinforcement of the ability to undertake independent academic work. 
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§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit 

Der konsekutive Masterstudiengang mit dem Abschlussgrad Master of Science umfasst 
eine Regelstudienzeit von drei Semestern (15 Monaten), von denen das erste Semester 
an einer der ausländischen Partnerhochschulen (Brock University, St. Catharines; 
Dublin City University (DCU), Dublin; NEOMA Business School, Reims/Rouen und 
Universitä Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Piacenza) und die zwei übrigen Semester 
an der Hochschule Reutlingen studiert werden. Der Studiengang wird je nach 
Vereinbarungen mit den einzelnen Partnerhochschulen sowohl als Einzelabschluss- als 
auch als Doppelabschluss-Programm angeboten. Doppelabschlüsse werden in 
Kooperation mit der DCU (M.Sc. Global Management (Digital Disruption)) and NEOMA 
Business School (M.Sc. Global Management) angeboten. 

§ 2 Academic Title/ Duration 

The consecutive Master Degree Programme (Master of Science) consists of three 
semesters (15 months), of which the first semester is studied at one of the international 
partner universities (Brock University, St. Catharines; Dublin City University (DCU), 
Dublin; NEOMA Business School, Reims/Rouen and Universitä Cattolica del Sacro 
Cuore (UCSC), Piacenza) and the remaining two are spent at Reutlingen University. This 
programme will be offered as both single and double degree versions depending on the 
agreements with the individual partner universities. Double degrees will be offered with 
DCU (M.Sc. Global Management (Digital Disruption)) and NEOMA Business School 
(M.Sc. Global Management). 

§ 3 Aufbau des Studiengangs 

(1) Der Studiengang wird von der Fakultät ESB Business School der Hochschule 
Reutlingen gemeinsam mit den ausländischen Partnerhochschulen Brock 
University, St.Catharines, Kanada, Dublin City University, Dublin, Irland, NEOMA 
Business School, Reims/Rouen, Frankreich und Universitä Cattolica del Sacro 
Cuore, Piacenza, Italien durchgeführt, die insgesamt Mitglieder im Konsortium 
International Partnership of Business Schools (IPBS) sind. 

(2) Sowohl Studieninhalte als auch Prüfungsverfahren wurden von allen beteiligten 
Partnern untereinander abgestimmt. Dem entsprechend werden die jeweils 
erworbenen Kompetenzen und erbrachten Prüfungsleistungen von der das 
Abschlusszeugnis vergebenden Hochschule voll anerkannt; bzw. bei der 
Vergabe eines Doppelabschlusses von beiden Partnerhochschulen anerkannt. 

(3) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums 
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen beträgt 90 ECTS
Leistungspunkte, von denen 60 ECTS-Leistungspunkte an der Fakultät ESB 
Business School der Hochschule Reutlingen und 30 ECTS-Leistungspunkte an 
der ausländischen Partnerhochschule erworben werden. 

(4) Alle Studierenden verbringen den ersten Studienabschnitt an einer der 
ausländischen Partnerhochschulen. 

(5) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für die 
Studienabschnitte an der Hochschule Reutlingen (2. und 3. Studienabschnitt) 
ist in Tabelle 1 im Anhang geregelt. 
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(6) Wahlpflichtmodule (Regional Electives) werden im 1. und 2. Studienabschnitt 
angeboten. Durch Beschluss des Prüfungsausschusses können die 
Wahlpflichtmodule erweitert werden. Allerdings besteht keinen Anspruch auf 
alle Wahlpflichtangebote in jedem Semester. 

(7) Alle Studierenden, die das Studium mit einem 6-semestrigen Bachelor
Abschluss (180 ECTS) aufgenommen haben, müssen ein 900 Stunden 
umfassendes (6-monatiges), integriertes Pflichtpraktikum in einem 
Unternehmen oder einer Organisation des künftigen Berufsfelds am Ende des 
zweiten Studienabschnitts absolvieren, bevor sie den 3. Studienabschnitt 
(Master-Thesis) beginnen. Sofern Studierende über ausreichende 
Praxiserfahrung nach ihrem Bachelor-Abschluss verfügen, kann diese 
entsprechend anerkannt werden. 

§ 3 Programme Structure 

(1) The study programme is jointly offered by the Faculty ESB Business School, 
Reutlingen University and its international partner universities Brack University, 
St.Catharines, Canada; Dublin City University, Dublin; NEOMA Business School, 
Reims/Rauen and Universitä Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, all of which 
are members of the consortium International Partnership of Business Schools 
(IPBS). 

(2) Both the programme content and the examination process have been agreed by 
all of the participating institutions. Hence, the competencies and grades 
achieved at the relevant partner university will be fully recognised by the degree
awarding institution or institutions in accordance with whether the degree is a 
single or double one. 

(3) Upon successful completion of the study programme, students will obtain 90 
ECTS-Credits, of which 60 ECTS will be obtained at the Faculty ESB Business 
School, Reutlingen University and 30 ECTS at the international partner 
university. 

(4) All students spend the first Study Block at one of the international partner 
universities. 

(5) The Curriculum (Module Overview) for the Study Blocks at Reutlingen University 
(Study Blocks 2 and 3) can be found in Table 1 in the Appendix. 

(6) Regional Electives will be offered in Study Blocks 1 and 2. The Examinations 
Board can decide to extend the list of Regional Electives offered. There is no 
compulsion, however to offer all Regional Electives each semester. 

(7) Any student entering the programme with a six-semester Bachelor degree (180 
ECTS) must complete an integrated 900 hour (six month) compulsory internship 
in a company or relevant organisation at the end of Study Block 2 before being 
allowed to proceed to Study Block 3 (Master's Thesis). Where students possess 
sufficient relevant work experience post graduation from their Bachelor degree, 
this may be accredited in lieu. 
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§ 4 Voraussetzungen 

(1) Neben den allgemeinen Voraussetzungen für die Immatrikulation zum 
Studiengang ist Zulassungsvoraussetzung für den 2. Studienabschnitt an der 
Fakultät ESB Business School die Teilnahme und das erfolgreiche Bestehen der 
Modulprüfungen des 1. Studienabschnitts. 

(2) Zulassungsvoraussetzung für den 3. Studienabschnitt (Master-Thesis) an der 
Fakultät ESB Business School ist die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen 
und das erfolgreiche Bestehen aller Modulprüfungen des 2. Studienabschnitts. 
Für alle Studierenden, die das Studium mit einem 6-semestrigen Bachelor
Abschluss (180 ECTS-Credits) aufgenommen haben, ist zusätzlich die 
Absolvierung des integrierten Pflichtpraktikums vor Beginn des dritten 
Studienabschnitts erforderlich. 

§ 4 Prerequisites 

(1) In addition to the general prerequisites for admission to the study programme, 
to progress to Study Block 2 students must have participated in the classes and 
successfully passed all the modules in Study Block 1. 

(2) Ta progress to Study Block 3 (Master's Thesis) at the Faculty ESB Business 
School, students must have participated in classes and passed all modules in 
Study Block 2. Any student who entered the programme with a 6-semester 
bachelor degree (180 ECTS) is additionally required to da the integrated 
compulsory internship before proceeding to Study Block 3. 

§ 5 Praktisches Studiensemester 

Das Pflichtpraktikum gilt nur für Studierende, die das Studium mit einem 6-semestrigen 
Bachelor-Abschluss (180 ECTS-Credits) aufgenommen haben. Diese Studierenden 
müssen ein sechsmonatiges (900 Stunden), integriertes Pflichtpraktikum in einem 
Unternehmen oder einer Organisation am Ende des zweiten Studienabschnitts 
absolvieren, bevor sie den 3. Studienabschnitt (Master-Thesis) beginnen. Das 
Praktikum wird von der Fakultät ESB Business School betreut und geregelt. Der 
Praktikumsinhalt muss im Voraus von der Studiendekanin oder dem Studiendekan 
genehmigt werden. Vorgelegt werden muss ein von der oder vom Studierenden und 
Unternehmen unterschriebener Praktikumsvertrag mit Angabe der Dauer und Art der 
Tätigkeit sowie ein 15-seitiger Praktikumsbericht. Die Fakultät ESB Business School 
vergibt für das im Rahmen dieser Regelungen erfolgreiche Absolvieren des Praktikums 
30 ECTS-Credits. 

§ 5 lnternship 

The compulsory internship is only for students who entered the programme with a six
semester bachelor degree (180 ECTS-Credits). These students must complete a six
month (900 hours) integrated compulsory internship in a company or relevant 
organisation at the end of Study Block 2 before beginning Study Block 3 (Master's 
Thesis). The internship will be supervised and regulated by the Faculty ESB Business 
School. The content of the internship must be approved in advance by the Programme 
Director. Students are required to submit a contract for the internship, signed by the 
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student and the company, showing duration and content of the work experience as weil 
as a 15-page report on the internship. The Faculty ESB Business School will award 30 
ECTS for this internship if successfully completed according to these regulations. 

§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen 

Für jedes Modul wird in Tabelle 1 im Anhang festgelegt, welche Art und Form der 
Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 
vorgesehen ist, und welchen Umfang diese hat. 

§ 6 Assessment Types and Forms 

The type and form of assessment for each module (in accordance with §6 (1) of the 
General Study and Examination Regulations) is detailed in Table 1 in the Appendix. 

§ 7 Prüfungen, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen 

(1) Für die Module, die von den Partnerhochschulen im 1. Studienabschnitt 
angeboten werden, gelten die jeweiligen lokalen Regelungen. 

(2) Entsprechend § 10 (3) der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung der 
Hochschule Reutlingen besteht der kleine Prüfungsausschuss des 
Studiengangs aus drei Professorinnen oder Professoren. 

(3) Die Prüfungstermine für die Klausuren in allen Modulen des 2. Studien
abschnitts werden zu Beginn des 2. Studienabschnitts von der Prüferin oder 
vom Prüfer angekündigt. Die Anmeldung zur Prüfung wird mit dem Prüfungsamt 
der Hochschule Reutlingen abgestimmt und den Studierenden rechtzeitig 
mitgeteilt. Alle Studierenden sollen an den für ihren Studienabschnitt 
festgelegten Prüfungen teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer 
Prüfungsleistung festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als erfolglose und 
dem entsprechend „nicht bestandene" Prüfungsleistung, sofern nicht triftige 
Gründe für das Versäumnis vorliegen. Triftige Gründe für ein Versäumnis oder 
einen Rücktritt müssen dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des M.Sc. 
Global Management & Digital Competencies Studienganges unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit einer oder 
eines Studierenden hat diese oder dieser unverzüglich eine ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen, aus der die Gründe und die voraussichtliche Dauer 
der Prüfungsunfähigkeit hervorgehen. Über die Anerkennung der vorgebrachten 
Gründe entscheidet der Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als 
triftig anerkannt, so gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die 
Entscheidung ist dem Studierenden mitzuteilen. 

(4) Für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin versäumt haben und 
dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden, wird zeitnah 
nach dem Prüfungstermin ein Nachholprüfungstermin angesetzt. Der genaue 
Termin wird von der Prüferin oder vom Prüfer und von der Studiendekanin oder 
vom Studiendekan festgelegt und bekannt gemacht. 

(5) Der Prüfungsausschuss legt Termine für Wiederholungsprüfungen für 
nichtbestandene Prüfungen fest und informiert hierzu die Studierenden. Art und 
Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise 
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spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze 
(2), (3) und (4) gelten auch für Wiederholungsprüfungen. 

§ 7 Examinations, Make Up and Repeat Examinations 

(1) For the modules offered by the partner universities in Study Block 1, their local 
regulations apply. 

(2) In accordance with §10, paragraph 3 of the General Study and Examination 
Regulations, this programme will have a small Examinations Board consisting of 
three Professors. 

(3) The examination dates for the written examinations in all modules for Study 
Block 2 will be announced by the examiner at the beginning of Study Block 2. 
The period of registration for all exams will be decided in agreement with the 
Examinations Office of Reutlingen University and announced to the students in 
good time. All students must complete the assessment foreseen for the Study 
Block. Students failing to complete an element of assessment without good 
reason will be awarded a fail for this element. Any student having valid reason 
for not being able to take an element of assessment, needs to communicate this 
immediately in writing to the Head of the Examination Board of the M.Sc. Global 
Management & Digital Competencies. In case of illness, students need to 
immediately provide a doctor's note stating the reasons why they are unable to 
take the examination as weil as the expected duration of the illness. The Head 
of the Examinations Board will decide whether or not these reasons will be 
recognised. lf the reasons are considered valid, the student is given a make-up 
opportunity. The decision of the Board needs to be communicated to the 
student. 

(4) Any student missing an assessment date for a reason that has been considered 
valid, will be given a make-up assessment date as soon as possible after the 
original assessment date. The exact date will be set by the examiner and the 
Programme Director and communicated to the student. 

(5) The Examinations Board will set dates for repeat examinations and 
communicate these to the students. The type of examination as well as its timing 
will be communicated in the normal university manner at least one week before 
the actual examination. Paragraphs (2), (3) and (4) pertain also to repeat 
examinations. 

§ 8 Studienabschnitt an der Partnerhochschule 

(1) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und 
Prüfungsordnung der ausländischen Partnerhochschule. In der sogenannten 
Agreed Module Structure, die mit den teilnehmenden IPBS Partnerhochschulen 
gemeinsam festgelegt wurde (vgl. Tabelle 2), ist die Grundstruktur der im 
Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die konkrete Ausgestaltung 
wird laufend abgestimmt, so dass die an der ausländischen Partnerhochschule 
erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen zusammengefasst in ein Modul im 
Umfang von 30 ECTS eingehen. Dieses Modul im 1. Studienabschnitt heißt 
„International Partner Module", und wird mit 30 ECTS-Leistungspunkten unter 
Zugrundelegung der an der ausländischen Partnerhochschule erreichten 
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Durchschnittsnote angerechnet. Falls die ausländische Partnerhochschule 
selbst keine Durchschnittsnote für den Studienabschnitt berechnet, wird aus 
den an der Partnerhochschule absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen 
eine mit den dort erworbenen Credits gewichtete Durchschnittsnote berechnet. 

(2) Die Durchschnittsnote für die im Ausland absolvierten Module wird in das an der 
Hochschule Reutlingen übliche Notensystem umgerechnet. Alle 
Notenumrechnungen werden gemäß der mit den Partnerhochschulen 
vereinbarten Umrechnungstabelle (siehe Tabelle 3 im Anhang) vorgenommen. 

§ 8 Study Block at the Partner University 

(1) The modules completed abroad will be regulated by the local regulations of the 
relevant international partner university. Table 2 (Agreed Module Structure) 
shows the agreed structure of the modules that are studied abroad. The 
concrete organisation is agreed upon on an ongoing basis. Hence, the modules 
completed at the individual international partner schools will be recorded as one 
module. This module in Study Block 1 is called "International Partner Module". 
Credits obtained at the international partner university will be recognized as 30 
ECTS and will be evaluated according to the final grade point average achieved 
at the respective international partner university. Should the international 
partner university not calculate a final grade point average for the study block, 
a weighted average will be calculated on the basis of the completed modules 
and their associated credits. 

(2) The grade point average for the modules taken abroad will be converted into the 
grading system used by Reutlingen University. All grades will be converted 
according to the grade conversion table which has been agreed with each 
participating partner university (see Table 3 in the Appendix). 

§ 9 Veranstaltungssprache 

Die Veranstaltungs- und Prüfungssprache ist Englisch. 

§ 9 Language of lnstruction 

The language of instruction and examination is English. 

§ 10 Abschlussarbeit 

(1) Für die Master-Thesis, die darlegen soll, dass Studierende ein Problem ihrer 
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher 
Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 25 ECTS-Leistungspunkte 
vergeben. 

(2) Der Bearbeitungszeitraum für die Master Thesis beträgt maximal 6 Monate. 
Studierende können ihre Master-Thesis auch nach einem kürzeren Zeitraum 
einreichen. 

(3) Drei Master-Thesis-Modelle sind möglich: 
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a)Modell 1 Theory/Practice: theoretische Behandlung eines Themas 
anhand der einschlägigen Literatur sowie eigener empirischer 
Datenerfassung oder 

b)Modell 2 Theory: umfassende theoretische Behandlung eines Themas 
anhand der einschlägigen akademischen Literatur oder 

c)Modell 3 Company-based Project: wissenschaftliche Bearbeitung eines 
praktischen Projekts bei einem Unternehmen. 

Die Wahl des Thesis-Modells kann durch die Wahl der Partnerhochschule 
festgelegt sein. 

(4) Der Zeitpunkt der Anmeldung zur Master-Thesis ist abhängig vom gewählten 
Thesis-Modell und dem gegebenenfalls noch vor der Schreibphase zu 
absolvierenden Pflichtpraktikum. Die Bearbeitungsfrist für die Thesis beginnt 
mit dem Datum der Anmeldung der Thesis. 

(5) Die Master-Thesis wird von mindestens einem Hochschullehrenden der 
Hochschule Reutlingen betreut und begutachtet. Zweiter Prüfer oder zweite 
Prüferin kann eine Praktikumsbetreuerin bzw. Betreuer aus einem 
Unternehmen oder eine lehrende oder lehrender einer Partnerhochschule des 
ersten Studienabschnitts sein. 

(6) Die Master-Thesis wird in englischer Sprache, oder sofern vom Prüfer und 
Prüfungsausschuss genehmigt, in deutscher Sprache abgefasst. 

(7) Die Bewertung der Master-Thesis erfolgt durch ein schriftliches Gutachten der 
Prüferin bzw. des Prüfers und der Zweitprüferin bzw. des Zweitprüfers, die oder 
der vom Prüfungsausschuss bestimmt wird. 

§ 10 Master's Thesis 

(1) 25 ECTS will be awarded for the Master's Thesis whose aim is to demonstrate 
that the student is capable of working independently an a problem relevant to 
their field of studies within a fixed period of time using appropriate academic 
methodology. 

(2) Students have a maximum of six months to complete their thesis, but may 
submit earlier. 

(3) There are three possible master' thesis models: 

a)Model 1 Theory/Practice: theoretical treatment of a topic consisting of a 
literature review and the student's own empirical data collection or 

b)Model 2 Theory: comprehensive theoretical treatment of a topic using 
appropriate academic literature or 

c)Model 3 Company-based project: academic treatment of a practical project in 
a company. 

Choice of thesis model will in some cases be determined bythe study track being 
pursued. 

(4) The exact registration date of the master's thesis will depend on the model 
chosen or whether or not a student must complete an internship before the 
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actual writing phase. The working t ime on the thesis begins from the date of 
thesis registration. 

(5) The master's thesis will be supervised and assessed by at least one lecturer 
from Reutlingen University. The second examiner may be the internship 
supervisor in a company. A lecturer from the partner university in Study Block 1, 
may be involved in the supervision of the thesis. 

(6) The master's thesis is to be written in English, or, if permission is granted by the 
Examiner and Examinations Board, it may be written in German 

(7) The assessment of the master's thesis is in the form of a written report by the 
supervisor and second examiner. The latter will be appointed by the 
Examinations Board. 

§ 11 Bildung der Gesamtnote 

Die Gesamtnote der Abschlussprüfung ermittelt sich aus dem gewichteten Durchschnitt 
der Modulprüfungen und der Abschlussarbeit gemäß Tabelle 1. 

§ 11 Calculation of Final Grade 

The final grade will be calculated using the weighted average of the module and 
master's thesis grades in accordance with Table 1. 

§ 12 Qualitätssicherung zwischen den Partnerinstitutionen im 1. und 2. 
Studienabschnitt 

Teilnehmende Partnerhochschulen können während des 2. Studienabschnitts einen 
Vertreter an die Fakultät ESB Business School entsenden, um die Gleichwertigkeit der 
Qualitätsanforderungen sicherzustellen. Diese Möglichkeit steht im Gegenzug der 
Fakultät ESB Business School für den 1. Studienabschnitt offen. 

§ 12 Quality Control between Partner lnstitutions in Study Blocks 1 and 2 

Participating partner universities are free to send a representative to the Faculty ESB 
Business School during Study Block 2 to ensure uniform quality levels. This option is 
also open to the Faculty ESB Business School for Study Block 1. 
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§ 13 Inkrafttreten/Übergangsregelungen 

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle 
Studierenden des Studiengangs Global Management & Digital Competencies Master of 
Science (M.Sc.), die ab dem Wintersemester 2022/ 2023 ihr Studium beginnen. 

§ 13 Legal Validity/ lnterim Arrangements 

These Study and Examinations Regulations come into effect on the 01.09.2022. They 
are valid for all students of the Master of Science (M.Sc.) Global Management & Digital 
Competencies who commence their studies from the Winter Semester 2022/ 2023. 

Reutlingen, den 10.03.2022 

;?-:-. 
Professor Dr. Hendrik Brumme 
Präsident 

Anlagen/ Appendices: Tabelle/Table 1: Curriculum 
Tabelle/ Table 2: Agreed Module Structure 
Tabelle 3: Umrechnungstabellen/ Grade Conversion Tables 
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Tabelle/Table 1: Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) 

ECTS in Contact hours per week/ 
Study Workload 
Block 
1 2 3 h/ Seif Total Type of Language Assess• 

Module/ Courses week study workload module ment 

International Partner According to 
M1 

Module 
30 900 English partner 

~gulations 

M2 Statistics for Business 5 2 120 150 core Engl. CA+KL2 

M3 
Data Analytics & 

5 2 120 150 core Engl. CA+KL2 
Visualisation 

M4 
International Finance & 

5 2 120 150 Engl. CA+KL2 
Risk Management 

core 

Regional Elective 1: Regional 
MS Smart Operations 5 2 120 150 compulsory Engl. CA+HA 

Management electlve 

Regional Elective 2: Regional 
MG Leadership in a 5 2 120 150 compulsory Engl. CA+HA 

Digitalized World elecuve 

Regional Elective 3: Regional 
M7 Consulting Skllls for 5 2 120 150 compulsory Engl. CA+PA 

_!)igital Transformation electlve 

MS Research Methods 5 2 120 150 core Engl. CA+HA 

M9 Thesis 25 750 core Engl. MT 

M10 
Compulsory integrated 

30 900 
Depends on 

PR 
lnternship country 

Summe/ Sum 30 30 30 2700 

M10 Compulsory integrated internship is only completed by students entering the programme with 180 ECTS. This lnternship must be completed 
alter Study Block 2 before progressing to the thesis stage. This ensures that all graduales achieve 300 ECTS an graduation. This is graded an a 
pass/fall basis 

CA• Continuous Assessment, KL X• Klausur mit Zeitangabe in h; written exam including timeframe; HA•Hausarbeil/ Individual Research Paper 

Welghtlng 
of grade 

30/90 

5/90 

5/90 

5/90 

5/90 

5/90 

5/90 

5/90 

25/90 

Unbenotet/ 
ungraded 

90/90 
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Tabelle/Table 2: Agreed Module Structure 

Study Block 1 (30 ECTS) Study Block 2 (30 ECTS) Study Block 3 (30 ECTS) 

canada/France/lreland/ltaly Germany Germany 

{5/6 ECTS/Module} (5 ECTS/Module} 

Core Modules Core Modules (16 ECTS) Research Methods (5 ECTS) 

Advanced Global Strategy Statistics for Business Thesis (25 ECTS) 

Advanced International Business Data Analytics & Visualisation 

Advanced International Marketing International Finance & Risk 
Management 

Regional Basket Regional 8asket (16 ECTS) 
(in Total rni □ irnurn 12 ECTS 

e.g. 
Smart Operations 

Cross Cultural Agility 
Economic Geography & GeoPolitics 

Management 

Business Process Innovation Leadership in a Digitalized 
Internet and Social Media Marketing World 
Augmented Reality Marketing 

Consulting Skills for Digital International Negotiation Skills 
Personal Branding & Career Transformation 

Management 
Sustainability Management 
Advanced Economic Scenario Analysis 
Global Challenges & Impacts 
Enterprise Talent and Culture 

Electives 
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TabellenjTables 3: Umrechnungstabellen/ Grade Conversion Tables 

IIESB 
BUSINESS SC II OOL 

Master of Science Global Management & Digital Competencies 
Conversion Table 

ESB Business School and NEOMA Business School 

NEOMA Business School 
Reims/Rouen 

ESB Business School Reutlingen 

18.0-20.0 
17.6 

17.2 
16.8 
16.4 
16 

15.6 

15.2 
14.8 
14.4 

14 
13.8 
13.6 
13.4 
13.2 

13 
12.8 
12.6 

12.5 
12.4 
12.3 
12.2 

12 
11.8 
11.6 
11.4 
11.2 

11 

10.8 
10.6 
10.5 
10.4 
10.3 
10.2 

10.1 
10.0 

1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
1.3 

1.3 
1.4 
1.4 
1.5 

1.5 
1.6 
1.7 
1.8 

1.9 
2 

2.1 

2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

2.7 
2.8 
2.9 
3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

3.5 
3.6 
3.7 

3 .8 
3.9 

4.0 Pass 
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NEOMA Business School 
Reims/Rauen 

9.8 (Fail) 
9.5 
9.3 

9 

8.8 
8.5 
8.3 

8 

7.8 

7.5 
7.3 

7 

6.8 
6.5 

6.3 
6 

5.8 
5.5 
5.3 
5 

< 5 

ESB Business School Reutlingen 

4.1 (Fail) 
4.1 

4.2 
4.2 
4.3 
4.3 
4.4 
4.4 
4.5 
4.5 

4.6 
4.6 
4.7 

4.7 

4.8 
4.8 
4.9 
4.9 
5.0 
5.0 

5.0 
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Master of Science Global Management & Digital Competencies 
Conversion Table 

ESB Business School and Universita Cattolica del Sacro Cuore 

Universita Cattolica del Sacro Cuore 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

<18 

ESB Business School Reutlingen 

1.0 

1.0 

1.3 

1.7 

2.0 

2.0 

2 .3 

2.7 

3.0 

3.0 

3.3 

3.7 

4.0 

5.0 
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IIESB 
BUS I NESS SC II OOL 

Master of Science Global Management & Digital Competencies 
Conversion Table 

ESB Business School and Dublin City University 

DCU ESB Business School Reutlingen 

100-80 1.0 

79-78 1.1 

77-76 1.2 

75-74 1.3 

73-72 1.4 

71-70 1.5 

69 1.6 

68 1.7 

67 1.8 

66 1.9 

65 2.0 

64 2.1 

63 2.2 

62 2.3 

61 2.4 

60 2.5 

59 2.6 

58 2.7 

57 2.8 

56 2.9 

55 3.0 

54 3.1 

53 3.2 

52 3.3 

51 3.4 

50 3.5 

49 3.6 

48 3.6 

47-46 3.7 

45-44 3.8 

43-42 3.9 

41-40 4.0 

<40 5.0 
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IIESB 
ßUSINCSS SCIIOO L 

ESB grades 

1.0 

1.0 

2.0 

3.0 

<4.0 

Master of Science Global Management & Digital Competencies 
Conversion Table 

ESB Business School and Brock University 

Brock Letter Brack% 
A+ 90-100 
A 80-89 
B 70-79 
C 60-69 pass grade 
F 0-59 (no graduate 

credit) 
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Amtsblatt 07 /2022 

Satzung 

Hochschule Reutlingen 
Reut lingen Univer sit y 

über öffentliche Bekanntmachungen der Hochschule Reutlingen 
vom 10.03.2022 

Aufgrund von § 8 Abs. 6 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landes

hochschulgesetz - LHG) vom 1. Januar 2005 (GBI. S. 1), in der Neufassung vom 01. April 

2014 (GBI. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 

(GBI. 2022, S. 1,2), hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 11.02.2022 die folgende 

Satzung beschlossen: 

§ 1 Form öffentlicher Bekanntmachungen, hochschulöffentliche Bekanntmachungen 

(1) Die Grundordnung und die sonstigen Satzungen sowie andere öff~ntliche Bekanntma

chungen des Präsidiums und der Hochschulverwaltung der Hochschule Reutlingen 

werden, soweit nicht gesetzlich oder in dieser Satzung eine andere Veröffentlichungs

form vorgesehen ist, durch Veröffentlichung in einem zentralen Verzeichnis (Amts

blatt) auf der Internetseite der Hochschule bekannt gemacht und zur Einsichtnahme 

durch die Öffentlichkeit bereitgestellt. 

(2) Abweichend von Abs. 1 werden hochschulöffentliche Bekanntmachungen durch Veröf

fentlichung an geeigneter Stelle sowie in einem zentralen Verzeichnis (Hochschulöf

fentliche Bekanntmachungen) auf der lntranetseite der Hochschule bekannt gemacht. 

Hochschulöffentliche Bekanntmachungen sind solche Bekanntmachungen, die sich 

aufgrund ihrer inhaltlichen Ausgestaltung ausschließlich an Hochschulmitglieder und 

Hochschulangehörige richtet, insbesondere Bekanntmachungen im Zusammenhang 

mit Wahlen, hochschulöffentlichen Sitzungen von Senat und Hochschulrat, Rechen

schaftsbericht. 

§ 2 Vorhalten von Druckexemplaren 

Mindestens ein gedrucktes und von der Präsidentin oder dem Präsidenten beziehungsweise 

dem vertretungsberechtigten Präsidiumsmitglied unterzeichnetes Exemplar der jeweiligen be

kannt gemachten Satzung wird an zentraler Stelle archiviert und zur Einsichtnahme durch 

Hochschulmitglieder und Hochschulangehörige vorgehalten. 

= ·~ ~-- ---.-
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§ 3 Information über die Tätigkeit von Hochschulrat, Senat und Fakultätsräten 

Die Tagesordnungen für Sitzungen des Hochschulrats, Senats und der Fakultätsräte werden 

hochschulöffentlich über das Intranet bekannt gemacht. Der Aushang erfolgt kurz nach dem 

Versand der Einladungen an die Gremienmitglieder. Die Protokolle mit den für die Hochschu

löffentlichkeit bestimmten Beschlüssen des Hochschulrats, Senats und der Fakultätsräte wer

den im Wortlaut im Intranet zur Verfügung gestellt. 

§ 4 Inkrafttreten 

(1) Die Grundordnung und die sonstigen Satzungen treten am Tag des auf ihre Bekannt

machung folgenden Tages in Kraft, wenn kein· anderer Zeitpunkt bestimmt ist. 

(2) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die Satzung vom 

14.01.2022 tritt gleichzeitig außer Kraft. 

Reutlingen, den 10.03.2022 

~ 
Prof. Dr. Hendrik Brumme 

Präsident 

_-:,..... ~-- --.-
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____

Reutlingen Hniversity

Prüfungsordnung für die Durchführung der Externenprüfung
Bachelor of Science (B.Sc.)

Chemie

vom 20.04.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 und § 33 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes über
die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Neufassung vom
01 .04.2014 (GBI. 5. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21. Dezember 2021
(GBI. 2022 5. 1, 2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor
und Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hoch
schule Reutlingen am 01.04.2022 diese Prüfungsordnung in der vorliegenden Form beschlossen.
Der Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 20.04.2022 zuge
stimmt.

§ 1 Ziel/Geltungsbereich

(1) Ziel der Externenprüfung ist es, Mitarbeitenden von Unternehmen und Selbständigen den
Erwerb des akademischen Grads „Bachelor of Science durch das berufsbegleitende Stu
dienprogramm „B.Sc. Chemie“ zu ermöglichen. Teilnehmende des Studienprogrammes
sollen sich sowohl für eine weiterführende berufliche Tätigkeit in Industrie, Behörden und
Instituten als auch für einen fachlich entsprechenden Masterstudiengang qualifizieren
können.

(2) Das Bachelorstudienprogramm strebt die Vermittlung grundlegender wissenschaftlicher
Konzepte der Chemie als breite Querschnittsdisziplin mit Bezug zu fachnahen Anwen
dungs- und Studienfächern an. Aufbauend auf bereits vorhandene Berufs-, Praxiserfah
rung und praktischen Ausbildungsinhalten werden diese Erfahrungen durch die Vermitt
lung der theoretischen und wissenschaftlichen Hintergründe der Chemie fundiert.

(3) Die Teilnehmenden erwerben im breiten Bereich der Chemie fachliche Kompetenzen und
methodische Fähigkeiten, um Fragestellungen ihres Berufsbildes und Probleme der Pra
xis mit wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen selbstständig, praxisnah und un
ter Berücksichtigung von Erkenntnissen aus der angewandten Forschung zu bearbeiten.
Sie sind in der Lage, die Planung, Durchführung und Dokumentation wissenschaftlicher
Forschung und Entwicklungen auf dem Gebiet der Chemie durchzuführen, auch unter Be
rücksichtigung Computer-gestützter Methoden.

(4) Nach Abschluss sind die Teilnehmenden mit Sicherheits- und Umwelt-Aspekten sowie
nachhaltigen Prozessen und Verfahren der Chemie vertraut und können diese anwenden.
Sie sind sich der Rolle der Chemie in der Gesellschaft und des internationalen Charakters
der Chemie und der möglichen Arbeitsplätze bewusst.

(5) Die Teilnehmenden erlernen grundlegende Konzepte der Betriebswirtschaftslehre und die
Chemie in einem unternehmerischen Kontext zu verstehen.

(6) In Vorbereitung auf weiterführende berufliche Tätigkeiten sollen methodische und soziale
Kompetenzen vermittelt werden. Teilnehmende sind in der Lage, nach Methoden des



Prüfungsordnung für die Externenprüfung B. Sc. Chemie
Seite 2 von 7

Projekt- und lnnovationsmanagements im Team organisiert zu arbeiten, entwickeln Prob
lemlösungsfähigkeiten, erwerben Erfahrung in der Projektdarstellung, haben eine unab
hängige wissenschaftliche Arbeitsweise und Haltung und können das eigene Wissen selb
ständig kontinuierlich erweitern.

(7) Die Fakultät Angewandte Chemie der Hochschule Reutlingen ist die zuständige Fakultät
für das Studienprogramm.

(8) Diese Prüfungsordnung gilt für die Prüfung von nicht immatrikulierten Studierenden (Ex
ternenprüfung) zum Abschluss „Bachelor of Science (B.Sc.) Chemie“.

(9) Die Externenprüfung „B.Sc. Chemie“ umfasst 180 ECTS Leistungspunkte und ist auf eine
Dauer von neun Semestern ausgelegt. Das Programm baut auf 23 Modulen auf, in denen
die Chemie als Wissenschaft in ihrer grundlegenden Breite vermittelt wird.

§ 2 Anwendung des allgemeinen Teils der Studien- und Prüfungsordnung der
Hochschule Reutlingen

Die jeweils gültige allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und Master-
Studium der Hochschule Reutlingen findet Anwendung, soweit in dieser Prüfungsordnung
nichts anderes bestimmt ist.

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen zur Externenprüfung

(1) Voraussetzungen für die Zulassung zur Externenprüfung sind:

1. Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 58 Abs. 2 Landeshochschulgesetz,

2. eine einschlägige Berufsausbildung als Chemielaborant/in oder Chemisch-Techni
sche/r Assistent/in. Vergleichbare Berufsausbildungen können durch Einzelfallprü
fung durch den Executive Programme Advisor ggfs. berücksichtigt werden,

3. mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung vor Programmstart (01 .April zum
Sommersemester / 01 Oktober zum Wintersemester),

4. gute Beherrschung der deutschen Sprache für Teilnehmende, die die Studienquali
fikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben und

5. die hinreichende Vorbereitung auf die Externenprüfung durch die Teilnahme an ei
nem vorbereitenden Weiterbildungsprogramm der Knowledge Foundation @ Reut
lingen University.

(2) Zur Externenprüfung wird nicht zugelassen, wer an einer Hochschule als Studierender
immatrikuliert ist oder in einem Studiengang, der mit dem Fach, in dem die Externenprü
fung abgelegt werden soll, verwandt ist, eine Hochschulprüfung oder eine Externenprü
fung endgültig nicht bestanden hat oder den Prüfungsanspruch verloren hat.

§ 4 Zulassungsverfahren zur Externenprüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Externenprüfung muss vor dem Erbringen der ersten Mo
dulprüfung eingereicht werden. Dem Antrag sind beizufügen:

1. ein lückenloser Lebenslauf in tabellarischer Form zur akademischen und beruflichen
Laufbahn,

2. eine amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses der
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Hochschulzugangsberechtigung,

3. eine amtlich beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses der einschlägigen Ausbil
dung,

4. ein Nachweis in Form einer einfachen Kopie einer Arbeitgeberbescheinigung oder
eines Arbeitszeugnisses über eine mindestens 1-jährige einschlägige Berufserfah
rung als CTA, ChemielaboranWin oder Vergleichbares,

5. ein Nachweis über die hinreichende Vorbereitung zur Externenprüfung bei der
Knowledge Foundation @ Reutlingen University und

6. ein Nachweis über die erforderlichen Deutschkenntnisse ist nötig, wenn die Studien-
qualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben wurde. Dieser
Nachweis kann geführt werden über die in § 1 der Satzung über die erforderlichen
Sprachkenntnisse für ein Studium an der Hochschule Reutlingen in der jeweils gül
tigen Fassung aufgeführten Nachweise.

(2) Über die Zulassung zur Externenprüfung entscheidet der Prüfungsausschuss für die Ex
ternenprüfung (vgl. § 6) bzw. ein Beauftragter aus diesem Gremium. Die Entscheidung ist
dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen.

§ 5 Prüfungsleistungen der Externenprüfung

(1) Die zum Abschluss notwendigen Module sind den Tabellen 1-3 und dem jeweiligen Mo
dulhandbuch zu entnehmen.

(2) Die Verantwortung für die Abnahme der einzelnen Prüfungsleistungen inklusive Praxis-
bericht, Projekt-Arbeit und Bachelor-Thesis obliegt den jeweiligen Modulverantwortli
chen. Modulverantwortliche können nur hauptamtliche Hochschullehrer/innen der Hoch
schule Reutlingen sein.

(3) Höchstens 50% der Veranstaltungen zur Prüfungsvorbereitung sollten von Professoren
und Professorinnen der Hochschule Reutlingen durchgeführt werden.

(4) Aus den Wahlpflichtmodulen in Tabelle 2, Modul CB2O, ist ein Modul auszuwählen und
eine dazu gehörige Prüfung abzulegen. Ein Wahlpflichtmodul wird nur durchgeführt,
wenn mindestens 5 Teilnehmende eines Jahrganges diese Prüfung ablegen wollen.

(5) Die Gesamtnote wird gemäß der Gewichtung in den Tabellen 1, 2 und 3 berechnet.

(6) Die Prüfungssprache ist Deutsch.

§ 6 Prüfungsausschuss für Externenprüfung

(1) Der Prüfungsausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen. Zwei der Mitglieder
sind hauptamtliche Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer der Hochschule Reut
lingen und ein Mitglied ist die Leiterin oder der Leiter der Abteilung Studium und Studie
rende der Hochschule Reutlingen.

(2) Die Leiter des Programms zur Vorbereitung der Externenprüfung der Knowledge Foun
dation @ Reutlingen University dürfen nicht gleichzeitig Mitglied im Prüfungsausschuss
sein. Sie können als beratende Mitglieder am Prüfungsausschuss teilnehmen.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt vier Jahre. Die Hochschulleitung der Hochschule
Reutlingen bestellt die Mitglieder.
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§ 7 Praxisphase

(1) Das Bachelorstudienprogramm Chemie enthält eine Praxisphase (CB21). Die Teilneh
menden bearbeiten Projekte, die mit ihren Studieninhalten thematisch verbunden sind
bzw. an diese anknüpten.

(2) Über eine Anrechnung der Praxisphase aufgrund berufspraktischer Tätigkeiten während
des Bachelorstudienprogramms entscheidet auf Antrag der Prüfungsausschuss.

§ 8 Bachelor-Thesis

(1) Die Bachelor-Thesis darf nur begonnen werden, wenn Module im Umfang von mmd. 145
ECTS Leistungspunkten abgeschlossen worden sind. Die Anmeldung muss spätestens
zwei Monate nach dem Bestehen aller Module bis auf das Modul Bachelor-Thesis erfol
gen. Das Thema der Bachelor-Thesis muss so beschaffen sein, dass es innerhalb von
6 Monaten bearbeitet werden kann.

(2) Die Bearbeitungszeit kann aus Gründen, die von der zu prüfenden Person nicht zu ver
treten sind, höchstens um insgesamt zwei Monate verlängert werden. Über die Verlän
gerung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag der
nicht immatrikulierten Studierenden auf der Grundlage einer Stellungnahme der Prüferin
oder des Prüfers.

(3) Die Bachelor-Thesis ist in deutscher Sprache in zwei gedruckten und festgebundenen
Exemplaren abzugeben. Zusätzlich ist eine elektronische Version der Bachelor-Thesis
sowie eine kurze Zusammenfassung in Deutsch in elektronischer Form abzugeben. Auf
Antrag des nicht immatrikulierten Studierenden und bei Befürwortung durch die Prüferin
oder den Prüfer, kann der Prüfungsausschuss die Bachelor-Thesis in englischer Spra
che genehmigen.

(4) Vor der Festsetzung der Note zur endgültigen Bewertung findet ein Kolloquium statt.
Dieses erstreckt sich auf den Inhalt der Bachelor-Thesis und dauert 30 Minuten. Voraus
setzung für das KoUoquium ist die in Absatz 3 geregelte Abgabe der Bachelor- Thesis.

(5) Jede Prüferin und jeder Prüfer vergibt eine Gesamtnote für die Bachelor Thesis und das
Kolloquium. Die Note setzt sich zu 4/5 aus der Bewertung für die schriftliche Bachelor
Thesis und zu 1/5 aus der Bewertung für das Kolloquium (Tabelle 3, Modul CB23) zu
sammen.

§ 9 Bachelorurkunde, -zeugnis und -grad

(1) Es wird der akademische Grad „Bachelor of Science (B.Scj“ verliehen, für welchen 180
ECTS Leistungspunkte erbracht werden müssen.

(2) Hat die zu prüfende Person alle Module bestanden, gilt die Externenprüfung als erfolg
reich abgeschlossen. Über die Ergebnisse wird ein Bachelorzeugnis ausgestellt, in wel
chem zu vermerken ist, dass der Bachelorabschluss als Externenprüfung abgelegt
wurde.

(3) Das Diploma Supplement enthält eine ECTS Einstufungstabelle für die Abschlussnote.
Diese basiert auf den Abschlussnoten der letzten drei Absolventenjahrgänge.
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§ 10 Prüfungsgebühren

Es werden Prülungsgebühren gemäß der Gebührensatzung der Hochschule Reutlingen in
der jeweils gültigen Fassung erhoben. Sie werden nach Zulassung zur Externenprüfung fäl
lig.

§ 11 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache ist Deutsch (siehe Tabelle 1).

§ 12 Verlust der Zulassung zur Externenprüfung und des Prüfungsanspruchs

Die Zulassung zur Externenprüfung und der Prüfungsanspruch erlöschen, wenn die Teilnehme
rin oder der Teilnehmer seit der Zulassung zur Externenprüfung gemäß § 4 Abs. 2 die Prüfung
nicht innerhalb von 7 Jahren erfolgreich abgelegt hat. In nicht vertretbaren Fällen kann der Prü
fungsausschuss eine Verlängerung beschließen.

§ 13 Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung für die Externenprüfung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft. Sie gilt für Teilnehmende des Studienprogramms Chemie, die ab dem Wintersemester
2022/23 zur Externenprüfung zugelassen werden.

Reutlingen, 20.04.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme
Präsident



Prüfungsordnung für die Externenprüfung B.Sc. Chemie
Seite 6 von 7

Tabelle 1: Übersicht über den Programmverlauf - PffichWacher

E
=5; L

Q)
— -: —Modul (Fachgebiet)

—

-D
D U
0

tu

Pflichtfächer

Allgemeine Chemie 1 5 0 ja KL9O/HA 1,0

General Chemistry

Feil 1- Allgemeine Chemie
CB.1

General Chemistry

Feil 2- Praktische Chemie

Chemical Skills

MathematikfürChemiker
1 10 D ja KL9O 1,5CB.2

Mathematic far Chemists

Anorganische Chemie 1
2 6 0 ja 1USD 1,0CB.3

Inorganic_Chemistry_1

Ph‘sikfür Chemiker
2 10 0 ja 1 KL12O 1,5CB.4

Physicsfor Chemists

Organische Chemie 1
3 8 0 ja KL12O 1,5CB.5

Orqanic_Chemistry_1

Physikalische Chemie 1
3 6 ja KL9O 1,0CB.6

Physical Chemistry 1

Projekt und bborphase 1
3 6 0 nein PRCB.7

Praject and Labaratary Phase 1

Analytische Chemie 1
4 6 0 ja KL9D 1,0CB.8

Analytical Chemistry 1

Projekt und Laborphase 2 4* 6 0 nein PRCB.9
Praject and Laboratory Phase 2

Anorganische Chemie 2
4 6 0 ja KL9O 1,0CB.10

Inorganic_Chemistry 2

Organische Chemie 2
5 6 D ja KLYO 1,0CB.11

Organic Chemistry 2

Physikalische Chemie 2
5 6 D ja KL9O 1,0CB.12

Physicol Chemistry 2

Analytische Chemie 2
6 6 0 ja KL9O 1,0CB.13

Analytical Chemistnj 2

Technische Chemie
6 5 D ja KL9O 1,0CB.14

Technical Chemistry

Nachhaltige Prozesse 7 5 0 ja KL9O/RE 1,0
Sustainable Pracesses

Feil 1- Nachhaltige Prozesse
CB.15 Sustainoble Processes

Feil 2 - Organische Chemie 3
Organic Chemistry 3

Biochemie
7 8 0 ja KL12O 1,5CB.16

ßiachemistry

Projekt und Laborphase 3 7* 6 D nein PRCB.17
Project_and Laboratory_Phase 3

Makromolekulare Chemie
8 8 D ja KL12O 1,5CB.18

Macromalecular_Chemistry

Projekt und Laborphase
8 6 D nein PRCB.19

Project_and_Labaratary_Phase 4
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= Blockpräsenzveranstaltung

Tabelle 2: Ubersicht über den Programmverlauf — Wahlpffichtmodule CB2O
Für das Modul CB.20 muss eines der Wahlpflichtmodule aus Tabelle 2 ausgewählt werden.

2 Modul (Fachgebiet)

- 1 :1
1

CB.20.1 Recht und Qualitätssicherung 8 5 D/EN ja KL9O 1,0
Low and Quality Assurance

CB2O.2 Molekular und Zellbiologie 8 5 0/EN ja KL9O 1,0
Molecular and Cell Biology

CB20.3 Verfahrens- und Biotechnik 8 5 D/EN ja KL9O 1,0
Process Engineering and Biotechnol

ogy

C820.4 Umweltchemie 8 5 D/EN ja KL9O 1,0
Environmental Chemistry

Tabelle 3: Ubersicht über den Programmverlauf - Wissenschaftliches Arbeiten & Praxisbezug

E
Z W

. -EE Modul -‚ g
D E u a w

CB.21
Praxisphase

16 30 0 nein PR
Internshsp

CB.22
Projektarbeit mit Kolloquium

7-8 6 WEN ja MP 1,0
Project and Col/oqusum

Bachelorarbeit
Bache/or Thesis

CB.23 8-9 14 0/EN ja ST 3,0
Kolloquium zur Sachelorthesis

Colloquium an die Bachelar Thesis

Summe ECVS Lernmodule (CB.1 bis CB.20) 130

Summe ECTS Wissenschaftliches Arbeiten & Praxisbezug
50

(CB.21_bis_CB.23)

Summe ECrS Programm 180

Legende der Prüfungsleislungen:

BT Bachelor-Thesis MP Mündliche Prüfung

CA durchgehend Assessment PA Projektarbeit

HA Hausarbeit PR Praktikum

KLx Klausur (x: Dauer in Min.) RE Referat



Hochschule Reutlingen

Reutlingen University

Amtsblatt 09/2022

Satzung über die Auswahiverfahren für die Bachelorstudiengänge

Biomedizinische Wissenschaften (B.Sc.)
Digital Business (B.Sc.)

International Fashion Business (B.Sc.)
Medien- und Kommunikationsinformatik (B.Sc.)

Medizinisch-Technische Informatik (B.Sc.)
Textiles Ingenieurwesen (B.Eng.)

Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

Vom 20.04.2022

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes - HZG vom 15.09.2005 (GBI. 5.629
if.), zuletzt geändert durch Artikel 9 des 4. Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften
vom 17.12.2020 (GBI. S. 1204, 1229), § 63 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes - LHG in der Neu
fassung vom 01.04.2014 (GBI. 5. 99 if.), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom
21.12.2021 (GBI. 2022 5. 1, 2), § 19 if. der Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) vom
02.12.2019 (GBI. S. 489), zuletzt geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums vom
20.12.2021 (GBI. 5. 1049) sowie § 5 der Satzung über allgemeine Regelungen zum Hochschulzulas
sungs- und Auswahlwahlverfahren der Hochschule Reutlingen (Allgemeine Zulassungssatzung) vom
12.08.2020, hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 01.04.2022 die nachstehende Satzung
beschlossen:

§ 1 Auswahlverfahren

(1) In den zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengängen
- Biomedizinische Wissenschaften (B.Scj,
- Digital Business (B.Sc.),
- International Fashion Business (B.Sc.),
- Medien- und Kommunikationsinformatik (B.Sc.),
- Medizinisch-Technische Informatik (B.Sc.),
- Textiles Ingenieurwesen (B.Eng.) und
- Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

werden für das erste Fachsemester gemäß § 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HZG i.V.m. § 22 Abs. 2
HZVO 90% der Studienplätze, die nach Abzug der vorweg abzuziehenden Plätze nach § 6 Abs.
1 Satz 2 HZG verbleiben, nach dem Ergebnis des hochschuleigenen Auswahlverfahrens ver
geben. Diese Auswahlentscheidung basiert auf dem Grad der Eignung der Bewerberin bzw.
des Bewerbers für den gewählten Studiengang und sich typischerweise anschließenden Be
rufstätigkeiten.

(2) Am Auswahlverfahren kann nur teilnehmen, wer sich frist- und formgerecht gemäß der Sat
zung der Hochschule Reutlingen über allgemeine Regelungen zum Hochschulzulassungs- und
Auswahlverfahren (Allgemeine Zulassungssatzung) für einen Studienplatz beworben hat.

§ 2 Form und Fristen

(1) Für das Wintersemester muss der Antrag auf Zulassung zum Studium für die Bachelorstudi
engänge
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- Biomedizinische Wissenschaften (B.Sc.),
- Digital Business (B.Sc.),
- International Fashion Business (B.Sc.),
- Medien- und Kommunikationsinformatik (B.Sc.),
- Medizinisch-Technische Informatik (B.Sc.),
- Textiles lngenieurwesen (B.Eng.) und
- Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

einschließlich aller erforderlichen Unterlagen bis zum 15. Juli beim Zulassungsamt der Hoch
schule Reutlingen eingegangen sein (Ausschlussfrist).

Für das Sommersemester muss der Antrag auf Zulassung zum Studium für die Bachelorstu
diengänge

- Biomedizinische Wissenschaften (B.Sc.),
- International Fashion Business (B.Sc.),
- Medien- und Rommunikationsinformatik (B.Sc.),
- Medizinisch-Technische Informatik (B.Sc.),
- Textiles lngenieurwesen (B.Eng.) und
- Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

bis zum 15. Januar beim Zulassungsamt der Hochschule Reutlingen eingegangen sein (Aus
schlussfrist). Die Form des Antrags und die einzureichenden Unterlagen richten sich nach
den Bestimmungen in der jeweils gültigen Allgemeinen Zulassungssatzung.

(2) Für die Vergabe im hochschuleigenen Auswahlverfahren sind bei Vorliegen von Vorerfahrun
gen in Form einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder praktischen Tätigkeiten, die über
die fachspezifische Eignung für den beantragten Studiengang Auskunft geben, zusätzliche
Nachweise über Inhalt und Dauer der Vorerfahrungen beizufügen. Eine Liste der berücksich
tigten abgeschlossenen Berufsausbildungen für den jeweiligen Studiengang befindet sich im
Angang dieser Satzung.

§ 3 Sprachkenntnisse

In den Studiengängen International Fashion Business (B.Sc.) und Textiles lngenieurwesen
(B.Eng.) müssen Bewerberinnen und Bewerber neben der erforderlichen Qualifikation für ein
grundständiges Studium gemäß § 58 Landeshochschulgesetz Kenntnisse der englischen
Sprache mindestens auf der Niveaustufe B2 gemäß dem „Gemeinsamen europäischen Refe
renzrahmens für Sprachen“ des Europarats (GER) nachweisen, um am Auswahlverfahren teil
nehmen zu können. Das geforderte Sprachniveau wird durch eine in § 2 der Satzung über die
erforderlichen Sprachkenntnisse für ein Studium an der Hochschule Reutlingen in der jeweils
gültigen Fassung aufgeführte Leistung nachgewiesen.

§ 4 Auswahlkommission

(1) Das Auswahlverfahren wird von einer Auswahlkommission durchgeführt, die vom jeweiligen
Fakultätsrat bestellt wird. Sie besteht aus mindestens zwei hauptberuflichen Professorinnen
oder Professoren der jeweiligen Fakultät oder akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern der Fakultät, denen die Prüfungsbefugnis durch das Präsidium übertragen wurde. Eine
der beiden Personen übernimmt durch Fakultätsratsbeschluss den Vorsitz. Der oder die Vor
sitzende der Auswahlkommission verantwortet die Durchführung des Auswahlverfahrens. Die
Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der zuständigen Fakultät nach Abschluss des
Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiter
entwicklung des Auswahlverfahrens.

(2) Die Amtszeit der Mitglieder entspricht der Amtszeit des Dekans oder der Dekanin. Wiederbe
stellung ist möglich.

(3) Die Auswahlkommission beschließt über die in Betracht kommenden unter § 2 Abs. 2 aufge
führten Vorerfahrungen und modifiziert diese bei Bedarf.
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(4) Die jeweilige Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl
auf Grund der in § 5 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 6 eine Rangliste je
Studiengang. Die Entscheidung über die Auswahl trifft das Präsidium aufgrund einer Empfeh
lung der Auswahlkommission.

§ 5 Auswahlkriterien

(1) Zur Vergabe der Studienplätze wird eine Einordnung der Bewerberinnen und Bewerber in eine
Rangliste nach den in Absatz 2 genannten Kriterien vorgenommen.

(2) Die Bildung der Rangliste je Studiengang erfolgt anhand nachfolgender Kriterien:

a. Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung und

b. Vorerfahrungen in Form einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder einer prakti
schen Tätigkeit (entsprechend Anlagen je Studiengang), die über die fachspezifische
Eignung für den beantragten Studiengang Auskunft geben.

§ 6 Erstellen der Rangliste für die Auswahlentscheidung

(1) Der Rangplatz bestimmt sich zunächst nach der ausgewiesenen Durchschnittsnote der Hoch
schulzugangsberechtigung.

(2) Kann eine Bewerberin oder ein Bewerber eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine
praktische Tätigkeit gemäß § 5 Abs. 2b nachweisen, wird für die Ermittlung des Rangplatzes
von der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung ein Bonus von 0,2 abgezogen.
In den Studiengängen International Fashion Business (B.Sc.) und Textiles lngenieurwesen
(B.Eng.) wird für eine abgeschlossene Berufsausbildung von der Durchschnittsnote der Hoch
schulzugangsberechtigung ein Bonus von 0,4 abgezogen oder für eine zusammenhängende
studiengangbezogene praktische Tätigkeit in Vollzeit im Umfang von mindestens sechs Mo
naten ein Bonus von 0,2 abgezogen. Je Studiengang können jeweils nur eine abgeschlossene
Berufsausbildung oder eine praktische Tätigkeit berücksichtigt werden.

(3) Erreichen mehrere Bewerber für den letzten zu vergebendem Studienplatz denselben Rang-
platz, entsteht Ranggleichheit. Bei Ranggleichheit entscheidet zunächst die Durchschnitts
note der Hochschulzugangsberechtigung. Besteht danach noch Ranggleichheit, wird vorran
gig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 des Staatsvertrags
über die Hochschulzulassung (Dienste) angehört; besteht danach noch Ranggleichheit, ent
scheidet das Los.

§ 7 Verstoß gegen die Ordnung, Täuschungsversuch

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber das Ergebnis des Auswahlverfahrens durch Täuschung, Dro
hung oder Bestechung beeinflusst und wird dies erst nach der Zulassung zum Studium bekannt, so
wird die Zulassung aufgehoben.

§ 8 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 25.04.2022 in Kraft. Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum
Wintersemester 2022/23.

(2) Die Satzung der Hochschule Reutlingen für das hochschuleigene Auswahiverfahren vom
16.12.2021 für die Bachelorstudiengänge tritt zum 24.04.2022 außer Kraft.
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Reutlingen, den 20.04.2022

Prof. Dr. Hendrik Brumme
Präsident
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Anlage 1

nicht belegt

Anlage 2

nicht belegt
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Anlage 3

Liste der Berufsausbildungen, die über die fachspezifische Eignung für den Bachelorstudiengang
Textiles Ingenieurwesen besonderen Aufschluss geben:

- Änderungsschneider/in
- Bekleidungsnäher/in
- Bekleidungstechnische/r Assistent/in
- Betriebswirt/in (Ausbildung) - Textil
- Designer/in (Ausbildung) - Mode
- Fachpraktiker/in im Damenschneiderhandwerk
- Maßschneider/in
- Mode- und Designmanager/in
- Näher/in
- Polster- und Dekorationsnäher/in
- Polsterer/Polsterin
- Produktgestalter/in -Textil
- Produktionsmechaniker/in - Textil
- Produktprüfer/in - Textil
- Produktveredler/in - Textil
- Segelmacher/in
- Seiler/in
- Technische/r Konfektionär/in
- Textil- und Modenäher/in
- Textil- und Modeschneider/in
- Textilgestalter/in im Handwerk - Filzen
- Textilgestalter/in im Handwerk - Klöppeln
- Textilgestalter/in im Handwerk - Posamentieren
- Textilgestalter/in im Handwerk - Sticken
- Textilgestalter/in im Handwerk - Stricken
- Textilgestalter/in im Handwerk - Weben
- Textillaboranvin
- Sonstige abgeschlossene Berufsausbildungen oder praktische Tätigkeiten im Bereich der

Textil- und Bekleidungsbranche oder des Textilmaschinenbaus, die über die fachspezifische
Eignung Auskunft geben
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Anlage 4

Liste der Berufsausbildungen, die über die fachspezifische Eignung für den Bachelorstudiengang
Medien- und Kommunikationsinformatik besonderen Aufschluss geben:

- Assistent/in für Informatik
- Elektroniker/in Automatisierungstechnik
- Elektroniker/in Informations- u. Telekommunikationstechnik
- Elektroniker/in Informations- und Systemtechnik
- Elektrotechnischer Assistent/in
- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
- Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung
- Fachinformatiker/in Systemintegration
- Fachkraft für Veranstaltungstechnik
- Film- und Videoeditor/in
- Fotograf/in
- Gestalter/in für visuelles Marketing
- lnformatikkaufmann/ lnformatikkauffrau
- lnformationselektroniker/in
- lT-System-Elektroniker/in
- Kommunikationsdesigner/in
- Mathematisch-technischer Assistent/in
- Mathematisch-technischer Softwareentwickler/in
- Mediendesigner/in
- Mediengestalter/in
- Medientechnologe/in
- Technische/r Systemplaner/in
- Sonstige abgeschlossene Berufsausbildungen oder praktische Tätigkeiten, die über die fach

spezifische Eignung Auskunft geben
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Anlage 5

Liste der Berufsausbildungen, die aber die fachspezifische Eignung für den Bachelorstudiengang
Medizinisch-Technische Informatik besonderen Aufschluss geben:

- Assistent/in für Informatik
- Elektroniker/in Automatisierungstechnik
- Elektroniker/in Informations- u. Telekommunikationstechnik
- Elektroniker/in Informations- und Systemtechnik
- Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste/ Fachangestellte für Medien- und In

formationsdienste - FR Medizinische Dokumentation
- Fachinformatiker/ Fachinformatikerin - FR Anwendungsentwicklung
- Fachinformatiker/ Fachinformatikerin - FR Systemintegration
- Intormatikkaufmann/ Informatikkauftrau
- Informationselektroniker/in
- lT-System-Elektroniker/in
- Mathematisch-technischer Assistent/in
- Mathematisch-technischer Softwareentwickler/in
- Medizinischer Fachangestellter/ Medizinische Fachangestellte
- Staatlich geprüfte/r biologisch-technische/r Assistent/in
- Staatlich geprüfte/r elektrotechnische/r Assistent/in
- Staatlich geprüfte/r informationstechnische/r Assistent/in
- Staatlich geprüfte/r physikalisch-technische/r Assistent/in
- Staatlich geprüfte/r technische/r Assistent/in für Betriebsinformatik
- Technische/r Systemplaner/in
- Sonstige abgeschlossene Berufsausbildungen oder praktische Tätigkeiten, die über die fach

spezifische Eignung Auskunft geben
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Anlage 6

Liste der Berufsausbildungen, die über die fachspezifische Eignung für den Bachelorstudiengang
Wirtschaftsinformatik besonderen Aufschluss geben:

- Bankkauffrau / Bankkaufmann
- Fachinformatiker/innen Anwendungsentwicklung
- Fachinformatiker/innen Systemintegration
- lmmobilienkauffrau/ Immobilienkaufmann
- lndustriekauffrau / Industriekaufmann
- IT-Systemelektroniker/in
- IT-Systemkaufma nn / IT-Systemkauffrau
- Kauffrau / Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
- Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel
- Kauffrau / Kaufmann im Groß- und Außenhandel
- Mathematisch-technische Software-Entwickler/in

- Sonstige abgeschlossene Berufsausbildungen oder praktische Tätigkeiten, die über die fach
spezifische Eignung Auskunft geben
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Anlage 7

nicht belegt

Anlage 8

Liste der Berufsausbildungen, die über die fachspezifische Eignung für den Bachelorstudiengang
Biomedizinische Wissenschaften besonderen Aufschluss geben:

- Assistent/in - medizinische Gerätetechnik
- Biologisch-Technische/r Assistent/in,
- Biotechnologische/r Assistent/in
- Chemielaborant/in, Biologielaborant/in,
- Chemikant, Pharmakant,
- Chemisch Technische/r Assistent/in,
- Fachkraft Lebensmitteltechnik.
- Medizinisch-Technische/r Assistent/in,
- Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in
- Medizinisch-Technischer Laboratoriumsassistent/in,
- Pharmazeutisch-Technische/r Assistent/in
- Physikalisch-Technische/r Assistent/in,
- Physiklaborant/in,
- Technische/r Assistent/in für Metallographie und Werkstoffkunde,
- Textillaborant/in,
- Veterinärmedizinisch-technische/r Assistent/in
- Sonstige abgeschlossene Berufsausbildungen oder praktische Tätigkeiten, die über die fach

spezifische Eignung Auskunft geben

Seite 10 von 13



Anlage 9

Liste der Berufsausbildungen, die über die fachspezifische Eignung für den Bachelorstudiengang
Digital Business besonderen Aufschluss geben:

- Assistent/in für Informatik
- Bankkauffrau/ Bankkaufmann
- Elektroniker/in Automatisierungstechnik
- Elektroniker/in Informations- und Systemtechnik
- Elektroniker/in Informations- u. Telekommunikationstechnik
- Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung
- Fachinformatiker/in Systemintegration
- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
- Gestalter/in für visuelles Marketing
- lnformatikkaufmann/ Informatikkauffrau
- IT-Systemkaufmann/ IT-Systemkauffrau
- IT-Systemelektroniker/in
- Immobilienkauffrau/ Immobilienkaufmann
- Industriekauffrau/ Industriekaufmann
- Informationselektroniker/in
- Kauffrau/ Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
- Kauffrau/ Kaufmann im Einzelhandel
- Kauffrau/ Kaufmann im Groß- und Außenhandel
- Kommunikationsdesigner/in
- Mathematisch-technischer Softwareentwickler/in
- Mathematisch-technischer Assistent/in
- Mediendesigner/in
- Mediengestalter/in
- Technische/r Systemplaner/in
- Sonstige abgeschlossene Berufsausbildungen oder praktische Tätigkeiten, die über die fach

spezifische Eignung Auskunft geben
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Anlage 10

Liste der Berufsausbildungen, die über die fachspezifische Eignung für den Bachelorstudiengang
International Fashion Business besonderen Aufschluss geben:

- Änderungsschneider/in
- Automobilkaufmann/-frau
- Bankkaufmann/-frau
- Bekleidungsnäher/in
- Bekleidungstechnische/r Assistent/in
- Betriebswirt,/in (Ausbildung) - Textil
- Designer/in (Ausbildung) - Mode
- Fachkraft für Lagerlogistik
- Fachpraktiker/in im Damenschneiderhandwerk
- Hotelkaufmann/-frau
- Immobilienkaufmann/-frau
- Industriekaufmann/-frau
- Informatikkaufmann/-frau
- Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau
- lnvestmentfondskaufmann/-frau

- Luftverkehrskaufmann/-frau
- Maßschneider/in
- Medienkaufmann/-frau Digital und Print
- Mode- und Designmanager/in
- Näher/in
- Personaldienstleistungskaufmann/-frau
- Polster- und Dekorationsnäher/in
- Polsterer/Polsterin
- Produktgestalter/in - Textil
- Produktionsmechaniker/in - Textil
- Produktprüfer/in -Textil
- Produktveredler/in - Textil
- Schifffahrtskaufmann/-frau

Segelmacher/in
Seil er/in
Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr

- Sport- und Fitnesskaufmann/-frau
- Steuerfachangestellte/r
- Technische/r Konfektionär/in
- Textil- und Modenäher/in
- Textil- und Modeschneider/in
- Textilgestalter/in im Handwerk - Filzen
- Textilgestalter/in im Handwerk - Kläppeln
- Textilgestalter/in im Handwerk - Posamentieren

- Kaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau

Kaufmann/-frau
Kaufmann/-frau

für audiovisuelle Medien
Für Büromanagement
für Dialogmarketing
für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen
für Marketingkommunikation
für Spedition und Logistikdienstleistungen
für Tourismus und Freizeit
für Verkehrsservice
für Versicherungen und Finanzen
im E-Commerce
im Einzelhandel
im Eisenbahn- und Straßenverkehr
im Gesundheitswesen
im Groß- und Außenhandel
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- Textilgestalter/in im Handwerk - Sticken
- Textilgestalter/in im Handwerk - Stricken
- Textilgestalter/in im Handwerk - Weben
- Textillaboranvin
- Veranstaltungskaufmann/-frau
- Sonstige abgeschlossene Berufsausbildungen oder praktische Tätigkeiten im kaufmänni

schen oder textilspezifischen Bereich, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben
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Amtsblatt 10/2022

Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

na—

Verfahrensordnung der Hochschule Reutlingen
vom 20.04.2022

Aufgrund von § 8 Abs. 6 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landes
hochschulgesetz — LHG) vom 1. Januar 2005 (GBI. 5. 1). in der Neufassung vom 01. April
2014 (GBI. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21. Dezember 2021
(GBI. 2022,S. 1,2), hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 01.04.2022 die folgende
Verfahrensordnung als Satzung beschlossen:

Inhalt:
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§ 2 Einberufung

§ 3 Aufstellung der vorläufigen Tagesordnung

§ 4 Einladung von Sachverständigen und Auskunftspersonen sowie Gästen
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§ 6 Ausschluss und Befangenheit von Mitgliedern

§ 7 Leitung der Sitzun
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§ 9 Beratung
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§ 11 Beschlussfähigkeit
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§ 13 Abstimmungsergebnis

§ 14 Eilentscheidungsrecht

§ 15 Protokoll

§ 16 Ausschüsse

§ 17 Elektronische Form

§ 18 Alternative Sitzungsformen

§ 19 Verstöße gegen die Verfahrensordnung

§ 20 Inkrafttreten
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§ 1 Geltungsbereich
Diese Verfahrensordnung gilt als allgemeine Geschäftsordnung für die Gremien, Ausschüsse
und Kommissionen (im Folgenden: Gremien) der Hochschule Reutlingen (im Folgenden:
HSRT) mit Ausnahme des Präsidiums, des Hochschulrates, des Senats und des Personalrats.
Von dieser Verfahrensordnung kann durch Satzung oder eine Geschäftsordnung abgewichen
werden. Bereits geltende Geschäfts- oder Verfahrensordnungen bleiben unberührt.

§ 2 Einberufung
(1) Die Sitzungstermine werden von dem/der Vorsitzenden vorgeschlagen und sollen
frühzeitig festgelegt werden. Der/die Vorsitzende beruft das Gremium ein und bestimmt Ort
und Zeit der Sitzungen.

(2) Der/die Vorsitzende ist verpflichtet, das Gremium umgehend zu einer außerordentli
chen Sitzung einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Drittel der stimmberechtigten
Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstands schriftlich beantragt wird. Der Ver
handlungsgegenstand muss zum Aufgabengebiet des Gremiums gehören.
(3) Der/die Vorsitzende ist verpflichtet, das Gremium auf Verlangen des Präsidiums einzu
berufen ( 16 Abs. 7 LHG).

(4) Die Mitglieder - auch jene mit ständigem Gaststatus - sind unter Angabe der vorläufi
gen Tagesordnung samt Beratungsunterlagen einzuladen. Die Einladung sowie alle Unterla
gen sollen spätestens vier Tage vor Sitzungsbeginn bei den Gremiumsmitgliedern vorliegen.
(5) In dringenden Fällen kann das Gremium auch form- und fristlos einberufen werden.
(6) Der Einwand, eine Sitzung sei nicht ordnungsgemäß einberufen worden, ist spätes
tens zu Beginn der nächsten Sitzung zu erheben. Wird der Einwand von dem Gremium als be
rechtigt anerkannt, so ist die Sitzung zu wiederholen, sofern nicht mindestens zwei Drittel der
stimmberechtigten anwesenden Mitglieder des Gremiums den Mangel für geheilt erklären.
(7) Mitglieder. die verhindert sind, an der Sitzung teilzunehmen, teilen dies dem/der Vor
sitzenden unverzüglich mit. Der/die Vorsitzende veranlasst unverzüglich die Ladung des Stell
vertreters/der Stelivertreterin, soweit vorhanden. Für die Ladung der Stellvertreter/-innen gilt
die Ladungsfrist nicht.

(8) Ruht ein Mandat, so rückt für diese Zeit der/die Stellvertreter/-in bzw. Nachrücker/-in
als Mitglied des Gremiums nach.

§ 3 Aufstellung der vorläufigen Tagesordnung
Der/die Vorsitzende stellt die vorläufige Tagesordnung auf. Er/sie hat dabei Anträge, die in
der Regel eine Woche vor der Sitzung eingehen, zu berücksichtigen. Antragsberechtigt sind
die Mitglieder des Gremiums. Die Anträge sind mit einem Beschlussvorschlag sowie mit einer
kurzen Begründung vorzulegen.
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§ 4 Einladung von Sachverständigen und Auskunftspersonen sowie Gäs
ten
(1) Beider Aufstellung der vorläufigen Tagesordnung prüft der/die Vorsitzende, zu wel
chen Tagesordnungspunkten Sachverständige und/oder Auskunftspersonen beratend hinzu
gezogen und geladen werden sollen.

(2) Der/die Vorsitzende kann Bedienstete seines/ihres Verwaltungsbereichs zur Unter
stützung zuziehen und ihnen den Vortrag zu einzelnen Tagesordnungspunkten übertragen.
(3) Mit Zustimmung des Gremiums können auch Gäste zu den Sitzungen zugelassen wer
den.

§ 5 Nichtöffentlichkeit der Sitzung
(1) Gremien tagen in der Regel nichtöffentlich.

(2) Soweit die Öffentlichkeit der Sitzung gesetzlich vorgesehen ist, kann das Gremium bei
Störungen den Ausschluss der Öffentlichkeit beschließen.

(3) Die Teilnahme von zugezogenen Sachverständigen und/oder Auskunftspersonen ist
nur während der Informationsphase, nicht aber während eines Beschlusses zulässig.
(4) Ein Gremium kann beschließen, seine Entscheidungen im Einzelfall oder generell Or
ganisationseinheiten der HSRT zur Kenntnis zu geben.

(5) Die an einer Sitzung Beteiligten sind zur Verschwiegenheit über alle in nichtöffentli
cher Sitzung behandelten Angelegenheiten verpflichtet, wenn
- dies aus Gründen des öffentlichen Wohls geboten ist,
- Personal- oder Prüfungsangelegenheiten betroffen sind
- oder die Pflicht zur Verschwiegenheit besonders beschlossen worden ist.
Die Pflicht zur Verschwiegenheit schließt auch die Geheimhaltung der Beratungsunterlagen
ein. Die Feststellung, dass die Verschwiegenheit aus Gründen des öffentlichen Wohis geboten
ist, trifft der/die Vorsitzende. An diese Feststellung sind die an der Sitzung Beteiligten gebun
den. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung der Mitglied
schaft fort.

§ 6 Ausschluss und Befangenheit von Mitgliedern
(1) Mitglider dürfen an Beratungen nicht teilnehmen, wenn sie:

1. selbst Betroffene/r sind oder aber durch die Entscheidung des Gremiums ei
nen unmittelbaren persönlichen Vor- oder Nachteil erlangen können, Letzteres gilt
nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder
Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegen
heit berührt werden,

2. Angehörige einer Person gem. Ziffer 1 sind,

3. eine Person nach Ziffer 1 kraft Gesetzes oder Vollmacht vertritt oder Angehöri
ger der vertretenden Person ist.
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Die Gründe sind dem/der Vorsitzenden, so sie in der Person des/der Vorsitzenden gegeben
sind, dem Gremium anzuzeigen. In Zweifelsfällen entscheidet das Gremium.
(2) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, das Misstrauen gegen eine unparteiische Amts-
ausübung zu rechtfertigen oder wird von einem Beteiligten das Vorliegen eines solchen Grun
des behauptet, so sind die Gründe dem/der Vorsitzenden anzuzeigen. Liegen die Gründe in
der Person des/der Vorsitzenden, sind sie dem Gremium anzuzeigen. Das Gremium entschei
det in Abwesenheit der betroffenen Person, die vorher anzuhören ist, über das Vorliegen der
Befangen heitsgründe.

§ 7 Leitung der Sitzung
(1) Der/die Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. Er/sie trifft alle notwendi
gen Maßnahmen und Entscheidungen für einen geordneten Sitzungsablauf.
(2) Der/die Vorsitzende stellt vor Eröffnung der Sitzung sowie ggf. jederzeit die Beschluss-
fähigkeit ( 11) fest.

(3) Der/die Vorsitzende legt im Zweifelsfall die Geschäftsordnung aus.

§ 8 Feststellung der Tagesordnung
(1) Erster Tagesordnungspunkt ist die Feststellung der mit der Einladung versandten vor
läufigen Tagesordnung.

(2) In begründeten Fällen können Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung noch bei Be
ginn der Sitzung gestellt werden. Über die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte in die Ta
gesordnung sowie die Unterbreitung von Tischvorlagen ist gesondert zu beschließen; sollen zu
einem neu aufgenommenen Tagesordnungspunkt oder zu einem Tagesordnungspunkt, zu
dem eine Tischvorlage verteilt wurde, Beschlüsse gefasst werden, so muss dies von dem Gre
mium einstimmig beschlossen werden.

(3) Mit der Feststellung der Tagesordnung ist über die Zuziehung von Sachverständigen,
nicht ständigen Gästen und Auskunftspersonen Beschluss zu fassen.

§ 9 Beratung
(1) Das Gremium berät und beschließt in der Regel in einer ordnungsgemäß einberufe
nen und geleiteten Sitzung.

(2) Der/die Vorsitzende ruft die einzelnen Tagesordnungspunkte auf. Danach erstattet
er/sie über den Verhandlungsgegenstand Bericht oder erteilt einem dazu von ihm/ihr be
stimmten Berichterstatter/-in das Wort.

(3) Rederecht haben die Mitglieder des Gremiums, die ständigen Gäste, Sachverständi
gen und Auskunftspersonen sowie diejenigen, die auf Grund ihres lnformationsrechts an der
Sitzung teilnehmen. Antragsberechtigt sind nur die stimmberechtigten Mitglieder des Gremi
ums.
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§ 10 Anträge
(1) Anträge zur Sache können nur zu einem Tagesordnungspunkt gestellt werden. Ein an
derer Antrag ist von dem/der Vorsitzenden ohne Aussprache zurückzuweisen.
(2) Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich nur mit dem Gang der Verhandlungen be
fassen.

(3) Wortmeldungen zur Geschäftsordnung sind vor Wortmeldungen zur Sache zu berück
sichtigen. Gegenrede ist zulässig. Erfolgt bei Anträgen zur Geschäftsordnung eine Gegenrede,
muss abgestimmt werden. Erfolgt keine Gegenrede, ist der Antrag angenommen.

§ 11 Beschlussfähigkeit
(1) Das Gremium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwe
send ist und die Sitzung ordnungsgemäß geleitet wird.

(2) Sind in zwei aufeinander folgenden, ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen die Mit
glieder nicht in der für die Beschlussfassung erforderlichen Zahl anwesend, kann der/die Vor
sitzende unverzüglich eine dritte Sitzung einberufen, in der dann ohne Rücksicht auf die Zahl
der anwesenden Mitglieder beschlossen wird. Dasselbe gilt, wenn Beschlussunfähigkeit aus
anderen als Befangenheitsgründen eintritt. Bei der Einberufung der zweiten Sitzung ist auf die
Folge hinzuweisen, die sich für die Beschlussfassung ergibt.

(3) Wird ein Gremium wegen Befangenheit mehrerer Mitglieder beschlussunfähig, so tritt
an seine Stelle der/die Vorsitzende. Diese/r hat vor seiner/ihrer Entscheidung die nicht be
fangenen Mitglieder zu hören.

§ 12 Beschlussfassung
(1) Erfordert ein Tagesordnungspunkt eine Beschlussfassung, so findet diese im An
schluss an die Beratung dieses Punktes statt.

(2) Der/die Vorsitzende stellt den Schluss der Beratung fest und formuliert die zur Abstim
mung gestellten Anträge. Liegen mehrere Anträge zur selben Sache vor, bestimmt der/die
Vorsitzende den Abstimmungsmodus und die Reihenfolge der Abstimmung.

(3) Die Abstimmung erfolgt in der Regel durch Handzeichen, es sei denn mindestens ein
Mitglied fordert geheime Abstimmung. Entscheidungen in Personalangelegenheiten sollen
grundsätzlich in geheimer Abstimmung erfolgen, außer das Gremium spricht sich einstimmig
für eine offene Abstimmung aus.

(4) Das Gremium kann auch im schriftlichen Verfahren beschließen; dies gilt insbeson

dere für Gegenstände einfacher Art und Protokollgenehmigungen sowie für den Fall, dass das
Gremium wegen Störung an der Beschlussfassung während der Sitzung gehindert war. Ein
Beschluss im schriftlichen Verfahren bedarf der Mitwirkung von mindestens der Hälfte der
stimmberechtigten Mitglieder. Ist ein Mitglied an der Beteiligung gehindert, so ist dies unter

Angabe des Grundes auf dem Schriftstück zu vermerken.

= .

—

:

1

1 — = = . — __‚ — — —

Sefte 5 von 9



§ 13 Abstimmungsergebnis
(1) Die Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit keine
andere Mehrheit vorgeschrieben ist. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden bei
der Berechnung der Mehrheit nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abge
lehnt.

(2) Im Anschluss an den Abstimmungsvorgang gibt der/die Vorsitzende das Abstim
mungsergebnis bekannt. Ein Beschluss über einen Verhandlungsgegenstand kann während
der Sitzung nicht revidiert werden.

(3) Für Wahlen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Soweit gesetzlich nichts Abwei
chendes geregelt ist, gilt: wird eine Mehrheit auch im zweiten Wahlgang nicht erreicht, findet
ein dritter Wahlgang statt. Bei mehreren Bewerbern ist eine Stichwahl zwischen den beiden
Bewerbern durchzuführen, die im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen er- halten haben.
Im dritten Wahlgang entscheidet die einfache Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent
scheidet das Los.

§ 14 Eilentscheidungsrecht
(1) In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung nicht bis zu einer Sitzung des Gremi
ums aufgeschoben werden kann, entscheidet der/die Vorsitzende an dessen Stelle. Die
Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind den Mitgliedern des Gremiums
unverzüglich spätestens in der nächsten Sitzung mitzuteilen.

(2) Die Gremien können durch Beschluss einzelne Angelegenheiten vom Eilentschei
dungsrecht ausnehmen.

§ 15 Protokoll
(1) Über den wesentlichen Gang der Verhandlungen des Gremiums ist ein Protokoll zu fer
tigen. Dieses muss enthalten:

- Tag und Ort der Sitzung,

- den Namen des/der Vorsitzenden

- Namen der anwesenden und abwesenden Mitglieder,

- Namen der übrigen Mitwirkenden und deren Funktion,

- die Gegenstände der Verhandlung,

- die Anträge,

- die Abstimmungs- und Wahlergebnisse und

- den Wortlaut der Beschlüsse

(2) Das Protokoll ist von dem/der Vorsitzenden und vom Schriftführer/von der Schriftfüh

rerin zu unterzeichnen.

(3) Über Verhandlungen, die der Pflicht zur Verschwiegenheit unterliegen, sind geson

derte Anlagen zum Protokoll anzufertigen. Die Anfertigung ist im Protokoll zu vermerken. Die

Anlagen gelten als Bestandteil des Protokolls.

(4) Tischvorlagen sind dem Protokoll beizufügen.
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(5) Das Protokoll soll unverzüglich erstellt und den Mitgliedern des Gremiums übersandt
werden. Die Anlagen nach Absatz 3 können bei den Akten eingesehen werden. Einsprüche ge
gen das Protokoll oder die Anlagen können bis zur und in der nächsten Sitzung oder bis zum
Abschlusstermin des schriftlichen Verfahrens erhoben werden. Über Einsprüche entscheidet
das Gremium. Nach Erledigung der Einsprüche gilt das Protokoll als genehmigt.

§ 16 Ausschüsse
(1) Das Gremium kann für einzelne Sachgebiete oder Teile von ihnen oder für bestimmte
Sonderaufgaben beratende oder beschließende, ständige oder nicht ständige Ausschüsse bil
den.

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder der beschliefenden Ausschüsse müssen Mitglieder
des Gremiums sein.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder der beratenden Ausschüsse endet spätestens mit der
Amtszeit der gewählten Mitglieder des Gremiums.

(4) Sind für Ausschüsse Mitglieder aus verschiedenen Gruppen zu bestellen, so haben die
jeweiligen Vertreter/-innen der Gruppe in dem Gremium ein Vorschlagsrecht.
(5) Das Gremium kann bei der Einsetzung von Ausschüssen zugleich beschließen, wel
ches Mitglied des Ausschusses dessen Vorsitz übernimmt. Wird ein Vorsitz nicht bestimmt, so
wählen die Mitglieder des Ausschusses eine/n Vorsitzende/n aus ihrer Reihe. Bis ein/e Aus
schussvorsitzende/r bestellt ist, nimmt das an Lebensjahren älteste Ausschussmitglied diese
Aufgabe wahr.

(6) Jedem Gremienmitglied ist auf Wunsch Einsicht in die Ausschussunterlagen zu gewäh
ren. Jedes Gremienmitglied ist berechtigt, an Ausschusssitzungen ohne Rede- und Stimm
recht teilzunehmen. Auf Anforderung sind ihm die Einladungen zu den Sitzungen zu über- sen
den.

§ 17 Elektronische Form
(1) Die Mitglieder eines Gremiums können beschließen, die elektronische Übermittlung-
auch das Einstellen auf einem geeigneten Dateiserver - von Dokumenten oder die elektroni
sche Form zuzulassen.

(2) Unabhängig von der grundsätzlichen Entscheidung nach Absatz 1 kann der/die Vorsit
zende im Einzelfall entscheiden, die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren ( 12 Abs.
4) ganz oder teilweise durch die Abgabe von Erklärungen im Wege der einfachen elektroni
schen Übermittlung zu ersetzen. Bestehen Zweifel an der ordnungsgemäßen Durchführung
des elektronischen Verfahrens, so ist dies unverzüglich zu rügen.

§ 18 Alternative Sitzungsformen
(1) Das Gremium tagt grundsätzlich in präsenter Sitzung. Alternativ können Sitzungen in
Video- oder Telefonkonferenz, in einer Kombination dieser Formen oder in Kombination mit

= - — —
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einer präsenten Sitzung stattfinden (alternative Sitzungsformen). Die Entscheidung über die
Sitzungsform trifft der/die Vorsitzende. § lOa LHG bleibt unberührt.
(2) Soweit in diesem Paragraphen keine abweichenden Regelungen getroffen sind, gelten
die weiteren Vorschriften dieser Verfahrensordnung für Video- und Telefonkonferenzen ent
sprechend.

(3) Im Falle der Wahl einer alternativen Sitzungsform müssen die Einwahldaten spätes
tens an dem der Sitzung vorausgehenden Werktag mitgeteilt werden.
(4) Mit erfolgreicher Herstellung der Verbindung gilt ein Mitglied als anwesend. Eine er
folgreiche Herstellung der Verbindung liegt vor, wenn die oder der Vorsitzende die Identität
des Mitglieds und zugleich die funktionierende Tonübertragung beziehungsweise im Falle ei
ner Einwahl mittels Videokonferenzsystem die funktionierende Ton- und Bildübeftragung fest
gestellt hat.

(5) Um die Vertraulichkeit der Sitzung zu wahren, haben alle Teilnehmerinnen und Teil
nehmer an ihrem jeweiligen Aufenthaltsort sicherzustellen, dass die Sitzung in alternativer Sit
zungsform nicht durch Drille mitverfolgt werden kann, es sei denn, diese sind ausdrücklich
als Gäste zugelassen.

(6) Abstimmungen können nur in alternativer Sitzungsform erfolgen, wenn sichergestellt
ist, dass alle an der Abstimmung Teilnehmenden mittels Videoübertragung oder in Präsenz an
der Erörterung des betreffenden Tagesordnungspunktes teilgenommen haben; eine Ausspra
che und Abstimmung in einer Telefonkonferenz ist nicht zulässig. Abstimmungen in einer al
ternativen Sitzungsform setzen voraus, dass die Beschlussfähigkeit der mittels Videokonfe
renz verbundenen einschließlich der ggf. in Präsenz versammelten Mitglieder festgestellt
wurde; nur diese sind stimmberechtigt. Vor jeder Abstimmung hat sich die oder der Vorsit
zende zu versichern, dass die Beschlussfähigkeit vorliegt. Die Abstimmung hat so zu erfolgen,
dass das Abstimmungsergebnis zweifelsfrei festgestellt werden kann und mehrfache Stimm
abgaben ausgeschlossen sind. Die oder der Vorsitzende kann eine namentliche Einzelabstim
mung festlegen. Bei Beschlussunfähigkeit aufgrund technischer Störungen der Verbindung
soll die oder der Vorsitzende eine angemessene Unterbrechung der Sitzung festlegen, um den
Mitgliedern die neue Einwahl zu ermöglichen. Ist eine geheime Abstimmung vorgeschrieben
oder im Einzelfall festgelegt worden, ist die Beschlussfassung in einem hierfür geeigneten, die
Geheimhaltung wahrenden, einheitlich für die mittels Videokonferenz verbundenen ein

schließlich der ggf. in Präsenz versammelten Mitglieder geltenden, elektronischen Verfahren
durchzuführen. Dies gilt entsprechend für Wahlen.

§ 19 Verstöße gegen die Verfahrensordnung
Der Einwand, Beschlüsse oder Wahlen seien nicht entsprechend der Verfahrensordnung zu
stande gekommen, muss spätestens zu Beginn der nächsten Sitzung erhoben werden. Wird
der Einwand vom Gremium als berechtigt anerkannt, ist über die Angelegenheit in der Sitzung
erneut zu beraten und zu beschließen bzw. zu wählen.
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§ 20 Inkrafttreten
Diese Verfahrensordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt
machungen der Hochschule Reutlingen in Kraft.

Reutlingen, den 20.04.20222
-

Prof. Dr. Hendrik Brumme

Präsident
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Amtsblaflhl/2022 - Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

Verfahrensordnung der Hochschule Reutlingen zum Umgang mit
wissenschaftlichem Fehlverhalten

Der Senat der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 3 Abs. 5, § 8 Abs. 5 und § 19 Abs. 1 Satz 2
Nr. 10 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBI. 5. 1) in der Fassung vom
1. April 2014 (GBI. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020
(GBI. 5. 1204), am 01.04.2022 folgende Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
beschlossen:

Vorwort

Entsprechend der Leitlinien 18 und 19 der Satzung der Hochschule Reutlingen zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis vom 20.04.2022 regelt die vorliegende Verfahrensordnung den
Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Hochschule Reutlingen. Dies
umfasst die Definition von Tatbeständen wissenschaftlichen Fehlverhaltens,
Verfahrensvorschriften einschließlich der Zuständigkeiten in den einzelnen Verfahrensschritten
und Maßnahmen bei Feststellung eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Die
Verfahrensordnung ist verbindlich für alle wissenschaftlich Tätigen und Studierenden an der
Hochschule Reutlingen.

Die vorliegende Verfahrensordnung beruht maßgeblich auf den Empfehlungen der
Hochschulrektorenkonferenz zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten in den
Hochschulent und auf der Verfahrensordnung zum Umgang mit wissenschaftlichem
Fehlverhalten der DFG2, neben weiteren Grundlagen3. Formulierungen der genannten Texte sind
mittelbar oder unmittelbar in diese Verfahrensordnung eingegangen.

§ 1 Wissenschaftliches Fehlverhalten

(1) Als wissenschaftliches Fehlverhalten, vorsätzlich oder grob fahrlässig, in einem
wissenschaftserheblichen Zusammenhang, gelten insbesondere:

1. Falschangaben

a. durch das Erfinden von Daten und/oder Forschungsergebnissen,

b. durch das Verfälschen von Daten und/oder Forschungsergebnissen,
insbesondere

i. durch Unterdrücken und/oder Beseitigen von im Forschungsprozess
gewonnenen Daten und/oder Ergebnissen, ohne dies offen zu legen,

H. durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung,

c. durch die inkongruente Darstellung von Bild und dazugehöriger Aussage,

1 Hochschulrektorenkonferenz, Zum umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten in den Hochschulen, Empfehlungen
des 185. Plenums vom 06. Juli 1998 sowie ‚Gute wissenschaftliche Praxis an den deutschen Hochschulen,
Empfehlung der 14. HRR-Mitgliederversammlung vom 14.05.2013
2 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019, verfahrensordnung zum umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten
(vedowF), DFG-vordruck 80.01 - 08/19
3 Eingeflossen in diese Ordnung sind weiterhin die verabschiedeten und veröffentlichten Ordnungen der universität
Tübingen (Dezember 2017) und der TH Köln (Januar 2020) sowie die Satzungen der universität Stuttgart (2013) und
der Technischen universität München (Juli2015) zu eben dieser Thematik.
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d. durch unrichtige Angaben in einem Förderantrag oder im Rahmen der
Berichtspflicht (einschließlich Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in
Druck befindlichen Veröffentlichungen), soweit diese wissenschaftsbezogen sind,

e. durch die Inanspruchnahme der (Mit-)Autorschaft einer bzw. eines anderen ohne
deren bzw. dessen Einverständnis,

2. unberechtigtes Zu-eigen-machen fremder wissenschaftlicher Leistungen durch:

a. die ungekennzeichnete Übernahme von Inhalten Dritter ohne die gebotene
Quellenangabe (,‚Plagiat“),

b. die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen (Ideendiebstehl“),

c. die unbefugte Weitergabe von Daten, Theorien und Erkenntnissen an Dritte,

d. die Anmaßung oder unbegründete Annahme einer Autor- oder Mitautorschaft,
insbesondere, wenn kein genuiner, nachvollziehbarer Beitrag zum
wissenschaftlichen Inhalt der Publikation geleistet wurde,

e. die Verfälschung des Inhalts,

f. die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber
Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der
Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht ist,

3. die Beeinträchtigung der Forschungstätigkeit anderer, insbesondere durch

a. Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich des Beschädigens, Zerstörens
oder Manipulierens von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware,
Software, Chemikalien oder sonstiger Sachen, die andere zu Forschungszwecken
benötigen),

b. Verfälschung oder unbefugte Beseitigung von Forschungsdaten oder
Forschungsdokumenten,

c. Verfälschung oder unbefugte Beseitigung der Dokumentation von
Forschungsdaten.

(2) Wissenschaftliches Fehlverhalten ergibt sich — bei Vorliegen von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit — auch aus

1. der Mitautorschaft an einer Veröffentlichung, die Falschangaben oder unberechtigt zu
eigen gemachte fremde wissenschaftliche Leistungen im Sinne von § 1 (1) enthält,

2. der Vernachlässigung der Aufsichtspflichten, wenn eine andere oder ein anderer objektiv
den Tatbestand wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Sinne von § 1(1) erfüllt hat und
dies durch die erforderliche und zumutbare Aufsicht verhindert oder wesentlich erschwert
worden wäre.

(3) Wissenschaftliches Fehlverhalten im Sinne von § 1 (1) ergibt sich ferner aus der vorsätzlichen
Beteiligung (im Sinne einer Anstiftung oder Beihilfe) am vorsätzlichen Fehlverhalten anderer.

(4) Wissenschaftliches Fehlverhalten kann bei einer gutachterlichen Tätigkeit insbesondere
erfolgen:

1. durch die unbefugte Verwertung von Daten, Theorien und Erkenntnissen, von denen sie
im Rahmen ihrer Tätigkeit als Gutachter/-in Kenntnis erlangt haben, für eigene Zwecke;

2. durch die unbefugte, die Vertraulichkeit des Begutachtungsverfahrens verletzende
Weitergabe von Anträgen oder darin enthaltenen Daten, Theorien und Erkenntnissen an
Dritte.
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§ 2 Ombudsperson

(1) Als Ansprechperson für Mitglieder und Angehörige der Hochschule Reutlingen in Fragen guter
wissenschaftlicher Praxis und in Fragen vermuteten wissenschaftlichen Fehlverhaltens
bestellt die Hochschulleitung eine Ombudsperson. Für den Fall der Besorgnis der
Befangenheit oder für den Fall der Verhinderung wird zudem eine Vertretung benannt. Als
Ombudsperson und als ihre Vertretung werden integre Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit Leitungserfahrung ausgewählt, die während ihrer Amtszeit keine
Mitglieder eines zentralen Leitungsgremiums ihrer Einrichtung sein dürfen. Die Amtszeit der
Ombudsperson und ihrer Vertretung ist auf drei Jahre begrenzt. Eine weitere Amtszeit ist
möglich. Zur Bestellung unterbreitet die Hochschulleitung dem Senat einen
Personalvorschlag. Erhebt sich dort kein Widerspruch, beschließt die Hochschulleitung die
Ernennung und übersendet der oder dem Ernannten ein Bestellungsschreiben. Ein sichtbarer
Hinweis auf Person und Kontaktdaten der Ombudsperson wird auf der Homepage der
Hochschule Reutlingen veröffentlicht.

(2) Die Ombudsperson ist in der Ausübung ihres Amtes unabhängig und zur Vertraulichkeit und
Allparteilichkeit verpflichtet.

(3) Die Ombudsperson berät als neutrale und qualifizierte Vertrauensperson allgemein zu Fragen
guter wissenschaftlicher Praxis und speziell in Verdachtsfällen wissenschaftlichen
Fehlverhaltens und trägt, soweit möglich, zur lösungsorientierten Konfliktvermittlung bei.
Verdachtsfälle wissenschaftlichen Fehlverhaltens in der Wissenschaft leitet sie im Bedarfsfall
an die Kommission zur Untersuchung von Fehlverhalten in der Wissenschaft weiter. Sie berät
auch Personen, die unverschuldet in einen Fall wissenschaftlichen Fehlverhaltens verwickelt
wurden, wie sie ihr wissenschaftliches oder persönliches Ansehen wahren oder
wiederherstellen können.

§ 3 Ständige Kommission

(1) Die Hochschulleitung bestellt eine ständige Kommission zur Untersuchung von Fehlverhalten
in der Wissenschaft. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre mit der Möglichkeit
einmaliger Wiederbestellung. Die Kommission besteht aus drei wissenschaftlich
ausgewiesenen Personen, die in der Mehrheit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der
Hochschule i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 LHG sind. Fürjedes Mitglied wird eine Vertretung
benannt. Die Vertretung wird bei Ausfall eines Mitglieds oder bei Besorgnis der Befangenheit
hinzugezogen. Die Ombudsperson und ihre Vertretung gehören der Kommission als Gäste mit
beratender Stimme an. Die Kommission bestimmt eines ihrer Mitglieder zur bzw. zum
Vorsitzenden. Ein sichtbarer Hinweis auf Personen und Kontaktdaten der Mitglieder der
ständigen Kommission wird auf der Homepage der Hochschule Reutlingen veröffentlicht.

(2) Die Kommission wird auf Antrag der Ombudsperson oder eines ihrer Mitglieder aktiv. Die
Kommission tagt nichtöffentlich in mündlicher Verhandlung. Zur Beschlussfähigkeit müssen
mindestens drei Mitglieder anwesend sein. Die Sitzungen können auch im Onlineformat
durchgeführt werden. Die Einberufung und Durchführung von Onlinesitzungen ist in der
Verfahrensordnung der Hochschule geregelt. Beschlüsse werden unter Berücksichtigung des
ermittelten Sachverhalts nach freier Überzeugung mit einfacher Mehrheit gefasst.

§ 4 Allgemeine Bestimmungen
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Die Hochschule Reutlingen wird jedem konkreten Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten
mit Bezug zu einem Mitglied oder Angehörigen der Hochschule nachgehen. Auch eine anonyme
Anzeige wird überprüft, wenn belastbare, hinreichend konkrete Tatsachen vorgetragen werden.
Das Verfahren vor der Kommission ersetzt nicht andere, gesetzlich oder satzungsrechtlich
geregelte Verfahren (z.B. ordnungsrechtliche Verfahren der Hochschule, Disziplinarverfahren,
arbeitsgerichtliche Verfahren, Strafverfahren). Diese werden ggf. von den jeweils zuständigen
Organen eingeleitet.

§ 5 Hinweisgebende und von Vorwürfen Betroffene

Alle an einem Verfahren zur Überprüfung eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der
Hochschule beteiligten Personen setzen sich in geeigneter Weise für den Schutz der
Hinweisgebenden und der von den Vorwürfen Betroffenen ein und wahren die Grundsätze von
Fairness und strikter Vertraulichkeit. Es gilt der Grundsatz der Unschuldsvermutung. Die Anzeige
der Hinweisgebenden muss in gutem Glauben erfolgen. Bewusst unrichtig oder mutwillig
erhobene Vorwürfe können selbst ein wissenschaftliches Fehlverhalten begründen. Weder dem
oder der Hinweisgebenden noch der oder dem Beschuldigten, letzterer bzw. letzterem zumindest
bis zu Feststellung eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens, dürfen Nachteile für das eigene
berufliche und wissenschaftliche Fortkommen erwachsen.

§ 6 Vorprüfung

(1) Mitglieder und Angehörige der Hochschule Reutlingen mit objektiven Anhaltspunkten für ein
wissenschaftliches Fehlverhalten haben die Wahl, sich direkt an die Ombudsperson der
Hochschule Reutlingen oder an das Gremium „Ombudsman für die Wissenschaft“ zu
wenden.4 Als unabhängige Instanz steht das Gremium allen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern in Deutschland bei Fragen und Konflikten im Bereich guter
wissenschaftlicher Praxis bzw. wissenschaftlicher Integrität zur Seite. Dies gilt auch, wenn
eine Person unsicher ist, ob ein beobachtetes Verhaften ein wissenschaftliches Fehlverhalten
darstellt oder wenn sie die Fakten nicht selbst prüfen kann.

(2) Die Vorwürfe werden unter Plausibilitätsgesichtspunkten auf Bestimmtheit und Bedeutung
geprüft. Die Ombudsperson prüft mit den Beschuldigten und Hinweisgebenden getrennt, ob
ein Verdachtsfall behandelt werden soll. Wenn alle drei Parteien übereinstimmen, dass das
Verfahren einzustellen ist, erübrigt sich eine förmliche Untersuchung und das
Vorprüfungsverfahren wird eingestellt. Dasselbe gilt, wenn der Verdacht widerlegt, sich nicht
hinreichend bestätigt oder ein vermeintliches Fehlverhalten nicht hinreichend aufklärbar ist.
Andernfalls werden die Informationen unter Wahrung der Vertraulichkeit der ständigen
Kommission zur Einleitung der förmlichen Untersuchung übermittelt.

§ 7 Förmliche Untersuchung

(1) Die Kommission prüft in freier Beweiswürdigung, ob wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt.
Die Eröffnung des förmlichen Untersuchungsverfahrens wird der Hochschulleitung von der
oder dem Vorsitzenden der Kommission mitgeteilt.

(2) Die Kommission ist berechtigt, alle der Aufklärung des Sachverhalts dienlichen Schritte zu
unternehmen. Sie kann hierfür alle erforderlichen Informationen und Stellungnahmen
einholen und im Einzelfall auch die Gleichstellungsbeauftragte oder den

4 https://ombudsman-fuer.die.wissenschaft.de/ (14.05,2021)
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Gleichstellungsbeauftragten und Fachgutachterinnen und Fachgutachter aus dem
betreffenden Wissenschaftsbereich beratend hinzuziehen. Dabei muss gewährleistet werden,
dass das Verfahren innerhaib eines angemessenen Zeitraums abgeschlossen wird.

(3) Der oder dem von den Vorwürfen Betroffenen sind die belastenden Tatsachen und
Beweismittel zur Kenntnis zu geben. Der oder die Betroffene hat das Recht auf Akteneinsicht,
dabei wird der Schutz der Identität der hinweisgebenden Person gewährleistet (siehe im
Einzelnen Absatz 4). Der oder die Betroffene ist darüber zu belehren, dass es ihm oder ihr
freisteht, sich zu den Vorwürfen zu äußern oder nicht. Sowohl der oder dem von den
Vorwürfen Betroffenen als auch der oder dem Hinweisgebenden ist in jeder Phase des
Verfahrens Gelegenheit zur mündlichen Stellungnahme zu geben. Dazu kann er oder sie eine
Person seines oder ihres Vertrauens als Beistand hinzuziehen.

(4) Für Hinweisgebende gilt hier:

a. Der Name der Person wird nicht ohne ihr oder sein Einverständnis Dritten
bekanntgegeben. Anderes gilt nur, wenn hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht
oder die bzw. der von den Vorwürfen Betroffene sich andernfalls nicht sachgerecht
verteidigen kann, weil es hierfür ausnahmsweise auf die Identität der oder des
Hinweisgebenden ankommt.

b. Bevor der Name der oder des Hinweisgebenden offengelegt wird, wird er oder sie
darüber in Kenntnis gesetzt. Sie oder er kann dann entscheiden, ob die Anzeige
zurückgezogen werden soll.

c. Die Identität der oder des Hinweisgebenden ist öffentlich, wenn diese sich mit dem
Verdacht an die Öffentlichkeit wendet. Im folgenden Verfahren wird dann
entschieden, wie mit dieser Verletzung der Vertraulichkeit durch die oder den
Hinweisgebenden umzugehen ist.

(5) Hält die Kommission ein Fehlverhalten für nicht erwiesen, wird das Verfahren eingestellt.
Konnte der Verdacht auf Verletzung der guten wissenschaftlichen Praxis nicht ausgeräumt
oder konnte wissenschaftliches Fehlverhalten nachgewiesen werden, legt die Kommission
das Ergebnis ihrer Untersuchung der Hochschulleitung mit einem Vorschlag zum weiteren
Vorgehen und ggf. empfohlenen Sanktionen bzw. Maßnahmen, auch in Bezug auf die
Wahrung der Rechte anderer, zur Entscheidung und weiteren Veranlassung vor.

(6) Die Kommission teilt die wesentlichen Gründe, die zur Einstellung des Verfahrens oder zur
Weiterleitung an die Hochschulleitung geführt haben, der oder dem Hinweisgebenden und
der oder dem von den Vorwürfen Betroffenen schriftlich mit.

(7) Gegen die Entscheidung der Kommission können keine Rechtsmittel eingesetzt werden.

§ 8 Maßnahmen bei nachgewiesenem wissenschaftlichem Fehlverhalten

Wenn wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt worden ist, prüft die Hochschulleitung sowohl
zur Wahrung des wissenschaftlichen Standards der Hochschule Reutlingen als auch der Rechte
aller direkt und indirekt Betroffener die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen. Je nach Art und
Schwere des wissenschaftlichen Fehlverhaltens leiten die jeweils zuständigen Organe oder
Einrichtungen arbeits-, zivil-, straf- oder ordnungsrechtliche Maßnahmen mit den entsprechenden
Verfahren ein.

Zu den akademischen Konsequenzen zählen unter anderem:

a. Ermahnung der oder des Betroffenen durch die Hochschulleitung

Seite 5 von 6



-

Amtsblatt 11/2022 Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

b. Entzug von akademischen Graden bzw. der Lehrbefugnis unter Einbeziehung der
dafür zuständigen Stellen,

c. Information von außerhochschulischen wissenschaftlichen Einrichtungen,
Vereinigungen und Publikationsorganen,

d. Verlangen zur Korrektur oder Rückziehung wissenschaftlicher Publikationen.

Das Ergebnis der Untersuchung wird im Falle eines Verstoßes gegen die gute wissenschaftliche
Praxis nach Maßgabe des Datenschutzes und in Abwägung mit den Belangen des
Persönlichkeitsschutzes den betroffenen Wissenschaftsorganisationen und gegebenenfalls
Dritten, die ein begründetes Interesse an der Entscheidung haben, mitgeteilt.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Verfahrensverordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Zugleich treten die
„Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem
Fehlverhalten an der Hochschule Reutlingen vom 26. März 2010 außer Kraft. Verfahren, die
zum Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser Verfahrensordnung anhängig sind, werden nach den bis
zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen fortgeführt.

Reutlingen, 20.04.2022

Prof. Dr. Hendrik Brumme

Präsident
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Satzung der Hochschule Reutlingen zur Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis

Der Senat der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 3 Abs. 5, § 8 Abs. 5 und § 19 Abs. 1 Satz 2
Nr. 10 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. 5. 1) in der Fassung vom
1. April 2014 (GBI. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020
(GBI. S. 1204), am 01.04.2022 folgende Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
beschlossen:

Vorwort

Wissenschaftliche Arbeit beruht auf Grundprinzipien, wie lege artis zu arbeiten, strikter Ehrlichkeit
und kritischem Diskurs, die für alle wissenschaftlichen Disziplinen gleichermaßen gelten. In der
vorliegenden Satzung definiert die Hochschule Reutlingen Grundsätze zur Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten.‘ Diese
Grundsätze gelten für alle an der Hochschule wissenschaftlich Tätigen und Studierenden, welche
dadurch verpflichtet sind, diese Satzung ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu Grunde zu legen und
aktiv zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehiverhaltens beizutragen. Der Hochschule kommt
hierbei als Stätte von Forschung und Lehre eine institutionelle Verantwortung zu. Präsidium und
Senat der Hochschule Reutlingen verpflichten sich, die für die Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis geeigneten Organe, personellen Strukturen und anderen notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen und dem Erkenntnisgewinn entsprechend weiterzuentwickeln. Die Satzung beruht
maßgeblich auf den Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (Kodex) der DFG aus
dem Jahr 20192. Formulierungen des genannten Textes sind mittelbar oder unmittelbar in diese
Satzung eingegangen.

§ 1 Anwendungsbereich, Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

Die Regelung des Umgangs mit Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens erfolgt in einer
eigenständigen Verfahrensordnung der Hochschule zum Umgang mit wissenschaftlichem
Fehlverhalten.

Die Vorgaben dieser Satzung und die obengenannte Verfahrensordnung sind verbindlich für alle
wissenschaftlich Tätigen und Studierenden an der Hochschule Reutlingen.

§ 2 Übernahme der Leitlinien der DFG zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

Prinzipien

Leitlinie 1: Verpflichtung auf die allgemeinen Prinzipien

Die Hochschule Reutlingen legt mit dieser durch den Senat verabschiedeten Satzung und nach
Maßgabe von § 3 zur Kenntnisnahme durch ihre wissenschaftlich Tätigen und Studierenden die
Regeln für gute wissenschaftliche Praxis fest. Sie gibt sie ihren Angehörigen bekannt und
verpflichten sie — unter Berücksichtigung der Besonderheiten des einschlägigen Fachgebiets — zu

1 In der entsprechenden Verfahrensordnung der Hochschule ist wissenschaftliches Fehlverhalten deriniert und
Verfahren zum Umgang mit diesem geregelt.
2 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019. Guidelines for Safeguarding Gcod Research Practice. Code of Conduct.
hups:/Jdoior&10S281/ZEN0DD3923602; weiterhin sind Texte eingeflossen aus der verabschiedeten und
veröffentlichten Satzung der Universität Tübingen (Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2021, Nr.
5, 5.136).
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deren Einhaltung. Jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler trägt die Verantwortung
dafür, dass das eigene Verhalten den Standards guter wissenschaftlicher Praxis entspricht.

Zu den Prinzipien gehört es insbesondere, lege artis zu arbeiten, strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf
die eigenen und die Beiträge Dritter zu wahren, alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln
sowie einen kritischen Diskurs in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zuzulassen und zu
fördern. Die Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis sind in den nachfolgenden Leitlinien
ausgeführt.

Leitlinie 2: Berufsethos

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Reutlingen tragen Verantwortung
dafür, die grundlegenden Werte und Normen wissenschaftlichen Arbeitens in ihrem Handeln zu
verwirklichen und für sie einzustehen. Die Vermittlung der Grundlagen guten wissenschaftlichen
Arbeitens beginnt zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt in der akademischen Lehre und
wissenschaftlichen Ausbildung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Karriereebenen
aktualisieren regelmäßig ihren Wissensstand zu den Standards guter wissenschaftlicher Praxis
und zum Stand der Forschung.

Erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler der Hochschule Reutlingen unterstützen sich gegenseitig im
kontinuierlichen Lern- und Weiterbildungsprozess und stehen in einem regelmäßigen Austausch.

Leitlinie 3: Organisationsverantwortung der Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen

Die Hochschulleitung und ständigen Gremien der Hochschule Reutlingen schaffen die
Rahmenbedingungen für wissenschaftliches Arbeiten. Sie sind zuständig für die Einhaltung und
Vermittlung guter wissenschaftlicher Praxis sowie für eine angemessene Karriereunterstützung
aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Hochschulleitung und zuständigen Gremien
garantieren die Voraussetzungen dafür, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
rechtliche und ethische Standards einhalten können. Zu den Rahmenbedingungen gehören klare
und schriftlich festgelegte Verfahren und Grundsätze für die Personalauswahl und die
Personalentwicklung sowie für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der
Chancengleichheit.

Die Hochschulleitung und die zuständigen zentralen Gremien tragen die Verantwortung für eine
angemessene institutionelle Organisationsstruktur. Diese gewährleistet, dass in Abhängigkeit von
der Größe der einzelnen wissenschaftlichen Arbeitseinheiten die Aufgaben der Leitung, Aufsicht,
Qualitätssicherung und Konfliktregelung eindeutig zugewiesen sind und den jeweiligen
Mitgliedern und Angehörigen geeignet vermittelt werden. Im Rahmen der Personalauswahl und
der Personalentwicklung werden die Gleichstellung der Geschlechter und die Vielfältigkeit
(„DiversityM) berücksichtigt. Die entsprechenden Prozesse sind transparent und vermeiden
weitestmöglich nicht wissentliche Einflüsse (.‚unconscious bias“). Für den wissenschaftlichen
Nachwuchs sind geeignete Betreuungsstrukturen und -konzepte etabliert. Es werden eine
aufrichtige Beratung für die Laufbahn und weitere Karrierewege sowie
Weiterbildungsmöglichkeiten und Mentoring für das wissenschaftliche und
wissenschaftsakzessorische Personal angeboten.

Leitlinie 4: Verantwortung der Leitung von Arbeitseinheiten

Die Leitung einer wissenschaftlichen Arbeitseinheit an der Hochschule Reutlingen trägt die
Verantwortung für die gesamte Einheit. Das Zusammenwirken in wissenschaftlichen
Arbeitseinheiten ist so beschaffen, dass die Gruppe als Ganze ihre Aufgaben erfüllen kann, dass
die dafür nötige Zusammenarbeit und Koordination erfolgen und allen Mitgliedern ihre Rollen,
Rechte und Pflichten bewusst sind. Zur Leitungsaufgabe gehören insbesondere auch die
Gewährleistung der angemessenen individuellen — in das Gesamtkonzept der jeweiligen
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Einrichtung eingebetteten — Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie die
Karriereförderung des wissenschaftlichen und wissenschaftsakzessorischen Personals.
Machtmissbrauch und das Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen sind durch geeignete
organisatorische Maßnahmen sowohl auf der Ebene der einzelnen wissenschaftlichen
Arbeitseinheit als auch auf der Ebene der Leitung der Hochschule bzw. Fakultät und des Instituts
zu verhindern.

Die Größe und die Organisation der wissenschaftlichen Arbeitseinheit sind so gestaltet, dass die
Leitungsaufgaben, insbesondere die Kompetenzvermittlung, die wissenschaftliche Begleitung
sowie die Aufsichts- und Betreuungspflichten, angemessen wahrgenommen werden können. Die
Wahrnehmung von Leitungsaufgaben geht mit der entsprechenden Verantwortung einher.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie wissenschaftsakzessorisches Personal
genießen an der Hochschule Reutlingen ein der Karrierestufe angemessenes Verhältnis von
Unterstützung und Eigenverantwortung. Ihnen kommt ein adäquater Status mit entsprechenden
Mitwirkungsrechten zu. Sie werden durch zunehmende Selbstständigkeit in die Lage versetzt, ihre
Karriere zu gestalten.

Leitlinie 5: Leistungsdimensionen und Bewertungskriterien

Für die Bewertung der Leistung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist ein
mehrdimensionaler Ansatz erforderlich: Neben der wissenschaftlichen Leistung können weitere
Aspekte Berücksichtigung finden. Die Bewertung der Leistung folgt in erster Linie qualitativen
Maßstäben, wobei quantitative Indikatoren nur differenziert und reflektiert in die
Gesamtbewertung einfließen können. Soweit freiwillig angegeben, werden - neben den
Kategorien des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes — auch individuelle Besonderheiten in
Lebensläufen in die Urteilsbildung einbezogen.

Qualitativ hochwertige Wissenschaft orientiert sich an disziplinspezifischen Kriterien. Neben der
Gewinnung von Erkenntnissen und ihrer kritischen Reflexion fließen in die Beurteilung auch
weitere Leistungsdimensionen ein. Diese sind zum Beispiel: ein Engagement in der Lehre, der
akademischen Selbstverwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit, dem Wissens- und
Technologietransfer; auch Beiträge im gesamtgesellschaftlichen Interesse können gewürdigt
werden. Einbezogen werden auch die wissenschaftliche Haltung der Wissenschaftlerin
beziehungsweise des Wissenschaftlers wie Erkenntnisoffenhe‘it und Risikobereitschaft.
Persönliche, familien- oder gesundheitsbedingte Ausfallzeiten oder dadurch verlängerte
Ausbildungs- oder Qualifikationszeiten, alternative Karrierewege oder vergleichbare Umstände
werden angemessen berücksichtigt.

Leitlinie 6: Ombudspersonen

Die Hochschule Reutlingen hat über ihre Verfahrensordnung sichergestellt, dass mindestens eine
unabhängige Ombudsperson vorhanden ist, an die sich ihre Mitglieder und Angehörigen in Fragen
guter wissenschaftlicher Praxis und in Fragen vermuteten wissenschaftlichen Fehlverhaltens
wenden können. Sie trägt hinreichend dafür Sorge, dass die Ombudspersonen an der Einrichtung
bekannt sind. Für jede Ombudsperson ist eine Vertretung für den Fall der Besorgnis der
Befangenheit oder der Verhinderung vorhanden.

Die Ombudspersonen dürfen während der Ausübung dieses Amtes nicht Mitglied eines zentralen
Leitungsgremiums ihrer Einrichtung sein. Die Amtszeit von Ombudspersonen ist zeitlich begrenzt.
Eine weitere Amtszeit ist möglich. Als Ombudspersonen werden integere Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler mit Leitungserfahrung ausgewählt. Sie beraten als neutrale und qualifizierte
Ansprechpersonen in Fragen guter wissenschaftlicher Praxis und in Verdachtsfällen
wissenschaftlichen Fehlverhaltens und tragen, soweit möglich, zur lösungsorientierten
Konfliktvermittlung bei. Die Ombudspersonen nehmen die Anfragen unter Wahrung der
Vertraulichkeit entgegen und leiten Verdachtsfälle wissenschaftlichen Fehlverhaltens im
Bedarfsfall an die verantwortliche Stelle, die Kommission zur Untersuchung von Fehlverhalten in
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der Wissenschaft weiter. Die Ombudspersonen wie auch die Mitglieder der Kommission zur
Untersuchung von Fehlverhalten in der Wissenschaft erhalten von der Hochschule Reutlingen die
erforderliche inhaltliche Unterstützung und Akzeptanz bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Zur
Steigerung der Funktionsfähigkeit des Ombudswesens sieht die Hochschule Reutlingen bei
Bedarf Maßnahmen zur anderweitigen Entlastung der Ombudspersonen vor. An der Hochschule
Reutlingen besteht ein Wahlrecht dergestalt, dass sich ihre Mitglieder und Angehörigen an die
lokale Ombudsperson der Hochschule oder an das überregional tätige Gremium „Ombudsman für
die Wissenschaft“ wenden können. Das Gremium „Ombudsman für die Wissenschaft“ ist eine
unabhängige Instanz, die zur Beratung und Unterstützung in Fragen guter wissenschaftlicher
Praxis und ihrer Verletzung durch wissenschaftliche Unredlichkeit zur Verfügung steht.

Forschungsprozess

Leitlinie 7: Phasenübergreifende Qualitätssicherung

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Reutlingen führen jeden Teilschritt
im Forschungsprozess lege artis durch. Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlich
zugänglich gemacht werden (im engeren Sinne in Form von Publikationen, aber auch im weiteren
Sinne über andere Kommunikationswege), werden stets die angewandten Mechanismen der
Qualitätssicherung dargelegt. Dies gilt insbesondere, wenn neue Methoden entwickelt werden.

Kontinuierliche, forschungsbegleitende Qualitätssicherung bezieht sich insbesondere auf die
Einhaltung fachspezifischer Standards und etablierter Methoden, auf Prozesse wie das
Kalibrieren von Geräten, die Erhebung, Prozessierung und Analyse von Forschungsdaten, die
Auswahl und Nutzung von Forschungssoftware, deren Entwicklung und Programmierung sowie
auf das Führen von Laborbüchern. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der
Hochschule Reutlingen Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht haben und ihnen dazu im
Nachgang Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, berichtigen sie diese. Bilden die
Unstimmigkeiten oder Fehler Anlass für die Zurücknahme einer Publikation, wirken die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Reutlingen bei dem entsprechenden
Verlag oder dem Infrastrukturanbieter etc. schnellstmöglich darauf hin, dass die Korrektur
beziehungsweise die Zurücknahme erfolgt und entsprechend kenntlich gemacht wird. Gleiches
gilt, sofern die Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler der Hochschule von Dritten auf solche
Unstimmigkeiten oder Fehler hingewiesen werden. Die Herkunft von im Forschungsprozess
verwendeten Daten, Organismen, Materialien und Software wird kenntlich gemacht und die
Nachnutzung belegt; die Originalquellen werden zitiert. Art und Umfang von im
Forschungsprozess entstehenden Forschungsdaten werden beschrieben. Der Umgang mit ihnen
wird, entsprechend den Vorgaben im betroffenen Fach, ausgestaltet. Der Quellcode von öffentlich
zugänglicher Software muss persistent, zitierbar und dokumentiert sein. Dass Ergebnisse
beziehungsweise Erkenntnisse durch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler repliziert
beziehungsweise bestätigt werden können (beispielsweise mittels einer ausführlichen
Beschreibung von Materialien und Methoden), ist — abhängig von dem betroffenen Fachgebiet —

essenzieller Bestandteil der Qualitätssicherung.

Leitlinie 8: Akteure, Verantwortlichkeiten und Rollen

Die Rollen und die Verantwortlichkeiten der an einem Forschungsvorhaben beteiligten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie des wissenschaftsakzessorischen Personals
müssen zu jedem Zeitpunkt eines Forschungsvorhabens klar sein.

Die Beteiligten eines Forschungsvorhabens stehen in einem regelmäßigen Austausch. Sie legen
ihre Rollen und Verantwortlichkeiten in geeigneter Weise fest und passen diese, sofern
erforderlich, an. Eine Anpassung ist insbesondere angezeigt, wenn sich der Arbeitsschwerpunkt
einer/eines Beteiligten des Forschungsvorhabens verändert.

Leitlinie 9: Forschungsdesign
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Reutlingen berücksichtigen bei der
Planung eines Vorhabens den aktuellen Forschungsstand umfassend und erkennen ihn an. Die
Identifikation relevanter und geeigneter Forschungsfragen setzt sorgfältige Recherche nach
bereits öffentlich zugänglich gemachten Forschungsleistungen voraus. Die Hochschule
Reutlingen stellt die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen sicher.

Methoden zur Vermeidung von (unbewussten) Verzerrungen bei der Interpretation von Befunden,
zum Beispiel Verblindung von Versuchsreihen, werden, soweit möglich, angewandt.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule prüfen, ob und, wenn ja, inwiefern
Geschlecht und Vielfältigkeit für das Forschungsvorhaben (mit Blick auf die Methoden, das
Arbeitsprogramm, die Ziele etc.) bedeutsam sein können. Bei der Interpretation von Befunden
werden die jeweiligen Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Leitlinie 10: Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen, Nutzungsrechte

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Reutlingen gehen mit der
verfassungsrechtlich gewährten Forschungsfreiheit verantwortungsvoll um. Sie berücksichtigen
Rechte und Pflichten, insbesondere solche, die aus gesetzlichen Vorgaben, aber auch aus
Verträgen mit Dritten resultieren, und holen, sofern erforderlich, Genehmigungen und Ethikvoten
ein und legen diese vor. Im Hinblick auf Forschungsvorhaben sollten eine gründliche Abschätzung
der Forschungsfolgen und die Beurteilung der jeweiligen ethischen Aspekte erfolgen. Zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen eines Forschungsvorhabens zählen auch dokumentierte
Vereinbarungen über die Nutzungsrechte an aus ihm hervorgehenden Forschungsdaten und
Forschungsergebnissen.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen sich die Gefahr des Missbrauchs von
Forschungsergebnissen kontinuierlich bewusst. Ihre Verantwortung beschränkt sich dabei nicht
auf die Einhaltung rechtlicher Vorgaben, sondern umfasst auch die Verpflichtung, ihr Wissen, ihre
Erfahrung und ihre Fähigkeiten so einzusetzen, dass Risiken erkannt, abgeschätzt und bewertet
werden können. Dabei berücksichtigen sie insbesondere die mit sicherheitsrelevanter Forschung
(dual use) verbundenen Aspekte. Die Hochschule trägt die Verantwortung für die
Regelkonformität des Handelns ihrer Mitglieder und ihrer Angehörigen und befördert diese durch
geeignete Organisationsstrukturen. Sie entwickelt verbindliche Grundsätze für Forschungsethik
und Verfahren für die entsprechende Beurteilung von Forschungsvorhaben. Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler der Hochschule treffen, sofern möglich und zumutbar, zu einem
frühestmöglichen Zeitpunkt im Forschungsvorhaben dokumentierte Vereinbarungen über die
Nutzungsrechte. Dokumentierte Vereinbarungen bieten sich insbesondere an, wenn an einem
Forschungsvorhaben mehrere akademische und/oder nicht akademische Einrichtungen beteiligt
sind oder wenn absehbar ist, dass eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler die
Forschungseinrichtung wechseln wird und die von ihr/ von ihm generierten Daten weiterhin für
(eigene) Forschungszwecke verwenden möchte. Die Nutzung steht insbesondere der
Wissenschaftlerin und dem Wissenschaftler zu, die/der sie erhebt. Im Rahmen eines laufenden
Forschungsprojekts entscheiden auch die Nutzungsberechtigten (insbesondere nach Maßgabe
datenschutzrechtlicher Bestimmungen), ob Dritte Zugang zu den Daten erhalten sollen.

Leitlinie 11: Methoden und Standards

Zur Beantwortung von Forschungsfragen wenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der
Hochschule Reutlingen wissenschaftlich fundierte und nachvollziehbare Methoden an. Bei der
Entwicklung und Anwendung neuer Methoden legen sie besonderen Wert auf die
Qualitätssicherung und Etablierung von Standards.

Die Anwendung einer Methode erfordert in der Regel spezifische Kompetenzen, die
gegebenenfalls über entsprechend enge Kooperationen abgedeckt werden. Die Etablierung von
Standards bei Methoden, bei der Anwendung von Software, der Erhebung von Forschungsdaten
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sowie der Beschreibung von Forschungsergebnissen bildet eine wesentliche Voraussetzung für
die Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen.

Leitlinie 12: Dokumentation

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Reutlingen dokumentieren alle für das
Zustandekommen eines Forschungsergebnisses relevanten Informationen so nachvollziehbar,
wie dies im betroffenen Fachgebiet erforderlich und angemessen ist, um das Ergebnis überprüfen
und bewerten zu können. Grundsätzlich dokumentieren sie daher auch Einzelergebnisse, die die
Forschungshypothese nicht stützen. Eine Selektion von Ergebnissen hat in diesem
Zusammenhang zu unterbleiben. Sofern für die Uberprüfung und Bewertung konkrete fachliche
Empfehlungen existieren, nehmen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die
Dokumentation entsprechend der jeweiligen Vorgaben vor. Wird die Dokumentation diesen
Anforderungen nicht gerecht, werden die Einschränkungen und die Gründe dafür nachvollziehbar
dargelegt. Dokumentationen und Forschungsergebnisse dürfen nicht manipuliert werden; sie sind
bestmöglich gegen Manipulationen zu schützen.

Eine wichtige Grundlage für die Ermöglichung einer Replikation ist es, die für das Verständnis der
Forschung notwendigen Informationen über verwendete oder entstehende Forschungsdaten, die
Methoden-, Auswertungs- und Analyseschritte sowie gegebenenfalls die Entstehung der
Hypothese zu hinterlegen, die Nachvollziehbarkeit von Zitationen zu gewährleisten und, soweit
möglich, Dritten den Zugang zu diesen Informationen zu gestatten. Bei der Entwicklung von
Forschungssoftware wird der Quelicode dokumentiert.

Leitlinie 13: Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen

Grundsätzlich bringen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Reutlingen alle
Ergebnisse in den wissenschaftlichen Diskurs ein. Im Einzelfall kann es aber Gründe geben,
Ergebnisse nicht öffentlich zugänglich (im engeren Sinne in Form von Publikationen, aber auch im
weiteren Sinne über andere Kommunikationswege) zu machen; dabei darf diese Entscheidung im
Fall von öffentlich finanzierten Forschungsvorhaben nicht von Dritten abhängig gemacht werden.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheiden in eigener Verantwortung — unter
Berücksichtigung der Gepflogenheiten des betroffenen Fachgebiets —‚ ob, wie und wo sie ihre
Ergebnisse öffentlich zugänglich machen. Ist eine Entscheidung, Ergebnisse öffentlich zugänglich
zu machen, erfolgt, beschreiben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese vollständig und
nachvollziehbar. Dazu gehört es auch, soweit dies möglich und zumutbar ist, die den Ergebnissen
zugrunde liegenden Forschungsdaten, Materialien und Informationen, die angewandten
Methoden sowie die eingesetzte Software verfügbar zu machen und Arbeitsabläufe umfänglich
darzulegen. Selbst programmierte Software wird unter Angabe des Quellcodes zu gegebener Zeit
unter Abwägung von Belangen wie Sicherung von Qualifikationsarbeiten, Schutz intellektuellen
Eigentums und wirtschaftlicher Fragestellungen, z.B. im Rahmen von Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten öffentlich zugänglich gemacht. Eigene und fremde Vorarbeiten weisen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vollständig und korrekt nach.

Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit, Anschlussfähigkeit der Forschung und Nachnutzbarkeit
hinterlegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wann immer möglich, die der Publikation
zugrunde liegenden Forschungsdaten und zentralen Materialien — den FAIR-Prinzipien („Findable,
Accessible, Interoperable, Re-Usable“) folgend — zugänglich in anerkannten Archiven und
Repositorien. Einschränkungen können sich im Kontext von Patentanmeldungen mit Blick auf die
öffentliche Zugänglichkeit ergeben. Sofern eigens entwickelte Forschungssoftware für Dritte
bereitgestellt werden soll, wird diese mit einer angemessenen Lizenz versehen. Dem Gedanken
„Qualität vor Quantität“ Rechnung tragend, vermeiden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
unangemessen kleinteilige Publikationen. Sie beschränken die Wiederholung der Inhalte ihrer
Publikationen als (Co-)Autorinnen und (Co-)Autoren auf den für das Verständnis des
Zusammenhangs erforderlichen Umfang. Sie zitieren ihre zuvor bereits öffentlich zugänglich
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gemachten Ergebnisse, sofern darauf nach dem disziplinenspezifischen Selbstverständnis nicht
ausnahmsweise verzichtet werden darf.

Leitlinie 14: Autorschaft

Autorin oder Autor ist an der Hochschule Reutlingen, wer einen genuinen, nachvollziehbaren
Beitrag zu dem Inhalt einer wissenschaftlichen Text-, Daten- oder Softwarepublikation geleistet
hat. Alle Autorinnen und Autoren stimmen der finalen Fassung des Werks, das publiziert werden
soll, zu. Sie tragen für die Publikation die gemeinsame Verantwortung, es sei denn, es wird
explizit anders ausgewiesen. Autorinnen und Autoren achten darauf und wirken, soweit möglich,
darauf hin, dass ihre Forschungsbeiträge von den Verlagen beziehungsweise den
Infrastrukturanbietern so gekennzeichnet werden, dass sie von Nutzerinnen und Nutzern korrekt
zitiert werden können.

Der Beitrag muss zu dem wissenschaftlichen Inhalt der Publikation geleistet werden. Wann ein
Beitrag genuin und nachvollziehbar ist, ist in jedem Einzelfall gesondert zu prüfen und hängt von
dem betroffenen Fachgebiet ab. Ein nachvollziehbarer, genuiner Beitrag liegt insbesondere vor,
wenn eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler in wissenschaftserheblicher Weise an

• der Entwicklung und Konzeption des Forschungsvorhebens oder

• der Erarbeitung, Erhebung, Beschaffung, Bereitstellung der Daten, der Software, der
Quellen oder

• der Analyse/Auswertung oder Interpretation der Daten, Quellen und an den aus diesen
folgenden Schlussfolgerungen oder

• am Verfassen des Manuskripts mitgewirkt hat.

Reicht ein Beitrag nicht aus, um eine Autorschaft zu rechtfertigen, kann diese Unterstützung in
Fußnoten, im Vorwort oder im Acknowledgement angemessen anerkannt werden. Eine
Ehrenautorschaft, bei der gerade kein solcher Beitrag geleistet wurde, ist nicht zulässig. Eine
Leitungs- oder Vorgesetztenfunktion begründet für sich allein keine Mitautorschaft.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verständigen sich, wer Autorin oder Autor der
Forschungsergebnisse werden soll. Die Verständigung über die Reihenfolge der Autorinnen und
Autoren erfolgt rechtzeitig, in der Regel spätestens dann, wenn das Manuskript formuliert wird,
anhand nachvollziehbarer Kriterien unter Berücksichtigung der Konventionen jedes Fachgebiets.
Ohne hinreichenden Grund darf eine erforderliche Zustimmung zu einer Publikation von
Ergebnissen nicht verweigert werden. Die Verweigerung der Zustimmung muss mit einer
nachprüfbaren Kritik an Daten, Methoden oder Ergebnissen begründet werden.

Leitlinie 15: Publikationsorgan

Autorinnen und Autoren der Hochschule Reutlingen wählen das Publikationsorgan — unter
Berücksichtigung seiner Qualität und Sichtbarkeit im jeweiligen Diskursfeld — sorgfältig aus.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Funktion von Herausgeberinnen und
Herausgebern übernehmen, prüfen sorgfältig, für welche Publikationsorgane sie diese Aufgabe
übernehmen. Die wissenschaftliche Qualität eines Beitrags hängt nicht von dem
Publikationsorgan ab, in dem er öffentlich zugänglich gemacht wird.

Neben Publikationen in Büchern und Fachzeitschriften kommen insbesondere euch
Fachrepositorien, Daten- und Softwarerepositorien sowie Blogs in Betracht. Ein neues oder
unbekanntes Publikationsorgan wird auf seine Seriosität hin geprüft. Ein wesentliches Kriterium
bei der Auswahlentscheidung besteht darin, ob das Publikationsorgan eigene Richtlinien zur
guten wissenschaftlichen Praxis etabliert hat.

Leitlinie 16: Vertraulichkeit und Neutralität bei Begutachtungen und Beratungen
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Redliches Verhalten ist die Grundlage der Legitimität eines Urteilsbildungsprozesses.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule, die insbesondere eingereichte
Manuskripte, Förderanträge oder die Ausgewiesenheit von Personen beurteilen, sind
diesbezüglich zu strikter Vertraulichkeit verpflichtet. Sie legen alle Tatsachen offen, die die
Besorgnis einer Befangenheit begründen können. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit und zur
Offenlegung von Tatsachen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen können, gilt auch
für Mitglieder in wissenschaftlichen Beratungs- und Entscheidungsgremien.

Die Vertraulichkeit der fremden Inhalte, zu denen die Gutachterin / der Gutachter
beziehungsweise das Gremienmitglied Zugang erlangt, schließt die Weitergabe an Dritte und die
eigene Nutzung aus. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen etwaige
lnteressenskonflikte oder Befangenheiten, die in Bezug auf das begutachtete
Forschungsvorhaben oder die Person beziehungsweise den Gegenstand der Beratung begründet
sein könnten, unverzüglich bei der zuständigen Stelle an.

Leitlinie 17: Archivierung

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Reutlingen sichern öffentlich
zugänglich gemachte Forschungsdaten beziehungsweise Forschungsergebnisse sowie die ihnen
zugrunde liegenden, zentralen. Materialien und gegebenenfalls die eingesetzte
Forschungssoftware, gemessen an den Standards des betroffenen Fachgebiets, in adäquater
Weise und bewahren sie für einen angemessenen Zeitraum auf. Sofern nachvollziehbare Gründe
dafür existieren, bestimmte Daten nicht aufzubewahren, legen die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler dies dar. Die Hochschule stellt sicher, dass die erforderliche Infrastruktur
vorhanden ist, die die Archivierung ermöglicht.

Wenn wissenschaftUche Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht werden, werden die
zugrunde liegenden Forschungsdaten (in der Regel Rohdaten) — abhängig vom jeweiligen
Fachgebiet — in der Regel für einen Zeitraum von zehn Jahren zugänglich und nachvollziehbar in
der Einrichtung, wo sie entstanden sind, oder in standortübergreifenden Repositorien aufbewahrt.
In begründeten Fällen können verkürzte Aufbewahrungsfristen angemessen sein; die
entsprechenden Gründe werden nachvollziehbar beschrieben. Die Aufbewahrungsfrist beginnt
mit dem Datum der Herstellung des öffentlichen Zugangs.

Nichtbeachtung guter wissenschaftlicher Praxis, Verfahren

Leitlinie 18: Hinweisgebende und von Vorwürfen Betroffene

Die zuständigen Stellen an der Hochschule Reutlingen (in der Regel Ombudspersonen und
Untersuchungskommissionen), die einen Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens überprüfen,
setzen sich in geeigneter Weise für den Schutz sowohl der Hinweisgebenden als auch der/des
von den Vorwürfen Betroffenen ein. Die Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen
Fehlverhaltens erfolgt ausdrücklich unter Beachtung der Vertraulichkeit und des
Grundgedankens der Unschuldsvermutung. Die Anzeige der Hinweisgebenden muss in gutem
Glauben erfolgen. Bewusst unrichtig oder mutwillig erhobene Vorwürfe können selbst ein
wissenschaftliches Fehlverhalten begründen. Wegen der Anzeige sollen weder der/dem
Hinweisgeben dennoch der/dem von den Vorwürfen Betroffenen Nachteile für das eigene
wissenschaftliche oder berufliche Fortkommen erwachsen.

Die Anzeige soll — insbesondere bei Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern —

möglichst nicht zu Verzögerungen während der Qualifizierung der/des Hinweisgebenden führen,
die Erstellung von Abschlussarbeiten und Promotionen soll keine Benachteiligung erfahren; dies
gilt auch für Arbeitsbedingungen sowie mögliche Vertragsverlängerungen; die für die Bearbeitung
der Anzeige zuständigen Stellen haben dies zu beachten.

Die untersuchende Stelle trägt dem Grundgedanken der Unschuldsvermutung gegenüber
der/dem Betroffenen in jedem Verfahrensstadium im Rahmen einer einzelfallbezogenen
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Abwägung Rechnung. Der/Dem von den Vorwürfen Betroffenen sollen grundsätzlich so lange
keine Nachteile aus der Überprüfung des Verdachts erwachsen, bis ein wissenschaftliches
Fehlverhalten förmlich festgestellt wurde. Die/Der Hinweisgebende muss über objektive
Anhaltspunkte verfügen, dass möglicherweise gegen Standards guter wissenschaftlicher Praxis
verstoßen wurde. Kann die/der Hinweisgebende die Fakten nicht selbst prüfen oder bestehen in
Hinsicht auf einen beobachteten Vorgang Unsicherheiten bei der Interpretation der Leitlinien zur
guten wissenschaftlichen Praxis, sollte die/der Hinweisgebende sich zur Klärung des Verdachts
an eine lokale Ombudsperson oder an das Gremium „Ombudsman für die Wissenschaft wenden.

Die Hochschule Reutlingen entscheidet in eigener Verantwortung, ob sie auch solche Anzeigen
überprüft, bei denen der/die Hinweisgebende ihren/seinen Namen nicht nennt (anonyme
Anzeige). Eine anonym erhobene Anzeige kann nur dann in einem Verfahren überprüft werden,
wenn die/der Hinweisgebende der Stelle, die den Verdacht prüft, belastbare und hinreichend
konkrete Tatsachen vorträgt. Ist die/der Hinweisgebende namentlich bekannt, behandelt die
untersuchende Stelle den Namen vertraulich und gibt ihn nicht ohne entsprechendes
Einverständnis an Dritte heraus. Etwas anderes gilt nur, wenn hierzu eine gesetzliche
Verpflichtung besteht oder die/der von den Vorwürfen Betroffene sich andernfalls nicht
sachgerecht verteidigen kann, weil es hierfür ausnahmsweise auf die Identität der/des
Hinweisgebenden ankommt. Bevor der Name der/des Hinweisgebenden offengelegt wird, wird
sie/er darüber umgehend in Kenntnis gesetzt; die/der Hinweis gebende kann entscheiden, ob
sie/er die Anzeige — bei abzusehender Offenlegung des Namens - zurückzieht. Die
Vertraulichkeit des Verfahrens erfährt Einschränkungen, wenn sich die/der Hinweisgebende mit
dem Verdacht an die Öffentlichkeit wendet. Die untersuchende Stelle entscheidet im Einzelfall,
wie sie mit der Verletzung der Vertraulichkeit durch die Hinweisgebende beziehungsweise den
Hinweisgebenden umgeht. Die/Der Hinweisgebende ist auch im Fall eines nicht erwiesenen
wissenschaftlichen Fehlverhaltens zu schützen, sofern die Anzeige der Vorwürfe nicht
nachweislich wider besseres Wissen erfolgt ist.

Leitlinie 19: Verfahren in Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens

Die Hochschule Reutlingen hat mit ihrer Verfahrensordnung zum Umgang mit Fehlverhalten in der
Wissenschaft ein Regelwerk zum Umgang mit Vonvürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens
etabliert. Das Regelwerk umfasst insbesondere Definitionen von Tatbeständen
wissenschaftlichen Fehlverhaltens, Verfahrensvorschriften und Maßnahmen bei Feststellung
eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Das Regelwerk wird ergänzend zu einschlägigen,
höherrangigen Normen angewandt.

Nicht jeder Verstoß gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis stellt ein wissenschaftliches
Fehlverhalten dar. Als wissenschaftliches Fehlverhalten kommen nur solche vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Verstöße in Betracht, die im Regelwerk der Hochschule Reutlingen oder in
einschlägigen weiteren, höherrangigen Normen niedergelegt sind. Als Tatbestände
wissenschaftlichen Fehlverhaltens gelten insbesondere die Erfindung und Verfälschung von
Daten und das Plagiat. Die Verfahrensordnung der Hochschule Reutlingen umfasst insbesondere
Regelungen zur Zuständigkeit fürjeden einzelnen Verfahrensabschnitt, zur Beweiswürdigung, zur
Vertretung der Ombudspersonen und der Mitglieder der Kommission zur Untersuchung von
Fehlverhalten in der Wissenschaft, zu Befangenheiten sowie zu rechtsstaatlichen
Verfahrensgrundsätzen. Der/Dem von den Vorwürfen Betroffenen sowie der/dem
Hinweisgebenden wird in jeder Phase des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Bis zum Nachweis eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens werden die Angaben über die
Beteiligten des Verfahrens und die bisherigen Erkenntnisse vertraulich behandelt. Die
Hochschule gewährleistet eine möglichst zeitnahe Durchführung des gesamten Verfahrens und
unternehmen die erforderlichen Schritte, um jeden Verfahrensabschnitt innerhalb eines
angemessenen Zeitraums abzuschließen. Die Verfahrensordnung zeigt verschiedene
Maßnahmen auf, die in Abhängigkeit von dem Schweregrad des nachgewiesenen
wissenschaftlichen Fehlverhaltens anzuwenden sind. Kommt nach Feststellung eines
wissenschaftlichen Fehlverhaltens als Maßnahme der Entzug eines akademischen Grades in
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Betracht werden die dafür zuständigen Stellen einbezogen. Das Ergebnis wird nach Abschluss
der Ermittlungen und nach Maßgabe des Datenschutzes und in Abwägung mit den Belangen des
Persönlichkeitsschutzes den betroffenen Wissenschaftsorganisationen und gegebenenfalls
Dritten, die ein begründetes Interesse an der Entscheidung haben, mitgeteilt.

§ 3 Besondere Art der Bekanntgabe

Diese Satzung und die Verfahrensordnung zum Umgang mit Fehlverhalten in der Wissenschaft
der Hochschule Reutlingen wird allen an der Hochschule wissenschaftlich Tätigen in der jeweils
gültigen Fassung zur Beachtung übergeben. Die Ubergabe ist zu dokumentieren.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die
Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaft-lichem

Fehlverhalten an der Hochschule Reutlingen‘ vom 26. März 2010 außer Kraft.

Reutlingen, 20.04.2022

Prof. Dr. Hendrik Brumme

Präsident
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WAHLAUSSCHREIBEN 
Bekanntmachung der Wahlen für die Wahl der Mitglieder  
zum SENAT und zu den FAKULTÄTSRÄTEN 
 

 

I. ALLGEMEINES 

Im Sommersemester 2022 finden für die Wählergruppe der Studierenden die Wahlen der Mitglieder 

des Senats sowie der Fakultätsräte statt.  

Alle Wahlberechtigten werden aufgefordert, ihre Stimme abzugeben und sich als Kandidaten aufzu-

stellen. Die Wahlen werden als internetbasierte Online-Wahl durchgeführt. Das Wahlportal ist im Zeit-

raum vom 

 

31.05.2022 ab 9 Uhr bis 08.06.2022, 10 Uhr 

 

zur elektronischen Stimmabgabe freigeschaltet. 

 

 

II. WAHLBERECHTIGUNG UND WÄHLBARKEIT 

Wählen und gewählt werden können nur die immatrikulierten Studierenden der Hochschule Reutlin-

gen, die am Tage des Abschlusses des Wählerverzeichnis (16.05.2022) in diesem eingetragen sind 

und über den nutzerspezifischen Securelink verfügen (§ 3 Abs. 3 Wahlordnung, im Folgenden WO, 

siehe auch VI). 

Beurlaubte Studierende und Studierende, die ein verpflichtendes praktisches Studiensemester ab-

leisten, sind berechtigt an der Selbstverwaltung teilzunehmen und sind wahlberechtigt und wählbar. 

Befristet eingeschriebene Studierende (Austauschstudierende), die nur während eines bestimmten 

Abschnitts ihres Studiums an der Hochschule Reutlingen studieren und keinen Hochschulabschluss 

erwerben, sind nicht wahlberechtigt und nicht wählbar.  

 

Wer wahlberechtigt ist und dabei mehreren Wählergruppen oder mehreren Fakultäten angehört, ist 

nur in einer Wählergruppe beziehungsweise in einer Fakultät wahlberechtigt. Die betreffende Person 

hat sich bis zum 16.05.2022 gegenüber der Wahlleitung unwiderruflich schriftlich zu erklären, in wel-

cher Gruppe oder Fakultät das Wahlrecht ausgeübt werden soll (§ 3 Abs. 4 WO). 
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III. WÄHLERVERZEICHNIS (§ 8 W0) 

1. Das Wählerverzeichnis für die Gremienwahlen kann vom 02.05.2022 bis zum Abschluss des 

Wählerverzeichnisses am 16.05.2022 in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr im Geb. 3, Zi. 3-223 

(nach vorheriger Terminabsprache mit der Wahlleitung) durch die Mitglieder und Angehörigen 

der Hochschule eingesehen werden. Das Einsichtnahmerecht beschränkt sich auf die Angaben 

zur eigenen Person. Zur Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten anderer im 

Wählerverzeichnis eingetragener Personen haben Wahlberechtigte nur dann ein Recht auf Ein-

sicht, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-

digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann und eine Überprüfung und Auskunft durch die 

Wahlleitung in diesem Fall nicht ausreichend ist. 

2. Jedes wahlberechtigte Mitglied der Hochschule kann bei der Wahlleitung schriftlich (postalisch 

oder in elektronischer Textform per E-Mail) oder zur Niederschrift (nach vorheriger Terminabspra-

che mit der Wahlleitung) 

 

bis spätestens 09.05.2022 

 

Widerspruch gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses einlegen.  

3. Nach Ablauf der Auslegungsfrist ist ein Antrag auf Berichtigung oder Ergänzung der Wählerver-

zeichnisse nicht mehr zulässig. Die Wahlleitung hat bis zum Abschluss des Wählerverzeichnisses 

dieses von Amts wegen zu aktualisieren und zu berichtigen. 

 

IV. ZAHL UND AMTSZEIT DER ZU WÄHLENDEN MITGLIEDER  

 

1. Zahl der Mitglieder Senat:  4 Studierende 

 

2. Zahl der Mitglieder Fakultätsräte (FR):  

 

Fakultät Anzahl Studierende 

Angewandte Chemie 6 

ESB Business School 3 

Informatik 6 

Technik 6 

Textil & Design 6 

 

Die Amtszeit der zu wählenden Mitglieder des Senats und der Fakultätsräte beginnt am 01.10.2022 

und endet am 30.09.2023 
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V. EINREICHEN VON WAHLVORSCHLÄGEN (§ 9 WO) UND DEREN BEKANNTGABE 

Die Wahlberechtigten werden aufgefordert die Wahlvorschläge getrennt für die Wahlen zum Senat und 

zu den Fakultätsräten rechtzeitig und ordnungsgemäß einzureichen. 

 

1. Die Wahlvorschläge sind  

 

spätestens am 10.05.2022, bis 12.00 Uhr (Ausschlussfrist)  

 

bei der Wahlleitung einzureichen. Sie sollen auf den amtlichen Vordrucken eingereicht werden. 

Der Vordruck steht im Intranet unter https://intranet.reutlingen-university.de/intra-

net/recht/wahlen/ zum Download bereit. Die Einreichung ist auf postalischem Weg oder in 

elektronischer Form per E-Mail (wahlleitung@reutlingen-university.de) fristgerecht zulässig, es 

gilt der Zeitpunkt des Zugangs. 

2. Der Wahlvorschlag ist durch eine Listenbezeichnung (Kennwort) zu kennzeichnen, wenn er mehr 

als eine Bewerberin oder Bewerber umfasst. Er darf höchstens dreimal so viele Bewerberinnen 

und Bewerber enthalten, wie der einzelnen Wählergruppe Sitze in dem jeweiligen Gremium zu-

stehen. 

3. Für die Wahlen dürfen nur Hochschulmitglieder vorgeschlagen werden, die für die jeweilige 

Gruppe und für die betreffende Wahl wählbar sind. In den Wahlvorschlägen sind die Bewerber 

in erkennbarer Reihenfolge mit folgenden Angaben aufzuführen: Familienname, Vorname, Fa-

kultätszugehörigkeit bzw. Zugehörigkeit zu einer zentralen Einrichtung und bei Studierenden die 

Matrikelnummer. 

4. Die Zustimmung der Aufnahme als Bewerberin oder Bewerber erfolgt durch eigenhändige oder 

elektronische Unterschrift. Die Zustimmung mittels elektronischer Form als E-Mail, Fax oder 

Scan ist ebenfalls ausreichend. Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf für die betreffende 

Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt werden.  

5. Die Wahlvorschläge für die Wahlen zum Senat und zum Fakultätsrat müssen bei der Wähler-

gruppe der Studierenden von mind. zehn Mitgliedern dieser Gruppe, unterzeichnet sein (§ 9 

Abs. 4 WO). Wahlvorschläge können nur von Hochschulmitgliedern unterzeichnet werden, die 

für die betreffende Wahl und Wählergruppe wahlberechtigt sind. Jedes Hochschulmitglied darf 

jeweils nur einen Wahlvorschlag für die Wahl zu einem Gremium unterzeichnen. 

6. Es können nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge berücksichtigt werden.  

7. Bewerberinnen und Bewerber können nur gewählt werden, wenn sie in einem Wahlvorschlag 

aufgenommen sind. 

8. Die Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvorschläge erfolgt spätestens am 24.05.2022 gemäß 

der Satzung über öffentliche Bekanntmachungen im Intranet der Hochschule unter 

https://intranet.reutlingen-university.de/intranet/hochschule/hochschuloeffentliche-

bekanntmachungen/. 

9. Ist nach Ablauf der Einreichungsfrist für die einzelnen Wahlen jeweils nicht mindestens ein gül-

tiger Wahlvorschlag für jede Gruppe eingegangen, fordert die Wahlleitung unter Hinweis auf die 

Folgen zur Einreichung von Wahlvorschlägen innerhalb einer Nachfrist von drei Werktagen auf.  
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VI. AUSÜBUNG DER WAHLBERECHTIGUNG 

Die Wahlen finden als internetbasierte Online-Wahl statt. Die Legitimierung am Wahlserver erfolgt über 

einen nutzerspezifischen Secure-Link aus dem Intranet. Für die Portalanmeldung ist der individuell 

bekannte Benutzer-Account der Hochschule Reutlingen notwendig (Benutzername und Passwort). Die 

Stimmabgabe erfolgt in elektronischer Form im Wahlportal mittels Aufrufes und Verwendung eines 

elektronischen Stimmzettels, der persönlich und unbeobachtet gekennzeichnet wird. Der elektroni-

sche Stimmzettel ist entsprechend der im Wahlportal enthaltenen Anleitung elektronisch auszufüllen 

und abzusenden. 

 

 

VII. WAHLGRUNDSÄTZE 

1. Verhältniswahl (Listenwahl) (§ 2 Abs. 2 WO)  

Gewählt wird aufgrund von Wahlvorschlägen und in der Regel nach den Grundsätzen der Ver-

hältniswahl. Diese findet statt, wenn von einer Wählergruppe drei oder mehr Vertreter zu wäh-

len sind und von dieser Wählergruppe mindestens zwei gültige Wahlvorschläge eingereicht 

wurden, die zusammen mindestens doppelt so viele Bewerber enthalten wie Mitglieder zu 

wählen sind. Jede Wählerin oder jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Mitglieder der jeweili-

gen Gruppe zu wählen sind (Gesamtstimmenanzahl). Mit der Entscheidung für eine Bewerbe-

rin oder einen Bewerber einer Liste wird zugleich auch die Liste insgesamt gewählt. Es kann je 

Bewerberin oder je Bewerber nur eine Stimme abgegeben werden (keine Stimmenhäufung). 

Die Verteilung der Sitze erfolgt nach dem Höchstzahlenverfahren nach d’Hondt. 

2. Mehrheitswahl mit Bindung (§ 2 Abs. 3 WO)  

Mehrheitswahl mit Bindung an die vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber findet statt, 

wenn die Voraussetzungen für die Verhältniswahl nicht gegeben sind und mindestens ein gülti-

ger Wahlvorschlag vorliegt. Jede Wählerin oder jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Mitglie-

der der jeweiligen Gruppe zu wählen sind. Es kann je Bewerberin oder Bewerber nur eine 

Stimme abgegeben werden (keine Stimmenhäufung). Bei der Mehrheitswahl sind die Bewer-

berinnen und Bewerber einer Gruppe in der Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie entfalle-

nen Stimmenzahlen gewählt. 

 

 

VIII. ORT UND ZEIT DER FESTSTELLUNG DES WAHLERGEBNISSES  

Unverzüglich nach Abschluss der Wahlen lässt die Wahlleitung die elektronische Auszählung der Stim-

men vornehmen und der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis im Geb. 3, Zi. 3-223 fest. Die Be-

kanntgabe des Wahlergebnisses erfolgt gemäß der Satzung über öffentliche Bekanntmachungen der 

Hochschule Reutlingen im Intranet der Hochschule unter https://intranet.reutlingen-university.de/in-

tranet/hochschule/hochschuloeffentliche-bekanntmachungen/. 
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IX. WAHLLEITUNG 

Zum Wahlleiter wurde vom zuständigen Mitglied des Präsidiums Herr Markus Dammler (Geb. 3, Zi. 3-

223, Tel.: 07121/271-1077, E-Mail: wahlleitung@reutlingen-university.de) und zur stellvertretenden 

Wahlleiterin Frau Sara Schönfelder-Blondel (Geb. 20, Zi. 20-204, Tel.: 07121/271-1125, E-Mail: wahl-

leitung@reutlingen-university.de) bestellt. 

Nähere Einzelheiten zu den Gremienwahlen können der Wahlordnung entnommen werden, die bis zur 

Feststellung der Wahlergebnisse bei der Wahlleitung einzusehen ist und im Intranet unter https://in-

tranet.reutlingen-university.de/intranet/recht/wahlen/ abrufbar ist. 

 

 

Reutlingen, 26.04.2022   Wahlleiter: ___________________________

 



Amtliche Bekanntmachung 14/ 2022 

Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University 

Benutzungsordnung IT- und Mediendienste 
der Hochschule Reutlingen 

vom 23.05.2022 

Die Präsidentin, der Präsident der Hochschule wahrt gemäß § 17 Abs. 8 Landeshoch
schulgesetz Baden-Württemberg - LHG vom 1. Januar 2005, in der Neufassung vom 01. 
April 2014 (GBI. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21. Dezem
ber 2021 (GBI. 2022, S. 1,2) - die Ordnung in der Hochschule. Die Hochschule Reutlin
gen erlässt mit Zustimmung des Senats am 13.05.2022 die folgende Benutzungsord
nung für IT- und Mediendienste: 

Präambel 

Die Leistungsfähigkeit der Hochschule Reutlingen hängt maßgeblich von der Verfügbar
keit der IT- und Mediendienste ab. Eine Bereitstellung erfolgt seitens der Hochschule um 
Lehre, Forschung, Transfer und den freien Meinungsaustausch zu fördern. 

Diese Benutzungsordnung soll die möglichst störungsfreie, ungehinderte und sichere 
Nutzung der IT- und Mediendienste der Hochschule gewährleisten. Sie stellt Grundregeln 
für einen ordnungsgemäßen Betrieb der IT- und Medieninfrastruktur auf und regelt das 
Nutzungsverhältnis zwischen den Nutzenden und den Diensteanbietern. 

Mit dieser Benutzungsordnung sollen die Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Daten, 
die Vertraulichkeit der Daten vor unautorisiertem Zugriff sowie die Integrität der Daten 
gewährleistet und damit das Ansehen der Hochschule Reutlingen und ihrer Angehörigen 
geschützt werden. Weitere Ziele sind die Einhaltung der einschlägigen Gesetze und sons
tigen rechtlichen Bestimmungen sowie Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Mitglieder 
der Hochschule. 

Die jeweils gültigen gesetzlichen Rechtsvorschriften sind zu beachten. 
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§ 1 Anwendungsbereich 

Diese Benutzungsordnung gilt für alle unter § 3 beschriebenen nutzungsberechtigten Per
sonen und bezieht sich auf die in § 2 beschriebenen IT- und Mediendienste. 

§ 2 Angebot IT- und Mediendienste 

(1) Die Hochschule Reutlingen stellt für Lehre, Studium und Forschung IT- und Medi
endienste bereit. Hierzu gehören Netzwerke, Telekommunikationssysteme, Medi
entechnik, PC-Arbeitsplätze und PC-Räume, sowie Software-Anwendungen. 

(2) Das Rechen- und Medienzentrum (RMZ) der Hochschule Reutlingen ist Dienstean
bieter für die IT- und Mediendienste der Hochschule. 

(3) Die IT- und Mediendienste sind im IT Service Katalog beschrieben, welcher über 
das Intranet der Hochschule Reutlingen _erreichbar ist. 

(4) Der Service Desk ist erste Anlaufstelle für Auskünfte über die angebotenen IT- und 
Mediendienste. 

§ 3 Nutzungsberechtigte Personen 

(1) Die IT- und Mediendienste der Hochschule Reutlingen können von den Mitgliedern 
und Angehörigen der Hochschule Reutlingen gemäß § 2 LHG genutzt werden. 

(2) Mitglieder von Einrichtungen am Campus der Hochschule Reutlingen können IT
und Mediendienste zum Teil ebenfalls nutzen. Der Umfang der Nutzung wird in ge
sonderten Vereinbarungen festgelegt. 

(3) Mitglieder anderer Hochschulen oder von Kooperationspartnern der Hochschule 
können zu wissenschaftlichen Zwecken als Nutzende zugelassen werden, sofern 
hierdurch die Belange der in Absatz 1 genannten nutzungsberechtigten Personen 
nicht beeinträchtigt werden. 

(4) In Einzelfällen können auch andere Personen als Nutzende zugelassen werden. 
Über die Zulassung entscheidet die Leitung des Diensteanbieters. 

(5) Die Hochschule behält sich vor den Nutzerkreis einzuschränken. 

§ 4 Zulassung zur Benutzung 

(1) Die Zulassung erfolgt zu wissenschaftlichen Zwecken in Lehre, Studium, For
schung, Aus- und Weiterbildung, zu Zwecken der Verwaltung sowie zur Erfüllung 
sonstiger Aufgaben der Hochschule Reutlingen. 

(2) Studierende der Hochschule Reutlingen erhalten nach Immatrikulation automa
tisch einen Zugang zu den IT- und Mediendiensten. Beschäftigte, Lehrbeauf
tragte und Doktoranden erhalten den Zugang mit Ausga~e der Vertragsunterla

gen. 
(3) Gäste beantragen den Zugang bei den für sie zuständigen Fakultäten oder Ein

richtungen. Gastzugänge werden zeitlich befristet gewährt. 
(4) Gastzugänge von Nichtmitgliedern der Hochschule zum Zwecke von Internetnut

zung bei Einzelveranstaltungen werden über ein Mitglied der Hochschule beim 
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Service Desk beantragt. Der Zugang ist eingeschränkt und wird zeitlich befristet 
gewährt. 

(5) Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und störungsarmen Betriebs kann 
die Nutzungsberechtigung mit nutzungsbezogenen Bedingungen und Auflagen 
verbunden werden. 

(6) Die Benutzung erlischt: 
1. Mit der Abmeldung der Nutzenden; 
2. Mit Ablauf einer befristet erteilten Nutzungsberechtigung; 
3. Wenn mit der Nutzungsberechtigung verbundene Bedingungen und/ oder 

Auflagen nicht erfüllt werden; 
4. Mit der Änderung des Status der nutzungsberechtigten Personen; 
5. Bei Studierenden drei Monate nach Exmatrikulation zur Wahrung von Prü

fungsansprüchen; 
6. Bei Mitarbeitenden am Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses; 
7. Durch Ausscheiden aus der Hochschule, soweit nichts anderes bestimmt 

wurde; 
8. Mit dem Tod. 

(7) Spätestens drei Monate nach Erlöschen der Nutzungsberechtigung werden die 
Daten der Nutzenden auf den Ressourcen der Hochschule Reutlingen gelöscht. 

(8) Alle nutzungsberechtigten Personen stimmen dieser Benutzungsordnung durch 
die Onlineaktivierung des Benutzerkontos zu. 

(9) Die Nutzungsberechtigung ist nicht übertragbar. 

§ 5 Rechte und Pflichten der nutzungsberechtigten Personen 

(1) Die nutzungsberechtigten Personen haben das Recht die IT- und Mediendienste 
nach Maßgabe der Zulassung im Rahmen dieser Benutzungsordnung zu benut
zen. 

(2) Die Nutzung der IT- und Mediendienste steht unter dem Vorbehalt des dienstli
chen, wissenschaftlichen bzw. studienbezogenen Zwecks, gemäß den Aufgaben 
aus§ 2 LHG. 

(3) Eine hiervon abweichende private Nutzung der IT- und Medieninfrastruktur ist 
unter dem Vorbehalt des Widerrufes zugelassen, wenn sie geringfügig ist, keine 
negativen Auswirkungen auf die Bewältigung der Arbeitsaufgaben hat und die 
Zweckbestimmung der IT- und Mediendienste sowie die Belange der anderen 
Nutzenden nicht beeinträchtigt werden. 

(4) Entsprechendes gilt für die Benutzung der IT- und Mediendienste für Zwecke der 
Nebentätigkeit. 

(5) Die Speicherung von privaten Daten auf Serversystemen der Hochschule oder 
von Partnerhochschulen ist nicht zulässig. 
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(6) Die nutzungsberechtigten Personen sind verpflichtet: 
1. Die Vorschriften dieser Benutzungsordnung einzuhalten, insbesondere al

les zu unterlassen, was den ordnungsgemäßen Betrieb der IT- und Medi
endienste stört; 

2. Ihre Nutzungsberechtigung auf Verlangen nachzuweisen; 
3. Ausschließlich mit Benutzungskennungen zu arbeiten, deren Nutzung 

ihnen im Rahmen der Zulassung gestattet wurde; 
4. Sorge zu tragen, dass keine anderen Personen Kenntnis von den Authenti

fizierungsinformationen (z.B. Benutzerpasswörter, PINs, Private Key etc.) 
erlangen, sowie Vorkehrungen zu treffen, damit unberechtigten Personen 
der Zugang zu den IT- und Mediendiensten verwehrt wird; 

5. Keinen unberechtigten Zugriff auf Informationen anderer Nutzenden zu 
nehmen und bekannt gewordene Informationen anderer Nutzenden nicht 
weiterzugeben, selbst zu nutzen oder zu verändern; 

6. Ohne ausdrückliche Einwilligung des zuständigen IT-Personals der Hoch
schule keine Eingriffe in die IT-Infrastruktur vorzunehmen und die Konfigu
ration der Betriebssoftware zu verändern; 

7. Störungen, Beschädigungen und Fehler an IT- und Mediendiensten bzw. IT
Infrastruktur unverzüglich beim Service Desk zu melden; 

8. Den Verdacht von Sicherheits- oder Datenschutzvorfällen unverzüglich bei 
den dafür vorgesehenen Kontaktstellen zu melden; 

9. Ihre Daten und Programme so zu sichern, dass keine Schäden durch Ver
lust entstehen; 

10. Bei Nutzung von IT- und Mediendiensten den Weisungen des zuständigen 
Personals der Hochschule Folge zu leisten; 

11. In begründeten Fällen zur Sicherung einer sach- und ordnungsgemäßen 
Benutzung der IT- und Mediendienste das zuständige IT-Personal der 
Hochschule auf Verlangen unter Beachtung der Vertraulichkeit Auskünfte 
über Programme und genutzte Methoden zu gewähren; 

12. Fremde externe Datenträger von IT-Personal der Hochschule auf Schad
software prüfen zu lassen, bevor sie mit PC-Systemen der Hochschule ver
bunden werden; sofern keine Gewissheit bezüglich deren Virenfreiheit be
steht; 

13. Bei Ende der Nutzung ausgeliehene Geräte, Software und Dokumentation 
zurückzugeben bzw. Software, die auf eigene Datenträger überspielt 
wurde, zu löschen; 

14. Bei der Benutzung der IT-Infrastruktur sind die gesetzlichen Vorschriften zu 
wahren und die guten Sitten zu beachten. Unzulässig ist jede absichtliche 
oder wissentliche Nutzung des Internets, die geeignet ist, den Interessen 
der Hochschule oder deren Ansehen in der Öffentlichkeit zu schaden, die 
Sicherheit des Hochschulnetzes zu beeinträchtigen oder die gegen gel
tende Rechtsvorschriften und ggf. vorhandenen Verfahrensanweisungen 
für die Nutzung des IT-Systems verstoßen. Dies gilt vor allem aber nicht 
abschließend für jegliche Preisgabe oder Gefährdung von vertraulichen In
formationen, personenbezogene Daten oder sonstigen Informationen der 
Hochschule, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder bei denen sich 
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die Vertraulichkeit aus der Natur der Sache ergibt, das Abrufen oder Ver
breiten von Inhalten, die gegen persönlichkeitsrechtliche, urheberrechtli
che oder strafrechtliche Bestimmungen verstoßen, das Abrufen oder Ver
breiten von beleidigenden, verleumderischen, verfassungsfeindlichen, ras
sistischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden oder pornografischen Äu
ßerungen oder Abbildungen, das Abrufen oder Verbreiten unbekannter In
halte aus unsicheren Quellen, insbesondere mit Anhängen und ausführba
ren Dateien. 

§ 6 Einsatz privater Geräte 

Beim Einsatz von privaten Geräten für den Zugang zu IT- und Mediendiensten der Hoch
schule, wie z.B. Notebooks, Tablets oder Smartphones, gilt folgendes: 

• Der Zugang zu Hochschuldaten erfolgt online. 
• Die Speicherung von Hochschuldaten auf privaten Geräten ist nur für studienrele

vante Zwecke gestattet. 
• Der Einsatz von verschlüsselten Container-Lösungen, die von der Hochschule im 

Service Katalog beschrieben sind, ist auf privaten Geräten zulässig. 

• Es ist zu gewährleisten, dass die Geräte auf einem aktuellen Stand sind (z.B. Up
dates, Patches und Virenscanner) und dass Lizenzbedingungen eingehalten wer
den. 

• Bei der Konfiguration privater Geräte für den Zugang zu Diensten der Hochschule 
sind die Richtlinien des Diensteanbieters einzuhalten. 

§ 7 Ausschluss von der Benutzung 

Benutzungsberechtigte Personen, die gegen die Benutzungsordnung IT- und Medien
dienste verstoßen, der Hochschule oder anderen Nutzenden durch sonstiges rechtswidri
ges Verhalten schaden oder bei der Benutzung strafbare Handlungen begehen, können 
jederzeit zeitweise oder dauerhaft von der Benutzung ausgeschlossen werden; über den 
dauerhaften Ausschluss entscheidet die Hochschulleitung. Durch den Ausschluss werden 
die aus dem Benutzungsverhältnis entstandenen Verpflichtungen der Nutzenden nicht 
berührt. Den nutzungsberechtigten Personen stehen Schadensersatzansprüche aufgrund 
des Ausschlusses nicht zu. 

§ 8 Rechte und Pflichten des Diensteanbieters 

(1) Der Diensteanbieter führt über die erteilten Benutzungsberechtigungen ein Nut
zerverzeichnis, in welcher die Benutzer- und E-Mailkennungen sowie der Name, 
die Benutzergruppe und die organisatorische Zugehörigkeit aufgeführt werden. 

(2) Betriebsbedingt kann der Diensteanbieter die Nutzung seiner Ressourcen vo
rübergehend einschränken oder einzelne Nutzerkennungen vorübergehend sper
ren. Sofern möglich, sind die betroffenen Benutzer vorher zu unterrichten. 

Seite 5 von 7 



(3) Der Diensteanbieter ist berechtigt, einzelne Dienste ganz oder teilweise abzu
schalten. 

(4) Der Diensteanbieter ist berechtigt, die Inanspruchnahme der Dienste auszuwer-
ten, jedoch nur soweit dieses erforderlich ist: 

a. Zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes, 
b. Zur Ressourcenplanung und Systemadministration, 
c. Zum Schutz personenbezogener Daten, 
d. Zu Abrechnungszwecken 
e. Für das Erkennen und Beseitigung von Störungen 
f. Zur Aufklärung und Unterbindung rechtswidriger oder missbräuchlicher 

Nutzung. 

Hierbei sind die geltenden und auf das jeweilige Nutzungsverhältnis anwendbaren 
Rechtsvorschriften zu beachten. 

Bei tatsächlichen Anhaltspunkten für das Vorliegen strafbarer Handlungen ist der 
Diensteanbieter berechtigt, beweissichernde Maßnahmen vorzunehmen. 

(5) Bei Anfragen von Strafverfolgungsbehörden ist die Übermittlung von Protokollda
ten erst nach Prüfung der Zulässigkeit und Zustimmung durch das Präsidium er
laubt. Der Personalrat und die oder der Datenschutzbeauftragte sind über die Ent
scheidung in Kenntnis zu setzen. 

(6) Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ist der Diensteanbieter zur Wah
rung des Da.tengeheimnisses verpflichtet. Bei der Verarbeitung von personenbezo
genen Daten ist der Diensteanbieter verpflichtet, den datenschutzrechtlichen Er
fordernissen Rechnung zu tragen. 

§ 9 Haftung 

(1) Die nutzungsberechtigten Personen haften für Schäden, die der Hochschule durch 
missbräuchliche oder rechtswidrige Verwendung der IT- und Mediendienste oder 
dadurch entstehen, dass Nutzende schuldhaft ihren Pflichten aus dieser Benut
zungsordnung nicht nachkommt. 

(2) Die nutzungsberechtigten Personen haften auch für Schäden, die im Rahmen der 
ihnE:,n zur Verfügung gestellten Zugriffs- und Nutzungsberechtigungen durch Dritt
nutzung entstanden sind, wenn sie diese Drittnutzung zu vertreten haben, insbe
sondere im Falle einer Weitergabe der Benutzerkennung an Dritte. 

(3) Die nutzungsberechtigten Personen haben die Hochschule von allen Ansprüchen 
freizustellen, wenn Dritte die Hochschule wegen eines missbräuchlichen oder 
rechtswidrigen Verhaltens von den Nutzenden auf Schadensersatz, Unterlassung 
oder in sonstiger Weise in Anspruch nehmen. Die Hochschule kann die Nutzenden 
gerichtlich belangen, sofern Dritte gegen die Hochschule gerichtlich vorgehen. 

(4) Die Hochschule übernimmt kein_e Gewährleistung für den fehlerfreien und unter
brechungsfreien Betrieb der IT- und Mediendienste sowie für die Richtigkeit der 

Ergebnisse. 
(5) Die Hochschule haftet nicht für den Inhalt, insbesondere für die Richtigkeit, Voll

ständigkeit und Aktualität der Informationen, zu denen sie lediglich den Zugang 
zur Nutzung vermittelt. 
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(6) Im Übrigen haftet die Hochschule nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ihrer 
Bediensteten, es sei denn, dass eine schuldhafte Verletzung wesentlicher Pflich
ten vorliegt. In diesem Fall ist die Haftung der Hochschule auf typische, bei Be
gründung des Nutzungsverhältnisses vorhersehbare Schäden begrenzt, soweit 
nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

§ 10 Entgeltregelung 

(1) Die IT- und Mediendienste werden bei dienstlicher Inanspruchnahme innerhalb 
der Hochschule unentgeltlich erbracht. Besondere Kost~n. die zur Durchführung 
von gesonderten Aufgaben entstehen, können gesondert verrechnet werden. 

(2) Nehmen nutzungsberechtigte Personen im Rahmen einer Nebentätigkeit IT- und 
Mediendienste in Anspruch, so sind sie verpflichtet die Verwaltung der Hochschule 
hiervon zu unterrichten und nach Aufforderung ein Nutzungsentgelt nach den 
Bestimmungen des Nebentätigkeitsrechts zu entrichten. 

(3) Die Pflicht zur Zahlung des Entgelts entsteht mit dem Beginn der Nutzung. Das 
Entgelt wird mit der Rechnung fällig und ist innerhalb einer festzusetzenden Frist 
zu entrichten. 

(4) Für die Nutzung der IT- und Mediendienste durch Dritte, Externe und andere Lan
deseinrichtungen sind die Kosten für Personal, Einrichtungen und Material ent
sprechend der jeweils gültigen Richtlinie des Fi~anzministeriums (VwV-Kostenfest
legung) festzusetzen. 

(5) Im Bereich der Auftragsforschung sind Marktpreise zu Grunde zu legen, die sich 
an Preisen gewerblicher Institute für vergleichbare Leistungen orientieren. Sie 
müssen kostendeckend sein. 

(6) Zur Vermeidung eines unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes kann ·in 
Einzelfällen auf pauschalierte Entgelte zurückgegriffen werden. Dies ist im Vorfeld 
mit der Hochschulverwaltung abzustimmen. 

(7) Anwendungssoftware, welche für Studium und Lehre lizenziert wurde, darf nicht 
im Rahmen einer Nebentätigkeit eingesetzt werden, es sei denn dieses wird in 
den Lizenzbedingungen des Herstellers explizit erlaubt. 

§ 11 Inkrafttreten 

Diese Benutzungsordnung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verwaltungs- und Benutzungsordnung für das Rechenzentrum der 
Hochschule vom 17.01.2003 außer Kraft. 

Reutlingen, den 23.05.2022 

Prof. Dr. Hendrik Brumme 

Präsident 
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Amtliche Bekanntmachung 15/ 2022 

Hochschule Reutlingen 
Reut lingen University 

Evaluationssatzung der Hochschule Reutlingen 
vom 23.05.2022 

Aufgrund von § 8 Absatz 5 Satz 1 in Verbindung mit§ 5 Absatz 2 (Satz 3) und § 19 Ab
satz 1 Satz 2 Nummer 10 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg (im Folgenden 
LHG) vom 31. Dezember 2020 (GBI. S. 1), das zuletzt geändert worden ist durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 17. Dezember 
2020 (GBI. S. 1204), hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 13.05.2022 die Evalu
ationssatzung der Hochschule Reutlingen beschlossen. 

Präambel 
Die Hochschule Reutlingen hat sich das Ziel gesetzt, mit inhaltlicher Kompetenz und didak
tischer Exzellenz ihren Studierenden eine herausragende Ausbildung auf höchstem Niveau 
zu gewährleisten. Dazu gehört die Sicherung und andauernde Verbesserung der Qualität 
von Studium und Lehre. Das Verfahren der Evaluation von Studium und Lehre bedeutet die 
kontinuierliche Erhebung und Verarbeitung von Daten zur Bewertung der Qualität.der Stu
dienangebote. Durch die Evaluation wird ein Prozess in Gang gesetzt, der Entwicklungspo
tenziale aufzeigt und an dem Studierende, Teilnehmende an Studien- und Weiterbildungs
angeboten und Lehrpersonen gleichermaßen beteiligt sind. Dieser Prozess ist als zielge
richteter Verbesserungsprozess zu sehen, der im Rahmen der allgemeinen Qualitätssiche
rung für die Profilbildung der Studiengänge, Fakultäten und damit der gesamten Hoch
schule richtungweisend ist. Um diesen Prozess zu unterstützen, ist eine Kultur der Kom
munikationsbereitschaft aller Beteiligten mit dem Willen zur kontinuierlichen Entwicklung 
unabdingbar. Diese Satzung wird als Basis für ein Voranschreiten des Qualitätsgedankens 
an der Hochschule Reutlingen zu Grunde gelegt. Dienstrechtliche Konsequenzen sind nur 
in besonderen Fällen zu rechtfertigen. 

§1 Grundsätze und Geltungsbereich 

(1) Die Hochschule nimmt zur Bewertung der Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 und § 13 
Absatz 9 LHG regelmäßig Eigenevaluationen vor. Darüber hinaus sind in angemesse
nen zeitlichen Abständen Fremdevaluationen durchzuführen (§ 5 Absatz 2 Satz 2 
LHG). Die vorliegende Satzung regelt die an der Hochschule Reutlingen durchzufüh
renden Evaluationsverfahren einschließlich der Evaluation elektronischer Formen der 
Lehre. 

(2) Die Evaluationssatzung gilt für alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschule Reut
lingen gemäß § 9 Absätze 1 und 4 LHG in Verbindung mit § 4 der Grundordnung der 
Hochschule Reutlingen in der jeweils gültigen Fassung. 

§2 Definition und Zwecke der Evaluation 

(1) Erhebung und Verarbeitung, insbesondere Aggregation von Daten auf Basis von Be
fragungen und Datenbeständen zur Bewertung der Qualität von Lehr- und Studienan
geboten in Studium und Weiterbildung sowie unterstützende Dienstleistungen wie 
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zum Beispiel die Studien- und Prüfungsorganisation und die Beratungs- und Service
angebote der Hochschule. Evaluation umfasst auch die Auswertung, Interpretation, 
Berichtlegung und Veröffentlichung dieser Daten gemäß dieser Satzung. Eigenevalu
ationen sind Evaluationen, die von der Hochschule selbst durchgeführt werden, Frem
devaluationen solche, die durch externe Evaluationseinrichtungen oder externen Gut
achterkommissionen durchgeführt werden. 

(2) Die Evaluation ist ein Instrument der Qualitätssicherung und -entwicklung. Sie dient 
der systematischen und regelmäßigen Ermittlung, Bewertung und Weiterentwicklung 
der von der Hochschule zu erbringenden Leistungen. Die erhobenen Daten werden 
zur Vorbereitung von Entscheidungen in den Organen und Gremien der Hochschule 
sowie zur Erfüllung von Berichtspflichten der Hochschule gemäß § 5 Absatz 1 und § 
13 Absatz 9 LHG und zur Veröffentlichung nach§ 5 Absatz 2 Satz 5 und zur allgemei
nen Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Die ·Ergebnisse können insbesondere für folgende 
Zwecke verwendet werden: 

a) Sicherung und Steigerung der Qualität der Lehre 
b) Optimierung der Organisation und Rahmenbedingungen von Lehre, Studium 

und Weiterbildung sowie der sie begleitenden Verwaltungsprozesse 
c) Überprüfung der Einhaltung von Qualitätsstandards sowie der Wirksamkeit von 

Qualitätssicherungsmaßnahmen · 
d) Herstellung von Transparenz über die Qualität der Lehre 
e) Überprüfung der Passung zwischen Lerninhalten und Prüfung aus Sicht der ler

nenden 
f) Förderung des Diskurses der Hochschulmitglieder über die Qualität von Lehre 

und Studium, insbesondere in den Studienkommissionen 
g) Rückmeldungen an die einzelne Lehrperson bezüglich ihres Lehrerfolgs 
h) Reflektion der eigenen Lehrinhalte und Lehrprozesse 
i) Entscheidung über einen erneuten Einsatz von Lehrbeauftragten 
j) Bewertung der Lehrleistung der Lehrpersonen und deren Verwendung im Rah

men der Entscheidung über die Gewährung von Leistungsbezügen für beson
dere Leistungen in der Lehre oder Weiterbildung 

k) Verwendung im Rahmen von Akkreditierungsverfahren unter Einhaltung der Da
tenschutzvorschriften 

1) Anpassung des Beratungs- und Serviceangebots der Hochschule 
m) Identifizierung der Struktur der Studierendenschaft und von Studierenden mit 

besonderem Unterstützungsbedarf als Entscheidungshilfe zur Auswahl geeigne
ter Unterstützungsmaßnahmen und zur Weiterentwicklung der Angebote 

n) Monitoring unterstützender Maßnahmen zu individuellen Studienverläufen 
o) Überprüfung und Sicherung der Chancengleichheit 
p) Analysen zum Studienerfolg, des Kompetenzerwerbs und der Beschäftigungs

befähigung 

§3 Zuständigkeiten und Verfahren 

(1) Die Stabsstelle Qualität in Studium und Lehre ist vom Präsidium mit der zeitlichen und 
organi~atorischen Koordination der Evaluationsverfahren und der Auswertung der Er
gebnisse sowie weiterer Aufgaben beauftragt, soweit diese Satzung keine anderen 
Zuständigkeiten vorsieht. Die Veranlassung, Organisation und Durchführung von Eva
luationen im Sinne von §§ 5 und 6 erfolgt in enger Abstimmung mit den Dekanaten 
und insbesondere den Studiendekaninnen und Studiendekanen der Fakultäten der 
Hochschule Reutlingen. 
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Das Präsidium ist - unbenommen der Zuständigkeit der Dekanate für die Qualitätssi
cherung in den Fakultäten - für den Bereich Studium und Lehre der Hochschule ein
schließlich der Evaluationen verantwortlich. 

(2) Der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin Lehre beschließt mit den Fakultätsvorstän
den, dem Reutlinger Didaktik Institut und nach Anhörung der Fakultätsräte die Evalu
ationskriterien. Dabei werden die fachspezifischen Besonderheiten berücksichtigt. 
Diese fließen in einen hochschulweit zu nutzenden Fragebogen ein, der unterschied
liche Lehrformate und Fachkriterien auf Wunsch der Dekanate und in Abstimmung 
mit den Fakultätsräten berücksichtigen kann. 

(3) Die Lehrpersonen sind für die Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluation verant
wortlich. Das Präsidium der Hochschule Reutlingen vertraut darauf, dass die evalu
ierte Lehrperson nicht an der Auswertung beteiligt ist und keinerlei Einfluss auf die 
Auswertungsergebnisse nimmt. 

(4) Befragungen, die der Evaluationssatzung unterliegen, umfassen die Evaluation ein
zelner Lehrveranstaltungen, die Evaluation gesamter Studiengänge zu Belangen des 
Studiengangs, die Evaluation von Studienabschnitten zu ß'elangen, die innerhalb ein
zelner Studienabschnitte relevant sind, die Evaluation am Ende des Studiums in Form 
einer Abschlussbefragung zu Belangen des gesamten Studiums sowie die Untersu
chung spezifischer Fragestellungen, sofern diese unmittelbar mit dem Studium in Zu
sammenhang stehen. 

(5) Der Umgang mit den Ergebnissen wird in § 5 Absatz 9 beschrieben. 
(6) Sollten Fakultäten eigene Befragungen im Sinne der Evaluationssatzung durchführen, 

so ist die Stabsteile Qualität in Studium und Lehre darüber in Kenntnis zu setzen. Die 
geltenden Datenschutzbestimmungen sind dabei zu beachten. 

§4 Evaluationsinstrumente und spezifische Verfahren 

(1) Eigenevaluationen werden von der Hochschule Reutlingen selbstständig durchge
führt. Instrumente sind dabei: 

(2) Befragung von Studierenden sowie von Teilnehmenden an Studien- und Weiterbil
dungsangeboten im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluationen und Studiengangs
und Studienabschnittsevaluationen (hierzu gehören auch die außercurricularen An
gebote) 

(3) Befragung von Studienbewerberinnen und -bewerbern nach erfolgter Zulassung. 
(4) Befragung von Studieninteressentinnen und -interessenten 
(5) Befragung von Studierenden unmittelbar nach Abschluss des Studiums (Abschluss

befragung) 
(6) Auswertung an der Hochschule bereits vorhandener Datenbestände 
(7) In angemessenen zeitlichen Abständen beauftragt das Präsidium/ die Fakultäten ex

terne Stellen mit der Durchführung von Fremdevaluationen zum Beispiel im Rahmen 
von Akkreditierungen. Die Eignung der externen Stelle ist vor der Beauftragung sicher
zustellen. Im Falle der Datenverarbeitung im Auftrag wird ein entsprechender Vertrag 
zur Auftragsdatenverarbeitung zu Grunde gelegt. 

(8) Befragungen erfolgen in der Regel unter Einsatz von Fragebögen in elektronischer 
Form mittels der Software Evasys. Fragebögen sind regelmäßig hinsichtlich ihrer Taug
lichkeit für die angestrebten Zwecke sowie hinsichtlich des Gebots der Datenspar
samkeit zu überprüfen und ggf. anzupassen. 

(9) Im Falle von kleinen Kohorten ist die Befragung mittels eines Feedbackgespräches 
möglich. 
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(10) Die Lehrveranstaltungsevaluationen werden mittels Losungsverfahren (QR
Code/ Weblink) durchgeführt. Dies muss die Studiendekanin oder der Studiendekane 
mit den Lehrpersonen innerhalb des Studiengangs einvernehmlich abstimmen. Sollte 
die Evaluation mittels Losungsverfahren nicht erwünscht sein, ist dies der Stabstelle 
für Qualität in Studium und Lehre unverzüglich anzuzeigen. Die Lehrpersonen sollten 
den QR-Code oder den Weblink in der Veranstaltung teilen, um den Studierenden und 
Teilnehmenden an Studien- und Weiterbildungsangeboten die Evaluation zu ermögli
chen. Um zu verhindern, dass mehrfach abgestimmt wird, können die Lehrpersonen 
die Schließung der Befragung zu einem gewünschten Zeitpunkt bei der Stabstelle für 
Qualität in Studium und Lehre beauftragen. 

(11)Sollte die Befragung mittels QR-Coder/ Weblink nicht erwünscht sein, wird durch tech
nisch-organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Evaluationssystem für die sie betreffende Befragung anmelden 
können und jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer den elektronischen Fragebogen 
nur einmal ausfüllen kann. Insbesondere wird sichergestellt, dass keine vollständige 
Protokollierung der IP-Adressen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stattfindet und 
auch anderweitig keine Daten verarbeitet werden, die dazu geeignet sind, die Anony
mität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufzuheben. 

(12) Personenbezogene Daten sind zu vernichten bzw. datenschutzkonform zu löschen, 
sobald ihre Kenntnis zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist (in der Regel 3 
Jahre). Die Fragebögen sind nach Auswertung und Weitergabe der Auswertungsergeb
nisse in der Regel unmittelbar zu vernichten oder datenschutzkonform zu löschen. 
Anonyme Erhebungen und anonymisierte Auswertungsergebnisse müssen nicht ge
löscht werden. Die Löschung bzw. Anonymisierung der erhobenen Daten erfolgt durch 
die jeweils speichernde Stelle. Eine Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse fin
det ausschließlich anonymisiert statt. 

(13)Die Stabsteile Qualität in Studium und Lehre stellt bei Bedarf und in Absprache mit 
dem Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin den zentralen und dezentralen Organisati
onseinheiten das Evaluationssystem EvaSys und eine geeignete Supportstruktur zur 
Verfügung. Die zentralen und dezentralen Organisationseinheiten erhalten auf 
Wunsch sowohl bei technischen als auch inhaltlichen Fragestellungen entsprechende 
Unterstützung. · 

§5 Lehrveranstaltungsevaluation 

(1) Lehrveranstaltungsevaluationen werden regelmäßig nach folgenden zeitlichen Vorga
ben vorgenommen: 

a) alle Lehrveranstaltungen eines Studiengangs sind innerhalb von zwei Jahren zu 
evaluieren 

b) alle Lehrveranstaltungen neuer Lehrpersonen sind die ersten beiden Jahre in 
jedem Semester zu evaluieren 

c) neue Studiengänge sind die ersten beiden Jahre in jedem Semester zu evaluie
ren 

d) eine freiwillige Evaluation ist jederzeit möglich. 
(2) Bei Lehrveranstaltungen, die von mehreren Lehrpersonen durchgeführt werden, ist 

bei der Befragung deutlich zu machen, auf welche Lehrperson sich die Bewertung 
bezieht. Um sicherzustellen, dass einer beteiligten Lehrperson keine Auswertungser
gebnisse einer anderen beteiligten Lehrperson bekannt werden, sind geeignete orga
nisatorische Maßnahmen zu treffen. Sollten die Lehrpersonen im Einvernehmen eine 
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gemeinsame Evaluation wünschen, ist dies der Stabstelle in Qualität in Studium und 
Lehre mitzuteilen. 

(3) Die Befragung ist so zu gestalten, dass die Antworten und Auswertungsergebnisse 
nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Ar
beitskraft bestimmten oder bestimmbaren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zuge
ordnet werden können. 

(4) Bei weniger als fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Veranstaltung findet eine 
elektronische Evaluation nicht statt. 

(5) In Falle kleiner Kohorten ist die Befragung in Absprache mit der Stabstelle Qualität in 
Studium und Lehre die Evaluation mittels eines Feedbackgespräches durchzuführen. 

(6) Der Fragebogen zur Lehrveranstaltungsevaluation darf nur Fragen enthalten, deren 
Auswertung eine Aussage zulässt über: 

a) die didaktischen Fertigkeiten der Lehrperson, 
b) die Organisation und die Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltung ein

schließlich der Betreuung durch die Lehrperson, 
c) die subjektive Einschätzung des Arbeitsaufwands, des Lernerfolgs und des Kom

petenzerwerbs der Studierenden und Teilnehmenden an Studien- und Weiterbil
dungsangeboten in der betreffenden Lehrveranstaltung, 

d) die Ziele und eingesetzten Methoden, die Qualität der verwendeten Materialien 
und den· Aufbau der Lehrveranstaltung, 

e) zusätzlich bei Online-Lehrformaten Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit der 
virtuellen Lernumgebung 

f) die Gesamtbewertung der Lehrveranstaltung. 
(7)' Darüber hinaus werden im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation die folgenden 

Daten verarbeitet: 
a) Name, Vorname, Titel der Lehrperson 
b) Bezeichnung der Lehrveranstaltung 
c) Studiengang 
d) Fakultät oder Organisationseinheit 
e) Erhebungsdatum 

(8) Die Evaluationsergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation werden in Berichten zu
sammengefasst. Diese sind folgendermaßen definiert: 

a) Aggregation aller Evaluationsergebnisse der Einzelfragebögen einer Lehrveran
staltung zum „Ergebnis Lehrveranstaltung". 

b) Aggregation aller Evaluationsergebnisse der Lehrveranstaltungen zum „Ergeb
nis Studiengang" 

c) Aggregation aller Evaluationsergebnisse der Studiengänge zum „Ergebnis Fakul
tät" 

d) Aggregation aller Evaluationsergebnisse der Fakultäten zum „Ergebnis Hoch-
schule" 

Weitere Aggregationen werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt. 
(9) Die Verteilung und der Umgang mit den Ergebnissen erfolgt nach diesen Vorgaben: 

a) Das „Ergebnis Lehrveranstaltung" kann die Lehrperson jederzeit einsehen. Es 
soll auch dazu dienen, Feedbackgespräche mit den Teilnehmerinnen und Teil
nehmern der evaluierten Veranstaltung zu führen. Die Lehrperson hat das 
Recht, schriftlich zu den Auswertungsergebnissen ihrer Lehrveranstaltung Stel
lung zu nehmen. 

b) Das „Ergebnis Lehrveranstaltung" erhält nach Abschluss des Semesters die Stu
diendekanin oder der Studiendekan. Zu den Evaluationsergebnissen sind an
lassbezogen zeitnah Gespräche mit einzelnen Lehrpersonen zu führen. Zu die
sen Gesprächen können in besonderen Fällen Mitglieder des Dekanats oder des 
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Präsidiums hinzugezogen werden. Zur Nachverfolgung der Gesprächsinhalte 
und etwaiger Maßnahmen sind Gesprächsprotokolle anzufertigen. 

c) Das „Ergebnis Studiengang" erhält nach Abschluss des Semesters die Studien
dekanin oder der Studiendekan und der Fakultätsvorstand. Die Studienkommis
sion wirkt gemäß § 26 Abs. 3 LHG an der Evaluation mit. Dazu stellt die Studien
dekanin oder der Studiendekan die aggregierten Ergebnisse und eventuell er
griffene Maßnahmen unter Einhaltung der Anonymität vor. 

d) Das „Ergebnis Fakultät" erhält nach Abschluss des Semesters der Fakultätsvor
stand. 

e) Das „Ergebnis Hochschule" und das „Ergebnis Fakultät" sind Bestandteil des 
jährlichen Qualitätsberichtes. 

f) Die Stabsteile Qualität in Studium und Lehre hat jederzeit Einsicht in alle Einzel
ergebnisse. 

e) Die Studierenden sind in angemessener Weise unter Einhaltung der Anonymität 
über die Ergebnisse und getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. 

(10) Zur Nachverfolgung der Rücklaufquoten werden Daten erhoben, die der Studiende
kanin oder dem Studiendekan sowie dem Fakultätsvorstand berichtet werden. 

(11)Die Studiendekaninnen oder -dekane können auf Anfrage Einzelergebnisse der 
Lehrevaluation erhalten. 

(12)Das Präsidium kann in besonderen Fällen Auswertungen der Lehrveranstaltungseva
luation einsehen. 

§6 Studiengang- und Studienabschnittsbefragung 

(1) Auf Wunsch der Fakultäten kann in Abstimmung mit der Stabsteile Qualität in Studium 
und Lehre eine Studienabschnittsbefragung durchgeführt werden. 

(2) Die Befragung umfasst alle Studierenden des zu evaluierenden Semesters und Studi
engangs. 

(3) Der Fragebogen ist so zu gestalten, dass keine personenbezogenen Daten anzugeben 
sind; er darf nur Fragen enthalten, deren Auswertung eine Aussage zulässt über die 
studentische Bewertung 

a) des Lehr- und Studienangebots des Studiengangs, ggf. einschließlich Online-An-
geboten 

b) der Studierbarkeit des Studiengangs 
c) des Wissenschaftsbezugs des Studiums 
d) des beruflichen Praxisbezugs und der Anwendbarkeit 
e) des Arbeitsmarktbezuges 
f) der Vermittlung (berufsrelevanter) überfachlicher Qualifikationen 
g) der Lehr- und Prüfungsorganisation 
h) der Internationalität und des Auslandsstudiums 
i) der Räumlichkeiten 
j) der Bibliothek/ IT-Infrastruktur/ Computer-Ausstattung 
k) des Beratungs- und Betreuungsangebots 

(4) Die Dekanate, die betreffenden Studiendekaninnen und Studiendekane sowie die 
Qualitätsbeauftragten der Fakultäten haben Zugriff auf die Evaluations- und Auswer
tungsergebnisse und stellen diese ggf. weiteren Personen zur Verfügung (zum Beispiel 
den Mi~arbeitenden in der Studiengangskoordination). 
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(5) Studiendekaninnen und Studiendekane informieren ihre Kolleginnen und Kollegen 
sowie die Studierenden und Teilnehmenden an Studien- und Weiterbildungsangebo
ten in anonymisierter Form über die Auswertungsergebnisse sowie die in diesem Zu
sammenhang ergriffenen Maßnahmen. 

(6) Das Präsidium ist befugt, die Auswertungen der Studienabschnittsbefragung einzuse-
hen. · 

§7 Befragung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, Studieninteressierten 

sowie Studienabbrecherinnen und Studienabbrechern 

(1) Auf Wunsch der Fakultäten kann in Abstimmung mit der Stabstelle Qualität in Studium 
und Lehre eine Befragung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern nach 
erfolgter Zulassung, Studieninteressierten n?Jch erfolgter Einwilligung sowie von Stu
dienabbrecherinnen und Studienabbrechern durchgeführt werden. 

(2) Der Fragebogen ist so zu gestalten, dass keine personenbezogenen Daten anzugeben 
sind. 

(3) Die Befragung dient vor allem der Ermittlung von Zielen, Gründen und Motivation der 
Befragten, der Erlangung von Informationen über genutzte Informationswege, die Nut
zung von Informationsangeboten sowie dem Abgleich des Qualifikationsprofils. 

§8 Befragung von Studierenden unmittelbar nach Studienabschluss 

(1) Auf Wunsch der Fakultäten kann in Abstimmung mit der Stabsstelle für Qualität in 
Studium und Lehre eine Befragung von Studierenden unmittelbar nach Studienab
schluss durchgeführt werden. 

(2) Der Fragebogen zur Abschlussbefragung ist so zu gestalten, dass keine personenbe
zogenen Daten anzugeben sind; er darf nur Fragen enthalten, deren Auswertung eine 
Aussage zulässt über die studentische Bewertung 

a) des Lehr- und Studienangebots des Studiengangs, ggf. einschließlich Online-An-
geboten, 

b) der Studierbarkeit des Studiengangs, 
c) des Wissenschaftsbezugs des Studiums, 
d) des Berufs- und Arbeitsmarktbezuges, 
e) der Vermittlung (berufsrelevanter) fachlicher und überfachlicher Kompetenzen, 
f) der Lehr- und Prüfungsorganisation, 
g) der Internationalität und des Auslandsstudiums, 
h) der Räumlichkeiten, 
i) der Bibliothek/ IT-Infrastruktur/ Computer-Ausstattung, 
j) des Beratungs- und Betreuungsangebots. 

(3) Die Dekanate, die betreffenden Studiendekaninnen und Studiendekane sowie die 
Qualitätsbeauftragten der Fakultäten haben Zugriff auf die Auswertungsergebnisse 
und stellen diese ggf. weiteren Personen zur Verfügung (zum Beispiel den Mitarbei
tenden in der Studiengangskoordination). Die Studiendekaninnen und Studiende
kane informieren ihre Kolleginnen und Kollegen sowie die Studierenden in anonymi
sierter Form über die Auswertungsergebnisse sowie die in diesem Zusammenhang 
ergriffenen Maßnahmen. 

(4 ) Das Präsidium ist befugt, sämtliche Auswertungen der Abschlussbefragung einzuse-
hen. 
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(1) Die Stabsstelle für Qualität in Studium und Lehre koordiniert die Befragung von Ab
solventinnen und Absolventen in Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandte 
Statistik (ISTAT). 

(2) Ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung, der den gesetzlichen datenschutzrechtli
chen Anforderungen entspricht, bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit. 

(3) Die Befragung von Absolventinnen und Absolventen erfolgt im jährlichen Turnus. Da
bei werden jeweils Absolventinnen und Absolventen befragt, deren Ausscheiden/ Ab
schluss zwei bzw. fünf Jahre zurückliegt. 

(4) Die Teilnahme erfolgt grundsätzlich auf freiwilliger Basis. 
(5) Der Fragebogen zur Befragung von Absolventinnen und Absolventen wird vom Institut 

für angewandte Statistik (ISTAT) erstellt. Die Hochschule hat die Möglichkeit, Anregun-
gen einzureichen. . 

(6) Die Dekanate erhalten jeweils alle Auswertungsergebnisse der Befragung von Absol
ventinnen und Absolventen. 

(7) Die Studiendekaninnen und Studiendekane erhalten, sofern genügend Rücklauf vor
handen ist, die Auswertungen zu ihrem Studiengang. 

§10 Nutzung bereits vorhandener Datenbestände der Hochschule 

. (1) Daten aus zentralen Datenbeständen der Hochschule Reutlingen (z.B. des zentralen 
Verwaltungssystems) dürfen für Evaluationen im Rahmen der Evaluationszwecke 
nach § 2 Absatz 2 verwendet werden, sofern geprüft wurde, ob eine schriftliche Da
tenschutz-Folgeabschätzung gemäß§ 35 Abs. 1 DSGV0 notwendig ist und, falls not
wendig, durchgeführt wurde. Erfolgt keine Datenschutz-Folgeabschätzung ist dies 
kurz zu begründen. Es ist sicherzustellen, dass nur diejenigen Daten von den daten
verwaltenden Stellen zur Verfügung gestellt werden, die sie für ihre Aufgaben benöti
gen. Werden die Daten für Evaluationen im Rahmen drittmittelgeförderter Projekte 
verwendet, so müssen die Evaluationen zusätzlich den Projektzielen genügen. 

(2) Aus zentralen Datenbeständen können beispielsweise folgende Daten genutzt wer-
den: 

a) Matrikelnummer 
b) soziodemographische Daten 
c) Daten des Studienverlaufs und Studienerfolgs 
d) Klausur- und Prüfungsdaten 

(3) Die Daten aus vorhandenen Datenbeständen dürfen verknüpft werden mit durch Be
fragung gewonnenen Daten, sofern die Verknüpfungen den in § 2 genannten Zielen 
bzw. bei Drittmittelprojekten zusätzlich den Projektzielen in der Datenschutz-Folgen
abschätzung dient. 

(4) Aufgrund der besonderen Sensibilität der Daten sind diese frühestmöglich zu pseudo
nymisieren bzw. zu anonymisieren. Aufgrund der umfassenden Profilbildungsmögl ich
keit ist der Zugriff auf diese Daten auf den kleinstmöglichen Personenkreis zu be
schränken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Zugriffsrecht sind entsprechend 
zu belehren. Eine Übermittlung der Daten innerhalb der Hochschule erfolgt aus
schließlich verschlüsselt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 

(5) Bei drittmittelgeförderten Projekten werden die anonymisierten statistischen Auswer
tungsergebnisse der für das Projekt verantwortlichen Stelle zur Erfolgskontrolle im 
Projekt, zur Erfüllung etwaiger Berichtspflichten gegenüber einem öffentlichen Förder
mittelgeber sowie für die wissenschaftliche Begleitforschung zur Verfügung gestellt. 
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§11 Datenschutz 

Hochschule Reutl ingen 
Reutlingen University 

Die Stabstelle für Qualität in Studium und Lehre ist zuständig für die Einhaltung des 
Datenschutzes. Das hochschulweit geltende lnformationssicherheits- und Daten
schutz- Konzept in seiner jeweils neuesten Fassung stellt den Mindeststandard für den 
Umgang mit zu Evaluationszwecken verarbeiteten Daten dar. 

§12 Berichtspflichten und Veröffentlichung 

Die Evaluationsergebnisse und Folgemaßnahmen sind in anonymisierter Form in den Be
richt nach § 13 Absatz 9 LHG aufzunehmen und werden veröffentlicht. 

§13 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
Evaluationssatzung für Lehre, Studium und Weiterbildung der Hochschule Reutlingen vom 
01.02.2011 außer Kraft. 

Reutlingen, 23.05.2022 -

Prof. Dr. Hendrik Brumme 
Präsident 
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Satzung über allgemeine Regelungen zum Hochschulzulassungs- und Aus
wahlverfahren (Allgemeine Zulassungssatzung) 

Vom 23.05.2022 

Auf Grund von §§ 59 Absatz 1 Satz 2, 63 Abs. 2 S. 1 und 3, 19 Absatz 1 S. 2 Nr. 10 des Landes
hochschulgesetzes (LHG) in der Neufassung vom 1. April 2014 (GBI. S. 99.), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl 2022 S. 1, 2), §§ 6 bis 9 des Hochschul
zulassungsgesetzes (HZG) vom 15. September 2005 (GBI. S. 629 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 
9 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBI. S. 1204, 1229) und§§ 19 ff. der Hochschulzulas
sungsverordnung (HZVO) vom 2. Dezember 2019 (GBI. S. 489), zuletzt geändert durch Verordnung 

vom 20. Dezember 2021 (GBI. S. 1049) hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 13. Mai 2022 

nachfolgende Satzung beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich, Satzungsinhalt und Hochschulzugang 

(1) Die gesetzlichen Rahmenvorgaben zur Vergabe von Studienplätzen zulassungsbesctiränkter 
Bachelor- und Masterstudiengängen der Hochschule Reutlingen im Rahmen hochschuleigener 
Auswahlverfahren sind im Hochschulzulassungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung (HZG) 

und in der Hochschulzulassungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung (HZVO) enthalten. 

Diese Satzung trifft die erforderlichen ergänzenden Regelungen betreffend: 
1. den allgemeinen Bestimmungen zum Hochschulzulassungs- und Auswahlverfahren ein

schließlich des Verfahrens für höhere Fachsemester und für Masterstudiengänge, 
2. der Festlegung des im öffentlichen Interesse zu berücksichtigendem oder zu förderndem 

Personenkreis, der aufgrund begründeter Umstände an den Studienort gebunden ist, 
3. die Form und die einzureichenden Unterlagen im Zulassungs- und Vergabeverfahren, 
4. die Festlegung der Quote für ausländische Studierende nach studiengangspezifischen Ge

sichtspunkten in einzelnen Studiengängen, 
5. die abweichende Festlegung von Fristen für Zulassungsanträge in den Fällen des § 20 

Abs. 2 S. 2 und § 33 Abs. 1 Satz 2 HZVO, 
6. die Zulassung zu einem Masterstudiengang unter Vorbehalt und das Erlöschen der Zulas

sung. 

(2) In zulassungsbeschränkten grundständigen Studiengängen vergibt die Hochschule für das 
erste Fachsemester 90 Prozent der nach Abzug der Vorabquoten zur Verfügung stehenden Stu
dienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens gemäß den folgen
den Bestimmungen und 10 Prozent nach der Dauer der Zeit seit dem Erwerb der Hochschulzu
gangsberechtigung für den gewählten Studiengang (Wartezeit). Die Vergabe der Studienplätze 
in den Vorabquoten richtet sich nach § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 HZG, §§ 22, 23 HZVO und §§ 
7 und 8 dieser Satzung; für die Vorwegzulassung gilt § 30 HZVO. Diese Satzung gilt auch für 
die Auswahlverfahren und die Zulassung in den Masterstudiengängen gemäß § 6 Absatz 4 
HZG. Die Studienplätze in den zulassungsbeschränkten Masterstudiengängen werden nach Ab
zug der Vorabquoten (Härtefallquote und Ortsbindung im öffentlichen Interesse) nach dem Er

gebnis des hochschuleigenen Auswahlverfahrens gemäß den nachfolgenden Bestimmungen 
vergeben. Für Studiengänge, deren Studienangebot in besondere Weise auf ausländische Stu
dienbewerber ausgerichtet ist, deren Lehrveranstaltungen ganz oder zu einem wesentlichen 
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Teil in einer ausländischen Sprache abgehalten werden und in der Anlage 8 der HZVO aufge
führt sind, können gemäß HZVO von den Regelungen dieser Satzung abweichen. 

(3) Der Hochschulzugang ist wie folgt geregelt: 
1. Zu einem Studium in einem grundständigen Studiengang ist berechtigt, wer die dafür erfor

derliche Qualifikation gemäß§ 58 Abs. 2 LHG besitzt, sofern keine Immatrikulationshinder
nisse vorliegen. Angehörige ausländischer Staaten und Staatenlose haben außerdem die 
für den Studiengang erforderlichen Sprachkenntnisse nachzuweisen. 

2. Der Zugang zu einem Masterstudiengang setzt gemäß § 59 LHG einen Hochschulabschluss 
oder einen gleichwertigen Abschluss voraus. Die fachspezifischen Zugangs- und Auswahl

satzungen können weitere Voraussetzungen festlegen. 
3. Bei ausländischen Studierenden, die nur während eines bestimmten Abschnitts ihres Stu

diums an einer deutschen Hochschule studieren wollen, kann der Präsident in begründeten 
Fällen Ausnahmen zulassen. Dies gilt insbesondere für Studierende von ausländischen 
Hochschulen, mit denen Kooperationen über einen Studierendenaustausch bestehen. 

4. Bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern mit ausländischen Bildungsnachwei
sen entscheidet gemäß der Kooperationsvereinbarung der Hochschule Reutlingen und 
der Hochschule Konstanz nach § 58 Abs. 2 Nr. 10 LHG das Studienkolleg der Hochschule 
Konstanz über die Anerkennung der ausländischen Bildungsnachweise. 

§ 2 Allgemeine Bestimmungen zum Zulassungsverfahren 

(1) Die Zulassung zum Studium erfolgt auf Antrag (Zulassungsantrag). Es können je Bewerbungs
zeitraum bis zu drei Zulassungsanträge an der Hochschule Reutlingen gestellt werden. Diese 

werden als gleichrangige Zulassungsanträge behandelt. Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium, dürfen nur einen Zulassungsantrag stellen. Der Zulassungsantrag muss sich je
weils auf einen bestimmten Studiengang, ein bestimmtes Fachsemester und auf das jeweilige 
Sommer- oder Wintersemester beziehen. Die Zahl der Studienplätze wird jährlich in der Verord

nung des Wissenschaftsministeriums über die Festsetzung von Zulassungszahlen an den Hoch
schulen für angewandte Wissenschaften (Zulassungszahlenverordnung - ZZVO-HAW) bekannt 

gegeben. 
(2) Werden mehr als drei Zulassungsanträge eingereicht, werden nur die drei Zulassungsanträge 

im Vergabeverfahren für das jeweilige Semester berücksichtigt, die jeweils zuletzt in der On
linebewerbung abgegeben wurden. Bei einer Einschreibung in einen beantragten Studiengang 
erlöschen die Zulassungen, die ggf. bei den weiteren Zulassungsverfahren für andere Studien

gänge der Hochschule Reutlingen ausgesprochen wurden. 
(3) Die Antragstellung erfolgt ausschließlich in Form von Eingabe und elektronischer Übermittlung 

der Antragsdaten (Online-Bewerbung) in der von der Hochschule Reutlingen angebotenen web
basierten Anwendung (Online-Bewerbungsportal). Für die Bewerbung um einen Studienplatz im 

1. Fachsemester in einem Studiengang, der im Dialogorientierten Serviceverfahren koordiniert 
wird, muss sich die Bewerberin oder der Bewerber über das Webportal der Stiftung für Hoch
schulzulassung registrieren. Bewerberinnen und Bewerber, die glaubhaft machen, dass ihnen 
die Kommunikation über die Webportale der Hochschule und der Stiftung für Hochschulzulas
sung nicht möglich ist, werden durch die Hochschule unterstützt. Eine Bewerbung per Fax oder 

E-Mail ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
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(4) Für die Bewerbung für einen grundständigen Studiengang sind folgende schriftliche Nachweise 
erforderlich: 
1. eine Kopie des Abschlusszeugnisses der erforderlichen Qualifikation für ein Studium gern. 

§ 58 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 LHG. Liegt das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung 

für den gewählten Studiengang bis zum Ende der Antragsfrist noch nicht vor, kann gemäß 
§ 20 Abs. 6 HZVO ein vorläufiges Zeugnis beigefügt werden. Das vorläufige Zeugnis muss 

auf bereits vollständig abgeschlossene Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hochschulzu
gangsberechtigung beruhen, eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen enthalten 
und von einer für die Notengebung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle ausgestellt 

sein, 
2. bei deutschen Staatsangehörigen mit ausländischen Bildungsnachweisen die Zeugnisan

erkennungsstelle des Landes Baden-Württemberg {Regierungspräsidium Stuttgart) bzw. 
bei ausländischen und staatenlosen Bewerberinnen und Bewerbern mit einer ausländi
schen Vorbildung die Bescheinigung über die Feststellung der Gleichwertigkeit der Vorbil
dung mit Angabe der Durchschnittsnote durch das Studienkolleg Konstanz, 

3. bei einer Hochschulzugangsberechtigung aus anderen Bundesländern, die in Baden-Würt
temberg keinen unmittelbaren Zugang zum Studium ermöglicht, die Bescheinigung der 
Zeugnisanerkennungsstelle des Landes Baden-Württemberg (Regierungspräsidium Stutt
gart) über die Anerkennung und Bewertung dieser Hochschulzugangsberechtigung mit An
gabe der Durchschnittsnote und des Datums des Erwerbs der Hochschulzugangsberechti

gung, 
4. bei anerkannten beruflichen Aufstiegsfortbildungen {Meisterprüfung oder eine andere öf

fentlich-rechtlich geregelte Aufstiegsfortbildung) Zeugnis/Urkunde der Aufstiegsfortbildung 
und der Nachweis über ein Beratungsgespräch an einer Hochschule, 

5. ein tabellarischer Lebenslauf in deutscher Sprache, bei englischsprachigen Studiengängen 

in englischer Sprache, wenn dieses in der fachspezifischen Auswahl- und Zugangssatzung 
zum Nachweis besonderer studiengangspezifischer Anforderungen vorgesehen ist, 

6. ggf. Nachweise über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine Berufstätigkeit in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische Eignung Auskunft gibt 
oder besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste o

der außerschulische freiwillige Qualifikationen, die über die fachspezifische Eignung Aus

kunft geben, 
7. ggf. eine Bescheinigung über abgeleisteten {freiwilligen) Wehr-, Entwicklungs-, Bundesfrei

willigen- oder Jugendfreiwilligendienst sowie Zeiten der Betreuung oder Pflege eines Kindes 

unter 18 Jahren oder einer pflegebedürftigen Person aus dem Kreis der Angehörigen bis 

zur Dauer von 3 Jahren, 
8. für eine Zulassung im Rahmen der Auswahl nach Härtegesichtspunkten eine ausführliche 

Begründung, warum aus in der eigenen Person liegenden besonderen sozialen oder fami
liären Gründen eine sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erforderlich ist, und ent

sprechende Nachweise, welche eine·außergewöhnliche Härte belegen, 
9. für eine Zulassung im Rahmen der Auswahl nach Ortsbindung im öffentlichen Interesse die 

entsprechenden Nachweise für die Zugehörigkeit zu einer entsprechenden Gruppe und der 

Studienortsbindung gemäß§ 7, 
10. für die Zulassung zu einem Zweitstudium eine Kopie der Urkunde und des Zeugnisses des 

ersten abgeschlossenen grundständigen Studiums in einem Studiengang an einer Hoch

schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes und eine Begründung für die Aufnahme des 

Zweitstudi ums, 
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11. eine Erklärung und einen Nachweis darüber, ob für den gleichen Studiengang oder für Stu
diengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt der Prüfungsanspruch an einer Hochschule 
derselben Hochschulart erloschen ist. Für Studienabschnitte vor der Vor- oder Zwischen

prüfung genügt eine entsprechende Vergleichbarkeit der Studiengänge in diesem Ab
schnitt. Die fachspezifischen Zugangs- und Auswahlsatzungen können Studiengänge be
nennen, die als verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt angesehen 
werden. Ein Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt ist gegeben, wenn es sich 
um die gleiche Abschlussart handelt und ein Anteil von mehr als 50 % der ECTS-Leistungs

punkte fachlich übereinstimmt, 
12. von Bewerberinnen und Bewerbern, die bereits an einer anderen Hochschule studiert ha

ben, Nachweise über die dort abgeleistete Studienzeit sowie bei einem Antrag auf Zulas

sung in ein höheres Fachsemester Nachweise über bereits erbrachte Prüfungsleistungen, 
13. Bei Angehörigen ausländischer Staaten und Staatenlosen der Nachweis über die erforder

lichen Sprachkenntnisse für den jeweiligen Studiengang. Der Nachweis der deutschen 
Sprachkenntnisse erfolgt in der Regel durch den „Test Deutsch als Fremdsprache (Test
DaF)" oder einer äquivalenten Sprachprüfung gemäß der Satzung über die erforderlichen 

Sprachkenntnisse der Hochschule Reutlingen, 
14. Bei Bewerberinnen und Bewerbern aus China oder Vietnam das Original-Zertifikat über die 

Echtheit ihrer Dokumente bzw. die Original-Bescheinigung der Akademischen Prüfstelle der 

jeweiligen Deutschen Botschaft (APS), 
15. Wer einen Nachteilsausgleich der Wartezeit gern. § 27 Abs. 2 HZVO geltend macht, muss 

Nachweise einreichen, aus welchen die nicht selbst zu vertretenden Umstände hervorge
hen, die die Bewerberin oder den Bewerber daran gehindert haben, einen für die Berück
sichtigung der Wartezeit besseren Wert zu erreichen. Der Nachweis in Form einer Beschei
nigung der Schule muss den Grund und die Dauer der Verzögerung beinhalten und alle 
sonstigen Belege, mit denen die Verzögerung nachgewiesen wird. 
Wer einen Nachteilsausgleich nach dem Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung gern. 
§ 26 Abs. 3 HZVO geltend macht, muss Nachweise einreichen, aus welchen die nicht selbst 
zu vertretenden Umstände hervorgehen, die die Bewerberin oder den Bewerber daran ge
hindert haben, einen für die Auswahl nach dem Ergebnis der Hochschulzugangsberechti
gung besseren Wert zu erreichen. Der Nachweis muss ein Gutachten der Schulleitung ent
halten, welches eine kurze Beschreibung der Schullaufbahn, die Angabe der für eine Leis
tungsbeeinträchtigung maßgeblichen, nicht selbst zu vertretenden Umstände nach Art und 
Dauer und unter Berücksichtigung der langjährigen Gesamtentwicklung der Leistungen 
sich hieraus ergebende bessere Durchschnittsnote beinhaltet sowie alle Unterlagen, auf 

die sich das Schulgutachten stützt (z.B. Zeugnisse und fachärztliche Gutachten). 

(5) Für die Bewerbung für einen Masterstudiengang 
1. ist eine Kopie des Abschlusszeugnisses des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für 

die Zulassung für den Masterstudiengang ist oder eines gleichwertigen Abschlusses erfor
derlich. Die Zulassung kann auch beantragt werden, wenn der Bachelorabschluss wegen 

Fehlens einzelner Prüfungsleistungen noch nicht vorliegt und auf Grund des bisherigen Stu
dienverlaufs, insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen, zu erwarten ist, dass der 
Bachelorabschluss und die mit ihm zusammenhängende Maßstäbe, die nach LHG Voraus
setzung zu dem Aufbau- oder Masterstudiengang sind, rechtzeitig vor Beginn des beantrag
ten Studiengangs erfüllt werden. Die Bewerberinnen und Bewerber nehmen dann am Aus
wahlverfahren mit einer Durchschnittsnote, die auf Grund der bisherigen Prüfungsleistun-
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gen ermittelt wird, teil. Die Durchschnittsnote und die bisher erbrachten ECTS-Leistungs
punkte müssen durch die Hochschule, an der der Bachelorabschluss angestrebt wird, aus

gewiesen werden. 
2. sind zusätzlich die Nachweise gemäß Absatz 4 Nr. 5, 6, 8 ,9, 11- 14 gegebenenfalls erfor

derlich. 

(6) Die jeweiligen Zugangs- und Auswahlsatzungen der Studiengänge können weitere Nachweise 
vorsehen. 

(7) Anträge, die ergänzend zum Zulassungsantrag gestellt werden können, sind zusätzlich mit der 

Onlinebewerbung im Zulassungsantrag zu stellen. 
(8) Die Hochschule ist berechtigt, Mitteilungen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit 

der Zulassung ergehen, auf elektronischem Weg zu übermitteln. Dies betrifft insbesondere die 
Übermittlung von Informationen über fehlende Unterlagen. 

§ 2 a Teilnahme am Serviceverfahren der Stiftung für Hochschulzulassung (Dlalogorientlertes Ser
viceverfahren) 

Die Hochschule Reutlingen nimmt am dialogorientierten Serviceverfahren der Stiftung für 
Hochschulzulassung für die bundesweite Koordinierung von zulassungsbeschränkten grund
ständigen Studiengängen teil. Für die Registrierung, Kommunikation und Koordinierung gel
ten §§ 4 und 5 HZVO. Ablehnungsbescheide werden über die Stiftung für Hochschulzulassung 
erstellt und versandt. 

§ 3 Frist des Zulassungsantrags 

(1) Gemäß § 20 Abs. 2 S. 1 und § 33 Abs. 1 HZVO muss der Zulassungsantrag für das Som
mersemester bis zum 15. Januar und für das Wintersemester bis zum 15. Juli bei der Hoch

schule Reutlingen eingegangen sein (Ausschlussfristen). Die Hochschule kann für aus
landsorientierte Studiengänge gemäß Anlage 8 der HZVO in der jeweiligen fachspezifischen 

Zugangs- Auswahlsatzung abweichende Ausschlussfristen festlegen. 
(2) Für den Zulassungsantrag zu einem Masterstudiengang kann in der jeweiligen Zugangs

und Auswahlsatzung des Studiengangs eine von Absatz 1 abweichende Ausschlussfrist 

festgelegt werden. 
(3) Führen grundständige Studiengänge im Auswahlverfahren fachspezifische Studieneig

nungstests und/ oder Auswahlgespräche/ andere mündliche Verfahren durch, können ge

mäß § 28 HZVO für die Durchführung der Studieneignungstests und/ oder Auswahlgesprä
che/ andere mündliche Verfahren in der jeweiligen fachspezifischen Auswahlsatzung ab
weichende Ausschlussfristen bestimmt werden. Die fachspezifische Auswahlsatzung muss 
insbesondere über Art, Form, Ziel und Dauer des Studieneignungstest und/ oder Auswahl

gespräch/ anderes mündliches Verfahren Auskunft geben. 
(~) Fällt das Ende einer Ausschlussfrist auf einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder einen 

Samstag, so endet die Frist mit dem Ablauf des entsprechenden Tages und verlängert sich 

nicht bis zum Ablauf des nächstfolgenden Werktags. 
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§ 4 Zulassung 

(1) Vom Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, wer 
1. sich nicht form- oder fristgemäß beworben hat oder 
2. die Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllt. 

Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University 

Ferner ist vom Vergabeverfahren für Studienanfänger ausgeschlossen, wer in dem be
treffenden Studiengang bereits an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundge

setzes eingeschrieben ist. 
(2) liegen nach Prüfung des Zulassungsantrages keine Hinderungsgründe vor, erlässt das Zu

lassungsamt einen Zulassungsbescheid. In diesem wird gemäß § 36 Abs. 1 HZVO die Frist 

zur Einschreibung bestimmt. 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber 

1. nach Durchführung des Auswahlverfahrens aus Kapazitätsgründen keinen Studien

platz erhält, 
2. den Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang oder in einem verwandten Studien

gang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt verloren hat oder 

3. der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht besteht. 
(4) Die Zulassung kann in begründeten Fällen mit einer Bedingung, Befristung oder Auflage 

versehen werden. Insbesondere soweit ein Nachweis auch nach Stellung des Zulassungs
antrages erbracht werden kann, erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, dass der Nach
weis in der von der Hochschule gesetzten Frist erbracht wird. 

(5) Soweit eine Zulassung für einen zulassungsbeschränkten Masterstudiengang erteilt wird, 
obwohl der Bachelorabschluss wegen Fehlens einzelner Prüfungsleistungen noch nicht vor
liegt, erfolgt die Zulassung unter dem Vorbehalt, dass der Bachelorabschluss und mit ihm 

zusammenhängende Zugangsvoraussetzungen bis spätestens vier Wochen nach Vorle
sungsbeginn nachgewiesen werden. Als Nachweis des erfolgreichen Bachelorabschlusses 
ist eine Bestätigung des Prüfungsamtes der gradverleihenden Hochschule ausreichend, 
aus der die Gesamtnote des Abschlusses hervorgeht. Wird der Nachweis nicht fristgerecht 

geführt, erlischt die Zulassung. 
(6) Beruht die Zulassung durch die Hochschule auf falschen Angaben, nimmt die Hochschule 

sie zurück. Ist die Zulassung sonst fehlerhaft, kann die Hochschule sie zurücknehmen; 
nach Ablauf eines Jahres ist die Rücknahme der Zulassung ausgeschlossen. 

§ 5 Bestimmungen zu den Hochschulauswahlverfahren 

Die Hochschule regelt für den jeweiligen Studiengang das Hochschulauswahlverfahren zum ersten 
Fachsemester eines grundständigen Studienganges in einer Auswahlsatzung oder im Falle eines 

Masterstudienganges in einer Zugangs- und Auswahlsatzung. Diese Satzungen legen die Auswahl
und Bewertungsmaßstäbe, die Zusammensetzung der die Auswahl vorbereitenden Auswahlkom
mission, den Ablauf des Auswahlverfahrens, die Erstellung der Rangliste sowie bei Masterstudien

gängen die Zugangsvoraussetzungen fest. 

§ Sa Elektronische Auswahlverfahren und Aufnahmeprüfungen 

(1) Die Auswahls.atzungen können die Durchführung von Aufnahmeprüfungen oder Auswahl
gesprächen in elektronischer Form als Videokonferenz vorsehen. Für die elektronischen 
Aufnahmeprüfungen oder Auswahlgespräche sind ausschließlich von der Hochschule oder 
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in ihrem Auftrag von Dritten betriebene elektronische Informations- und Kommunikations
systeme zulässig. Der Einsatz privater Endgeräte bleibt unberührt. Bei der Nutzung der In

formations- und Kommunikationssysteme nach Satz 2 dürfen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, soweit dies dafür erforderlich ist. 

(2) Über die Durchführung elektronischer Aufnahmeprüfungen oder Auswahlgespräche sind 

die Bewerberinnen und Bewerber rechtzeitig zu informieren. Dies umfasst die Information 

über 
1. die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und 
2. die technischen Anforderungen an die elektronischen Informations- und Kommunikati

onssysteme, insbesondere eine zur Gewährleistung einer Videokonferenz ausreichen

den Bild- und Tonübertragung, sowie an die Internetverbindung. 

(3) Vor der Durchführung elektronischer Aufnahmeprüfungen oder Auswahlgespräche müssen 
die Bewerberinnen und Bewerber ihre Identität nachweisen, insbesondere durch das Zei
gen eines amtlichen Lichtbildausweises. Soweit der Personalausweis oder Pass verwendet 
wird, dürfen die nicht zur Identifizierung erforderliche Informationen, insbesondere die 
Nummer des Personalausweises oder Passes, abgedeckt werden. Sind mehrere Bewerbe
rinnen und Bewerber im gleichen virtuellen Raum, erfolgt die Identitätsfeststellung in einem 

separaten virtuellen Raum (,,Breakout Room"). 
(4) Die Bewerberinnen und Bewerber haben bei der Ausrichtung von Kamera und Mikrofon 

dafür Sorge zu tragen, dass nicht Bilder oder Töne Dritter übertragen werden. Eine darüber

hinausgehende Raumüberwachung findet nicht statt. Eine Aufzeichnung oder anderweitige 
Speicherung der Bild- oder Tondaten ist unzulässig, soweit sie nicht zur Übertragung der 
elektronischen Aufnahmeprüfungen oder Auswahlgespräche in einer Videokonferenz erfor
derlich ist; die Verbindungsdaten sind unverzüglich zu löschen. Die Regelungen zu den Prü

fungsprotokollen bleiben unberührt. 
(5) Ist die Bild- oder Tonübertragung bei elektronischen Aufnahmeprüfungen oder Au~wahlge

sprächen nachweislich vorübergehend gestört, wird die elektronische Aufnahmeprüfung o

der Auswahlgespräch nach Behebung der Störung fortgesetzt. Dauert die technische Stö
rung an, so dass eine Beurteilung durch die Prüferin oder den Prüfer nicht ordnungsmäßig 
fortgeführt werden kann, wird die Aufnahmeprüfung oder das Auswahlgespräch im jeweili

gen Stadium beendet; eine Bewertung erfolgt nicht. Ein neuer Termin ist unverzüglich mit 

der Bewerberin oder dem Bewerber zu vereinbaren. 

§ 6 Auswahlverfahren für höhere Fachsemester 

(1) Bewerberinnen und Bewerber für ein höheres Fachsemester im Sinne dieser Satzung sind 
Personen, die an einer Hochschule studieren oder studiert haben und das Studium an der 
Hochschule Reutlingen im zweiten oder in einem höheren Fachsemester des gleichen Stu
diengangs (Hochschulortwechsler bzw. Studienunterbrechende) oder eines anderen Studi

engangs fortsetzen wollen (Quereinsteiger). 
(2) Die Regelungen über die Bewerbungsfrist und die Form des Zulassungsantrags in dieser 

Satzung gelten entsprechend. 
(3) Die Voraussetzungen für die Aufnahme in das angestrebte höhere Fachsemester bestim

men sich nach den für das angestrebte Fachsemester erforderlichen Studienzeiten und 
dem entsprechenden Ausbildungsstand. Der Ausbildungsstand richtet sich nach den in der 
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Studien- und Prüfungsordnung für den gewählten Studiengang vorgeschriebenen Leistun
gen, die für die Aufnahme in das angestrebte Fachsemester erforderlich sind. Für die Ein
stufung in ein Fachsemester ist der Prüfungsausschuss des betreffenden Studiengangs 
zuständig. 

(4) Hochschulortwechsler, die in einen nach Inhalt und Abschluss gleichen Studiengang wech
seln wollen, können nicht in ein Fachsemester zugelassen werden, das mit dem an ihrer 
bisherigen Hochschule erreichten identisch ist oder unter diesem liegt. Gleiches gilt für Stu
dien unterbrechende. 

(5) Das Auswahlverfahren für höhere Fachsemester ergibt sich aus § 7 HZG, § 32 HZVO und 
aus den Bestimmungen zum Verfahren in dieser Satzung. 

(6) Kooperationsverträge mit anderen Hochschulen bleiben davon unberührt. 

§ 7 Festlegung des Im öffentlichen Interesse zu berücksichtigenden oder zu fördernden Perso

nenkreises 

(1) Im Rahmen der in § 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 HZG i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und § 33 Abs. 
3 Satz 2 HZVO vorgesehenen Quote (Vorabquote) für die Auswahl nach Ortsbindung im 
öffentlichen Interesse werden Studienbewerberinnen und -bewerber berücksichtigt, die ak
tiv Spitzensport betreiben (Spitzensportler) und an den Studienort Reutlingen gebunden 
sind insbesondere Bewerberinnen und Bewerber, die einem auf Bundesebene gebildeten 
Olympia-, Perspektiv-, Ergänzungs- oder Teamsportkader oder Nachwuchskader 1 des 
Deutschen Olympischen Sportbundes angehören. · 

(2) Die Bewerberinnen und Bewerber müssen bis zum Ablauf der in § 3 dieser Satzung ge
nannten Frist (Ausschlussfrist) darlegen, welchem der in Absatz 1 festgelegten Personen
kreise sie angehören und inwiefern Studienortsbindung besteht. Die entsprechenden 
Nachweise sind zusammen mit dem Antrag vorzulegen. 

(3) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 werden nach ihrer Eignung für den gewählten 
Studiengang und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten im Auswahlverfah
ren ausgewählt. Bei gleicher Eignung entscheidet das Los. 

§ 8 Abweichende Quote für ausländische Studierende In grundständigen Studiengängen 

In den fachspezifischen Auswahlsatzungen kann die Quote für ausländische Studierende gemäß § 

22 Abs. 1 Nr. 2 HZVO aufgrund studiengangspezifischer Gesichtspunkte von 8 % auf bis zu 10 % 

festgelegt werden. 

§ 9 Losverfahren 

(1) Sind nach Abschluss des Vergabeverfahrens in einem Studiengang noch Studienplätze ver
fügbar oder werden Studienplätze wieder verfügbar, können diese im Wege des Losent
scheides gern. § 35 Abs. 2 HZVO vergeben werden. 

(2) Am Losverfahren nimmt teil, wer den Antrag auf Teilnahme am Losverfahren fristgerecht 
gestellt hat und über die geforderte Eignung zu dem jeweiligen Studiengang verfügt. Es 
handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist. 

(3) Ob ein Losverfahren durchgeführt wird und wann die Antragsfrist abläuft, wird über die 
Homepage der Hochschule Reutlingen oder auf entsprechenden Online-Portalen (Studien

platzbörse) bekannt gegeben. 
(4) Die Durchführung eines Losverfahrens ist bis Vorlesungsbeginn möglich. 
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(5) Dem Antrag auf Teilnahme am Losverfahren sind die erforderlichen Nachweise gemäß die
ser Satzung und die jeweiligen Nachweise für die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen, 
die die Zugangs- und Auswahlsatzung des entsprechenden Studiengangs fordert, beizufü
gen. 

§ 10 Ende des Vergabeverfahrens 

Das Vergabeverfahren für Studienplätze endet spätestens 2 Wochen nach Vorlesungsbeginn 
des jeweiligen Studiengangs. 

§ 11 In-Kraft-Treten 

Diese Zulassungssatzung gilt erstmals für das Zulassungsverfahren zum Wintersemester 
2022/ 2023. Gleichzeitig tritt die Satzung über allgemeine Regelungen zum Hochschulzulas
sungs- und Auswahlverfahren der Hochschule Reutlingen vom 12.08.2020 außer Kraft. 

Reutlingen, den 23.05.2022 

---- ---------

~ --
Prof. Dr. Hendrik Brumme 
Präsident 
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Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das 
Bachelor- und Masterstudium der Hochschule 
Reutlingen 

Vom 23.05.2022 

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 
Landeshochschulgesetz - LHG in der Fassung vom 1. April 2014 (GBI. S. 99), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBI. 2022 S. 1, 2) 
hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 13.05.2022 die Allgemeine Studien
und Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium (StuPr0) der Hochschule 
Reutlingen in der vorliegenden Form beschlossen. Der Präsident der Hochschule 
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1. Allgemeine Bestimmungen 

I.Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung gilt für alle Studiengänge und 
ordnungsgemäß immatrikulierten Studierenden der Hochschule Reutlingen 
und für Abschlussprüfungen, die im Rahmen der Externenprüfung (§ 33 LHG) 
von der Hochschule Reutlingen abgenommen werden. Sie regelt den Aufbau 
des Studiums, das Prüfungsverfahren und die Prüfungsanforderungen. 

(2) Ziele, Inhalte, Aufbau und Leistungsanforderungen der einzelnen im Bachelor
und Masterstudium angebotenen Studiengänge sind in den jeweiligen 
Fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen bzw. 
Externenprüfungsordnungen geregelt. Die Fachspezifischen Studie,n- und 
Prüfungsordnungen konkretisieren die Allgemeine Studien- und 
Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium an der Hochschule 
Reutlingen. 

(3) Im Rahmen der Studiengänge können Doppelabschlussprogramme angeboten 
werden. Modulprüfungen in Modulen, die im Rahmen eines 
Doppelabschlussprogramms an der Partneruniversität abgelegt werden, 
erfolgen nach den Regeln der jeweiligen Partneruniversität. 

(4) Die Freiheit der Lehre (Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 GG) umfasst im Rahmen der 
zu erfüllenden Lehraufgaben insbesondere die Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen und deren inhaltliche und methodische Gestaltung sowie 
das Recht auf Äußerung von wissenschaftlichen und künstlerischen 
Lehrmeinungen. Beschlüsse der zuständigen Hochschulorgane in Fragen der 
Lehre sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation des 
Lehrbetriebes und auf die Aufstellung und Einhaltung von Studien- und 
Prüfungsordnungen beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht 
beeinträchtigen. Die zuständigen Hochschulorgane können, soweit dies zur 
Sicherung des Studienbetriebs erforderlich ist, Vorgaben beschließen zu den 
elektronischen Formaten, in denen die Lehrangebote zu erbringen sind, und 
zur Nutzung elektronischer Übertragungsmöglichkeiten. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) In Modulen werden thematisch und zeitlich abgerundete, in sich geschlossene 
und mit ECTS-Leistungspunkten belegte Studieneinheiten zusammengefasst. 
Sie können sich aus Lehrveranstaltungen mit verschiedenen Lehr- und 
Lernformen zusammensetzen. Ein Modul wird mit einer Modulprüfung 
abgeschlossen, deren Ergebnis in das Abschlusszeugnis eingeht. Eine 
Modulprüfung besteht in der Regel aus einer benoteten oder unbenoteten 
Prüfungsleistung, Module sollen einen Umfang von mindestens fünf ECTS
Leistungspunkten aufweisen. 

(2) Ein Modul kann aus einer oder mehreren Lehrveranstaltungen bestehen. Die 
Lehrveranstaltungen können zum Teil oder vollständig in einer Fremdsprache 
abgehalten werden. Dies gilt auch für die dazugehörige Prüfungsleistung. Die 
Fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen weisen die Sprache aus, in 
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der die Lehrveranstaltungen des Moduls und die Modulprüfung in der Regel 
abgehalten werden. 

(3) Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der 
Studierenden. Dabei wird für einen Leistungspunkt eine Arbeitsbelastung 
(Workload) der Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 30 Stunden 
angenommen. Die Grundlage hierfür bildet das European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS). 

(4) Die Regelstudienzeit gibt an, in welchem Zeitraum der angestrebte 
berufsqualifizierende Abschluss erworben werden kann. Die Regelstudienzeit 
wird in der Fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung des jeweiligen 
Studiengangs bestimmt. Für Studienmodelle nach dem „Reutlinger Modell" 
und Teilzeitstudiengänge können abweichende Regelstudienzeiten in der 
Fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung bestimmt werderi. 

(5) Das Modulhandbuch soll Studierenden eine zuverlässige Information über den 
Studienverlauf, Inhalte der Module, qualitative und quantitative Anforderungen 
und Einbindung in das Gesamtkonzept des Studiengangs bzw. das Verhältnis 
zu anderen angebotenen Modulen bieten. Die Beschreibung muss ferner die 
zu erwerbenden Kompetenzen im Hinblick auf die Anrechenbarkeit von bereits 
erbrachten Prüfungsleistungen angeben. 

§ 3 Studienaufbau 

(1) Das Studium ist modular gegliedert. Jedem Modul werden ECTS
Leistungspunkte zugeordnet, die den notwendigen Zeitaufwand des 
Studierenden berücksichtigen. Pro Semester können in der Regel 30 ECTS
Leistungspunkte erworben werden. 

(2) In der Fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung werden die Module, 
deren Umfang, zeitliche Reihenfolge und die Voraussetzungen zur Teilnahme 
an den Modulprüfungen sowie die Art, die Form und die Sprache der 
Modulprüfung beschrieben. 

(3) Werden in einer Fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung in einem 
Studiengang verschiedene Schwerpunkte angeboten, so müssen sich die 
Studierenden spätestens eine Woche nach Vorlesungsbeginn des Semesters, 
in dem erstmals Module zu dem Schwerpunkt angeboten werden, verbindlich 
für einen Schwerpunkt entscheiden. Näheres zum Zeitpunkt der Entscheidung 
und zum Verfahren zur Auswahl des Schwerpunktes regeln die 
Fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen. 

(4) Bei den Bachelor-Studiengängen erfolgt nach dem zweiten Semester eine 
Zwischenprüfung. Für das Bestehen der Zwischenprüfung müssen alle 
Modulprüfungen der ersten beiden Semester erfolgreich abgelegt worden sein. 
Sie muss spätestens bis zum Ende des vierten Semesters erbracht worde·n 
sein. Bei Studienmodellen nach dem „Reutlinger Modell" verlängert sich die 
Frist um ein Semester. Für die Zwischenprüfung wird eine Note ausgewiesen, 
die sich aus den Gewichtungen der einzelnen Modulprüfungen der 
Fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen ermittelt. Bei der Bildung 
der Note für die Zwischenprüfung gilt § 15 Abs. 1 analog. 
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(5) Durch Beschluss des Prüfungsausschusses können die in der 
Fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung festgelegte Reihenfolge und 
Form der Modulprüfung aus zwingenden Gründen im Einzelfall für ein 
Studiensemester geändert werden. Die Änderungen sind rechtzeitig 
hochschulüblich bekannt zu geben. 

§ 4 Praktisches Studienprojekt 

Die Fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen sehen für die 
grundständigen Studiengänge integrierte praktische Studienprojekte vor, in der 
Regel in Form eines praktischen Studiensemesters. Die Beschaffung der 
Praxisstelle obliegt den Studierenden. Ein praktisches Studienprojekt kann nur 
begonnen werden, wenn die in der Fachspezifischen Studien- und 
Prüfungsordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt worden sind. Das 
praktische Studienprojekt muss in der Fachspezifischen Studien- und 
Prüfungsordnung geregelt, inhaltlich bestimmt und mit Lehrveranstaltungen 
begleitet sein. 

II. Prüfungen und Prüfungsorgane 

§ 5 Prüfungsleistungen und zur Abnahme von Prüfungen berechtigte 
Personen 

(1) Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele 
erreicht wurden. Sie sind modulbezogen sowie wissens- und 
kompetenzorientiert. 

(2) Die Prüfungsleistungen werden als schriftliche Klausur, als mündliche Prüfung, 
als Referat, als Hausarbeit, als Projektarbeit, als Praktikum, in anderen Formen 
gemäß § 6 oder einer Kombination daraus, die in der Fachspezifischen 
Studien- und Prüfungsordnung festgelegt sind, erbracht. Die 
Prüfungsleistungen in der Form Klausur, Continuous Assessment, Laborarbeit, 
mündliche Prüfung, Projektarbeit, Referat, Testat, Take Horne Exam können 
auch als Online-Prüfung nach den Vorgaben des § 5a erbracht werden. Eine 
Modulprüfung ist bestanden, wenn diese mindestens mit der Note 
11ausreichend 11 (4,0) bzw. bei einer unbenoteten Modulprüfung, wenn diese als 
,,bestanden" bewertet wird. 

(3) Besteht eine Modulprüfung ausschließlich aus einer mündlichen Prüfung (MP), 
wird diese von mindestens zwei prüfungsberechtigten Personen 
(Kollegialprüfung) oder von einer prüfungsberechtigten Person in Gegenwart 
eines Beisitzers oder einer Beisitzerin als Gruppenprüfung oder als 
Einzelprüfung durchgeführt. Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen ist 
in der fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung festgelegt. Die 
wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind im 
Protokoll festzuhalten. 

(4) Die Prüfungsleistungen werden semesterbegleitend oder während eines 
festgelegten Prüfungszeitraums erbracht. Ausnahmen regelt der 
Prüfungsausschuss. Die Teilnahme an einer Modulprüfung setzt unabhängig 
von der vorgesehenen Prüfungsform die Anmeldung in der hochschulüblichen 
Weise innerhalb eines von der Hochschule festgesetzten Zeitraumes voraus. 
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Eine verspätete Anmeldung zu einer Modulprüfung ist eine Woche vor Beginn 
der vom Zentralen Prüfungsausschuss festgelegten Prüfungszeiträume 
ausgeschlossen. Liegt keine Anmeldung zur Prüfungsleistung vor, darf die 
Prüfungsleistung nicht abgelegt werden. Mit der Anmeldung zu einem 
Wahlpflichtmodul konkretisiert sich das Wahlrecht auf das gewählte Modul; ein . 
späterer Wechsel, auch bei Nichtbestehen, ist nicht möglich. 

(5) Während eines Urlaubssemesters dürfen Studierende nicht an 
Prüfungsleistungen teilnehmen und keine Wiederholungsprüfungen ablegen. 
Die Regelungen des § 18 bleiben unberührt. 

(6) Studierende können Prüfungen in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen 
ablegen (Zusatzmodule/Zusatzprüfungen). Dabei dürfen Studierende aus 
Bachelorstudiengängen nur Module aus anderen Bachelorstudiengängen der 
Hochschule Reutlingen und Studierende aus Masterstudiengängen nur Module 
aus anderen Masterstudiengängen der Hochschule Reutlingen wählen. Diese 
müssen bei der Prüfungsanmeldung von den Studierenden als 
Zusatzmodul/Zusatzprüfung festgelegt werden. Die Ergebnisse der 
zugehörigen Modulprüfungen werden bei der Feststellung der Gesamtnote 
nicht mit einbezogen. 

(7) Zur Abnahme von Prüfungsleistungen sind nur Professorinnen und Professoren 
befugt. Professorinnen und Professoren einer anderen Hochschule, an der im 
Rahmen von Kooperationsabkommen Prüfungsleistungen abgenommen 
werden, werden denen der Hochschule gleichgestellt. Lehrbeauftragte können 
im Rahmen ihres Lehrauftrags oder der Lehrveranstaltungen, die sie 
durchführen, vom Prüfungsausschuss zu einer prüfung:5berechtigten Person 
bestellt werden. Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen die 
Prüfungsbefugnis gemäß Landeshochschulgesetz durch das Präsidium 
übertragen wurde, sind ebenfalls zur Abnahme von Prüfungsleistungen befugt. 

(8) Die Bestimmung der Beisitzenden kann vom Prüfungsausschuss auf die 
jeweilige prüfungsberechtigte Person delegiert werden. 

(9) Der Prüfungsausschuss kann als Zweitprüfer oder Zweitprüferinnen für 
Abschlussarbeiten auch Personen bestellen, die nicht der Hochschule 
angehören. Diese müssen mindestens die durch die Prüfuhg festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(10) Für die prüfungsberechtigte Person und die Beisitzenden gilt § 10 Abs. 8 
(Amtsverschwiegenheit) entsprechend. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen, sind sie durch die dem Prüfungsausschuss vorsitzende Person zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. 

§ 5 a Online-Prüfungen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen können unter dem Einsatz elektronischer 
Informations- und Kommunikationssysteme erbracht werden (Online
Prüfungen). Für die Online-Prüfungen sind ausschließlich vom Rechen- und 
Medienzentrum der Hochschule betriebene Informations- und 
Kommunikationssysteme zulässig. 
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(2) Online-Prüfungen in Textform sowie mündliche und praktische Online
Prüfungen können, sofern die Nutzung von Hilfsmitteln bzw. Hilfspersonen 
soweit möglich ausgeschlossen ist, unter Videoaufsicht nach Maßgabe der § 
32 a und § 32 b Landeshochschulgesetz (LHG) durchgeführt werden. 

(3) Online-Prüfungen unter Videoaufsicht sind, sofern sie nicht in den Räumen der 
Hochschule oder in Testzentren durchgeführt werden, freiwillig. Die 
Freiwilligkeit kann insbesondere dadurch sichergestellt werden, dass eine 
termingleiche Vor-Ort-Prüfung angeboten wird, soweit eine solche rechtlich 
zulässig ist. Die Vor-Ort-Prüfung findet zur gleichen Zeit statt. Eine Ummeldung 
von der Teilnahme an einer Online-Prüfungen unter Videoaufsicht zu der 
alternativen Präsenzprüfung ist auf Antrag bis zu drei Wochen vor dem 
Prüfungstermin der Online-Prüfung beim zuständigen Prüfungsausschuss 
möglich. Die Regelungen zu Abmeldung und Rücktritt gemäß § 7 bleiben 
unberührt. 

(4) Die Studierenden müssen die Informationen nach § 32 a Absatz 3 LHG vor 
Anmeldung zur Prüfung erhalten. Die Informationen nach Artikel 13 DSGVO 
werden den Studierenden zentral zur Verfügung gestellt. Die 
Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer sind vor der Online-Prüfung 
außerdem darüber zu informieren, dass sie zum Zweck der Unterbindung von 
Täuschungshandlungen gemäß § 32 a Absatz 5 Satz 2 LHG verpflichtet sind, 
die Kamera- und Mikrofonfunktion zu aktivieren, sofern dies das 
Prüfungsformat erfordert. 

(5) Die Online-Prüfung unter Videoaufsicht wird vergleichbar zu einer 
Präsenzprüfung in einem Protokoll in Papierform dokumentiert. Im Protokoll 
sind neben den üblichen Inhalten die Durchführung der Online-Prüfung unter 
Nennung der jeweiligen Form (mündlich, praktisch, Textform) sowie etwaige 
Störungen der Bild- und Tonübertragung sowie ein Abbruch der Prüfung 
aufgrund technischer Störungen festzuhalten. Für die Aufbewahrung der 
Protokolle gilt § 19 Abs. 2 entsprechend. Die Aufzeichnung einer Online
Prüfung unter Videoaufsicht ist untersagt. Hierauf werden die Prüflinge 
spätestens zu Beginn der Prüfung hingewiesen. 

(6) Ist die Übermittlung der Prüfungsaufgabe, die Bearbeitung der 
Prüfungsaufgabe, die Übermittlung der Prüfungsleistung oder die 
Videoc;1ufsicht zum Zeitpunkt der Prüfung bei einßr Online-Prüfung unter 
Videoaufsicht nachweislich technisch nicht durchführbar, wird die Prüfung im 
jeweiligen Stadium beendet und die Prüfungsleistung nicht gewertet. Der 
Prüfungsversuch gilt als nicht unternommen. Ist die Bild- oder Tonübertragung 
bei einer Online-Prüfung unter Videoaufsicht nachweislich vorübergehend 
gestört, wird die Prüfung nach Behebung der Störung fortgesetzt. Dauert die 
technische Störung an, so dass die Prüfung nach der Beurteilung durch die 
Prüferin oder den Prüfer nicht ordnungsmäßig fortgeführt werden kann, gelten 
Sätze 1 und 2 entsprechend. Sofern die Ursache für eine technische Störung 
nicht eindeutig festgestellt werden kann, kann der zu prüfenden Person für den 
erneuten Prüfungsversuch vom Prüfungsausschuss aufgegeben werden, dass 
diese die Prüfung nur noch vor Ort als Präsenzprüfung ablegen kann. 

(7) Den Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern soll rechtzeitig vor der 
Online-Prüfung unter Videoaufsicht die Möglichkeit gegeben werden, die 
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Rahmenbedingungen der Online-Prüfung in Bezug auf Technik, Ausstattung 
und räumliche Umgebung zu erproben. 

(8) Mündliche Online-Prüfungen werden auf elektronischem Weg über eine Bild
und Tonverbindung (Videokonferenz) erbracht, sofern dies unter 
Berücksichtigung inhaltlicher, technischer, didaktischer und sonstiger Gründe 
möglich ist. Mündliche Online-Prüfungen gelten als mündliche Prüfung im 
Sinne des § 5 Abs. 3. 

(9) Vor Beginn einer Online-Prüfung unter Videoaufsicht muss, soweit die zu 
prüfende Person nicht persönlich bekannt ist bzw. Zweifel über die Identität 
bestehen, auf Aufforderung der Prüferin oder des Prüfers seine oder ihre 
Identität nachweisen. Die Identitätsfeststellung erfolgt in einem separaten 
virtuellen Raum (,,Breakout Room") durch das Vorzeigen in die Kamera des 
Studierendenausweises oder eines amtlichen Lichtbildausweises. Soweit der 
Personalausweis oder Pass verwendet wird, dürfen die nicht zur Identifizierung 
erforderliche Informationen, insbesondere die Nummer des Personalausweises 
oder Passes, abgedeckt werden. Die Aufzeichnung, Speicherung oder das 
Verlangen, diese Ausweise hochzuladen, sind unzulässig. Während der 
Durchführung der Online-Prüfung in Textform müssen mehrere zu prüfende 
Personen gleichzeitig beobachtet werden (Übersicht im Split-Screen-Modus). 
Eine individuelle Beobachtung ist anzuzeigen. Für Fragen hinsichtlich 
möglicher Täuschungsversuche sind die separaten virtuellen Räume 
(,,Breakout Rooms") zu nutzen. Das kurzzeitige Verlassen des Sitzplatzes ist 
nach Anforderung der zu prüfenden Person und Kenntnisnahme der 
aufsichtführenden Person zulässig. 

(10)Ein Anspruch der Studierenden auf eine Prüfungsabnahme in Form einer 
Online-Prüfung besteht nicht. 

§ 6 Formen und Bewertungsarten der Prüfungsleistungen 

(1) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen sind die folgenden Formen 
vorgesehen: 

BT 

CA 

HA 

KL 

L 

MP 

MT 

Bachelor-Thesis / Bachelor-Arbeit 

Continuous Assessment (kontinuierliche 
Leistungsbewertung) 

Hausarbeit (schriftliche Ausarbeitung) 

Klausur (schriftliche Aufsichtsarbeit) 

Laborarbeit 

Mündliche Prüfung (Prüfungsgespräch in der klassischen 
Weise mit integrierter wissenschaftlicher Diskussion, in 
der Regel ohne Auditorium) 

Master-Thesis / Master-Arbeit 
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PA 

PR 

RE 

TES 

THE 

Projektarbeit (schriftliche Ausarbeitung oder Präsentation 
kann enthalten sein) 

Praktikum 

Referat (Präsentation/ Vortrag zur Darstellung und 
Vermittlung eines Aspekts aus dem thematischen 
Zusammenhang des Moduls sowie einer sich ggf. 
anschließenden wissenschaftlichen Diskussion) 

Testat (Teilnahme im Labor, testierte schriftliche 
Ausarbeitung/Bericht oder Test) 

Take-Home-Exam (schriftliche Prüfung, die in einem 
vorgegebenen Zeitrahmen (6 - 48 Stunden), zeitlich und 
örtlich ungebunden durchgeführt wird und bei der eine 
oder mehrere komplexe, offene Prüfungsaufgaben mit 
mehreren möglichen individuellen Lösungen bearbeitet 
werden. Es gibt einen vorgegebenen 
Bearbeitungszeitraum, innerhalb dessen die 
Bearbeitungsdauer frei gewählt werden kann. Für Take 
Horne Exams ist eine unterschriebene Erklärung zur 
selbständigen Verfassung der Arbeit einzureichen. Ein 
THE kann durch einen mündlichen Vortrag ergänzt 
werden) 

(2) Der zeitliche Umfang der zu erbringenden Prüfungsleistung wird in der 
Fachspezifischen Prüfungsordnung in einem Klammerzusatz ausgewiesen. 
Prüfungsleistungen werden in der Regel benotet. Unbenotete 
Prüfungsleistungen sind in der Fachspezifischen Prüfungsordnung kenntlich zu 
machen. 

§ 7 Abmeldung und Rücktritt von Prüfungen 

(1) Falls die fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung nichts anderes regelt, 
gelten für die Abmeldung und den Rücktritt von Prüfungen die Absätze 2 bis 3. 

(2) Eine Abmeldung von einer Prüfungsleistung ist bis unmittelbar vor 
Prüfungsbeginn ohne Angabe von Gründen möglich. 

(3) Tritt eine zu prüfende Person eine angemeldete Prüfung nicht an, wird dieses 
als Rücktritt gewertet. Eine Angabe von Gründen ist in diesem Fall nicht 
erforderlich. Ein Rücktritt nach begonnener Prüfung ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. Bei Eintritt einer unvorhergesehenen Erkrankung während der 
Prüfung, die es der zu prüfenden Person nicht ermöglicht am weiteren 
Prüfungsleistungsverfahren teilzunehmen, kann die Prüfung abgebrochen 
werden. Der Vorgang ist durch die aufsichtführende Person zu protokollieren. 
Der für den Rücktritt geltend gemachte Grund muss der dem 
Prüfungsausschuss vorsitzenden Person unverzüglich schriftlich angezeigt und 
durch ein ausführliches ärztliches Attest glaubhaft gemacht werden. Die 
Entscheidung über den Antrag obliegt der dem Prüfungsausschuss 
vorsitzenden Person. Wird der Rücktritt anerkannt, so wird der 
Prüfungsversuch nicht gezählt. Im Falle einer Nichtanerkennung des Rücktritts 
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wird der Versuch gezählt und die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend" bzw. 
„nicht bestanden" gewertet. Im Verzögerungsfall (nach Abschluss der Prüfung 
oder nach Kenntnis der Prüfungsbewertung) sind zudem die frühere 
Nichterkennbarkeit sowie der Zeitpunkt des späteren Erkennens der für den 
Rücktritt angeführten Gründe unverzüglich schriftlich anzuzeigen und durch 
ärztliche Attestierung glaubhaft zu machen. Der Nachweis in Form einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist ausgeschlossen. Dauerhafte 
Beeinträchtigungen berechtigen nicht zum Prüfungsrücktritt; die Möglichkeit 
des Nachteilsausgleichs bleibt vorbehalten. 

(4) Prüfungsleistungen, die nicht in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung 
erbracht werden müssen, gelten als nicht bestanden, wenn Sie nicht innerhalb 
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht werden. Bei schriftlichen 
Ausarbeitungen (Hausarbeiten/Projektarbeiten) mit einer Bearbeitungsdauer 
von wenigstens vier Wochen ist bei nicht dauerhaften Erkrankungen eine 
Verlängerung der Bearbeitungszeit um insgesamt bis zur Hälfte der 
vorgesehenen Bearbeitungszeit möglich, wenn die Erkrankung für die Zeit ihrer 
Dauer die reguläre Leistungserbringung ausschließt. Dies ist mittels ärztlicher 
Attestierung nachzuweisen. Der Nachweis in Form einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist ausgeschlossen. In allen anderen Fällen 
besteht die Möglichkeit des Prüfungsrücktritts nach den allgemeinen Regeln. 

§ 8 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig. 

(2) Nicht bestandene Modulprüfungen können einmal wiederholt werden. Die 
Studierenden dürfen maximal zwei Modulprüfungen, die bei der ersten 
Wiederholung (2. Versuch) mit „nicht ausreichend" oder „nicht bestanden" 
bewertet wurden, nochmals wiederholen. Wird eine Modulprüfung in der 2. 
Wiederholung (3. Versuch) nicht bestanden, so gilt sie als endgültig nicht 
bestanden. Davon unberührt bleibt § 14. 

(3) Die Wiederholung von nichtbestandenen Modulprüfungen ist im festgelegten 
Prüfungszeitraum des darauffolgenden Semesters zu ermöglichen. Der 
Prüfungsausschuss kann auch eine Wiederholung nicht bestandener 
Modulprüfungen zum Ende des laufenden Semesters beschließen. Die 
Organisation der Wiederholung der Prüfungsleistungen im laufenden Semester 
übernimmt der jeweils zuständige Prüfungsausschuss. 

(4) Bei Studiengängen, die einen jährlichen Turnus festgelegt haben, werden die 
Wiederholungsprüfungen, die aufgrund einer semesterbegleitenden 
Prüfungsform nicht im darauffolgenden Semester erbracht werden können, 
spätestens im übernächsten Semester angeboten. Der Prüfungsausschuss 
kann auch eine Wiederholung nicht bestandener Modulprüfungen zum Ende 
des laufenden Semesters beschließen. Die Organisation der Wiederholung der 
Prüfungsleistungen im laufenden Semester übernimmt der jeweils zuständige 
Prüfungsausschuss. 

(5) Nichtbestandene Modulprüfungen des letzten Semesters des Studienplans 
(Abschlusssemester), die gemäß fachspezifischer Studien- und 
Prüfungsordnung in Form einer Klausur, eines Referats, einer mündlichen 
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Prüfung oder eines Take Horne Exams mit einem Gesamtumfang von fünf 
ECTS-Leistungspunkten zu erbringen sind, können in einem Prüfungszeitraum 
für Wiederholungsprüfungen abgelegt werden. Dieser Zeitraum schließt sich 
zeitnah an den regulären Prüfungszeitraum an und wird vom jeweiligen 
Prüfungsausschuss festgelegt. Die Organisation der Wiederholung der 
Modulprüfungen im letzten Semester des Studienplans übernimmt der jeweils 
zuständige Prüfungsausschuss. 

§ 9 Anerkennung und Anrechnung von Modulprüfungen und Studienzeiten 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse, die in 
Studiengängen an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen und 
Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen an 
ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht 
worden sind, werden anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen oder 
Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. Die Anerkennung dient der 
Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen oder der Aufnahme 
eines weiteren Studiums. · 

(2) Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
dürfen höchstens 50 Prozent des Studiums im gewählten Studiengang der 
Hochschule Reutlingen ersetzen. Diese sind in einem individuellen Verfahren 
anzurechnen, wenn zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den 
Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt sind, die auf das 
Hochschulstudium anzurechnende Kenntnisse und Fähigkeiten den Studien
und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind und die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer 
Akkreditierung überprüft worden sind. Modulprüfungen, die an der Hochschule 
Reutlingen aufgrund außerhalb des Hochschulsystems erworbener 
Kompetenzen angerechnet wurden, können im Zeugnis gesondert kenntlich 
gemacht werden. Näheres zum Verfahren und den zu erbringenden 
Nachweisen regelt der Leitfaden für die Anrechnung außerhochschulischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium. 

(3) Ein Antrag auf Anerkennung oder Anrechnung kann in jedem Semester bis 
spätestens fünf Wochen nach Vorlesungsbeginn gestellt werden. Es obliegt den 
Antragstellenden, die erforderlichen Informationen über die anzuerkennende 
Leistung bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag die 
Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Hochschule. 
Ganz oder teilweise ablehnende Entscheidungen werden schriftlich begründet 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen. 

(4) Die Anerkennung oder Anrechnung einer Studien- und Prüfungsleistung ist 
ausgeschlossen, wenn sich die Antragsteilenden einen ersten Versuch 
angetreten haben. 

(5) Die an einer anderen deutschen Hochschule derselben Hochschulart in dem 
gleichen oder verwandten Studiengang abgelegte Vor- oder Zwischenprüfung 
wird auf Antrag anerkannt; Absätze 1 und 2 bleiben unberührt. Die Teilnahme 
an anerkannten Fernstudieneinheiten wi rd wie das entsprechende 
Präsenzstudium auf die Studienzeit angerechnet. 
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(6) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit 
die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung 
der Gesamtnote einzubeziehen. Bei numerischen Notensystemen erfolgt die 
Umrechnung nach der modifizierten bayerischen Formel. Bei der Umrechnung 
wird die zu ermittelnde Note auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt; es 
wird nicht gerundet. 

N -Nd 
X = 1 + (3 X max ) 

Nmax - Nmin 

mit 

x = gesuchte Note 

Nmax = höchste erreichbare Note im ausländischen Notensystem 

Nmin = niedrigste Note zum Bestehen im ausländischen Notensystem 

Nd = ausländische Note, die umgerechnet werden soll 

In Kooperationsabkommen vereinbarte Umrechnungsregeln können 
abweichend von Satz 2 angewendet werden. Bei nicht vergleichbaren 
Notensystemen wird der Vermerk „bestanden" aufgenommen. 

(7) Über die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die Anerkennung 
von Fachsemestern und die Einstufung in das entsprechende Fachsemester 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(8) Auf der Grundlage der Anerkennung bzw. Anrechnung kann Studierenden ein 
oder mehrere Fachsemester anerkannt werden, deren Zahl sich aus dem 
Umfang der durch die Anerkennung erworbenen ECTS-Leistungspunkte im 
Verhältnis zu den im jeweiligen Studiengang durchschnittlich erwerbbaren 
ECTS-Leistungspunkten pro Semester ergibt. Ist die Nachkommastelle kleiner 
als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, ansonsten wird aufgerundet. Bei 
Hochschulwechslern, die bereits im gleichen Studiengang studierten, werden 
die in diesem Studiengang verbrachten Fachsemester im vollen Umfang 
angerechnet. 

§ 10 Prüfungsausschüsse 

(1) Für die Organisation der durch diese Studien- und Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben wird für jeden Studiengang ein Prüfungsausschuss 
gebildet. Für verwandte Studiengänge kann durch Beschluss des Fakultätsrats 
ein gemeinsamer Prüfungsausschuss gebildet werden. Der Prüfungsausschuss 
tagt grundsätzlich in präsenter Sitzung. Alternativ können Sitzungen in Video
oder Telefonkonferenz oder in kombinierter Form stattfinden. Die Entscheidung 
über die Sitzungsform trifft die oder der Prüfungsausschussvorsitzende. § 10 a 
LHG bleibt unberührt. 
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(2) Mitglieder des Prüfungsausschusses sind die Professorinnen und Professoren 
der Fakultät, der der Studiengang zugeordnet ist und die Lehrveranstaltungen 
in diesem Studiengang abhalten. Andere Professorinnen, Professoren, 
Lehrbeauftragte sowie Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen 
die Prüfungsbefugnis gemäß Landeshochschulgesetz durch das Präsidium 
übertragen wurde, der Vizepräsident Lehre, das Justiziariat der Hochschule 
Reutlingen und die Abteilungsleitung Studium und Studierende können durch 
die Person, die den Vor~itz führt, beratend hinzugezogen werden. Der 
Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. Er trifft Entscheidungen mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Person, die den 
Vorsitz führt. 

(3) Der Fakultätsrat kann beschließen, dass der Prüfungsausschuss aus drei 
Mitgliedern besteht (Kleiner Prüfungsausschuss). Die Amtszeit der Mitglieder 
entspricht der von Professorinnen und Professoren im Fakultätsrat. Die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter werden von der 
Fakultät, der der Studiengang zugeordnet ist, aus dem Kreis der 
Professorinnen und Professoren dieser Fakultät und dem Kreis der 
Professorinnen und Professoren anderer Fakultäten, die in dem Studiengang 
regelmäßig Lehrveranstaltungen abhalten, bestellt. Der Prüfungsausschuss ist 
beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme der Person, die den Vorsitz führt. Eine 
Stimmrechtsübertragung ist nicht zulässig. 

(4) Zum beratenden Mitglied des Prüfungsausschusses kann zusätzlich eine 
Studentin oder ein Student des Studiengangs durch den Fakultätsrat bestellt 
werden. Deren Amtszeit beträgt ein Jahr. 

(5) Der Fakultätsrat bestellt die Prüfungsausschussvorsitzende bzw. den 
Prüfungsausschussvorsitzenden (die Prüfungsbeauftragte oder den 
Prüfungsbeauftragten) und die Stellvertretung. Diese oder dieser führt die 
Geschäfte des Prüfungsausschusses, insbesondere Einberufung des 
Prüfungsausschusses, Leitung der Prüfungsausschusssitzungen und die 
Durchführung der dort gefassten Beschlüsse. Zudem ist der oder die 
Prüfungsbeauftragte für die Koordination, Organisation und Durchführung der 
Prüfungsleistungen sowie die Entscheidung über die Gewährung etwaiger 
Nachteilsausgleiche zuständig. 

(6) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Entscheidung über 

1. die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften, 

2. den Verlust des Prüfungsanspruchs gemäß § 12, 

3. die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in das 
entsprechende Fachsemester, 

4 . die Bestellung der Prüferinnen, Prüfer und Beisitzenden, 

5. die Festlegung der Referenzgruppe für die Ermittlung der ECTS
Einstufungstabelle gemäß § 15 Abs. 5, 
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6. Ermessensfragen, die nicht ausdrücklich in der StuPrO geregelt sind, 

7. die Anordnung einer Präsenzprüfung anstelle einer Online Prüfung unter 
Videoaufsicht gemäß § 5a Absatz 6 und sonstigen Ermessensfragen in 
Bezug auf Online-Prüfungen. 

Von anderer Seite erteilte Informationen im Zuständigkeitsbereich des 
Prüfungsausschusses sind nicht verbindlich. 

(7) Der Prüfungsausschuss 

1. achtet darauf, dass die Bestimmungen der StuPrO eingehalten werden, 

2. gibt Anregungen zur Reform des Studienplans und der StuPrO, 

3. gibt Stellungnahmen in Widerspruchs- und Klageverfahren ab, 

4. kann bestimmte der ihm obliegenden Aufgaben auf die den Vorsitz 
führende Person des Prüfungsausschusses übertragen, insbesondere 
die Anerkennung und Anrechnung von Prüfungsleistungen und 
Fachsemestern, die Bestellung des externen Zweitprüfers bzw. der 
externen Zweitprüferin bei Abschlussarbeiten sowie die Stellungnahme 
bei Widerspruch und Klagen. Der Beschluss ist jederzeit widerruflich. 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch die Person, die den Vorsitz führt, zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. 

(9) In Wide·rspruchs- und Klageverfahren gibt der Prüfungsausschuss eine 
Stellungnahme an die für Studium und Lehre zuständige Vizepräsidentin bzw. 
den für Studium und Lehre zuständigen Vizepräsidenten ab. 

(1O)An der Hochschule ist ein zentraler Prüfungsausschuss eingerichtet. Der 
Zentrale Prüfungsausschuss besteht aus folgenden Personen: der 
Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre als 
vorsitzende Person, den Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse sowie der 
Leiterin bzw. dem Leiter der Abteilung Studium und Studierende. Die 
vorsitzende Person des Zentralen Prüfungsausschusses kann weitere Gäste 
zur Beratung hinzuziehen. Sie sind redeberechtigt, aber nicht antrags- und 
stimmberechtigt. Gäste sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(11)Der Zentrale Prüfungsausschuss hat die Aufgaben, die Koordination der 
einheitlichen Anwendung der StuPrO an der Hochschule sicherzustellen und 
Änderungen der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnungen zu beschließen. 
Er legt die Prüfungszeiträume per Beschluss fest. 

§ 11 Bewertung der Prüfungsleistungen 

Die Noten für die einzelnen Modulprüfungen werden von den jeweiligen 
prüfungsberechtigten Personen festgesetzt. Für die Bewertung der 
Modulprüfungen sind folgende Noten zu verwenden: 
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II. Prüfungen und Prüfungsorgane 

1,0 bis 
1,5 

1,6 bis 
2,5 

2,6 bis 
3,5 

3 ,6 bis 
4,0 

5,0 

= sehr gut 

= gut 

= befriedigend 

= ausreichend 

= nicht 
ausreichend 

= eine hervorragende Leistung 

= eine Leistung, die erheblich über den gestellten 
Anforderungen liegt 

= eine Leistung, die den gestellten Anforderungen 
entspricht 

= eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
Anforderungen entspricht 

= eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht mehr ger:,ügt 

Zur Differenzierung der Bewertung der Modulprüfungen werden die einzelnen 
Noten im Bereich von 1,0 bis 4,0 in Zehntelschritten vergeben. Nicht 
bestandene Modulprüfungen werden mit der Note „nicht ausreichend" (5,0) 
bewertet. Unbenotete Modulprüfungen werden mit „bestanden" oder „nicht 
bestanden" bewertet. 

§ 12 Verlust des Prüfungsanspruches/Fristüberschreitung 

(1) Der Prüfungsanspruch für den Bachelor-Studiengang erlischt, wenn die 
Zwischenprüfung nicht innerhalb von vier Fachsemestern erbracht wird, es sei 
denn, die Fristüberschreitung ist nicht durch die zu prüfende Person zu 
vertreten. 

(2) Werden eine oder mehrere Modulprüfungen endgültig nicht bestanden, so 
erlischt der Prüfungsanspruch für den Studiengang. Das gleiche gilt für 
Studierende, die die zulässige Anzahl an Drittversuchen gemäß § 8 Abs. 2 
überschritten haben. 

§ 13 Täuschung, Ordnungsverstoß, Plagiat 

(1) Nach dem Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung zum eigenen oder zu 
fremden Vorteil durch Täuschung zu beeinflussen, wird die betreffende 
Modulprüfung mit „nicht ausreichend" bzw. ,.nicht bestanden" bewertet. Als 
Täuschungsversuch gilt auch der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel während 
der Prüfung. Nicht zugelassene Hilfsmittel sind insbesondere Mobiltelefone, 
Smartwatches oder andere elektronische Kommunikationsmittel. Dem Besitz 
im Prüfungsraum ist die Hinterlegung im räumlichen Umfeld des 
Prüfungsraums, insbesondere in den Toilettenräumen, Fluren oder 
Treppenhäusern gleichgestellt. Es gelten die Grundsätze des 
Anscheinsbeweises. Schwerwiegende Täuschungen oder Täuschungen in 
Wiederholungsfällen können für die betroffene Prüfung als „endgültig nicht 
bestanden" bewertet werden. Die Entscheidung über das Vorliegen einer 
Täuschung trifft der Prüfungsausschuss. 

(2) Bei einfachem Verstoß gegen die wissenschaftliche Redlichkeit, insbesondere 
bei erstmaliger falscher bzw. unzureichender Zitation, erfolgt ein Gespräch 
zwischen der Prüferin bzw. dem Prüfer und der zu prüfenden Person, in dem 
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III. Abschlussprüfung 

auf die Beachtung der wissenschaftlichen Redlichkeit hingewiesen wird. Über 
das Gespräch ist die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses in 
Kenntnis zu setzen. In schwerwiegenden Fällen, wenn Prüfungsleistungen ganz 
oder in wesentlichen Teilen mit anderen Arbeiten oder Veröffentlichungen 
übereinstimmen, ohne dass wörtliche Zitate unter Angabe der Quelle 
verwendet werden, sind diese als Plagiat im Sinne des § 3 Abs. 5 Sätze 1 bis 3 
LHG anzusehen. Die Modulprüfung wird in diesen schwerwiegenden Fällen mit 
,,nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 

(3) Bei einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verstoß gegen die 
wissenschaftliche Redlichkeit in der Abschlussarbeit wird diese als „endgültig 
nicht bestanden" bewertet. Dies führt zur Exmatrikulation von Amts wegen in 
dem betreffenden Studiengang. 

(4) Wer den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen 
prüfenden Person oder der aufsichtführenden Person von der Fortsetzung der 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird die 
Modulprüfung mit „nicht ausreichend" bzw. ,,nicht bestanden" bewertet. 

(5) Hat eine Studentin oder ein Student bei einer Prüfungsleistung getäuscht und 
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann 
die Note der Modulprüfung berichtigt werden. Das unrichtige Zeugnis und die 
Urkunde sind einzuziehen und gegebenenfalls neu auszustellen. Eine 
Notenänderung ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 
Zeugnisses ausgeschlossen. 

(6) Der von der Entscheidung nach den Absätzen 1 bis 5 betroffenen Person ist 
innerhalb einer Frist von einem Monat Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Belastende 
Entscheidungen sind ihr unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

III. Abschlussprüfung 

§ 14 Abschlussarbeit 

(1) Die Abschlussarbeit ist eine Prüfungsleistung. Sie soll zeigen, dass innerhalb 
einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbständig nach 
wissenschaftlichen bzw. gestalterischen Methoden bearbeitet werden kann. 

(2) Die Abschlussarbeit wird von einer Professorin oder einem Professor der 
Hochschule oder einer Akademischen Mitarbeiterin oder einem Akademischen 
Mitarbeiter der Hochschule, der oder dem die Prüfungsbefugnis gemäß 
Landeshochschulgesetz durch das Präsidium übertragen wurde, oder einer 
Professorin oder einem Professor einer anderen Hochschule, an der im 
Rahmen von Kooperationsabkommen die Arbeit angefertigt wird, ausgegeben. 
Mit der Ausgabe des Themas übernimmt die prüfungsberechtigte Person auch 
die Betreuung der Abschlussarbeit. Mit der Bearbeitung der Abschlussarbeit 
kann erst begonnen werden, wenn das Vorliegen der in der fachspezifischen 
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III. Abschlussprüfung 

Studien- und Prüfungsordnung festgelegten Voraussetzungen durch die dem 
Prüfungsausschuss vorsitzende Person geprüft worden ist. 

(3) Im Antrag auf Zulassung zur Abschlussarbeit werden das Thema, der Zeitpunkt 
der Ausgabe und der späteste Zeitpunkt der Abgabe durch die Person, die das 
Thema ausgibt, aktenkundig gemacht. Im Falle des erstmaligen 
Nichtbestehens der Abschlussarbeit ist spätestens drei Monate nach 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses oder zum nächsten regulären 
Anmeldezeitraums der Abschlussarbeit des Studiengangs der Antrag auf 
Zulassung mit einem neuen Thema zu stellen. 

(4) Die Abschlussarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, 
wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag jeder einzelnen Person 
aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven 
Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar 
und bewertbar ist. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit wird in der Fachspezifischen 
Studien- und Prüfungsordnung festgelegt. Diese wird äquivalent zu den zu 
vergebenden ECTS-Leistungspunkten angegeben. Thema, Aufgabenstellung 
und Umfang der Abschlussarbeit sind von der Person, die das Thema ausgibt, 
so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Abschlussarbeit 
eingehalten werden kann. Zur Gewährleistung gleicher Prüfungsbedingungen 
oder aus Gründen, die von der zu prüfenden Person nicht zu vertreten sind, 
kann die Bearbeitungszeit um den Zeitraum, in dem eine Bearbeitung der 
Abschlussarbeit nicht möglich war, verlängert werden, höchstens jedoch um 
insgesamt zwei Monate. Die Entscheidung darüber trifft die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf der Grundlage einer Stellungnahme 
der betreuenden prüfungsberechtigten Person. Im Falle einer länger als zwei 
Monate andauernden Erkrankung besteht die Möglichkeit des 
Prüfungsrücktritts nach den allgemeinen Regeln. 

(6) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß, schriftlich und fest gebunden in zweifacher 
Ausfertigung im StudienServiceCenter abzugeben. Die prüfungsberechtigte 
Person kann zusätzlich die Abgabe in digitaler Form verlangen. Eine nicht 
fristgemäße Abgabe führt zur Bewertung der entsprechenden Modulprüfung 
mit „nicht ausreichend" (5,0). Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
Bei der Abgabe ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit - bei einer 
Gruppenarbeit der entsprechend gekennzeichnete Anteil der Arbeit -
selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt wurden. 

(7) Die Abschlussarbeit ist von zwei prüfungsberechtigten Personen zu bewerten. 
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. Die Note für 
die Abschlussarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Einzelbewertungen. Es wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
Differieren die Bewertungen der zwei Personen um zwei Noten oder mehr, zieht 
der Prüfungsausschuss eine dritte prüfungsberechtigte Person hinzu, deren 
Bewertung bindend ist. Die Abschlussarbeit kann bei einer Bewertung, die 
schlechter als "ausreichend" (4,0) ist, einmal wiederholt werden; eine zweite 
Wiederholung ist ausgeschlossen. 

Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudlum der Hochschule Reutlingen Seite 16 J 19 



III. Abschlussprüfung 

§ 15 Bildung der Gesamtnote und Zeugnis 

(1) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung ermittelt sich aus dem gewichteten 
Durchschnitt der Modulprüfungen und der Abschlussarbeit gemäß der 
fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung. Bei der Bildung der 
Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
Die Gesamtnote lautet: 

von 1,0 bis einschließlich 1,5 = sehr gut 

von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut 

von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend 

von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend 

(2) Über die bestandene Abschlussprüfung soll den Studierenden innerhalb von 
zwölf Wochen nach dem Bestehen der letzten Modulprüfung ein Zeugnis 
ausgestellt werden. 

(3) Das Zeugnis weist als Abschlussdatum das Datum des Tages aus, an dem die 
letzte Modulprüfung erbracht wurde. In das Zeugnis sind der Studiengang, ggf: 
der Studienschwerpunkt, die Gesamtnote der Abschlussprüfung, die Noten und 
die ECTS-Leistungspunkte der Modulprüfungen sowie das Thema der 
Abschlussarbeit aufzunehmen. Die Noten sind mit dem nach § 11 ermitteltem 
Dezimalwert als Klammerzusatz zu versehen. Ferner werden bestandene 
Zusatzmodule/ Zusatzprüfungen mit deren Bewertung ausgewiesen, es sei 
denn, der oder die Studierende beantragt diese nicht auszuweisen. 

(4) Die Präsidentin oder der Präsident und die oder der Vorsitzende des 
zuständigen Prüfungsausschusses unterzeichnen das Zeugnis. Das Zeugnis 
wird mit dem Siegel der Hochschule Reutlingen versehen. 

(5) Als Ergänzung zum Zeugnis wird ein Diploma Supplement in englischer 
Sprache erstellt. Das Diploma Supplement weist neben der Gesamtnote der 
Abschlussprüfung zusätzlich die statistische Verteilung der Gesamtnoten in 
Form einer ECTS-Einstufungstabelle gemäß dem ECTS User's Guide aus. Die 
Referenzgruppe für die Tabelle wird aus den Absolventen eines oder bei Bedarf 
mehrerer verwandter Studiengänge der Hochschule Reutlingen aus den letzten 
vier Semestern gebildet. Unterschreitet die Anzahl der dabei betrachteten 
Absolventen die Gesamtzahl von 50, wird der Referenzzeitraum so weit in die 
Vergangenheit ausgedehnt, bis mindestens 50 Abschlussnoten einbezogen 
sind. 

(6) Das Diploma Supplement trägt das Datum des Zeugnisses und wird von der 
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 
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IV. Weitere Bestimmungen 

§ 16 Abschlussgrad und Urkunde 

(1) Die Hochschule Reutlingen verleiht nach Bestehen aller Modulprüfungen den 
Abschlussgrad, der in der jeweiligen Fachspezifischen Studien- und 
Prüfungsordnung festgelegt ist. 

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird die Abschlussurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Abschlussgrades 
beurkundet. Die Abschlussurkunde wird von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule Reutlingen 
versehen. 

IV. Weitere Bestimmungen 

§ 17 Nachteilsausgleich 

(1) Machen Studierende ggf. durch ein ärztliches Attest glaubhaft, dass sie wegen 
länger andauernder oder ständiger körperlicher Beeinträchtigung bzw. 
Behinderung oder chronischer Erkrankung ganz oder teilweise nicht in der 
Lage sind, ihre Fähigkeiten in der vorgesehenen Prüfungsform darzustellen, so 
kann von der dem Prüfungsausschuss vorsitzenden Person gestattet werden, 
dass die Prüfungsleistung in einer verlängerten Bearbeitungszeit oder eine 
gleichwertige Prüfungsleistung in einer anderen Form zu erbringen ist. Eine 
länger andauernde oder chronische Erkrankung liegt insbesondere dann vor, 
wenn diese voraussichtlich über wenigstens zwei reguläre Prüfungsperioden 
andauert. Inhaltlich führt eine mangelnde Darstellungsfähigkeit dann nicht 
zum Nachteilsausgleich, wenn die Darstellung der Leistung Teil der zu 
erwerbenden Kompetenzen und damit Gegenstand der Prüfung ist. Bei nicht 
dauerhaften Beeinträchtigungen gelten die Regelungen zum Prüfungsrücktritt. 
Bei länger andauernden Erkrankungen, die kein ordnungsgemäßes Studium 
ermöglichen, ist auf Antrag eine Beurlaubung möglich. Näheres regelt die 
Immatrikulationssatzung. 

(2) Der Antrag muss spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin bei der dem 
Prüfungsausschuss vorsitzenden Person mit den entsprechenden Nachweisen 
eingereicht werden. 

§ 18 Schutzbestimmungen 

(1) Studierende in besonderen Lebenslagen, insbesondere in Mutterschutz, mit 
Kindern, mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen kann auf Antrag die 
Frist gemäß § 12 verlängert werden. Dies gilt ebenfalls für Studierende, die 
nahe pflegebedürftige Angehörige im Sinne von § 7 Abs. 3 des 
Pflegezeitgesetzes pflegen. Mit dem Antrag sind geeignete Nachweise 
vorzulegen. Der Antrag ist für jedes Semester neu zu stellen. 

(2) Studierende, die sich in Schutzzeiten entsprechend dem Mutterschutzgesetz 
sowie den Fristen der gesetzlichen Bestimmungen über die Elternzeit befinde·n 
oder nahe pflegebedürftige Angehörige pflegen, werden auf Antrag beurlaubt. 
Sie sind berechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen, Studien- und 
Prüfungsleistungen zu erbringen sowie die Hochschuleinrichtungen zu nutzen. 
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V. Schlussbestimmungen 

(3) Auf Antrag erhalten Studentinnen im Mutterschutz bei Teilnahme an Prüfungen 
eine Verlängerung der Prüfungszeit von 15 Minuten pro Zeitstunde. 

§ 19 Prüfungseinsicht, Aufbewahrungsfristen 

(1) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens eines Moduls 
wird der geprüften Person auf Antrag in angemessener Form Einsicht in ihre 
schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten und in die 
Prüfungsprotokolle gewährt. § 29 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
bleibt unberührt. Die Prüferin oder der Prüfer bestimmt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme. 

(2) Prüfungsleistungen und Prüfungsprotokolle sind vier Semester nach Ablauf des 
. Semesters, in dem die Prüfungsleistung erbracht wurde, von der 

prüfungsberechtigten Person aufzubewahren. 

V. Schlussbestimmungen 

§ 20 Inkrafttreten 

Diese Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft 
und gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2022/ 23 ihr 
Studium im 1. Fachsemester neu beginnen. Darüber hinaus gilt sie für alle 
bereits immatrikulierten Studierenden in Studiengängen, deren 
Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung seit dem Sommersemester 
2013 neu in Kraft getreten ist. 

Reutlingen, den 23.05.2022 

Prof. Dr. Hendrik Brumme 
Präsident 
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Amtliche Bekanntmachung 18/2022 

Zugangs- und Auswahlsatzung 
der Hochschule Reutlingen 

Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University 

für das hochschuleigene Auswahlverfahren 
in den Masterstudiengängen 

International Business Development (180) 
und 

International Accounting, Controlling & Taxation (IACT) 

mit dem akademischen Abschluss "Master of Science" 

vom 23.05.2022 

Aufgrund von § 6 Abs. 2 und 4 des Hochschulzulassungsgesetzes - HZG vom 15.09.2005 (GBI. 
S.629 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 17.12.2020 (GBI. S. 1204,1229), §§ 59 
Abs. 1 Satz 2, 19 Abs. 1 Satz 2 Nummer 10 des Landeshochschulgesetzes - LHG in der Neufassung 
vom 01.04.2014 (GBI. S. 99 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21.12.2021 
(GBI. 2022 S. 1,2) und § 33 der Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) vom 02.12.2019 (GBI. S. 
489), zuletzt geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums vom 20.12.2021 (GBI. S. 
1049) sowie§ 5 der gültigen Satzung über allgemeine Regelungen zum Hochschulzulassungs- und 
Auswahlwahlverfahren der Hochschule Reutlingen (Allgemeine Zulassungssatzung), hat der Senat 
der Hochschule Reutlingen am 13.05.2022 die nachstehende Satzung beschlossen: 

§ 1 Verfahren 

(1) In den Masterstudiengängen „International Business Development (180)" und „Internatio
nal Accounting, Controlling & Taxation (IACT)" werden die Studienplätze für die Auswahl
quote gemäß § 33 Abs. 4 Nr. 1 HZVO nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens verge
ben. Dieses basiert auf dem Grad der Eignung und Motivation für das angestrebte Stu
dium. 

(2) Am Auswahlverfahren kann nur teilnehmen, wer die Zugangsvoraussetzungen erfüllt und 
sich frist- und formgerecht gemäß Satzung der Hochschule Reutlingen über allgemeine 
Regelungen zum Hochschulzulassungs- und Auswahlverfahren für einen Studienplatz be
worben hat. 

§ 2 Antrag, Form und Fristen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zum Studium muss einschließlich aller erforderlichen Unterla
gen 

bis zum 15. Juli für das Wintersemester 
bis zum 15. Januar für das Sommersemester 

beim Zulassungsamt der Hochschule Reutlingen eingegangen sein (Ausschlussfristen). 

(2) Der Zulassungsantrag sowie alle erforderlichen Unterlagen gemäß dieser Satzung sowie 
der jeweils gültigen Fassung der Satzung der Hochschule Reutlingen über allgemeine Re
gelungen zum Hochschulzulassungs- und Auswahlverfahren müssen elektronisch bei der 
Hochschule eingehen. 
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(3) Einzureichen sind 

die in der Satzung der Hochschule Reutlingen über allgemeine Regelungen zum Hoch
schulzulassungs- und -auswahlverfahren und die im Zulassungsantrag der Hoch
schule genannten Dokumente 

Nachweis der in § 4 genannten Sprachkenntnisse 

Gegebenenfalls Dokumente über. vorhandene Berufsausbildungen, einschlägige be
triebswirtschaftliche, praktische Tätigkeiten {z.B. Praxissemester und Berufspraxis), 
Dokumente über Auslandsaufenthalte, die in Zusammenhang mit dem angestrebten 
Studium stehen {z.B. Auslandsstudiensemester, einschlägige praktische Tätigkeiten) 

Alle Unterlagen sind in deutscher oder englischer Sprache einzureichen. Die Hochschule 
kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrundeliegenden Dokumente bei 
der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 

§ 3 Auswahlkommission 

(1) Das Auswahlverfahren wird von einer Auswahlkommission durchgeführt, die von der Stu
diendekanin bzw. dem Studiendekan eingesetzt wird. Sie besteht für den jeweiligen Studi
engang aus mindestens zwei hauptberuflichen Professorinnen bzw. Professoren der Fa
kultät, von denen eine oder einer den Vorsitz übernimmt. Die Auswahlkommission berich
tet dem Fakultätsrat nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfah
rungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 

(2) Die Amtszeit der Auswahlkommission endet mit der Einsetzung einer neuen Auswahlkom

mission. 

(3) Die Auswahlkommission kann zur Durchführung des Auswahlverfahrens Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft, Verwaltung, Forschung und Lehre hinzuziehen, die mindestens über eine 
den Masterabschlüssen IBD bzw. IACT äquivalente Qualifikation verfügen. 

(4) Die jeweilige Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Aus
wahl auf Grund der in § 5 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 6 eine Rang
liste je Studiengang für die Auswahlquote gemäß § 33 _Abs. 4 Nr. 1 HZVO. 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen 

Es gelten folgende Zugangsvoraussetzungen: 

a) Nachweis eines qualifizierten in- oder ausländischen Hochschulabschlusses in ei
nem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang mit in der Regel einem Umfang 
von 210 ECTS-Credits. 

b) Ein qualifizierter Hochschulabschluss mit mindestens der Gesamtdurchschnitts
note „gut" (2,5). Im Ausland erworbene Abschlussnoten sind vorab von anerkann
ten Stellen auf das deutsche Notensystem umzurechnen. 

c) Gute Beherrschung der deutschen Sprache. 

Dieser Nachweis kann geführt werden über die in § 1 der Satzung über die erfor
derlichen Sprachkenntnisse für ein Studium an der Hochschule Reutlingen in der 

jeweils gültigen Fassung aufgeführten Nachweise. 
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d) Gute Englischkenntnisse auf dem Niveau 82 sind nach dem Gemeinsamen Euro
päischen Referenzrahmen für Sprachen nachzuweisen über die in § 2 der Sat
zung über die erforderlichen Sprachkenntnisse für ein Studium an der Hochschule 
Reutlingen in der jeweils gültigen Fassung aufgeführten Nachweise. 

e) Nachweis einer studiengangsbezogenen Auslandserfahrung (z.B. Auslandsstudi
ensemester oder Auslandspraktikum oder berufliche Auslandstätigkeit im Umfang 
von mindestens 14 Wochen). Ist diese Voraussetzung bis zur Bewerbungsfrist 
nicht erbracht, ist die Teilnahme am Auswahlverfahren unter qer Auflage möglich, 
die fehlende Qualifikation entsprechend der fachspezifischen Studien- und Prü
fungsordnung im laufe des Masterstudiums zu erwerben (studienergänzendes 
Auslandsmodul). 

§ 5 Auswahlkriterien und Durchführung des Auswahlverfahrens 

(1) Übersteigt die Zahl der geeigneten Bewerber die Aufnahmekapazität des Studiengangs 
gern. ZZVO-HAW, werden diese nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) Das Auswahlverfahren erfolgt in zwei Stufen. In Stufe 1 wird eine Vorauswahl nach den 
folgenden Kriterien durchgeführt: 

a. Abschlussnote des Studiums, das Zugangsvoraussetzung für den Master
studiengang ist 

b. Studiengangbezogene Berufstätigkeit von einem Jahr oder mehr nach ei
nem abgeschlossenen wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudien
gang (Anhebung der Abschlussnote aus a. um 0,2). 

In der zweiten Stufe des Auswahlverfahrens müssen die Bewerberinnen und Bewerber an 
einem Auswahlgespräch teilnehmen. Die Nichtteilnahme am Auswahlgespräch schließt 
die weitere Teilnahme am Auswahlverfahren aus. Die Anzahl der eingeladenen Bewerbe
rinnen und Bewerber entspricht dem Vierfachen der verfügbaren Studienplätze. Bei Rang
gleichheit entscheidet das Los. 

(3) Der Termin für das Auswahlgespräch wird vom Vorsitzenden der Auswahlkommission be
stimmt und den Studienbewerberinnen und Studienbewerbern elektronisch oder telefo
nisch mitgeteilt. Das Auswahlgespräch wird als Gruppengespräch mit maximal 5 Bewerbe
rinnen oder Bewerbern mit einer Dauer von etwa 50 Minuten durchgeführt. Es wird von 
zwei prüfungsberechtigten Personen durchgeführt, von denen mindestens eine hauptamt
liche Professorin oder hauptamtlicher Professor der Fakultät sein muss. Das Auswahlge
spräch wird im Regelfall in elektronischer Form als Videokonferenz durchgeführt. 

(4) Machen Bewerberinnen oder Bewerber glaubhaft, dass sie wegen länger andauernder o
der ständiger körperlicher Beeinträchtigung bzw. Behinderung ganz oder teilweise nicht in 
der Lage sind, das Auswahlgespräch ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzu
legen, so kann von der oder dem Vorsitzenden der Auswahlkommission gestattet werden, 
dass das Auswahlgespräch in einer verlängerten Zeit oder in einer anderen Form stattfin
det. Härtefallantrag und zugehörige Nachweise z.B. ein ärztliches Attest müssen spätes
tens bis drei Arbeitstage vor Antritt des Auswahlverfahrens bei der oder dem Vorsitzenden 
der Auswahlkommission vorgelegt werden. 

(5) Das Auswahlgespräch erfolgt auf Grundlage folgender Kriterien: 

a. Allgemeine Wirtschaftskenntnisse und Kompetenzen 
b. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Kompetenzen 
c. Persönliche Eignung des Bewerbers 
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Die Kriterien des Auswahlgesprächs werden entsprechend der Bewertungsmaßstäbe der 
allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der 
Hochschule Reutlingen bewertet. 

§ 6 Erstellen der Rangliste für die Auswahlentscheidung 

(1) Die Vergabe der Studienplätze erfolgt nach einer abschließenden Rangliste, die von der 
Auswahlkommission erstellt wird. In die Bewertung der Bewerberinnen und Bewerber geht 
die Abschlussnote des Studiums, welches Zugangsvoraussetzung für den Masterstudien
gang ist (ggf. gern. § 5 Abs. 2 verbessert, Gewichtung 50%), und das Auswahlgespräch 
(Gewichtung 50%, die 3 Kriterien nach § 5 Abs. 5 a-c sind jeweils gleichwertig) ein. Diese 
Bewertung wird arithmetisch gemittelt und auf eine Nachkommastelle gekürzt. Besteht 
bei einer Auswahl nach den Sätzen 1 bis 3 Ranggleichheit, erfolgt die Auswahl gemäß§ 6 
Abs 4 S. 4 HZG nach der Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Vorausset
zung für den Zugang zu dem Masterstudiengang ist. Besteht danach noch Ranggleichheit, 
entscheidet das Los. 

(2) Die Zulassung zum Studiengang wird von der Leitung der Hochschule Reutlingen ausge
sprochen. 

§ 7 Verstoß gegen die Ordnung, Täuschungsversuch 

Hat ein Bewerber / eine Bewerberin das Ergebnis des Auswahlverfahrens durch Täuschung beein
flusst und wird dies erst nach der Zulassung zum Studium bekannt, so kann die Auswahlkommis
sion das Ergebnis der Prüfung nachträglich berichtigen und den/ die Bewerber/ in der Rangfolge 
der Zulassung neu einordnen. Bei Täuschung, Drohung oder Bestechung wird die Zulassung auf

gehoben. 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt erstmals für 
das Vergabeverfahren zum Wintersemester 2022/ 2023. Gleichzeitig tritt die Zugangs- und Aus
wahlsatzung der Hochschule Reutlingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren in den Mas
terstudiengängen International Business Development (IBD) und International Accounting, Con- · 
trolling & Taxation (IACT) vom 29.03.2019 außer Kraft. 

Reutlingen, den 23.05.2022 

~ 
Prof. Dr. Hendrik Brumme 

--
Präsident 
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Amtsblatt 19/2022 

Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University 

Satzung über die Aufnahmeprüfung und das Auswahlverfahren für 
den Bachelor-Studiengang International Business 

mit dem akademischen Abschluss Bachelor of Science 

vom 23.05.2022 

Aufgrund von § 6 a des Hochschulzulassungsgesetzes - HZG vom 15.09.2005 (GBI. S.629 
ff.), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 17.12.2020 (GBI. S. 1204,1229), § 63 
Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes - LHG in der Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. S. 
99 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022 S. 1, 
2), §§ 19 ff. der Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) vom 02.12.2019 (GBI. S. 489), 
zuletzt geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums vom 20.12.2021 (GBI. 
S. 1049) sowie § 5 der gültigen Satzung über allgemeine Regelungen zum Hochschulzu
lassungs- und Auswahlwahlverfahren der Hochschule Reutlingen (Allgemeine Zulassungs
satzung), hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 13.05.2022 die nachstehende Sat
zung beschlossen: 

§1 
Verfahren 

(1) Im Studiengang International Business werden 100% der Studienplätze nach dem 
Ergebnis eines Auswahlverfahrens vergeben. Diese werden zur Hälfte an ausländi
sche Bewerber oder Staatenlose, die nicht nach § 1 Abs. 2 HZVO Deutschen gleich
gestellt sind und zur Hälfte an deutsche oder Deutschen gleichgestellte Bewerber 
vergeben. Zur Feststellung der fachspezifischen Studierfähigkeit wird eine Aufnah
meprüfung durchgeführt. Diese ermittelt den Grad der Eignung des Bewerbers1 für ·· 
das angestrebte Studium und den angestrebten Beruf. 

(2) An dem Auswahlverfahren nimmt teil, wer frist- und formgerecht einen Antrag auf 
Zulassung zum Studium im Studiengang International Business gestellt hat. Die er
folgreiche Teilnahme an der Aufnahmeprüfung ist Voraussetzung für die Zulassung 
zum Studiengang. 

(3) Sind mehr Bewerberinnen und Bewerber geeignet, als Plätze insgesamt zur Verfü
gung stehen, findet unter den Bewerberinnen und Bewerbern ein Auswahlverfahren 
nach den Bestimmungen dieser Satzung statt. 

§2 
Auswahlkommission 

(1) Das Auswahlverfahren wird von einer Auswahlkommission durchgeführt, die vom Fa
kultätsrat bestellt wird. Sie besteht aus mindestens zwei hauptberuflichen Professo
rinnen oder Professoren des Studiengangs, von denen eine oder einer durch Fakul-

1 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dieser Satzung durchgängig die männliche Form benutzt. 
Im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes sind diese Bezeichnungen als nicht geschlechtsspezifisch zu be
trachten. 
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tätsratsbeschluss den Vorsitz übernimmt. Die oder der Vorsitzende der Auswahlkom
mission verantwortet die Durchführung des Auswahlverfahrens. Die Auswahlkommis
sion berichtet dem Fakultätsrat nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die ge
sammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Aus
wahlverfahrens. 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder entspricht der Amtszeit des Dekans. Eine Wiederbestel
lung ist möglich. 

(3) Die Entscheidung über die Auswahl trifft das Präsidium aufgrund einer Empfehlung 
der Auswahlkommission. 

§3 
Antrag und Fristen 

(1) Der Antrag auf Zulassung für das erste oder ein höheres Fachsemester muss ein
schließlich aller erforderlichen Unterlagen 

1. für deutsche und Deutschen gleichgestellte Bewerber gemäß § 1 Abs. 2 HWO 
(EU/ EWR Bewerber oder Bildungsinländer) 

a) für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 
b) für das Sommersemester bis zum 30. November des Vorjahres 

2. für sonstige ausländische oder staatenlose Bewerber gemäß § 1 Abs. 2 HWO 
a) für das Wintersemester bis zum 15. April eines Jahres 
b) für das Sommersemester bis zum 15. Oktober des Vorjahres 

eingegangen sein (Ausschlussfristen). 
(2) Die Form des Antrags und die einzureichenden Unterlagen richten sich nach den 

Bestimmungen in der jeweils gültigen Satzung der Hochschule Reutlingen über allge
meine Regelungen zum Hochschulzulassungs- und Auswahlverfahren. Abweichend 
von § 2 Abs. 4 Nr. 2 Allgemeine Zulassungssatzung in der jeweils gültigen Fassung 
müssen Bewerberinnen und Bewerber gemäß Abs. 1 Nr. 2 zum Zeitpunkt der Bewer
bung noch keine Anerkennung der Hochschulzugangsberechtigung vorlegen; statt
dessen ist die ausländische Vorbildung einzureichen. Der Lebenslauf ist von allen 
Bewerbern in englischer oder deutscher Sprache vorzulegen. 

(3) Liegt bei deutschen Bewerberinnen und Bewerbern zum Ende der Antragsfrist das 
Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigungfür den Studiengang noch nicht vor, 
kann ein vorläufiges Zeugnis beigefügt werden. Das vorläufige Zeugnis muss auf be
reits vollständig abgeschlossenen Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hochschulzu
gangsberechtigung beruhen, eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen ent
halten und von einer für die Notengebung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle 
ausgestellt sein . 

(4) Zusätzlich sind dem Antrag auf Zulassung beizufügen 

1. Dokumente, die den im Lebenslauf geschilderten Werdegang belegen. 
2. Nachweis über Sprachkenntnisse in Englisch entsprechend Niveau 82 gemäß 

der Satzung über die erforderlichen Sprachkenntnisse für ein Studium an der 
Hochschule Reutlingen in der jeweils gültigen Fassung. · 

(5) Sofern nicht anders angegeben, können Unterlagen in deutscher oder englischer 
Sprache eingereicht werden. 
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§4 
Anforderungsprofil 

(1) Im Rahmen des Auswahlverfahrens wird festgestellt, ob und zu welchem Grad die 
Bewerberinnen und Bewerber das Anforderungsprofil erfüllt, das Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Abschluss des Studiums im Studiengang International Business 
ist. 

(2) Ein erfolgreicher Abschluss des Studiums setzt voraus, dass der Bewerber insbeson
dere folgende Anforderungen erfüllt: 

1. Kognitive Kompetenzen 
• gutes systematisch-analytisches Denken 
• gute Problemanalyse- und Problemlösefähigkeit 
• gute Auffassungsgabe 

2. Soziale und Kommunikative Kompetenzen 
• ausgeprägte Fähigkeit zur Teamarbeit 
• ausgeprägte interkulturelle Sensibilität 
• ausgeprägte Fähigkeit zum Zuhören und Achtsamkeit 
• gute englische Sprachfähigkeiten 

3. Persönliche Kompetenzen 
• hohe Motivation für den Studiengang und das Berufsfeld 
• hohe Belastbarkeit 
• hohe Leistungsbereitschaft 
• hohe Selbständigkeit 
• hohe Lernbereitschaft 

4. Normative und Emotionale Kompetenzen 
• Respekt und Wertschätzung gegenüber anderen 
• ausgeprägte Fähigkeit, sich selbst und andere zu beg~istern 
• ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstreflexion 
• ausgeprägte Verantwortungsbereitschaft 

§5 
Verfahren der Aufnahmeprüfung 

(1) Die Aufnahmeprüfung besteht aus: 

1. der Vorauswahl der Bewerberinnen und Bewerber anhand der mit dem Antrag 
auf Zulassung eingereichten Unterlagen (§ 6) 

2. der Aufnahmeprüfung, bestehend aus 
• dem Aufnahmetest(§ 7) 
• dem Auswahlgespräch(§ 8) 
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(2) Machen Bewerberinnen und Bewerber ggf. durch ein ärztliches Attest glaubhaft, dass 
sie wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Beeinträchtigung bzw. Be
hinderung ganz oder teilweise nicht in der Lage sind, die Aufnahmeprüfung ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so kann vom der oder dem Auswahl
ausschussvorsitzenden gestattet werden, dass die Prüfungsleistungen der Aufnah
meprüfung mit einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleis
tungen in einer anderen Form zu erbringen sind. Ein entsprechender Antrag muss 
spätestens drei Arbeitstage vor Beginn der Aufnahmeprüfungen· beim der oder dem 
Auswahlausschussvorsitzenden eingegangen sein. 

(3) Eine nicht bestandene Aufnahmeprüfung kann in einem regulären künftigen Aus
wahlverfahren einmal wiederholt werden. Eine weitere Wiederholung ist nicht zuläs
sig. 

§6 
Vorauswahl 

(1) Zur Begrenzung der Teilnehmerzahl an der Aufnahmeprüfung findet eine Vorauswahl 
statt. Die Vorauswahl erfolgt gesondert für ausländische Bewerber oder Staatenlose, 
die nicht nach § 1 Abs. 2 HZV0 Deutschen gleichgestellt sind und für deutsche oder 
Deutschen gleichgestellte Bewerber. 

(2) Die Vorauswahl erfolgt nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechti
gung bzw. der ausgewiesenen Note der anerkannten Hochschulzugangsberechtigung 
und nach Qualifikationsmerkmalen, die über die Erfüllung des Anforderungsprofils 
nach§ 4 Abs. 2 und damit über die Studierfähigkeit für den Studiengang besonderen 
Aufschluss geben. Diese besonderen Qualifikationsmerkmale sind: 

1. Qualifizierte, studienrelevante, praktische Tätigkeiten, nachgewiesen durch 
eine kaufmännische Ausbildung gemäß Anlage 1 oder eine kaufmännische Be
rufstätigkeit von mindestens zwei Jahren, 

2. besonderes, freiwilliges Engagement von mindestens fünf Monaten, nachge
wiesen durch Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr, Bundes
freiwill igendienst, Europäischen Freiwilligendienst oder Weltkirchlichen Frie
densdienst, 

3 . studienrelevante Auslandsaufenthalte von mindestens fünf zusammenhängen
den Monaten, nachgewiesen während eines vorhergehenden Studiums oder 
durch Beruf, Praktikum, Freiwilliges Soziales Jahr, Studienkolleg, Work & Travel, 
AuPair, Sprachkurs oder Schuljahr im Ausland. 

Durch die besonderen Qualifikationsmerkmale kann die Note der Hochschulzugangs
berechtigung um maximal 0,75 Notenpunkte angehoben werden. Die unter Nr. 1. bis 
3. bezeichneten, besonderen Qualifikationsmerkmale werden gleich gewichtet und 
können jeweils zu einer Verbe~serung von 0,25 Notenpunkten führen. 

Liegt noch keine Note der Hochschulzugangsberechtigung vor, wird die Durch
schnittsnote des vorläufigen Zeugnisses gemäß § 3 Abs. 3 verwendet. 

(3) Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund der Vorauswahl zur Aufnah
meprüfung zugelassen werden, beträgt das Zweieinhalbfache der zu besetzenden 
Studienplätze. Diese ergeben sich 
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1. zur Hälfte aus ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern oder Staatenlose, 
die nicht nach § 1 Abs. 2 HZVO Deutschen gleichgestellt sind und 

2. zur Hälfte aus deutschen oder deutschen gleichgestellten Bewerberinnen und 
Bewerber. 

Stehen nicht ausreichend viele Bewerberinnen und Bewerber nach Nr. 1 oder nach 
Nr. 2 zur Verfügung, werden so viele Bewerberinnen und Bewerber aus der jeweils 
anderen Quote zur Aufnahmeprüfung zugelassen, bis das Zweieinhalbfache aller zu 
besetzenden Studienplätze erreicht ist. Ist das Ergebnis nicht ganzzahlig, wird aufge
rundet. 

(4) zugelassen zur Aufnahmeprüfung werden Bewerberinnen und Bewerber entspre
chend der Rangliste der Durchschnittsnoten unter Berücksichtigung der in Abs. 2 ge
nannten besonderen Qualifikationsmerkmale. 

(5) Es werden getrennte Ranglisten für die Zulassung zu Aufnahmeprüfung für ausländi
sche Bewerberinnen und Bewerber oder Staatenlose, die nicht nach § 1 Abs. 2 HZVO 
Deutschen gleichgestellt sind und für deutsche oder Deutschen gleichgestellte Be
werber erstellt. Bei Ranggleichheit entscheidet die bessere Note der Hochschulzu
gangsberechtigung, danach das Los. 

§7 
Aufnahmetest 

(1) Der internetbasierte Aufnahmetest besteht aus zwei Teilen und dauert circa 45 Mi
nuten. Er wird in englischer Sprache durchgeführt und prüft die fachspezifischen, 
kognitiven Kompetenzen des Anforderungsprofils nach § 4 Abs. 2 (systematisch-ana
lytisches Denken, Problemanalyse- und Problemlösefähigkeit, Auffassungsgabe). 

(2) Die technischen Voraussetzungen (Onlinezugang) sowie der Termin bis zu welchem 
der Auswahltest spätestens abgelegt werden muss, werden den Bewerbern schrift
lich oder per E-Mail mitgeteilt. 

(3) Für jeden der Teile des Aufnahmetests vergibt der oder die Vorsitzende der Auswahl
kommission Noten zwischen 1 bis 5 mit einer Nachkommastelle (1 = sehr gut, 2 = 
gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft). Die Gesamtnote des Auf
nahmetests ergibt sich als arithmetisches Mittel beider Teile auf eine Nachkommas
telle gekürzt. 

(4) Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber im Rahmen des Aufnahmetests mindestens 
die Note 2,5 erzielt, gilt der Aufnahmetest als bestanden. 

(5) Die Ergebnisse des Aufnahmetests werden nach Bestandskraft der Entscheidung 
über den Antrag auf Zulassung vernichtet. 

§8 
Auswahlgespräch 

(1) Der Termin für das Auswahlgespräch wird den Bewerberinnen und Bewerbernschrift
lich oder per E-Mail mitgeteilt. Das Auswahlgespräch findet für alle Bewerber vor Ort 
in Reutlingen statt. Sich im Ausland aufhaltende Bewerber, die begründet nicht am 
Auswahlgespräch in Reutlingen teilnehmen können, erhalten die Möglichkeit, das 

Seite 5 von 8 



Auswahlgespräch in elektronischer Form als Videokonferenz gemäß § 5 a der Allge
meinen Zulassungssatzung zu führen. Abweichend von Satz 2 kann die Auswahlkom
mission entscheiden die Auswahlgespräche für jeweils alle Bewerber der in § 3 Abs. 
1 genannten Bewerbergruppen in elektronischer Form als Videokonferenz gemäß § 
5 a der Allgemeinen Zulassungssatzung durchzuführen. Den Bewerberinnen und Be
werbern wird diese Entscheidung mit dem Termin für das Auswahlgespräch mitge
teilt. 

(2) Das Auswahlgespräch dauert in der Regel 30 Minuten. Es wird in englischer Sprache 
geführt. Es kann auch als Gruppengespräch geführt werden. Die Dauer verlängert 
sich dann entsprechend der Teilnehmerzahl. 

(3) Die Auswahlkommission setzt zur Durchführung des Auswahlgesprächs mehrere Prü
fungskommissionen ein, die aus mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern beste
hen, von denen mindestens eine hauptamtliche Professorin oder Professor der Fa
kultät ESB Business School ist. Weitere Prüferinnen oder Prüfer können Professorin 
oder Professoren, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, Alumni und Firmenvertreterin
nen und Firmenvertreter sein, die mindestens über einen Bachelorabschluss oder 
einen äquivalenten Abschluss verfügen. Über Gesprächsverlauf und Bewertung wird 
ein Protokoll angefertigt und von den Prüferinnen oder Prüfern unterzeichnet. Bera
tend können auch Studierende am Auswahlgespräch teilnehmen. 

(4) Das Auswahlgespräch dient der Feststellung der Studierfähigkeit für das gewünschte 
Studium, insbesondere ob und zu welchem Grad der Bewerber die sozialen/ kommu
nikativen, persönlichen, sprachlichen und normativen/emotionalen Kompetenzen 
des Anforderungsprofils nach § 4 Abs. 2 erfüllt. 

(5) Für das Auswahlgespräch wird eine Note zwischen 1 bis 5 mit einer Nachkommas
telle vergeben (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangel
haft). 

(6) Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber im Auswahlgespräch mindestens die Note 
2,5 erzielt, gilt das Auswahlgespräch als bestanden. 

(7) Protokolle und Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem Auswahlgespräch wer
den nach Bestandskraft der Entscheidung über den Antrag auf Zulassung vernichtet. 

§9 
Vergabe der Studienplätze 

(1) Haben mehr Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmeprüfung bestanden als Stu
dienplätze zur Verfügung stehen, erfolgt die Vergabe der Studienplätze gemäß Abs. 
2 und 3 jeweils zur Hälfte an ausländische Bewerberinnen und Bewerber oder Staa
tenlose, .die nicht nach § 1 Abs. 2 HZV0 Deutschen gleichgestellt sind und zur Hälfte 
an deutsche oder Deutschen gleichgestellte Bewerber. 

(2) Über die Platzierung auf der Rangliste entscheidet eine Wertzahl, in die mit 30% die 
nach § 6 Abs. 2 adjustierte Durchschnittsnote der HZB, mit 20% die Note für Aufnah
metest und mit 50% die Note für das Auswahlgespräch eingehen. Die ermittelte Wert
zahl wird auf eine Nachkommastelle gekürzt. Bei gleicher Wertzahl entscheidet die 
Note für das Auswahlgespräch. Besteht anschließend Ranggleichheit entscheidet die 
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adjustierte Durchschnittsnote der HZB, danach die Note für den Aufnahmetest, da
nach das Los. 

(3) Die Zulassungsangebote zum Studium werden in der Reihenfolge der Ranglisten aus
gesprochen. Enthält eine der Ranglisten weniger geeignete Bewerberinnen und Be
werber als anteilsmäßig Studienplätze für diese Bewerbergruppe zur Verfügung ste
hen, werden die freien Studienplätze mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern 
der anderen Rangliste - entsprechend der Reihenfolge - aufgefüllt. 

(4) Gibt es für ein bestimmtes höheres Fachsemester mehr Bewerberinnen und Bewer
ber, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen und die Aufnahmeprüfung bestan
den haben, als freie Studienplätze zur Verfügung stehen, so werden diese Studien
plätze aufgrund des durch § 32 HZVO i.V.m. § 7 HZG festgelegten Auswahlverfahrens 
vergeben. Soweit nach diesem Ausw~hlverfahren eine Rangfolge aufgrund bisher er
brachter Studien- und Prüfungsleistungen zu bilden ist, werden die nach der Studien
und Prüfungsordnung erforderlichen und vom zuständigen Prüfungsausschuss aner
kannten Studien- und Prüfungsleistungen berücksichtigt. Es werden die Bewerber 
aufgrund der Anzahl der zu berücksichtigenden ECTS-Punkten vom zuständigen Prü
fungsausschuss in eine Rangfolge gebracht. 

§ 10 

Verstoß gegen die Ordnung, Täuschungsversuch 

Hat eine Bewerberinn oder ein Bewerber das Ergebnis der Aufnahmeprüfung durch Täu
schung beeinflusst und wird dies erst nach Zulassung zum Studium bekannt, so kann der 
Auswahlausschuss das Ergebnis der Prüfung nachträglich berichtigen und die Bewerberin 
oder den Bewerber in der Rangliste neu einordnen. Bei Täuschung, Drohung oder Beste
chung wird die Zulassung aufgehoben. 

§ 11 

1 n krafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie gilt erstmals für die 
Vergabe der Studienplätze zum Wintersemester 2022/ 23. Gleichzeitig tritt die Satzung der 
Hochschule für die hochschuleigenen Auswahlverfahren im Studiengang International Bu
siness (B.Sc.) vom 29.03.2019 außer Kraft. 

Reutlingen, den 23.05.2022 

;==?--~ 
Professor Dr. Hendrik Brumme 
Präsident 
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Anlage 1 zu § 6 Abs. 2 Nr. 1 der Satzung über die Aufnahmeprüfung und das Auswahlver
fahren für den Bachelor-Studiengang International Business 

Liste kaufmännischer Ausbildungen: 
• Automobilkaufmann/-frau 
• Bankkaufmann/-frau 
• Fachkraft für Lagerlogistik 
• Hotelkaufmann/-frau 
• lmmobilienkaufmann/-frau 
• lndustriekaufmann/-frau 
• lnformatikkaufmann/-frau 
• Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau 
• lnvestmentfondskaufmann/-frau 
• Kaufmann/-frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr 
• Kaufmann/-frau für audiovisuelle Medien 
• Kaufmann/-frau Für Büromanagement 
• Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 
• Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen 
• Kaufniann/-frau für Marketingkommunikation 
• Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen 
• Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit 
• Kaufmann/-frau für Verkehrsservice 
• Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen 
• Kaufmann/-frau im Einzelhandel 
• Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 
• Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 
• Kaufmann/-frau im E-Commerce 
• Luftverkehrskaufmann/-frau 
• Medienkaufmann/-frau Digital und Print 
• Personaldienstleistungskaufmann/-frau 
• Schifffahrtskaufmann/-frau 
• Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr 
• Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 
• Steuerfachangestellte/r 
• Veranstaltungskaufmann/-frau 
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Amtsblatt 20/2022 

Zugangs- und Auswahlsatzung der Hochschule Reutlingen 
für den Masterstudiengang 

Digital lndustrial Management and Engineering 

Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University 

mit dem akademischen Abschluss Master of Science (M.Sc.) 

vom 23.05.2022 

Aufgrund von§ 6 Abs. 2 und 4 des Hochschulzulassungsgesetzes - HZG vom 15.09.2005 (GBI. 
S.629 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 17.12.2020 (GBI. S. 1204,1229), §§ 59 
Abs. 1 Satz 2, 19 Abs. 1 Satz 2 Nummer 10 des Landeshochschulgesetzes - LHG in der 
Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. S. 99 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
21.12.2021 (GBI. 2022 S. 1,2) und § 33 der Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) vom 
02.12.2019 (GBI. S. 489), zuletzt geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums 
vom 20.12.2021 (GBI. S. 1049) sowie § 5 der gültigen Satzung über all-gemeine Regelungen 
zum Hochschulzulassungs- und Auswahlwahlverfahren der Hochschule Reutlingen (Allgemeine 
Zulassungssatzung), hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 13.05.2022 die nachstehende 
Satzung beschlossen: 

§1 
Verfahren 

(1) In dem Studiengang „Digital lndustrial Management and Engineering" werden die 
Studienplätze nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) Am Auswahlverfahren nimmt teil, _wer die Zugangsvoraussetzungen erfüllt und sich frist- und 
formgerecht gemäß der Allgemeinen Zulassungssatzung der Hochschule Reutlingen um 
einen Studienplatz beworben hat. 

§2 
Antrag, Form und Fristen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zum Studium einschließlich aller erforderlichen Unterlagen muss 
zu für das Sommersemester bis zum 15. Januar und für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
beim Zulassungsamt der Hochschule, Alteburgstr. 150, 72762 Reutlingen eingegangen sein 
(Ausschlussfrist). 

(2) Der Zulassungsantrag sowie alle erforderlichen Unterlagen gemäß dieser Satzung sowie der 
jeweils gültigen Fassung der Satzung der Hochschule Reutlingen über allgemeine 
Regelungen zum Hochschulzulassungs- und Auswahlverfahren müssen elektronisch bei der 
Hochschule eingehen. 

(3) Einzureichen sind 

die in der Satzung der Hochschule Reutlingen über allgemeine Regelungen zum 
Hochschulzulassungs- und -auswahlverfahren und die im Zulassungsantrag der 
Hochschule ·genannten Dokumente 
Nachweis der in § 4 genannten Sprachkenntnisse 
Exposee zur präferierten Forschungsarbeit, Dokumente über studienrelevante 
Auslandsaufenthalte (z.B. Auslandsstudiensemester, einschlägige praktische 
Tätigkeiten) 

Alle Unterlagen sind in deutscher oder englischer Sprache einzureichen. Die Hochschule 
kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrundeliegenden Dokumente bei 
der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 
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§3 
Auswahlkommission 

Hochschule Reutlingen 
Reutlingen Universit y 

(1) Das Auswahlverfahren wird von einer Auswahlkommission durchgeführt, die von der 
Studiendekanin oder dem Studiendekan eingesetzt wird. Sie besteht aus mindestens zwei 
hauptberuflichen Professorinnen oder Professoren der Fakultät ESB Business School. 

(2) Die Auswahlkommission kann zur Durchführung des Auswahlverfahrens Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft, Verwaltung, Forschung und Lehre hinzuziehen, die mindestens einen 
Masterabschluss oder einen äquivalenten Hochschulabschluss besitzen. 

(3) Die Auswahlkommission erstellt gemäß§ 5 eine Rangliste der Bewerberinnen und Bewerber. 
Die Entscheidung über die Auswahl der Bewerber trifft das Präsidium aufgrund der 
Empfehlung der Auswahlkommission. 

Voraussetzung für den Zugang ist: 

§4 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) ein Hochschulabschluss mit mindestens 210 ECTS-Credits oder äquivalentem 
Leistungsumfang in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, 
Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Produktionstechnik oder vergleichbaren Bereichen des 
Ingenieurwesens, 

(2) Englischkenntnisse auf dem Niveau 82 (nach dem gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen) nachzuweisen über die in § 2 der „Satzung über die 
erforderlichen Sprachkenntnisse für ein Studium an der Hochschule Reutlingen" in der 
jeweils gültigen Fassung aufgeführten Nachweise, 

(3) für Angehörige ausländischer Staaten und Staatenlose der Nachweis der deutschen 
Sprachkenntnisse gern. Satzung über die erforderlichen Sprachkenntnisse der Hochschule 
Reutlingen, 

(4) die fachspezifische Eignung in Form einer schriftlichen Darlegung der von der Bewerberin 
oder dem Bewerber präferierten Forschungsarbeit im Rahmen des Masterstudiums „Digital 
lndustrial Management and Engineering" in einem Exposee von max. 2 _Seiten (Gliederung: 
Relevanz des Themas, Einordnung in den Stand der Technik und Wissenschaft, adäquate 
Zielsetzung und Realisierung), das von der Auswahlkommission mit der Note 4,0 oder besser 
bewertet worden ist. 

§5 
Auswahlkriterien und Durchführung des Auswahlverfahrens 

(1) übersteigt die Zahl der geeigneten Bewerber die Aufnahmekapazität des Studiengangs gern. 
ZZVO-HAW, werden diese nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens vergeben. Das 
Auswahlverfahren erfolgt in zwei Stufen auf Grundlage folgender Kriterien: 

In der ersten Stufe wird eine Note aus den beiden Teilnoten: 
a. Durchschnittsnote des studienqualifizierenden Hochschulabschlusses (Gewichtung 75%) 

und 
b. Notenbewertung des eingereichten Exposees (Gewichtung 25%) erstellt. Bei 

unterschiedlichen Bewertungen des Exposees durch die stimmberechtigten Mitglieder 
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Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University 

der Auswahlkommission wird der arithmetische Mittelwert aus der Notenbewertung der 
Mitglieder gebildet und auf ein Nachkommstelle abgeschnitten. 
Die Noten aus den beiden Teilen a und b wird auf eine Nachkommastelle abgeschnitten. 

In der zweiten Stufe werden die bis Ablauf der Bewerbungsfrist nachgewiesenen 
studienrelevanten Auslandsaufenthalte von mindestens fünf zusammenhängenden 
Monaten durch qualifizierte Berufstätigkeit oder Praktikum oder 20 ECTS-Credits während 
eines vorhergehenden Studiums oder im Ausland, mit 0,5 Notenpunkten bewertet. Dies führt 
zu einer Verbesserung der gebildeten Note aus Stufe eins und ergibt die Gesamtnote der 
Bewerberin oder des Bewerbers. 

(2) Auf der Grundlage der gebildeten Gesamtnoten aller Bewerberinnen und Bewerber wird eine 
Rangliste erstellt. Bei gleicher Gesamtnote erfolgt die Auswahl nach der Durchschnittsnote 
des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang zu dem Aufbau- oder 
Masterstudiengang ist. Besteht dann noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 

(3) In der Reihenfolge der Rangliste werden die Zulassungen zum Studium durch das Präsidium 
der Hochschule Reutlingen ausgesprochen. 

§6 
Verstoß gegen die Ordnung, Täuschungsversuch 

Hat eine Bewerberin, oder ein Bewerber das ~rgebnis des Auswahlverfahrens durch Täuschung 
beeinflusst und wird dies erst nach der Zulassung zum Studium bekannt, so kann die 
Auswahlkommission das Ergebnis des Auswahlverfahrens nachträglich berichtigen und Zulassung 
der Bewerberin oder des Bewerbers aufheben. Gleiches gilt bei Drohung oder Bestechung von 
Mitgliedern der Auswahlkommission. 

§7 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 
Sommersemester 2023. 

Prof. Dr. Hendrik Brumme 
Präsident 

-
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Amtsblatt 21/2022 
Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University 

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den 

MBA-Studiengang International Management 

(Part-Time) 

Stand: 23.05.2022 

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit§ 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 Landeshochschul

gesetz - LHG in der Fassung vom 01.04.2014 (GBI. S. 99), zuletzt geändert durch Art. 7 der 

Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022 S. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prü

fungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 

06.08.2019 hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 13.05.2022 die nachstehende Sat

zung in der vorliegenden Form beschlossen. Der Präsident der Hochschule Reutlingen hat ge

mäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 23.05.2022 zugestimmt. 

§ 1 Ziel des Studiengangs 

Das MBA-Programm International Management (Part-Time) wendet sich primär an Personen mit 

einem nicht wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulabschluss. Es ermöglicht diesen den be

rufsbegleitenden Erwerb von Managementkompetenzen unter Einbezug ihrer Berufserfahrung. 

Den Studierenden werden umfassende Managementfähigkeiten innerhalb eines breiten unter

nehmensrelevanten Spektrums auf wissenschaftlicher, methodischer und erfahrungsprakti

scher (best practice) Grundlage vermittelt. Diese schließen die Heranführung an unternehmeri

sches Denken und Handeln und die Sensibilisierung für Management in einem interkulturellen 

Umfeld ein. 

Hierdurch werden Absolventinnen und Absolventen befähigt, unternehmens- und unternehme

risch relevante Funktionen in einem internationalen Kontext zu übernehmen und entsprechende 

Entscheidungen zu treffen. Typische Berufsfelder liegen in allen operativen, wachstums- und 

strategierelevanten Schnittstellen international agierender Unternehmen. 
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§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit 

Der weiterbildende Masterstudiengang mit dem Abschlussgrad Master of Business Administra

tion (MBA) umfasst eine Regeistudienzeit von fünf Semestern. 

§ 3 Aufbau des Studiengangs 

Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveran

staltungen in Semesterwochenstunden (SWS) sowie die zu erreichenden ECTS-Punkte sind in 

Tabelle 1 aufgeführt. 

Tabelle 1: Semesterwochenstunden und ECTS-Punkte 

Abschlussgrad sws ECTS-Punkte 

MBA 56 90 

Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) ist in Tabelle 2 und 3 geregelt. 

§ 4 Prüfungsausschuss 

Der Prüfungsausschuss besteht entsprechend §10 (3) der allgemeinen Studien- und Prüfungs

ordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule Reutlingen als ,Kleiner Prüfungs

ausschuss' aus drei Mitgliedern aus dem Kreis der im MBA International Management Part-Time 

lehrenden Professorinn·en oder Professoren. 

§ 5 Voraussetzungen 

Die Anmeldung zur Master Thesis setzt den erfolgreichen Abschluss von Modulprüfungen mit 

insgesamt mindestens 45 ECTS-Punkten aus Leistungen des ersten bis dritten Semesters vo

raus. 

§ 6 Studienabschnitt im Ausland 

Der Studiengang enthält einen verpflichtenden Studienabschnitt im Ausland, der in den Semes

tern 2, 3 oder 4 absolviert wird. Dieser muss im Umfang von mindestens 3 ECTS und maximal 

12 ECTS aus den Wahlpflichtmodulen erbracht werden. Die im Ausland zu absolvierenden Wahl

pflichtmodule werden mittels Learning Agreement festgelegt und bestätigt. Schließen die Stu

dierenden das/ die Wahlpflichtmodulje im Ausland nicht erfolgreich ab, müssen die fehlenden 

Leistungen im Bereich der Wahlpflichtmodule im Studiengang nachgeholt werden. Von der Ver

pflichtung, Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen eines Studienabschnitts im Ausland zu 

erbringen kann abgesehen werden, wenn äquivalente Leistungen nachgewiesen werden oder 
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ein Härtefall vorliegt, der einen Auslandsaufenthalt nicht ermöglicht. Die Studien- und Prüfungs

leistungen müssen in diesem Fall im Studiengang an der Hochschule Reutlingen erbracht wer

den. Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss auf Basis eines begründeten Antrags des Stu

dierenden. 

§ 7 Veranstaltungssprachen 

Die Veranstaltungssprachen sind Deutsch und Englisch. Die Lehr- und Prüfungssprache der Mo

dule wird im Modulhandbuch ausgewiesen. 

§ 8 Abschlussarbeit 

Die in deutscher oder englischer Sprache zu verfassende Abschlussarbeit soll im fünften Semes

ter erstellt werden. Ihr Umfang entspricht 16 ECTS-Punkten. Die maximale Bearbeitungszeit be

trägt vier Monate. 

§ 9 Bildung der Gesamtnote 

Die Gesamtnote ermittelt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Modulprüfungen und der 

Abschlussarbeit gemäß Tabelle 2. 
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Tabelle 2: Pflichtmodule (core modules) 

Modul-
Modul/LV SWS per Semester 

nummer 

1 

Mi 
Market-orlented 

4 
Manal!:ement 

M2 
Managerlal and Flnanclal 

4 
Accountlnl!: 

M3 
Negotlatlng across 

4 
Borders 

M4 
Business Research 

2 
Methods 

MS Economlcs & Finance 

M 5.1 
Economics of Firms and 
Markets 

M 5.2 Business Finance 

M6 
Strategie & Sustainable 
Management 

M 6.1 Strategie Management 

M6.2 
Sustainability 
Manai;!ement 

M7 Electlve 1 (siehe Tab. 3) 

MB Leadershlp & Change 

M 8.1 Leadershlp 

M8.2 
Organisational Behaviour 
and Chane:e 

M9 
Dlgltlsatlon & 
Entrepreneurshlp 

M9.1 
Digital Business 
Stratee:ies 

M9.2 Digital Entrepreneurship 

M10 Electlve 2 (siehe Tab. 3) 

M11 
Business Process 
Mana~ement Simulation 

M12 
International Business 
Law 

M13 Electlve 3 (siehe Tab. 3) 

M14 Electlve 4 (siehe Tab. 3) 

M15 Master Thesis 

Summe 14 

1 CA 
KL 
PA 
MT 

Continuous Assessment 
Klausur 
Projektarbeit 
Master Thesis 

2 b benotet 
u unbenotet 

2 3 4 

6 

(3) 

(3) 

6 

(3) 

(3) 

3 

6 

(3) 

(3) 

6 

(3) 

(3) 

3 

3 

3 

3 

3 

15 15 12 

5 

0 

0 

Summe Modul- Prüfungs- ECTS-
Gewicht 
Modul-sws prüfungen1 art2 Punkte 

note 

4 CA b 6 6 

4 KL2 b 6 6 

4 CA b 6 6 

2 - u 2 -

6 KL2/ PA b 8 8 

(3) 

(3) 

6 PA/CA b 8 8 

(3) 

(3) 

3 PA/CA b 3 3 

6 PA/ CA b 8 8 

(3) 

(3) 

6 PA/CA b 8 8 

(3) 

(3) 

3 PA/ CA b 3 3 

3 PA b 5 5 

3 KL2 b 5 5 

3 PA/ CA b 3 3 

3 PA/ CA b 3 3 

0 MT b 16 16 

56 90 88 
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Im zweiten, dritten und vierten Semester wählen die Studierenden vier Wahlpflichtmodule ge

mäß Tabelle 3. Diese Module werden nicht jedes Semester, sondern i.d.R. einmal pro Jahr ange

boten. Der Studiengang behält sich das Recht vor, nicht alle aufgelisteten Module jedes Jahr 

anzubieten. Die Entscheidung über die angeboten Module obliegt dem Studiengang und wird 

den Studierenden vor Vorlesungsbeginn bekanntgegeben. Der Prüfungsausschuss kann das An

gebot der Wahlpflichtmodule durch Beschluss um weitere Module ergänzen. Zusätzliche Wahl

pflichtmodule können von den Studierenden als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht 

in die Berechnung der Abschlussnote eingeht. 

Tabelle 3: Wahlpflichtmodule (electives) 

Modul- Summe Modul- Prüfungs- ECTS-
Gewicht 

Modul/LV SWS per Semester sws prüfungen art Punkte 
Modul-

nummer note 

1 2 
1 

3 
1 

4 5 

WPM1 Behavloural Flnance 3 3 PA/CA b 3 3 

WPM2 
Strategy 

3 3 PA/CA b 3 3 
Implementation 

WPM3 
Marketing below the 

3 3 
Llne 

PA/ CA b 3 3 

WPM4 
Negotlatlng and 

3 3 PA/CA b 3 3 
Draftlng Contracts 

WPMS 
Supply Chaln 

3 3 
Management 

PA/CA b 3 3 

WPM6 Business Development 3 3 PA/CA b 3 3 

WPM7 Sports Management 3 3 PA/CA b 3 3 

WPMB 
Advanced Law 
for Managers 3 3 PA/CA b 3 3 

WPM 9 ff. 
Vom Prüfungsaus-

3 3 b 3 3 
schuss ergänzte WPM 

§ 1.0 Inkrafttreten/Übergangsregelungen 

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt zum 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle Studierende 

des MBA-Studiengangs International Management (Part-Time), die ab dem Wintersemester 

2022/23 ihr Studium beginnen. 

Reutlingen, den 23.05.2022 

Professor Dr. Hendrik Brumme 

Präsident 
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Amtsblatt 22/2022 

Satzung zur Änderung der 

Grundordnung 

Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University 

der Hochschule Reutlingen - Technik-Wirtschaft-Informatik-Design 

Aufgrund von§ 8 Absatz 4 des Landeshochschulgesetzes in der Fassung vom 1. April 2014 
(GBI. S. 99, im Felgenden: LHG), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21. 

Dezember 2021 (GBI. 2022, S. 1,2), hat der Senat der Hochschule Reutlingen im Umlauf
verfahren bis zum 28. April 2022 gemäß§ 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 LHG folgende 

Änderungssatzung 

beschlossen. 

Der Hochschulrat hat im Umlaufverfahren bis zum 28. April 2022 gemäß § 20 Absatz 1 

Satz 4 Nummer 10 zu dem Entwurf der Änderungssatzung Stellung genommen. Das Minis
terium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat mit Schreiben vom 25. Mai 2022 

Az.: 7323.1-517 /7 /2 seine Zustimmung erteilt. 

Artikel 1 

Änderung der Grundordnung 

Die Grundordnung der Hochschule Reutlingen vom 26. März 2019, wird wie folgt geän

dert: 

1. In § 3 Absatz 4 werden nach dem Wort "Gremien" die Wörter „einschließlich der 

Einberufung und Durchführung von Online-Sitzungen" eingefügt. 

2. § 4 Absatz 7 wird aufgehoben. 

3. In § 6 wird der erste Unterpunkt wie folgt gefasst: 

■ Life Sciences, 
Der fünfte Unterpunkt wird wie folgt gefasst: 

• TEXOVERSUM Fakultät Textil/School of Textiles 

4. In § 8 Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Wort „Die" das Wort „hauptamtliche" und 
nach dem Wort „der" das Wort „hauptamtliche" eingefügt. 

In Absatz 2 werden nach dem Wort „Präsidium" die Wörter „bis zu" eingefügt. 



Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

(4) Auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten regelt das Präsidium 

gemäß§ 16 Absatz 2 Satz 1 LHG seine Angelegenheiten in einer Geschäftsordnung. 

Die Geschäftsordnung wird dem Senat und Hochschulrat bekanntgegeben. 

5. In § 9 Absatz 1 werden die Worte „oder der" vor „Gleichstellungsbeauftragte" ge

strichen. 

Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident hat ein unverbindliches Vorschlags-

recht für die Wahl der weiteren hauptamtlichen Präsidiumsmitglieder. 

In Absatz 3 wird die Angabe ,,§ 18 Absatz 5 LHG" durch die Angabe „18 Absatz 4 

LHG" ersetzt: In Absatz 4 wird die Angabe ,,§ 18 Absatz 6 LHG" durch die Angabe 

,,§ 18 Absatz 5" ersetzt. 

6. In § 10 Absatz 1 erster Halbsatz werden die Worte „oder der" vor „Gleichstellungs

beauftragte" gestrichen. 

In Absatz 1 zweiter Halbsatz werden in Unterpunkt 1 die Worte „Angewandte Che

mie" durch die Worte „Life Sciences" ersetzt. Nach dem Wort „und" werden die 

Worte „TEXOVERSUM Fakultät" eingefügt. Nach dem Wort „Textil" wird das Zei

chen ,,&" sowie das Wort „Design" gestrichen. 

In Absatz 3 werden nach Satz 1 folgende Sätze eingefügt: Als ständiger beraten

der Ausschuss wird die Gleichstellungskommission zur Beratung und Unterstüt

zung der Hochschule und der Gleichstellungsbeauftragten bei der Erfüllung des 

Gleichstellungsauftrags eingerichtet. Die Gleichstellungskommission besteht aus 

der Gleichstellungsbeauftragten und bis zu neun weiteren Mitgliedern, die der Se

nat bestimmt. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Die Kommission ist über alle Vor

gänge zu unterrichten, die in ihren Aufgabenbereich fallen. 

7. § 11 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: Ein Hochschulratsmitglied kann nicht 

länger als neun Jahre dem Hochschulrat angehören; abweichend davon kann die 

oder der Vorsitzende des Hochschulrats dem Hochschulrat zwölf Jahre angehören, 

wobei eine Amtszeit neun Jahre nicht überschreiten darf. 

In Absatz 3 werden die Worte „oder der" vor „Gleichstellungsbeauftragte" gestri

chen. 

8. Dem Wortlaut in § 13 Absatz 1 Satz 2 dritter Unterpunkt werden folgende Wörter 

vorangestellt: bis zu. 

2 



9. In§ 14 Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „Angewandte Chemie" durch die Worte 

„Life Sciences" ersetzt. Nach dem Wort „sowie" werden die Worte „TEXOVERSUM 

Fakultät" eingefügt. Nach dem Wort „Textil" wird das Zeichen ,,&" sowie das Wort 

,,Design" gestrichen. 

10. In der Überschrift des § 18 wird das Wort „Gemeinsame" gestrichen und nach 

dem Wort „Gleichstellungsbeauftragte" ergänzt durch „und Stellvertretung". Der 

nachfolgende Text des§ 18 wird gestrichen und ersetzt durch: "Wahlverfahren, 

Rechte und Pflichten der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer drei Stellvertrete

rinnen richten sich nach § 4 LHG. Die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten 

und ihrer Stellvertreterinnen beträgt jeweils vier Jahre; Wiederwahl ist möglich." 

11. In § 22 werden die Absätze 2 und 3 gestrichen. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Reutlingen, den 3 0. Mai 2022 

-

Prof. Dr. Hendrik Brumme 

Präsident 
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WAHLAUSSCHREIBEN  
 
Bekanntmachung der Wahlen für die Wahl der Beauftragten für 
Chancengleichheit und der Wahl der Stellvertreterin der 
Beauftragten für Chancengleichheit 

 
 
 
I. ALLGEMEINES 

Auf Grund von § 15 des Gesetzes zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen 

und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg (Chancengleichheitsgesetz 

–ChancenG) vom 23.02.2016 ist eine Beauftragte für Chancengleichheit sowie eine 

Stellvertreterin der Beauftragten für Chancengleichheit für eine Amtszeit von jeweils 

fünf Jahren zu wählen. Die Angehörigen des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Personals nach § 44 LHG gelten hierbei nicht als Beschäftigte im Sinne dieser 

Bestimmung. 

 

An der Hochschule Reutlingen wird die Wahl der Beauftragten für Chancengleichheit 

und ihrer Stellvertreterin erstmals durchgeführt. Bisher wird das Amt in Personalunion 

von der Gleichstellungsbeauftragten, welche im Senat mehrheitlich aus dem Kreis des 

wissenschaftlichen Personals gewählt wird, wahrgenommen. Die zum 31.05.2022 in 

Kraft getretene Änderung der Grundordnung der Hochschule Reutlingen sieht nunmehr 

die Trennung dieser beiden Funktionen vor. Mit der Wahl der Beauftragten für 

Chancengleichheit und ihrer Stellvertreterin durch das gesamte nicht wissenschaftliche 

weibliche Personal wird die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

nochmals deutlich gestärkt. Die Positionen der Gleichstellungsbeauftragten und der 

Beauftragten für Chancengleichheit werden an der Hochschule Reutlingen künftig 

parallel besetzt sein. 
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II. WAHLTAG, WAHLZEIT, WAHLORT 

Wahltag ist Dienstag, 12. Juli 2022 

 
Gewählt wird in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 15:00 Uhr in Gebäude 3 Etage 2 

Raum 3 -234. 

 
III. ZU WÄHLENDE UND AMTSZEIT 

Gewählt werden die Beauftragte für Chancengleichheit sowie deren 

Stellvertreterin. Für jede Wahl ist ein gesonderter Wahlvorgang notwendig. 

Die Amtszeit beträgt 5 Jahre. 

 
IV. WAHLBERECHTIGUNG UND WÄHLBARKEIT 

Wahlberechtigt sind alle weiblichen Beschäftigten der Hochschule Reutlingen sofern 

sie nicht Angehörige des wissenschaftlichen Personals nach § 44 

Landeshochschulgesetz sind, da insofern die Regelungen des LHG zur Wahl der 

Gleichstellungsbeauftragten, die für diesen Personenkreis zuständig ist, vorgehen. 

Nicht wahlberechtigt ist, wer am Wahltag seit mehr als 12 Monaten ohne Dienstbezüge 

oder Arbeitsentgelt beurlaubt ist. Voraussetzung für die Teilnahme an der Wahl ist die 

Eintragung in der Wählerinnenliste. Wählbar sind die weiblichen Beschäftigten der 

Hochschule Reutlingen sofern sie nicht Angehörige des wissenschaftlichen Personals 

nach § 44 Landeshochschulgesetz sind. Nicht wählbar ist, wer zu einer anderen 

Dienststelle abgeordnet ist; ausgenommen sind Abordnungen zur Teilnahme an 

Lehrgängen. 

 

V. BEWERBUNG 

Bewerbungen für das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit oder deren 

Stellvertreterin müssen bis zum  

Dienstag, 14. Juni 2022 12:00 Uhr 

schriftlich unter Angabe von Familienname, Vorname, Art der Beschäftigung, 

Dienststelle, gegenüber dem Wahlvorstand, Hochschule Reutlingen/Reutlingen 
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University, Wahlvorstand zur Beauftragten für Chancengleichheit, Alteburgstr. 150, 

Gebäude 3 Zimmer 3-223, 72762 Reutlingen eingehen.  

Bewerbungsformulare können beim Wahlvorstand angefordert oder im Intranet unter  

https://intranet.reutlingen-university.de/intranet/recht/wahlen/beauftragte-fuer-

chancengleichheit-bfc/  heruntergeladen werden. 

 

VI. BEKANNTMACHUNG DER GÜLTIGEN BEWERBUNG 

Die Liste mit den gültigen Bewerbungen wird vom 15. Juni 2022 in Gebäude 3 Zimmer 

3-223 bis zum Ablauf des Wahltags ausgehängt. Sie ist ebenfalls im Intranet unter 

https://intranet.reutlingen-university.de/intranet/recht/wahlen/beauftragte-fuer-

chancengleichheit-bfc/ 

einsehbar. 

 

 

VII. AUSHANG UND BERICHTIGUNG DER WÄHLERINNENLISTE 

Die Wählerinnenliste liegt von heute, 31. Mai 2022 bis 12. Juli 2022 während der 

Funktionszeit von Montag bis Donnerstag 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr, freitags bis 12.00 

Uhr (ausgenommen Wochenfeiertage) an der Hochschule in Gebäude 3 in Zimmer 3-

223 aus. Sie kann dort nach vorheriger Terminabsprache mit dem Wahlvorstand 

eingesehen werden.  

Jede Wahlberechtigte kann bis Dienstag, 14. Juni 2022, 12 Uhr beim Wahlvorstand per 

Post an: Hochschule Reutlingen/Reutlingen University, Wahlvorstand zur Beauftragten 

für Chancengleichheit, Alteburgstr. 150, Gebäude 3 Zimmer 3-223, 72762 Reutlingen 

oder während der Funktionszeit von Montag bis Donnerstag 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr, 

freitags bis 12.00 Uhr (ausgenommen Wochenfeiertage) nach vorheriger 

Terminvereinbarung direkt in Gebäude 3 Zimmer 3-223,  schriftlich Einspruch gegen 

die Richtigkeit der Wählerinnenliste einlegen. Der Wahlvorstand berichtigt die 

Wählerinnenliste, wenn der Einspruch begründet ist.  
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Je ein Abdruck des Chancengleichheitsgesetzes und der Verordnung der 

Landesregierung über die Wahl der Beauftragten für Chancengleichheit sind von heute 

ab bis zur Bekanntmachung des Wahlergebnisses in Gebäude 3 in Zimmer 3-223 

ausgehängt. Darüber hinaus sind sie im Intranet unter https://intranet.reutlingen-

university.de/intranet/recht/wahlen/beauftragte-fuer-chancengleichheit-bfc/ 

abrufbar. 

 

VIII. STIMMABGABE 

Jede Wahlberechtigte hat jeweils eine Stimme für die Wahl der Beauftragten für 

Chancengleichheit und eine Stimme für die Wahl der Stellvertreterin der Beauftragten 

für Chancengleichheit. Die Wahl erfolgt durch persönliche Stimmabgabe im Wahlraum.  

Gewählt werden können nur die Bewerberinnen, die sich beworben haben und 

daraufhin in die Liste der Bewerberinnen eingetragen worden sind.  

 

Wahlberechtigte, die im Zeitpunkt der Wahl verhindert sind ihre Stimme persönlich 

abzugeben, erhalten auf Antrag zum Zwecke der Briefwahl vom Wahlvorstand 

ausgehändigt oder übersandt 

 

- das Wahlausschreiben 

- den Stimmzettel und den Wahlumschlag 

- einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstands 

und als Absender den Namen und die Anschrift der wahlberechtigten 

Beschäftigten sowie den Vermerk „Briefwahl“ trägt, 

- eine vorgedruckte, von der Wählerin gegenüber dem Wahlvorstand  

abzugebende Erklärung, in der diese gegenüber dem Wahlvorstand  

versichert, dass sie den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat 

oder, soweit sie durch ein körperliches Gebrechen in der 

Stimmabgabe behindert ist, durch eine Person ihres Vertrauens hat 

kennzeichnen lassen, wobei Mitglieder des Wahlvorstandes, 

Hilfskräfte und Personen, die sich für das Amt der Beauftragten für 

Chancengleichheit oder deren Stellvertreterin bewerben, nicht zur 

Hilfeleistung herangezogen werden dürfen sowie 

- ein Merkblatt über die Art und Weise der Briefwahl.  
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Wahlberechtigte, die zum Zeitpunkt der Abstimmung verhindert sind, die Abstimmung 

im Wahlraum vorzunehmen, können von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch 

machen, wenn die Wahl als Urnenwahl stattfindet und sie dies bei der Wahlleitung 

spätestens sechs Tage vor dem ersten Wahltag beantragen. Die Wahlumschläge 

müssen dem Wahlvorstand am 12. Juli 2022 bis spätestens 15:00 Uhr vorliegen. 

Sämtliche Erklärungen sind gegenüber dem Wahlvorstand, (Wahlvorstand zur 

Beauftragten für Chancengleichheit, Alteburgstr. 150, Gebäude 3 Zimmer 3-223, 

72762 Reutlingen) abzugeben. 

 

IX. STIMMAUSZÄHLUNG 

Die Stimmenauszählung durch den Wahlvorstand, gegebenenfalls mit Unterstützung 

der Hilfskräfte, findet unverzüglich nach Abschluss der Wahl ab 15:00 Uhr in Gebäude 

3 Etage 2 Raum 3-234 statt. Der Wahlvorstand stellt im Anschluss daran das Ergebnis 

fest. Die Stimmenauszählung und die Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 

 

 

X. WEITERE INFORMATIONEN  

Die Bekanntmachungen zur Wahl der Beauftragten für Chancengleichheit und ihrer 

Stellvertreterin sowie aktuelle Informationen zur Wahl sind im Intranet unter 

https://intranet.reutlingen-university.de/intranet/recht/wahlen/beauftragte-fuer-

chancengleichheit-bfc/ 

abrufbar. 
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NACHFRIST  
 
Für die Bewerbung zur Wahl der Stellvertreterin der Beauftragten 
für Chancengleichheit 

 
 
 
I. NACHFRIST 

Der Wahlvorstand hat in seiner Sitzung am 14.06.2022 festgestellt, dass bis zum 

Ablauf der Bewerbungsfrist keine Bewerbungen für das Amt Stellvertreterin 

eingegangen sind. Der Wahlvorstand hat eine Nachfrist von einer Woche für die 

Einreichung von Bewerbungen für das Amt der Stellvertretenden Beauftragten für 

Chancengleichheit bis 

Dienstag, 21. Juni 2022 12:00 Uhr 

beschlossen. Bewerbungen sind schriftlich unter Angabe von Familiennamen, 

Vorname, Art der Beschäftigung, Dienststelle, gegenüber dem Wahlvorstand, 

Hochschule Reutlingen/Reutlingen University, Wahlvorstand zur Beauftragten für 

Chancengleichheit, Alteburgstr. 150, Gebäude 3 Zimmer 3-223, 72762 Reutlingen 

abzugeben.  

Bewerbungsformulare können beim Wahlvorstand angefordert oder im Intranet unter  

https://intranet.reutlingen-university.de/intranet/recht/wahlen/beauftragte-fuer-

chancengleichheit-bfc/  heruntergeladen werden. 

 

...........................................................                                ..................................................  

(Sara Schönfelder-Blondel)                                              (Markus Dammler) 



Fachspezifische StuPrO BSc IM deutsch-chinesisch

Amtliche Bekanntmachung 25/2022 Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Bachelor-Studiengang International
Management deutsch-chinesisch

Stand: 03.08.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes über die
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Neufassung vom
01.04.2014 (GBl. 5. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022
5. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und
Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule
Reutlingen am 22.07.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der
Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022 zugestimmt.

§1. Ziel

Dieser grundständige Bachelorstudiengang qualifiziert die Studierenden für

internationale Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller

Branchen und in Organisationen. Drei Ziele stehen dabei im Fokus:

• Berufsqualifizierung mittels einer internationalen, generalistischen sowie

praxisorientierten BWL-Ausbildung bei gleichzeitiger Förderung der

Persönlichkeitsentwicklung („employability“),

• Ermutigung zu extracurricularen studentischen Aktivitäten und sozialem

Engagement (democratic citizenship“),

• Vorbereitung auf ein potentielles (wissenschaftliches) Master- sowie

Promotionsstudium, u.a. durch die Befähigung zum selbständigen

wissenschaftlichen Arbeiten (,‚academic competences“).

§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit

Der grundständige Studiengang mit dem Abschlussgrad B.Sc. umfasst eine
Regelstudienzeit von acht Semestern, von denen vier an der Hochschule Reutlingen
und vier an der chinesischen Partnerhochschule studiert werden, die in § 3, Absatz 1
definiert ist. In dieser Zeit erwerben die Studierenden 240 ECTS-Leistungspunkte.
Die Zeit für den nachträglichen Erwerb des für das Studium erforderlichen
chinesischen Sprachniveaus wird im Umfang von bis zu zwei Semestern nicht auf die
Regelstudienzeit angerechnet.
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§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang wird von der ESB Business School der Hochschule Reutlingen, die
Mitglied im Konsortium International Partnership of Business Schools (IPBS) ist,
gemeinsam mit der chinesischen Partnerhochschule University of International
Business and Economics (UIBE) in Peking, China durchgeführt.

(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen umfasst 240 ECTS
Leistungspunkte, von denen 120 ECTS-Leistungspunkte an der ESB Business
School der Hochschule Reutlingen und 120 ECTS-Leistungspunkte an der
chinesischen Partnerhochschule erworben werden.

(3) Der Studiengang enthält in dem Studienabschnitt, der an der Hochschule
Reutlingen absolviert wird, in den Semestern 3 bzw. 6 ein praktisches
Studiensemester, das Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. das Modul Pflichtpraktikum II.

(4) Im ersten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind Wahlpflichtmodule
im Umfang von 15 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Im zweiten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind Wahlpflichtmodule
im Umfang von 25 ECTS-Leistungspunkten zu wählen. Wahlpflichtmodule aus den
Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang werden nicht in jedem Jahr angeboten. Weitere,
nicht in den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang aufgeführte Wahlpflichtmodule können
durch Beschluss des Prüfungsausschusses angeboten werden. Zusätzliche
Wahlpflichtmodule können als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht in
die Berechnung der Abschlussnote eingeht. Die Wahl der Wahlpflichtmodule
erfolgt vor Vorlesungsbeginn. Unter Berücksichtigung der Präferenzen der
Studierenden werden Plätze in den Wahlpflichtmodulen nach deren Verfügbarkeit
zugeteilt. Es besteht kein Anspruch darauf, ein bestimmtes Wahlpflichtmodul
wählen zu können.

(5) Alle Studierenden verbringen vier Semester an der in § 3, Absatz 1 festgelegten
chinesischen Partnerhochschule. Der Aufenthalt an der Partnerhochschffle
umfasst auch ein verpflichtendes Praktikum.

(6) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für den jeweiligen
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen, d.h. die Semester 1 bis 4 bzw. die
Semester 5 bis 8, ist in den Tabellen 1 (Pflichtmodule erster Studienabschnitt an
der Hochschule Reutlingen), 2 (Wahlpflichtmodule erster Studienabschnitt an der
Hochschule Reutlingen), 3 (Pflichtmodule zweiter Studienabschnitt an der
Hochschule Reutlingen), 4 (Wahlpflichtmodule zweiter Studienabschnit an der
Hochschule Reutlingen), 5 (Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle
Kompetenz) und 6 (Wahlpflichtmodule Sprachen) im Anhang geregelt.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Das Modul Pflichtpraktikum 1 im 3. Semester darf in der Regel nur begonnen
werden, wenn die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 besucht
wurde.
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Das Modul Pflichtpraktikum II darf nur begonnen werden, wenn das Modul
Leistungen beim Partner, 1. Hälfte erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem muss
die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung II besucht worden sein.

(2) Für Studierende, die von der chinesischen Partnerhochschule aufgenommen
werden, darf das Modul Bachelorarbeit in der Regel nur begonnen werden, wenn
das Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte bestanden ist und das Modul
Pflichtpraktikum II bis auf die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung II
abgeschlossen wurde.

(3) Der Wechsel zur chinesischen Partnerhochschule kann nur dann angetreten
werden, wenn der erste Studienabschnitt erfolgreich erbracht wurde und das
Niveau HSK 3 in der chinesischen Sprache erreicht wurde. Der zweite
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen kann nur dann angetreten werden,
wenn das Niveau B2 in der deutschen Sprache erreicht wurde. In Ausnahmefällen
kann der Prüfungsausschuss bei Nichtbestehen einer Modulprüfung in
Abstimmung mit der Partnerhochschule den Wechsel zur Partnerhochschule
genehmigen. Die chinesische Partnerhochschule UIBE kann als Voraussetzung für
die Teilnahme an ihren Lehrveranstaltungen, also für den Antritt des zweiten
Studienabschnitts dort, ein höheres Niveau der chinesischen Sprache vorsehen.

(4) Das letzte Studienjahr an der chinesischen Partnerhochschule kann nur
angetreten werden, wenn spätestens zu Beginn des siebten Studiensemesters ein
Nachweis über das Erreichen des Niveaus HSK 5 in der chinesischen Sprache
erbracht wurde.

§ 5 Zwischenprüfung

Bis zum Ende des vierten Fachsemesters müssen Studierende, die ihr Studium in
Reutlingen beginnen, erfolgreich die Zwischenprüfung gemäß §3 (4) der allgemeinen
Studien- und Prüfungsordnung abgelegt haben, für die alle Studien und
Prüfungsleistungen erbracht werden müssen, die in den Pflichtmodulen des ersten
und zweiten Semesters gemäß Tabelle 1 vorgesehen sind.

§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen

Für jedes Modul wird in den Tabellen 1 bis 6 im Anhang festgelegt, welche Art und
Form der Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung vorgesehen ist und welchen Umfang diese hat.

§ 7 Jahresprinzip, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen

(1) Alle Pflichtmodulprüfungen eines Studienjahres müssen bestanden sein, um an
den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres teilnehmen zu
dürfen. Mögliche Ausnahmen regelt § 8.

(2) Der Prüfungszeitraum für die Klausuren in Pflichtmodulen wird vom
Prüfungsausschuss in Abstimmung mit der Partnerhochschule festgelegt und
spätestens drei Wochen nach Vorlesungsbeginn in hochschulüblicher Weise
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bekannt gemacht. Der Prütungsplan mit den Terminen der einzelnen
Pflichtmodulklausuren wird von dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden
festgelegt und spätestens drei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums in
hochschulüblicher Weise bekannt gemacht. Prüfungstermine in
Wahlpflichtmodulen und Prüfungstermine in Pflichtmodulen, die nicht in
Klausurform abgelegt werden, werden vom Prüfenden spätestens drei Wochen
nach Vorlesungsbeginn festgesetzt und in hochschulüblicher Weise bekannt
gemacht.

(3) Alle Studierenden sollen an den für ihr Semester festgelegten Prüfungen
teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer Prüfungsleistung
festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als nicht bestandene Prüfungsteilnahme,
sofern nicht triftige Gründe für das Versäumnis vorliegen. Die Prüfungsleistung
wird in diesem Fall mit ‚nicht bestanden“ bewertet.

(4) Triftige Gründe für ein Versäumnis oder einen Rücktritt müssen dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses der IMX Studiengänge unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit haben Studierende unverzüglich
eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der die Gründe und die
voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit hervorgehen (eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist dazu nicht ausreichend). Uber die
Anerkennung der vorgebrachten Gründe entscheidet der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als triftig anerkannt, so gilt die
Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die Entscheidung ist der bzw. dem
Studierenden mitzuteilen.

(5) Die Nachholprüfungen für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin
versäumt und dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden,
finden im nächsten gemäß den Absätzen (6) oder (7) festgesetzten
Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen statt. Die Absätze (3), (4) und (5)
gelten auch für Nachholprüfungen.

(6) Ein Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen für nichtbestandene Prüfungen
wird vom Prüfungsausschuss zusammen mit dem Prüfungszeitraum festgelegt und
bekannt gemacht. Die erste Wiederholung einer Prüfung erfolgt in der Regel im Juli
nach dem Prüfungstermin der nichtbestandenen Prüfung. Eine Ausnahme bilden
Wiederholungsprüfungen zu Prüfungen des 5. Semesters, die in der Regel
während des Prüfungszeitraums des folgenden Sommersemesters stattfinden.
Wiederholungsprüfungen können auch in abweichender Prüfungsform stattfinden.
Art und Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise
spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze (3),
(4) und (5) gelten auch für Wiederholungsprüfungen.

(7) Alle Studierenden erhalten vor Ende eines Studienjahres die Gelegenheit, alle
ihnen offenstehenden Wiederholungsmöglichkeiten auszuschöpfen, damit sie
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen können. Sollte es unmöglich sein, alle Wiederholungsmöglichkeiten
vor Beginn des folgenden Wintersemesters auszuschöpfen, da angesetzte
Termine aus triftigen Gründen versäumt wurden, entscheidet der
Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen. In der Regel nehmen die
Studierenden dann an den entsprechenden Modulprüfungen im folgenden
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akademischen Jahr teil. Es gelten analog die Reglungen in §8(2).

§ 8 Abweichungen vom Jahresprinzip und den Voraussetzungen nach §4

(1) Studierende können sich dafür entscheiden, ihnen noch offenstehende
Wiederholungsprüfungen in das nächste akademische Jahr zu verschieben. Dies
ist dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden spätestens fünf Arbeitstage vor
dem Termin der Wiederholungsprüfung mitzuteilen, für deren Verschiebung sie
sich entschieden haben. Von dieser Regelung ausgenommen sind
Wiederholungsprüfungen in den Modulen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz.

(2) Der Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung ist in der Regel der nächste
Prüfungstermin in dem Modul. Falls wegen der Form der Prüfungsleistung und den
Gegebenheiten des Stundenplans eine Teilnahme an der Prüfung in dem Modul im
Wiederholungsjahr nicht möglich ist, ist der Termin der verschobenen
Wiederholungsprüfung der erste Wiederholungsprüfungstermin des Moduls gemäß
§ 7 (6).

§ 9 Praktisches Studiensemester

Das Pflichtpraktikum 1 bzw. das Pflichtpraktikum II im Studienabschnitt an der
Hochschule Reutlingen findet in der Regel in einem Unternehmen im
deutschsprachigen Raum statt. Die Dauer beträgt zwischen 20 und 26
Arbeitswochen. Für das Modul Pflichtpraktikum 1 und das Modul Pflichtpraktikum II
werden jeweils 24 ECTS Leistungspunkte vergeben. Zur Vorbereitung muss die
Veranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 bzw. Pflichtpraktikumsvorbereitung II
im Semester vor dem Praktikum besucht werden. Zur Nachbereitung muss zu Beginn
des auf das Praktikum folgenden Semesters die Veranstaltung Pflichtpraktikums
nachbereitung 1 bzw. Pflichtpraktikumsnachbereitung II besucht werden, in deren
Rahmen die Modulprüfung abgelegt wird.

An der chinesischen Partnerhochschule wird ebenfalls ein Praktikum absolviert;
dieses soll in der Regel im Land der Partnerhochschule oder zumindest im
entsprechenden Sprachraum stattfinden. Für dieses Praktikum werden 24 ECTS
Leistungspunkte im Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. im Modul Pflichtpraktikum II
vergeben.

§ 10 Studienabschnitt an der Partnerhochschule

(1) Innerhalb des Studiengangs muss ein zweähriger Studienabschnitt an der in
§ 3, Absatz 1 festgelegten chinesischen Partnerhochschule absolviert werden.

(2) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und
Prüfungsordnung der Partnerhochschule. In der sogenannten Agreed module
structure, die im Netzwerk der International Partnership of Business Schools
(IPBS) festgelegt wurde (vgl. Tabelle 7 im Anhang) und auch mit den
Partnerhochschulen vereinbart ist, die diesem Netzwerk nicht angehören, ist die
Grundstruktur der im Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die
konkrete Ausgestaltung wird laufend abgestimmt, so dass die an der
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Partnerhochschule erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen zusammengefasst
in ein Modul eingehen.

(3) Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die ersten vier Semester,
heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte, für das 96 ECTS
Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule erreichten
Durchschnittsnote bewertet werden.
Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die Semester 5 bis 8,
heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 2. Hälfte, für das 84 ECTS
Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule erreichten
Durchschnittsnote bewertet werden. Zusätzlich wird in diesem Falle das Modul
Bachelorarbeit mit 12 ECTS-Leistungspunkten anerkannt und mit der Note der
Bachelorarbeit bewertet, die an der Partnerhochschule verfasst wurde.

(4) Falls die Partnerhochschule selbst keine Durchschnittsnote für den
Studienabschnitt berechnet, wird aus den an der Partnerhochschule absolvierten
Studien- und Prüfungsleistungen eine mit den dort erworbenen Credits gewichtete
Durchschnittsnote berechnet und in das an der Hochschule Reutlingen verwendete
Notensystem umgerechnet. Alle Notenumrechnungen werden gemäß der mit der
Partnerhochschule vereinbarten Umrechnungstabefle (siehe Tabelle 8 im Anhang)
vorgenommen. Die Umrechnung der Noten obliegt dem bzw. der
Prüfungsausschussvorsitzenden.

§ 11 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache für den Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen ist
grundsätzlich Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module können in
englischer Sprache abgehalten werden. Die Vorlesungssprache der Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis II sowie der
Wahlpflichtmodule Chinesisch intensiv 1 und II und Zweite Wirtschaftssprache ist die
jeweils gelehrte Sprache.

§ 12 Kommunikationsfähigkeit und Sprachen

(1) Alle Studierenden, die den ersten Studienabschnitt (Semester 1 bis 4) an der
Hochschule Reutlingen verbringen, müssen die Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III mit den
Veranstaltungen Wirtschaftschinesisch (Mandarin) 1 bis III absolvieren.

(2) Alle Studierenden durchlaufen zu Studienbeginn einen Einstufungstest. Ergibt
dieser die Notwendigkeit, zusätzlicher Förderung in der chinesischen Sprache,
müssen sie die beiden Wahlpflichtmodule Chinesisch intensiv 1 und II belegen.
Andernfalls belegen sie das Wahlpflichtmodule Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch. Erreichen Studierende im Einstufungstest zum
Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch, der zu
Vorlesungsbeginn des 1. Semesters durchgeführt wird, eine Note von mindestens
1,2, können sie auf Antrag von der Verpflichtung befreit werden, das
Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch wählen zu
müssen. Sie können dann folgende Wahlpflichtmodule aus dem Bereich zweite
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Wirtschaftssprache wählen: Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsfranzösisch
oder Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsspanisch.

(3) Zu Beginn der Vorlesungszeit des ersten Semesters nehmen alle Studierenden, die
eine zweite Wirtschaftssprache als Wahlpflichtmodul gewählt haben, an einem
Einstufungstest teil, auf dessen Basis entschieden wird, welchem Niveau gemäß
dem europäischen Referenzrahmen sie zugeordnet werden. Im zweiten Semester
rücken die Studierenden jeweils in die nächsthöhere angebotene Niveaustufe auf.
In dem Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch kann der
bzw. die Modulverantwortliche auf Basis der Leistungen im Vorsemester und in
Absprache mit den Dozenten bzw. Dozentinnen auch entscheiden, dass
Studierende in ein höheres Niveau wechseln.

(4) Studierende, die ihren zweiten Studienabschnitt (Semester 5 bis 8) an der
Hochschule Reutlingen verbringen und von der chinesischen Partnerhochschule
aufgenommen wurden, müssen im 5. Semester das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz (Wirtschaftsdeutsch)
absolvieren. Zu Beginn der Vorlesungszeit des 5. Semesters erfolgt ein
Einstufungstest, auf dessen Basis entschieden wird, welchem Niveau im
Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftseutsch) gemäß dem europäischen Referenzrahmen Studierende
zugeordnet werden. Wer in diesem Test das Niveau Cl erreicht wird von der
Verpflichtung, das Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz (Wirtschaftsdeutsch) zu absolvieren befreit. Auch ohne
Teilnahme am Test befreit werden auf Antrag alle Studierenden, die in Deutschland
ein deutschsprachiges Abitur erworben haben oder in anderer geeigneter Weise
ein muttersprachliches Sprachniveau und Kenntnisse der deutschen Kultur
nachweisen können. Die Entscheidung trifft der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen.

(5) Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von maximal 6
ECTS-Leistungspunkten aus Wahlpflichtmodulen aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache in ihre Abschlussnote einbringen. Als Ausnahme von dieser
Regel dürfen Studierende, die gemäß Absatz (2) die Wahlpflichtmodule Chinesisch
intensiv l und II belegen müssen (die zusammen 10 ECTS umfassen und
eingebracht werden), zusätzlich das Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch belegen und diese ECTS-Leitungspunkte mit in ihre
Abschlussnote einbringen.

§ 13 Modul Bachelorarbeit

(1) Für die Bachelorarbeit, die zeigen soll, dass Studierende ein Problem ihrer
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher
Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 12 ECTS-Leistungspunkte
vergeben. Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 10.000 bis 15.000 Wörter im
reinen Text.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt während der Vorlesungszeit des siebten
Semesters im Dezember. Der Prüfungsausschuss legt den letztmöglichen
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Anmeldetermin fest und macht ihn in hochschulüblicher Weise bekannt. Mit dem
Tag der Anmeldung beginnt die Bearbeitungszeit, die fünf Monate beträgt.

(3) Der Studiengang kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses vorschreiben,
dass als Prüfender einer Bachelorarbeit ein Professor bzw. eine Professorin des
Studiengangs zu wählen ist. Sofern aus übergeordneten Gründen zweckmäßig
kann die Ausgabe von Bachelorarbeiten zentral über den Studiengang gesteuert
werden.

(4) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache verfasst.

(5) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfungsberechtigten bewertet, unter ihnen ist in
der Regel derjenige, der das Thema vergeben hat.

(6) Beide Prüfende bewerten die Bachelorarbeit unabhängig voneinander. Die
Gesamtnote ist das arithmetische Mittel der beiden Noten. Sollten die
Bewertungen der beiden Prüfenden für die Bachelorarbeit um zwei ganze Noten
oder mehr auseinanderliegen, bestimmt der Prüfungsausschuss einen dritten
Prüfenden, der die Bachelorarbeit bewertet. Die endgültige Note für die
Bachelorarbeit ist dann das arithmetische Mittel der Noten aller drei Prüfenden.

§ 14 Bildung der Gesamtnote und Grade Distribution Table

(1) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung wird als mit den ECTS-Leistungspunkten
gewichteter Durchschnitt der Noten der einzelnen Module gemäß der Tabellen 1
bis 6 im Anhang ermittelt.

(2) Entsprechend §15 Absatz (5) der Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für
das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen vom 06.08.2019
wird ein gemeinsamer Grade Distribution Table für die Abschlussnote aller
Bachelor Studiengänge International Management gebildet.

§ 15 Doppelabschluss

Zusätzlich zum Abschluss Bachelor of Science im Studiengang International
Management deutsch-chinesisch der Hochschule Reutlingen erhält der Studierende
eine Abschlussbescheinigung der University of International Business and Economics
in Peking sowie den Bachelorabschluss vergeben durch das chinesische
Bildungsministerium.

§ 16 Inkrafttreten/Übergangsregelungen

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierende des Bachelor-Studiengangs International Management deutsch-
chinesisch, die ab dem Wintersemester 2022/2023 ihr Studium beginnen. Allen
anderen Studierenden wird auf Antrag die Möglichkeit eröffnet in diese Studien- und
Prüfungsordnung zu wechseln.
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Reutlingen, den 03.08.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme,
Präsident

Anlagen:
Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen
Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)
Tabelle 8: Grade Conversion Table
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Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
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Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
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Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
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KolloquIum Ptichpaktkum ii ‚Cöttoqulum an
intamshlp lt

Bachetorarbett/ echetorThe.ta

•6
e
c

0

0.

0

t
0

0
0.

Ueutsch/
Theaps

Engtltch

I.j;3enr.eniet / trternabcnal r-aoe 2 Ensd.
—

— 2 Deutsch
—r 4 90 150 US/P Engtich KL2

5 4 90 ‚50 US/P Deutsui K12 g

2

2

5 4 90 150 US Deutsch KL2 9

5 4 90 150 UV Deutsch KL2 9

2

2

4 90 150 US Deutsch PA

1 15 30 C Deutsch

5 2 123 153 US Deusdi KL.% 9

5 4 90 152 L Deutsch PA

5 4 90 5D US Deutsch PA 9
5 2 122 ‘53 ts‘r Dutech PA

5 2 120 150 L/S Deutsch Ku

3 2 60 90 US Deutsch Ku 9

24 — 2 690 720 &3C Deutsch PRIINRE

2

19 3

3

12 0 360 360

Laishsngen beim Perbler, 1. HIlde / CradIts eamad
96

pertterunkerslty, Ist hall 9

Plllchtprakdkum 1 (Partsemochachute) 1 Mandatoty
24 umntenehip 1 (Parbier untwrstM

Stimme Pfltchtmodula 1 Sons mendatory couraes 120 24 24 25 22 43 2205 250
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Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

Vgtsseus;nwnsne Uncernd,m.niknasedg. h:er.uke
Conanits

MitteN. MarkaIngt..men !CnniTopics in Maiknt‘ng

*kund Ewnt4arN.Irsg!Sports end Esenta

?M*tsn.iyee / Maltet MaIis

lb.*anloheung/Smnd kan.gemenI

tsnIng.baIow-ma-IIna - Innno*ek,e F.WKeOng /
Aa,ketng-beiow-9s.-Iine— tmnonehe larkeeng

Perlormance Maiketng/ P.nionn.nce 9%.kflng

tueIIe Flnanderungstsemen tGunenlTopics in
Finance

Trennaktonsberatong /Tranescton Ms4eory

Wernapiermanegement? invesnent Management

Nigewandla Ökonometaie / Opiied Econometslca

Rlsikumanagement! Ritt Management

Behauloral Finance f0ehes4oral Finance

ConEoLI‘ng und Unterne omenosteuerung
Manaqement kcoununq anti Management Contrn

4or.nrr:achrurgnIrguig (Satin ucc:lunrg

AknnI e Trennen des WirBst, ausroimsie Ssz;er:
Togwn in Star ensfrcrwa)cs

arr5aconom.e PraBona Econo.rny

Sjs lerne und Lösuegen 1 Systems jr.d SoLtors 1

Systeme und Lösungen Z Systems rand Sotusons

D‘gitshaIemng und Nechhaltgket4 Geen Inlormeton
Systsuna
Lass, B.te‘piee ManagementlLean EnWwtSe
Management

Mnaele eS wirB eh 9 mhe T am se ‚0 ‚nann Topte
es Economrcs

Umwatttonnie ‘ EnuAFOqmenW Econanin,

Wetwaenbsewone und -poltklcamp.flen theode

and PoIlcy

Wachstum und Pejßenwp,lsch.ft!010wm and
Oeeetoprnent

Aktuelle Themen im 0,ganieeton.managament

Drganlsaaonaenke‘ckiung und Ohausge-Managemenl/
Drganiaasonei Dsöeiopmenl and Change
Management

Aklueile Themen Peraunalmanegemenll Cuirent
Topic, Human Reseurca Management
Personalmanegement / Human Reeource
Management

Cegenleabonala Tranatormabon und Stategle!
Organisetosal Teanstormaton and Sntegy
Aktuelle Themen Enfrepneneunhlp /CurrentToplce
Enteoseneurs hin
Lnnpreneurahip - Deusiop your 5tsfl-t/
Entepreneurship Entwickle (Ditin

tSialtup-(Projekl

Business Plan Summer Ousiniee Plan Seminar

e‘Ma.iarmmanagement/Men.g.mentot k,noweona

Grondw.g u, huflg Slen-ss / Cressng Wslerr.t

Social Enflpreretnh Socstl Eneweenettship

IPSS-S.rmer Schont

PttaIe ve1ttcharechedw ibeme. / Cunent Top.cs

in Sueineee Law

RacMtra1dr/L.wter Fn,dn

ktltsrecNl?Ltom Laut II

htsmauoneles V4uacfteltsrednt/Legelpramewotks
Im Intem-abonnt Management
Ned‘halbnuilur.dCouporeIe Soest‘ flespaatu4./
&slenabltt end Casparete Sonial Reeponeibdlry

tnterdlsplmntres Projekt! lnterdlsctpOnelv Preject

Verhandlungstütrung / Negotatons

Leaderahip

K ommanikeionnlahigkeiten und Interkaltureile

Kompetenz - Wrtschatsdeutach 1 ommunicaton
Skilis anti inlercuitural Competsoce - Business
Ge,marr

2

5

e
e

5

0.

hna0cnalj‘ewrg San Gesch5saKcuae:
h,tsmsccnal ton ci Bjs“en kraN..

5 4 90 150 LS Deutsch PA

5 4 90 150 US Deotson KLO g

5 5 5 4 90 150 US
Deutsch?

KLI/PA 9
-----_

5 4 90 150 L/S Deutsch PA

5 4 90 150 L/S/P Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutsch KL2JPA 9

5 4 90 550 US Deutsch PA 9

5 4 90 550 LS/P Deutsch PA 9

5 5 5 4 90 150 US
Deutsch!

KLI.PA 9Englisch

5 4 90 150 US Deutsch KL2 9

5 4 90 50 US Deutsch KLI!PA 0

5 — 4 90 550 US Englisch KL1PA

5 4 90 ‚50 L!SIP Deutsch KLIiPA

5 4 90 550 LiS Deutsch KLI‘PA 0

5 4 90 50 US Deutsch KLIiPA

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5 4 90 150 US
Deutsch!

-----_-__

5 4 90 150 US Engsch KLTiPA

5 4 90 150 LSV Deutscn FA g

5 4 90 150 LIS?P Deutscj PA 9

5 4 90 150 US Deutsch FA

5 4 90 150 US Deutuc‘ KL2 0

5 5 5 4 90 150 US KJfl 9

5 — 4 90 150 US Deutsch PA 9

5 4 90 550 US Deutsch PA 0

5 4 90 150 LiS Deutsch PA 0

5 5 5 4 90 ‚50 US
Englisch

4L1‘PA

5 4 90 150 L/S Deutsch PA 0

5 4 90 ‚50
Deutsch?

KLI/PA
Englisch

5 4 90 150 US Deutsch KLI/PA

5 4 90 150 US Deutsch KIS/PA 0

5 5 5 4 90 550 L/S
Deutsch?

KLIIPA
Englisch

5 5 5 4 90 150 LiS?P Deutsch PA 9

5 5 5 4 90 150 L/S?P Deutsch PA

5 4 90 150 LiS Deutsch CNPA 9

5 4 90 150 US-V Deutsch °A

5 4 90 150 US Enghnch FA g

5 4 70-90 ‚50 Engiece PA

5 5 5 4 90 550 LiS
Deutsch?

(51/FA 0ch__

5 4 90 55-0 LmS Deutsch KL2 0
5 4 90 150 US Deutsch 1(52

5 4 90 550 US Deutsch FA

5 4 90 950 US Erg och PA

5 4 90 950 US Sermsn PA 0
5 3 90 150 5 Engusch PA 9

5 4 90 SO 1/5 DeutscH FA 9

5 4 90 150 L/S/C Deutsch 1(12/CA

Summe Wahlpttchtmodute ! Suns siechen 25 20 450 750
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Tabefle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturefle Kompetenz

-2

Konlnlunikationslah,gke‘tsn und

IntetIcuiturelle Kompetenz ii -

Wflschsltchinesisch Commun,cat‘ons 3 2 60 90 L/5 Mandarin KLI/CA 9
Skilis spd intercuitursi Competence II.

Business Chinese

Kommuniksüonstähigkeitsn und

Intedwiturelle Konipetenzlil -

Vtschettschineslsch (Zeinireau HSK 3V
3 2 60 90 US Mandson CLI ‘CA

Communications Skills snd intereuihjrsl

Competence III - Business Chinese (Edo

Letel HSKO)
Kommunikalionstähigkeilen und

lnte,lsulturelie Kompetenzi -

Wirlschaftsdeutsch?Communizshions 4 4 60 120 US Deutsch KL2/CA 0
Sicills ans Intercuitural Corp petence 1 -

Business Sermsn
Kommunikations000,gke‘lon und
Interkultureire Kompetenz“.
Wirtschsttsdeutsch Communlesllons 3 2 60 90 L!S Deutsch KLI CA
Skai. and intercultural Comp.tence II.

Bcjs;ness German
Kcmrnun orsteh:9ke,ten und

nie tb‘e1ie Kompetenz ii- -

Wss.sttsdeu5sch
. 3 2 60 90 Lt Deutsch KLIiCA

Corp mun.caltons Sturs ans Inlarcujirs

Ccmpewnce III - Bus-ness Germsn (Etl
Le,eICl)

Kommun‘kstonstah‘gke,Ie—. LasS
lntetulwrsi!e Kcmoeten: -

Wns--ahsdeutso,/Communiaon Stall, 5 4 90 150 US Deutsch KL2-CA
201 -r.e.-mi:txai Ccrnpelence - Business
&rm an

Kommun;kahonstahigke Sen und
nterksztre e Kcnpetsnz -

Winschsitdeulsch Bl / Corp munlcation 5 4 90 150 US Deutsch
Skats spd lnietultursi Competence

Business Germsn - Bl
Kommunlkalionstäh‘gke‘tsn und

inteikditurelle Kompetenz
Wirtschatlsdeussch Bl .1 / 5 4 90 150 US Deutsch
Communication Sklis and lntercullursi

Competence Buainess Gennan - Bl -1
Kommunikasionstähigkeilen und

Intedcuiturelle Kompelenz -

Wlitschsttsdeutsch Bl 2 / 5 4 90 150 US Deutsch
CommunIcssion SkIls snd intercuifliral

Compelence - Business Corman -61-2
Kommunlkstlonstähjgks,(en und

Interkullurelle Kompetenz -

Wirtschsll,deutsch •B2 / Communlcst,on 5 4 90 150 US Deutsch
Sk/Is spd tntorcultursi Competence

Business Germsn-62
Kommunlkalicnstah‘gkeiten und

intesulureIIs Kompetenz -

wtnsn5deussctl - Cl /Crrmunca,cn 5 4 36 150 US Deuten
S:s ans :nsercjlw,s: Competen:e -

Business Cenman Cl

Kommunikstonststlgke,Ien und

‚k,terku!tjrelle Kompslsnz
W‘ns&-stedeutsd, - C2 /Ccnlmun:caLon 5 4 90 50 US Deulscn
Stils snd lntercullumi Compelence -

Bus r-ess Cwmsn - C2

Kommunjkstonslah‘gkemn ‚.asd

inleridiltirelta Kcmoetenzi -

Wrl,ta‘ts0knes.sdl Ccmmunicshons

Stils and L-.rnrcuttural Competence 1-

Business Chinose

-

4 63 120 Lt Maod an n KLa-CA 9
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Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen

Zweite Willschaftssprache.
Wirtschaftsenglisch (Ziarniwau Cl) /
Second Business Langua9e - Business
English (Et Lewl Cli
Zweite Widschaftssprache -

Wirtschaftsenglisch (Zielniseau B2) /
Second Business Language - Business
English (Et LewI B2)
Zweite Wirlschaftssprache -

Wlflschsftsenglisch (Zielniiasu Cli/

Second Business Lsnguage - Business
English Exil Leel Cli

Crines;sch intensivil Zelniseau HSK3) -

Chinese irte,si II Erst Leue HSK3l

Zweite Wirszhattsspmche
W ss-r.aftseng!.sci Second Business
Langusge - Business English

5

Zweite Wirlschaftssp,ache
Winschaftsenglisch Zielnpvsau B2)/
Second Business Language - Business
English Esit Lewl B21

90 150 US Englach KLitA

2 30 60 Us Englisch KLI/CA

2 30 60 US Englisch KL1/CA

2 60 90 US Enghsch KL1/CA

2 60 90 US Englisch KL1/CA

2 60 90 L/S Mandarin CA

4 BD 120 US Mandaril, CA g

Chinesisch intensIv 1 - Chinese inlensre la 3

Chinesiscn ‚rensiv - Chinese inlense t 4

3 2 80 90 US Mandarn CA 9
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Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)

Version 2.1 agreed upon 8 March 2018, in effect starting with the academic year
2018/2019

ECTS ECTS
First half (Years 1 and 2) credits Second half (Years 3 and 4) tredits

Core content 1 (CCI) Core content 2 (CC2)

lnternship (INT1) 5 lnternship (INT2) 20

Quantitative Methods (QM) 10 Strategy (STR) 10

Economics (ECO) 10 International Economics/ International Business (IE) 10

lntroduction to Business (Bus) 5 Final Project (PRO) 10

Organisational Behavior (OB) 5 Ethics (ETH) 5

Marketing (MAR) 10 HR (HR) 5

Finance (FIN) 10 Production & Operations Management (POM) 5

Accounting (ACC) 10

Communications/languages (CL) 10

International Studies/business (IsT) 5

Total core caurses 80 Total core caurses 65

Core electives (CE)

Entrepreneurship (ENT) 5

Business Analytics (aAL) 5

MIS! Information Management (MIS) 5

15

Regional basket 1 (Ral) 40 Regional basket 2 (R82) 55

Regional basket besides core electives 40

Total first half 120 Total second half 120
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Tabelle 8: Grade Conversion Table

Grade Conversion between UIBE and ESS Grades

UIBE ESB

100 1,0

99 1,0

98 1,0

97 1,0

96 1,0

95 1,0

94 1,0

93 1,0

92 1,0

91 1,0

90 1,0

89 1,1

88 1,2

87 1,3

86 1,4

85 1,5

84 1,6

83 1,7

82 1,8

81 1,9

80 2,0

UIBE ESB

79 2,1

78 2,2

77 2,3

76 2,4

75 2,5

74 2,6

73 2,7

72 2,8

71 2,9

70 3,0

69 3,1

68 3,2

67 3,3

66 3,4

65 3,5

64 3,6

63 3,7

62 3,8

61 3,9

60 4,0

59-0 5,0

German scale:
1,0 — 1,3 (excellent); 1,4 — 2.0 (very good); 2,1 — 2,7 (good): 2,8 — 3,5 (satisfactory); 3,6 — 4,0
(sufficient); 4,1 — 5,0 (tau)
1,0 — 1,3 (exzellent); 1,4 — 2.0 (sehr gut); 2,1 — 2,7 (gut); 2,8 — 3,5 (befriedigend); 3,6 — 4,0(
ausreichend): 4,1 — 5,0 (nicht ausreichend)

How to use the table to convert single grades
The table contains (at least) one column tor the grading scheme ot each partner institution. To convert
a grade x from institution A to the corresponding grade y in the scheme of institution 0. in principle, one
only has to locate x in the column corresponding to institution A and find y in the same row in the
column correspondingto institution 0.

lt the correspondence is not unique, we always take the converted grade that is in favor of the student.

Hew to use the table to convert grade point averages
lt would be mpractical to include all possible average grades since this would blow up the conversion
table. lnstead, GPAs are converted by using linear interpolation.
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Fachspezifische StuPrO BSc IM deutsch-französisch

Amtliche Bekanntmachung 26/2022 Hochschule Reutlingen
Reutlingen university

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Bachelor-Studiengang International
Management deutsch-französisch

Stand: 03.08.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes über die
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Neufassung vom
01.04.2014(081.5. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021(081. 2022
5. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und
Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPr0) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule
Reutlingen am 22.07.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der
Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022 zugestimmt.

§1. Ziel

Dieser grundständige Bachelorstudiengang qualifiziert die Studierenden für

internationale Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller

Branchen und in Organisationen. Drei Ziele stehen dabei im Fokus:

• Berufsqualifizierung mittels einer internationalen, generalistischen sowie

praxisorientierten BWL-Ausbildung bei gleichzeitiger Förderung der

Persönlichkeitsentwicklung („employability“),

• Ermutigung zu extracurricularen studentischen Aktivitäten und sozialem

Engagement („democratic citizenship“),

• Vorbereitung auf ein potentielles (wissenschaftliches) Master- sowie

Promotionsstudium, u.a. durch die Befähigung zum selbständigen

wissenschaftlichen Arbeiten (academic competences“).

§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit
Der grundständige Studiengang mit dem Abschlussgrad Bachelor of Science (B.Sc.)
umfasst eine Regelstudienzeit von acht Semestern, von denen vier an der Hochschule
Reutlingen und vier an der französischen Partnerhochschule studiert werden, die
in § 3, Absatz 1 definiert ist. In dieser Zeit erwerben die Studierenden 240 ECTS
Leistungspunkte.

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang wird von der ESB Business School der Hochschule Reutlingen
gemeinsam mit der französischen Partnerhochschule NEOMA Business School

_____

— —v

____

— — ii 1‘‘ . — . —

.‚.‚‚..‚‚i..i....

=.—..—%..—
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(CESEM) in Reims, Frankreich, durchgeführt, die beide Mitglied im Konsortium
International Partnership of Business Schools (IPBS) sind.

(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen umfasst 240 ECTS
Leistungspunkte, von denen 120 ECTS-Leistungspunkte an der ESB Business
School der Hochschule Reutlingen und 120 ECTS-Leistungspunkte an der
französischen Partnerhochschule erworben werden.

(3) Der Studiengang enthält in dem Studienabschnitt, der an der Hochschule
Reutlingen verbracht wird, in den Semestern 3 bzw. 6 ein praktisches
Studiensemester, das Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. das Modul
Pflichtpraktikum II.

(4) Im ersten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 15 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Im zweiten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 25 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Wahlpflichtmodule aus den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang werden nicht in
jedem Jahr angeboten. Weitere, nicht in den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang
aufgeführte Wahlpflichtmodule können durch Beschluss des
Prüfungsausschusses angeboten werden. Zusätzliche Wahlpflichtmodule
können als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht in die Berechnung
der Abschlussnote eingeht. Die Wahl der Wahlpflichtmodule erfolgt vor
Vorlesungsbeginn. Unter Berücksichtigung der Präferenzen der Studierenden
werden Plätze in den Wahlpflichtmodulen nach deren Verfügbarkeit zugeteilt.
Es besteht kein Anspruch darauf, ein bestimmtes Wahlpflichtmodul wählen zu
können.

(5) Alle Studierenden verbringen vier Semester an der in § 3, Absatz 1 festgelegten
französischen Partnerhochschule. Der Aufenthalt an der Partnerhochschule
umfasst auch ein verpflichtendes Praktikum.

(6) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für den jeweiligen
Studienabschnit an der Hochschule Reutlingen, d.h. die Semester 1 bis 4 bzw.
die SemesterS bis 8, ist in den Tabellen 1 (Pflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 2 (Wahlpflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 3 (Pflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 4 (Wahlpflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 5 (Kommunikations
fähigkeiten und interkulturelle Kompetenz) und 6 (Wahlpflichtmodule
Sprachen) im Anhang geregelt.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Das Modul Pflichtpraktikum 1 im 3. Semester darf in der Regel nur begonnen
werden, wenn die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 besucht
wurde.
Das Modul Pflichtpraktikum II darf nur begonnen werden, wenn das Modul
Leistungen beim Partner, 1. Hälfte erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem
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muss die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung II besucht worden
sein.

(2) Das Modul Bachelorarbeit darf in der Regel nur begonnen werden, wenn das
Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte bestanden ist und das Modul
Pflichtpraktikum II bis auf die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung II
abgeschlossen wurde.

(3) Der zweite Studienabschnitt kann nur dann angetreten werden, wenn der erste
Studienabschnitt erfolgreich erbracht wurde. In Ausnahmefällen kann der
Prüfungsausschuss bei Nichtbestehen einer Modulprüfung in Abstimmung mit
der Partnerhochschule den Beginn des zweiten Studienabschnitts genehmigen.

§ 5 Zwischenprüfung

Bis zum Ende des vierten Fachsemesters müssen Studierende, die ihr Studium in
Reutlingen beginnen, erfolgreich die Zwischenprüfung gemäß §3 (4) der allgemeinen
Studien- und Prüfungsordnung abgelegt haben, für die alle Prüfungsleistungen
erbracht werden müssen, die in den Pflichtmodulen des ersten und zweiten
Semesters gemäß Tabelle 1 vorgesehen sind.

§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen

Für jedes Modul wird in den Tabellen 1 bis 6 im Anhang festgelegt, welche Art und
Form der Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung vorgesehen ist und welchen Umfang diese hat.

§ 7 Jahresprinzip, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen

(1) Alle Pflichtmodulprüfungen eines Studienjahres müssen bestanden sein, um
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen zu dürfen (Jahresprinzip). Mögliche Ausnahmen regelt § 8.

(2) Der Prüfungszeitraum für die Klausuren in Pflichtmodulen wird vom
Prüfungsausschuss in Abstimmung mit der Partnerhochschule festgelegt und
spätestens drei Wochen nach Vorlesungsbeginn in hochschulüblicher Weise
bekannt gemacht. Der Prüfungsplan mit den Terminen der einzelnen
Pflichtmodulklausuren wird von dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden
festgelegt und spätestens drei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums in
hochschulüblicher Weise bekannt gemacht. Prüfungstermine in
Wahlpflichtmodulen und Prüfungstermine in Pflichtmodulen, die nicht in
Klausurform abgelegt werden, werden vom Prüfenden spätestens drei Wochen
nach Vorlesungsbeginn festgesetzt und in hochschulüblicher Weise bekannt
gemacht.

(3) Alle Studierenden sollen an den für ihr Semester festgelegten Prüfungen
teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer Prüfungsleistung
festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als nicht bestandene
Prüfungsteilnahme, sofern nicht triftige Gründe für das Versäumnis vorliegen.
Die Prüfungsleistung wird in diesem Fall mit „nicht bestanden bewertet.
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(4) Triftige Gründe für ein Versäumnis oder einen Rücktritt müssen dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der IMX Studiengänge unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit haben
Studierende unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der die
Gründe und die voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit hervorgehen
(eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist dazu nicht ausreichend). Uber die
Anerkennung der vorgebrachten Gründe entscheidet der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als triftig anerkannt, so gilt
die Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die Entscheidung ist dem bzw.
der Studierenden mitzuteilen.

(5) Die Nachholprüfungen für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin
versäumt und dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden,
finden im nächsten gemäß den Absätzen (6) oder (7) festgesetzten
Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen statt. Die Absätze (3), (4) und
(5) gelten auch für Nachholprüfungen.

(6) Ein Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen für nichtbestandene
Prüfungen wird vom Prüfungsausschuss zusammen mit dem Prüfungszeitraum
festgelegt und bekannt gemacht. Die erste Wiederholung einer Prüfung erfolgt
in der Regel im Juli nach dem Prüfungstermin der nichtbestandenen Prüfung.
Eine Ausnahme bilden Wiederholungsprüfungen zu Prüfungen des 5.
Semesters, die in der Regel während des Prüfungszeitraums des folgenden
Sommersemesters stattfinden. Wiederholungsprüfungen können auch in
abweichender Prüfungsform stattfinden. Art und Zeitpunkt der
Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise spätestens eine
Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze (3), (4) und (5)
gelten auch für Wiederholungsprüfungen.

(7) Alle Studierenden erhalten vor Ende eines Studienjahres die Gelegenheit, alle
ihnen offenstehenden Wiederholungsmöglichkeiten auszuschöpfen, damit sie
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen können. Entsprechende Termine werden durch den
Prüfu ngsausschussvorsitzenden bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende
festgelegt und per Aushang bekannt gemacht. Sollte es unmöglich sein, alle
Wiederholungsmöglichkeiten vor Beginn des folgenden Wintersemesters
auszuschöpfen, da angesetzte Termine aus triftigen Gründen versäumt wurden,
entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen. In der Regel
nehmen die Studierenden dann an den entsprechenden Modulprüfungen im
folgenden akademischen Jahr teil. Es gelten analog die Reglungen in §8(2).

§ 8 Abweichungen vom Jahresprinzip und den Voraussetzungen nach §4

(1) Studierende können sich dafür entscheiden, ihnen noch offenstehende
Wiederholungsprüfungen in das nächste akademische Jahr zu verschieben.
Dies ist dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden spätestens fünf
Arbeitstage vor dem Termin der Wiederholungsprüfung mitzuteilen, für deren
Verschiebung sie sich entschieden haben. Von dieser Regelung ausgenommen
sind Wiederholungsprüfungen in den Modulen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz.
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(2) Der Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung ist in der Regel der
nächste Prüfungstermin in dem Modul. Falls wegen der Form der
Prüfungsleistung und den Gegebenheiten des Stundenplans eine Teilnahme an
der Prüfung in dem Modul im Wiederholungsjahr nicht möglich ist, ist der
Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung der erste
Wiederholungsprüfungstermin des Moduls gemäß § 7 (6).

§ 9 Praktisches Studiensemester

Das Pflichtpraktikum 1 bzw. das Pflichtpraktikum II im Studienabschnitt an der

Hochschule Reutlingen findet in der Regel in einem Unternehmen im deutsch
sprachigen Raum statt. Die Dauer beträgt zwischen 20 und 26 Arbeitswochen. Für

das Modul Pflichtpraktikum 1 und das Modul Pflichtpraktikum II werden jeweils 24
ECTS Leistungspunkte vergeben. Zur Vorbereitung muss die Veranstaltung

Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 bzw. Pflichtpraktikumsvorbereitung II im Semester vor

dem Praktikum besucht werden. Zur Nachbereitung muss zu Beginn des auf das
Praktikum folgenden Semesters die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung 1
bzw. Pflichtpraktikumsnachbereitung II besucht werden, in deren Rahmen die

Modulprüfung abgelegt wird.

An der französischen Partnerhochschule wird ebenfalls ein Praktikum absolviert;

dieses soll in der Regel im Land der Partnerhochschule oder zumindest im

entsprechenden Sprachraum stattfinden. Für dieses Praktikum werden 24 ECTS

Leistungspunkte im Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. im Modul Pflichtpraktikum II
vergeben.

§ 10 Studienabschnitt an der Partnerhochschule

(1) Innerhalb des Studiengangs muss ein zweijähriger Studienabschnitt an der in

§ 3, Absatz 1 festgelegten französischen Partnerhochschule absolviert werden.

(2) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und
Prüfungsordnung der Partnerhochschule. In der sogenannten Agreed module
structure, die im Netzwerk der International Partnership of Business Schools
(IPBS) festgelegt wurde (vgl. Tabelle 7 im Anhang) und auch mit den
Partnerhochschulen vereinbart ist, die diesem Netzwerk nicht angehören, ist
die Grundstruktur der im Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die
konkrete Ausgestaltung wird laufend abgestimmt, so dass die an der
Partnerhochschule erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen
zusammengefasst in ein Modul eingehen.

(3) Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die ersten vier
Semester, heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte, für das 96
ECTS-Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule
erreichten in das Notensystem der Hochschule Reutlingen umgerechneten
Durchschnittsnote bewertet werden.
Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die Semester 5 bis 8,
heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 2. Hälfte, für das 84 ECTS
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Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule erreichten
in das Notensystem der Hochschule Reutlingen umgerechneten
Durchschnittsnote bewertet werden. Zusätzlich wird in diesem Falle das Modul
Bachelorarbeit mit 12 ECTS-Leistungspunkten anerkannt und mit der Note der
Bachelorarbeit bewertet, die an der Partnerhochschule verfasst wurde.

(4) Falls die Partnerhochschule selbst keine Durchschnittsnote für den dort
absolvierten Studienabschnitt berechnet, wird aus den an der
Partnerhochschule absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen eine mit den
dort erworbenen Credits gewichtete Durchschnittsnote berechnet und in das an
der Hochschule Reutlingen verwendete Notensystem umgerechnet. Alle
Notenumrechnungen werden gemäß der mit der Partnerhochschule
vereinbarten Umrechnungstabelle (siehe Tabelle 8 im Anhang) vorgenommen.
Die Umrechnung der Noten obliegt dem bzw. der
Prüfungsausschussvorsitzenden.

§ 11 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache für den Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen ist
grundsätzlich Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module können in
englischer Sprache abgehalten werden. Die Vorlesungssprache der Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III sowie der
Wahlpflichtmodule Zweite Wirtschaftssprache ist die jeweils gelehrte Sprache.

§ 12 Kommunikationsfähigkeit und Sprachen

(1) Alle Studierenden, die den ersten Studienabschnitt (Semester 1 bis 4) an der
Hochschule Reutlingen verbringen, müssen die Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III absolvieren.

(2) Studierende, die von der Hochschule Reutlingen aufgenommen wurden,
belegen die Veranstaltungen Wirtschaftsfranzösisch 1 bis III. Studierende, die
von der französischen Partnerhochschule aufgenommen wurden, besuchen die
Veranstaltungen Wirtschaftsdeutsch 1 bis III.

(3) Falls die tatsächliche Sprachkompetenz und die landeskulturellen Kenntnisse
es nahelegen und Studierende einen entsprechenden Antrag stellen, kann der
bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende in Abstimmung mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen entscheiden, ob Studierende die jeweils andere
Sprache belegen.

(4) Studierende müssen das Wahlpflichtmodu 1 Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch absolvieren. Erreichen Studierende im Einstufungstest zum
Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch, der zu
Vorlesungsbeginn des 1. Semesters durchgeführt wird, eine Note von
mindestens 1,2, können Sie auf Antrag befreit werden, das Wahlpflichtmodul
Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch wählen zu müssen. Sie können
dann ein anderes Wahlpflichtmodul außer Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsfranzösisch belegen.
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(5) Zu Beginn der Vorlesungszeit des ersten Semesters nehmen alle Studierenden,
die eine zweite Wirtschaftssprache als Wahlpflichtmodul gewählt haben, an
einem Einstufungstest teil, auf dessen Basis entschieden wird, welchem Niveau
gemäß dem europäischen Referenzrahmen sie zugeordnet werden. Im zweiten
Semester rücken die Studierenden jeweils in die nächsthöhere angebotene
Niveaustufe auf. In den Wahlpflichtmodulen Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch kann der bzw. die Modulverantwortliche auf Basis der
Leistungen im Vorsemester und in Absprache mit den Dozenten bzw.
Dozentinnen auch entscheiden, dass Studierende in ein höheres Niveau
wechseln.

(6) Studierende, die ihren zweiten Studienabschnitt (Semester 5 bis 8) an der
Hochschule Reutlingen verbringen und von der französischen
Partnerhochschule aufgenommen wurden, müssen im 5. Semester das
Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) absolvieren. Zu Beginn der Vorlesungszeit des 5.
Semesters erfolgt ein Einstufungstest, auf dessen Basis entschieden wird,
welchem Niveau im Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz (Wirtschaftsdeutsch) gemäß dem europäischen
Referenzrahmen Studierende zugeordnet werden. Wer in diesem Test das
Niveau Cl erreicht, wird von der Verpflichtung das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) zu absolvieren befreit. Auch ohne Teilnahme am Test
befreit werden auf Antrag alle Studierenden, die in Deutschland ein
deutschsprachiges Abitur erworben haben oder in anderer geeigneter Weise
ein muttersprachliches Sprachniveau und Kenntnisse der deutschen Kultur
nachweisen können. Die Entscheidung trifft der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen.

(7) Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von maximal
6 ECTS-Leistungspunkten aus Wahlpflichtmodulen aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache in ihre Abschlussnote einbringen.

§ 13 Modul Bachelorarbeit

(1) Für die Bachelorarbeit, die zeigen soll, dass Studierende ein Problem ihrer
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher
Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 12 ECTS-Leistungspunkte
vergeben. Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 10.000 bis 15.000 Wörter im
reinen Text.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt während der Vorlesungszeit des
siebten Semesters im Dezember. Der Prüfungsausschuss legt den
letztmöglichen Anmeldetermin fest und macht ihn in hochschulüblicher Weise
bekannt. Mit dem Tag der Anmeldung beginnt die Bearbeitungszeit, die fünf
Monate beträgt.

(3) Der Studiengang kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses
vorschreiben, dass als Prüfender einer Bachelorarbeit ein Professor bzw. eine

seite 7(19



Professorin des Studiengangs zu wählen ist. Sofern aus übergeordneten
Gründen zweckmäßig kann die Ausgabe von Bachelorarbeiten zentral über den
Studiengang gesteuert werden.

(4) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache verfasst.

(5) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfungsberechtigten bewertet, unter ihnen ist
in der Regel derjenige, der das Thema vergeben hat.

(6) Beide Prüfende bewerten die Bachelorarbeit unabhängig voneinander. Die
Gesamtnote ist das arithmetische Mittel der beiden Noten. Sollten die
Bewertungen der beiden Prüfenden für die Bachelorarbeit um zwei ganze
Noten oder mehr auseinanderliegen, bestimmt der Prüfungsausschuss einen
dritten Prüfenden, der die Bachelorarbeit bewertet. Die endgültige Note für die
Bachelorarbeit ist dann das arithmetische Mittel der Noten aller drei
Prüfenden.

§ 14 Bildung der Gesamtnote und Grade Distribution Table

(1) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung wird als mit den ECTS-Leistungspunkten
gewichteter Durchschnitt der Noten der einzelnen Module gemäß der Tabellen
1 bis 6 im Anhang ermittelt.

(2) Entsprechend §15 Absatz (5) der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung
für das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen vom
06.08.2019 wird ein gemeinsamer Grade Distribution Table für die
Abschlussnote alter Bachelor Studiengänge International Management
gebildet.

§ 15 Doppelabschluss

Zusätzlich zum Abschluss Bachelor ot Science im Studiengang International
Management deutsch-französisch der Hochschule Reutlingen erhält der oder die
Studierende von der NEOMA Business School den Abschluss CESEM (Bachelor in
International Business Management).

§ 16 Inkrafttreten/Übergangsregelungen
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierende des Bachelor-Studiengangs International Management deutsch-
französisch, die ab dem Wintersemester 2022/2023 ihr Studium beginnen. Allen
anderen Studierenden wird auf Antrag die Möglichkeit eröffnet, in diese Studien- und
Prüfungsordnung zu wechseln.
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Reutlingen, den 03.08.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme

Präsidnt

Anlagen:
Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen
Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)
Tabelle 8: Grade Conversion Table
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Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
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Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen

6

5

4

0

4

• PIChI lür Silzilerende hn don nmhI-engisch opi achigen Sludiengängon n einer Fide von ‚3 Led echlachler im Enstufonysrest.

RIdhI Ii, Sftufierende es deoroc h-cbresecbon Siudiergang. die ohne diesen hlennwiwrs sec lt 2 Jahren kein SK3 4voao erlangen würden

PmJei.nsgrirIIPrnjecimanagemeni — — — 5

ag&e Themen In‘ fritemaeønei&i I.nsgemem. — —

— 7
Sntt Topfos in fnWmeaonsi hnsenenn

kesmlrlcungen von politischen Risiken auf
Uniemehmensentschaidungen 1 BusIness 5
impllcadons al poiifcei isks

infensfoneie Sladlen / innemetlonat Siudies 5

MlueIie Themen Personsimanagemen, / Currenl
Topica In Human Resouecee hnsgemenI
MIuelie Themen Enfrepreneurahlp / Currenn Topics in
Enfrepreneurship

Business Plan Seminar? Business Pien Seminer — — —

Digital Enirepmneurship / DigItal Enlrepmneunhlp — — — 5

1PBSSummer School 5 5
AvIuelIe Themen derwntscheftslnfonnafik / Currenn
Topics In Business informekcs
WinIscheftsiniormsfk / Business infortnsfcs 5

Nituelis Marlreningtnemen / Cunent Toplcs In Maihefng 5 5

CustomerEnpenience knsgemenf1CusComer

Eevedence fnegement
actuelle Finanderurlgseiemen 1 Cunent Topica In

Amen ca

Bank- uns iensldiomn9amenegemenI/Benkmn9 aM
hsurance .Yanegemeni — — — —

Leer ftnegement / feen Inegen1enf 5

VeflenelunsmanagemenL / Fna9emeni DI
Ne9osatons — — — —

Corporste Sockel Responslbiilfy/Corporat Socisi
Re, ponsib 6ty

MIuieie volbwirtsdeetdia Themen, Correnl Topc,
In Ecomica

Umweikcnn4e?ErMrorv1sentai Economlca 5

Emp3ned-.evomik/EmpiltaiEconomia — — — 5

Moaelie wirradsaaredi,,die Themen i Curreni Topa -

InßuslnessLaw — — — 1...
Willschaflsreohl 1/ Business Lewl 5

Nbeiisrechil/LabourLaw 1 — — —

Zweite Winscfleff,,pmcfle -Wlnschefeengiisch/
Second Business Lwvouege - Business EngIielr — —

Zmeiiewlnsd,eftsspfadne -Wlilsch&ftsfranlÖsiecfl/
6

Second Business Languege - Business Frendi — —

Zweite Winischsprsd,e . Wielschaftsspenisch/
6

Second Bueiness Lenguage - Business Spanish — —

Zweite Wlimchaifespmche -Wnschsftachinesiechl
Second Business Lengusge - Business Chinese — —

Chinesisch infensIvl & ii - Chinese Intensive 1 & II“ 10

4 90 580 Oeusei (1.1 FA

4 90 ISO US 04JtSC1 PA g

4 90 150 US Deutsch PA

4 90 150 US Englscn PA 9
Deuis di?

4 90 150 L‘S KL1iFA
— Englisch

Deutsch?
4 90 150 US KLI/PA gEnglisch
4 GB 150 Dautech PA g
4 90 150 US Deutsch PA

4 90 150 tIP Englisch PA

Deute ch /
4 90 150 US KLI/PA 9Englisch
4 90 lED tr Deutsch PA

Deutsch!
4 90 150 US KLI/PA gEnglisch

4 90 150 US Englisch PA

Deutsch,4 30 50 US KLV0A gEngiiecf‘

4 90 52 US Engiade Li0A

4 90 50 US Dej,nn Kt2 9

3 90 150 5 Eni9sch PA 9

4 90 150 US DeuSc? KUlFA 9

DeuSBI /
4 96 50 US CIFA gEng,cn
4 96 ‚50 US Dautsdi °A 9
4 96 150 US Eniaa CO 9

04551101
4 90 150 US KLIIPA g

— Englisch
4 90 150 L Deutsch KLO

4 90 150 US Deutsch KL2

4 90 150 US Englisch KLI/CA

8 60 160 US Frsn.isch KU /CA g

0 es i so L/S Spsnlech KL1 /CA g

0 60 150 US Niandarin (UI tA g

0 180 300 Nlandenn CA

Summe Wehlplilchtmodulel Sum electivss ‚5 12-16 210-270 450

Seite 11(19



Tabe$$e 3: PfIichtmodue beim Start an der Partnerhochschule
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5 2 120 150 LST Detsm PA

5 2 120 550 L/S Deucn KL1

3 2 60 90 tS Decsm KL1 9

24 2 690 720 5tt Deutsch PR11NE

2

19 0

3

12 0 360 360

Leistungen beim Farmer,, Halte / Cmdtts eamed ei
96

parmer unhisrsltj, Ist halt 9

Pflichtpraktkum 1 (Pannerbochsthule)/ Mandatoty
24 uIntemahip (Partner unlwrslty)

Summe Ptllchtmoduto/Sum n.ndetory coursea 120 24 24 25 22 43 2205 2a50

Deutsch‘
nie,),

EnglIsch
BT 2
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Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

W,nsecsrw,sive Unsern.hmen iKnoeueoge jaensi,

Gompanies

*tun[ln Morkenn9t, erneut Gur‘.ntTopica In Uaikehng

Spott- und Eyent-NUrketn9 / Sports end Es.nss
Mankeutog

Manktanal1ue / Manko‘ MaI‘e

htarkenhihmng / Onand Man.gem.nt

Mankehng-be[ow-te-Iine-Innisiahel Merk.ung/
Manketng-b&ow-*,e-Iine — nnenetim Menketup

Pertormauce Meikefing / Fentonmence Menk.tng

Majelle Finandenjngad,.ne.n touren, Topica In

Tr.ueakdoueberabng tTn.ne.don Msleory

WerapIerm.uegement 1 Ineeseenn Management

Mg.wandt. Okonomehl. /kpbd &öuomehlca

Rl.Ikom.n.gem.nt (F9ek Management

B.hmdoral Fnanc./S.ha4o,.I Finance

Conholling und Untsmdem eneaboaNng /

M.napmeuaPai.nd IanaaamantCanfli

an&fl—
tal. Th.e na.. d.. mmd,.h wkem a* / mw,t
TeØus &mieee. md
m6W,omh / Pbfrm konomy

%em. ‘md Laesmg.n It9ewn. und Sohdona 1

5.a.n. und Lkung.n u/50b... mdSoaan. 5

4gtafl.i.nng und Nadnhattgk.h/nen Inbnmason

SW.
t•90 Eznsepn.a kan..n.ut‘Lnu Enanpn.e
kan.g.m.nt

tn4. sc**wchdm lts.unen /CunentTopica

ii Economts.

Umw.konon,ts/Dn4noumentsI Eom.cs

Watew.rbeteonewnd pol tk/Camp.nonlb.aöa
•nd PoIlcy

Wachetjm und AulO.nwl,tchan IGnowa, aM
Development

Masche Th emen im genieeson.mena3emen(

Dnganieahoneenhvicklang und ChenoeMann9omenn/
Organlastonal Davelopmenl und Change
Management
Mtuielle Themen Fersoualmanegemenl touren,
ropic, Human Reeounca Management
Pereonahmena gemeu 1/Human
Management
Drganleabonahe Tranalormahon und Stsatsgie/
Organla.bonah Trenatormehon aM Snahegy
*tselle Themen Ennepreneunahlp / Curr.ntTopice
Eufreorenea nahm
tnbepneneurahip - Dauelop poun umso-ap/
Enhepreneuruhip - Ennnickle (D)ein
(Staetjp-)Pnojekt

Businasa Plan Semin. ‚1 Busin.ss Pian Seminar

hncmt:r.uma-isgonenl h/s,agemerUl tno‘atona

Gamncatug soll Internet Statt-opif C,eaong riantau
Statt-opi

Soäei Entaprenaunahm 1 5,c:.l Ennp eneuns hip

P9S-Signmer Sdooot

Mi. wtdN arechaich. rh.m.n/CanantT*ca
in Bualne.a Lew

R.chthürGründ.n/L.wlonroijnd.re

#ebltnach( I/Lebois Law 9

meenfionatsa Weaattsn.cht/Le9 Fremaaoflua
brtsbnualonalMenagement

Nacttamgkailwndconponah Social Pa.po.heyI
Shfleyand Cornonats Social fle.p«naiblpv

nsflp€nIma P,ojekl/ lntandnacifl.nyFmmecI

%%sosandluug.tohnuu / Negohatoue

-

L,.da.ahip

Kommunlkeuonstghigke‘ten und lnhenbulwneLle
Kompetenz - Winachafl,deunsch / C ommunice Ion
Skilla end lntemuhtu,al Compn tanze-Bus‘ nase
Gmnmen°

Summe W.hlplhlchtmodul. 1 Sum.t.c liv..

Masche nanagenonmem.n ‘Carenn ropica in
iutsnagem.nt

—

Mtsmasorah.ie.ung son Gescha‘taaflr.iaten
htsmah,naonhon 01 Buirsa ktaoas

D.utscad 00 053 US KU/FA
Enohect

5
0

0

0

1
1

1

5 4 90 :53 1/5 Deutsch FA

5 4 90 153 US Deutsch KL2

5 5 5 4 00 50 US
Deutsch(

KLIiPA 9Englisch

5 4 90 50 US Deutsch FA

5 4 90 ‚50 U5/P Deutsch FA 9

5 4 90 150 1/5 Deutsch KU2/PA

5 4 90 50 US Deutsch FA

5 4 90 ‚50 USW Deutsch PA

5 5 4 150 US
Deolach/

KLIIFA 9Englisch

5 — 4 90 ‚50 LIS Deutsch KLO

5 4 90 150 US Deutsch KLIIFA 9

5 4 90 150 US Englisch KL 1/FA 9
5 4 90 050 1/SW Deutsch KLIIPA 9

5 4 90 150 US Deutsch KLIIPA 9

5 4 90 150 1/5 Deutsch KLI/FA

5 4 90 150 175 Deutsch KLO 9

5 5 5 4 90 ISC US
Deutaclii

611/FA 9Engloch

5 — — — 4 90 150 US Enghiech KLO/FA 9
5 4 90 150 USW Desoca FA 9

5 4 90 150 US? Deutsch FA 9

5 4 90 150 1/5 Deutsch FA 9

5 4 90 150 US Deutsch KL2 9

5 5 4 90 150 1/5
‚tscn‘

KUli/FA
cngksc-t

5 4 90 150 US Deutsch FA

5 4 90 050 US Deutsch FA

5 4 90 ‚50 L/S Deutsch FA

5 5 5 4 90 150 L/S
Deutsch!

KUI/FA
ch__

5 4 90 950 L/S Deutsch FA 9

5 5 4 90 050 U/S
Dettacht

KLI/PA 9Englisch

5 4 90 150 US Deutsch KLIIFA 9

5 4 90 150 US Deutsch KLIIPA

5 5 5 4 00 050 US
Deatsch/

KU/FA 9Englisch

5 5 5 4 90 050 L/S/F Deutsch FA 9

5 5 5 4 90 150 11SF Deutsch FA

5 4 90 150 US Deutsch C//0A

5 4 90 050 US? Deutsch FA 9

5 4 90 150 US Englmch FA g

5 $ 70-90 050 Ecglach °A 9

5 5 5 $ 90 150 1/5 KL1VA 9Englisch

5 4 90 ISa US Deutsch 412 9
5 4 90 150 US Deitsch KU2 9

5 4 90 150 1/5 DaLt0dn FA

5 4 90 150 US Engkech FA 3

5 4 90 160 US Gemnen FA

5 4 90 050 5 Engliech FA g

5 4 90 150 1/5 Deutsch PA

5 4 90 050 L/S/D Deutsch K12C4 9

25 20 410 750
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Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz

Kommuniaionstsmgtsn und
inteskultureite Komp.tanzII -

WitsdaI5frant,tsdn/CommirJcatoq 3 2 60 90 US Fiar.tiSch KLItA 9
SdIIs anti bitsrculluisl Comp.wnce II -

Bush,ess French

KommunitsbcnstshpQkepten unc

lnffiulrjhjr&le K,vpeienz III -

V1IrtschattsfrsnsLtch (Ze/nlvoau 62) /
3 2 80 50 US Frsn,isch KL1/CA gCommun/cations Sk‘rls and Intercultural

Competence ‚lt - Business French Ettil
Lehel 52)
Kommunikationstähigkeilan und
inte&ullureIIe Kompetenel -

Wflsd,stadeulsch/Communicauons 4 4 60 120 L/S Deutsch KL2/CA
Stulle anti lmlerculsjral Campetence 1 -

Business Serman

Kommunikatonsfählgkelten und
inteilsuilureile Kompetenz ii -

Wrischahsdeutsch /Cnmmunicatons 3 2 60 90 L/S Deutsch KU/CA
5k/us end lntercullutsl Compeance lt -

Business German

Kommumkat.onsfän9kerten und

lntorksj Ure .e Kompetenz .1 -

Yssstceutscfl Zeniwau Ci))
3 2 60 90 US Deutsch (Lt CACommunlcaicns Skds anti Inleraihiral

Conpetenca III - Business Sernan {Esl
LakaI Cl

Kommur. kst znslshigke.n una
lnlerku.etle Kcmpela-tz

W:rtecatzdeutscMContm-j, cabon Sk::s 5 4 20 150 US Deutecn KLZCA
anti lnijlcjtal Compesence - Busness

Sannen
Kommunikatonstdhrgkeiten und
nierkuiluretre Kompeteni

Wrlschaftsdeutsch - Ei / Communicanon 5 4 90 150 US Deutsch
5k/us anti Interculturat Compelence -

Business Gesten - Ei

Kommunikationsfähigke‘ten und

inlerkuilurelle Kompetenz
Wirtschsftsdeuiach - 81-1 5 4 SB 150 US Deutsch
Commun[cstion SkUls snd intercuitural
Competence Business Besser - Bi-i
Kommuntkationslähigkeden und
inteikuihirelle Kompetenz

Wirtschsttsdeutsch- B‘-2 / 5 4 90 150 US Deutsch
Communication Skilis anti intercultirei

Compelence - Bus)neee Seimen -51-2
Korrrrur;katonst4hike.tan und
kitensulturelle Kcnoster.z

Wr.ss‘sdeusDr -22 iccmmunicatzn 5 4 90 150 US Oeutscl
Sitlis anti Ltla‘cuttsjrsl Conpeience
Business Gorma, -52
Kommunika3onstsnkeiren und
tterkutjre:te Kompetenz

sdtsStieutei -Ci !Ccmmjttcaton 5 4 90 150 US Deutscn
Skitis eid ki:arDiibj& Compeioce
Bus rest Serien - Cl

Kommunaaeonsish.gkeran und —

interkuittrelle Kompetenz -

Wiulschsttedeutech -52 / Communicston 5 4 90 150 US Deutsch
Skiits anti intercuisurei Competence

Business Seimen - C2

KommunikstontaiS elSn und
frtterlajieireiie Kompetenz)

W.rtezsttsftsnsisa,ICommunica5ons
Se ha anti Lntercutflirai Compflnc. 1-
Business Frena,
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Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen

Zweite Wirtschahssprache -

Wirtschaftsspanisch (Zielniveau Cl /

Second Business Language - Business
Spanlsh lEat Levet Ci)

Zweite Wirtschaftssprache -

Winschaftsenglisch / Second Business

Language - Business English

Zweite Wiilschaftsspracbe -

Wirtschaftsenglisch {Ziolnivsau 92) /
2

Second Business Language - Business
English lEtdt LewI B2)
Zweite Wiilschaftssprache -

Winschaftsenglisch (Ztetniveau Cll/
2

Second Business Language Business
Engtiah lEst Lesel Cli
Zweite Witischatsspracne -

W,flscP.atisenglishileIr veeu 02)‘
Second Business Language - Business
Eng.ish lEni Lee: B21

Zweite Wiflscnaftssprache -

Winschaftsengitsch lZietnivesu CI)!
Second Business Language - Business
Englsh (Ex: Leset Cii
Zweia Wnsd,aspractso -

Wns&aftsspenisd / Send Business £

Languege - Business Spanisb

Zweite Winschahssprache -

Winachahsspanisch (ZieIni,au All 1
Second Business Language Business
Spanish (Ent Level Al)
Zweite Wirtschaftsspreche -

Wirtschaftsspanisch (Zielniveau A2) /
Second Business Language - Business
Spanish lEni Leset 42)
Zweite Wirtschaftssprache -

Winschaftsspanisch Ziolnivesu Bit /
Second Business Langusge - Business
Spenleh (EntLesel Bl)
Zweite Witlschaftssprscbe -

Wirflcnaftsspan;sct. (Zeirriwau B2)i
Saccnd Business Language - Business
Spanish lEnt LewI 02)
Zweite W;rsschahssprache -

Winschahsspanisch (Zielnseau Cl)!
Second Business Language - Bus ness
Span:sh (Ext Le-a Cl)

Zweite Wiftscha.sstrache -

W,nschahsspaniscl ilelriiwsu A2)/
Second Busness Language - Business
Spanlsh tExt Lesel A2)
Zweite Winschaftssprsch.
Winschaftsspanisch lZiolnivosu 91)1
Second Business Language Business
Spanish E‘dt Lenel Bl)
Zweite Wirtschaftsspracbe
Wirischaftsspanisch (Zielniveau B2) /
Second Business Language - Business
Spanish (Ent Level 021

2 30 60 US Englisch KU/CA

2 30 60 US Englisch KL1/CA

2 60 90 US Eng::sdl KLI!CA

2 60 30 US Eng[sch Ki!CA

0 60 180 US Sosnisc, &tiCA 3

4 30 90 US spanisch KLi/CA

4 30 90 US spanisch KLI/CA

4 30 90 L/S Spanisch KL1/CA

4 20 90 US Span:s:h KU/CA

4 30 90 US spanisch KL1!CA

4 30 90 US Ssaniscn <.1/CA

4 30 90 US Spanisch KLI/CA

4 30 90 US Spanisch KL5/CA

3 30 90 US Spanisch KL 1/CA
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4 3D 90 US kr3arj, iCi/CA

4 30 90 US P.tndar n KL1/CA

4 30 90- US Ma1darr. KL1CA

4 30 90 US Mandarin KLI/CA

Zweite Wlflschaftsspmche -

W,td,afls,inesiscti / Socond Business 6 BD 163 US \trta,., iCI CA 1
Lar.guage - Business Chinese — — — —

Zwe.te Wrtschahsspra:ho -

Wirsd,aftsoflnes scn Ze n‘au Al)/

S.ccr.j Busir-ess Lar9a3e Busiress
Chinese iExt IewI All

________ ________ ________ __________ __________

Zwese Wirtschahssprache -

Winschaftsohnessoh (2 eriwsu A2)I
Secora Busness Language - Business —

Chinese (Ett Le.sl 2l

________ ________ ________ __________ __________

Zwei:e Mschettssoracfle -

Nnshatschinesis;h (ZeIn.eau 61)‘
Send Business Language Business —

Chnese (Est Levet 611 — — — —

Zweite Wirtschattssprache -

Wi,tschsftscbinesisch (Zielniueau A2) /
Second Business Language - BusFness
Chinese (E,dt Level 42)

________ ________ ________ __________ ___________

Zweite Wirlschaftsspracbe -

Wiflschaftschinesisch IZiernuwau 61)?
4 30 90 US Mandarin KLI/CASecond Business Langua9e -Business

Chinese)EdtLeuwtBl)

__________ _______ ______ ______ _______
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Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)

Version 2.1 agreed upon 8 March 2018, in effect starting with the academic year
2018/2019

Eas Eas

credit credit
First half (Years 1 and 2) s Second half (Years 3 and 4) s

Core content 1 (CCI) Core content 2 (CC2)

Internship (INT1) 5 lnternship (INT2) 20

Quantitative Methods (OM) 10 Strategy (STR) 10

International Economics / International Business

Economics (ECO) 10 (IE) 10

Introduction to Business (BUS) 5 Final Project (PRO) 10

Organisational Behavior (OB) 5 Ethics (ETH) 5

Marketing (MAR) 10 HR (HR) 5

Einance (EIN) 10 Production & Operations Management (POM) 5

Accounting (ACC) 10

Communications/languages (CL) 10

International Studies/business

(IST) 5

Total core courses 80 Total core courses 65

Core electives (CE)

Entrepreneurship (ENT) 5

Business Analytics (BAL) 5

MIS! Information Management (MIS) 5

15

Regional hosket 1 (RB1) 40 Regional basket 2 (R82) 55

Regional ba5ket besides core electives 40

Total first half 120 Total second half 120
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Tabelle 8: Grade Conversion Table

Grade Conversion between NEOMA and ESB grades

CESEM ESB

20,0 1,0

19,9 1,0

19,8 1,0

19,7 1,0

19,6 1,0

19,5 1,0

19,4 1,0

19,3 1,0

19,2 1,0

19,1 1,0

19,0 1,0

18,9 1,0

18,8 1,0

18,7 1,0

18,6 1,0

18,5 1,0

18,4 1,0

18,3 1,0

18,2 1,0

18,1 1,0

18,0 1,0

17,9 1,1

17,8 1,1

17,7 1,1

17,6 1,1

17,5 1,1

17,4 1,1

17,3 1,1

17,2 1,1

17,1 1,2

17,0 1,2

16,9 1,2

16,8 1,2

• 16,7 1,2

CESEM ESB

16,6 1,2

16,5 1,2

16,4 1,2

16,3 1,3

16,2 1,3

16,1 1,3

16,0 1,3

15,9 1,3

15,8 1,3

15,7 1,3

15,6 1,3

15,5 1,3

15,4 1,3

15,3 1,4

15,2 1,4

15,1 1,4

15,0 1,4

14,9 1,4

14,8 1,4

14,7 1,5

14,6 1,5

14,5 1,5

14,4 1,5

14,3 1,5

14,2 1,5

14,1 1,5

14,0 1,5

13,9 1,6

13,8 1,6

13,7 1,7

13,6 1,7

13,5 1,8

13,4 1,8

13,3 j 1,9

CESEM ESS 1
13,2 1,9

13,1 2,0

13,0 2,0

12,9 2,1

12,8 2,1

12,7 2,2

12,6 2,2

12,5 2,3

12,4 2,4

12,3 2,5

12,2 2,6

12,1 2,7

12,0 2,7

11,9 2,8

11,8 2,8

11,7 2,9

11,6 2,9

11,5 3,0

11,4 3,0

11,3 3,1

11,2 3,1

11,1 3,2

11,0 3,2

10,9 3,3 J
10,8 3,3

10,7 3,4

‘ 10,6 3,4

10,5 3,5

10,4 3,6

10,3 3,7

10,2 3,8

10,1 3,9

10,0 4,0

9,9-0 j 5,0

German scale:
1,0 — 1,3 (excellent); 1,4 — 2.0 (very good); 2,1— 2,7 (good); 2,8 — 3,5 (satisfactory); 3,6 — 4,0
(sufficient); 4,1 — 5,0 (fail)
1,0 — 1,3 (exzellent); 1,4— 2.0 (sehr gut); 2,1— 2,7 (gut); 2,8 — 3,5 (befriedigend); 3,6— 4,0(
ausreichend); 4,1 — 5,0 (nicht ausreichend)

Seite 18119



How to use the table to convert single grades
The table contains (at least) one column tor the grading scheme of each partner institution. To conveft
a grade x from institution A to the corresponding grade y in the scheme of institution B, in principle, one
only haste locate x in the column corresponding to institution A and find y in the same row in the
column corresponding to institution B.

lt the correspondence is not unique, we always take the converted grade that is in favor of the student.

How to use the table to conveft grade paint averages
lt would be impractical to include all possible average grades since this would blow up the conversion
table. lnstead, GPAs are converted by using linear interpolation.
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Stand Fachspezifische StuPrO BSc IM deutsch-amerikanisch

Amtliche Bekanntmachung 27/2022 HDchschule Reutlingen
Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Bachelor-Studiengang International
Management deutsch-amerikanisch

Stand: 0108.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes über die
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Neufassung vom
01.04.2014 (GBl. 5. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022
5. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Sachelor- und
Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule
Reutlingen am 22.07.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der
Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

Dieser grundständige Bachelorstudiengang qualifiziert die Studierenden für
internationale Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller
Branchen und in Organisationen. Drei Ziele stehen dabei im Fokus:

• Berufsqualifizierung mittels einer internationalen, generalistischen sowie
praxisorientierten BWL-Ausbildung bei gleichzeitiger Förderung der

Persönlichkeitsentwicklung („employability“),

• Ermutigung zu extracurricularen studentischen Aktivitäten und sozialem

Engagement („democratic citizenship‘),

• Vorbereitung auf ein potentielles (wissenschaftliches) Master- sowie

Promotionsstudium, u.a. durch die Befähigung zum selbständigen
wissenschaftlichen Arbeiten (,‚academic competences“).

§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit

Der grundständige Studiengang mit dem Abschlussgrad B.Sc. umfasst eine
Regelstudienzeit von acht Semestern, Von denen vier an der Hochschule Reutlingen
und Vier an einer der nordamerikanischen Partnerhochschulen studiert werden, die in
§ 3, Absatz 1 definiert sind. In dieser Zeit erwerben die Studierenden 240 ECTS
Leistungspunkte.

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang wird von der ESB Business School der Hochschule Reutlingen
gemeinsam mit den folgenden Partnerhochschulen in Nordamerika
durchgeführt: Brock University, St. Catharines, Kanada; Elon University, Elon,
NC, USA und North Carolina State University, Raleigh, NC, USA. Sowohl die ESB

= . — —- —

__ _________________________________

1119



Business School der Hochschule Reutlingen als auch die [Ion University, die
North Carolina State University und die Brock University sind Mitglied im
Konsortium International Partnership of Business Schools (IPBS).

(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen umfasst 240 ECTS
Leistungspunkte, von denen üblicherweise 120 ECTS-Leistungspunkte an der
ESB Business School der Hochschule Reutlingen und 120 ECTS
Leistungspunkte an einer der nordamerikanischen Partnerhochschulen
erworben werden. In den Fällen, in denen Absatz (3) Anwendung findet, werden
90 ECTS-Leistungspunkte an der ESB Business School der Hochschule
Reutlingen und 150 ECTS-Leistungspunkte an einer der nordamerikanischen
Partnerhochschulen erworben.

(3) Für Studierende, die von einer der nordamerikanischen Partnerhochschulen
aufgenommen wurden und ihren zweiten Studienabschnitt an der Hochschule
Reutlingen verbringen, kann die bzw. der Prüfungsausschussvorsitzende in
Abstimmung mit der Studiengangsleiterin bzw. dem Studiengangsleiter auf
Antrag die Möglichkeit eröffnen, für das achte Studiensemester an die
nordamerikanische Partnerhochschule zurückzukehren, um dort das Studium
abzuschließen. Grundlage dafür ist ein jeweils individuell mit der
nordamerikanischen Partnerhochschule abgestimmtes Studienprogramm, das
ermöglicht, die an der nordamerikanischen Partnerhochschule erworbenen
Credits für die Pflichtmodule des achten Studiensemesters gemäß Tabelle 3
sowie die gegebenenfalls noch zu absolvierenden Wahlpflichtmodule gemäß
Tabelle 4 und Absatz (5) anerkennen zu können.

(4) Der Studiengang enthält in dem Studienabschnitt, der an der Hochschule
Reutlingen verbracht wird, in den Semestern 3 bzw. 6 ein praktisches
Studiensemester, das Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. das Modul
Pflichtpraktikum II.

(5) Im ersten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 15 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Im zweiten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 25 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Wahlpflichtmodule aus den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang werden nicht in
jedem Jahr angeboten. Weitere, nicht in den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang
aufgeführte Wahlpflichtmodule können durch Beschluss des
Prüfungsausschusses angeboten werden. Zusätzliche Wahlpflichtmodule
können als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht in die Berechnung
der Abschlussnote eingeht. Die Wahl der Wahlpflichtmodule erfolgt vor
Vorlesungsbeginn. Unter Berücksichtigung der Präferenzen der Studierenden
werden Plätze in den Wahlpflichtmodulen nach deren Verfügbarkeit zugeteilt.
Es besteht kein Anspruch darauf, ein bestimmtes Wahlpflichtmodul wählen zu
können.

(6) Alle Studierenden verbringen vier Semester an einer der in § 3, Absatz 1
festgelegten nordamerikanischen Partnerhochschulen. Der Aufenthalt an der
Partnerhochschule umfasst auch ein verpflichtendes Praktikum.
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(7) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für den jeweiligen
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen, d.h. die Semester 1 bis 4 bzw.
die Semester 5 bis 8, ist in den Tabellen 1 (Pflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 2 (Wahlpflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 3 (Pflichtmodule zweiter
Studienabschniff an der Hochschule Reutlingen), 4 (Wahlpflichtmodule zweiter
Studienabschnift an der Hochschule Reutlingen), 5 (Kommunikations
fähigkeiten und interkulturelle Kompetenz) und 6 (Wahlpflichtmodule
Sprachen) im Anhang geregelt.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Das Modul Pflichtpraktikum 1 im 3. Semester darf in der Regel nur begonnen
werden, wenn die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 besucht
wurde.
Das Modul Pflichtpraktikum II darf nur begonnen werden, wenn das Modul
Leistungen beim Partner, 1. Hälfte erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem
muss die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung II besucht worden
sein.

(2) Für Studierende, die von den nordamerikanischen Partnerhochschulen
aufgenommen werden, darf das Modul Bachelorarbeit in der Regel nur
begonnen werden, wenn das Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte
bestanden ist und das Modul Pflichtpraktikum II bis auf die Veranstaltung
Pflichtpraktikumsnachbereitung II abgeschlossen wurde. Für Studierende, die
von der Hochschule Reutlingen aufgenommen werden und die damit die zweite
Studienhälfte in den USA oder Kanada verbringen, darf das Modul
Bachelorarbeit, das von der Hochschule Reutlingen aus betreut wird, nur
begonnen werden, wenn der erste Studienabschnitt (Semester 1 bis 4)
erfolgreich erbracht wurde und alle von der amerikanischen Partnerhochschule
für das 5. und 6. Semester vorgeschriebenen Studien- und Prüfungsleistungen
erbracht worden sind.

(3) Der zweite Studienabschnitt kann nur dann angetreten werden, wenn der erste
Studienabschnitt erfolgreich erbracht wurde. In Ausnahmefällen kann der
Prüfungsausschuss bei Nichtbestehen einer Modulprüfung in Abstimmung mit
der Partnerhochschule den Beginn des zweiten Studienabschnitts genehmigen.

§ 5 Zwischenprüfung

Bis zum Ende des vierten Fachsemesters müssen Studierende, die ihr Studium in
Reutlingen beginnen, erfolgreich die Zwischenprüfung gemäß §3 (4) der allgemeinen
Studien- und Prüfungsordnung abgelegt haben, für die alle Studien und
Prüfungsleistungen erbracht werden müssen, die in den Pflichtmodulen des ersten
und zweiten Semesters gemäß Tabelle 1 vorgesehen sind.

Seite 3(19



§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen

Für jedes Modul wird in den Tabellen 1 bis 6 im Anhang festgelegt, welche Art und
Form der Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung vorgesehen ist und welchen Umfang diese hat.

§ 7 Jahresprinzip, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen

(1) Alle Pflichtmodulprüfungen eines Studienjahres müssen bestanden sein, um
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen zu dürfen. Mögliche Ausnahmen regelt § 8.

(2) Der Prüfungszeitraum für die Klausuren in Pflichtmodulen wird vom
Prüfungsausschuss in Abstimmung mit der Partnerhochschule festgelegt und
spätestens drei Wochen nach Vorlesungsbeginn in hochschulüblicher Weise
bekannt gemacht. Der Prüfungsplan mit den Terminen der einzelnen
Pflichtmodulklausuren wird von dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden
festgelegt und spätestens drei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums in
hochschulüblicher Weise bekannt gemacht. Prüfungstermine in
Wahlpflichtmodulen und Prüfungstermine in Pflichtmodulen, die nicht in
Klausurform abgelegt werden, werden vom Prüfenden spätestens drei Wochen
nach Vorlesungsbeginn festgesetzt und in hochschulüblicher Weise bekannt
gemacht.

(3) Alle Studierenden sollen an den für ihr Semester festgelegten Prüfungen
teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer Prüfungsleistung
festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als nicht bestandene
Prüfungsteilnahme, sofern nicht triftige Gründe für das Versäumnis vorliegen.
Die Prüfungsleistung wird in diesem Fall mit „nicht bestanden bewertet.

(4) Triftige Gründe für ein Versäumnis oder einen Rücktritt müssen dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der IMX Studiengänge unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit haben
Studierende unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der die
Gründe und die voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit hervorgehen
(eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist dazu nicht ausreichen). Uber die
Anerkennung der vorgebrachten Gründe entscheidet der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als triftig anerkannt, so gilt
die Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die Entscheidung ist der bzw.
dem Studierenden mitzuteilen.

(5) Die Nachholprüfungen für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin
versäumt und dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden,
finden im nächsten gemäß den Absätzen (6) oder (7) festgesetzten
Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen statt. Die Absätze (3), (4) und
(5) gelten auch für Nachholprüfungen.

(6) Ein Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen für nichtbestandene
Prüfungen wird vom Prüfungsausschuss zusammen mit dem Prüfungszeitraum
festgelegt und bekannt gemacht. Die erste Wiederholung einer Prüfung erfolgt
in der Regel im Juli nach dem Prüfungstermin der nichtbestandenen Prüfung.
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Eine Ausnahme bilden Wiederholungsprüfungen zu Prüfungen des
5. Semesters, die in der Regel während des Prüfungszeitraums des folgenden
Sommersemesters stattfinden. Wiederholungsprüfungen können auch in
abweichender Prüfungsform stattfinden. Art und Zeitpunkt der
Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise spätestens eine
Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze (3), (4) und (5)
gelten auch für Wiederholungsprüfungen.

(7) Alle Studierenden erhalten vor Ende eines Studienjahres die Gelegenheit, alle
ihnen offenstehenden Wiederholungsmöglichkeiten auszuschöpfen, damit sie
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen können. Entsprechende Termine werden durch den
Prüfungsausschussvorsitzenden bzw. die Prüfu ngsausschussvorsitzende
festgelegt und per Aushang bekannt gemacht. Sollte es unmöglich sein, alle
Wiederholungsmöglichkeiten vor Beginn des folgenden Wintersemesters
auszuschöpfen, da angesetzte Termine aus triftigen Gründen versäumt wurden,
entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen. In der Regel
nehmen die Studierenden dann an den entsprechenden Modulprüfungen im
folgenden akademischen Jahr teil. Es gelten analog die Reglungen in §8(2).

§ 8 Abweichungen vom Jahresprinzip und den Voraussetzungen nach §4

(1) Studierende können sich dafür entscheiden, ihnen noch offenstehende
Wiederholungsprüfungen in das nächste akademische Jahr zu verschieben.
Dies ist dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden spätestens fünf
Arbeitstage vor dem Termin der Wiederholungsprüfung mitzuteilen, für deren
Verschiebung sie sich entschieden haben. Von dieser Regelung ausgenommen
sind Wiederholungsprüfungen in den ModLilen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz.

(2) Der Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung ist in der Regel der
nächste Prüfungstermin in dem Modul. Falls wegen der Form der
Prüfungsleistung und den Gegebenheiten des Stundenplans eine Teilnahme an
der Prüfung in dem Modul im Wiederholungsjahr nicht möglich ist, ist der
Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung der erste
Wiederholungsprüfungstermin des Moduls gemäß § 7 (6).

§ 9 Praktisches Studiensemester

Das Pflichtpraktikum 1 bzw. das Pflichtpraktikum II im Studienabschnitt an der
Hochschule Reutlingen findet in der Regel in einem Unternehmen im deutsch
sprachigen Raum statt. Die Dauer beträgt zwischen 20 und 26 Arbeitswochen. Für

das Modul Pflichtpraktikum 1 und das Modul Pflichtpraktikum II werden jeweils 24
ECTS Leistungspunkte vergeben. Zur Vorbereitung muss die Veranstaltung

Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 bzw. Pflichtpraktikumsvorbereitung II im Semester vor

dem Praktikum besucht werden. Zur Nachbereitung muss zu Beginn des auf das
Praktikum folgenden Semesters die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung 1
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bzw. Pflichtpraktikumsnachbereitung II besucht werden, in deren Rahmen die
Moduiprüfung abgelegt wird.

An der nordamerikanischen Partnerhochschule wird ebenfalls ein Praktikum
absolviert; dieses soll in der Regel im Land der Partnerhochschule oder zumindest im
entsprechenden Sprachraum stattfinden. Für dieses Praktikum werden 24 ECTS
Leistungspunkte im Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. im Modul Pflichtpraktikum II
vergeben.

§ 10 Studienabschnitt an der Partnerhochschule

(1) Innerhalb des Studiengangs muss ein zweijähriger Studienabschnitt an der in
§ 3, Absatz 1 festgelegten nordamerikanischen Partnerhochschule absolviert
werden.

(2) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und
Prüfungsordnung der Partnerhochschule. In der sogenannten Agreed module
structure, die im Netzwerk der International Partnership of Business Schools
(IPBS) festgelegt wurde (vgl. Tabelle 7 im Anhang) und auch mit den
Partnerhochschulen vereinbart ist, die diesem Netzwerk nicht angehören, ist
die Grundstruktur der im Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die
konkrete Ausgestaltung wird laufend abgestimmt, so dass die an der
Partnerhochschule erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen
zusammengefasst in ein Modul eingehen.

(3) Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die ersten vier
Semester, heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte, für das 96
ECTS-Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule
erreichten Durchschnittsnote bewertet werden.
Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die Semester 5 bis 8,
heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 2. Hälfte, für das 84 ECTS
Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule erreichten
Durchschnittsnote bewertet werden. Zusätzlich wird in diesem Falle das Modul
Bachelorarbeit mit 12 ECTS-Leistungspunkten anerkannt und mit der Note der
Bachelorarbeit bewertet, die an der Partnerhochschule verfasst wurde.

(4) Falls die Partnerhochschule selbst keine Durchschnittsnote für den
Studienabschnitt berechnet, wird aus den an der Partnerhochschule
absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen eine mit den dort erworbenen
Credits gewichtete Durchschnittsnote berechnet und in das an der Hochschule
Reutlingen verwendete Notensystem umgerechnet. Alle Notenumrechnungen
werden gemäß der mit der Partnerhochschule vereinbarten
Umrechnungstabelle (siehe Tabelle 8 im Anhang) vorgenommen. Die
Umrechnung der Noten obliegt dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden.

§ 11 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache für den Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen ist
grundsätzlich Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module können in
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englischer Sprache abgehalten werden. Die Vorlesungssprache der Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III sowie des
Wahlpflichtmoduls Zweite Wirtschaftssprache ist die jeweils gelehrte Sprache.

§ 12 Kommunikationsfähigkeit und Sprachen

(1) Alle Studierenden, die den ersten Studienabschnitt (Semester 1 bis 4) an der
Hochschule Reutlingen verbringen, müssen die Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III absolvieren.

(2) Studierende, die von der Hochschule Reutlingen aufgenommen wurden,
belegen die Veranstaltungen Wirtschaftsenglisch 1 bis III.

(3) Studierende können im ersten Studienabschnitt folgende Wahlpflichtmodule
aus dem Bereich zweite Wirtschaftssprache wählen: Zweite
Wirtschaftssprache: Wirtschaftsfranzösisch oder Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsspanisch oder Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschafischinesisch
(Mandarin).

(4) Zu Beginn der Vorlesungszeit des ersten Semesters nehmen alle Studierenden,
die eine zweite Wirtschaftssprache als Wahlpflichtmodul gewählt haben an
einem Einstufungstest teil, auf dessen Basis entschieden wird, welchem Niveau
gemäß dem europäischen Referenzrahmen sie zugeordnet werden. Im zweiten
Semester rücken die Studierenden jeweils in die nächsthöhere angebotene
Niveaustufe auf. In den Wahlpflichtmodulen Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch kann der bzw. die Modulverantwortliche auf Basis der
Leistungen im Vorsemester und in Absprache mit den Dozenten bzw.
Dozentinnen auch entscheiden, dass Studierende in ein höheres Niveau
wechseln.

(5) Studierende, die ihren zweiten Studienabschnitt (Semester 5 bis 8) an der
Hochschule Reutlingen verbringen und von einer der nordamerikanischen
Partnerhochschulen aufgenommen wurden, müssen im 5. Semester das
Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) absolvieren. Zu Beginn der Vorlesungszeit des 5.
Semesters erfolgt ein Einstufungstest, auf dessen Basis entschieden wird,
welchem Niveau im Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz (Wirtschaftsdeutsch) gemäß dem europäischen
Referenzrahmen Studierende zugeordnet werden. Wer in diesem Test das
Niveau Cl erreicht, wird von der Verpflichtung, das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) zu absolvieren befreit. Auch ohne Teilnahme am Test
befreit werden auf Antrag alle Studierenden, die in Deutschland ein
deutschsprachiges Abitur erworben haben oder in anderer geeigneter Weise
ein muttersprachliches Sprachniveau und Kenntnisse der deutschen Kultur
nachweisen können. Die Entscheidung trifft der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen.
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(6) Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von maximal
6 ECTS-Leistungspunkten aus Wahlpflichtmodulen aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache in ihre Abschlussnote einbringen.

§ 13 Modul Bachelorarbeit

(1) Für die Bachelorarbeit, die zeigen soll, dass Studierende ein Problem ihrer
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher
Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 12 ECTS-Leistungspunkte
vergeben. Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 10.000 bis 15.000 Wörter im
reinen Text.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt während der Vorlesungszeit des
siebten Semesters im Dezember. Der Prüfungsausschuss legt den
letztmöglichen Anmeldetermin fest und macht ihn in hochsuhulüblicher Weise
bekannt. Mit dem Tag der Anmeldung beginnt die Bearbeitungszeit, die fünf
Monate beträgt. Für die Studierenden, die den zweiten Studienabschnitt in den
USA oder Kanada verbringen, kann der bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende
in Absprache mit dem Studiendekan bzw. der Studiendekanin einen
abweichenden letzten Anmeldetermin festlegen und bekannt machen.

(3) Der Studiengang kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses
vorschreiben, dass als Prüfender einer Bachelorarbeit ein Professor bzw. eine
Professorin des Studiengangs zu wählen ist. Sofern aus übergeordneten
Gründen zweckmäßig kann die Ausgabe von Bachelorarbeiten zentral über den
Studiengang gesteuert werden.

(4) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache verfasst.

(5) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfungsberechtigten bewertet, unter ihnen ist
in der Regel derjenige, der das Thema vergeben hat.

(6) Beide Prüfende bewerten die Bachelorarbeit unabhängig voneinander. Die
Gesamtnote ist das arithmetische Mittel der beiden Noten. Sollten die
Bewertungen der beiden Prüfenden für die Bachelorarbeit um zwei ganze
Noten oder mehr auseinanderliegen, bestimmt der Prüfungsausschuss einen
dritten Prüfenden, der die Bachelorarbeit bewertet. Die endgültige Note für die
Bachelorarbeit ist dann das arithmetische Mittel der Noten aller drei
Prüfenden.

Seite I 19



§ 14 Bildung der Gesamtnote und Grade Distribution Table

(1) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung wird als mit den ECTS-Leistungspunkten
gewichteter Durchschnitt der Noten der einzelnen Module gemäß der Tabellen
1 bis 6 im Anhang ermittelt.

(2) Entsprechend §15 Absatz (5) der Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für
das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen vom 06.08.2019
wird ein gemeinsamer Grade Distribution Table für die Abschlussnote aller
Bachelor Studiengänge International Management gebildet.

§ 15 Doppelabschluss

Zusätzlich zum Abschluss Bachelor of Science im Studiengang International

Management deutsch-amerikanisch der Hochschule Reutlingen erhält der Absolvent
von der Brock University den Abschluss Bachelor of Business Administration (BBA) Co
op International Dual Degree bzw. von der Elon University den Abschluss Bachelor of
Science in Business Administration (BSBA) in International Business, bzw. von der
North Carolina State University den Abschluss Bachelor of Science in Business

Administration (BSBA), bzw. vom Rollins College den Abschluss Bachelor of Arts in
International Business (Artium Baccalaureus).

§ 16 lnkrafttreten/Übergangsregelungen
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierende des Bachelor-Studiengangs International Management deutsch-
amerikanisch, die ab dem Wintersemester 2022/2023 ihr Studium beginnen. Allen
anderen Studierenden wird auf Antrag die Möglichkeit eröffnet, in diese Studien- und
Prüfungsordnung zu wechseln.

Reutlingen, den 03.08.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme
Präsident

Anlagen:
Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 2; Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen
Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)
Tabelle 8: Grade Conversion Table
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Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
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Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
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Wlrsscl,aftsircrnatk Business fr.tctnetcs — 5 —

Asruele trkarnjtenon / Ccrenl Tcpics in Prueting 5 5

Cuammer Eererce Itenagernent Cusfornar
EeheIcePJanagerneni — — —

Msuella Rnanemngsniernen!CuIrenl Topscs in
Dna nca
Bank und Venlchewngsrnanagemanf 1 aanulng anti
na urance Management

Lean lhnagarnenl/Laen Managem.nf 5
Veilnandlung.rnanagement/Ianagamentof

—Negotisbons — — —

Cosporste Social Responsiblllfy/ Corporale Sodal
5Responatblller

*IuaIIe volkswIrtechafuicha Themen / Current Topics
In Economfos
Umweikonomie Enstironmanlal Economlcs 5
Empltiad,e ionomlk / Ewpldf Economlos — — — 5
Mufualle wlrtschaMrechflcha lb.m.n/Currenitopics

— —
In Business Lsw
Wflsctabmmtl/&afrnessLawi — 5

baassd,U/LabourLawi 5
Zweite Wstd,artsspmdne - wrtassneog1l,ch/
SacoM BusIness Language - Bualnesa Ensh — —

Zweite Winlsdiatespracha - Wflschaftsrrsnslacfl/
6

Second Business Langusge - Bualness Fmndl — —

Zweite hMrtso“tsprache - Wr3chaltsapaniach/
6Second Busness Langusge Busr.ess Spanlsh —

ZweIte Wrtsdnaftsspradne - Wnsdsattsdsneessd,/
Second Busecess Languege - Bussnesa Chinas. —

Chinesisch Inienslnf £11- Chinase Inienelse 1 & r ID

4 90 152 UV Deutsch KLI/PA

4 90 550 L/S Deutsch PA

4 90 150 US Deutsch P4 9

i iiW US Englisch P4

Deutsch /
4 90 150 US KLIIPA gEnglisch

Deulsch 1
4 90 150 US KLI/PA gEnglisch
4 90 Deutsch P4

4 90 153 US Deutsch P4

4 90 ‚50 tiP Englisch P4 9
— Deutsch?

4 90 150 US KLIPA gEnglisch
2 UV Deutsch P4

Deutsch 1
4 90 150 US KLU0A gEngusch

4 90 ‚50 US EngLsch P4 9

Deutsch!
4 90 ‚50 US KLI:PA gEnglisch

4 90 150 US Englisch Kl.l,PA

4 90 150 US Deutsch KLO

4 90 150 5 Englisch P4

4 90 150 US Deutsch KLI/PA

Deulech /
4 90 150 US KLS/PA gEnglisch
4 90 150 US Deutsch P4

4 90 Englisch KLO

Deutsch /
4 90 150 US KLI‘PA gEsngtlsch
4 90 560 L Deutsch KLO

3 90 ‚50 US Ceuts:n KL2 g

4 90 150 US Englisch KLItA

5 50 180 US Frsnchslach KU/CA

6 60 ISa US Spanech KLICA g

6 60 100 US IJandaniq KLICA g

8 tOD US fMnda,‘n CA g

Rkhi für Seieierende in denn hI-ensbch sprechigen Studiesg8sgur ml e.,er Faule sen 13usd schlechier im Brslulungeleel

R5thl fur Sluderende indesssch-c heesschen Studiengang. die ohne desen ev esshlers nach 2 Jahres sein 1-EK3 Fkiesu etusgen würden

MiueII, Managemenehamen / Currens Toplos In
kana9emenl

4 60 US
Deutsch?
Englisch

KLIIPA 9

e
5

0

e

Summe Wahlpfuichsmoduie Sumelatllse. 15 12-16 210-210
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Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

Wirlschaftapolitk / Economlc PolIcy

Data 1aI51ica & MIS 1 / Data Melrna & MIS 1

Management Intormadonsayeteme 1 / Management
[nlormaton Sustema 1

Datenanaiyae 1 / Data Malcs 1

Data M8I5II & MIS II / Oele MalytIca MIS II

Pane9ement Intotmahonsssteme II; Management
Intormaton Systems II

Datenanalyse II / Deta Ai‘eIyics II

Perfl,amanag.1ef4/Hum.n .‚OOme
I&neoeme,U
Rechnungswesen und Unlem.hmsnstnanzemng/
kcourtng and Corporate mwnc.

ReChnungswesen 1 Acccuntng

L‘nternehmenafinanzerung/Corporale Finance

ktnagernent Kompetsnn / fla9edaI S1dts

Ca&k0cSu.um Irtemetonale, 111 Colloquium
cte—aI cia; Vanes II
/tathcaan des w‘asensohalllchen Mteltene /Meüiode
cl OnLenasc Work
InternationaLes Wirlschattsrechll lnsmaeonel
Susinets Law

Stratagiachta Managementlsbaffiglo2Mnagement

Untemehmenstühwng/Corporate Mnagenent

Wirtachahaethlk / BusIness EI
Supplyohain Manegement/SopplyChsIn
Manegement

_________

PfiLchraktikum II/NtsndatotylnMmshlp II

Prakükumaaortoreltung 1/ Propiraton tor lnatory
Irtemshlp II

Ptlchtprakliltum II / Mandatorylnmmship II

Kottoqutm Pflict,Zrakskum II) CoIloqu um cn
kntetnshp II

aacnerorartelt/ Bacn&orThesis 360

Internationale Volkswtflschaflalehre / international
Oconomlos

Außenhandel / InternatIonal Traue

e

5
0.

e

0

e

5
0.

2 EnglIsch

2 Deutsch

5 4 90 150 1./5fF EnglIsch KL2

5 4 90 550 USIP Deutsch KL2

5 4 90 150 US DeuScli (1.2

5 4 90 150 Lff Deutsch KL2

2

2

5 4 90 150 US Deifladi PA 9

1 15 30 0 Deutsch

5 2 120 150 1.15 Deutsch KL.1

5 4 90 150 L Deutsch PA

5 — 4 90 150 US Deutsch PA 9
5 2 120 150 L/SFr Deutsch FA

5 2 120 150 US Deutsch KL1

3 2 60 90 1.15 Deutsch KL1

24 2 690 720 sat Deutsch PRIHARE

2 1

19 0

2

12 360

Leissangen herrn Farmer. 1. Hi! / GraIts eamed at
96

peter unlseralty. 1 es haLt

P1,dwaktkurn tiPartlerhodlsalue)Iktnaatoly
24 utntemsnip 1 (Pamer urssraIiy

Inm.PIute/Smatotveowns 120 24 24 25 22 43 2205 2850

Deutsch?
ties‘s

En aSs Ui
BT 9
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Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

Majelle Markeeng tarnen / Curnanl Topice in Marka4ng

Sporn• und E*nl-lirkenng / Spols and E‘.nu
Markaung

MarMannl.e 4 MerkelMalys‘s

Markenluhrung / Brand Mena genen

Me,*eung-below-toline lnnnone4wi Maiflng/
Markefir9below-taline — hinonS‘. Markaang

Parlormence Markeng / P.4o.mance Maiknung

M5,eIle Fi nanaarungs tarnen /Cuwent rep/es in
Finunce

Trans aknonnberatung lTun. eceon Mnlnow

Warap‘enn unagam anti Inwafl ans Managnmnrt

M9.wnndle c*onorneni. /Appt,ad Econcmnb,cs

Rinlkomenagement/ Plak Management

Behanloral flnenc. / 5.h.‘ioral Finance

Connhling und Unn.m.hm.nnnauerung/
Menagaman lAounang end Managemanl Canacl

Konzarnred,nungsl•gung f0roup Mcoundng

daniel. Themen d.rV4,chatlntnma*/Curmnt
Taaca in Bjainaen hiknnene,

RMtwrnökcnom;. /Pladorm Econamy

50,tum.und Lösungen l/Siami undSacunons 1

Steme und Lösun;en iI/Sys‘sme und Sdusons II

DlalnerLngwnd Nactna.nqka‘t:Greefl hitormenon
Slnmn
;nan Ente,or,sn Marageni.rI 4 Leen En,prdn
tnagnrnorn

Mtj&Ie solknwwnscnaN.ch. Ineman IC&renn Tcpci
.n Earorn.cs

Um.e:t-konwn,e/Enil,oewnar.tau Eonr,ocnI

Watwaiteteont und .pott*ICcmpeahan Thaare
cM Polu
Wachnnum und Aejßenw,,mcnafl/Growtn aM
Daneiopmenl

AdiejeiJe Themen im Oigan‘sasonamnnagnment

Cnganinaliorsen hmickiung und Change-Msnngnment/

Organisndonal Dewlopmenl and Chnrgn
Management
Materie Themen Pernonalmen.geman / Current
Toplcs Human Aanouma ldanagemant

Panonalmenag.nent/ Human Reaourca
Management
Organieauonnle Tranetonniadon und Sflle;Ia/
Organinanonel Trans tormahon and Sfltegy
Mtuelln Themen Enflprenaurehip !CunannToplcs
Enyepreneurnhip

Enseprenauns hip - b.‘.icp 5cur Stanup!
Enbepreneurnhip - Ertesekle (Olain
(S?aflup-)Prolakb

uninass Plan Seminar‘ Ous‘naua Plan Seminar

lnnanadonsmanagement? Management cl lnno,nonn

od hitarner Sasd-a 4 Cr.aang irramal
Si-uos

Soal Enflp .n.u,.h / Soai Enlepteneureh,p

lP-Summm Sd,ooI

Ms.llenartachamchtd. TMmam/CurrantTophcs
ci Business Lee

Recht tut Grdrdar/L.w tor Faundan

dabeiturecht II /Laboun La. Ii

Jrtcrnacon&nn W,,mchapar.ct,I /Leg& Foemewotts
tut t.temfloralMaragam.nn

NacnnaJcgk.6 und Conpcral. Senil Raspotubihnyl

Suncuir.atiLt?and Co,ocrnte Sec/el Raspon sibilinn

ln,onancl,nAres Froek?:uieenclmeryPr.d

Verhandlun;ntuhrung / Nogohanonn

Leadern hip

Kommunikahonnlahigki,liWund Intarkulrurella
Kompenanc- Wlschabdeutach /Communlcahon
Sk$lla and Inlarculturel 0 ompenanca- Business
Seimen‘

P&naaemant

MSeile Menagemene,.m.n Cwrent Topion n

enannora bs‘e,u ng nvn sencnulmuenwn(
amauonaalaq etOn )infls ktn‘bea

Cornp anita

5 90 150
Eno:i.en

<Ll FA 9

£

0-

1

5 4 90 050 US Deiluen FA g

5 4 na t50 US Stuben 1<1.2 9

5 5 5 4 90 550 US KLnvA

5 4 90 150 US Deutuch P4 g

5 4 90 150 US/P Deulseh P4 g
5 4 90 150 US Denruch KL2FA 9

5 4 90 150 US Deutsch P4 9

5 4 90 150 US/P Deutsch FA

5 5 5 4 90 150 US 1<11/FA

— 5 4 na 150 US Daut,ch 1<12

— 5 4 90 150 US Deutsch KL1/PA

5 4 90 150 US Engliach 1<11/FA

5 3 90 150 USIP Deutsch 1<11/FA
-

5 4 na 150 US Deutsch KLIPA

5 4 90 150 1/5 Deutsch KLIPA

5 4 90 150 US O.ulscn K12 g

555490 190 US KLPA

5 4 60 ‚50 US Englisch 1<15/FA 9
5 4 90 150 ISP Deutsch FA

5 4 90 150 LSV Deutscn FA 9

5 1 60 550 US D,ubcn FA 9

5 4 50 ISa US D.ut,di KL2 9

5 5 5490 nso US 1<1104

5 4 90 150 US Deutsch FA

5 4 90 150 US Deutsch FA 9

5 4 90 150 US Deutsch P4 9

5 5 5 4 90 150 US
Dnunschf

1<11/FA 9
-----_

5 4 90 150 US Deutsch FA

5 5 5 4 90 150 US r‘‘ 1<11/FA 9

5 4 90 150 US Darnach KLI/PA 9

5 4 90 150 US Deuluch 1<11/FA 9

5 5 5 4 na isa US 1<11/FA 9

5 5 5 4 90 50 US/P Deutsch FA

5 5 5 4 90 ‚50 USP Deutsch FA 9

5 4 90 150 US Deutsch CA/FA 9

5 4 90 ‚00 USJP Deutsch FA 9

5 4 90 150 US EngL-.cn FA

5 4 70-50 150 EnØeUi P4

4 90 150 US
Deubch/

1<11/FA
tnghe cii

5 4 90 150 US Deutsch 1<12 9
5 4 90 lOS US Deutsch. 1<12 9

5 4 90 15; US Dauts&. P4

5 4 90 150 US ErgscT FA 9

5 4 90 ‚50 US Gerrner FA 9
5 4 90 150 5 Erghach PA 9

5 4 90 150 US Deutsch FA 9

5 4 90 150 [15/0 Deutsch 1<12/04 9

Summe Wahtplllchmmodub / Sum electln.a 25 20 450 750
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Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz

Kommunikaticnsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz II -

Wirtschaltsenglisch /Communications 3 2 60 90 US Englisch KLI/CA 9
Skills and Intercultural Compelence II -

Business EngI[sh
Kcmmunikonst&hipise,ten und

inteikuhurelle Kcmpelenz ii -

Winsdlaftser.g!isch ie:.,:msu CI)!
3 2 60 90 US Englisch KLI!CA gConnunlcasans S.sills and tn:ercultural

Conpetence III - Business Englisfl Esil
Leuel Cl)

Konimun:kalionstahigkeitan und
intarulture:ie Korn petenz 1

Wirtsciaftsdejlsch /Commun;catons 4 60 12C US Deutsch KL2iCA
Sills ard k,lercutural Concetence 1 -

Business German

Kommunikationstäh‘gke,ten und
interkulturelle Kompetenz II -

Wjrtschaftsdeutsch )Communitations 3 2 60 90 US Deutsch KLIICA
Skills and Interculturel Competence II -

Business German

Kommunikationstähigkeiten und

Interkulturelle Kompetenz III -

Wirtschattadeutsch (Zielniueau Cl)!
2 60 90 US Deutsch KLI!CACom munications Skats and Intercultural

Competence lv- Business German (Et
Lael Cl)

Kcmmunlkationslehrgkeiten und
Interkullurelte Kompetenz

Wach sdeutsch!Comrnuricaticr S,rits 5 4 90 15C US Deutsoh KL2CA g
and Intercurniral Con,pelence Busisess

Seim an

Kommun,kationst&h:gke.ten und
Interkutlurette Korn petenz -

WiCsct,eftsdeAsch - B1 /Communicaton 5 L 90 150 US Deutscn
Si(ills and ntercuftural Corn cetence -

Business German -61

Kcmmunikab:-nstah-gkeiten und
Inteikulturetle Kompetenz -

Wi,lschahsdeutsch - 01-1 / 5 4 90 150 US Deutsch
Communication Skills and Iniercultural

Competence - Business German - 91-1

Komm unikaticnstähigkeaen und

Interkutturetle Korn petenz -

Widschaftsdeutsch - 91-2 / 5 4 OD 150 US Deutsch
Com munication Skills and Intercutturat
Competence - Business German - 61-2

Kommunikationstährgkeiten und

Interkutturelle Kompetenz -

Wirtschaftsdeutsch -62 /Communication 5 4 90 150 US Deutsch
Skuta and Inlercutturel Compeience -

Business Gorman -02
Komm un:ka :rsteigke;lerI urd
lnierkutrure::e Kompetenz -

Winscnaftsdeutsch - Cl / Commun caton 5 3 90 ISD US Deu:st,
Skills and niercutturai Co—, pelerce -

Business German - Cl
Kommunikat,onstabigke,ten und

hterkutturetle Korn seienz -

Wrtschafmoeutscn -02 /Communicar.on 5 4 90 150 US Deutsch
Skills and Intercuttural Ccmpeience -

Bust-ess Germar - C2

r&.Im unikationatuhigkeiten und
interkulturelle Kompetenz) -

Wrtschaftsengflsch / Comrnunications 4
Skltts and Intercuttural Competence 1-
Business Engllsh

60 120 uS Englisch KL2/CA 0
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Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen

Zweite Wirtschsftsspracbe -

Wjdschshstransisch (Zielniveau 81))

Second Business Language - Business
French {Et Lese) 81)

Zweite Wirtschsftssprache -

Widschsftsspsnisch (Ze)nisuau Cl)!

Second Business Lsngusge - Business

Spsnish )EI Lese) Cl)

Zweite Winschaitssprache

WIrlschaftstranslsch / Second Business 6

LanouAge - Business French

Zweite Wirtschattssprache -

Winschaftstransisch (Zielnissau P2/81) /
Second Business Language - Business
French (BI Lesel P2/Bl 1

60 180 US F,ansisch KLI.‘CA 9

4 30 90 US Französisch KU/CA

4 30 90 US Französisch KLUCA

4 30 90 US Französise, KLICA

3 3D 90 US rais:se1 iKLIICA

4 30 90 US Französisch KLICA

Zweite Wirsctatlssprs:he -

Wirlschsftstnanzösiscn )Zelniveau 02)!

Second Busiress Lsngage - Bjsu-tess —

Frenuh (EM Lese) 82)
Zwee Winschafrssprache -

W)rschsttstnanzös:sci, iZielni-aau Cl) /
Second Business Lsnguage - Busr.ess
Frenh )Eat Lese: Cl)
Zweite Wirlscnapss,radle -

Winschatlstranzösisch (Zie;nsesu 81)!
Second Business Lenguage - Business
French )Es Lese) 81)

Zweite Wiflso,sftssprscre -

WflschaP.stranzösisch (e n veau 82)!
Seccnd Business Lsr;uage - Business
Fneno )E Lese) 82)
Zweite Wl,Isdlaitssprs:he -

Wirlselsttstranzösiscn )Zetniseau CI) /
Second Business Lsnguage - Business

French (Eid) Lese) Cl)

Zweite Winschaftasprache -

d,aftsspan)sd, !Second Business 6
Leuiguape - Busüiess Spsnish
Zweite Wrtschafr.ssp‘aoie -

Winscha‘tsspan:sch (ie nisesu Al) /
Second Bus:ness Lsngusge - Business
Spanish )Eidl Lese) All
Zweite Wiitsdisttssprache - —

W ißcnsfr.sspanscn )Ze‘nisesu P2)!
Second Business Lsngusge - Business

Spsr.isn )Eist Lese) P2)
Zweite Wis&.aftssprs±e -

Wirtslahsspanisci (Ze)nsesu 81)!
Second Business Language Business

Spsnsh (Es) Lese) 81)
Zwe:e W:r.schsftssprsche
Winschaftsspsnisch (Ze)n:sesu 82)!
Second Business Langage - Bjsiness —

Spansh (Bat Lesel 82)
Zweite Winschattsspracne -

Winschatisspanisch )lelnisesu CI) /
Second Business Langusge - Business

Spanish )Eidt Lese) Cl)

Zweite Wiflschsftssprache -

Winschaftsspanisch )Zelniveau P2) /
Second Business Lsngusge - Business

Spanish )Eidt Lesel P21
Zweite Winschsftssprscbe -

Wiflschsftsspsnisch {Zelniseau BI)/

Second Business Langusge - Business
Spanish (Bist Level Bl)

Zweite Wirtschaftssprsche -

Winschahsspsnisch (Zelniseau B2)/

Second Business Lsnguage - Business
Spsnish (Eid) Lesel B2)

4 30 9V US Französisch KLICA

4 30 90 US Französisch KL1/CA

8 60 ISD US Spenisch KLI/CA

4 30 90 US Spaniscn KL1ICA

4 30 93 US Srsnisc, KLIiCA

4 3D 90 US Sosn:sd, KiCA

4 30 90 US Scan sch KLIICA

4 30 90 US Spanisch KLI/CA

4 30 90 US Spanisch KL1/CA

4 30 90 US Spanisch KLI!CA

4 30 90 US Spanisch KLI!CA

30 90 US Spanisch KL 1/CA
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Zweite Winsehaftssprache

Wirlscnafts&inesis;h (ZieL1eaj 42; /
Second 8usness Language - Business

Chinese tEst Lewl 42)

Zweite Winschalissprache -

Wirts1aftscIinesisch (je neau 81 1

Secora Susiness Lar.2ua:e - Business

Chinese )Et Letel Dl)

Zweite Wirtschshssp,athS -

Wrtschshschinesisch )ZLetnioau 42) /

Second Business Langua9e - Business

Chinese (Etät LeeI 42)

3D 90 US FrDarl KJ/CA

4 3D 90 US PrDarn CltA

4 33 Ot US Mandarn iLlrtA

4 30 90 US Mandarin KL1/CA

Zweite Wrtschettssprach. -

W,tchahso,inesiscn/Se:ond Business 6 8 30 lS US tr:arin KLIICA 1 9
Language - Business Cn.nese 1
Zweite Wiilscnatssp,sche -

Wrnchaftsdines.scIi )ZeI, ‚eau 41)/
4

Second Busness Lsnguage - Business

Chinese tExt LeeI 41)

________ ________ _______ __________ ___________

Zweite Wirtschattssprache -

Wirtschaftschines)sch (leInLeau 81) /
4 30 90 US Mandarin KLI/CA

Second Business Language Business

Chinese (Eidt Leswl 81)

________ __________
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Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)

Version 2.1 agreed upon 8 Mareh 2018, in effect starting with the academic year
2018/2019

EaS ECTS
First half (Years 1 and 2) credits Second half (Vears 3 and 4) credits

Core content 1 (CC1) Core content 2 (CC2)

lnternship (INT1) 5 lnternship (INT2) 20

Quantitative Methods (QM) 10 Strategy (STR) 10

Economics (ECO) 10 International Economics / International Business (IE) 10

lntroduction to Business (BUS) 5 Final Project (PRO) 10

Organisational Behavior (OB) 5 Ethics (ETH) s
Marketing (MAR) 10 HR (HR) 5

Finance (FIN) 10 Production & Operations Management (POM) 5

Accounting (ACC) 10

Communications/languages (CL) 10

International Studies/business (IST) 5

Total care courses 80 Total core courses 65

Core electives (CE)

Entrepreneurship (ENT) 5

Business Analytics (BAL) 5

MIS! Information Management (MIS) 5

15

Regional basket 1 (RB1) 40 Regional basket 2 (RB2) 55

Regional basket besides core electives 40

Total first half 120 Total second half 120
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Tabelle 8: Grade Conversion Table

Grade Conversion between Brock and ESB grades

Brock ESB Brock ESB

100 1,0 74 2,5

99 1,0 73 2,6

98 1,0 72 2,7

97 1,1 71 2,8

96 1,1 70 2,9

95 1,2 69 3,0

94 1,2 68 3,0

93 1,3 67 3,1

92 1,3 66 3,1

91 1,4 65 3,2

90 1,4 64 3,3

89 1,5 63 3,3

88 1,6 62 3,4

87 1,6 61 3,4

86 1,7 60 3,5

85 1,7 59 3,6

84 1,8 58 3,6

83 1,8 57 3,7

82 1,9 56 3,7

81 1,9 55 3,8

80 2,0 54 3,8

79 2,1 53 3,9

78 2,1 52 3,9

77 2,2 51 4,0

76 2,3 50 4,0

75 2,4 0-49 5,0
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Grade Conversion between US and ESS grades

•-w,r‘r

US US ESB

letter numerical

A÷ 4,333 1,0

A 4,000 1,0

A 4,000 1,1

A 4,000 1,2

A 4,000 1,3

A 4,000 1,4

A- 3,667 1,5

A- 3,667 1,6

8+ 3,333 1,7

8+ 3,333 1,8

B 3,000 1,9

B 3,000 2,0

B 3,000 2,1

B 3,000 2,2

B- 2,667 2,3

8- 2,667 2,4

B- 2,667 2,5

US US ESB

letter numerical

C+ 2,333 2,6

C+ 2,333 2,7

C+ 2,333 2,8

C 2,000 2,9

C 2,000 3,0

C 2,000 3,1

C 2,000 3,2

C- 1,667 3,3

C- 1,667 3,4

0+ 1,333 3,5

D+ 1,333 3,6

D 1,000 3,7

D 1,000 3,8

0- 0,667 3,9

0- 0,667 4,0

F 0,000 5,0

German scale:
1,0 — 1,3 (excellent); 1.4 — 2.0 (vew good); 2,1 — 2,7 (good): 2,8 — 3,5 (satisfactory): 3,6 — 4,0
(sufficient); 4,1— 5,0 (fail)
1,0 — 1,3 (exzellent); 1,4 — 2.0 (sehr gut): 2,1 — 2,7 (gut): 2,8 — 3,5 (befriedigend); 3,6 — 4,0(
ausreichend): 4,1 — 5,0 (nicht ausreichend)

How to use the table to convert single grades
The table contains (at least) one column (er the grading scheme of each partner institution. To conveft
a grade x (rom institution A to the corresponding grade y in the scheme of institution 8, in principle, one
only haste locate x in the column corresponding to institution A and (md y in the Same row in the
column correspondingto institution 8.

If the correspondence is not unique, we always take the converted grade that is in favor of the student.

How to use the table to convert grade point averages
lt would be impractical to include all possible average grades since this would blow up the conversion
table. lnstead, GPAS are converted by using linear interpolation.
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Fachspezifische StuPrO BSc IM deutsch-niederländisch

Amtliche Bekanntmachung 28/2022 Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Bachelor-Studiengang International
Management deutsch-niederländisch

Stand: 03.08.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr.9 des Gesetzes über die
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Neufassung vom
01.04.2014 (081. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022
5. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und
Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule
Reutlingen am 22.07.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der
Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

Dieser grundständige Bachelorstudiengang qualifiziert die Studierenden für

internationale Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller

Branchen und in Organisationen. Drei Ziele stehen dabei im Fokus:

• Berufsqualifizieru ng mittels einer internationalen, generalistischen sowie

praxisorientierten BWL-Ausbildung bei gleichzeitiger Förderung der

Persönlichkeitsentwicklung („employability“),

• Ermutigung zu extracurricularen studentischen Aktivitäten und sozialem

Engagement („democratic citizenship“),

• Vorbereitung auf ein potentielles (wissenschaftliches) Master- sowie

Promotionsstudium, u.a. durch die Befähigung zum selbständigen

wissenschaftlichen Arbeiten (,‚academic competences“).

§ 2 Abschluss / Regelstudienzeit
Der grundständige Studiengang mit dem Abschlussgrad B.Sc. umfasst eine
Regelstudienzeit von acht Semestern, von denen vier an der Hochschule Reutlingen
und vier an der niederländischen Partnerhochschule studiert werden, die in § 3,
Absatz 1 definiert ist. In dieser Zeit erwerben die Studierenden 240 ECTS
Leistungspunkte.

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang wird von der ESB Business School der Hochschule Reutlingen,
die Mitglied im Konsortium International Partnership of Business Schools
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(IPBS) ist, gemeinsam mit der niederländischen Partnerhochschule Avans
Hogeschool in Breda, Niederlande, durchgeführt.

(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen umfasst 240 ECTS
Leistungspunkte, von denen 120 ECTS-Leistungspunkte an der ESB Business
School der Hochschule Reutlingen und 120 ECTS-Leistungspunkte an der
niederländischen Partnerhochschule erworben werden.

(3) Der Studiengang enthält in dem Studienabschnitt, der an der Hochschule
Reutlingen verbracht wird, in den Semestern 3 bzw. 6 ein praktisches
Studiensemester, das Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. das Modul
Pflichtpraktikum II.

(4) Im ersten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 15 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Im zweiten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 25 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Wahlpflichtmodule aus den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang werden nicht in
jedem Jahr angeboten. Weitere, nicht in den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang
aufgeführte Wahlpflichtmodule können durch Beschluss des
Prüfungsausschusses angeboten werden. Zusätzliche Wahlpflichtmodule
können als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht in die Berechnung
der Abschlussnote eingeht. Die Wahl der Wahlpflichtmodule erfolgt vor
Vorlesungsbeginn. Unter Berücksichtigung der Präferenzen der Studierenden
werden Plätze in den Wahlpflichtmodulen nach deren Verfügbarkeit zugeteilt.
Es besteht kein Anspruch darauf, ein bestimmtes Wahlpflichtmodul wählen zu
können.

(5) Alle Studierenden verbringen vier Semester an der in § 3, Absatz 1 festgelegten
niederländischen Partnerhochschule. Der Aufenthalt an der Partnerhochschule
umfasst auch ein verpflichtendes Praktikum.

(6) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für den jeweiligen
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen, d.h. die Semester 1 bis 4 bzw.
die SemesterS bis 8, ist in den Tabellen 1 (Pflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 2 (Wahlpflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 3 (Pflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 4 (Wahlpflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen),
5 (Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz) und
6 (Wahlpflichtmodule Sprachen) im Anhang geregelt.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Das Modul Pflichtpraktikum 1 im 3. Semester darf in der Regel nur begonnen
werden, wenn die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 besucht
wurde.
Das Modul Pflichtpraktikum II darf nur begonnen werden, wenn das Modul
Leistungen beim Partner, 1. Hälfte erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem
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muss die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung II besucht worden
sein.

(2) Das Modul Bachelorarbeit darf in der Regel nur begonnen werden, wenn das
Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte bestanden ist und das Modul
Pflichtpraktikum II bis auf die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung II
abgeschlossen wurde.

(3) Der zweite Studienabschnitt kann nur dann angetreten werden, wenn der erste
Studienabschnitt erfolgreich erbracht wurde. In Ausnahmefällen kann der
Prüfungsausschuss bei Nichtbestehen einer Modulprüfung in Abstimmung mit
der Partnerhochschule den Beginn des zweiten Studienabschnitts genehmigen.

§ 5 Zwischenprüfung
Bis zum Ende des vierten Fachsemesters müssen Studierende, die ihr Studium in
Reutlingen beginnen, erfolgreich die Zwischenprüfung gemäß §3 (4) der allgemeinen
Studien- und Prüfungsordnung abgelegt haben, für die alle Studien und
Prüfungsleistungen erbracht werden müssen, die in den Pflichtmodulen des ersten
und zweiten Semesters gemäß Tabelle 1 vorgesehen sind.

§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen
Für jedes Modul wird in den Tabellen 1 bis 6 im Anhang festgelegt, welche Art und
Form der Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung vorgesehen ist und welchen Umfang diese hat.

§ 7 Jahresprinzip, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen

(1) Alle Pflichtmodulprüfungen eines Studienjahres müssen bestanden sein, um
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen zu dürfen. Mögliche Ausnahmen regelt § 8.

(2) Der Prüfungszeitraum für die Klausuren in Pflichtmodulen wird vom
Prüfungsausschuss in Abstimmung mit der Partnerhochschule festgelegt und
spätestens drei Wochen nach Vorlesungsbeginn in hochschulüblicher Weise
bekannt gemacht. Der Prüfungsplan mit den Terminen der einzelnen
Pflichtmodulklausuren wird von dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden
festgelegt und spätestens drei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums in
hochschulüblicher Weise bekannt gemacht. Prüfungstermine in
Wahlpflichtmodulen und Prüfungstermine in Pflichtmodulen, die nicht in
Klausurform abgelegt werden, werden vom Prüfenden spätestens drei Wochen
nach Vorlesungsbeginn festgesetzt und in hochschulüblicher Weise bekannt
gemacht.

(3) Alle Studierenden sollen an den für ihr Semester festgelegten Prüfungen
teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer Prüfungsleistung
festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als nicht bestandene
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Prüfungsteilnahme, sofern nicht triftige Gründe für das Versäumnis vorliegen.
Die Prüfungsleistung wird in diesem Fall mit „nicht bestanden“ bewertet.

(4) Triftige Gründe für ein Versäumnis oder einen Rücktritt müssen dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der IMX Studiengänge unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit haben
Studierende unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der die
Gründe und die voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit hervorgehen
(eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist dazu nicht ausreichend). Uber die
Anerkennung der vorgebrachten Gründe entscheidet der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als triftig anerkannt, so gilt
die Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die Entscheidung ist der bzw.
dem Studierenden mitzuteilen.

(5) Die Nachholprüfungen für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin
versäumt und dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden,
finden im nächsten gemäß den Absätzen (6) oder (7) festgesetzten
Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen statt. Die Absätze (3), (4) und
(5) gelten auch für Nachholprüfungen.

(6) Ein Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen für nichtbestandene
Prüfungen wird vom Prüfungsausschuss zusammen mit dem Prüfungszeitraum
festgelegt und bekannt gemacht. Die erste Wiederholung einer Prüfung erfolgt
in der Regel im Juli nach dem Prüfungstermin der nichtbestandenen Prüfung.
Eine Ausnahme bilden Wiederholungsprüfungen zu Prüfungen des 5.
Semesters, die in der Regel während des Prüfungszeitraums des folgenden
Sommersemesters stattfinden. Wiederholungsprüfungen können auch in
abweichender Prüfungsform stattfinden. Art und Zeitpunkt der
Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise spätestens eine
Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze (3), (4) und (5)
gelten auch für Wiederholungsprüfungen.

(7) Alle Studierenden erhalten vor Ende eines Studienjahres die Gelegenheit, alle
ihnen offenstehenden Wiederholungsmöglichkeiten auszuschöpfen, damit sie
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen können. Entsprechende Termine werden durch den
Prüfungsausschussvorsitzenden bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende
festgelegt und per Aushang bekannt gemacht. Sollte es unmöglich sein, alle
Wiederholungsmöglichkeiten vor Beginn des folgenden Wintersemesters
auszuschöpfen, da angesetzte Termine aus triftigen Gründen versäumt wurden,
entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen. In der Regel
nehmen die Studierenden dann an den entsprechenden Modulprüfungen im
folgenden akademischen Jahr teil. Es gelten analog die Reglungen in §8(2).

§ 8 Abweichungen vom Jahresprinzip und den Voraussetzungen nach §4

(1) Studierende können sich dafür entscheiden, ihnen noch offenstehende
Wiederholungsprüfungen in das nächste akademische Jahr zu verschieben.
Dies ist dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden spätestens fünf
Arbeitstage vor dem Termin der Wiederholungsprüfung mitzuteilen, für deren
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Verschiebung sie sich entschieden haben. Von dieser Regelung ausgenommen
sind Wiederholungsprüfungen in den Modulen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz.

(2) Der Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung ist in der Regel der
nächste Prüfungstermin in dem Modul. Falls wegen der Form der
Prüfungsleistung und den Gegebenheiten des Stundenplans eine Teilnahme an
der Prüfung in dem Modul im Wiederholungsjahr nicht möglich ist, ist der
Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung der erste
Wiederholungsprüfungstermin des Moduls gemäß § 7 (6).

§ 9 Praktisches Studiensemester

Das Pflichtpraktikum 1 bzw. das Pflichtpraktikum II im Studienabschnitt an der

Hochschule Reutlingen findet in der Regel in einem Unternehmen im deutsch

sprachigen Raum statt. Die Dauer beträgt zwischen 20 und 26 Arbeitswochen. Für

das Modul Pflichtpraktikum 1 und das Modul Pflichtpraktikum II werden jeweils 24

ECTS Leistungspunkte vergeben. Zur Vorbereitung muss die Veranstaltung

Pflichtpraktikumsvorbereitu ng 1 bzw. Pflichtpraktikumsvorbereitung II im Semester vor

dem Praktikum besucht werden. Zur Nachbereitung muss zu Beginn des auf das

Praktikum folgenden Semesters die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung 1

bzw. Pflichtpraktikumsnachbereitung II besucht werden, in deren Rahmen die

Modulprüfung abgelegt wird.

An der niederländischen Partnerhochschule wird ebenfalls ein Praktikum absolviert;

dieses soll in der Regel im Land der Partnerhochschule oder zumindest im

entsprechenden Sprachraum stattfinden. Für dieses Praktikum werden 24 ECTS

Leistungspunkte im Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. im Modul Pflichtpraktikum II

vergeben.

§ 10 Studienabschnitt an der Partnerhochschule

(1) Innerhalb des Studiengangs muss ein zweijähriger Studienabschnitt an der in

§ 3, Absatz 1 festgelegten niederländischen Partnerhochschule absolviert
werden.

(2) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und
Prüfungsordnung der Partnerhochschule. In der sogenannten Agreed module
structure, die im Netzwerk der International Partnership of Business Schools
(IPBS) festgelegt wurde (vgl. Tabelle 7 im Anhang) und auch mit den
Partnerhochschulen vereinbart ist, die diesem Netzwerk nicht angehören, ist
die Grundstruktur der im Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die
konkrete Ausgestaltung wird laufend abgestimmt, so dass die an der
Partnerhochschule erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen
zusammengefasst in ein Modul eingehen.

(3) Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die ersten vier
Semester, heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte, für das 96
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ECTS-Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule
erreichten Durchschnittsnote bewertet werden.
Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die Semester 5 bis 8,
heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 2. Hälfte, für das 84 ECTS
Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule erreichten
Durchschnittsnote bewertet werden. Zusätzlich wird in diesem Falle das Modul
Bachelorarbeit mit 12 ECTS-Leistungspunkten anerkannt und mit der Note der
Bachelorarbeit bewertet, die an der Partnerhochschule verfasst wurde.

(4) Falls die Partnerhochschule selbst keine Durchschnittsnote für den
Studienabschnitt berechnet, wird aus den an der Partnerhochschule
absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen eine mit den dort erworbenen
Credits gewichtete Durchschnittsnote berechnet und in das an der Hochschule
Reutlingen verwendete Notensystem umgerechnet. Alle Notenumrechnungen
werden gemäß der mit der Partnerhochschule vereinbarten
Umrechnungstabelle (siehe Tabelle 8 im Anhang) vorgenommen. Die
Umrechnung der Noten obliegt dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden.

§ 11 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache für den Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen ist
grundsätzlich Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module können in
englischer Sprache abgehalten werden. Die Vorlesungssprache der Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III sowie des
Wahlpflichtmoduls Zweite Wirtschaftssprache ist die jeweils gelehrte Sprache.

§ 12 Kommunikationsfähigkeit und Sprachen

(1) Alle Studierenden, die den ersten Studienabschnitt (Semester 1 bis 4) an der
Hochschule Reutlingen verbringen, müssen die Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III absolvieren.

(2) Studierende, die von der Hochschule Reutlingen aufgenommen wurden,
belegen die Veranstaltungen Wirtschaftsenglisch 1 bis III. Studierende, die an
der Partnerhochschule aufgenommen wurden, besuchen die Veranstaltungen
Wirtschaftsdeutsch 1 bis III.

(3) Falls die tatsächliche Sprachkompetenz und die landeskulturellen Kenntnisse
es nahelegen und Studierende einen entsprechenden Antrag stellen, kann der
bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende in Abstimmung mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen entscheiden, ob Studierende die jeweils andere
Sprache belegen.

(4) Studierende die nicht in den Modulen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz 1 bis III Wirtschaftsenglisch absolvieren, müssen das
Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch absolvieren.
Erreichen Studierende im Einstufungstest zum Wahlpflichtmodul Zweite
Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch, der zu Vorlesungsbeginn der 1.
Semesters durchgeführt wird, eine Note von mindestens 1,2, können Sie auf
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Antrag von der Verpflichtung befreit werden, das Wahlpflichtmodul Zweite
Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch wählen zu müssen. Diese und alle
Studierenden, die in den Modulen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz 1 bis III Wirtschaftsenglisch absolvieren, können
folgende Wahlpflichtmodule im Bereich zweite Wirtschaftssprache wählen:
Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsfranzösisch oder Zweite
Wirtschaftssprache: Wirtschaftsspanisch oder Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaifschinesisch (Mandarin).

(5) Zu Beginn der Vorlesungszeit des ersten Semesters nehmen alle Studierenden,
die eine zweite Wirtschaftssprache als Wahlpflichtmodul gewählt haben, an
einem Einstufungstest teil, auf dessen Basis entschieden wird, welchem Niveau
gemäß dem europäischen Referenzrahmen sie zugeordnet werden. Im zweiten
Semester rücken die Studierenden jeweils in die nächsthöhere angebotene
Niveaustufe auf. In dem Wahlpflichtmodulen Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch kann der bzw. die Modulverantwortliche auf Basis der
Leistungen im Vorsemester und in Absprache mit den Dozenten bzw.
Dozentinnen auch entscheiden, dass Studierende in ein höheres Niveau
wechseln.

(6) Studierende, die ihren zweiten Studienabschnitt (Semester 5 bis 8) an der
Hochschule Reutlingen verbringen und von der niederländischen
Partnerhochschule aufgenommen wurden, müssen im 5. Semester das
Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) absolvieren. Zu Beginn der Vorlesungszeit des 5.
Semesters erfolgt ein Einstufungstest, auf dessen Basis entschieden wird,
welchem Niveau im Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz (Wirtschaftsdeutsch) gemäß dem europäischen
Referenzrahmen Studierende zugeordnet werden. Wer in diesem Test das
Niveau Cl erreicht wird von der Verpflichtung, das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) zu absolvieren befreit. Auch ohne Teilnahme am Test
befreit werden auf Antrag alle Studierenden, die in Deutschland ein
deutschsprachiges Abitur erworben haben oder in anderer geeigneter Weise
ein muttersprachliches Sprachniveau und Kenntnisse der deutschen Kultur
nachweisen können. Die Entscheidung trifft der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem oder der
Modulverantwortlichen.

(7) Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von maximal
6 ECTS-Leistungspunkten aus Wahlpflichtmodulen aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache in ihre Abschlussnote einbringen.

§ 13 Modul Bachelorarbeit

(1) Für die Bachelorarbeit, die zeigen soll, dass Studierende ein Problem ihrer
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher
Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 12 ECTS-Leistungspunkte

Seite 71 18



vergeben. Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 10.000 bis 15.000 Wörter im
reinen Text.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt während der Vorlesungszeit des
siebten Semesters im Dezember. Der Prüfungsausschuss legt den
letztmöglichen Anmeldetermin fest und macht ihn in hochschulüblicher Weise
bekannt. Mit dem Tag der Anmeldung beginnt die Bearbeitungszeit, die fünf
Monate beträgt.

(3) Der Studiengang kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses
vorschreiben, dass als Prüfender einer Bachelorarbeit ein Professor bzw. eine
Professorin des Studiengangs zu wählen ist. Sofern aus übergeordneten
Gründen zweckmäßig kann die Ausgabe von Bachelorarbeiten zentral über den
Studiengang gesteuert werden.

(4) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache verfasst.

(5) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfungsberechtigten bewertet, unter ihnen ist
in der Regel derjenige, der das Thema vergeben hat.

(6) Beide Prüfende bewerten die Bachelorarbeit unabhängig voneinander. Die
Gesamtnote ist das arithmetische Mittel der beiden Noten. Sollten die
Bewertungen der beiden Prüfenden für die Bachelorarbeit um zwei ganze
Noten oder mehr auseinanderliegen, bestimmt der Prüfungsausschuss einen
dritten Prüfenden, der die Bachelorarbeit bewertet. Die endgültige Note für die
Bachelorarbeit ist dann das arithmetische Mittel der Noten aller drei
Prüfenden.

§ 14 Bildung der Gesamtnote und Grade Distribution Table

(1) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung wird als mit den ECTS-Leistungspunkten
gewichteter Durchschnitt der Noten der einzelnen Module gemäß der Tabellen
1 bis 6 im Anhang ermittelt.

(2) Entsprechend §15 Absatz(S) der Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für
das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen vom 06.08.2019
wird ein gemeinsamer Grade Distribution Table für die Abschlussnote aller
Bachelor Studiengänge International Management gebildet.

§ 15 Doppelabschluss

Zusätzlich zum Abschluss Bachelor of Science im Studiengang International

Management deutsch-niederländisch der Hochschule Reutlingen erhält der
Studierende von der Avans Hogeschool den Abschluss Bachelor of Business

Administration in International Business and Management Studies.

§ 16 lnkrafttreten/Übergangsregelungen
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierende des Bachelor-Studiengangs International Management deutsch-
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niederländisch, die ab dem Wintersemester 2022/2023 ihr Studium beginnen. Allen
anderen Studierenden wird auf Antrag die Möglichkeit eröffnet in diese Studien- und
Prüfungsordnung zu wechseln.

Reutlingen, den 03.08.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme
Präsnt

Anlagen:
Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen
Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)
Tabelle 8: Grade Conversion Table
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Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
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8 das zieme., Rea‘r.ungsweses 1 Furdamentsls cl
Finarsig. Ca3 tal Budgeing & Is/aragament

/aounIn9 — — —

Fpnsroerun; / F‘nsnc79

lnu-esffhonsrechnun9 Capital Bad9eung

Internes Reulitungewesen / l.tagemeti Accounhrg

Grundlagen der OtganIsaSon / Fundamente‘s ol —

—

Dtgsnlseton
Dngsn‘satonal Behadnr/ Otganhietonal Behaslor

Drgsnhseton / Organisaton

Grundlagen des Markatng 1 Fundamentale ol

Madeeting
Matethng/l.teetng

Madntoischung / Mapiset Research

Marketing ProjeklFlarkeeng PmjecI 5

Intematonale nomle & Rnenswlrtcheft/
5

International Ceonomies & Finante

Internatonale Konjunktul1øden und Wlrlscheftspolitk/
InternatIonal Business CvIe ard Econornic PoIlcy

InternatIonale Flnenzwlrttchetl/ International Finance 2

Mgewandtes wlseanscheitichet Ateiten In — — —

Flnandenjng/poIIed esearch In Flnence

Manegement Kompetenan 1 / Managerlal SkI/ta 1 5

Manegernent Kompetenn II / lMnagedal Ski/lt II 5

Fechkolloqulum Intemallona/es 1 / Cohloquium — — —

International Maitett 1

Kommunlkatonst&hlgkellen und intetleullurelle

Kompetenz 1 /Communicstlana 5k/ta std Intercuttiral 4

Competencel — —

Kornrnunlkaeonsmrngkellen und Intenleulsirehle

Kon,pe*nzII/Conmunkaenns Sadat ard eirerzulsiral 3
Coenpetencel — — —

Kolmmse,lkaeonsmhlgketen und Intehuilturelle —

Kompetenz III !Co.mmuncaton 5k/ta arc lnltrziilpjn 3
Competence, III — — — —

PLdipsdkurn l!L%ndatrylnmmshipl 24

Praktkrns‘vlterelhnr.9 11 Pmparsson Dr Mandatcr1
2

inamstup 1

Plidopakllojm lfl&ndabrylntamshlpl — — tg —

90 ISa US -Deutsdl I(t2

4 90 150 US Dejtszti K12

4 90 150 US Deutsch KL2

4 90 150 US Deutsch KL2

Z so ISa Deutsch KU/Ph

6 l2c 270 [5 Cnutsd, KU g

4 90 150 US Deutsch KL2

4 90 150 US Deutsch KU

4 90 ‚50 P Deutsch Ph

4 90 150 L Deutsch KL2

2 60 90 5 Deutsch HA

4 90 ISD US Deutsch Ph 9

4 90 150
Deulsch/

PM<LI
Englisch

1 5 30 0 Dsutsch u

Lengusge 01
4 60 120 US Instmchon KU/CA 9

Partner
Language cl

2 60 90 US hr.s:ructsn KL1CA 9
Pa,rner

Langisge cl

2 60 90 US ltsjcon KLI‘CA 9
Parrner

2 690 720 58V Dezar PR44NRE

0

Koeoquhum Plich9mkikum 1/Cal/oqusurn cn

Mandaterylnternehlo 1

Latengenbean Parfler2.HAIlffi/Credlts eanedel
94

pwt.vwVswsIW2adhaff —

PSdlt..Im N(Pflemosd1uIeI/tMnde9ory
24 un..NpI(PnwwU4l4

.‚Øm2bØ(P4flodtadlte)I0achetort1e.I3
12

‘PasarsrmalM

Suamma Pf4chmnoaalstn m.adatorycosnaa 29 25 24 27 120 57 2145 3150
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Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen

ei
0

e
0.

0
€
e

e
0.

• IchI lüt Studierende in den ttcht-eng bch sprac eigen Studiengängen nil eine, nünle von 1.3 Lind schlechler ltn Ennlutungstest

fIcht 1w Studierende imdeulsch•c hnes‘ac cnn Studiengang, die ohne diesen htsrnckjns nach 2 hhsen hain ecK3 Mveau erüngen würden

Prolekmnanagementl Projectmanagement — — — 5

Straffigische Themen im Intemahoneten Management! — —

—

Sitategic Topics In International Management
Peuswu,kungen Ion politischen Risiken stil
Untamehmensenlscheidungen !Busineas 5
Implicahons ot pollIcal dsks — — — —

friametionale Shudlen 1 Intemehonal Studien 6
plmjefle Themen Personslmanagement / Curnent

—Topic, In Human Resounces Management — — —

Mnnteite Themen Enlmpneneunshtp / Cunmnt Topica in
Enflneneunshlp

Business Plan Saminan / BusIness Plan Seminar — — —

DlmEnnapneneorstwp!DlgtteiEntmpnaneunNp — — — 5

IPBSSummerSdnooi 5 £
MnluateThemende.Wntachaltsinbnnahk!Cunnent

— 7 —

Topica in Butinaas Inlonnatcs

Wnschahsintonmalk 1 Business lntormatcs — 5 —

ßhtu&e Malieongt.enen / Ctrnnnt rapic, in Mat‘ecr.g 5 5

Custonrer Esper;nncn Management: Cuatomen
— —

Ececnitce Maragement

pudueiie Finsnnenungsmemen 1 Cunem Topica in
Rnance
Bank und Vanstchemngsmsnagementl Banktng and
Insutance Management

Lean Management! Lean Management 5
cwmandlungsmanagement!Managemenaol —

Nepotlalona
Conporate Soclsi Responsibillty/Conpomte Social
Re,ponsibitlt
Mettuatte ‚vlbwlttschaffiicha Themen !CuvnentTopica

5
in Eonnomlcs

Umweilökonomie/Enklnonmental EnomIca 5

Empitlacone wnomIk/ Empitical Cccnomlca 5
Mtualle wintsclnahsnechliche Themen /CunrentTopics

— —in Business Lena

Wtnsnattsneca,nI:Susinett Lena‘ 5

Nteitsteclit 11 Laboun Ihm‘ 5
Zweite Wntchahep.ache . Wttlschattsengtacht
Sacotna Butinets Language - Bunr.esa English
Zwieteh%lrtscnattstprache . Wltlscnnsrmlflnteiscln!

6
Second Business Language . Btjsinese Fnandt
Zweite Wmd,ehatpnscane - winscnaltssparteicM

6
Sacond &ainott Lsnguage - 5-jainean Sgenteh —

Zweite Wn natmapnsche -Wi,tclsaltedtlneaiaCh/
5 —

Second &asrnass Lenguage - Business Chlna.e — —

Chinesisch intensiv‘ & II - Chlnese intanake II II“ t 0

4 90 tSO 1W Deutsch KL1tVA 9

4 90 50 US Deutsch PA 9

4 90 150 US Deutsch P4

4 90 150 US Englisch P4

4 90 50 US
Deutsch!

KLt!PA
Engilach

4 150 US
Deutsch!

KLIIPA
Englisch

4 90 150 USW Deutsch P4

4 90 ‚50 US Deutsch FA 9
4 90 tSJ UV Engtitcn FA g

90 153 US KIt2A

4 90 150 UP Deutsch FA

4 90 t50 US KLI45A g

3 90 50 US Englisch FA

4 90 ‚50 US
En;iisoh

KLI!PA 9

4 90 ‚50 US Englisch KL liPA

4 90 ‚50 US Deutsch KU

4 90 150 5 Engllach P4 g

4 90 ISa US Deutsch KLI!PA

..L.. 90 150 US DE::Schch/ KLI!PA

4 90 150 US Deutsch FA

4 90 150 US Englisch KU

E 90 150
Deutsch!

KLti?A
Englisch

4 90 150 L Deutsch KU

4 90 150 US Deutsch KU 9

4 90 150 US Englisch KLICA

8 60 580 US Fnansisd, KU/CA

5 60 180 US Spanisch KU/CA

8 60 80 US Manlann lqt T o
i ‚50 300 Mandanin CA 1

Summe Wahlpflichtmodua / Sum elecIleta 15 12-16 210-210 450
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Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

Wirtschaftspolitik / Economic Policy

Data Maics & 1.15 1/ Garn N1atu4i & MIS 1

Management ‚nfnrmaIlonss5teme 1 / Management
Informaton Systems

Daienanalyse 1 / Garn MalyIics 1

Garn Malycs 11.15 III Garn Malycs & lAS

Management Intotmatlonsaysteme 11/Management
Infonnalon Satans

Datenanai1se II / Darn Maiutcs ii

P.rsccalmanagelmeM(Hom.n H0s%ca
Manaaament
Redma.igawnan und LlnSit.tw,,enstnanerung /

!aatakc ard Ccwpoms Fance
Aednrigawnen / kcandng

UnamSsm.n.lnan,rwg/Coiporata Rnance

öØnanan / Man ageha] 511.15

Z..ILNmat0fl51e5It/
Colloqijum

m*ic Wb11SdIflIchen kteins /

i,aemetan YS red,t/ bitamasona]
aal,rnLaw
asglee.ee Mane.sweJ Sn$gft Management

UaNmenaig/Cc,pa.iW Management

opp4y titeln Management 1 &pIy Cham

Management

PIch,gt1wo, MIWandetqki4ennlp II

PrakIkumsomemitung a/Pmparaeon tot lMnatary
IntamaNg II

Pflich:mktkum lI/Mandabnyl,temshlp II

Kc4ioqueim PfliG,trakkum II/Colloqtaum on

BachMonibeit/Bacha]oflbnb

2

0

e
€

5

0

5

€
5.

internatonale Volkswirtschaftslehre! InternatIonal

Ajßenhandet / International Trade 2 EnglIsch

2 Deutsch

5 4 90 150 U5/P Englisch KL2

2

2

5 4 90 150 US/P Deurndl (1.2

2

2

5 4 90 150 US DeUnch KL2 9

5 $ 90 150 VF Deutsch (12 9

2

2

5 4 90 150 US Deutsch PA

1 ‚5 30 Q Deutsch u

5 2 20 50 US Deutsch K_l

5 4 90 m50 L Deutsch P4

5 4 90 ‘50 US Deutsch P4 9

5 2 120 150 USd7 Deutsch P4

5 2 120 150 US Deutsch (II

3 2 00 90 1./$ Deutsch KU

24 2 690 720 5/Lt Deutsch Ph/HartE

2 1

19 0

3 1

12 0 363 Thes:S

I.aieaingen bert Pamer, 1. Hellte /Cms earned 51
parmenLM,hnlt1athatf -

Pfllchtraflkum 1 (Paterhoattnulel 1 Masatory
24

WtWnsNpi(ParInerunersn

S4m.ePfkhroduhlSrnnmendato(ycon.ses 126 24 24 25 22 43 2205 2856

Deutsch‘
Englisch
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Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

Maekehno

Maekanalhee /IMduetMele

Mahanhahrung /Busnd Manag.nltue

Maekeang-balow-ee-llne - Mnnonaa4e Maekeöng/
- Wmc‘..hns Ik_sluairq

»teile Ananseiungslie*,en/CnaiToØce In
An ercs

Trans encAsbarawin; / Tnsnsecton Mueao.y

Wa,tapennanegeiveni hwe.flent nsgement

Mgew.noIe Ökonomeb-e,ohed Econc.netncs

R‘s‘komenagemer.T/ Ast Managemeni

flsl‘aucrel Fmance /Behao°cnalP,nsncn

001t50 ing und tuntsmnlrrnnn,slaunwng/

Managamun kcauntr2 ard MonuqonentCcnnol

Kzr.ninrnchnun;slelung 1 Group kccurtnq

»niese In eine‘s dc‘ M,5cl‘ulS,ntormebk Cunent

rc,o, jr Bjn,r.ess antormunn,

P.a*,rnouornn e - 1uda,m Economy

SyeTume und Lünut.er 1: Spions und ScInnors 1

SpIone und Lünurgen 1‘ Snloms -job So>jtc,n II

o g-ta‘n‘erLr.g 010 Nacnl‘a,nbke:I / Greur Intnrnatcn

SiaIems
Leun Enionprine Management; [nun Entorpnno

Management
sJsniel,e ec kaw,rscouo erna lt emeiicjtrer 1

an Ecosom,cn

LmwelIckoiotn.e Enaronmnqal Econom:ru

Wetewotnt,c,,e [-Id -Pc th - Conpeenon Tneonn
urtPct‘cy
Wacinnim uqe kdenwilschnl, Growonarn

Cuvelopmunl

Ibemen Im Organ, n encnnmanagemoiT

O‘gun.s atcieer.rw.cklung .H.a Cnange-Manegument;

Cngunnsatciiej 0esec,nen, ard Chango

Management

»nuece Iheman Personat,ienagement‘ Curre,I

rnpms Herne,, Aeuoe,ce Managemenn

Fersonelnnenag.menI/ Human R.eo,sc.

O‘g,n‘eaeootle tranerormunon und Sntsge/
9ani.ainI Translonnabon and Sflagy
%t,efl. Themen ErSep‘eneurshp Curmnl Topa

Erfltnenear.h,o
Enflpreneune h‘p Deuelnp your Stan-up /

Entse preneur ahip
- Entwickle tDjein

(Slartp.)Pro1eki

Buelneas Plan SemInar / BusIness Plan Seminar

Innouohon.menagemen / Managern. ne ol Innomfinne

GIondun g ion Inlamel SIon-up‘ Creasng Internet
Siafl-upn

Social Ennepreneurahlp /SocIaI Entepreneunhlp

IPBS-Summar Schcol

»taille w,nschensnechdiche fernen / Current Top‘ce
in Buu,nnuu Law

Aechl tut Gründer? Lew nir Fcundena

be,tsrncbl II (Lebuar Law 5

Inlotranonalon Winscnattarncnl / Legal kiamnwcrkn

In, inlern atcnal Management
Nachbalhgkeir und Ccrpo‘aTn Social Rnspoa‘biIiiy/
Sunnuirabilinand Cntrnralo Sonor Resporn,bility

lnlordisgphnünes Projekt! Inne rd‘s c‘plinary Projnct

Vnttnundlungatührung / Nagctancnn

Leadurnh/p

Komm un,knhonnlahigkuiton und lntorkuilurnlto
Kompetenz - W,,lachahadnntach /0 ommun/ca tcn
5k//sar d Interculturul Cern polaren Business
0 orman

Innernenoralisienung nor Gesch tsektdlatan /
Intarnenoralinnnn nI Baum ans kInd1ee
W,siens,n lenein. Unle,ne hmen /Knowledge Intensive
C ompaniee

»hietle harkenngetern.n /Cuenenl Isp/ca in Markehng

Spart- und E‘ent-Marbetng ‘Sports sed Ewnm

5 4 90 550 US Deutsch PA 9

5 4 90 550 US Deutsch ([2 9

5 5 5 4 50 550 US ([1/FA 9

5 4 90 550 US Deutsch FA 9

5 4 90 150 US/P Deutsch FA 9

5 4 90 150 US Deutsch KL2/FA 9

5 4 90 050 US Deutsch FA

5 4 90 050 1,3V Deutsch FA 9

5 5 5 4 90 ISt US
Deosch,

Lt/FA
Ergl-,ch

5 $ 90 150 US Deutsch ([2 9

5 4 90 tSC US Deutsch ([5/FA 9

5 4 90 T50 US Englach (Lt/FA 9

5 4 90 50 ISP D.utsch (1.1/FA 9

5 4 90 150 US Deutsch (LT/FA 9

5 4 90 T50 US Deutsch (Lt/FA

5 4 90 50 US Deutsrn (L2 9

5 5 5 4 90 150 US K[t‘VA 9

5 4 90 ‚50 US Engtech ([“FA 9

5 4 90 150 [-‘3? D.utscen PA 9

5 4 90 150 US? Deutsch FA 9

5 4 90 150 US Deutsch FA 9

5 4 90 ‚50 US Deutsch KL2 9

5 5 5 4 90 ISa US (LT/FA 9

5 3 50 ‘1 Deutscn‘ PA 9

5 4 90 150 US Deutsch FA

5 4 90 150 US Deutscln PA 9

5 5 5 4 90 TS0 US KLI/FA 9

5 4 90 ISa US Deutsch PA 9

5 5 5 4 90 T50 US :t:;,‘ ([IVA 9

5 4 90 150 US Deutsch (LT/FA 9

5 4 90 50 US Deutsch ([1/FA

5 5 5 3 90 150 US
Deutsch,?

([1/FA
h

5 5 5 4 90 150 [/S/P Deutsch FA

5 5 5 4 90 150 [/5,? Deutsch FA

5 4 90 150 US Deutsch CA/FA

5 4 90 150 [/$iP Deutsch FA

5 4 90 150 [/5 EngLisch PA 9

5 4 70-90 150 Engliech PA

5 5 5 4 90 50
Deutsch?

([1/FA 9
-----_-

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5 4 OD 150 US Deutsch ([2

5 4 90 150 US Deutsch PA

5 4 90 150 US En911,ch FA 9

5 4 90 150 US Deinen PA 9

5 4 90 150 5 EirglIech FA g
5 4 90 150 US Deutsch FA 9

5 4 90 150 US/C Deutsch K[2/CA

Summe Wehlpllichtmodule !Sum elecuvee 25 20 4S0 759
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Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz

KommunikascnsIsF-ige:tan und —

‘nterkuhurelle Kompetenz lt.

Wirlsctiaftsenglis,, / Com munafions 3 2 60 90 US Engtisct KL 1 ‘CA g
SklJJs and ntemuttumt Compotence II -

Business Engllsh

Kommunlkst,ansfäh,gke,tan und

tnterkulturotte Kompetenz III -

Wlrlschaftsenglisch Zieln,veau Ci) /
3 2 60 90 L/S Englisch KL1/CA g

Communlcflons Ski‘s afld trtercuttura‘

Conipeance 15 - Business English (EK:

L&iolCI)

KommunpkaUonsfahgkeiten und

interkulturelle Kompetenz‘ -

Wlrtschaftsdeutsch /Communicatians 4 4 60 120 L/S Deutsch KL2/CA g
Skills and Intercullural Competence 1 -

Business German

Kommunjkat,onstanrgke,ten und

interliu!ture::e Kompeter.z II -

Wjrlschattsdeutsch /Communicatjons 3 2 60 90 US Deutsch KLI‘CA g
SklIs erl In:ercullural Compelence II

Sus-ness Seimen

Kommunikationslähjgkeiten und

Interkulturelte Kam petenz III -

Wlflschaftsdeulsch (Z,elnisu Cl)!
3 2 60 90 1/5 Deutsch KLIfCA gCommuntaatlon, Skills and Intercullurel

Ccmpflnce III- Business Germen (Et
LeeI Cl)

Kr ‘1 unikat:onstahigke,ten und

‘Interkuft-_relte Kam pe:enz -

Wjnschaftsdeutsch / Camm unpaation Skills 5 4 90 150 L/S Deutsch KL2/CA g
and Interculturel Competence - Business

Carmen

KommunikatIansthigkeLlon und

Interkulturelte Kompetenz -

W‘rtscnaftsdeutsch -81 /Ccmrnun cat;cn 5 4 90 550 US Deutscn

Skills and Inlercultural Com petence -

Busiress Carmen - Bi

Kommunpkatiansfahigkeiten und

Interkulturelle Kam petenz

Wirtschaftsdeutsch - 91.1 / 5 4 90 150 L/S Deutsch

Communicalion Skitis and Intercultural

Competence - Business Seimen - 81-1

Kommunikat cnsar.‘ge lan und

InteruitureIIe Korn petenz -

Winschafteleulsan - 81-2! 5 4 90- 150 US Deust,

Cornmunicaticn 5k Ja ard Intancutlunat

Compelence - Business German . 81-2

Kammunikatianstabpgkeiten und

Interkulturelle Rom potenz -

Wrrtschaftsdeutsch -82 /Communicalion 5 4 90 150 L!S Deutsch
Sipills and Inlancutrurap Camauteice -

Business Germ an -82

Kammunpkatianst3hpgke:ten und

Interkutturetle Kompetenz -

Wirtschaftedectsch
- Cl /Communicatian 5 4 90 150 1/5 Deutsch

Skills and lntercultural Campetence -

Business German CI
Kammunikatinnsfähtgkeiten und

Interkutturelte Kompetenz

W tlscha‘sdeutsch - C2 /Ccmmunpcat ar 5 4 90- 150 US Deutse,

Skills and Intercutturet Campetence -

Business Carmen - C2

Kommunlkatlanslahigkeiten und

interkutturetle Kompetenz‘ -

Wirtscheftsengtlsch /Communications

Skilts and tntercultural Competence 1

Business Enqtish
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Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen

Zweite Wirlschehssprsche -

Wiflschsftsspsnlsch {Zielnisesu CI)?

Second Business Language - Business

Spanlsh (E4t Lesel Cl)

Zweite Whlschaftssprache -

Wirad,aftstnant.Isch? Sccnd Business

Language - Business F,er,ct,

Zweite Wilshaftsspra:he -

Wirs:heftsfnanssch )Z;etn:veej 42:31) /
Betend Business Language - Business

French (Es) Lesel 92/81

Zweite W ilschaffsspra:he -

W rts:hahstnans:scn Ze:r.iseau 81)1

Betend Bus:ness Langtage Busness

Prerch Ex? Lesel 01)

Zweite W.rtschattssprache -

W ris:hsftstranzts:sti (Ze)r.iseau 82)1

Betend Bus:ness Langtage - Business

FrerchiE:LeselB2) —

Zweite %i1schahsspracne -

Wiilschat)st,snsisch (Zielnisesu Cl)?

SecDnd Business Langusge - Business

F,ench )EtLevslC1)

Zweite Wirtschatllsprache -

Wirlschatlstrsnsisch )Zie)niueau 81)1

Betend Business Lenguage Business

French lEettesel 81)

Zweite Wirlschaftssprache -

Wi,lschahsfrensisch )Zie(niveau 82)1

Second Business Langusge - Business

French )Et Lese! 82)
Zweite Wiischaftssprschs -

Wirlschafts?ranzsiscb )Zietnivesu Cl) /

Second Business Langusge - Business
F,ench )Et Lese) Cl)
Zweite Wiitscheftsspracbe -

Wirlschaftsspenisch 1 Second Business 6
Language - Business Spanish

Zweite Wirtschaftasprache -

Wirtschaftsspenisch (Zietnwesu All /

Second Business Language - Business
Soanish (Ein) Lese) All
Zwei)e Wrrtschsftssprache -

Wirtscheftsspsnltch (Zietnisesu 92) /

Secand Business Language - Business

Span)sh (Ex) Leser 92)
Zweite Wiilschaftteprache -

Wiilsch&tsspsnitch (Zie)niseau 01)?

Secord Bus:ness Language - Bus.ness —

Spsn:sh )Es Lese 01)
Zweite Wirtschasseacne -

Wirtsdietlsspaniscn )tien;sesu 02)?
Second Bus floss Language - Business
Spsn:sh Ed! Lese 82)
Zwei!e W)iscu1aftssprane -

Wtschaftsspenisdn )Z;e n:vesu Cl)?
Betend Business Langusge - Business
Spsnlsh Ed) Lese) Cl)
Zweite Wiflse,aftsspraae -

Wflschahsspar.tsdl Re nivesu 42)?
Second Business Langusge - Business
Spanish Eid Lese) 92)
Zweite Wmnschaftsspract-e -

Widschehsspan)sa 2 er.iesau El)?

Second Business Language - Business

Spanish )Edt Lese) Bt)

Zweite Wirtschaftssprache -

WklscheftsspenLsth Zje)niseau 82)?
Betend Business Language - Business
Spanish Es) Lese) 02)

4 20 90 L‘S Fransisch KLI/CA

4 20 93 US Fransisch KL1?CA

4 30 93 US Fnsnsiscn KU/CA

4 30 90 US Frsnsisch KLI?CA

4 30 90 US Frsnsisch KL1?CA

4 30 90 US Frens)sch KLI?CA

4 30 90 US Frsns)sch KLI/CA

8 60 180 US Spanisch KL1?CA

4 30 90 US Spsnisch KLI/CA

4 30 90 US Spanisch KLI?CA

4 32 90 US Scaris KLIA

4 33 90 US Scanis KLI;CA

4 30 90 US Sosnisd, KL//CA

4 30 90 US Span.sch KLI?CA

4 30 90 US Span-sd. KLI?CA

4 30 90 US Spanisch KLI/CA

3 4 30 90 US Spsnisch KL1/CA
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Zweite Wirtsheftssprathe

Wirlschsftschjnesisch (ZielniEau All!

Second Business LanQuage - Business

Chinese lErnt Lee) All

Zweite w:nscaftsspra:he -

Wirlsct,ettsc,ir.es:scn Ziatniau .42)!

Secend Business Lan3-ja3e Business

Chineso (Exl Le‘eI .42)

Zwei:e Wi,Isctaftssprache

W:r.sd-tschines:scn Relriesu 61)!

Secund Bus ‚ass Language Business

C‘l-nese (Ex) LeeI 61)

Zweite WirtscnstSspracne -

Wjflschsttschines ‘seh (1einiesu .42)?

Second Bsness Lalguage - Bis nest

Chinese Ex) Leei .42)

4 30 90 US Mandarin KLI!CA

4 20 90 US Mar.zar n .<L1‘CA

4 20 93 US Mar.zar-n KLICA

4 30 93 Us Mardarn KLI!CA

Zweite W)rtscheltssptache -

Wirtechsttschinesisch Second Business 6 6 60 180 US Mandsr,n KLI!CA
Languaqe - Business Chinase

Zwei)e W schasSprad1e -

WinscnsW-.inesis:h (Zeln esu 91)!
30 93 US Mandsrir. KLI:CA

Secoid Business Langusge - Bus,ness

Chinese )Et Lese- Bl)
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Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)

Version 2.1 agreed upon 8 March 2018, in effeot starting with the academic year
2018/2019

Eas Eas
credit credit

First half (Years 1 and 2) s Second half (Vears 3 and 4) s

Core content 1 (CCI) Core content 2 (CC2)

lnternship (INT1) 5 lnternship (INT2) 20

Quantitative Methods (QM) 10 Strategy (STR) 10
International Economics / International Business

Economics (ECO) 10 (lE) 10

Introduction to Business (BUS) 5 Final Project (PRO) 10

Organisational Behaviar (OB) 5 Ethics (ETH) 5

Marketing (MAR) 10 HR (HR) 5

Finance (FIN) 10 Production & Operations Management (POM) 5

Accounting (ACC) 10

Communications/languages (CL) 10
International Studies/business
(IST) 5

Total core caurses 80 Total core caurses 65

Core electives (CE)

Entrepreneurship (ENT) 5

Business Analytics (BAL) 5

MIS/ Information Management (MIS) 5

15

Regional basket 1 (RB1) 40 Regional basket 2 (RB2) 55

Regional basket besides core electives 40

Total first half 120 Total second half 120
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Tabelle 8: Grade Conversion Table

Grade Conversion between AVANS and ESB grades
AVANS ESB

10,0 1,0

9,9 1,0

9,8 1,0

9,7 1,0

9,6 1,0

9,5 1,0

9,4 1,1

9,3 1,1

9,2 1,1

9,1 1,1

9,0 1,2

8,9 1,2

8,8 1,2

8,7 1,3

8,6 1,3

8,5 1,3

8,4 1,3

8,3 1,3

8,2 1,3

8,1 1,4

8,0 1,4

7,9 1,4

7,8 1,5

7,7 1,5

7,6 1,5

7,5 1,5

2.0 (very good); 2,1— 2,7 (good); 2,8 — 3,5 (satisfactory); 3,6 — 4,0

If the correspondence is not unique, we always take the converted grade that is in favor of the student.

How to use the table to convert grade point averages
lt would be impractical to include all possible average grades since this would blow up the conversion
table. lnstead, OPAs are converted by using linear interpolation.

AVANS ESB

7,4 1,6

7,3 1,7

7,2 1,8

7,1 1,9

7,0 2,0

6,9 2,1

6,8 2,2

6,8 2,3

6,7 2,4

6,7 2,5

6,6 2,6

6,5 2,7

6,4 2,8

6,3 2,9

6,2 3,0

6,1 3,1

6,0 3,2

5,9 3,3

5,8 3,4

5,8 3,5

5,7 3,6

5,7 3,7

5,6 3,8

5,6 3,9

5,5 4,0

5,4-0 5,0

German scale:
1,0 — 1,3 (excellent); 1,4 -

(sufficient); 4,1 — 5,0 (fail)
1,0 — 1,3 (exzellent); 1,4 — 2.0 (sehr gut); 2,1— 2,7 (gut); 2,8 — 3,5 (befriedigend); 3,6 — 4,0

(ausreichend); 4,1 — 5,0 (nicht ausreichend)
How to use the table to conveft single grades
The table contains (at least) one column for the grading scheme of each partner institution. To convert
a grade x from institution A to the corresponding grade y in the scheme of institution B, in principle, one
only has to locate x in the column corresponding to institution A and find y in the same row in the
column corresponding to institution B.
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Fachspezifische StuPrO BSc IM deutsch-spanisch

Amtliche Bekanntmachung 29/2022 Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Bachelor-Studiengang International
Management deutsch-spanisch

Stand: 03.08.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr.9 des Gesetzes über die

Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Neufassung vom

01.04.2014 (GBl. S.99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022

5. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und

Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule

Reutlingen am 22.07.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der

Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

Dieser grundständige Bachelorstudiengang qualifiziert die Studierenden für

internationale Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller

Branchen und in Organisationen. Drei Ziele stehen dabei im Fokus:

• Berufsqualifizierung mittels einer internationalen, generalistischen sowie

praxisorientierten BWL-Ausbildung bei gleichzeitiger Förderung der

Persönlichkeitsentwicklung (»employability“),

• Ermutigung zu extracurricularen studentischen Aktivitäten und sozialem

Engagement („democratic citizenship“),

• Vorbereitung auf ein potentielles (wissenschaftliches) Master- sowie

Promotionsstudium, u.a. durch die Befähigung zum selbständigen

wissenschaftlichen Arbeiten (,‚academic competences“).

§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit

Der grundständige Studiengang mit dem Abschlussgrad B.Sc. umfasst eine
Regelstudienzeit von acht Semestern, von denen vier an der Hochschule Reutlingen
und vier an der spanischen Partnerhochschule studiert werden, die in § 3, Absatz 1
definiert ist. In dieser Zeit erwerben die Studierenden 240 ECTS-Leistungspunkte.

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang wird von der ESB Business School der Hochschule Reutlingen
gemeinsam mit der spanischen Partnerhochschule Universidad Pontiffcia
Comillas (ICADE) in Madrid, Spanien, durchgeführt, die beide Mitglied im
Konsortium International Partnership of Business Schools (IPBS) sind.
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(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen umfasst 240 ECTS
Leistungspunkte, von denen 120 ECTS-Leistungspunkte an der ESE Business
School der Hochschule Reutlingen und 120 ECTS-Leistungspunkte an der
spanischen Partnerhochschule erworben werden.

(3) Der Studiengang enthält in dem Studienabschnitt, der an der Hochschule
Reutlingen verbracht wird, in den Semestern 3 bzw. 6 ein praktisches
Studiensemester, das Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. das Modul
Pflichtpraktikum II.

(4) Im ersten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 15 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Im zweiten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 25 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Wahlpflichtmodule aus den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang werden nicht in
jedem Jahr angeboten. Weitere, nicht in den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang
aufgeführte Wahlpflichtmodule können durch Beschluss des
Prüfungsausschusses angeboten werden. Zusätzliche Wahlpflichtmodule
können als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht in die Berechnung
der Abschlussnote eingeht. Die Wahl der Wahlpflichtmodule erfolgt vor
Vorlesungsbeginn. Unter Berücksichtigung der Präferenzen der Studierenden
werden Plätze in den Wahlpflichtmodulen nach deren Verfügbarkeit zugeteilt.
Es besteht kein Anspruch darauf, ein bestimmtes Wahlpflichtmodul wählen zu
können.

(5) Alle Studierenden verbringen vier Semester an der der in § 3, Absatz 1
festgelegten spanischen Partnerhochschule. Der Aufenthalt an der
Partnerhochschule umfasst auch ein verpflichtendes Praktikum.

(6) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für den jeweiligen
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen, d.h., die Semester 1 bis 4 bzw.
die SemesterS bis 8, ist in den Tabellen 1 (Pflichtmodule erster
Studienabschniff an der Hochschule Reutlingen), 2 (Wahlpflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 3 (Pflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 4 (Wahlpflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 5 (Kommunikations
fähigkeiten und interkulturelle Kompetenz) und 6 (Wahlpflichtmodule
Sprachen) im Anhang geregelt.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Das Modul Pflichtpraktikum 1 im 3. Semester darf in der Regel nur begonnen
werden, wenn die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 besucht
wurde.
Das Modul Pflichtpraktikum II darf nur begonnen werden, wenn das Modul
Leistungen beim Partner, 1. Hälfte erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem
muss die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung II besucht worden
sein.
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(2) Das Modul Bachelorarbeit darf in der Regel nur begonnen werden, wenn das
Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte bestanden ist und das Modul
Pflichtpraktikum II bis auf die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung II
abgeschlossen wurde.

(3) Der zweite Studienabschnitt kann nur dann angetreten werden, wenn der erste
Studienabschnitt erfolgreich erbracht wurde. In Ausnahmefällen kann der
Prüfungsausschuss bei Nichtbestehen einer Modulprüfung in Abstimmung mit
der Partnerhochschule den Beginn des zweiten Studienabschnitts genehmigen.

§ 5 Zwischenprüfung

Bis zum Ende des vierten Fachsemesters müssen Studierende, die ihr Studium in
Reutlingen beginnen, erfolgreich die Zwischenprüfung gemäß §3 (4) der allgemeinen
Studien- und Prüfungsordnung abgelegt haben, für die alle Studien und
Prüfungsleistungen erbracht werden müssen, die in den Pflichtmodulen des ersten
und zweiten Semesters gemäß Tabelle 1 vorgesehen sind.

§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen

Für jedes Modul wird in den Tabellen 1 bis 6 im Anhang festgelegt, welche Art und
Form der Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung vorgesehen ist und welchen Umfang diese hat.

§ 7 Jahresprinzip, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen

(1) Alle Pflichtmodulprüfungen eines Studienjahres müssen bestanden sein, um
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen zu dürfen. Mögliche Ausnahmen regelt § 8.

(2) Der Prüfungszeitraum für die Klausuren in Pflichtmodulen wird vom
Prüfungsausschuss in Abstimmung mit der Partnerhochschule festgelegt und
spätestens drei Wochen nach Vorlesungsbeginn in hochschulüblicher Weise
bekannt gemacht. Der Prüfungsplan mit den Terminen der einzelnen
Pflichtmodulklausuren wird von dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden
festgelegt und spätestens drei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums in
hochschulüblicher Weise bekannt gemacht. Prüfungstermine in
Wahlpflichtmodulen und Prüfungstermine in Pflichtmodulen, die nicht in
Klausurform abgelegt werden, werden vom Prüfenden spätestens drei Wochen
nach Vorlesungsbeginn festgesetzt und in hochschulüblicher Weise bekannt
gemacht.

(3) Alle Studierenden sollen an den für ihr Semester festgelegten Prüfungen
teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer Prüfungsleistung
festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als nicht bestandene
Prüfungsteilnahme, sofern nicht triftige Gründe für das Versäumnis vorliegen.
Die Prüfungsleistung wird in diesem Fall mit „nicht bestanden“ bewertet.
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(4) Triftige Gründe für ein Versäumnis oder einen Rücktritt müssen dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der IMX Studiengänge unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit haben
Studierende unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der die
Gründe und die voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit hervorgehen
(eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist dazu nicht ausreichen). Uber die
Anerkennung der vorgebrachten Gründe entscheidet der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als triftig anerkannt, so gilt
die Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die Entscheidung ist der bzw.
dem Studierenden mitzuteilen.

(5) Die Nachholprüfungen für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin
versäumt und dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden,
finden im nächsten gemäß den Absätzen (6) oder (7) festgesetzten
Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen statt. Die Absätze (3), (4) und
(5) gelten auch für Nachholprüfungen.

(6) Ein Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen für nichtbestandene
Prüfungen wird vom Prüfungsausschuss zusammen mit dem Prüfungszeitraum
festgelegt und bekannt gemacht. Die erste Wiederholung einer Prüfung erfolgt
in der Regel im Juli nach dem Prüfungstermin der nichtbestandenen Prüfung.
Eine Ausnahme bilden Wiederholungsprüfungen zu Prüfungen des 5.
Semesters, die in der Regel während des Prüfungszeitraums des folgenden
Sommersemesters stattfinden. Wiederholungsprüfungen können auch in
abweichender Prüfungsform stattfinden. Art und Zeitpunkt der
Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise spätestens eine
Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze (3), (4) und (5)
gelten auch für Wiederholungsprüfungen.

(7) Alle Studierenden erhalten vor Ende eines Studienjahres die Gelegenheit, alle
ihnen offenstehenden Wiederholungsmöglichkeiten auszuschöpfen, damit sie
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen können. Entsprechende Termine werden durch den
Prüfungsausschussvorsitzenden bzw. die Prüfu ngsausschussvorsitzende
festgelegt und per Aushang bekannt gemacht. Sollte es unmöglich sein, alle
Wiederholungsmöglichkeiten vor Beginn des folgenden Wintersemesters
auszuschöpfen, da angesetzte Termine aus triftigen Gründen versäumt wurden,
entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen. In der Regel
nehmen die Studierenden dann an den entsprechenden Modulprüfungen im
folgenden akademischen Jahr teil. Es gelten analog die Reglungen in §8(2).

§ 8 Abweichungen vom Jahresprinzip und den Voraussetzungen nach §4

(1) Studierende können sich dafür entscheiden, ihnen noch offenstehende
Wiederholungsprüfungen in das nächste akademische Jahr zu verschieben.
Dies ist dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden spätestens fünf
Arbeitstage vor dem Termin der Wiederholungsprüfung mitzuteilen, für deren
Verschiebung sie sich entschieden haben. Von dieser Regelung ausgenommen
sind Wiederholungsprüfungen in den Modulen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz.
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(2) Der Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung ist in der Regel der
nächste Prüfungstermin in dem Modul. Falls wegen der Form der
Prüfungsleistung und den Gegebenheiten des Stundenplans eine Teilnahme an
der Prüfung in dem Modul im Wiederholungsjahr nicht möglich ist, ist der
Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung der erste
Wiederholungsprüfungstermin des Moduls gemäß § 7 (6).

§ 9 Praktisches Studiensemester

Das Pflichtpraktikum 1 bzw. das Pflichtpraktikum II im Studienabschnitt an der

Hochschule Reutlingen findet in der Regel in einem Unternehmen im deutsch

sprachigen Raum statt. Die Dauer beträgt zwischen 20 und 26 Arbeitswochen. Für

das Modul Pflichtpraktikum 1 und das Modul Pflichtpraktikum II werden jeweils 24

ECTS Leistungspunkte vergeben. Zur Vorbereitung muss die Veranstaltung

Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 bzw. Pflichtpraktikumsvorbereitung II im Semester vor

dem Praktikum besucht werden. Zur Nachbereitung muss zu Beginn des auf das

Praktikum folgenden Semesters die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung 1

bzw. Pflichtpraktikumsnachbereitung II besucht werden, in deren Rahmen die

Modulprüfung abgelegt wird.

An der spanischen Partnerhochschule wird ebenfalls ein Praktikum absolviert; dieses

soll in der Regel im Land der Partnerhochschule oder zumindest im entsprechenden

Sprachraum stattfinden. Für dieses Praktikum werden 24 ECTS-Leistungspunkte im

Modul Pflichtpraktikum l bzw. im Modul Pflichtpraktikum II vergeben.

§ 10 Studienabschnitt an der Partnerhochschule

(1) Innerhalb des Studiengangs muss ein zweähriger Studienabschnitt an der in

§ 3, Absatz 1 festgelegten spanischen Partnerhochschule absolviert werden.

(2) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und
Prüfungsordnung der Partnerhochschule. In der sogenannten Agreed module
structure, die im Netzwerk der International Partnership of Business Schools
(IPBS) festgelegt wurde (vgl. Tabelle 7 im Anhang) und auch mit den
Partnerhochschulen vereinbart ist, die diesem Netzwerk nicht angehören, ist
die Grundstruktur der im Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die
konkrete Ausgestaltung wird laufend abgestimmt, sodass die an der
Partnerhochschule erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen
zusammengefasst in ein Modul eingehen.

(3) Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die ersten vier
Semester, heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte, für das 96
ECTS-Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule
erreichten Durchschnittsnote bewertet werden.
Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die Semester 5 bis 8,
heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 2. Hälfte, für das 84 ECTS
Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule erreichten
Durchschnittsnote bewertet werden. Zusätzlich wird in diesem Falle das Modul
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Bache(orarbeit mit 12 ECTS-Leistungspunkten anerkannt und mit der Note der
Bachelorarbeit bewertet, die an der Partnerhochschule verfasst wurde.

(4) Falls die Partnerhochschule selbst keine Durchschnittsnote für den
Studienabschnit berechnet, wird aus den an der Partnerhochschule
absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen eine mit den dort erworbenen
Credits gewichtete Durchschnittsnote berechnet und in das an der Hochschule
Reutlingen verwendete Notensystem umgerechnet. Alle Notenumrechnungen
werden gemäß der mit der Partnerhochschule vereinbarten
Umrechnungstabelle (siehe Tabelle 8 im Anhang) vorgenommen. Die
Umrechnung der Noten obliegt dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden.

§ 11 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache für den Studienabsehnitt an der Hochschule Reutlingen ist
grundsätzlich Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module können in
englischer Sprache abgehalten werden. Die Vorlesungssprache der Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III sowie des
Wahlpflichtmoduls Zweite Wirtschaftssprache ist die jeweils gelehrte Sprache.

§ 12 Kommunikationsfähigkeit und Sprachen

(1) Alle Studierenden, die den ersten Studienabschnitt (Semester 1 bis 4) an der
Hochschule Reutlingen verbringen, müssen die Module
Kommunikationsfähigkeiten und lnterkulturelle Kompetenz 1 bis III absolvieren.

(2) Studierende, die von der Hochschule Reutlingen aufgenommen wurden,
belegen die Veranstaltungen Wirtschaftsspanisch 1 bis III. Studierende, die an
der Partnerhochschule aufgenommen wurden, besuchen die Veranstaltungen
Wirtschaftsdeutsch 1 bis III.

(3) Falls die tatsächliche Sprachkompetenz und die landeskulturellen Kenntnisse
es nahelegen und Studierende einen entsprechenden Antrag stellen, kann der
bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende in Abstimmung mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen entscheiden, ob Studierende die jeweils andere
Sprache belegen.

(4) Studierende müssen das Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache;
Wirtschaftsenglisch absolvieren. Erreichen Studierende im Einstufungstest zum
Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch, der zu
Vorlesungsbeginn der 1. Semesters durchgeführt wird, eine Note von
mindestens 1,2, können Sie auf Antrag von der Verpflichtung befreit werden,
das Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch wählen
zu müssen. Sie können dann folgende Wahlpflichtmodule aus dem Bereich
zweite Wirtschaftssprache wählen: Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsfranzösisch oder Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftschinesisch
(Mandarin).

Seite 6117



(5) Zu Beginn der Vorlesungszeit des ersten Semesters nehmen alle Studierenden,
die eine zweite Wirtschaftssprache als Wahlpflichtmodul gewählt haben, an
einem Einstufungstest teil, auf dessen Basis entschieden wird, welchem Niveau
gemäß dem europäischen Referenzrahmen sie zugeordnet werden. Im zweiten
Semester und falls sie die Sprache im vierten Semester fortsetzen, rücken die
Studierenden jeweils in die nächsthöhere angebotene Niveaustufe auf. In den
Wahlpflichtmodulen Zweite Wirtschaftssprache 1: Wirtschaftsenglisch und
Zweite Wirtschaftssprache II: Wirtschaftsenglisch kann der bzw. die
Modulverantwortliche auf Basis der Leistungen im Vorsemester und in
Absprache mit den Dozenten bzw. Dozentinnen auch entscheiden, dass
Studierende in ein höheres Niveau wechseln.

(6) Studierende, die ihren zweiten Studienabschnitt (Semester 5 bis 8) an der
Hochschule Reutlingen verbringen und von der spanischen Partnerhochschule
aufgenommen wurden, müssen im 5. Semester das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und Interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) absolvieren. Zu Beginn der Vorlesungszeit des 5.
Semesters erfolgt ein Einstufungstest, auf dessen Basis entschieden wird,
welchem Niveau im Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und
Interkulturelle Kompetenz (Wirtschaftsdeutsch) gemäß dem europäischen
Referenzrahmen Studierende zugeordnet werden. Wer in diesem Test das
Niveau Cl erreicht wird von der Verpflichtung, das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und Interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) zu absolvieren befreit. Auch ohne Teilnahme am Test
befreit werden auf Antrag alle Studierenden, die in Deutschland ein
deutschsprachiges Abitur erworben haben oder in anderer geeigneter Weise
ein muttersprachliches Sprachniveau und Kenntnisse der deutschen Kultur
nachweisen können. Die Entscheidung trifft der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen.

(7) Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von maximal
6 ECTS-Leistungspunkten aus Wahlpflichtmodulen aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache in ihre Abschlussnote einbringen.

§ 13 Modul Bachelorarbeit

(1) Für die Bachelorarbeit, die zeigen soll, dass Studierende ein Problem ihrer
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher
Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 12 ECTS-Leistungspunkte
vergeben. Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 10.000 bis 15.000 Wörter im
reinen Text.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt während der Vorlesungszeit des
siebten Semesters im Dezember. Der Prüfungsausschuss legt den
letztmöglichen Anmeldetermin fest und macht ihn in hochschulüblicher Weise
bekannt. Mit dem Tag der Anmeldung beginnt die Bearbeitungszeit, die fünf
Monate beträgt.
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(3) Der Studiengang kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses
vorschreiben, dass als Prüfender einer Bachelorarbeit ein Professor bzw. eine
Professorin des Studiengangs zu wählen ist. Sofern aus übergeordneten
Gründen zweckmäßig kann die Ausgabe von Bachelorarbeiten zentral über den
Studiengang gesteuert werden.

(4) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache verfasst.

(5) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfungsberechtigten bewertet, unter ihnen ist
in der Regel derjenige, der das Thema vergeben hat.

(6) Beide Prüfende bewerten die Bachelorarbeit unabhängig voneinander. Die
Gesamtnote ist das arithmetische Mittel der beiden Noten. Sollten die
Bewertungen der beiden Prüfenden für die Bachelorarbeit um zwei ganze
Noten oder mehr auseinanderliegen, bestimmt der Prüfungsausschuss einen
dritten Prüfenden, der die Bachelorarbeit bewertet. Die endgültige Note für die
Bachelorarbeit ist dann das arithmetische Mittel der Noten aller drei
Prüfen den.

§ 14 Bildung der Gesamtnote und Grade Distribution Table

(1) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung wird als mit den ECTS-Leistungspunkten
gewichteter Durchschnitt der Noten der einzelnen Module gemäß der Tabellen
1 bis 6 im Anhang ermittelt.

(2) Entsprechend §15 Absatz (5) der Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für
das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen vom 06.08.2019
wird ein gemeinsamer Grade Distribution Table für die Abschlussnote aller
Bachelor Studiengänge International Management gebildet.

§ 15 Doppelabschluss

Zusätzlich zum Abschluss Bachelor of Science im Studiengang International

Management deutsch-spanisch der Hochschule Reutlingen erhält der Studierende
von der Universidad Pontificia Comillas den Abschluss Grado en Administraciön y
Direcciön de Empresas, Menciön Internacional.

§ 16 Inkrafttreten/Übergangsregelungen
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierende des Bachelor-Studiengangs International Management deutsch-spanisch,
die ab dem Wintersemester 2022/2023 ihr Studium beginnen. Allen anderen
Studierenden wird auf Antrag die Möglichkeit eröffnet in diese Studien- und
Prüfungsordnung zu wechseln.
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Reutlingen, den 03.08.2022

Pr essor Dr. Hendrik Brumme
Präsident

Anlagen:
Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen
Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)
Tabelle 8: Grade Conversion Table
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Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen

Kolloquium Pft‘chsraknkum ii Cclioquium

Aandatoiv InlernehIp

5

di

2

€

Quanhlae* Pw5oden 1 / uandlatIss Ndioda 1 5 4 90 ‚50 US Deutsch KL2

Ouanelaew Mee,oden ii /Ouanlltallss ft9eUioda II 5

*ikswl,c1iaf?ehre 1 - Mkrookcnomlk / Economi 1 -

Maoeconcmica

Vor ‚wilct,allehm Ii Makroskonomih tEconomic. Ii
- l.croeconomlcs

Grundlagen der Beftiebswpnecnaflsiehre/
Fundamental. ol Dusiness
E:niühmng In die Betdebsw‘rtscnaflslchre / inlroduciion

0 Business

Grundiaen des eemen Rechnen gawesel /
Fundamentale cl Finencial kccunl[ng

Jahmiaherisluss / Fnandai ktounsng 5

Gmndlagen cer FinanSenalg. der shseecnsred9r.ung — —

& des ir.in,r.e, Rect.nungswesrs Fmdameclas cl

Financuig, Captal Budgedng & Maagener.l

ktoenhng

Finannening Rrancog

:nseesoor.erectnung / Capital Bjcgetrt;

internes Recttnunswesen 1 F&r.agerrenl Accc-jnbng

Grundlagen den ganisflon 1 Fundarneitais ci

Orenisaeon

Drgan:sascna: Beha‘lor/ Qrgan‘saacr.si Be jor —

Organsahon / Onganisadon

Grundagen des Mailsatngs 1 undarnenldis od
anseeng -

Markeing / Madeoarg

Markdorscs,-jng /Mar‘sel Researdi

edin9Prnjekl/IMrketngproje — — —

inlernasonale oroncme & Finanrwl,tchaftl
inlernailonal Eccnornlcs & Finance
inlernallcnale Kcniurktur74eien und Wiilachsflspoiiek /

3
international Business Cycie ard Ecoromic Pci‘cy

internascnaie Finanzwiitchah/ Lqlerna1.orai Firsrc. 2

Mgewandles nessensodialliases Nbeiwi ds
3

Aminierung p1ied Research in Finance

P.anagemenlkornelenmnl/P&nagedaiskses 1 5

Management Kompelenrnn .1/ l&nagadal SUIs lt 5

FaalkcLoquium kiternabcnalas lt Cotloqurum — —

—

intamadenas Matten 1

Komrnunisflonstahigkeilon und mlsr‘ullureldi

Kcmpetani i / Ccmn‘.catcns Su;ls and interojisimt 4

C&rpetance 1
Kommuc‘easccs‘ao;ke&—nr1in lnrisulwrece
Kompelenzil :Ccnmuwcascns Seils ans ditasrn! 3
Conipetence 1

Kcmmunsdenstah.gkeilen und lnmt‘uulLmce

Kcmpelenzul:Comrnunicadon Sadits anS btnerctirLsi 5
Comperences 5

Pfldsrendkwn 1 / kandamry inuernahp i 24

Prnkakums‘vterettjng ii Preparation lot Mandarcty —

— 2 —

iniamship 1

Pfllchpirakdkum 1/ Mandatory inlemshlp 1 — — 59 —

4 90 150 US Deutsch Kl.2

4 90 150 US Oeuiscts (1.2 9

4 90 150 US Deulacis KLO 9

4 90 150 US Deutsch KL2

4 90 150 US Dwjtsch KL2iPA g

6 120 210 US De.JteOi <1.2 0

4 9V 150 US Deutsch (1.2 9

4 90 150 US Deutetos C2 9

Z 90 150 P De-jtacn FA 9

4 90 150 1 Deutsch (1.2

2 60 90 5 Deutsch HA

4 90 150 US Deutsch FA

4 90 0 US PM(Ll 9

1 5 30 C Dfrutad

tanduage cl
4 60 ‚20 US lnstnscl cn KLZtA g

Pannen
Lan9uage cl

2 60 90 1.5 lnslrjclion KLICA 9
Partien

Language cl

2 60 90 US lnstrjct.on KU CA 9
Partien

2 BSC 720 Stt Deutsch PRHNHE u

0

3

Leissingen beim Pannen, 2. Hallte / Credita eamed eI
54

partner uninerslly, 2nd halt —

Pflschrskekum 5 {Pamemcchsdtule) /Mandalory
54

isiarnshlp 5 Fachen unhersIt) u

Bachelem,beiI Pamemochsdsuie) / Bachelorifseals —

{PannerunlherslM
12

— 9

Summe PflichtmodulelSum mand.torycoenes 29 25 24 27 120 67 2145 3550
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Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen

Prolektnanagement / Prcject management — — —

Sifsiegiache Themen Im Intemalonalen Managemenhl —

—

Strategie Topica In intematonal Management
Aiawldsungen won politischen Risiken ach
Uniamehmanaentscheldungen / Business
Impitealons 01 polldcai ticks

tnmmflonaie Studien / Intemasanal Studles

Mkjelh. flamen Parsonaimanagementlturrenl

Topies In Human Reacurces Management

Mmeile Themen Enirepraneurahlp / Cunent Tcpics in
Ennp.eneomtup

&ualneet Plan Seminar! Bsinesa Plan Seminar — — — 5

Dig4teiEnuep.urship/D8iEn,epesneurship — — — 5

PSS-Sumne‘So,cei 5 5

MtjeieThemenurv*rschatlsintcrmelk,Cu,nfl
Tepies in Business ntoiw.ascs

Wnach&teinto,maik; Bos;ness intonnaica 5

Mtaiie Mar,etrgtemer./Cuner.I Top ca ei MankeIrsg 5 5

Customer Eiq‘ererce ManagameN/Cusmme

Espe hence Managern en:
Mtelie F;nar.aer.mgsrnemen/CurramTopi in
Rwtca
Bar*tmdversicasenungsmenagemem:Banidngand
reurance Management

IsaR Managemenl!Lean Mar,agemeni 5

Vemendhungamanagemens / FMnagemeri ot
Negoeebons — — — —

Co‘porate Sooai Respcnsibilry Corporale Sucrsi
Responsibiii1
eflseiie vikswpr8cheteiche Themen, Current Topics
in Ecoucmice

Umweitokonomie/Encdmnmenlai Econorn ca 5

Empldsd,e onomik!Empincai E:oncmca 5

Miewdrtemaksrectit-ctieli‘amen,CurmrsToØna
5

in Business Iaw

Wrlsdsat5mchl i 1 Business sw 1

kbe‘tered.i i Labour Isa 1 5

Zweite Wrtediattsspraciie - enisc.i
Second Business Languege - Business Engsh
Zwe,e Vlrteösaftesp,aase - Y.1canttrar2Sa:s1/

6
Second Buasqesa Languege - Business Fremde — —

Zeeita Wlrtsdsatsspmae - hMmiafleoaniscfli
6

Second Bustets Langusge - Business Sovsh — —

Zweite wlrts&ataspmche - chaitedijnesisdi‘
6

Second Business Langusge - Business Chinas — —

Chinesisch inlenslvl 511 - Cnssese s,mnsiw 55 Ir 10

4 90 iSa UP Deutsch KLl-A

4 90 150 US Deutsch P4 9

4 90 150 US Deutsch P4

4 90 Isa US Englisch P4 9
— Diusdi/

4 90 150 US KLi,PA g
Englisch

— Oeuad,/
4 90 550 US KLI.PA gEr4Jsch

4 90 ISa Deubde P4 g
4 90 50 US Dsoacn P4 g

4 90 ISa Englisch P4 9
— Deutsch!

4 90 ISa US KLl‘PA gEngcscl,

4 90 150 bP Daulech P4 g
— Deutsch!

4 90 150 US KLIPA gEngisch

4 90 150 US Eng isch P4

Deutsch!
4 90 550 US KLI!PA 9

— Englisch

4 90 ISa US Engssds KLUPA g

3 90 50 US Deutsch KU

4 90 50 5 Engisdi P4 g

4 90 tSO US Deutsch KbI/PA

Deutsch!
4 90 550 US KLI/PA 9Engssdl

4 90 550 Deutsch P4 9
4 so ‚So Englsd‘ KU g

Deutsch!
4 90 50 US KLI‘PA 9

— Engisch
4 90 50 L Deutsch KU 9
4 90 150 US Deutsch KU 9

4 90 SO US Enghsdi KUttA g

8 50 150 US Fiaroossch IKLItA 9

5 60 50 US Spanist KLitA 9

8 60 180 US Man-Ja,, KLItA

8 ‚50 300 tsunlar, CA 9

Rtrdts Sisteenna eder scFu e,0tchecacrei Sixfrr9ar-9eqi m 54W ttee no- 1] sahectua ‚ranIjwsg,Ieur

Rlchi tu, Stdie,snde Wsdsirsch-cbs,esecher Stijddngang de ohne hesse htensivkijre nsc 52 Ja/iren ksir HSXS tbiseu erturgeem Lider,

Miualla ktenagementmemen / Currenl Tapics ii
5

Maneoement
90 150 US

:‘
KLiPA 9

ci

€
m

5
€

ci

€
m

Seinme Wal4liichhnouIe/Swn eiectiws 55 1215 210-270 450
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Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

eußenhancel Itefna3oai Trade

Wpriscattspc1‘tk Ecnoc Paflcy

DMa MeJyi2s 5 MS iiD.aMap5a & I 1

Managemenl Intorrnalonss5eteme lt Management
inlcrmatcn Systems 1

Datenenal)se 1 / DMa Mai4 1

Da k&ht 5 PSS M tOMa Msba & II

Management itoniae0fl.asWme ItManagement
i4ltormaton S9atems II

Datenana,e e/DataMaidcs ii

P.i.on&manag.mer/frtunan Rasaurce

Maneg.ment
ed,ung,weaen und untemehmens1naflewnz:
kcounVng and Corporate Finance

Rechnungswesen Accounting

Unlenehmenstinanderuflg/COrporats Finance

Management Kompetenn (Managedal Skiiia

Fachkoiioquium intematonales ii! Colioqulum
international Malte‘s Ii

2‘
8

0

5

in

5

0

5

in
0-

Masioden des wissenschattiichen kbeitans / Metioda

ol Sdensflc Work

Intefletonales Wiilschaffsrecht/ inteflatonal

Business Law

Stratsgischei Manegemant/Strste9ic Management

2 Erg:sfl

Deusch

5 4 90 150 L‘SJP Erg‘iach K12 9

2

2

5 4 90 150 US? Deuch t(.2 9

2

2

5 4 90 151 US Deutsch K,.2 9

5 4 90 161 UV Deutsch K2 9

2

2

5 4 90 ‚50 US Deutsch PA 9

1 15 30 C Deutsch

5 2 120 150 US Deutsch KL1 9

5 4 90 150 L Deutsch FA 9

5 4 90 150 1/5 Deutsch FA 9

5 2 120 150 L/Sfl Deutsch FA

5 2 120 150 US Deutsch KL1 9

3 2 60 90 US Deutsch KLI 9

24 2 690 720 5)5V Deutsch PR/HNE

2

19 0

3 5

Untemehmenstühning / Corporste Management

Wflschaltsetilk ‚Business Etilcs

Supplychain Management/SupplyChaln

Maafl

P$ch,eak*um 111 Mandabryhtematflpfl

Prskükumncfbereltung II! Pmpsraton tor Manatow
tntemshlp II

petchrakstum II! Mandatory tntemshlp II

Kolloquium Pfliehipraklikum Itt Cottoquium on

tntemshio II

ach.Iom,te4l / Lachelor Thesis 12 0 360 360

Jtettgenb.rr Pate,, 1. H&i%/Credits eamsd at
.iatta

96 9

(Pa.h.mocnscnuIe) / tMndatory
24

. erunh(siM
Lt

Sa,. Pdrl,,.deM/S.m, mendaloeyco.nes 120 24 24 25 22 43 2205 2850

Deutsch/
Th es

Englisch
er 9

Sefte 121 17



Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

WasensrI.rs:a :Jroemerimen, Kncutsdge Innise
Go,noacics

5ueiI. %arkonnqIflumen ?CurrenlTopios in Me*etng

Spofl- und Ennfl VGrkoci)9ISpOrS und Ewats
Lletkatnc

*tnalsne : Murkei Nu1,1.

krkenthrtn; DraM Management

9roIn3-beIc*Se Ine - nnnovatws Mrtewg;
kbrkflng- bein.- sie-Ins - Ianflo‘

snea. F‘ner.2.ngiu,esen?CurreetTØci äi
Franc.

Tnaswskton.betarung Tsanncton M*aoiy

W%t.piermaneoamaht 1 InieasenIsnI Management

Mgewendle tkonometsiel5ppliad Economsuica

RI.Ikomsnegem anti Riet Managern ist

B.h.darsl FineMa /BehailorM flnance

Omsflleng und Unhamehrnansat.uerung?

M.nwrn.nlkcountng und Manegementcontol

Kona4nr.chnungelaguna 1 G.oup kcounung

NituaIP. Internen der %ti1acha5sintormatk / Gunst)

ToXs in Duelneis inlonnailcs

PIaotm5konDrnIe / Pistlorm Econcmy

Systems und lÖsungen II Sisterns und Solusonu 1

Systse und L5.ungan iii S9sIams und Soluuons ii

Digltslblerun9 und Nachhulugkslt/Oiaen intotmason

Lean Enlerprisa Management? Leun Enietpriue
Manegen an)

i1ttaalla nvltswittschamicha Themen) GurrentTop)cs
in Econonic.

UrnweIonomie/EndronmenisI Econounic.

Wetawamaneona und -poliuk/Cornpetton linear).
sed Poiicy

Wachstum und Auflenwiichaft/ Growm and

tusiis internen im Organisatonumanagement

Orgsnis.tonaeniwickiung und Chunge-Managamant?
Dtganiaatonal Dauelopniani an d Ghana.
Management
tjaiie Themen Fersonaimanagert.ni/Curmnu
Tcdcs Human Reamjrca aganlenI
Paa005imsnagaeteni?HLfflen Reicuma

Otganisabona a Trenainuitss&‘ ma Stateg..i
Dvgani.aucnoi Trarstotmabon ard Sntsgy
Anjolie Internen En2awsn.wah.?CurrenTTa

E‘Sepen.umhp - Dawinp>vwSlafl-i.pi
Sons p‘.nacrur Enns.icue (D).in
iSuanjp-iPrniakt

Business Plan Saminau Business Pinn Seminat

hnovalonsmunagemantl kanagemen: ci krnovuhcr.s

Srandnirg mtl frilarnal Start-us: cteflrg n:emel

Sodei EnnorenaunhlpiSodul Enseprer,turunip

1PBS-&rnmrSctioou

Pflaefl.wfldlaitsraeiaeia Themen iCurranlTtca
ei Buamesa Lau

RechtSrGrOndei/Lew lot Founden

Nbainchi u :Letsnir aal

intarnelonutss Winschaitsiechi/Legai Frsmewat
‚an intamsunnei Manuemuni

Nachhaitgsii an d Corporala Sociai RaaposibiiI/
Sustainebdity md Cotpoiaie Soda) Rauponsibiiiiy

insatdisdplinärsn Prnjski / inttrd:scipiinaryPro)act

Verhsndtungstuhrun9 : Nuiotiscons

Lee den hip

KommunikaaoslraNgkaitafl und interku)tureila
Kompeleig- Wii.cntaitadautscns?Communicatnn

5k/us and iniercuiftrel Oornpaianca-Dusineas
German

25 20 450 750

Management
flmaeunaLs eung cn Geud,ubakt4Tatsn,
b,iam.,ora[nocn ei Bus neue ktfle.

4 90 150 US
5n1 ach

KLIvA

1
1

j

5 4 90 iSc US G-aac. PA 9

5 4 90 50 US Dentcn 0.2 9

5 5 5 3 90 ‚50 US (Lt/FA 9

5 3 90 150 US Da-acn FA 9

5 4 90 150 1SF Datssh FA 9

5 4 90 isc US Dahn. KL2PA 9

5 4 90 50 US Da. PA 9

5 4 90 50 1SF Daso PA 9

I_IIL 50 US KU-FA 9

5 3 90 150 US Deutcn 1(1.2 9

5 4 90 150 US Deutsch KL1/PA 9

— 5 — 4 90 150 US Engtuch KLI/FA 9
5 4 90 150 L1SIF Deutsch KLI/PA 9

5 4 90 150 US Deutsch 1(11/FA 9

5 4 90 50 US Deutsch KLI‘PA 9

5 4 90 ‚50 US Deutsch 1(1.2 9

4 90 150 US
Deutsch)

KLI/PA 9
-----_—__

5 4 50 150 US Englisch KLI/PA 9
5 4 90 ISa L/S/F Deutsch FA 9

5 4 90 150 L/S/P Deutsch FA 9

5 4 90 150 US Deutsch FA 9

5 4 90 150 US Deutsch (12

5 5 5 4 90 150 US KLI/PA 9

5 —— 4 90 150 US Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutsch FA 9

5 5 5 4 90 50 US KLI/PA

5 4 90 150 US Deutsch FA

5 5 5 1 90 -s Deutsch?
1(11/FA

Er.g.sc h

5 4 50 150 US Deusdi KLI‘PA

5 4 90 150 US Gausdl KLI/FA

5 5 5 4 90 150 US KU/FA

5 5 5 4 90 150 L/&F Deusch FA g

5 5 5 4 90 150 LS‘F Deutsch FA

5 4 50 150 US Deuzdi CAFA

5 4 90 150 LSF Oeuzdi FA g

5 4 90 ISa US Engluch FA

5 4 70-90 150 En7ss “A

5 5 5 4 90 50 US
Detstcn--

KLlA

5 4 90 150 US Deazca, 1(9.2

5 4 90 150 US Ce4sch (12 9

5 4 90 150 US Deutsch FA 9

5 4 90 150 US Englisch FA

5 4 90 ISa US Germen FA 9
5 4 90 150 5 Engdech FA 9

5 4 90 150 US Deutsch FA 9

5 4 90 150 LSC Deutsch KL2JCA

Summe W.hppliichlmodida iSum elecllvea

S&te 131 17



Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz

Kzrnmun‘kstisnStSh!gke.ten und

Inte4culturelle Kompetenz II -

Wttschabspsnlt&t/CommunEcatons 3 2 60 90 US Spanisch (LIGA
Es ha and Inte,cj:flj,ai Ccmpemncs II -

Bjs.ness Span;eh

K0mmuniksflonstshigke:n und

htetituajreIio Kömoemr.2 iii -

Wrts&alts,psni.chiZein‘sasu B2)
3 2 80 93 LS Soanisdl KL tA 9Communicabona Seils and tarcutrsI

Compatenca Iti - Business Span:th (E‘dt
Lesat 52)
Kommuntkat:nStahigke.tsn und

intetuitureEEe Kampatanz 1 -

Winschehdeutsch . Dommunlcabons 4 3 BD 120 US Deutsch KL2JCA 9
SkVIia ard Intertultutal Competence

Business Dannen

Kornmunrkatlcnstahigkeiten und

hnteiultureIIe Kompetenz El

Whtisct,ettsdeutsch lCommunlcshons 3 2 60 90 US Deutsch KL1GA
Ski))s and Intertulturab Competence II -

Business Gemsen

Kommun.keeon.tshtgkeiten und

lnterkultu‘eiIe Kompetenz [II -

Vdt,tschattsdeutsch (ZIeinLeau Ci))
3 2 60 90 US Deutsch KU/CA 9Communicatlone Skins ard iniercultirar

Competence Iii- Business Gennan (Erdt

Lesei CI)

Korn munikauonslehigkeiten und
Inteikuttureile Kompetenz

Wiilschattdeutsch /Communicabon Skitis 4 9B 150 US Deutsch KL2ICA 9
and tntetcuItjtai Competence - Business

Dannen

Kommunikaticnstähsgketien und
interkuiturahhe Kompetenz

Wirischsttsdeutsch . El ECommunicaKon 5 4 90 150 US Deutsch
SkElls and Intercuttural Compeience

Business Gem‘sn ei
Kommunrkssdnstshtgkeden und

interkuItumiie Kompetenz

Wlrischattsdeutsch- Bit 5 4 90 150 US Deutsch
Communicetan EkEls and Intercultiral

Competence - Business Darm an - Bl -1
Kommunikatto(rstehi9keien und

htsrkuhbjrote Kompetenz
Wrd,edern0-B-2! 5 4 33 ‚50 L:S De-jtscdi
Communica San Skjils and Interculural

Campetence - Busness Garimar - Bl-2
Kam iiun‘kasloretsh‘gke ten und

friterkutureite Kompetenz

schstdeutsch-B2/Commtrmcaton 5 4 90 150 US Deutsch
Seas 5-rd iMettL.iturli Ccmpe:ence

Buarneas Genran- B2

Kornmunrkaticnstshtokerlen und

:ntetuitjreiis Komoetenz
t\fi-tschattsdeußch .01 /Commun;caocn 5 4 90 150 US Deutsch
Si:ts ard hntecuhwrsi Ccmpetence
Business Gotmen -Cl
Xcmmun;eatcnstshioisetten und

hnte*u.tre e ‘Kompetenz

i,tschatdeLsch-C2/Commu1;aocn 5 4 90 150 US Deutsch
Ssi- 5 arc kiretuitura Ccnp etence

Business Gemnan -02

Kz.nmun..flonstsht9keIten uns
Lnte:kuitureiie Kompetenz 1-

Wrtchahtsspanith — Commur-icatot‘s 4

5k 15 sni interc-j:ajrai Canpetence h -

Bus:ness Spanith

60 123 US Spanis (L2tA
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Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen

Zweite Wiilsthahssprache -

Wirtschaftachinesisch (Zielnineau 01)?

Second Business Language - Ousiness

Chinese (Eid) LeeI Bl(

Zwe te Wrszhaflsaprache -

Wirtschahser;tscn /Seeond Business

Language - Business Er;;isn

Zwe e Wits:ha)tssrache -

Wirischaftsengrisch (lelniveau 82)?
2

Second Business Language Ousiness

Er-g)sn (Ex: ene 02)
Zweit. Wr.scnarssoractie -

W.r)schsftserg sch (2e:nneau Ci) /
2

Second Business Language - Business

Er.g)sh (Es: Lene) Ci) — — — —

Zweite Wtiistnarssprache -

W.rts:haftser4sch (Ze:nneau 82)?

Second Business Language - Busiress

English Es! Lene) 82)

Zweite Wiilsch&ttsspracbs -

Wirischaftsengtisch )Zieinineau CI)!

Second Business Language Business

Engtish (Es! Lene) Ci)

Zweite Winschsttsspraclie

Winscheftsfransisch / Second Business 6

Language - Business French

Zweite Winscbshssprache

Wirlschaftstrsnsisch (ielniveau A2?B1)/

Second Business Language - Business

French (Eid) Lene) A2iBI(

Zweite Wiflschahssprache -

Wirlschsftslianrsisch )Ze)nivssu 01)?

Second Business Language - Business

French (Est Lese) 01)

Zweite W)flschaftssprsche

W)rischeftstranzösisch (Zie)n)neau 02)?

Second Business Language - Business

French (EX! Lene) 02)
Zweite Wirtschaftssprache -

Wirtscheftslransisch )Zie)niveau CI)?

Second Business Language - Business

French (Es! Lene) Cl)

Zweite Wirtschsftssprache -

Wirlschsttslranzösisch Zie)nineau 01)?

Second Business Language - Business

French (Es! Lene) 81)
Zweite WitsnaPssra±a - —

W.rtschsftshansscP Zienineau 02)?

Se:o-id Business Language Business

Frer:h (Ex! Le‘o B2)

Zweite Wiilsciattssprache -

W rtschsftshansis:h )Zie:niseau CI)?

Second Busness Language Business

French )EsLene) CI)

Zwe))e W)rlsd,aftssprache

Winscheftsdn)nesisch!Send Business 6

Langusge - Bus)ness Ch)nese — — — —

Zwei)e Winsdnaftssprache -

Wiriscnahsd-.inesisch )Zie niveau Ai /

Second Ousness Larguage - Businsss

Chir.ese (Cxs Least 41)

Zweite WirtscP.aftssprache -

Wirssclieits&.:nesiscn Z:elninesj 2(/

Socond Business Langusge - Business

Chinose (Ex) Least A2)
Zweit. Wirschattsspracne -

Winschafischinesisch (Zie)nineau Bl)/

Second Bus)ness Language - Business
Chinese (Eidt Lene) 011
Zweite Wirtschaftssprache -

Wiitschahschinesisch (Zie)nineau A2)/
Second Business Language - Business
Chinese )Eidt Lese) A2)

2 20 60 L/S Eng)isch KL1/CA

2 20 60 LS Eng)isch KLI/CA

2 60 50 L‘S Eng)isch KL1/CA

2 60 90 US Eng)isch KLI!CA

8 60 100 US Französisch KL1/CA 9

3 30 90 US Französisch KU/CA

4 30 90 US Französisch KU/CA

4 30 90 L/S Französisch KU/CA

4 30 90 US Französisch KL1/CA

4 30 90 US Französisch KLI?CA

4 3D 93 US Fmnssch LiiCA

4 3D 93 US Französisch KLI;CA

6 60 160 US !i‘andarin KLIICA g

4 30 9-3 US Mandarin iCi/CA

4 30 90 US t‘a,darin iCi/CA

4 3D 90 US Mandsrin KLi/CA

4 3D 90 US Mandanin KL1/CA

3 3D 90 US Mandanin KL1/CA
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Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)

Version 2.1 agreed upon 8 March 2018, in effect starting with the academic year
2018/2019

ECTS ECTS

First half (Vears 1 and 2) credits Second half (Vears 3 and 4) credits

Core content 1 (CCI) Core content 2 (CC2)

lnternship (INT1) 5 Internship (INT2) 20

Quantitative Methods (QM) 10 Strategy (STR) 10

Economics (ECO) 10 International Economics / International Business (IE) 10

lntroduction to Business (BUS) 5 Final Project (PRO) 10

Organisational Behavior (OB) 5 Ethics (ETH)

Marketing (MAR) 10 HR (HR)

Finance (FIN) 10 Production & Operations Management (POM) 5

Accounting (ACC) 10

Communications/languages (CL) 10

International Studies/business (IST) 5

Total core caurses 80 Total core courses 65

Core electives (CE)

Entrepreneurship (ENT) 5

Business Analytics (BAL) 5

MIS! Information Management (MIS) 5

15

Regional basket 1 (RBI) 40 Regional basket 2 (RB2) 55

Regional basket besides core electives 40

Total fast half 120 Total second half 120
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Tabelle 8: Grade Conversion Table

Grade Conversion between ICADE and ESB grades

ICADE ESB

10,0 1,0

9,9 1,0

9,8 1,0

9,7 1,0

9,6 1,0

9,5 1,0

9,4 1,0

9,3 1,0

9,2 1,0

9,1 1,0

9,0 1,0

8,9 1,1

8,8 1,1

8,7 1,2

8,6 1,2

8,5 1,3

8,4 1,3

8,3 1,4

8,2 1,4

8,1 1,5

8,0 1,5

7,9 1,6

7,8 1,7

7,7 1,7

7,6 1,8

7,5 1,9

ICADE ESB

7,4 1,9

7,3 2,0

7,2 2,1

7,1 2,2

7,0 2,2

6,9 2,3

6,8 2,4

6,7 2,5

6,6 2,5

6,5 2,6

6,4 2,7

6,3 2,8

6,2 2,8

6,1 2,9

6,0 3,0

5,9 3,1

5,8 3,2

5,7 3,3

5,6 3,4

5,5 3,5

5,4 3,6

5,3 3,7

5,2 3,8

5,1 3,9

5,0 4,0

4,9-0 5,0

German scale;
1,0 — 1,3 (excellent); 1,4 — 2.0 (veiy good); 2,1 — 2,7 (good); 2,8 — 3,5 (satisfactory); 3,6 — 4,0
(sufficient); 4,1 — 5,0 (fail)
1,0 — 1,3 (exzellent); 1,4 — 2.0 (sehr gut); 2,1 — 2,7 (gut); 2,8 — 3,5 (befriedigend); 3,6 — 4,0(
ausreichend); 4,1 — 5,0 (nicht ausreichend)

How to use the table to convert single grades
The table contains (at least) one column for the grading schere of each partner institution. To convert
a grade x from institution A to the corresponding grade y in the schere of institution B, in principle, one
only has to locate x in the column corresponding to institution A and find y in the same row in the
column corresponding to institution 8.

lfthe correspondence is not unique, we always take the converted grade that is in favor of the student.

How to use the table to convert grade point averages
lt would be impractical to include all possible average grades since this would blow up the conversion
table. lnstead, GPAs are converted by using linear interpolation.
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Fachspezifische StuPrO BSc IM deutsch-brasilianisch

Amtliche Bekanntmachung 30/2022 - Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung
für den Bachelor-Studiengang International
Management deutsch-brasilianisch

Stand: 03.08.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes über die
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Neufassung vom
01.04.2014 (GBI. 5. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022
5. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und
Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule
Reutlingen am 22.07.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der
Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

Dieser grundständige Bachelorstudiengang qualifiziert die Studierenden für

internationale Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller

Branchen und in Organisationen. Drei Ziele stehen dabei im Fokus:

• Berufsqualifizieru ng mittels einer internationalen, generalistischen sowie

praxisorientierten BWL-Ausbildung bei gleichzeitiger Förderung der

Persönlichkeitsentwicklung („employability“),

• Ermutigung zu extracurricularen studentischen AktiVitäten und sozialem

Engagement („democratic citizenship“),

• Vorbereitung auf ein potentielles (wissenschaftliches) Master- sowie

Promotionsstudium, u.a. durch die Befähigung zum selbständigen

wissenschaftlichen Arbeiten (,‚academic competences“).

§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit

Der grundständige Studiengang mit dem Abschlussgrad Bachelor of Science (B.Sc.)
umfasst eine Regelstudienzeit Von acht Semestern, Von denen vier an der Hochschule
Reutlingen und Vier an der brasilianischen Partnerhochschule studiert werden, die in

§ 3, Absatz 1 definiert ist. In dieser Zeit erwerben die Studierenden 240 ECTS
Leistungspunkte.

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang wird von der ESB Business School der Hochschule Reutlingen
gemeinsam mit der brasilianischen Partnerhochschule Escola de
AdministraQäo de Empresas de Säo Paulo Fundaäo Getulio Vargas (FGV) in
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Säo Paulo, Brasilien, angeboten, die beide Mitglied im Konsortium International
Partnership of Business Schools (IPBS) sind.

(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen umfasst 240 ECTS
Leistungspunkte, von denen 120 ECTS-Leistungspunkte an der ESB Business
School der Hochschule Reutlingen und 120 ECTS-Leistungspunkte an der
brasilianischen Partnerhochschule erworben werden.

(3) Der Studiengang enthält in dem Studienabschnitt, der an der Hochschule
Reutlingen absolviert wird, in den Semestern 3 bzw. 6 ein praktisches
Studiensemester, das Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. das Modul
Pflichtpraktikum II.

(4) Im ersten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 15 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Im zweiten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 25 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Wahlpflichtmodule aus den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang werden nicht in
jedem Jahr angeboten. Weitere, nicht in den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang
aufgeführte Wahlpflichtmodule können durch Beschluss des
Prüfungsausschusses angeboten werden. Zusätzliche Wahlpflichtmodule
können als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht in die Berechnung
der Abschlussnote eingeht. Die Wahl der Wahlpflichtmodule erfolgt vor
Vorlesungsbeginn. Unter Berücksichtigung der Präferenzen der Studierenden
werden Plätze in den Wahlpflichtmodulen nach deren Verfügbarkeit zugeteilt.
Es besteht kein Anspruch darauf, ein bestimmtes Wahlpflichtmodul wählen zu
können.

(5) Alle Studierenden verbringen vier Semester an der in § 3, Absatz 1 festgelegten
brasilianischen Partnerhochschule. Der Aufenthalt an der Partnerhochschule
umfasst auch ein verpflichtendes Praktikum.

(6) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für den jeweiligen
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen, d.h. die Semester 1 bis 4 bzw.
die SemesterS bis 8, ist in den Tabellen 1 (Pflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 2 (Wahlpflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 3 (Pflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 4 (Wahlpflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 5 (Kommunikations
fähigkeiten und interkulturelle Kompetenz) und 6 (Wahlpflichtmodule
Sprachen) im Anhang geregelt.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Das Modul Pflichtpraktikum 1 im 3. Semester darf in der Regel nur begonnen
werden, wenn die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 besucht
wurde.
Das Modul Pflichtpraktikum II darf nur begonnen werden, wenn das Modul
Leistungen beim Partner, 1. Hälfte erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem
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muss die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung II besucht worden
sein.

(2) Das Modul Bachelorarbeit darf in der Regel nur begonnen werden, wenn das
Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte bestanden ist und das Modul
Pflichtpraktikum II bis auf die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung II
abgeschlossen wurde.

(3) Der zweite Studienabschnitt kann nur dann angetreten werden, wenn der erste
Studienabschnitt erfolgreich abgeschlossen wurde. In Ausnahmefällen kann
der Prüfungsausschuss bei Nichtbestehen einer Modulprüfung in Abstimmung
mit der Partnerhochschule den Beginn des zweiten Studienabschnitts
genehmigen.
Die brasilianische Partnerhochschule kann den Studierenden im 3. Studienjahr
auch die Teilnahme an englischsprachigen Lehrveranstaltungen ermöglichen,
wobei im 4. Studienjahr alle Vorlesungen in portugiesischer Sprache absolviert
werden müssen. Ausnahmen hiervon regelt die brasilianische
Partnerhochschule.

§ 5 Zwischenprüfung

Bis zum Ende des vierten Fachsemesters müssen Studierende, die ihr Studium in
Reutlingen beginnen, die Zwischenprüfung gemäß §3 (4) der allgemeinen Studien-
und Prüfungsordnung abgelegt haben, für die alle Modulprüfungen der ersten zwei
Semester erfolgreich abgelegt sein müssen, die gemäß Tabelle 1 vorgesehen sind.

§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen

Für jedes Modul wird in den Tabellen 1 bis 6 im Anhang festgelegt, welche Art und
Form der Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung vorgesehen ist und welchen Umfang diese hat.

§ 7 Jahresprinzip, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen

(1) Alle Pflichtmodulprüfungen eines Studienjahres müssen bestanden sein, um
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen zu dürfen. Mögliche Ausnahmen regelt § 8.

(2) Der Prüfungszeitraum für die Klausuren in Pflichtmodulen wird vom
Prüfungsausschuss in Abstimmung mit der Partnerhochschule festgelegt und
spätestens drei Wochen nach Vorlesungsbeginn in hochschulüblicher Weise
bekannt gemacht. Der Prüfungsplan mit den Terminen der einzelnen
Pflichtmodulklausuren wird von dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden
festgelegt und spätestens drei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums in
hochschulüblicher Weise bekannt gemacht. Prüfungstermine in
Wahlpflichtmodulen und Prüfungstermine in Pflichtmodulen, die nicht in
Klausurform abgelegt werden, werden vom Prüfenden spätestens drei Wochen
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nach Vorlesungsbeginn festgesetzt und in hochschulüblicher Weise bekannt
gemacht.

(3) Alle Studierenden sollen an den für ihr Semester festgelegten Prüfungen
teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer Prüfungsleistung
festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als nicht bestandene
Prüfungsteilnahme, sofern nicht triftige Gründe für das Versäumnis vorliegen.
Die Prüfungsleistung wird in diesem Fall mit „nicht bestanden“ bewertet.

(4) Triftige Gründe für ein Versäumnis oder einen Rücktritt müssen dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der IMX Studiengänge unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit haben
Studierende unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der die
Gründe und die voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit hervorgehen
(eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist dazu nicht ausreichend). Uber die
Anerkennung der vorgebrachten Gründe entscheidet der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als triftig anerkannt, so gilt
die Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die Entscheidung ist der bzw.
dem Studierenden mitzuteilen.

(5) Die Nachholprüfungen für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin
versäumt und dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden,
finden im nächsten gemäß den Absätzen (6) oder (7) festgesetzten
Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen statt. Die Absätze (3), (4) und
(5) gelten auch für Nachholprüfungen.

(6) Ein Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen für nichtbestandene
Prüfungen wird vom Prüfungsausschuss zusammen mit dem Prüfungszeitraum
festgelegt und bekannt gemacht. Die erste Wiederholung einer Prüfung erfolgt
in der Regel im Juli nach dem Prüfungstermin der nichtbestandenen Prüfung.
Eine Ausnahme bilden Wiederholungsprüfungen zu Prüfungen des 5.
Semesters, die in der Regel während des Prüfungszeitraums des folgenden
Sommersemesters stattfinden. Wiederholungsprüfungen können auch in
abweichender Prüfungsform stattfinden. Art und Zeitpunkt der
Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise spätestens eine
Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze (3), (4) und (5)
gelten auch für Wiederholungsprüfungen.

(7) Alle Studierenden erhalten vor Ende eines Studienjahres die Gelegenheit, alle
ihnen offenstehenden Wiederholungsmöglichkeiten auszuschöpfen, damit sie
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen können. Entsprechende Termine werden durch den
Prüfungsausschussvorsitzenden bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende
festgelegt und per Aushang bekannt gemacht. Sollte es unmöglich sein, alle
Wiederholungsmöglichkeiten vor Beginn des folgenden Wintersemesters
auszuschöpfen, da angesetzte Termine aus triftigen Gründen versäumt wurden,
entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen. In der Regel
nehmen die Studierenden dann an den entsprechenden Modulprüfungen im
folgenden akademischen Jahr teil. Es gelten analog die Reglungen in §8(2).
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§ 8 Abweichungen vom Jahresprinzip und den Voraussetzungen nach §4

(1) Studierende können sich dafür entscheiden, ihnen noch offenstehende
Wiederholungsprüfungen in das nächste akademische Jahr zu verschieben.
Dies ist dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden spätestens fünf
Arbeitstage vor dem Termin der Wiederholungsprüfung mitzuteilen, für deren
Verschiebung sie sich entschieden haben. Von dieser Regelung ausgenommen
sind Wiederholungsprüfungen in den Modulen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz.

(2) Der Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung ist in der Regel der
nächste Prüfungstermin in dem Modul. Falls wegen der Form der
Prüfungsleistung und den Gegebenheiten des Stundenplans eine Teilnahme an
der Prüfung in dem Modul im Wiederholungsjahr nicht möglich ist, ist der
Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung der erste
Wiederholungsprüfungstermin des Moduls gemäß § 7 (6).

§ 9 Praktisches Studiensemester

Das Pflichtpraktikum 1 bzw. das Pflichtpraktikum II im Studienabschnitt an der

Hochschule Reutlingen findet in der Regel in einem Unternehmen im

deutschsprachigen Raum statt. Die Dauer beträgt zwischen 20 und 26

Arbeitswochen. Für das Modul Pflichtpraktikum 1 und das Modul Pflichtpraktikum II
werden jeweils 24 ECTS Leistungspunkte vergeben. Zur Vorbereitung muss die
Veranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 bzw. Pflichtpraktikumsvorbereitung II
im Semester vor dem Praktikum besucht werden. Zur Nachbereitung muss zu Beginn
des auf das Praktikum folgenden Semesters die Veranstaltung

Pflichtpraktikumsnachbereitung 1 bzw. Pflichtpraktikumsnachbereitung II besucht
werden, in deren Rahmen die Modulprüfung abgelegt wird.

An der brasilianischen Partnerhochschule wird ebenfalls ein Praktikum absolviert;
dieses soll in der Regel im Land der Partnerhochschule oder zumindest im

entsprechenden Sprachraum stattfinden. Für dieses Praktikum werden an der
Hochschule Reutlingen 24 ECTS-Leistungspunkte im Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. im

Modul Pflichtpraktikum II vergeben.

§ 10 Studienabschnitt an der Partnerhochschule

(1) Innerhalb des Studiengangs muss ein zweähriger Studienabschnitt an der in

§ 3, Absatz 1 festgelegten brasilianischen Partnerhochschule absolviert
werden.

(2) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und
Prüfungsordnung der Partnerhochschule. In der sogenannten Agreed module
structure, die im Netzwerk der International Partnership of Business Schools
(IPBS) festgelegt wurde (vgl. Tabelle 7 im Anhang) und auch mit den
Partnerhochschulen vereinbart ist, die diesem Netzwerk nicht angehören, ist
die Grundstruktur der im Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die
konkrete Ausgestaltung wird laufend abgestimmt, so dass die an der
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Partnerhochschule erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen
zusammengefasst in ein Modul eingehen.

(3) Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die ersten vier
Semester, heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte, für das 96
ECTS-Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule
erreichten Durchschnittsnote bewertet werden.
Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die Semester 5 bis 8.
heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 2. Hälfte, für das 84 ECTS
Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule erreichten
Durchschnittsnote bewertet werden. Zusätzlich wird in diesem Falle das Modul
Bachelorarbeit mit 12 ECTS-Leistungspunkten anerkannt und mit der Note der
Bachelorarbeit bewertet, die an der Partnerhochschule verfasst wurde.

(4) Falls die Partnerhochschule selbst keine Durchschnittsnote für den
Studienabschnitt berechnet, wird aus den an der Partnerhochschule
absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen eine mit den dort erworbenen
Credits gewichtete Durchschnittsnote berechnet und in das an der Hochschule
Reutlingen verwendete Notensystem umgerechnet. Alle Notenumrechnungen
werden gemäß der mit der Partnerhochschule vereinbarten
Umrechnungstabelle (siehe Tabelle 8 im Anhang) vorgenommen. Die
Umrechnung der Noten obliegt dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden.

§ 11 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache für den Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen ist
grundsätzlich Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module können in
englischer Sprache abgehalten werden. Die Vorlesungssprache der Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III sowie des
Wahlpflichtmoduls Zweite Wirtschaftssprache ist die jeweils gelehrte Sprache.

§ 12 Kommunikationsfähigkeit und Sprachen

(1) Alle Studierenden, die den ersten Studienabschnitt (Semester 1 bis 4) an der
Hochschule Reutlingen verbringen, müssen die Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III absolvieren.

(2) Studierende, die von der Hochschule Reutlingen aufgenommen wurden,
belegen die Veranstaltungen Wirtschaftsportugiesisch 1 bis III. Studierende, die
an der Partnerhochschule aufgenommen wurden, besuchen die
Veranstaltungen Wirtschaftsdeutsch 1 bis III.

(3) Falls die tatsächliche Sprachkompetenz und die landeskulturellen Kenntnisse
es nahelegen und Studierende einen entsprechenden Antrag stellen, kann der
bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende in Abstimmung mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen entscheiden, ob Studierende die jeweils andere
Sprache belegen.
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(4) Studierende müssen das Wahlpflichtmodule Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch absolvieren. Erreichen Studierende im Einstufungstest zum
Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch, der zu
Vorlesungsbeginn der 1. Semesters durchgeführt wird, eine Note von
mindestens 1,2, können Sie auf Antrag von der Verpflichtung befreit werden,
das Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch wählen
zu müssen. Sie können dann folgende Wahlpflichtmodule aus dem Bereich
zweite Wirtschaftssprache wählen: Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsfranzösisch oder Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftschinesisch
(Mandarin).

(5) Zu Beginn der Vorlesungszeit des ersten Semesters nehmen alle Studierenden,
die eine zweite Wirtschaftssprache als Wahlpflichtmodul gewählt haben an
einem Einstufungstest teil, auf dessen Basis entschieden wird, welchem Niveau
gemäß dem europäischen Referenzrahmen sie zugeordnet werden. Im zweiten
Semester rücken die Studierenden jeweils in die nächsthöhere angebotene
Niveaustufe auf. In dem Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch kann der bzw. die Modulverantwortliche auf Basis der
Leistungen im Vorsemester und in Absprache mit den Dozenten bzw.
Dozentinnen auch entscheiden, dass Studierende in ein höheres Niveau
wechseln.

(6) Studierende, die ihren zweiten Studienabschnitt (Semester 5 bis 8) an der
Hochschule Reutlingen verbringen und von der Partnerhochschule
aufgenommen wurden, müssen im 5. Semester das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) absolvieren. Zu Beginn der Vorlesungszeit des 5.
Semesters erfolgt ein Einstufungstest, auf dessen Basis entschieden wird,
welchem Niveau im Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz (Wirtschaftsdeutsch) gemäß dem europäischen
Referenzrahmen Studierende zugeordnet werden. Wer in diesem Test das
Niveau Cl erreicht, wird von der Verpflichtung befreit, das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) zu absolvieren. Auch ohne Teilnahme am Test befreit
werden auf Antrag alle Studierenden, die in Deutschland ein
deutschsprachiges Abitur erworben haben oder in anderer geeigneter Weise
ein muttersprachliches Sprachniveau und Kenntnisse der deutschen Kultur
nachweisen können. Die Entscheidung trifft der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen.

(7) Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von maximal
6 ECTS-Leistungspunkten aus Wahlpflichtmodulen aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache in ihre Abschlussnote einbringen.

§ 13 Modul Bachelorarbeit

(1) Für die Bachelorarbeit, die zeigen soll, dass Studierende ein Problem ihrer
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher
Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 12 ECTS-Leistungspunkte
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vergeben. Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 10.000 bis 15.000 Wörter im
reinen Text.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt während der Vorlesungszeit des
siebten Semesters im Dezember. Der Prüfungsausschuss legt den
letztmöglichen Anmeldetermin fest und macht ihn in hochschulüblicher Weise
bekannt. Mit dem Tag der Anmeldung beginnt die Bearbeitungszeit, die fünf
Monate beträgt.

(3) Der Studiengang kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses
vorschreiben, dass als Prüfender einer Bachelorarbeit ein Professor bzw. eine
Professorin des Studiengangs zu wählen ist. Sofern aus übergeordneten
Gründen zweckmäßig kann die Ausgabe von Bachelorarbeiten zentral über den
Studiengang gesteuert werden.

(4) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache verfasst.

(5) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfungsberechtigten bewertet, unter ihnen ist
in der Regel derjenige, der das Thema vergeben hat.

(6) Beide Prüfende bewerten die Bachelorarbeit unabhängig voneinander. Die
Gesamtnote ist das arithmetische Mittel der beiden Noten. Sollten die
Bewertungen der beiden Prüfenden für die Bachelorarbeit um zwei ganze
Noten oder mehr auseinanderliegen, bestimmt der Prüfungsausschuss einen
dritten Prüfenden, der die Bachelorarbeit bewertet. Die endgültige Note für die
Bachelorarbeit ist dann das arithmetische Mittel der Noten aller drei
Prüfenden.

§ 14 Bildung der Gesamtnote und Grade Distribution Table

(1) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung wird als mit den ECTS-Leistungspunkten
gewichteter Durchschnitt der Noten der einzelnen Module gemäß der Tabellen
1 bis 6 im Anhang ermittelt.

(2) Entsprechend §15 Absatz (5) der Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für
das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen vom 06.08.2019
wird ein gemeinsamer Grade Distribution Table für die Abschlussnote aller
Bachelor Studiengänge International Management gebildet.

§ 15 Doppelabschluss

Zusätzlich zum Abschluss Bachelor of Science im Studiengang International
Management deutsch-brasilianisch der Hochschule Reutlingen erhält der Studierende
von der Escola de Administraäo de Empresas de Säo Paulo Funda%äo Getulio Vargas
(FGV) den Abschluss Bachelor in Business Administration.

§ 16 lnkrafttreten/Übergangsregelungen

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierende des Bachelor-Studiengangs International Management deutsch
brasilianisch, die ab dem Wintersemester 2022/2023 ihr Studium beginnen. Allen
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anderen Studierenden wird auf Antrag die Möglichkeit eröffnet, in diese Studien- und
Prüfungsordnung zu wechseln.

Reutlingen, den 03.08.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme,
Präsident

An lagen:
Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen
Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)
Tabelle 8: Grade Conversion Table
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Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen

Kolloquium Pflichrakokum 1 / Colloquium an
Mandatorylntemshlp 1

8

0

(5
0.

St

1
5

Quantitathe Mattioden / Guant‘taties Mahods 1 5 4 150 US Deutsch KU

Quantitative Mathoden II / Quanetssve tütarnoda 1 5

Volksrurtschaltslehre - Mkroökonomik / Economics 1 -

Mcroecoromlcs
Votkswfttadsattslehre II Makroskonomlk/Economics II
-Macm.oonomics
Grundlagen dar Beblebswiitachaftsiehre/
Fundamentale ot Business
Einführung In die Betlebswlitschshslehre / intmducton
0 Business
Grundlagen des etiemen Rechnungswesen /
Fundamantals of Rnanclal kcounllng

Jahresabschluss /Flnsnciai kounting 5

Grundlagen der Flnanderung. der lnuestitionsrnchnung
& des internen Rechnungswesens / rundarnentals of
Financing, Capitai Budgeting & Management
Mrouneng

Finanuferung / rlnancing

tnvesllensrechnung / Capital Sudgeung — —

internes Redinungsessen / Management kcouniing

Grundlagen der OrganisatIon / Fundamentala ot — —

—

Organisafon — —

Organlsafonsl Behavior! Organlsaeonai Dahavior

Organisation / Organisation

Grundlagen das Marketing, / Fundamentale cl
Marketing

Marketing (Marketing

Marktionchung/Marketflaseerch

Marketing Projekt/Marketing Project — — —

Intamationsie ononnie & Änanzwirnsd,aq/
International Econornim 8 Finance
internationale Kon1unktunzhten und Wirtschaftspolltik/ — —

—

International Business Chcle ard Econornic Poiloy — — — —

Internationale Finanzwitlschaft / international Rnence 2

Angewandten wissenschawichen kbeiten in
3

Finandarung / Ppphed Rssearch in Finance — — — —

Management Kompetenzen t/Managenial 5k/itt

Management Kompetenzen Ii / Manager/el Ski/lt 1

Fachkoloqulum internationales 1/ Colioquiurn — — —

International Malta,,
Kammtt4tionslihlgkeitsn und ntetkulturslia
Kompetenz 1/ Communicailons Ski/in end lntnrcultural 4
Competence 1
Kommunikasonstähigkoiten und lntetkuiturelio
Kompetenill / Commanicetione Skilie anti Intercuthurst 3
Compemrtce lt
Kommunikaeonsmhigkelten und tntatkuiturelie
Kornpetanzili / Communication 5k/lt anti lntercuitursl 3
Competencas III

PffIchraktikum 1 /Mandatory lntemship 1 — — 24 —

Prsktikums‘vtbersitung 1 / Prepamtion tor Mandstoty
2

intemshlp 1

Ptilchraktikurn 1 / Masdatety lntemship i — — 19 —

Z— so 150 US Deutsch KU

4 90 150 US Daulsch «.2

4 90 150 US Doulsch 10.2 g

4 90 150 US Deutsch KL2

4 90 150 US Deutsch 102/FA

6 120 210 US Dsuisch KU

4 90 150 US Deutsch KL2

4 90 150 US Deutsch 10.2

4 90 150 P Deutsch PA

4 90 150 L Dsutsch KL2 g

2

2

2 SO 90 5 Deutsch HA

4 90 150 US Deutsch PA

4 90 t50
Deutsch!

PM<Ll
Englisch

1 15 30 C Deutsch

lsnguage cl
4 60 120 US instruchon KL2/CA g

Partner
Lenguage Dt

2 60 90 US Instruceon KU/CA
Partner

tsnguage ot
2 60 90 US instruceon KLt/CA g

Partner

2 690 720 SfliO Deatsch PRMARE

3

Leistungen beim Parwer, 2. Heide) Credlb eamed at
84

partner universttr, 2nd half
Ptiichmklkum II (PemeitochschuieUltldabw 24
intemship Ii lPsrtner unketslty)

u

Bacheioretteit (Paimethochsohule) / Osdielor tiseals
Partner university)

t2

Summe Ptllchtmoduie/Sum mandelotycmireee 29 25 24 27 120 67 2145 3150
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Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen

Summe Wahlpllichtmodule! Sum elacilees

e
c

5,

0-

5,

E

0-

• nicht (jr Sludie,erde Wr den rthl•engbch sprechigen St‘4engsngen fl einer tIe vont .3 urd schlechter hn&IslLilurgslesl

Plchl tür Sludie,ende lmdeutsch-chieesbchen Studiengang, die ohne diesen blenslvkurs nach 2 Jahren hiess hSXS Mveau erlangen würden.

stuelle Manegementünemen / Current Topics in

Projektinenegement / Pmiecl management — — — 5

Simlegische Themen im Internationalen Management / — —

—

Sirstegic Topica In Intamalonal Management
Auswirkungen aDn politischen Risiken wut
Untemehmensentscheldungen / Business
Implicadone Dt poiltcsl ricke

Internationale Studien! International Sludlas 5

tueIle Themen Pemonalmanwgement/Curmnl
Toplca In Human Reeourcea Manegw.anl
Miualle Themen Eneepreneumlep/GunensTaplca in
Enicepreneumhip

BusIness PlanSeminar/BuseneesPianSemlnar — — — 5

DIglal Enlrepmneursh4p !bIg(W Entüepreneurshlp — — — 5

lP8S-SumrnerSchooJ,. 5 5
MtdIe Themefladaffibrmaftlc/Cu,rent
Tap4 In Bo*intk*amaxs

Wmdselske.,aaQ&Mnen lntoemalcs 5

mimenicuerenrroptca In Marketing 5 5

Q*$mfe9e*aee Iebnwgement/Cuelomer
5EWääI*emeni — — — —

in

BanIdnQ and

bei4wse$LanI,boagesneN 5

bfltürØ!*rm,emaat/ Inegemenl 0?
— — —

oriprkab..sw‚: ICorporate SodsI — —

— 7
Rnpo‘J
/31Ld1 s$tw&Idsrs Themen /CunnlToØcs

UmwMI8konäØ MsapmenI& Eaonomia 5

EmpJrisch.CticdMmflc/Enp*sI Economlcs — — —

MissIle wlitahehrsd,eIa Themen !Curmnt Toplcs
— 7 — 7

In BusIness Law

Wntsdiallenechtll&.Iness Lawl 5

kbeltsrechll!LabourLawl — — —

ZweIte V.irtschahepmche - Wrlschstlsanglisch!
Second BusIness LsngusR - Business Engllsh — —

ZweIte Wstschahepmche -Wlrlschsttstranudsisch!
6

Second Buelnees Lenguage Business French — —

Zweite V4rtschattsepmche - Wntschflspenisch/
6

Second BusIness Lenguage BusIness Spenieh — —

Zweite Wttlschsttüspmche-Wlnschettschineeiech
6

Second Busineas Lsnguege - BusIness Chinase

Chinesisch lntenslvt all - Chinesa intensiea 1 II“ 10

4 90 150 UP Deutsch KLI/PA

4 90 150 US Deutsch PA

4 90 150 US Deutsch PA

4 90 150 L/S Englisch PA

Denitsch /
4 90 150 US KLI/PA 9Englisch

Deutsch /
4 90 150 US KLI!PA gEngliech
4 90 150 L/S? Deutsch PA 9
4 90 150 US Deutsch PA 9
4 90 160 UP Englisch PA

Deutsch!
4 90 150 US KLIPA g

Englisch
4 90 150 L!P Deutsch PA

Deutsch!
4 90 150 US KL1/PA gEnglisch

4 90 150 L!S Englisch PA

Deutsch!
4 90 150 L!S KL1/PA g

Englisch

4 90 150 US Englisch KLI!PA

4 90 150 Deutsch KL2

4 90 150 5 Englisch PA

4 90 150 L!S Deutsch KLI/PA

Deutsch!
4 90 150 US KLI/PA g

Englisch

4 90 150 US Deutsch PA

4 90 150 US Englisch KLO

Deutsch!
4 90 150 US KIl/PA 9Engtbch
4 90 150 Deutsch KL2

go ii Deutsch KL2

4 so isa L!S Englisch KL1 CA

8 60 160 US Frenudsiscb KLI CA g

8 60 Isa US Spenlech KU/CA

8 60 160 US Msndadn KU/CA g

5 160 300 US Mandetin CA

15 12-16 210-270 45°
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Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

V.lrs:ha‘sptIitik lEttno.mt Pollcy

Dats Malyts & %IS lt Dass M&ycs & WS 1

Management intormallonssysteme ‚/ Management
Iniormason Systems

Datananalyse lt Dass Ma yiics

Deta Na:yics s AS E/ Dass kielyizs & IS 1

Management lntoTnaflonssys:eme / Mara3ement

hitonnaacn Systems II

Detenanayse 1/Dass Malytall

Per,on*nan.ment / Human flesaurca

Nbnaant
RdVII.)QSWeIIfl Un Untenehmwsflnan$erung;

kcauntng end Cörporate Finence

Rechnungswesen‘ kcounting

Unternehmenstinanemn9 /Cosporate Finance

Management Kompetenn t Managerlal SkIlls

Fachkolloqusum Intemeeonelea II !Cotloqulum
Intematonel MetIers II

Mathoden des wissenscheteschen kbeltens / Methoda

ot Sdenftlc Werk
Intematlonales W‘nschattsrecht/ Intematonel
Business Law

Stretagisches Management/SMeteglcManagement

Untemehmenstührung / Cosporate Management

Wsiachaftaemlk / Business Effiics

SupplyCheln Management/Supplychein
Management

_______________________

PftlchmkVkun II‘ Mendatory lntemshlp II

Praktlkumsvorberesting II! Preperatlon tor Manetory
Internthlp II

Pflichraktckum lt / Mandatöry lntemshlp II

Kolloquium Pt‘ct,tptaktlkum lt /Colloquium on
Intemshlp II

Bachelorarbeit/ Sachelor Thesis

kitemetonale Voleswirtsottaftslenre / taSenat

Enom,cs

Ajßenhenael t Inlemasonal Trade

4 90 150 US
igIisdi

KL2 9

e
c
0

5

a
0-

5
0
e

0
€
5

ii
0-

EZEEiZ: ‚-sd1

5 4 90 150 US? Engliss, KU g

5 4 90 150 US? Deutsds KU

5 4 00 150 US Deusct‘ KL2 9

5 4 90 ist irr Detct KL2 9

5 4 90 150 US Deutsch P4

1 1 15 30 0 Deutsch

5 2 120 150 US Deutsch Ku

5 4 90 150 L Deutsch P4

5 4 90 150 US Deutsch P4

5 2 120 150 L/ST Deutsch P4

5 2 120 150 US Deutsch KL1

3 2 60 90 L/S Deutsch KL1

24 2 690 720 54V Deutsch PRMNRE

2

19 0

3

12 0 360 360 Thesia

Leistmgen beim Pan,er, 1. Htlte /Credpts eerned at
96

pescherunikeisiry. Ist half — 9

Ptlichtptaktkum 1 (Pemlerhochachute) / Manoatoty
24

Intemstlp 1 WeSer uhivemityl

Somit,. PNchhnodL4e ISum mandatory coseea 120 24 24 25 22 fl 2205 2BS

Deutsch /

EnglIsch
BT 9
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Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

IntrneucnaILtperun nah GescheitsekteISten /
internatonalinhon & Business kaute.
Wiecensintentim Unternehmen / Knowiede Intenahe
Dom pan tes

Mujelte Marketngt,emen / CunentToplcs in &tIietng

patI- und Etent-rKetng / Sports md Events
FMttstn9

taesnalyse/ftaitet MeIysIs

IMtIs.nlohmng /Brand hbnagemN

engbe!0w4te41nt hnIWe Iefl4n9/
Iet*NbdoW.t.e-Hne- lfl%%Ihq IfliN
P..temarcs IttsStg / P.ntnmece hbt,g
‘laterne nwenetw,..e1 / Qt,nrl topa In

Ttaaalao.nbern.sg ‚Trans edott Aduaory

W.®.$ermansgennent/ mnean.naans9neet

Mg.wandle Odsonomeble/Appiled Economettcs

fltateunanageene‘t! fl‘sk t.negwient

S.haneont nnan ‚ Belnaorst Ftnence

Canflltsg und UnWm&unen,,ieueeur,9/
IMnagenient tccoLT.1n9 end nagemGnt Conotl
Konmrechnungutegun9 / Group kcountng

MnjeIie Themen der WtnischetTspntormeta/Cunent
TopIct in Business Intormttcs

Flatttonnökonomie / Pladonn Economy

Systeme und LÖtungen 1/Systems und Sotufione 1

Systeme und Lösungen“ /Systems und Solutont II

Digitalislerung und NechhaItgkeit/Green Infonneton
Systeme

Lean Cnterpdee tnanegement!Leen Enterpöse
t.bna*ement

Meuelte nalkiwirtschahiche Themen /Currenl Topics
in Economtca

Umwettökonomte / En1ronmental Economka

Wetewestumeone und -poi‘tk 4 Compatton Theorie
Sud Pdty
Wechatan und A.3er.s-ttsdlait/G,oww Sud
Deuetsoment

Majete1bemen in OrgarJsabonsmena9amer4

Ooguneauonnenw,ickiung und Change-,tanegenent!
Onganiselonei Deuecnent ard Cher.ge
Pnagement
M,ueee Themen Personeimenagement,Cwnet,(
Topks HLmlen Resosace kunagement
Fanonatmanagemmst, Hirnen Reseurc
Managemenin
9antIaeonate Trenetotnnetnn und Sfltagle/
Orgent,etonet Trenalormaton end Skelegy
Majatte Themen Enwepreneurshø fcunsntTaplcs
Entsepreneurshtp

Enwep.eneurshlp. Deaelop our Sn*/
Ennpmneurship. Entwickle D.tn
(Sanjo1pndekl

Ou.Inaes Plen S.mlnaf/Su.tne.s Plan Semtner

frtno.eonamenagemeM/*nagemrtof innonatont

2‘MnqWin ksWnetflupe /CFeIIn9 Internet
Stettic.

Sodal EntenewsIup/Sodet Enflpmmenttp

flS4ummer&hod

laMa wItad.a,e. Themen! CunentTop
n Biabuae isa

Pacht G.srd a / Ln Ion Fomiders

Mtamcht 5! Lauch isa lt

Innlsmtea Woscharerechtlteqt Fnmnofl
tor tnt.rnatonat Management
NacrtrnJtgke4 und Corpama Sadat Rnpo.tiiy‘
SwatuatslktyardCorporats Sadat Re.p«taibdt0

kWdeSdnWes Fotekl/tntsrdisoptmervPrntecl

Wnhanauntststi,; /Negotl9ons

teed erl hip
Kommunika9onstthigkeLter und intetwitura/ta
Kompetenz - Wirtschsftsdeutsch / Communicahon
Skills end tntercutturat Competence Butineit
Gensen

Summe Wahtpflichbnodule 1 5cm etecttues

5Maneoement 5 5 4 90 ‚50
Det4

KLIPAUS 9

5
8

-5
0
0

0
0

5 4 90 ‚50 US Deutsch PA

5 4 90 160 US Deutsch KL2

I_IIL2L 15°

5 4 90 150 115 Deutsch FA

5 4 90 150 115fF Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutsch KL2/FA

5 4 90 150 US Deutsch FA 9

— 4 90 150 US Engasch KLIIFA 9

5 4 90 150 115fF Detma KLt-FA 9

5 4 90 150 US Deutsus KLtPA q

5 4 9-0 t50 1/5 Dennos KLiQA

5 4 90 550 US Deutsch K12

555490150 US KLWA

5 4 90 150 115 Engtisch KLI/PA 9
5 4 90 150 115fF Deutsch FA

5 4 90 150 USW Deutsch PA

5 4 90 150 1,5 Deutsch FA

5 4 90 150 US Deutsch KLO 9

I_IIL2 150 US KLVFA 9

5 4 90 150 US Deutsch FA 9

5 4 90 50 US Deutsch FA

5 4 80 150 LS Deutsch FA

5 5 5 4 90 150 US I<L-FA 9
-----—_

5 4 90 150 US Deutsch FA

5 5 5 4 90 150 US
Deuachf

KLt/FA
-----_

5 4 90 iSt US Deutsm KLt,VA g

5 4 90 150 US Deutsch KLI/PA

5 5 5 4 90 150 US KLtPA 9

5 5 5 4 90 150 115fF Deutsch FA

5 5 5 4 80 150 IJS/P Deutsch FA

5 4 90 150 US Deutsch ONFA 9

5 4 90 150 USW Deutsch FA 9

5 4 80 150 US Engtisch FA 9
— 5 4 7040 150 Engtlsch FA 9

:***
ß4:

9

5 4 tO 150 US Deutscn FA 9

5 4 90 150 US Erg:iuct FA g

5 4 50 150 US Germun FA 9
5 — — 4 50 150 5 EngIsch FA g

5 4 90 ‘50 US Deutsch FA

5 4 90 50 LiSt Deutsch KL2/CA

25 20 450 750
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Tabelle 5: Kommunikationsfhigkejten und interkulturelle Kompetenz

Kommunikatonstshigkeiten und

lntszkijltjrells Kcmpenenzll -

Wlllschattspomjglsstsch, 3 2 120 150 US Portjglestsch KLI!CA
Communicahons Sinus end nte,cu:trsl

counpetencs II - Suziness Fomquese —

Kommunlkatonsuähigkeiten und

Inteukutsurelle Kompetenz III -

Wlflschstusportu9lesisch Zlelniveau B2) /
3 2 120 150 US Portj9leslsch KLI/CA

Communizatlons Seils snd Inlercuitirst

Conpetene :1 - Business Portigese

EtLeueI 82)
Krnmunato-egkeiten -ss
Inteukulkireuis Kompetenzl -

Wiulschsftsdeutsch /Communlcstlons 4 4 60 120 U5 Deutsch KL2/CA 9
Skifls stud Intercultural Compelence 1

Business Gennsn

KommunlkaVonsI&nigkefl.n und
-ntersulturelle Kcmpflnzli -

Wchadeu,aIcommutssns 3 2 60 90 US Deutsch KJCA
SeIIs snd kircuojrsI Comprsnce II -

Business Semtsn

Kommunlkskonstshigkeiten und

interkulturette Kompetenz III -

Widschatmdeutsch (Zlelnimsu Cl)!
3 2 60 90 US Deutsch KU-tACocnmunicsto-3 SiJLS t-sd lnbrc1jra,

Competence III - Business Gennan Bist

Lesel Cli

Kommunukseonslgtugkeiien inC —

Interlsultumlle Kompetenz

Wlulschsttsdeulsch /Communicstjon SkIlls 5 4 90 150 US Deutsch KL2/CA
snd intercullursl Competence - Business

Germsn

K3mmunIkst-DnstanIgker und
nierkulturelle Kompetenz -

Ws&a.deuscsj 31 /Co‘tn,un canon 5 4 90 153 US Deutsrc,
allis ans lntercultursl Competence -

Business Germsn - B1

Kommunlkatonslahrgkeiten und

Interkulturelle Kompetenz -

WulschaJtsdeut,cJ, - 81-1 / 5 4 9-3 150 US Deutsa,
Cornmun;cstcn Seile anS lntercu tira:

Comoetence - Business German - 51-1

Komm-in ktecrsst.gkecan -JrO

lnte*ultursulo Kompetenz

Wirlsctisttsdeutsch - Bl-2 / 6 4 90 150 US Deutsch
Communlcstion Skills and Intercultursi

Competence - Business Gennsn - B1 -2

Kommur.skae:nstassgkssn unI

Interkulturelle Kompetenz

Wrtschatsdeurscn-92/Coyi,,jrcon 5 4 90 150 US Deutsch
atils sind kilercuitursicampotence

Business Germsn - B2

Kommunrkatonstähsgkeiten und

Intorkulturelle Kompetenz -

Wlrtschstdeutsch - Cl /Communlcahon 5 4 90 ‚50 US Deutsch
Srilts &-ud hl:evuipurs Conpeter.ce -

Business Genntsn - Cl
Kommun katcrssn ;e:tsn und

Inselkultireile Kompetenz

Wlrtschsttsdeutsch - C2 /Communicakon 5 4 90 150 US Dautach
Skills snd lnterculuurat Competence -

Business Sermsn -02

- — ——-SOflsLNgls&ten snd -

fl.tio,iie Kaiinpflnzl

Wslsltsportugle.isch/

Communlossons SktIs snd Intercuutural

Competence 1- Business Poeuguese
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Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen

Zweite Wirtschaftssprscbe -

Wiflschsftslrsnzösisch (Zietniveau Cl /
Second Business Languege - Business
French )Et Leel Cli

Zwe.te Wi‘sDflaftsspracte -

jWiscr.atsnngisct / Seccnd Business
Language - Bul‘r.oss English

Zweite Winstflaltssp,ache -

Wirtschaftsenglisch )Zietniveau 92)?
2

Second Business Languege - Business
Engllsh lExit Leel 52)
Zweite Wlrtschsftsspreche
Wirlschsftseng)sch Zielnpveau CI)?

2
Secand Business Lsnguage - Business
Englieh )E,dtLewl Cl)
Zweite Wirtschsftssprache -

Wirtschsftsenglisch {Zelnivssu 52) /
Second Business Language - Business
English (Eid) Lewl 521
Zweite Wirtschaftssprache
Wirtscheftsenglisch (eInlwau Cl)?
Second Business Lenguage - Business
Engtish (Eid) Leel Cl)
Zweite Wlflschsftssprache -

Wlrtschaftsfransisch / Second BusIness 6
Languege Business French
Zweite Wprsnaftssprate -

W.rtschshsfranrsisch Øelnusu A2;tl lt
Second Business Language - Business
Frencn Es) Leuel A2/BI)
Zwe;se Wirtschsftssprs;he -

WflscJ,sftsfransiscn Zw ‘ *su 9) /
Second Business Languege - Business
Freno, (Ex) Lewel 51 1
Zwe so W:r)schaftssprscho -

Wrtsnsftsfnans:sC, Zeineau 22)?
Second Business Languege - Business —

Frend, (Ezt Leel 02)
Zwete WirtscreftsscraCne -

Winschaftstranzbsisch (Zietniaeau Cl))
Second Business Lsnguage - Business
French (Eid) Lepl Cl)
ZweIte Wiplscheftssprache
Wirtschaftslrsnzbsisch (Zpelniveau 511/
Second Business Language - Business
manch (EidtLeveIBl)
Zweite Winschaftssprache -

Wirtschaflstranzäsisch (Zietniaoau 82)!
Second Business Language - Business
French )Eidt Leel 52)

2 30 60 US Englisch KLI/CA

2 30 60 US Englisch KLI/CA

2 60 90 US Englisch KU/CA

2 60 90 L/S Englisch KU/CA

8 60 180 US Fransisch KLI/CA 9

4 30 9-3 US Fransiso, KLI,CA

4 30 90 US Frsnsisch KL1ICA

4 30 90 US Fransisdl <_1:CA

4 30 90 US Frenslsth KLI/CA

4 30 90 US Fransisch KLI/CA

4 30 90 US Fnansisch KLI/CA

30 90 US Fnsnßsiseh KL1/CA
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Zweite Wirtschslisspratbe -

Wirtschaltsspsnisch ZieInieau Al ) /

Second Business Lan9uage - Business

Scanish iEt Leei Alt

Zweite Wprscflaftsspracte -

Wischaftsspanisd, (Zielniswau A2) /

Second Business Lan;uage Business —

Scanish (Set Leuel A2)

Zweite Wirschasssprste -

W,Iachaftssoanisch (Zielnueau 31)/

Second Business Lar3uage- Bus:ness —

S:ar-ish (Ost LeseI 21)

Zweite Wrilschaftssprsche -

Winschafisspanisch (Zielniveau B2) /

Second Business Largjage - Bjs ness

Spar-in (Bat LeeI Bot
Zwete W;tischaftssptache -

Wiflscnsttsssan;sch (ZieIieau Ci)!

Second Business Language - Bijs.ness

Spar.Ish (Ost LeeI CII

Zwe-te Wirtschaftssprache -

V4rtscnaftsspa,:sch (Zietiueau AOl /

Second Business Language - Business

Spanish (Ost Least AOl
Zweite Wirlschsflssprache -

Wiflschatlsspeniscb )Zieiniyeau Bl ) /

Second Business Langua9e - Business

Spanish(EstLeaetBI) — — — —

Zweite Winschaftssprache -

Wirtschatlsspenlsth )Zieini‘ieau B2) /

Second Business Langua9e - Business

Spanish (Ost Least B2)

Zweite Wirlschalltsprache -

Wirsschaftsspanisch (Zie[niveau Cl)?

Second Business Lsnguage - Business

Spanish (E)dt Least Ci)

Zweite Wirtschaftssprache -

Wirtschefisdilnesisch (Second Business 6

Lsnguage - Business Chinese — — — —

Zweite Wirtschattssprache -

WirtschshschLnesisch (Zielniaeau Al ) /

Second Business Language - Business

Chinese (Bat Least At)

Zweite Wirtscbettssptache -

Wirtschahschinesisch (Zielniaseu A2) /
Second Business Languape - Business

Chinese (Et Least AOl

Zweite Wirtschattssprache -

Widschahschinesisch )Zielniaesu 01(/

Second Business Lsnguage - Business

Chinese (Bst Leidet Bit

Zweite Wirischeftssprs:Pe -

Wnsohehschinesisch )tie!riaeau A2) /

Seoond Bjsness Lanuage Business

Chinese (Bat Lsae AOl

4 30 90 US Spanisch KU/CA

4 30 90 L1S Spsnisn K.1iCA

4 30 90- US Spsniscn KLI/CA

4 20 90 US Spanisch dLI/CA

4 20 90 US Spanis KU/CA

2 20 90 US Spanisei KU CA

4 30 90 L1S Spanisch KLI/CA

4 30 90 LIS Spanisch KL1/CA

4 30 90 US Spanisch KLI/CA

8 50 180 US Mandsrin KL1/CA 9

4 30 90 US Mandarin KL1/CA

4 30 90 US Mandarin KL1/CA

4 30 90 US Mandarin KL1/CA

4 30 93 US Mar.uarn KLIiCA

Zweite Wirischellssprache -

Wlflschsftsspenisch / Second Business 6 8 50 ieo 1/5 Spanisch KL1/CA
Language - Business Spanish

________ ________ ________ __________ ___________

Zweite Wilschaftsspraohe -

W-dschatsd,inesisch (etriueau 61 / - -

- - 3 4 30 US Mardarn KL1CA
Second Business Lang-Jage - ous‘ness

Chnese(ExtLeaetBI)

______ ______ ______
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Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)

Version 2.1 agreed upon 8 March 2018, in effeot starting with the academic year
2018/2019

ECTS EaS

First half (Vears 1 and 2) credits Second half (Years 3 and 4) credits

Core content 1 (CCI) Core content 2 (CC2)

Internship (INT1) 5 Internship (INT2) 20

Quantitative Methods (QM) 10 Strategy (STR) 10

Economics (ECO) 10 International Economics / International Business (IE) 10

Introduction to Business (BUS) 5 Final Project (PRO) 10

Organisational Behavior (OB) 5 Ethics (ETH) 5

Marketing (MAR) 10 HR (HR) 5

Finance (FIN) 10 Production & Operations Management (POM) 5

Accounting (ACC) 10

Communications/languages (CL) 10

International Studies/business (IST) 5

Total core courses 80 Total core courses 65

Core electives (CE)

Entrepreneurship (ENT) 5

Business Analytics (BAL) 5

MIS! Information Management (MIS) 5

. 15

Regional bosket 1 (RB1) 40 Regional basket 2 (RB2) 55

Regional basket besides core electives 40

Total first half 120 Total second half 120
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Tabelle 8: Grade Conversion Table

Grade Conversion between FGV and ESB Grades

FGV ESB

10,0 1,0

9,9 1,0

9,8 1,0

9,7 1,0

9,6 1,0

9,5 1,0

9,4 1,0

9,3 1,0

9,2 1,0

9,1 1,0

9,0 1,0

8,9 1,0

8,8 1,1

8,7 1,2

8,6 1,3

8,5 1,4

8,4 1,5

8,3 1,6

8,2 1,7

8,1 1,8

8,0 1,9

7,9 2,0

7,8 2,1

7,7 2,2

7,6 2,3

7,5 2,4

FGV ESB

7,4 2,5

7,3 2,6

7,2 2,7

7,1 2,8

7,0 2,9

6,9 3,0

6,8 3,1

6,7 3,2

6,6 3,3

6,5 3,4

6,4 3,5

6,3 3,6

6,2 3,7

6,1 3,8

6,0 3,9

5,9 4,0

5,8 4,1

5,7 4,2

5,6 4,3

5,5 4,4

5,4 4,5

5,3 4,6

5,2 4,7

5,1 4,8

5,0 4,9

4,9-0 5,0

German scale:
1,0 — 1,3 (excellent); 1,4 — 2.0 (very good); 2,1 — 2,7 (good); 2,8 — 3,5 (satisfactory); 3,6 — 4,0
(sufficient); 4,1 — 5,0 (fail)
1,0 — 1,3 (exzellent); 1,4 — 2.0 (sehr gut); 2,1 — 2,7 (gut); 2,8 — 3,5 (befriedigend); 3,6 — 4,0(
ausreichend); 4,1 — 5,0 (nicht ausreichend)

How to use the table to convert single grades

The table contains (at least) one column tor the grading scheme of each partner institution. To convert
a grade x from institution A to the corresponding grade y in the scheme Dt institution B, in principle, one
only has to locate x in the column corresponding to institution A and find y in the same row in the
column correspondingto institution B.

lt the correspondence is not unique, we always take the converted grade that is in favor of the student.

How to use the table to convert grade point averages
lt would be impractical to include all possible average grades since this would blow up the conversion
table. lnstead, GPAs are converted by using linear interpolation.
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Fachspezifische StuPrO BSc IM deutsch-irisch

Amtliche Bekanntmachung 31/2022 Hochschule Reutlingen

Reutlingen university

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Bachelor-Studiengang International
Management deutsch-irisch

Stand: 03.08.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes über die
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Neufassung vom
01.04.2014 (GBI. 5. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl. 2022
5. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und
Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule
Reutlingen am 22.07.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der
Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

Dieser grundständige Bachelorstudiengang qualifiziert die Studierenden für

internationale Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller

Branchen und in Organisationen. Drei Ziele stehen dabei im Fokus:

• Berufsq ualifizierung mittels einer internationalen, generalistischen sowie

praxisorientierten BWL-Ausbildung bei gleichzeitiger Förderung der

Persönlichkeitsentwicklung („employability“),

• Ermutigung zu extracurricularen studentischen Aktivitäten und sozialem

Engagement („democratic citizenship“),

• Vorbereitung auf ein potentielles (wissenschaftliches) Master- sowie

Promotionsstudium, u.a. durch die Befähigung zum selbständigen

wissenschaftlichen Arbeiten (,‚academic competences“).

§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit

Der grundständige Studiengang mit dem Abschlussgrad B.Sc. umfasst eine

Regelstudienzeit von acht Semestern, von denen vier an der Hochschule Reutlingen

und vier an der irischen Partnerhochschule studiert werden, die in § 3, Absatz 1

definiert ist. In dieser Zeit erwerben die Studierenden 240 ECTS-Leistungspunkte.

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang wird van der ESB Business School der Hochschule Reutlingen

gemeinsam mit der irischen Partnerhochschule Dublin City University in Dublin,

__________

—

____

— . — . — — . —

1

1 =.= =.—.. —.— —

_______________________________________________________________________________________________

—
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Irland, durchgeführt, die beide Mitglied im Konsortlum International
Partnership of Business Schools (IPBS) sind.

(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen umfasst 240 ECTS
Leistungspunkte, von denen 120 ECTS-Leistungspunkte an der ESB Business
School der Hochschule Reutlingen und 120 ECTS-Leistungspunkte an der in §
3, Absatz 1 festgelegten irischen Partnerhochschule erworben werden.

(3) Der Studiengang enthält in dem Studienabschnitt, der an der Hochschule
Reutlingen verbracht wird, in den Semestern 3 bzw. 6 ein praktisches
Studiensemester, das Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. das Modul
Pflichtpraktikum II.

(4) Im ersten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 15 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Im zweiten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 25 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Wahlpflichtmodule aus den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang werden nicht in
jedem Jahr angeboten. Weitere, nicht in den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang
aufgeführte Wahlpflichtmodule können durch Beschluss des
Prüfungsausschusses angeboten werden. Zusätzliche Wahlpflichtmodule
können als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht in die Berechnung
der Abschlussnote eingeht. Die Wahl der Wahlpflichtmodule erfolgt vor
Vorlesungsbeginn. Unter Berücksichtigung der Präferenzen der Studierenden
werden Plätze in den Wahlpflichtmodulen nach deren Verfügbarkeit zugeteilt.
Es besteht kein Anspruch darauf, ein bestimmtes Wahlpflichtmodul wählen zu
können.

(5) Alle Studierenden verbringen vier Semester an der in § 3, Absatz 1 festgelegten
irischen Partnerhochschule. Der Aufenthalt an der Partnerhochschule umfasst
auch ein verpflichtendes Praktikum.

(6) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für den jeweiligen
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen, d.h. die Semester 1 bis 4 bzw.
die SemesterS bis 8, ist in den Tabellen 1 (Pflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 2 (Wahlpflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 3 (Pflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 4 (Wahlpflichtmodule zweiter
Studienabschniff an der Hochschule Reutlingen), 5 (Kommunikations
fähigkeiten und interkulturelle Kompetenz) und 6 (Wahlpflichtmodule
Sprachen) im Anhang geregelt.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Das Modul Pflichtpraktikum 1 im 3. Semester darf in der Regel nur begonnen
werden, wenn die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 besucht
wurde.
Das Modul Pflichtpraktikum II darf nur begonnen werden, wenn das Modul
Leistungen beim Partner, 1. Hälfte erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem
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muss die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung II besucht worden
sein.

(2) Das Modul Bachelorarbeit darf in der Regel nur begonnen werden, wenn das
Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte bestanden ist und das Modul
Pflichtpraktikum II bis auf die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung II
abgeschlossen wurde.

(3) Der zweite Studienabschnitt kann nur dann angetreten werden, wenn der erste
Studienabschnitt erfolgreich erbracht wurde, In Ausnahmefällen kann der
Prüfungsausschuss bei Nichtbestehen einer Moduiprüfung in Abstimmung mit
der Partnerhochschule den Beginn des zweiten Studienabschnits genehmigen.

§ 5 Zwischenprüfung

Bis zum Ende des vierten Fachsemesters müssen Studierende, die ihr Studium in
Reutlingen beginnen, erfolgreich die Zwischenprüfung gemäß §3 (4) der allgemeinen
Studien- und Prüfungsordnung abgelegt haben, für die alle Studien und
Prüfungsleistungen erbracht werden müssen, die in den Pflichtmodulen des ersten
und zweiten Semesters gemäß Tabelle 1 vorgesehen sind.

§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen

Für jedes Modul wird in den Tabellen 1 bis 6 im Anhang festgelegt, welche Art und
Form der Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung vorgesehen ist und welchen Umfang diese hat.

§ 7 Jahresprinzip, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen

(1) Alle Pflichtmodulprüfungen eines Studienjahres müssen bestanden sein, um
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen zu dürfen. Mögliche Ausnahmen regelt § 8.

(2) Der Prüfungszeitraum für die Klausuren in Pflichtmodulen wird vom
Prüfungsausschuss in Abstimmung mit der Partnerhochschule festgelegt und
spätestens drei Wochen nach Vorlesungsbeginn in hochschulüblicher Weise
bekannt gemacht. Der Prüfungsplan mit den Terminen der einzelnen
Pflichtmodulklausuren wird von dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden
festgelegt und spätestens drei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums in
hochschulüblicher Weise bekannt gemacht. Prüfungstermine in
Wahlpflichtmodulen und Prüfungstermine in Pflichtmodulen, die nicht in
Klausurform abgelegt werden, werden vom Prüfenden spätestens drei Wochen
nach Vorlesungsbeginn festgesetzt und in hochschulüblicher Weise bekannt
gemacht.

(3) Alle Studierenden sollen an den für ihr Semester festgelegten Prüfungen
teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer Prüfungsleistung
festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als nicht bestandene
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Prüfungsteilnahme, sofern nicht triftige Gründe für das Versäumnis vorliegen.
Die Prüfungsleistung wird in diesem Fall mit „nicht bestanden“ bewertet.

(4) Triftige Gründe für ein Versäumnis oder einen Rücktritt müssen dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der 1 MX Studiengänge unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit haben
Studierende unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der die
Gründe und die voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit hervorgehen
(eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist dazu nicht ausreichend). Uber die
Anerkennung der vorgebrachten Gründe entscheidet der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als triftig anerkannt, so gilt
die Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die Entscheidung ist der bzw.
dem Studierenden mitzuteilen.

(5) Die Nachholprüfungen für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin
versäumt und dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden,
finden im nächsten gemäß den Absätzen (6) oder (7) festgesetzten
Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen statt. Die Absätze (3), (4) und
(5) gelten auch für Nachholprüfungen.

(6) Ein Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen für nichtbestandene
Prüfungen wird vom Prüfungsausschuss zusammen mit dem Prüfungszeitraum
festgelegt und bekannt gemacht. Die erste Wiederholung einer Prüfung erfolgt
in der Regel im Juli nach dem Prüfungstermin der nichtbestandenen Prüfung.
Eine Ausnahme bilden Wiederholungsprüfungen zu Prüfungen des 5.
Semesters, die in der Regel während des Prüfungszeitraums des folgenden
Sommersemesters stattfinden. Wiederholungsprüfungen können auch in
abweichender Prüfungsform stattfinden. Art und Zeitpunkt der
Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise spätestens eine
Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze (3), (4) und (5)
gelten auch für Wiederholungsprüfungen.

(7) Alle Studierenden erhalten vor Ende eines Studienjahres die Gelegenheit, alle
ihnen offenstehenden Wiederholungsmöglichkeiten auszuschöpfen, damit sie
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen können. Entsprechende Termine werden durch den
Prüfungsausschussvorsitzenden bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende
festgelegt und per Aushang bekannt gemacht. Sollte es unmöglich sein, alle
Wiederholungsmöglichkeiten vor Beginn des folgenden Wintersemesters
auszuschöpfen, da angesetzte Termine aus triftigen Gründen versäumt wurden,
entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen. In der Regel
nehmen die Studierenden dann an den entsprechenden Modulprüfungen im
folgenden akademischen Jahr teil. Es gelten analog die Reglungen in §8(2).

§ 8 Abweichungen vom Jahresprinzip und den Voraussetzungen nach §4

(1) Studierende können sich dafür entscheiden, ihnen noch offenstehende
Wiederholungsprüfungen in das nächste akademische Jahr zu verschieben.

seite 4118



Dies ist dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden spätestens fünf
Arbeitstage vor dem Termin der Wiederholungsprüfung mitzuteilen, für deren
Verschiebung sie sich entschieden haben. Von dieser Regelung ausgenommen
sind Wiederholungsprüfungen in den Modulen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz.

(2) Der Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung ist in der Regel der
nächste Prüfungstermin in dem Modul. Falls wegen der Form der
Prüfungsleistung und den Gegebenheiten des Stundenplans eine Teilnahme an
der Prüfung in dem Modul im Wiederholungsjahr nicht möglich ist, ist der
Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung der erste
Wiederholungsprüfungstermin des Moduls gemäß § 7 (6).

§ 9 Praktisches Studiensemester

Das Pflichtpraktikum 1 bzw. das Pflichtpraktikum II im Studienabschnitt an der
Hochschule Reutlingen findet in der Regel in einem Unternehmen im deutsch
sprachigen Raum statt. Die Dauer beträgt zwischen 20 und 26 Arbeitswochen. Für
das Modul Pflichtpraktikum 1 und das Modul Pflichtpraktikum II werden jeweils 24
ECTS Leistungspunkte vergeben. Zur Vorbereitung muss die Veranstaltung Pflicht
praktikumsvorbereitung 1 bzw. Pflichtpraktikumsvorbereitung II im Semester vor dem
Praktikum besucht werden. Zur Nachbereitung muss zu Beginn des auf das Praktikum
folgenden Semesters die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung 1 bzw.
Pflichtpraktikumsnachbereitung II besucht werden, in deren Rahmen die
Moduiprüfung abgelegt wird.

An der irischen Partnerhochschule wird ebenfalls ein Praktikum absolviert; dieses soll
in der Regel im Land der Partnerhochschule oder zumindest im entsprechenden
Sprachraum stattfinden. Für dieses Praktikum werden 24 ECTS-Leistungspunkte im
Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. im Modul Pflichtpraktikum II vergeben.

§ 10 Studienabschnitt an der Partnerhochschule

(1) Innerhalb des Studiengangs muss ein zweijähriger Studienabschnitt an der in

§ 3, Absatz 1 definierten irischen Partnerhochschule absolviert werden.

(2) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und
Prüfungsordnung der Partnerhochschule. In der sogenannten Agreed module
structure, die im Netzwerk der International Partnership of Business Schools
(IPBS) festgelegt wurde (vgl. Tabelle 7 im Anhang) und auch mit den
Partnerhochschulen vereinbart ist, die diesem Netzwerk nicht angehören, ist
die Grundstruktur der im Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die
konkrete Ausgestaltung wird laufend abgestimmt, so dass die an der
Partnerhochschule erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen
zusammengefasst in ein Modul eingehen.

(3) Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die ersten vier
Semester, heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte, für das 96
ECTS-Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule
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erreichten Durchschnittsnote bewertet werden.
Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die Semester 5 bis 8,
heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 2. Hälfte, für das 84 ECTS
Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule erreichten
Durchschnittsnote bewertet werden. Zusätzlich wird in diesem Falle das Modul
Bachelorarbeit mit 12 ECTS-Leistungspunkten anerkannt und mit der Note der
Bachelorarbeit bewertet, die an der Partnerhochschule verfasst wurde.

(4) Falls die Partnerhochschule selbst keine Durchschnittsnote für den
Studienabschnitt berechnet, wird aus den an der Partnerhochschule
absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen eine mit den dort erworbenen
Credits gewichtete Durchschnittsnote berechnet und in das an der Hochschule
Reutlingen verwendete Notensystem umgerechnet. Alle Notenumrechnungen
werden gemäß der mit der Partnerhochschule vereinbarten
Umrechnungstabelle (siehe Tabelle 8 im Anhang) vorgenommen. Die
Umrechnung der Noten obliegt dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden.

§ 11 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache für den Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen ist
grundsätzlich Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module können in
englischer Sprache abgehalten werden. Die Vorlesungssprache der Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III sowie des
Wahlpflichtmoduls zweite Wirtschaftssprache ist die jeweils gelehrte Sprache.

§ 12 Kommunikationsfähigkeit und Sprachen

(1) Alle Studierenden, die den ersten Studienabschnitt (Semester 1 bis 4) an der
Hochschule Reutlingen verbringen, müssen die Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III absolvieren.

(2) Studierende, die von der Hochschule Reutlingen aufgenommen wurden,
belegen die Veranstaltungen Wirtschaftsenglisch 1 bis III. Studierende, die an
der Partnerhochschule aufgenommen wurden, besuchen die Veranstaltungen
Wirtschaftsdeutsch 1 bis III.

(3) Falls die tatsächliche Sprachkompetenz und die landeskulturellen Kenntnisse
es nahelegen und Studierende einen entsprechenden Antrag stellen, kann der
bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende in Abstimmung mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen entscheiden, ob Studierende die jeweils andere
Sprache belegen.

(4) Studierende können folgende Wahlpflichtmodule aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache wählen: Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsfranzösisch, Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsspanisch oder
Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftschinesisch (Mandarin).

(5) Zu Beginn der Vorlesungszeit des ersten Semesters nehmen alle Studierenden,
die eine zweite Wirtschaftssprache als Wahlpflichtmodul gewählt haben, an
einem Einstufungstest teil, auf dessen Basis entschieden wird, welchem Niveau
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gemäß dem europäischen Referenzrahmen sie zugeordnet werden. Im zweiten
Semester rücken die Studierenden jeweils in die nächsthöhere angebotene
Niveaustufe auf. In dem Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch kann der bzw. die Modulverantwortliche auf Basis der
Leistungen im Vorsemester und in Absprache mit den Dozenten bzw.
Dozentinnen auch entscheiden, dass Studierende in ein höheres Niveau
wechseln.

(6) Studierende, die ihren zweiten Studienabschnitt (Semester 5 bis 8) an der
Hochschule Reutlingen verbringen und von der Partnerhochschule
aufgenommen wurden, müssen im 5. Semester das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) absolvieren. Zu Beginn der Vorlesungszeit des 5.
Semesters erfolgt ein Einstufungstest, auf dessen Basis entschieden wird,
welchem Niveau im Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz (Wirtschaftsdeutsch) gemäß dem europäischen
Referenzrahmen Studierende zugeordnet werden. Wer in diesem Test das
Niveau Cl erreicht wird von der Verpflichtung, das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) zu absolvieren befreit. Auch ohne Teilnahme am Test
befreit werden auf Antrag alle Studierenden, die in Deutschland ein
deutschsprachiges Abitur erworben haben oder in anderer geeigneter Weise
ein muttersprachliches Sprachniveau und Kenntnisse der deutschen Kultur
nachweisen können. Die Entscheidung trifft der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen.

(7) Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von maximal
6 ECTS-Leistungspunkten aus Wahlpflichtmodulen aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache in ihre Abschlussnote einbringen.

§ 13 Modul Bachelorarbeit

(1) Für die Bachelorarbeit, die zeigen soll, dass Studierende ein Problem ihrer
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher
Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 12 ECTS-Leistungspunkte
vergeben. Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 10.000 bis 15.000 Wörter im
reinen Text.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt während der Vorlesungszeit des
siebten Semesters im Dezember. Der Prüfungsausschuss legt den
letztmöglichen Anmeldetermin fest und macht ihn in hochschulüblicher Weise
bekannt. Mit dem Tag der Anmeldung beginnt die Bearbeitungszeit, die fünf
Monate beträgt.

(3) Der Studiengang kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses
vorschreiben, dass als Prüfender einer Bachelorarbeit ein Professor bzw. eine
Professorin des Studiengangs zu wählen ist. Sofern aus übergeordneten
Gründen zweckmäßig kann die Ausgabe von Bachelorarbeiten zentral über den
Studiengang gesteuert werden.
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(4) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache verfasst.

(5) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfungsberechtigten bewertet, unter ihnen ist
in der Regel derjenige, der das Thema vergeben hat.

(6) Beide Prüfende bewerten die Bachelorarbeit unabhängig voneinander. Die
Gesamtnote ist das arithmetische Mittel der beiden Noten. Sollten die
Bewertungen der beiden Prüfenden für die Bachelorarbeit um zwei ganze
Noten oder mehr auseinanderliegen, bestimmt der Prüfungsausschuss einen
dritten Prüfenden, der die Bachelorarbeit bewertet. Die endgültige Note für die
Bachelorarbeit ist dann das arithmetische Mittel der Noten aller drei
Prüfenden.

§ 14 Bildung der Gesamtnote und Grade Distribution Table

(1) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung wird als mit den ECTS-Leistungspunkten
gewichteter Durchschnitt der Noten der einzelnen Module gemäß der Tabellen
1 bis 6 im Anhang ermittelt.

(2) Entsprechend §15 Absatz(S) der Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für
das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen vom 06.08.2019
wird ein gemeinsamer Grade Distribution Table für die Abschlussnote aller
Bachelor Studiengänge International Management gebildet.

§ 15 Doppelabschluss

Zusätzlich zum Abschluss Bachelor of Science im Studiengang International

Management deutsch-irisch der Hochschule Reutlingen erhält der Studierende von
der Dublin City University den Abschluss Bachelor of Arts in Global Business

(Germany) (Bachelor Honors Degree).

§ 16 lnkrafttreten/Übergangsregelungen
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierenden des Bachelor-Studiengangs International Management deutsch-irisch,
die ab dem Wintersemester 2022/2023 ihr Studium beginnen. Allen anderen
Studierenden wird auf Antrag die Möglichkeit eröffnet in diese Studien- und
Prüfungsordnung zu wechseln.

Reutlingen, den 03.08.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme
Präsident
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Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen

Kolloquium Pliichrak5kum 1 / Dolloqulum an

Mandsiniv lntemshl 1

5

0

€

€
0
€
0.

Quandtsdve PMflioden 1 / jeniltailue lsbmod, 1 5 4 90 50 US Deutsch KL2

Quan.%eodenIl/&jsn8wP.b*,ode ii 5

Vlm&ellehml-Mivso6kee,emlk/Economia 1-
Ijlcro.conomlc,

Volkawhcheilehm II - kakroökonomIk/ Economim ii
• Ptac,oecosoml
Gnindla9en den aeelebswInsaaflsi.hne/
Fundamental, ol Bualnass

Einlünning in die Bettebswlrtscnalmlerlre / introduclon
0 Business
Grundlagen des eidemen Rechnungswesen /
Fusdamenials ol Rnanclal kcounhng

Jahmsebsch:ues / Finanaal Aconbr,g 5

Onindiegen derFinan5ensjngoen‘r,esi3cnsreir.un-g

5 des Internen Remnungsweeena Fnoarnenis ol

Flnsncrg. Cap?a Budgehng & Managemer:
ktoontr.g

Finsnserjng/ Rrsncmo

inneshtOnsrech.n-j.1g 1 Csesl B0gesng

internes Rechnungswesen / ‘Mr.sgesrent Acccunng

Grundlagen der Dqan‘seeon / Fundameniats ol — —

—

Drpasaisadon
Diganisalonal Sehauorl Organisalcnai 5eha4or

Dqanaalon / ganiaadon

Gmnsageo des Ma*ags / Fundameniais cl

kaIisa.V

MarkeCng / lMitedng

Mark%otwwng/F&rkel Researdi

kamng PMeII/ t&fliasng Prcjea — — — 5

lnams%neje oflompe & Rnanrwirlschaft/
lnma*onai Economic, 5 Finance — —

—

intemefionaie KonjunknjrrØsien und Winschanopohte /
intemesonei Business CcIe and Economlc PolIcy

intemflonaie Fnnarzwinscha.t; ir,temaoors: P-nanca 2

M9.wandw, wissensdlait cr0, kte:en in
3

flnansenjng / PpLed Reserch in Firance

k«agementKompetern i:Maragenai Ski::, i 5

kötagement Kompetern 1.‘ rsgeriai 5k::, 0 5

Faci*oiioquium lntemetcnales 1‘ cocqu;Lrn — —
—

lntemalenai IM se ii 1
Kninmunikadonaffihigseuen uno etwal3jro.-e

Kompetenz 1/Comeuninabons SL3e std inIercsjiLial 4
Compelence 1

Konmunlkasonatshigeeeen uno mterkunure:e

Karnpetenzll/Cornm.ircatons SkIs anc irte,mjiF.aJ 3
Ceiipeience u

Kc,nmunlkaaonatahiglseilen uno hrsmui,jrae

Kompetenz lil/ Communicaton 3505 500 irva,:tjtai 3
Competence, II

PlidsLfaktkum 1/ Msndsnoiylnierrship 1 24

Frakbkumsucmereimng II Preparalion ion iMnoatory
2

intemuhip i

PltchrakUkum 1 / lulandsiori, lntemshlp 1 — — 59 —

4 90 150 US Deutsch KL2

4 90 50 US Deutsch KL2

4 90 150 US Deutsch ([2

4 90 150 US Deutsch KL2

2

2

4 90 153 US Deutsch KLZPA

e 123 210 US Deutsch KU

4 93 053 US Deutsch KU

2

4 9D 053 US Deutsch KL2

4 90 150 P Deutsch PA

4 9D 150 1 Deutsch (12

2 CD 9c 5 DeutSch HA

4 90 150 US Deutsch PA

4 9° 153 US PAKLI 9

1 15 30 0 Deutsch u

Lenguage cl
4 60 120 US Kstejceon KL2tA g

Pannen

Unwiage cl

2 60 90 US tesiniclon KLItA g
Painen

Lengusge cl

2 60 90 US insuticaon KLItA g
Panreen

2 690 720 540 Deutton Pflt1A1E u

0

3

Leistungen beim Pemier, 2. Hhlhe / Credlts eemed ei
Dannar snlvetslw. 2nd heil

84

PlIchmkskum II (Pe,med,ochschuie / MandBloly
24 u

iniemshlp ii (PaltIerunhnetsIM
Bachelonameil iPatmsdnocnschu[el / BachelortIesis

12
iPsnner unlneruiM

g

Sianme Plllchlmodule/Sum mandatorycourses 29 25 24 27 120 51 2145 3159
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Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen

€
0.

0

€
€
0
€

€
0.

• Rkhlur Sufl.qrde nden rtN-eaeh spcscten9iaeng&unS enw ttle cci 1.3 e schtsctses3dircsles

mciii hn 5ue,erd. ndascIchxeshchen Siengarg da o&.e dasen Igensiikxa nach Z 1aiwen Set, frK3 t*veau eihngen wwzei

4 vansgcrncnicemsn Currenl lcp;os ;n
Pra1ernenl

4 90 I50 US
Deutsch;

ngliscss
0.1 04 9

Projeklrnanagernrl PrujeD managemel — — — 6

Sinaleg sche Themen nu .memasonaien ltnagemenl! -

Sirasegc Too.cs in IniernasDnal MnegeTer.T
kswin*ungen vu.i p0 3sDtsfi R.siken uW
Untamehmensentscheidungen 1 Business 6
Impdcslons cl police] i*sks

kihmalonale Stdtae / kiffimsional Stidies 5

tsslie Themen Pefsonsimanagemenl/Cuneni
Tooics 5, Huanen Ae.ourcea lanagemenr -

»fliehe Themen Enliepieneumhip 1 Curenl Top;cs in
Enbsorseonh - -

Business Plan SemInar/Business Piar. Seminar 5

Digital Enflpreneusftp 1 Digital Enuepeeoeurshp — — —

IPBS-SummerSdlocl — T — T
Mluelie Themen der Wlnstheftslnloimalik / Cunenl
Topics In Business Inlonnstics

Wlitchatlnlermsek / Business InIomsei — 5 — —

»Welle Martelngmemen / Cuirani Topice In Mailiettng 5 6

Cushomerswe,lesce Managemenh/cuslomer
— — —

Eer1ence Management — — — —

/iuue]le Flnendemng.memen / Currenl Topica In

flnanoa
Bank. und VenicMmngsmsnegemenl / Banklng and
Insurance Managern ent

Laan Menagement/Lean Managemenl

\%mendlungsmanegemenl/ Managemenlol
— — —

Nevobatons
Golpomte Soclel ResponsibiIL/Corporate Sccral

5
ResponslblhP
P4duelie volkswiimchaftllche Themen /Current Topics

5 5
In Economlcs

UmwellökonomlelEn‘.lronmentai Economica 5

Enpi,iacl,e Onomik/Empiitcal Economlcs 5
Mtuahlewhbdieinechiiche Themen /CurronlTopics
In Business sw
Wdsdiaitarnditu/BuSIne*s Lawi 6

kteltemchiiltabourLaw 1 — — —

Zwella Wrtschalteipiache - Vilitschaltsengilsch /
Second Business Languaoe- Business EnglIsh — —

Zweite Wrtechaltsiprache - %Mitecflfransiach/
6

Second Business Language - Business French
Zweile Wlitechattssprache - telitechaltespanisch /

6
Second Business t.anguage - Business Spsni.h
ZweileWtcflainspracha-%WscMst*,esiscli/

6 — —

Second B,jslness Language - Business Ci*ese — —

Chwesisch Intensiv lili- Chinese inMwha 1 & Ir 10

4 90 150 jE Deutsch KLIVA

4 90 ‚SO US Deutsch P4

4 90 ‚50 US Deutsch P4

4 90 150 US Englisch PA

Deutsdl/
4 90 160 US i(LIPA 9

—

Deutsch‘
4 90 150 US KU/FA

Engltsds
r 90 160 US? Deutsch FA

—r 90 550 US Deutsch FA

4 90 560 UV Engltsd‘ FA g
Deutsd,/

4 90 160 US KU/FA
Englisch

4 90 160 UV Deutsch PA

Deutsch!
4 90 150 US KLIrPA gEnglisch

4 90 160 US Englisch FA

Deutsch!
4 90 150 US KU/FA

-— Englisch

4 90 150 US Englisch KLl‘PA

7 90 150 US Deutsch KU

4 90 SO 5 EnglIsch FA

4 90 ISO US Deutsch KU/FA

Deutsch!
4 90 160 US KLI/PA gEnglisch

T 90 160 US Deutsch PA

• 90 160 US Englisch KL2

Deutsch!
4 90 lED US KLI/PA g

— Englisch
T• 90 160 L Deutsch KU

7 90 160 Dr Deutsch KL2

4 90 160 US Englisch KLI/CA

8 60 ‚80 US Frsnzslsch KLI!CA g

8 60 180 US Spanisch KL.I/CA

8 60 120 US Mandurr. KLICA 9

8 180 300 US Mendurn CA

Summe W.Npflichmio&ie / Sum etactsm 15 12-15 210-270 450
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Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

?1tsnagement lntortnaalonssysteme 1 Management

intornahon Systems 1

Datenanalyse 1 / Data MaI1‘cs 1

Data Mstytlcs & MiS il/Data Ntalydca &NSS II

Management Intormahonssysteme 11/Management
tntonneton Systems II

Datenanalyse II! beta MaIcs II

Pemonalmanagement/Numan Reaource
Management

Rectinungsweaen und Untemeflmenshnanerung/
kcaijnsng and Corporate Finance

Rechnungswesen /kcouncng

Unternehmenstinanzerung / Corporate Finance

Management Kompetsnn / Managerlal Skills

Fachkoiioquium lntamahonalea II lColloquium
rnternational Muttern II
Ma1oden des wissenschellchen Nbe‘tena / Mutriols
oJ Scenaf.: Wora
Intsmaacnaes Wrrtdaahrecht/ Inffinat:nal

Business Law

Satagis&.es ttnsgement / SEatagic Management

Untemetrmenstühmng /Ccroo,ale Management

Witschattsettiik / Busness Elr‘:s

Supply Ch&n Kanagement Sooiy Cham
Man ageen ‚ii

PftIdisrasctlu,n I/MandetcryInterr.snsp 5

Pmkkumerbereting 1 / Preparabon tor Munabry
fratemarüp II

PNd,traklkum ll/Mandatcryh,tsmarp II

Kolloquium PtIlchrskhkum II, Colloquium on
internahip II

Bachelorarbelt/ Saohelor Thea‘s

e

0

0

0
=

=

0

5

Deutsch/
Englisch

-

L*ematonale Vo.eswirrscta.“s:ehre / h:emah:nal
E:onamis

Auoennandei /lntemalicral Traue

W;rts04la%poIlak/S:cnom 3

beta kaItcs & MIS 1/ Data Malh4‘s & MIS 1

2 Er.scn

2 bausch

5 4 90 150 USIP Englisch KL2

5 4 90 150 LISIP Deutsch KL2

2

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5 4 90 150 Lii Deutsch KL2

2

2

5 4 90 150 US Deutsch FA

1 15 30 0 Deutsch

5 2 120 150 US Deutsch XLI

5 4 go 150 L Deutson PA g

5 490 153 US DeuS3n FA

5 2 120 lsD LS7 Deus FA

5 2 120 150 US Deutscn KLI

3 2 60 90 US Deusdn KU g

24 2 690 720 SLt Deutsch PRuHAEE

2

19 0

3 1

12 0 360 360 Thea‘s

Leistungen beim Partner. 1 - Nahe / Oredlts eamed eI
96

partner Linlherslty. Ist halt — — —

Ptichtpraktlkum 1 (Patt,eiho:hschulel / Mandatory
24 — — — uintemship 1 (Perser uniwrsity)

Summe Pttichtmoduta / Sum mandatory couraea 120 24 24 25 22 43 2205 2550

DT g
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Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

Wlsaansintensitt Unternehmen tknowledge Intensitt
Corn na nIet

Mtjetle Markeongetemer Current Tcpicn in Marketng

Sport- und Etent-Manketlrrg / Sports and Etonta
Uarketng

IMrktsnalyae i MarketMal5s,s

Mvkantolirung /Brand Management

Iearkeng-beI0w-eN-line - Innpohelveo Marketng /

Iarn*po-t.Iow-tte-flne - Wmo‘ene ikrkatsg

tt*.Ing 1 Puetemenca Ma•eenng

aa.. aanittgettenen 1 Cirent loflcs WS

Tvw.afleeabeeflssg / Tranacaon Mn8 rny

Viam.ti.ni iN / Waesfleni Managern er‘s

.e.ageesr4/ Rb.k I*mgeelenl

bl,.,AemI ancs/5tm4l Ffarce

ca*ai st UismeNtientiteoe.ung /
kfli.an C{mtng r.d Ma,noemern ContoI

Xar,fl.Fqeteun ‘Gt Accmstang

flteielhem.n defWmctIaM‘nmabk, Cunenl

T*s In Oeia. Itaritbos

N.on,.8kona,iI. (Plato,,. Econny

SeWtIe und Ld.tmqin Ifspteens und Solulonte 1

S5.am.uridL6enenh/Swa. und Solulons II

0.gakieaiog und Nschhaagloet/Graen ttrmaaoo
S4rarns
Lean Enwrphsa Managae,‘ernlLean Entarpnee
Management
Mcnaa sclkawndlabche flemen /Crxner,tTop.cn
in Econon los

Umw&konornIe/ En*wvnentet Economta

Wetewernioteone land .poibklcompeetnnTneone

ans Pokcy
WecM!jrn und NMenwnuneS!G,owm ans
Dev&ownenl

lsjeIe Internen Im Organ,talonsrnarra;ement

Osganeaaonser.tw,ckhzng urno Cra-go-Management‘
0.‘ganisaoonal Deuncpnent ans Ca‘ge
Managemert

MdueIe Themen Personatnanagem trl/Djrrem

Txka Hran Rasourca Management

Pamona.onanagement HLanan Renou,ce
Management

Otgsnraabonale Tranelonnaion und ategse/
gasiaa5onsl TrMltannosbOn cr54 Statsgy
sdtMa Themen Enrep‘enesah Ccneot ropa

EnveotenernhIn
Entsepreneurthip - Davelop 5cur Starlup
Enftepreneurehip - Entwickle IDlein
istarrup-iProIekl

Business Plan Sernlnar/ BusIness Plan Seminar

Innotslionsrnanagemenl 1 Management cl Innonstona

Gruntüng ton Internet SIan-upa / Creabng Internet
Stan-upe

Söcial Ensapreneurehlp 1 SocIal Entepreneumhip

IPBS-Summer School

tuelIe alt schaissrecttniche Internen / CurnensTopica
In Business Law

Recht tU Gründer) Law tor Founders

Atteitarechlll/LsbourLew lt

Intarnetonales Wirtschattsrecht/ Legal Frarneworka
Ion Intarnatonal Management

Machhaltgkent und Corporale Social Reepoalbility/
Suatainabllityand Corporale Social Responsibiliw

intardlsplinärea Projekt) lnterdiociplinary Proiect

Verhandlungttühning / Negotatons

Leaderahip

Kornmunlkssonttahigkelten und Interkuitureite
Kornpelenz - Wtrlschattndeutrch / Dommunlcation
StIls and Intarcullural Compelence - Business
Seimen

Summe Wahlptllchtmodule 1 Sum elecslves

lnternatonalis,erung ton Geachatnektiolalen/
Internatorallnton cl BusIness kt‘dtet

5 4 90 50 US Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutech KLO

5 5 5 4 90 50 US KLIPA o

5 4 90 150 US Deutsch PA

5 4 90 150 LISt? Deutsch PA

5 4 90 50 US Deutsch KL2PA

5 4 90 150 US Deutsch PA

5 4 90 150 L‘S? Deach PA g

5 ev 150 L-S
Demdn

-----_ ch__

5 4 90 150 US Deutsch KLO

5 4 80 150 ES Deutsch KLI:PA

5 4 80 ‚50 US Engltch KLI/PA 9

5 4 90 150 ISP Delflch KLtt?A 9

5 4 80 150 US Deutsch KLIPA

5 4 90 150 US Deutsch KLI:VA

5 4 90 150 LS Deutsch KL2 9

5 5 4 90 150 LS
Deutsch

KLIIPA 9ch__

5 4 90 150 US EngI ach KLI:VA

5 4 90 - 150 LSP Deutsch PA

5 4 90 150 LS Deutsch PA 9

5 4 90 150 ES Deutsch PA

5 4 90 - 150 LIS Deutsch KLO

5 5 5 4 90 150 US
Deuc?I

KLI/PA 9ach__

5 4 90 150 US Deutsch PA

5 4 80 150 L-S Deutsch PA

5 4 90 150 -5 Deutsch PA

5 5 5 4 80 50 ES
Caifl

KLIPA

5 4 80 150 US Deutsch PA

5 5 5 4 90 50 US KLI:PA g

5 4 90 50 LS Deutsch KL IiPA

5 4 90 50 ES Deutsch KLI IPA

5 6 5 4 90 150 L-S
DeuUchi

KLI:PA 9

5 5 5 4 90 ‚50 EIS? Deutsch PA

5 5 5 4 90 150 L.S? Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutsch CAIPA

5 4 90 150 L/S? Deutsch PA

5 4 90 150 LIS Englisch PA 9

5 4 70-80 150 Englisch PA

5 5 5 4 90 ‚50 US
Deutsch

KLIiPA

ch__

5 4 90 150 ES Deutsch KL2

5 4 90 150 US Deutsch KLO

5 4 90 150 US Deutsch PA

5 4 90 150 US Englisch PA

5 4 80 150 US Gennren PA 9

5 4 90 150 5 Englisch PA

5 4 80 150 US Deutsch PA

5 4 90 150 USIC Deutsch KL2/CA

25 20 450 750
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Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz

Konmun:ka‘oiShig.ie:ien .na

.nte,kullurere Korj potenz II —

Whtscnaftseng :schlccmmuniation. 3 2 60 90 US En;!isch KI1/CA g
Skills and hiercutural Compeience II -

Business En2lish
Knmunikai8nstahie.ien und

Interkutturelle 5(om potenz III -

Wir1sct1attsengsci1 (Zelnkeau C111
3 2 60 90 US Er.;iisch KL1‘CA 9Coinnunicstons Skiils and niercuiurat

Competence III- Business English (Esi

LensiCl)

Kommunlkatlonstabigkeiten und

interkutiurelle Kompetenz‘ -

Wirlachsftsdeuisch / Communications 4 4 60 120 US Deutsch KL2/CA
Skills and Inierowitural Dompetence 1 -

Business Gennan

Kammunikaiionstahlgkeiten und

interkutturelle Kompetenz II -

Wirischaftsdeulsch /Communications 3 2 BD 90 L/S Deutsch KLO/CA
Skills and Inierculiural Ccmpetence II -

Business German

Kommunlkationstähigkeiten und

Inierkulturerre Kompetenz itt

Wirtschahsdeutsch {Zelniueau Cl)!
3 2 60 90 L/S Deutsch KLO/CA

Communicabons Skills end Intercutturat

Competence III- Business German (EtdI

Leset Cl)

Komnunikationstähigkeiten und

tntenkutturetle Korn petenz -

Widschaflsdeulsch /Communicstion Skitls 5 4 90 150 uS Deutsch KL2/CA
and tnlercutturat Compeience - Business

Gern an
Kon1munikationsthigkeLten und

tnienkutluretlo Korn potenz

Wirtschahsdeutsch - Bl /Ccmmunicaiion 5 4 90 150 US Deutsch
Skills end tnlerculiural Competence -

Business GoTman -81

Kcmmunikai:cnstar.i;ke Ion nd

tnter,url‘jrette Ko peienz

Winscnaftsdeuscn - 81-1 / 5 4 93 150 US Deisct
Donn un cslion 5k 5 and Interculursi

Conpetence - Business Seimen - 81-1

Konmunikei cnstabi3ke.ten tnd

Interku twette Korn potenz -

Wirrsdnaftsdoutsen - BI-2/ 5 4 9-3 153 US Deutsch
Comm unicaticn Skiits and interculturar

Compeience - Business Sonnen - 81-2

Kcmmunikai:onstäh:gkeiten und

tnterkutu‘ette Kornoeienz

W:rtschaftsoejsdn -62 /Cotmunrcsion 5 4 90 150 US Deutsch
Skitts end ‚ntercutLral Ccmpetence -

Business German -82

Kommunicationstan gkeiten und

nierkutturePe Kcmpotenz

Wrsctattsdetsch - Cl /Ccmmunioanon 5 4 90 150 US Deutsch
Skiits and tntencuiiurat Competer :0 -

Business Gernsn - Cl

Kommunikationstehigkeiten und

Interkutturerre Kompetenz -

Witlschaftsdeutsch 02 /Communication 5 4 90 ‚50 US Deutsch
Skrrts and Interculturat Competence -

Bustness German - C2

Komm unikationstlhiQkeiien jno

interkuttureie Kompetenz

Wirlscheftsenpssch /Ccmmjnicatons

Skills end intercullurst Compotence t -

Business Enotish
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Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen

Zweite Witlschahssprache -

Wirtschahsspen)sth (Zielnivesu 01)!

Second Business Lsn9us9e - Business

Spenlsh )Ent Lese) Cl)

Wirlschaftskantsisch !$__‚id Business

Language - BusWiess FrC,

4 30 90 US Frantsis, KU/CA

4 30 90 US Frarsisch KLI/CA

4 20 OC US Farsisd KLI/CA

4 30 90 US Fransisch KU/CA

4 30 90 US Fransisch KU/CA

4 3D 90 L/S Frsnsisch KL1/CA

4 30 90 US Fnansisch KL1/CA

9 80 180 US Spanisch KL1/CA 9

4 30 90 US Spanisch KL1 !CA

4 30 90 US Spanisch KL1 /CA

4 30 90 US Spanisch KL t !CA

Zwe4e Wirtschsftsspraeie

Wirtchaftstransisch iZie)nrueaj A2i31 /

Second Business Language - Busiqess

Frencl, Es) Lese) P2/91)
Zweite Wirtschaftssprache -

Wirlscnaftshanz2sisch )Le)riwsu 01)!

Second Busir.ess Lsr.guage - Ous:ness

Frencfl )EsI Lese) 81)

Zweite W:rlschaftsspracte -

ir)schaf)sfransisct (Zie:n;seat 82)!

Soccri Business Lar.guage - Bus ness

Fren, (Ex) Lese) 82)
Zweite Wrtschstssprs:he -

Wir.scflaftstranz4sisct (Lan seau Cl)!

Second Business L5n9ua98 - Business

French (Es) Lese) Cl)

Zweite Winscheftssprache -

Widschattstians isch (Zie)niuasu B1 ) 1

Second Business Lsngusge - Business

F,ench )E)Levo) 81)

Zwe1e Wi,lschatssprache

Wirlschaftstranzsisch (Zie)nivesu 82)!

Second Business Langusge - Business

French )Edt Levol 82)
Zweite Wirtschsftssprache
Wirtschahstrencsisch (Zie)niveau Cl)!
Second Business Langusge - Business
French )Et Lese) Cl)

Zweite Wirtschaflssprache -

W)rlschaftsspsn)sch / Second Business 6
Langusge - Business Spanish
Zweite Wirlschshssprache -

Wirlschsftsspanisch )Zieiniuoau Al ) !
Second Business Lsngusge - Business
Spsn)sh (Es) Lese) Al)
Zweite Wir)schsftssprsche -

Wir)schaftsspanisch (Leinisesu P2)!
Second Business Lsngusge - Business
Spenish (Es) Lese) P2)
Zweite Wir)schaftsspmche -

Wirtschsftsspanlsch (Zie)niseau 81) /
Second Business Language - Business
Spen sh iE5 Lese! 01)
Zwei:e Wi-Ische,5s3,ache -

Wirtscb&tsspaniscn (Le)nr.oau 82)!
Second Bus-nest Lsnguage Business
Spsn:sh )E! Lese! B2)

Zweite Winschshsspache -

W.rlscha.‘tsspsnistl )1e1 sesu Cl) /
Second Business Language Business

Spsnish )Et Lese) Cl)

Zweite Wirlschsftssprache -

W,flschsftsscarisdn )Ziefl:sesu P2)!
Second Business Laiguage - Business
Scsnisn Bei Lese) P2)
Zwe:)e Wir.scflaftsspradne -

Wiflscnsitsspen)sdn )Z e n:seau 81)!

Second Business Lenguage - Business
Scanish (Est Lese) B!)
Zwe.ne Wirlschsftssprsche -

Wr)sdnaftsspen:sdl Le)nisea-j B2) /

Second Business Lsn;usge - Business
Spenish (Es) Lese) 82)

4 33 90 US Spaniscn KLIiCA

4 30 90 US Spsniscfl K_1/CA

4 30 90 US Span)scn KU,CA

4 30 90 US SEanisn KLI/CA

4 30 90 US Spansch KL1/CA

3 4 30 90 US Spanisch KL 1/CA
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Zweite Wirtschsftssprache -

Wirlschsftschinesisch (ZieIniwau Al) /

Second Business Lsnguage - Business

Chinese (E‘dt Level Al)

Zweite Wirtschsftssprache -

Wirtschaftschinesisch )Zielnieau 42) /
Second Business Lsnguage Business

Chinese lErnt Lehel 42)
Zweite Wlnschaftssprache -

WLrlschaftschlnesisch )Zieinieeu 61)!

Second BusFness Language - Business

Chinese lErnt Leei 61)
Zweite Wirtschahssprache -

Winschehschinesisch (Zielnieeau 42)1
Second Business Lenguage - Business

Chinese {Eidt Levei 42)

4 30 90 US Mandsrtn (11/CA

4 30 90 US Mandarin (Lt/CA

4 30 90 US Mandarin KLI/CA

4 30 90 US Mandarin (11/CA

Zweite Wlrtschaftssprache -

Wlrlschaftsd,lnesisch /Second Business 6 8 60 180 1/5 Mandarin (11/CA

Language - Business Chinese

Zweite Wirtschahsspncbe -

W‘rtschaftschinesisch )Z:elniwau 81)/
4 30 90 US Mandasin (11/CA

Seccnd Bisi,ess Lan;iage -Business

Chrese lErnt Lee! 61)
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Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)

Version 2.1 agreed upon 8 March 2018, in effect starting with the academic year
2018/2019

Eas EaS
First half (Vears 1 and 2) credits Second half (Years 3 and 4) credits

Core content 1 (CCI) Core content 2 (CC2)

lnternship (INT1) 5 lnternship (INT2) 20

Quantitative Methods (QM) 10 Strategy (STR) 10

Economics (ECO) 10 International Economics / International Business (IE) 10

lntroduction to Business (BUS) 5 Final Project (PRO) 10

Organisational Behavior (OB) 5 Ethics (ETH)

Marketing (MAR) 10 HR (HR) 5

Finance (FIN) 10 Production & Operations Management (POM) 5

Accounting (ACC) 10

Communications/languages (CL) 10

International Studies/business (IST) 5

Total core courses 80 Total core courses 65

Core electives (CE)

Entrepreneurship (ENT) 5

Business Analytics (BAL) 5

MIS! Information Management (MIS) 5

15

Regional basket 1 (RBI) 40 Regional basket 2 (R82) 55

Regional basket besides core electives 40

Total first half 120 Total second half 120
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Tabelle 8: Grade Conversion Table

Grade Conversion between DCU and ESB Grades

DCU ESB

100 1,0

99 1,0

98 1,0

97 1,0

96 1,0

95 1,0

94 1,0

93 1,0

92 1,0

91 1,0

90 1,0

89 1,0

88 1,0

87 1,0

86 1,1

85 1,1

84 1,2

83 1,2

82 1,3

81 1,3

80 1,4

79 1,4

78 1,5

77 1,5

76 1,6

75 1,7

74 1,8

73 1,9

72 2,0

71 2,1

70 2,2

DCU [SB

69 2,3

68 2,4

67 2,5

66 2,6

65 2,7

64 2,8

63 2,9

62 3,0

61 3,1

60 3,2

59 3,3

58 3,4

57 3,5

56 3,5

55 3,5

54 3,6

53 3,6

52 3,6

51 3,7

50 3,7

49 3,7

48 3,8

47 3,8

46 3,8

45 3,9

44 3,9

43 3,9

42 3,9

41 3,9

40 4,0

39-0 5,0

German scale:
1,0 — 1,3 (excellent); 1,4 — 2.0 (very good); 2,1 — 2,7 (good); 2,8 — 3,5 (satisfactory); 3,6 — 4,0
(sufficient); 4,1 — 5,0 (fail)
1,0 — 1,3 (exzellent); 1,4 — 2.0 (sehr gut); 2,1 — 2,7 (gut); 2,8 — 3,5 (befriedigend); 3,6 — 4,0(
ausreichend); 4,1— 5,0 (nicht ausreichend)

How to use the table to conveft single grades
The table contains (at least) one column for the grading scheme of each partner institution. To convert
a grade x from institution A to the corresponding grade y in the scheme of institution B, in principle, one
only has to locate x in the column correspondingto institution A and find y in the same row in the
column correspondingto institution B.
If the correspondence is not unique, we always take the converted grade that is in favor of the student.

How to use the table to convert grade point averages
lt would be impractical to include all possible average grades since this would blow up the conversion
table. lnstead, GPAs are converted by using linear interpolation.
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Fachspezifische StuPrO SSc IM deutsch-polnisch

Amtliche Bekanntmachung 32/2022 Hochschule Reutlingen
Reutlingen university

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für

den Bachelor-Studiengang International

Management deutsch-polnisch

Stand: 03.08.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes über die
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Neufassung vom
01.04.2014 (GBl. 5. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl. 2022
5. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und
Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule
Reutlingen am 22.07.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der
Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

Dieser grundständige Bachelorstudiengang qualifiziert die Studierenden für
internationale Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller
Branchen und in Organisationen. Drei Ziele stehen dabei im Fokus:

• Berufsqualifizierung mittels einer internationalen, generarstischen sowie

praxisorientierten BWL-Ausbildung bei gleichzeitiger Förderung der
Persönlichkeitsentwicklung („employability“),

• Ermutigung zu extracurricularen studentischen Aktivitäten und sozialem
Engagement („democratic citizenship“),

• Vorbereitung auf ein potentielles (Wissenschaftliches) Master- sowie
Promotionsstudium, u.a. durch die Befähigung zum selbständigen

Wissenschaftlichen Arbeiten (,‚academic competences“).

§ 2 Abschluss
/ Regelstudienzeit

Der grundständige Studiengang mit dem Abschlussgrad B.Sc. umfasst eine
Regelstudienzeit von acht Semestern, von denen vier an der Hochschule Reutlingen
und vier an der polnischen Partnerhochschule studiert werden, die in § 3, Absatz 1
definiert ist. In dieser Zeit erwerben die Studierenden 240 ECTS-Leistungspunkte.

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang wird von der ESB Business School der Hochschule Reutlingen,
die Mitglied im Konsortium International Partnership of Business Schools
(IPBS) ist, gemeinsam mit der polnischen Partnerhochschule Uniwersytet
Jagielloiiski in Krakau, Polen, durchgeführt.

___
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(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen umfasst 240 ECTS
Leistungspunkte, von denen 120 ECTS-Leistungspunkte an der ESB Business
School der Hochschule Reutlingen und 120 ECTS-Leistungspunkte an der
polnischen Partnerhochschule erworben werden.

(3) Der Studiengang enthält in dem Studienabschnitt, der an der Hochschule
Reutlingen verbracht wird, in den Semestern 3 bzw. 6 ein praktisches
Studiensemester, das Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. das Modul
Pflichtpraktikum II.

(4) Im ersten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 15 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Im zweiten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 25 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Wahlpflichtmodule aus den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang werden nicht in
jedem Jahr angeboten. Weitere, nicht in den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang
aufgeführte Wahlpflichtmodule können durch Beschluss des
Prüfungsausschusses angeboten werden. Zusätzliche Wahlpflichtmodule
können als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht in die Berechnung
der Abschlussnote eingeht. Die Wahl der Wahlpflichtmodule erfolgt vor
Vorlesungsbeginn. Unter Berücksichtigung der Präferenzen der Studierenden
werden Plätze in den Wahlpflichtmodulen nach deren Verfügbarkeit zugeteilt.
Es besteht kein Anspruch darauf, ein bestimmtes Wahlpflichtmodul wählen zu
können.

(5) Alle Studierenden verbringen vier Semester an der der in § 3, Absatz 1
festgelegten polnischen Partnerhochschule. Der Aufenthalt an der
Partnerhochschule umfasst auch ein verpflichtendes Praktikum.

(6) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für den jeweiligen
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen, d.h. die Semester 1 bis 4 bzw.
die SemesterS bis 8, ist in den Tabellen 1 (Pflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 2 (Wahlpflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 3 (Pflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 4 (Wahlpflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 5 (Kommunikations
fähigkeiten und interkulturelle Kompetenz) und 6 (Wahlpflichtmodule
Sprachen) im Anhang geregelt.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Das Modul Pflichtpraktikum 1 im 3. Semester darf in der Regel nur begonnen
werden, wenn die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 besucht
wurde.
Das Modul Pflichtpraktikum II darf nur begonnen werden, wenn das Modul
Leistungen beim Partner, 1. Hälfte erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem
muss die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung II besucht worden
sein.

Seite 2118



(2) Das Modul Bachelorarbeit darf in der Regel nur begonnen werden, wenn das
Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte bestanden ist und das Modul
Pflichtpraktikum II bis auf die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung II
abgeschlossen wurde.

(3) Der zweite Studienabschnitt kann nur dann angetreten werden, wenn der erste
Studienabschnift erfolgreich erbracht wurde. In Ausnahmefällen kann der
Prüfungsausschuss bei Nichtbestehen einer Modulprüfung in Abstimmung mit
der Partnerhochschule den Beginn des zweiten Studienabschnitts genehmigen.

(4) Wenn der erste Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen absolviert wird,
darf der zweite Studienabschnitt in der Regel nur dann angetreten werden,
wenn mindestens eines der folgenden Wahlpflichtmodule aus Tabelle 2
absolviert worden ist: ‚Grundlagen Projektmanagement“, Lean Management“
oder Technologie und Management Projekte“.

(5) Wenn der zweite Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen absolviert
wird, muss vor Abschluss des Studiums mindestens eines der folgenden
Wahlpflichtmodule aus Tabelle 4 absolviert worden sein: „Lean Enterprise
Management“ oder „Leadership in a Change Management Process“.

§ 5 Zwischenprüfung

Bis zum Ende des vierten Fachsemesters müssen Studierende, die ihr Studium in
Reutlingen beginnen, erfolgreich die Zwischenprüfung gemäß §3 (4) der allgemeinen
Studien- und Prüfungsordnung abgelegt haben, für die alle Studien und
Prüfungsleistungen erbracht werden müssen, die in den Pflichtmodulen des ersten
und zweiten Semesters gemäß Tabelle 1 vorgesehen sind.

§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen

Für jedes Modul wird in den Tabellen 1 bis 6 im Anhang festgelegt, welche Art und
Form der Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung vorgesehen ist und welchen Umfang diese hat.

§ 7 Jahresprinzip, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen

(1) Alle Pflichtmodulprüfungen eines Studienjahres müssen bestanden sein, um
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen zu dürfen. Mögliche Ausnahmen regelt § 8.

(2) Der Prüfungszeitraum für die Klausuren in Pflichtmodulen wird vom
Prüfungsausschuss in Abstimmung mit der Partnerhochschule festgelegt und
spätestens drei Wochen nach Vorlesungsbeginn in hochschulüblicher Weise
bekannt gemacht. Der Prüfungsplan mit den Terminen der einzelnen
Pflichtmodulklausuren wird von dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden
festgelegt und spätestens drei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums in
hochschulüblicher Weise bekannt gemacht. Prüfungstermine in
Wahlpflichtmodulen und Prüfungstermine in Pflichtmodulen, die nicht in
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Klausurform abgelegt werden, werden vom Prüfenden spätestens drei Wochen
nach Vorlesungsbeginn festgesetzt und in hochschulüblicher Weise bekannt
gemacht.

(3) Alle Studierenden sollen an den für ihr Semester festgelegten Prüfungen
teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer Prüfungsleistung
festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als nicht bestandene
Prüfungsteilnahme, sofern nicht triftige Gründe für das Versäumnis vorliegen.
Die Prüfungsleistung wird in diesem Fall mit „nicht bestanden“ bewertet.

(4) Triftige Gründe für ein Versäumnis oder einen Rücktritt müssen dem
Vorsitzenden des Prüfu ngsausschusses der 1 MX Studiengänge unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit haben
Studierenden unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der
die Gründe und die voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit
hervorgehen (eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist dazu nicht
ausreichend). Uber die Anerkennung der vorgebrachten Gründe entscheidet
der bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als triftig
anerkannt, so gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die
Entscheidung ist der bzw. dem Studierenden mitzuteilen.

(5) Die Nachholprüfungen für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin
versäumt und dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden,
finden im nächsten gemäß den Absätzen (6) oder (7) festgesetzten
Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen statt. Die Absätze (3), (4) und
(5) gelten auch für Nachholprüfungen.

(6) Ein Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen für nichtbestandene
Prüfungen wird vom Prüfungsausschuss zusammen mit dem Prüfungszeitraum
festgelegt und bekannt gemacht. Die erste Wiederholung einer Prüfung erfolgt
in der Regel im Juli nach dem Prüfungstermin der nichtbestandenen Prüfung.
Eine Ausnahme bilden Wiederholungsprüfungen zu Prüfungen des 5.
Semesters, die in der Regel während des Prüfungszeitraums des folgenden
Sommersemesters stattfinden. Wiederholungsprüfungen können auch in
abweichender Prüfungsform stattfinden. Art und Zeitpunkt der
Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise spätestens eine
Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze (3), (4) und (5)
gelten auch für Wiederholungsprüfungen.

(7) Alle Studierenden erhalten vor Ende eines Studienjahres die Gelegenheit, alle
ihnen offenstehenden Wiederholungsmöglichkeiten auszuschöpfen, damit sie
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen können. Entsprechende Termine werden durch den
Prüfungsausschussvorsitzenden bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende
festgelegt und per Aushang bekannt gemacht. Sollte es unmöglich sein, alle
Wiederholungsmöglichkeiten vor Beginn des folgenden Wintersemesters
auszuschöpfen, da angesetzte Termine aus triftigen Gründen versäumt wurden,
entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen. In der Regel
nehmen die Studierenden dann an den entsprechenden Modulprüfungen im
folgenden akademischen Jahr teil. Es gelten analog die Reglungen in §8(2).
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§ 8 Abweichungen vom Jahresprinzip und den Voraussetzungen nach §4

(1) Studierende können sich dafür entscheiden, ihnen noch offenstehende
Wiederholungsprüfungen in das nächste akademische Jahr zu verschieben.
Dies ist dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden spätestens fünf
Arbeitstage vor dem Termin der Wiederholungsprüfung mitzuteilen, für deren
Verschiebung sie sich entschieden haben. Von dieser Regelung ausgenommen
sind Wiederholungsprüfungen in den Modulen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz.

(2) Der Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung ist in der Regel der
nächste Prüfungstermin in dem Modul. Falls wegen der Form der
Prüfungsleistung und den Gegebenheiten des Stundenplans eine Teilnahme an
der Prüfung in dem Modul im Wiederholungsjahr nicht möglich ist, ist der
Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung der erste
Wiederholungsprüfungstermin des Moduls gemäß § 7 (6).

§ 9 Praktisches Studiensemester

Das Pflichtpraktikum 1 bzw. das Pflichtpraktikum II im Studienabschnitt an der

Hochschule Reutlingen findet in der Regel in einem Unternehmen im deutsch

sprachigen Raum statt. Die Dauer beträgt zwischen 20 und 26 Arbeitswochen. Für

das Modul Pflichtpraktikum 1 und das Modul Pflichtpraktikum II werden jeweils 24

ECTS Leistungspunkte vergeben. Zur Vorbereitung muss die Veranstaltung

Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 bzw. Pflichtpraktikumsvorbereitung II im Semester vor

dem Praktikum besucht werden. Zur Nachbereitung muss zu Beginn des auf das

Praktikum folgenden Semesters die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung 1

bzw. Pflichtpraktikumsnachbereitung II besucht werden, in deren Rahmen die
Modulprüfung abgelegt wird.

An der polnischen Partnerhochschule wird ebenfalls ein Praktikum absolviert; dieses

soll in der Regel im Land der Partnerhochschule oder zumindest im entsprechenden

Sprachraum stattfinden. Für dieses Praktikum werden 24 ECTS-Leistungspunkte im

Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. im Modul Pflichtpraktikum II vergeben.

§ 10 Studienabschnitt an der Partnerhochschule

(1) Innerhalb des Studiengangs muss ein zweähriger Studienabschnitt an der in

§ 3, Absatz 1 festgelegten polnischen Partnerhochschule absolviert werden.

(2) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und
Prüfungsordnung der Partnerhochschule. In der sogenannten Agreed module
structure, die im Netzwerk der International Partnership of Business Schools
(IPBS) festgelegt wurde (vgl. Tabelle 7 im Anhang) und auch mit den
Partnerhochschulen vereinbart ist, die diesem Netzwerk nicht angehören, ist
die Grundstruktur der im Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die
konkrete Ausgestaltung wird laufend abgestimmt, so dass die an der
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Partnerhochschule erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen
zusammengefasst in ein Modul eingehen.

(3) Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die ersten vier
Semester, heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte, für das 96
ECTS-Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule
erreichten Durchschnittsnote bewertet werden.
Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die Semester 5 bis 8,
heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 2. Hälfte, für das 84 ECTS
Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule erreichten
Durchschnittsnote bewertet werden. Zusätzlich wird in diesem Falle das Modul
Bachelorarbeit mit 12 ECTS-Leistungspunkten anerkannt und mit der Note der
Bachelorarbeit bewertet, die an der Partnerhochschule verfasst wurde.

(4) Falls die Partnerhochschule selbst keine Durchschnittsnote für den
Studienabschnitt berechnet, wird aus den an der Partnerhochschule
absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen eine mit den dort erworbenen
Credits gewichtete Durchschnittsnote berechnet und in das an der Hochschule
Reutlingen verwendete Notensystem umgerechnet. Alle Notenumrechnungen
werden gemäß der mit der Partnerhochschule vereinbarten
Umrechnungstabelle (siehe Tabelle 8 im Anhang) vorgenommen. Die
Umrechnung der Noten obliegt dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden.

§ 11 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache für den Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen ist
grundsätzlich Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module können in
englischer Sprache abgehalten werden. Die Vorlesungssprache der Module

Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III sowie des
Wahlpflichtmoduls Zweite Wirtschaftssprache ist die jeweils gelehrte Sprache.

§ 12 Kommunikationsfähigkeit und Sprachen

(1) Alle Studierenden, die den ersten Studienabschniff (Semester 1 bis 4) an der
Hochschule Reutlingen verbringen, müssen die Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III absolvieren.

(2) Studierende, die von der Hochschule Reutlingen aufgenommen wurden
belegen die Veranstaltungen Wirtschaftspolnisch 1 bis III. Studierende, die an
der Partnerhochschule aufgenommen wurden, besuchen die Veranstaltungen
Wirtschaftsdeutsch 1 bis III.

(3) Falls die tatsächliche Sprachkompetenz und die landeskulturellen Kenntnisse
es nahelegen und Studierende einen entsprechenden Antrag stellen, kann der
bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende in Abstimmung mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen entscheiden, ob Studierende die jeweils andere
Sprache belegen.
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(4) Studierende müssen das Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch absolvieren. Erreichen Studierende im Einstufungstest zum
Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch, der zu
Vorlesungsbeginn der 1. Semesters durchgeführt wird, eine Note von
mindestens 1,2, können Sie auf Antrag von der Verpflichtung befreit werden,
das Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch wählen
zu müssen. Sie können dann folgende Wahlpflichtmodule aus dem Bereich
zweite Wirtschaftssprache wählen: Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsfranzösisch, Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsspanisch oder
Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftschinesisch (Mandarin).

(5) Zu Beginn der Vorlesungszeit des ersten Semesters nehmen alle Studierenden,
die eine zweite Wirtschaftssprache als Wahlpflichtmodul gewählt haben, an
einem Einstufungstest teil, auf dessen Basis entschieden wird, welchem Niveau
gemäß dem europäischen Referenzrahmen sie zugeordnet werden. Im zweiten
Semester und falls sie die Sprache im vierten Semester fortsetzen, rücken die
Studierenden jeweils in die nächsthöhere angebotene Niveaustufe auf. In den
Wahlpflichtmodulen Zweite Wirtschaftssprache 1: Wirtschaftsenglisch und
Zweite Wirtschaftssprache II: Wirtschaftsenglisch kann der bzw. die
Modulverantwortliche auf Basis der Leistungen im Vorsemester und in
Absprache mit den Dozenten bzw. Dozentinnen auch entscheiden, dass
Studierende in ein höheres Niveau wechseln.

(6) Studierende, die ihren zweiten Studienabschnitt (Semester 5 bis 8) an der
Hochschule Reutlingen verbringen und von der polnischen Partnerhochschule
aufgenommen wurden, müssen im 5. Semester das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) absolvieren. Zu Beginn der Vorlesungszeit des 5.
Semesters erfolgt ein Einstufungstest, auf dessen Basis entschieden wird,
welchem Niveau im Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz (Wirtschaftsdeutsch) gemäß dem europäischen
Referenzrahmen Studierende zugeordnet werden. Wer in diesem Test das
Niveau Cl erreicht wird von der Verpflichtung, das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) zu absolvieren befreit. Auch ohne Teilnahme am Test
befreit werden auf Antrag alle Studierenden, die in Deutschland ein
deutschsprachiges Abitur erworben haben oder in anderer geeigneter Weise
ein muttersprachliches Sprachniveau und Kenntnisse der deutschen Kultur
nachweisen können. Die Entscheidung trifft der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem bzw. der
Mod ulverantwortlichen.

(7) Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von maximal
6 ECTS-Leistungspunkten aus Wahlpflichtmodulen aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache in ihre Abschlussnote einbringen.

§ 13 Modul Bachelorarbeit

(1) Für die Bachelorarbeit, die zeigen soll, dass Studierende ein Problem ihrer
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher
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Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 12 ECTS-Leistungspunkte
vergeben. Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 10.000 bis 15.000 Wörter im
reinen Text.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt während der Vorlesungszeit des
siebten Semesters im Dezember. Der Prüfungsausschuss legt den
letztmöglichen Anmeldetermin fest und macht ihn in hochschulüblicher Weise
bekannt. Mit dem Tag der Anmeldung beginnt die Bearbeftungszeit, die fünf
Monate beträgt.

(3) Der Studiengang kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses
vorschreiben, dass als Prüfender einer Bachelorarbeit ein Professor bzw. eine
Professorin des Studiengangs zu wählen ist. Sofern aus übergeordneten
Gründen zweckmäßig kann die Ausgabe von Bachelorarbeiten zentral über den
Studiengang gesteuert werden.

(4) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache verfasst.

(5) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfungsberechtigten bewertet, unter ihnen ist
in der Regel derjenige, der das Thema vergeben hat.

(6) Beide Prüfende bewerten die Bachelorarbeit unabhängig voneinander. Die
Gesamtnote ist das arithmetische Mittel der beiden Noten. Sollten die
Bewertungen der beiden Prüfenden für die Bachelorarbeit um zwei ganze
Noten oder mehr auseinanderliegen, bestimmt der Prüfungsausschuss einen
dritten Prüfenden, der die Bachelorarbeit bewertet. Die endgültige Note für die
Bachelorarbeit ist dann das arithmetische Mittel der Noten aller drei
Prüfenden.

§ 14 Bildung der Gesamtnote und Grade Distribution Table

(1) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung wird als mit den ECTS-Leistungspunkten
gewichteter Durchschnitt der Noten der einzelnen Module gemäß der Tabellen
1 bis 6 im Anhang ermittelt.

(1) Entsprechend §15 Absatz (5) der Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für
das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen vom 06.08.2019
wird ein gemeinsamer Grade Distribution Table für die Abschlussnote aller
Bachelor Studiengänge International Management gebildet.

§ 15 Doppelabschluss

Zusätzlich zum Abschluss Bachelor of Science im Studiengang International

Management deutsch-polnisch der Hochschule Reutlingen erhält der Studierende von

der Uniwersytet iagielloiski den Absctduss Dyplom Ucencjacki.

§ 16 lnkrafttreten/Übergangsregelungen

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
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Studierende des Bachelor-Studiengangs International Management deutsch-polnisch,
die ab dem Wintersemester 2022/2023 ihr Studium beginnen. Allen anderen
Studierenden wird auf Antrag die Möglichkeit eröffnet in diese Studien- und
Prüfungsordnung zu wechseln.

Reutlingen, den 03.08.2022

Professor Dr. flendrik Brumme
Präsident

An lagen:
Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 2; Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 3; Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen
Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)
Tabelle 8: Grade Conversion Table
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Tabelle 1: Pftichtmodule beim Start an der HochschuLe Reutlingen
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Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen

Bei der Wahl der Wahlpflichtrnodule in der ersten Studienhälfte an der Hochschule Reutlingen
sind die Anforderungen von § 4, Absatz 6 zu beachten. Es muss mindestens eines der
folgenden Wahlpflichtmodule gewählt werden: „Projektmanagement“ oder Lean
Management“.
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Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
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Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

Bei der Wahl der Wahlpflichtmodule in der zweiten Studienhälfte an der Hochschule
Reutlingen sind die Anforderungen von § 4, Absatz 7 zu beachten. Es muss mindestens eines
der folgenden Wahlpflichtmodule gewählt werden; „Lean Enterprise Management oder
..Leadership.
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5 4 50 ISt US Dmb& PA

5 4 30 ISt US I)aIndi KL2 9

‚._‚.i-i--i-2_-±i-i KLI-VA

5 4 90 50 US CautIich PS 9

5 4 90 50 ISP D.ubdi PS 9

5 4 90 50 II Caubdi MaPA 9

5 4 90 156 US Caulson PS

5 4 90 150 US‘? D.ulucs PS 9

——— KLIIPA

5 d 90 150 US Daulort, KL2 9

5 4 90 ‚SO US DauIsdi KLIPA 9

5 d 30 150 US EngSod, KLI‘PA 9

5 4 90 ISt bSu? DeuI,di KLIWA 9

5 4 90 ‚50 US D.uls& Kl.l‘VA 9

5 4 90 150 US Deulont, KI.IIPA 9

5 4 90 ‚so US DauI,ch (12 9

KLOPA 9

5 4 90 ‚50 US EngSud, KLI/PA 9

5 4 90 150 US/P D,ulach PS 9
5 4 90 150 USuP D.ubch PA 9

5 4 90 150 US D.uIoch PS 9

5 4 90 150 US D,uisch KL2 9

5 5 5 4 90 150 US
D,uIocS/

KL1IPA
-----------__

5 4 90 950 US D,ulscb FA g

5 4 90 050 US 0.u?,ch PA 9

5 4 90 160 US O.uaisch PA 9

5 5 5 4 90 ‚50 US
D.uacS/

KLI‘PA 9ch__

5 4 90 150 US Oe/a‘sch PS

5 5 & 4 30 In
D,ubcs,,

GiPS 9
-----------__

5 4 90 lOt US Da.s&, KLIPA 9

5 4 90 ISt In Ds,bd, KLIPA 9

I_LZ1LLI1 KU.1‘A 9

5 5 5 4 90 ISt ISP D.iSd, PS 9

5 5 5 4 90 ISt ISP Caulsta PS 9

5 4 90 lOt US Caund, CA“4 9

5 4 90 ISt ISP C.utd, PS 9

5 4 90 ISt US Engksoi PS 9

5 4 70-90 ISt Englata PS 9

I_2LL±I
5 4 90 iSt US D.uSdi C2 9

5 4 90 160 US DauIod, 512

5 4 90 ‚50 US D.ulad, PS 9

5 4 90 150 US EnoIlact, PA

5 4 90 150 US Senuan PS 9
5 4 90 150 5 Engu,di PS 9

5 4 90 150 US D.uludi PS g

5 4 90 155 USOC Dau?sd, 5L2,CA g

25 20 450 750
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Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz

K0mmunika5oMtshIg,e‘n und

lnte,ssitjr&Ie Kompeienzil

wdlsIapo1rscm/Cornmunicacns 3 2 63 90 US Polnisch (LitA
Sdhs ard biffircut‘s 0ompetece 1: -

Business Poiish

Kommuniksbonstahigkeiten und
inteilsultirelle Kvmpetsnclil -

Wrtschsfepoln,sch (Zelnkau 32)1
3 2 60 9Q US Polnisch KLI/CA 9Communicstlons atils and Intercultiral

Competence III Business PcIish (E,dt
Lehel 62)
Kommunikslonstähigkeiten und
interkulsusIie Kowpetenz 1 -

Wrtschaltsdeulsch icommunications 4 4 BD 120 US Deulsch KL2/CA g
Skills sind lnlercultu,sl Competence 1 -

Business Gennan

(oIn,nunkS5on,t&hsgkesn sind

innedss1tsreile Konipetenz9 -

Vmcu,sttsdeutd, /Comrnunics,cns 3 2 60 90 US Deutsch KLIiCA
Skills ans lnterculouml Competence II -

Business Garnes,

Korsmunksson,Mhigkeian una
Inteesulsumile Kompetenz III -

Wttsd1aisdeuIsu1telni-,eauC1i:
3 2 60 90 US Deutsch KLlrCACcmrsunicatons Skills snd intercuilurar

Competenca UI - Business Seimen Och

Lese 0 II
Kommunilsatlcn,tshigkeiten und — —

Interkultirelle Kompetenz
W,Ischsfssdeutach /Communlca5on SkIls 5 4 90 150 US Deutsch KL2/CA 9
sind Interculhiral Competence - Business
Gens, sn
Kcmmunikstonstshigksilen und

Interkulturslle Kompetenz

kMflschsttsdeutsd, - B1 / Communication 5 4 BD 150 US Deutsch
St/us and linteicuitural Competence -

Business Geimsn- 01
Kommunikaoo—,tan-gke;:en una
htersulture e Kcrnetrz
Wrtsdiahdejtss, - 01-1 / 5 4 90 150 US Deutsch
Communicator Sklus eid lntercuusurst
Compessnce - Business Germsn -61-1

Kommunssaacnslst;g-sesten und

nterku:LeIle Kcmpetenz.

Y.icachatmoactsch - 95-2/ 5 4 90 150 US Deutsch
Communication Stils end Interculnural

Competence - Business Sannen - 0,2

Kcmmunikatonstahsgkeiten und
Inse/sulturelle Kompetenz -

Wlrtschattsdeussch B2/Commurmication 5 4 90 100 US Deutsch
St/us and lntercuttursl Competsncs -

Business Gemsen- 02
Kommunskatisnslähugkeiten und

Inteskuilusefle Kompetenz -

Wtslschattsdeutsch - Cl / Communicason 5 4 90 550 US Deutsch
Stille ard inlerculsurat Compelence -

Bustess Genan.C1

Kommun kston,tahsgkesten w-d

sltssfrjLrete Kompetenz

rsdnsttsdeu1scis -02 iCommunicaton 5 4 90 153 US Deutsch
Still, snd Insercuitural Comoesence
Business Sannen - C2

tte,kulturelie Kcmoetencl -

Wrts&attepatnisch /Ccn‘municalio-ts
Stils end frtterc-.dwrsl Ccrcpeten:e 5-

Business Possen
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Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen

Zweite Wirlschaftssprache
Wirtschaffstranzösisch )Zielniveau Cl)!
Second Business Language - Business
Frenoh (Et Letel Cli

Zwe:te Wlschatissorat,e -

Wrtscna‘tsen0isch / Sesond Bjs.ness
Lan2uage - Business Er.g!.sh

Zwe,w Wrtschat.sspracte -

Wiflschaftsengltsh (Zietnisoau 82)!
2

Second Business Lengue9e - Business
English (Et Level B21 — — — —

Zweite Wihschaffssprache
Wirischaifsenglisch (Zielniseau Cl)!

2
Second Business Language - Business
English (Et Leswl Cl)
Zweite Wirtschaftssprache -

Wirtschaftsenglisch )Zietniveau 92) /
Second Business Lsnguege Business
English (E,dt LeeI 82)
Zweite Wirtschattssprache
Wirtschaftsenglisch {Zielnineau CI)!
Second Business Languege - Business
EngIish(E,dtLeelCl) — — — —

Zweite Wiflschaflssprache
Wlflschaftstranzösisch !Send Business 6
Language - Business Fren&
Zweite Wir.scheftsspreche
W.tc,aftsfrsnsisch l1elnuau AaBl lt
Seccr.d Business Lan;ua;e - Busiress
Frend, )Et Leset A2;Bl)
Zwe.te Wrschaftssprs:ho -

Wirlsdiaftsfrsnzösisch hie n:swau Bfh
Secona Business Language - Business
Frend, (Eät Level 81 1
Zweite Wrtschaftssprache -

Wir,sdiaftsfrsnsscn (Z:etniueau 92)1
Sond Busir.ess Lenguege - Business
Frend, tExt Leuwl 921
Zweite Wrtschaissprache -

Winschahstrensisch (Zielniveau Cl) /
Second Business Languege - Business
French )E‘dt Level Cl)
Zweite Wiflscheflssprache -

Wirtschaflsfranzösisch )Zietniwau Bl lt
Second Business Langusge - Business
French lEt Level 81)
Zweite Wirtschaftssprsche -

Wirlschaftstrenzösisch (Zielnitwau 82) /
Second Business Lsnguege - Business
French hEidt Lose) 92)

2 3D 60 US Englisch KU/CA

2 3D 60 US Englisch KL1/CA

2 CD 90 Us Englisch KLI/CA

2 60 90 US Engtisch KL1/CA

8 60 160 US Frenslsch KLI/CA 9

4 30 90 US F‘anrsisch KLI,CA

4 3D 90 US Frsnflsis Ll CA

4 3D 90 Us Frar.s:td, K_1!DA

4 3D 90 L/5 Fransisth KLI/CA

4 30 90 US Fransisch KL1/CA

4 30 OD US Fransisch KLI/CA

3 4 3D 90 US Fnansisch KL1/CA
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Zweite Wlrtschettssprache -

Wirtschefisspanisch (Second Business
Language -Business Spaniss
Zweite Wisch&tsso‘acne -

Vtnsch&lsspan;scfl )ienieeai 41)

Seond Bus ness Laiguage - Business
SDar,jsh IE: Leet 41)

Zweite Wirtschahssprsche
Wirlschaftschinesisch )ietnisesu 81))
Second Business Langusge -Business
Chinese )Et Lese) 81)

6 60 180 US Spanisch KL1/CA 9

Zwe;ffi Wi1tschassprache -

Wirsschsftssssnisch )Zielnisesu P2))

SecDnd Busi9ess Lsnguage - Business
Scsnisn IEat Lesel 42)
Zwete Wr.scflaftsspract.o -

Wirnlsftss;anisch Lelniseau 81)1
Second Business Languege - Business
Sanish (Eat Lesel 81)
Zweite Wihschehssprache
WirlschshsspanLsch (Zielniseau 82))
Second Business Lsnguege - Business
Spanlsh (Et Lesel B2)
Zweite Wirtschahsspreche -

Wirtschshsspanisch (Zielniseau Cl))
Second Business Langusgo Business
Spanish (Eidt Lese) Cl)
Zweite Wirlschaftssprsche -

Wirtschaftsspanisch (Ziotnivesu 42) /
Second Business Lsngusgs Business
Spanlsh )E,dt Lesel 42)
Zweite Wirtschsftssprsche -

Wirtscheftsspsnisch )Zelnivesu 81))
Second Business Languege - Business
Spenish)EidtLeselBl) — — — —

Zweite Wirtschettssprsche -

Winschattsspenisch )Zielniveau 82))
Second Business Lsn;ua;e - Business
Soanisn tExt Lesel 32)
Zwe te W:rtsdnahssp,s:he -

Wirwaftssoan:sd Øeiniwsu Cl))
Seccr.d Business Lsrguage - Bus :ness
Spanish tExt Lese‘ CI)
Zweite Wiflschsftssprache -

Wirenahsdninesisdn /Seccnd Business 6
Lenguage - Business Glinese
Zwei:e Wrtschehssprscne -

W.nsd-.shsdnnessch (Ziein mau Alt)
Sewno Business Lsnguege - Business
Cn,ese (Eict Lesel Alt
Zweite Wirtschaftssprache -

WJ,tschaflschinesisch (Zieln)ueau 42))

Second Business Languspe - Business
Chinese (E,dt LeseI 42)
Zweite Wirtschsttssprscbe -

Wirtschsftschinesisch )Zislniueau 81))
Second Business Lsngusge - Business
ChineselEidlLeuel 81)
Zweite Wiflschsffssprsche
Wirlschsftschinesisch )Zielniseau 42))
Second Business Langusge - Business
Chinese )Eidt Lesel 42)

4 3D 90 US Spsniscn KL1ICA

4 30 90 US Speris Ll/DA

4 33 90 US Spsnisdl KLIrA

4 30 90 US Spanisch KLI)CA

4 30 90 US Spanisch KLI)CA

4 30 90 US Spanisch KL1)CA

4 30 90 US Spsnisch KL1ICA

4 30 90 US Spanisch KLIICA

4 30 90 US Spanisch KL1ICA

9 80 180 US %tercar.n KLICA 9

4 33 90 US ndar:n KL1tA

4 30 90 US Mandarin KLICA

4 30 90 US Mandarn KLICA

4 30 90 US Mandsrin KU/CA

3 4 30 90 US Mendarin KLI/CA
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Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)

Version 2.1 agreed upon 8 March 2018, in effect starting with the academic year
2018/2019

Eas EC[S
First half (Years 1 and 2) credits Second half (Years 3 and 4) credits

Core content 1 (Ccl) Core content 2 (CC2)

Internship (INT1) 5 Internship (INT2) 20

Quantitative Methods (aM) 10 Strategy (STR) 10

Economics (ECO) 10 International Economics / International Business (IE) 10

Introduction to Business (Bus) 5 Final Project (PRO) 10

Organisational Behavior (OB) 5 Ethics (ETH) 5

Marketing (MAR) 10 HR (HR)

Finance (FIN) 10 Production & Operations Management (POM) 5

Accounting (ACC) 10

Communications/languages (CL) 10

International Studies/business (IST) 5

Total core courses 80 Total core courses 65

Core electives (CE)

Entrepreneurship (ENT) 5

Business Analytics (BAL) 5

MlS/ Information Management (MIS) 5

15

Regional basket 1 (RB1) 40 Regional basket 2 (RB2) 55

Regional basket besides core electives 40

Total first half 120 Total second half 120
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Tabelle 8: Grade Conversion Table

Grade Conversion between JU and ESS grades

JU ESB

5,0 1,0

5,0 1,1

4,9 1,2

4,8 1,3

4,7 1,4

4,7 1,5

4,6 1,6

4,5 1,7

4,4 1,8

4,4 1,9

4,3 2,0

4,3 2,1

4,2 2,2

4,1 2,3

4,1 2,4

4,0 2,5

JU ESB

3,9 2,6

3,9 2,7

3,8 2,8

3,7 2,9

3,7 3,0

3,6 3,1

3,5 3,2

3,4 3,3

3,4 3,4

3,3 3,5

3,3 3,6

3,2 3,7

3,1 3,8

3,1 3,9

3,0 4,0

2,0 5,0

German scale:
1,0 — 1,3 (excellent); 1,4 — 2.0 (very good); 2,1 — 2,7 (good); 2,8 — 3,5 (satisfactory); 3,6 — 4,0
(sufficient); 4,1 — 5,0 (tau)
1,0 — 1,3 (exzellent); 1,4 — 2.0 (sehr gut); 2,1 — 2,7 (gut); 2,8 — 3,5 (befriedigend); 3,6 — 4,0(
ausreichend); 4,1— 5,0 (nicht ausreichend)

How to use the table to convert single grades
The table contains (at least) one column tor the grading scheme of each partner institution. Ta convert
a grade x from institution A to the corresponding grade y in the scheme of institution R, in principle, one
only has to locate x in the column corresponding to Institution A and find y in the same row in the
column corresponding to institution B.

lt the correspondence is not unique, we always take the converted grade that is in favor of the student.

How to use the table to convert grade point averages
lt would be impractical to include all possible average grades since this would blow up the conversion
table. lnstead, GPAs are converted by using linear interpolation.
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Fachspezifische StuPrO BSc IM deutsch-mexikanisch

Amtliche Bekanntmachung 33/2022
- Hochschule Reutlingen

Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für

den Bachelor-Studiengang International

Management deutsch-mexikanisch

Stand: 03.08.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr.9 des Gesetzes über die
Hochschulen in Baden.Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Neufassung vom
01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022
5. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und
Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule
Reutlingen am 22.07.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der
Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

Dieser grundständige Bachelorstudiengang qualifiziert die Studierenden für

internationale Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller

Branchen und in Organisationen. Drei Ziele stehen dabei im Fokus:

• Berufsqualifizierung mittels einer internationalen, generalistischen sowie

praxisorientierten BWL-Ausbildung bei gleichzeitiger Förderung der

Persönlichkeitsentwicklung („employability“),

• Ermutigung zu extracurricularen studentischen Aktivitäten und sozialem

Engagement („democratic citizenship“),

• Vorbereitung auf ein potentielles (wissenschaftliches) Master- sowie

Promotionsstudium, u.a. durch die Befähigung zum selbständigen

wissenschaftlichen Arbeiten (,‚academic competences“).

§ 2 Abschluss / Regelstudienzeit
Der grundständige Studiengang mit dem Abschlussgrad B.Sc. umfasst eine
Regelstudienzeit von acht Semestern, von denen vier an der Hochschule Reutlingen
und Vier an der mexikanischen Partnerhochschule studiert werden, die in § 3, Absatz
1 definiert ist. In dieser Zeit erwerben die Studierenden 240 ECTS-Leistungspunkte.

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang wird von der ESB Business School der Hochschule Reutlingen
gemeinsam mit der mexikanischen Partnerhochschule Universidad de las
Amäricas Puebla (UDLAP) in Puebla, Mexiko, durchgeführt, die beide Mitglied
im Konsortium International Partnership of Business Schools (IPBS) sind.

——‚flhI•It•I(IIl.fl —.— .—..—

1
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(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen umfasst 240 ECTS
Leistungspunkte, von denen 120 ECTS-Leistungspunkte an der ESB Business
School der Hochschule Reutlingen und 120 ECTS-Leistungspunkte an der
mexikanischen Partnerhochschule erworben werden.

(3) Der Studiengang enthält in dem Studienabschnitt, der an der Hochschule
Reutlingen verbracht wird, in den Semestern 3 bzw. 6 ein praktisches
Studiensemester, das Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. das Modul
Pflichtpraktikum II.

(4) Im ersten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 15 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Im zweiten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 25 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Wahlpflichtmodule aus den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang werden nicht in
jedem Jahr angeboten. Weitere, nicht in den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang
aufgeführte Wahlpflichtmodule können durch Beschluss des
Prüfu ngsausschusses angeboten werden. Zusätzliche Wahlpflichtmodule
können als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht in die Berechnung
der Abschlussnote eingeht. Die Wahl der Wahlpflichtmodule erfolgt vor
Vorlesungsbeginn. Unter Berücksichtigung der Präferenzen der Studierenden
werden Plätze in den Wahlpflichtmodulen nach deren Verfügbarkeit zugeteilt.
Es besteht kein Anspruch darauf, ein bestimmtes Wahlpflichtmodul wählen zu
können.

(5) Alle Studierenden verbringen vier Semester an der in § 3, Absatz 1 festgelegten
mexikanischen Partnerhochschule. Der Aufenthalt an der Partnerhochschule
umfasst auch ein verpflichtendes Praktikum.

(6) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für den jeweiligen
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen, d.h., die Semester 1 bis 4 bzw.
die SemesterS bis 8, ist in den Tabellen 1 (Pflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 2 (Wahlpflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 3 (Pflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen) ‚ 4 (Wahlpflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen),
5 (Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz) und
6 (Wahlpflichtmodule Sprachen) im Anhang geregelt.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Das Modul Pflichtpraktikum 1 im 3. Semester darf in der Regel nur begonnen
werden, wenn die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 besucht
wurde.
Das Modul Pflichtpraktikum II darf nur begonnen werden, wenn das Modul
Leistungen beim Partner, 1. Hälfte erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem
muss die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung II besucht worden
sein.
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(2) Für Studierende, die von der mexikanischen Partnerhochschule aufgenommen
werden, darf das Modul Bachelorarbeit in der Regel nur begonnen werden,
wenn das Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte bestanden ist und das
Modul Pflichtpraktikum II bis auf die Veranstaltung
Pflichtpraktikumsnachbereitung II abgeschlossen wurde.
Für Studierende, die von der Hochschule Reutlingen aufgenommen werden und
die damit die zweite Studienhälfte in Mexiko verbringen, darf das Modul
Bachelorarbeit, das von der Hochschule Reutlingen aus betreut wird, nur
begonnen werden, wenn der erste Studienabschnitt (Semester 1 bis 4)
erfolgreich erbracht wurde und alle von der mexikanischen Partnerhochschule
für das 5. und 6. Semester vorgeschriebenen Studien- und Prüfungsleistungen
erbracht worden sind.

(3) Der zweite Studienabschnitt kann nur dann angetreten werden, wenn der erste
Studienabschnit erfolgreich erbracht wurde. In Ausnahmefällen kann der
Prüfungsausschuss bei Nichtbestehen einer Modulprüfung in Abstimmung mit
der Partnerhochschule den Beginn des zweiten Studienabschnitts genehmigen.

§ 5 Zwischenprüfung

Bis zum Ende des vierten Fachsemesters müssen Studierende, die ihr Studium in
Reutlingen beginnen, erfolgreich die Zwischenprüfung gemäß §3 (4) der allgemeinen
Studien- und Prüfungsordnung abgelegt haben, für die alle Studien und
Prüfungsleistungen erbracht werden müssen, die in den Pflichtmodulen des ersten
und zweiten Semesters gemäß Tabelle 1 vorgesehen sind.

§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen

Für jedes Modul wird in den Tabellen 1 bis 6 im Anhang festgelegt, welche Art und
Form der Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung vorgesehen ist und welchen Umfang diese hat.

§ 7 Jahresprinzip, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen

(1) Alle Pflichtmodulprüfungen eines Studienjahres müssen bestanden sein, um
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen zu dürfen. Mögliche Ausnahmen regelt § 8.

(2) Der Prüfungszeitraum für die Klausuren in Pflichtmodulen wird vom
Prüfungsausschuss in Abstimmung mit der Partnerhochschule festgelegt und
spätestens drei Wochen nach Vorlesungsbeginn in hochschulüblicher Weise
bekannt gemacht. Der Prüfungsplan mit den Terminen der einzelnen
Pflichtmodulklausuren wird von dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden
festgelegt und spätestens drei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums in
hochschulüblicher Weise bekannt gemacht. Prüfungstermine in
Wahlpflichtmodulen und Prüfungstermine in Pflichtmodulen, die nicht in
Klausurform abgelegt werden, werden vom Prüfenden spätestens drei Wochen
nach Vorlesungsbeginn festgesetzt und in hochschulüblicher Weise bekannt
gemacht.
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(3) Alle Studierenden sollen an den für ihr Semester festgelegten Prüfungen
teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer Prüfungsleistung
festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als nicht bestandene
Prüfungsteilnahme, sofern nicht triftige Gründe für das Versäumnis vorliegen.
Die Prüfungsleistung wird in diesem Fall mit „nicht bestanden“ bewertet.

(4) Triftige Gründe für ein Versäumnis oder einen Rücktritt müssen dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der IMX Studiengänge unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit haben
Studierende unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der die
Gründe und die voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit hervorgehen
(eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist dazu nicht ausreichend). Über die
Anerkennung der vorgebrachten Gründe entscheidet der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als triftig anerkannt, so gilt
die Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die Entscheidung ist der bzw.
dem Studierenden mitzuteilen.

(5) Die Nachholprüfungen für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin
versäumt und dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden,
finden im nächsten gemäß den Absätzen (6) oder (7) festgesetzten
Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen statt. Die Absätze (3), (4) und
(5) gelten auch für Nachholprüfungen.

(6) Ein Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen für nichtbestandene
Prüfungen wird vom Prüfungsausschuss zusammen mit dem Prüfungszeitraum
festgelegt und bekannt gemacht. Die erste Wiederholung einer Prüfung erfolgt
in der Regel im Juli nach dem Prüfungstermin der nichtbestandenen Prüfung.
Eine Ausnahme bilden Wiederholungsprüfungen zu Prüfungen des 5.
Semesters, die in der Regel während des Prüfungszeitraums des folgenden
Sommersemesters stattfinden. Wiederholungsprüfungen können auch in
abweichender Prüfungsform stattfinden. Art und Zeitpunkt der
Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise spätestens eine
Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze (3), (4) und (5)
gelten auch für Wiederholungsprüfungen.

(7) Alle Studierenden erhalten vor Ende eines Studienjahres die Gelegenheit, alle
ihnen offenstehenden Wiederholungsmöglichkeiten auszuschöpfen, damit sie
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen können. Entsprechende Termine werden durch den
Prüfungsausschussvorsitzenden bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende
festgelegt und per Aushang bekannt gemacht. Sollte es unmöglich sein, alle
Wiederholungsmöglichkeiten vor Beginn des folgenden Wintersemesters
auszuschöpfen, da angesetzte Termine aus triftigen Gründen versäumt wurden,
entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen. In der Regel
nehmen die Studierenden dann an den entsprechenden Modulprüfungen im
folgenden akademischen Jahr teil. Es gelten analog die Reglungen in §8(2).

§ 8 Abweichungen vom Jahresprinzip und den Voraussetzungen nach §4

(1) Studierende können sich dafür entscheiden, ihnen noch offenstehende
Wiederholungsprüfungen in das nächste akademische Jahr zu verschieben.
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Dies ist dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden spätestens fünf
Arbeitstage vor dem Termin der Wiederholungsprüfung mitzuteilen, für deren
Verschiebung sie sich entschieden haben. Von dieser Regelung ausgenommen
sind Wiederholungsprüfungen in den Modulen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz.

(2) Der Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung ist in der Regel der
nächste Prüfungstermin in dem Modul. Falls wegen der Form der
Prüfungsleistung und den Gegebenheiten des Stundenplans eine Teilnahme an
der Prüfung in dem Modul im Wiederholungsjahr nicht möglich ist, ist der
Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung der erste
Wiederholungsprüfungstermin des Moduls gemäß § 7 (6).

§ 9 Praktisches Studiensemester

Das Pflichtpraktikum 1 bzw. das Pflichtpraktikum II im Studienabschnitt an der

Hochschule Reutlingen findet in der Regel in einem Unternehmen im deutsch
sprachigen Raum statt. Die Dauer beträgt zwischen 20 und 26 Arbeitswochen. Für
das Modul Pflichtpraktikum 1 und das Modul Pflichtpraktikum II werden jeweils 24
ECTS Leistungspunkte vergeben. Zur Vorbereitung muss die Veranstaltung

Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 bzw. Pflichtpraktikumsvorbereitung II im Semester vor
dem Praktikum besucht werden. Zur Nachbereitung muss zu Beginn des auf das
Praktikum folgenden Semesters die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung 1
bzw. Pflichtpraktikumsnachbereitung II besucht werden, in deren Rahmen die
Modulprüfung abgelegt wird.

An der mexikanischen Partnerhochschule wird ebenfalls ein Praktikum absolviert;
dieses soll in der Regel im Land der Partnerhochschule oder zumindest im
entsprechenden Sprachraum stattfinden. Für dieses Praktikum werden 24 ECTS

Leistungs-punkte im Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. im Modul Pflichtpraktikum II
vergeben.

§ 10 Studienabschnitt an der Partnerhochschule

(1) Innerhalb des Studiengangs muss ein zweijähriger Studienabschnitt an der in
§ 3, Absatz 1 festgelegten mexikanischen Partnerhochschule absolviert
werden.

(2) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und
Prüfungsordnung der Partnerhochschule. In der sogenannten Agreed module
structure, die im Netzwerk der International Partnership of Business Schools
(IPBS) festgelegt wurde (vgl. Tabelle 7 im Anhang) und auch mit den
Partnerhochschulen vereinbart ist, die diesem Netzwerk nicht angehören, ist
die Grundstruktur der im Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die
konkrete Ausgestaltung wird laufend abgestimmt, sodass die an der
Partnerhochschule erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen
zusammengefasst in ein Modul eingehen.
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(3) Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die ersten vier
Semester, heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte, für das 96
ECTS-Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule
erreichten Durchschnittsnote bewertet werden.
Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die Semester 5 bis 8,
heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 2. Hälfte, für das 84 ECTS
Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule erreichten
Durchschnittsnote bewertet werden. Zusätzlich wird in diesem Falle das Modul
Bachelorarbeit mit 12 ECTS-Leistungspunkten anerkannt und mit der Note der
Bachelorarbeit bewertet, die an der Partnerhochschule verfasst wurde.

(4) Falls die Partnerhochschule selbst keine Durchschnittsnote für den
Studienabschnitt berechnet, wird aus den an der Partnerhochschule
absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen eine mit den dort erworbenen
Credits gewichtete Durchschnittsnote berechnet und in das an der Hochschule
Reutlingen verwendete Notensystem umgerechnet. Alle Notenumrechnungen
werden gemäß der mit der Partnerhochschule vereinbarten
Umrechnungstabelle (siehe Tabelle 8 im Anhang) vorgenommen. Die
Umrechnung der Noten obliegt dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden.

§ 11 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache für den Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen ist

grundsätzlich Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module können in

englischer Sprache abgehalten werden. Die Vorlesungssprache der Module

Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III sowie des
Wahlpflichtmoduls Zweite Wirtschaftssprache ist die jeweils gelehrte Sprache.

§ 12 Kommunikationsfähigkeit und Sprachen

(1) Alle Studierenden, die den ersten Studienabschnitt (Semester 1 bis 4) an der
Hochschule Reutlingen verbringen, müssen die Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III absolvieren.

(2) Studierende, die von der Hochschule Reutlingen aufgenommen wurden,
belegen die Veranstaltungen Wirtschaftsspanisch 1 bis III.

(3) Studierende müssen die Wahlpflichtmodule Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch absolvieren. Erreichen Studierende im Einstufungstest zum
Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprachel: Wirtschaftsenglisch, der zu
Vorlesungsbeginn der 1. Semesters durchgeführt wird, eine Note von
mindestens 1,2, können Sie auf Antrag von der Verpflichtung befreit werden,
das Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch wählen
zu müssen. Sie können dann folgende Wahlpflichtmodule aus dem Bereich
zweite Wirtschaftssprache wählen: Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsfranzösisch oder Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftschinesisch
(Mandarin).

(4) Zu Beginn der Vorlesungszeit des ersten Semesters nehmen alle Studierenden,
die eine zweite Wirtschaftssprache als Wahlpflichtmodul gewählt haben, an
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einem Einstufungstest teil, auf dessen Basis entschieden wird, welchem Niveau
gemäß dem europäischen Referenzrahmen sie zugeordnet werden. Im zweiten
Semester rücken die Studierenden jeweils in die nächsthöhere angebotene
Niveaustufe auf. In den Wahlpflichtmodulen Zweite Wirtschaftssprache 1:
Wirtschaftsenglisch und Zweite Wirtschaftssprache II: Wirtschaftsenglisch kann
der bzw. die Modulverantwortliche auf Basis der Leistungen im Vorsemester
und in Absprache mit den Dozenten bzw. Dozentinnen auch entscheiden, dass
Studierende in ein höheres Niveau wechseln.

(5) Studierende, die ihren zweiten Studienabschnitt (Semester 5 bis 8) an der
Hochschule Reutlingen verbringen und von der mexikanischen
Partnerhochschule aufgenommen wurden, müssen im 5. Semester das
Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) absolvieren. Zu Beginn der Vorlesungszeit des 5.
Semesters erfolgt ein Einstufungstest, auf dessen Basis entschieden wird,
welchem Niveau im Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz (Wirtschaftsdeutsch) gemäß dem europäischen
Referenzrahmen Studierende zugeordnet werden. Wer in diesem Test das
Niveau Cl erreicht wird von der Verpflichtung, das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) zu absolvieren befreit. Auch ohne Teilnahme am Test
befreit werden auf Antrag alle Studierenden, die in Deutschland ein
deutschsprachiges Abitur erworben haben oder in anderer geeigneter Weise
ein muttersprachliches Sprachniveau und Kenntnisse der deutschen Kultur
nachweisen können. Die Entscheidung trifft der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen.

(6) Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von maximal
6 ECTS-Leistungspunkten aus Wahlpflichtmodulen aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache in ihre Abschlussnote einbringen.

§ 13 Modul Bachelorarbeit

(1) Für die Bachelorarbeit, die zeigen soll, dass Studierende ein Problem ihrer
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher
Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 12 ECTS-Leistungspunkte
vergeben. Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 10.000 bis 15.000 Wörter im
reinen Text.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt während der Vorlesungszeit des
siebten Semesters im Dezember. Der Prüfungsausschuss legt den
letztmöglichen Anmeldetermin fest und macht ihn in hochschulüblicher Weise
bekannt. Mit dem Tag der Anmeldung beginnt die Bearbeitungszeit, die fünf
Monate beträgt.

(3) Der Studiengang kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses
vorschreiben, dass als Prüfender einer Bachelorarbeit ein Professor bzw. eine
Professorin des Studiengangs zu wählen ist. Sofern aus übergeordneten
Gründen zweckmäßig kann die Ausgabe von Bachelorarbeiten zentral über den
Studiengang gesteuert werden.

Seite 1 17



(4) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache verfasst.

(5) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfungsberechtigten bewertet, unter ihnen ist
in der Regel derjenige, der das Thema vergeben hat.

(6) Beide Prüfende bewerten die Bachelorarbeit unabhängig voneinander. Die
Gesamtnote ist das arithmetische Mittel der beiden Noten. Sollten die
Bewertungen der beiden Prüfenden für die Bachelorarbeit um zwei ganze
Noten oder mehr auseinanderliegen, bestimmt der Prüfungsausschuss einen
dritten Prüfenden, der die Bachelorarbeit bewertet. Die endgültige Note für die
Bachelorarbeit ist dann das arithmetische Mittel der Noten aller drei
Prüfenden.

§ 14 Bildung der Gesamtnote und Grade Distribution Table

(1) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung wird als mit den ECTS-Leistungspunkten
gewichteter Durchschnitt der Noten der einzelnen Module gemäß der Tabellen
1 bis 6 im Anhang ermittelt.

(1) Entsprechend §15 Absatz (5) der Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für
das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen vom 06.08.2019
wird ein gemeinsamer Grade Distribution Table für die Abschlussnote aller
Bachelor Studiengänge International Management gebildet.

§ 15 Doppelabschluss
Zusätzlich zum Abschluss Bachelor of Science im Studiengang International
Management deutsch-mexikanisch der Hochschule Reutlingen erhält der Studierende
von der Universidad de las Amricas Puebla den Abschluss Licenciatura en
Administraciön de Negocios Internacionales.

§ 16 lnkrafttreten/Übergangsregelungen
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierende des Bachelor-Studiengangs International Management deutsch
mexikanisch, die ab dem Wintersemester 2022/2023 ihr Studium beginnen. Allen
anderen Studierenden wird auf Antrag die Möglichkeit eröffnet in diese Studien- und
Prüfungsordnung zu wechseln.

Reutlingen, den 03.08.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme

Präsident
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Anlagen:
Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen
Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)
Tabelle 8: Grade Conversion Table
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Tabelle 1: P[lichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
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Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
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a 50 150 US Sosniach CiCA g

9 50 ‚80 US Mandanin Ci tA g

8 190 300 lutardanin 0%
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Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

-

Ajßenhandel / International Trade

Wrtschaftspolitk 1 Economlc Policy

Data MaMics & MIS 1/ Data Malslica & MIS 1

5 4 90 150 US KL2 9Economles Englisch

Wnagement Inlormatonssysleme Management
Informalon S(slems 1

Detenanetse 1 / Data Mal1lcs 1

Dass MaIcs 6 MIS 11/ Data

tnagernent InIormaaonsssIeme II! lanegement
Informadon S(slems II

Datenanalhse II / Dass Malyscs II

Personalmanagement/ human Resoutte
kbnagenent
Rechnungswesen und un*melwn.nakpanerung /
kcoundng and CotporatsReiaa

Rechnungswesen /kcoundng

unternehrnenslinaniernng Icotpomte Finance

&ssnagernent Kornpetenmn /Manegedal Sicilla

&achkolloquiurn Internatonales II! cofloqulum
International Malers II

6

c
=
5

5
0.

5

0

5

5
0.

&ttuioden des wissenschaldichen Ntsettens /Mediods
ot Sdenbtic Werk
Internationales Wlrtschaftrechtl Inlemedonal
BusIness Law

2 Englisch

2 Deutsch

5 4 90 150 L/S/P Englisch K12 9

2

2

5 4 90 150 L/SP Deutsch KL2

2

2

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5 4 90 150 Lii Deutsch KL2

2

2

5 4 90 150 US Deutsch PA

1 15 30 0 Deutsch

5 2 120 150 L/S Deutsch KL1 9

5 4 90 150 L Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutsch PA 9

5 2 120 150 L/Sft Deutsch PA

5 2 120 150 US Deutsch KU

3 2 60 90 US Deutsch KU

24 2 690 720 5/kV Deutsch PR/HNRE

2 1

19 0

3

Strategisches fnagernent/SfrategIc Menagernent

Unlemehmenstühtung Icorporate Management

Wflschattseehlk / Business Emics

Supplychain Management / Supply Cham
Management

Pflichtpraktikum Ii / Mandalory Intemship II

Prakskumssorbereitung II! Preparason tor ManaIDty

internship II

Ptichraktikurn II! Mandalo,y lntemshlp II

Kolloquium Ptlichlprskllkurn II / Colloquium on
Inlernahip Ii

Sachelorarbeit/ eschelor Thesis 12 0 360 360

Leistungen beim Penner. 1. HeIde /Credits eemed at
parcher unlverslt1r, Ist helf 9

Pflichtpraktikum 1 iParmerhochschule) / Mandatory
24

lntemshlp 1 (Partner unlversity)

Summe Pfllchtmodule ! Sum mandatory courses 120 24 24 25 22 43 2205 2550

Deutsch!
Thesis

Englisch
ST 9
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Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

Wissensinlensisn Unternehmen /KnoWledge Intensih.
Compenies

itueIIe Marknttngihemen / Currtnt Topics In Marketing

Spart- und Enent Matkel“rg ‚Sports spd Esents
Marketing

.lartitsnalyse / MarketMaltisis

Mar*erführung / Wand Management

Martietng-be!aw-aie-iine - Innnohstves Marketeg /
P.Ishsetng-betoa-me-iine — lnnovshse Marketing

Pentormance Markaeng / Pertonnance Marketng

Mtuelte Finanserungsenemen / Cunent Top‘cs in
Rnance

Traneaktonsberatung / Transachon M‘tisory

Werapiermanegement / tnvestmeni Management

Angewandte orametrie / /pplisd Econometrics

Rlelkomenagement/ Riss Management

Behai4orat Finance 1 BehaloraI Finance

Conholltng und Unternehmenatleuerung /

ö&negement kcounting and Management Conftol

KonmrechnungsIegung / Group /cccunöeg

MtNeIIe Themen der Wirtschaftsintormaek / Current
Tocs In Business tntormaöcs

Ptsltionnökonomie /Ptafform Ecnnomy

Systeme und Lösungen t / Systems und Satuhors

Systeme und Lösungen II / Systems und Salutions Ii

Digitalisierung und Nschhatngkeit/ Oreen trtnimaton
Systems
Lesn Enterprite Managementl Lean Enterprite
Management
Mtuelie kvieswirtschaftiche Themen! Currtnt Topics
in Economice

Umwettökonomit !Enidrormentst Economics

Wetewerbsmeorie und -potitk /Competiton Theorie
snd Poticy
Wachstum und Außenwirtscheft/Growen and
Deetopment

%tuetie Themen tm Orgsntsettonsmenagement

Organisatonsentwicklung und Change-Maragement!
Organisationel Demlopment and Charge
Management
Mduelie themen Personelmenagement/ Current
Topict Human Resource Management
Personatmanagemest? Human Rssource
Management
Orgenisetignate Transformation und Sbstegie /
g.nIsetonat Transtormaton spd Sbstegy
MttJ.IIe Themen Entepreneunhtp / Current Topios
Enfrepreneurehlp
1We9reneunshtp - Deh.tgp ysur Stsrt-up /
Eo,flpreneurehtp - Entwictse (D)etn
Stsrtup-iPro)ekl

Business Ptan Seminar/Business Ptsn Seminar

tnnovationsm.nagemenl/ Manegement cl Innovetions

Sründung cn totemet srtups /Crestng tntemet
Start-upt

Soctat Enhepreneurship / Soctal Enhepreneurship

P85- 5 um m er Sch 001

Mtuetie wirtscheftsrechticdre Themen /Current Topice
in Business Lew

Recht tOr Gründer? Law tor Founders

Nbeitsrecht tt / Lebsur Lsw

internstansies Wirtschaftsrecht? Legal Framewcrks
tsr tniernationet Manegemant
Nachhaisgkeit und Corporsta Sgciat Resposibitity/
Sustainebitity anti Carpurata Societ Responsibitity

interdiscptinärts Prctekt / tnterdtscipllnary P,oiecl

Verhendi ungstührun g / Negotatons

Leadership

Kgmmunikeennttahigkeiten und tntetkutturetie
Kompetenz - Wtrtschettsdeutsch /Communicetian
Skitit anti Intercuisural Competence - Business
Germsn

Summe Wshtptlichtmoduie / Sum etsctins

tnternseanstititrung ion Oeschattsekthqtaten /
tnternascnslintiun ot Busirees ktiiAties

£

0-

e

€
0-

5 4 90 150 US Deutsch P4

5 4 ee 150 US Deutsch KL2

5 5 5 4 90 50 US
Deutsch!

KLt/PA
Englisch

5 4 gg 150 US Deutsch PA 9

5 4 90 150 US!? Deutsch P4

5 4 gg 50 US Deutsch KL2/PA

5 4 90 150 US Deutsch P4

5 4 90 150 US)? Deutsch P4

5 4 90 150 US
Deutsch)

KLI/P4
ch__

5 4 g0 150 US Deutsch KL2

5 4 90 tSO US Deutsch KLI/P4

5 4 90 150 US Engtisch KLI/P4 9
5 4 gg 150 US)? Deutsch KLI/P4

5 4 90 tsg US Deutsch KLI/PA

5 4 90 150 US Deutsch KLI/P4

5 4 90 150 US Deutsch t(L2

5 5 5 4 90 150 US
Deutsch?

KLI/PA
ch__

5 4 90 150 US Englisch KLI/PA

5 4 90 150 US!? Deutsch P4

5 4 90 150 US)? Deutsch P4

5 4 eD 150 US Deutsch P4

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5 5 5 4 90 150 US
Deutsch?

l/P4
Englisch

5 4 go 150 US Doulsch P4

5 4 90 150 US Deutsch P4

5 4 90 150 US Deutsch P4

5 4 90 150 tJS
Englisch

KLI/PA

5 4 90 150 US Deutsch P4 0

5 5 5 4 90 150 US
Deutsch/

KLI/P4 9Englisch

5 4 go 150 US Deutsch KLI/PA

5 4 90 150 US Deutsch KLI/P4

5 5 5 4 ga 150 US
Deutsch!

KLI/PA 9Englisch

5 5 5 4 90 150 US!? Deutsch P4

5 5 5 4 90 150 US!? Deutsch P4

5 4 90 150 US Deutsch CNPA

5 4 90 150 LiEf? Deutsch P4

5 4 90 150 US EngOsch P4 9

5 4 70-90 150 Englisch P4

5 5 5 4 90 150 US
Dedtschf

KLI/P% 9Englisch

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5 4 90 150 US Deutsch P4 9

5 4 90 150 US Engösch P4 g

5 4 90 150 US Germsn P4 9

5 4 90 150 5 Engösch P4 9

5 4 90 ‚SO US Deutsch P4 9

5 4 90 150 USt Deutsch KL2/CA

25 20 459 750
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Tabelle 5: Kommunikationsfähigkejten und interkuiturelle Kompetenz

Kommunikavons,ah,gkepten und

Kompetenz.

1 - C2 / Communicsbon

Stille jod LnlerDjhjral Competence.

[yess Getman -02

Kommunlkaeon,tehigkeiten und

lntei¾ulturelte Kompetenz II -

Wto%e4pan4sd1/Cornnita,jcaucns 3 2 60 99 US Spanso, KLICA g
Skills anti Interculturst Competence II -

Business Scan.sn

Kcrnmun,kar:an,fah,gke,ren und

Inteotuituretle Kompetenz iii -

Wlntschaftsspanisch Zietniueau 02) /
3 2 60 90 US Spanisch KL//CA

Commui*atjon, Stelis and lntarcutu,rat

Competence III- Business Spsn‘sh (Stil

Le.I 82)

Kcmmun,kaslsn,fun,gke,ren und

(nterkuuturelie Kompetenz 1 -

Wlntschaftadeutach /Commun(zstons 4 4 60 120 US Deutsch KL2/CA 9
Skills and Intercultural Compelence 1 -

Business German

KommunIeatonstahgkei,en und

ntet*uIftae::e Kompetenz lt -

Wnschattsdeutacti /Ccmmunlzatons 3 2 60 90 US Deutsch KL//CA 9
Skills and Intetcuttursl Dompetonce Ii -

Business Getonan

KommuniCatiorsan 2u0:en und

Interkuitureile Komeeten: lii

V(i/achatdeu:s:n ‘fle;n-eau CI)?

Comtnunicstons SkiIts anti intancuitirat
3 2 60 90 US Deutsch XLI ‘CA

Competence III - Business German (Ettit

Leielol)

Kommun/kseons‘ähgeei,en wnd

interkulturelle Kompetenz

Vschattadeuls-ft. Ccmm-.nicflo.,9uw. 5 4 90 iso US Deutso, KL2rA g
anti intercuitural Competence - Business

Carmen

Kommunlkatcnsfäh,gkeiten und

h,temutaj,el,e Kompetenz

WIrchattadeutsch -91 / Ccnmunicat,sn 5 4 90 150 US Deutsch
Stitis a—d tntercuiturat Competence -

Business German .91

Kcmmunlkatlonsfährg/tetren und

interkulsureile Kompetenz -

Winschaftsdeulsch - 91-1 / 5 4 90 150 US Deutsas

Commun‘cati:n Skitis anti tnterDjtjrat

Competence - Business Carmen - 91-1

Kommunrnaeonstangee(ten und — —

Interkuttureile Kompetenz

Wttlschattsdeutsch - 81 -2 / 5 4 90 150 US Deutsch

Communication SiKitis anti tnternjthjrat

Competence-susir.eSs Gennen - 81-2
Kommun‘katIcnstäh,gkeirefl und

hsterkuitjre 9 Korn. ;.eterz -

Wtnschattsdeus,ct, -8210 omrnun ication 5 4 90 150 US Deutsch

Skiita and tntercutrurai Competence -

Business Gernan -82

Kommunikatzrstah3ltei,en LLid

tnterkuttureite Kompetenz

Wrschattsdeutsch-CI /Ccvmuracahon 5 90 150 US Deumc,

Skitts and tntercutturst Competence -

Business German - Cl

5 4 90 150 US Deutacn
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Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen

Zweite Wlrtsch8tlssprache -

Widsehaftsd,inesiseh (ZieIniwsu El)!
Second Business Lsngusga - Business
Chinese lE,dt Lesel Dli

Zweite Wirtschshssprache
Wirtschahsenglisch / Second Business
Language - Business English

Zweite Winschaftsspracne -

Wirtschehsenglisch Zietnieau 62) /
2

Second Business Lsn9uage - Business
Engllsh lEst Leet 821
Zweite Wirsctahsspracne -

Wir.schaftsen;tiscn 2 eln,teau CI)!
2Saccr,d Busiress Lsnguage Ojss,ess

Enlish tExt Leiei CII
Zweilo Winsdlatlssprecne -

VFir.s,ahsen;1iscn (2 elr.iveej 82)!
Secord Business Languege Bis ness
English (BEi Lewi 82i
Zwe te Wnscha.tsspracne -

Wirschahse‘g;;scti (Z etniwau Cl)!
Secono Business Lsnguage - Busr,ets
En2lish IEEI Le‘wi Cli
Zweite scheftssprale -

schattsfransitdl /Seond Business 6
Language - Business French
Zweite Wrts:hsftssprn±e -

Wins:hsftstrsnaiss:h (Zietniwsu A2El)/
Se:ond Business Lengusge Business
French (Ext Lese 42181 1
Zweite Wirtschsttssprsche -

Winschahstranslsch (Zielnisesu 81)!
Second Business Language - Business
French (Ext Leve: 81)
Zweite Wirtsc‘lsP.ssprsche -

Wrtscha‘lsf,anrsis:h (Ze:n.esu 82)!
Second Business Lenguse - Business
French (Ost Ls: B2)
Zweite Witlscnsftssprste -

W,rtschs‘sfrsnsisch (Ze 9 esu Cli
Second Business Len;us;e - Business
French lOst Lesel Cl)
Zweite Wirtaonstssprs:he -

Wrtschaisfransisch iZie 9 osu 811! —

Second Bus:ness Largjage Business
Frencn lEt Lewl 8)
Zweite W1sdshsspta:he -

Wirtscna&.strar.siscn (iein:.wau 62)!
Second Bjs.ess Largjage - Business
Frenen (Ei: Level 321
Zweite Wirtschahssprache -

Winschaftstransisch (Zietni.ieeu CI)!
Second Business Lsnguage - Business
F,ench lOst Leuel Cli
Zweite Witlschattssprache -

Winschaitschlnesisch / Second Business 6
Lsnguage - Business Chinese
Zweite Winschatlsspreche
Wirtschaftschlneslsch (ieInieau Aol
Second Business Lsnguage - Business
Chinese (E Le4el All
Zweite Wiflschaflssprsche
Wirtschsttschinesisch (Zietni,esu A2) /
Second Business Lsnguege - Business
Chinese (Etdt Lewl A2)
Zweite Wirtschafssspreche -

Wirtschshschinesisch (Zietniwsu 81)/
Second Butiness Lsnguege - Business
Chinese (Eidt Le4et 811
Zweite Wirtschattsspreche -

Wirtschshschinesisch (Zietnireau 42)!
Second Business Languege - Business
Chinese lEt Leet 42)

2 30 60 US Engtisch KL1/CA

2 33 63 US Eng1sch KLICA

2 60 90 US £ng:isch KLI/CA

2 63 99 US Enghsch KL1/CA

8 60 180 US Frantslsch KL1!CA

4 3-3 90 US Franrsisch KLI!CA

4 30 90 US Frantsisch KLI/CA

4 30 90 US Franrsisch KLI/CA

4 3-3 90 US Franrsiscn KLI/CA

4 33 90 US Feantsisch KL1iCA

4 30 90 US Franrsisch KL1/CA

4 30 90 US Fransisch KLIICA

8 60 180 US Mandsrin KLI/CA g

4 30 90 US titendarin KLI/CA

4 30 90 US Mandarin KLI/CA

4 30 90 US .landarin KL1/CA

4 30 90 US Mandarin KL1 /CA

3 30 90 US )Mndartn KL1 (CA
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Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)

Version 2.1 agreed upon 8 March 2018, in effect starting with the academic year
2018/2019

ECTS Eas
First half (Vears 1 and 2) credits Second half (Years 3 anti 4) credits

Core content 1 (Ccl) Core content2 (CC2)

lnternship (INT1) 5 Internship (INT2) 20

Quantitative Methods (QM) 10 Strategy (STR) 10

Economics (ECO) 10 International Economics / International Business (lE) 10

Introduction to Business (BUS) 5 Final Project (PRO) 10

Organisational Behavior (OB) 5 Ethics (ETH) 5

Marketing (MAR) 10 HR (HR) 5

Finance (FIN) 10 Production & Operations Management (POM) 5

Accounting (ACC) 10

Communications/languages (CL) 10

International Studies/business (IST) 5

Total core courses 80 Total core courses 65

Core electives (CE)

Entrepreneurship (ENT) 5

Business Analytics (BAL) 5

MIS! Information Management (MIS) 5

15

Regional basket 1 (RBI) 40 Regional basket 2 (R82) SS

Regional basket besides core electives 40

Total first half 120 Total second half 120
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Tabelle 8: Grade Conversion Table

Grade Conversion between UDL4P and ESB grades

r UDLAP

[ 10,0 1,0

9,9 1,1

9,8 1,2

9,7 1,3

9,6 1,4

9,5 1,5

9,4 1,6

9,3 1,7

9,2 1,8

9,1 1,9

9,0 2,0

8,9 2,1

8,9 2,2

8,8 2,3

8,8 2,4

8,7 2,5

UDLAP ESB

8,7 2,6

8,6 2,7

8,6 2,8

8,5 2,9

8,5 3,0

8,4 3,1

8,3 3,2

8,2 3,3

8,1 3,4

8,0 3,5

7,9 3,6

7,8 3,7

7,7 3,8

7,6 3,9

7,5 4,0

7,4-0 5,0

German scale:
1,0 — 1,3 (excellent); 1,4 — 2.0 (very good); 2,1 — 2,7 (good); 2,8 — 3,5 (satisfactory); 3,6 — 4,0

(sufficient); 4,1 — 5,0 (feil)
1,0 — 1,3 (exzellent); 1,4 — 2.0 (sehr gut); 2,1 — 2,7 (gut); 2,8 — 3,5 (befriedigend); 3,6 - 4,0(

ausreichend); 4,1 — 5,0 (nicht ausreichend)

llow to use the table to convert single grades

The table contains (at least) one column for the grading schere of each partner institution. To convert

a grade x from institution A to the corresponding grade y in the schere of institution 8, in principle, one

only has to locate x in the column corresponding to institution A and find y in the same row in the

column corresponding to institution 8.

lt the correspondence 5 not unique, we always take the convefted grade that is in favor of the student.

How to use the table to conveft grade point averages

lt would be impractical to include all possible average grades since this would blow up the conversion

table. lnstead, OPAS are converted by using linear interpolation.
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Fachspezifische StuPrO BSc IM deutsch-englisch

Amtliche Bekanntmachung 34/2022 Hochschule Reutlingen
Reutlingen universitv

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für

den Bachelor-Studiengang International

Management deutsch-englisch

Stand: 03.08.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr.9 des Gesetzes über die
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Neufassung vom
01.04.2014 (GBl. 5. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022
5. 1.2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und
Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule
Reutlingen am 22.07.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der
Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022 zugestimmt.

1 Ziel

Dieser grundständige Bachelorstudiengang qualifiziert die Studierenden für

internationale Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller

Branchen und in Organisationen. Drei Ziele stehen dabei im Fokus:

• Berufsqualifizierung mittels einer internationalen, generalistischen sowie

praxisorientierten BWL-Ausbildung bei gleichzeitiger Förderung der

Persönlichkeitsentwicklung („employability“),

• Ermutigung zu extracurricularen studentischen Aktivitäten und sozialem

Engagement (democratic citizenship“),

• Vorbereitung auf ein potentielles (wissenschaftliches) Master- sowie

Promotionsstudium, u.a. durch die Befähigung zum selbständigen

wissenschaftlichen Arbeiten (,‚academic competences).

§
2 Abschluss/ Regelstudienzeit

Der grundständige Studiengang mit dem Abschlussgrad B.Sc. umfasst eine
Regelstudienzeit von acht Semestern, von denen vier an der Hochschule Reutlingen
und vier an der englischen Partnerhochschule studiert werden, die in § 3, Absatz 1
definiert ist. In dieser Zeit erwerben die Studierenden 240 ECTS-Leistungspunkte.

§
3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang wird von der ESB Business School der Hochschule Reutlingen
gemeinsam mit der englischen Partnerhochschule Lancaster University (LUMS),
Lancaster, Großbritannien, durchgeführt, die beide Mitglied im Ronsortium
International Partnership of Business Schools (IPBS) sind.

_____=.—

-

—‘ —

1

1 — = = . — — — — —

_______________________________________________________________________________________________
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(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen umfasst 240 ECTS
Leistungspunkte, von denen 120 ECTS-Leistungspunkte an der ESB Business
School der Hochschule Reutlingen und 120 ECTS-Leistungspunkte an der
englischen Partnerhochschule erworben werden.

(3) Der Studiengang enthält in dem Studienabschnitt, der an der Hochschule
Reutlingen verbracht wird, in den Semestern 3 bzw. 6 ein praktisches
Studiensemester, das Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. das Modul
Pflichtpraktikum II.

(4) Im ersten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 15 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Im zweiten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 25 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Wahlpflichtmodule aus den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang werden nicht in
jedem Jahr angeboten. Weitere, nicht in den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang
aufgeführte Wahlpflichtmodule können durch Beschluss des
Prüfungsaussch usses angeboten werden. Zusätzliche Wahlpflichtmod ule
können als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht in die Berechnung
der Abschlussnote eingeht. Die Wahl der Wahlpflichtmodule erfolgt vor
Vorlesungsbeginn. Unter Berücksichtigung der Präferenzen der Studierenden
werden Plätze in den Wahlpflichtmodulen nach deren Verfügbarkeit zugeteilt.
Es besteht kein Anspruch darauf, ein bestimmtes Wahlpflichtmodul wählen zu
können.

(5) Alle Studierenden verbringen vier Semester an der in § 3, Absatz 1 festgelegten
englischen Partnerhochschule. Der Aufenthalt an der Partnerhochschule
umfasst auch ein verpflichtendes Praktikum.

(6) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für den jeweiligen
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen, d.h. die Semester 1 bis 4 bzw.
die Semester 5 bis 8, ist in den Tabellen 1 (Pflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 2 (Wahlpflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 3 (Pflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 4 (Wahlpflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen),
5 (Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz) und
6 (Wahlpflichtmodule Sprachen) im Anhang geregelt.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Das Modul Pflichtpraktikum 1 im 3. Semester darf in der Regel nur begonnen
werden, wenn die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 besucht
wurde.
Das Modul Pflichtpraktikum II darf nur begonnen werden, wenn das Modul
Leistungen beim Partner, 1. Hälfte erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem
muss die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung II besucht worden
sein.
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(2) Das Modul Bachelorarbeit darf in der Regel nur begonnen werden, wenn das
Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte bestanden ist und das Modul
Pflichtpraktikum II bis auf die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung II
abgeschlossen wurde.

(3) Der zweite Studienabschnitt kann nur dann angetreten werden, wenn der erste
Studienabschnitt erfolgreich erbracht wurde. In Ausnahmefällen kann der
Prüfungsausschuss bei Nichtbestehen einer Modulprüfung in Abstimmung mit
der Partnerhochschule den Beginn des zweiten Studienabschnitts genehmigen.

§ 5 Zwischenprüfung

Bis zum Ende des vierten Fachsemesters müssen Studierende, die ihr Studium in
Reutlingen beginnen, erfolgreich die Zwischenprüfung gemäß §3 (4) der allgemeinen
Studien- und Prüfungsordnung abgelegt haben, für die alle Studien und
Prüfungsleistungen erbracht werden müssen, die in den Pflichtmodulen des ersten
und zweiten Semesters gemäß Tabelle 1 vorgesehen sind.

§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen

Für jedes Modul wird in den Tabellen 1 bis 6 im Anhang festgelegt, welche Art und
Form der Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung vorgesehen ist und welchen Umfang diese hat.

§ 7 Jahresprinzip, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen

(1) Alle Pflichtmodulprüfungen eines Studienjahres müssen bestanden sein, um
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen zu dürfen. Mögliche Ausnahmen regelt § 8.

(2) Der Prüfungszeitraum für die Klausuren in Pflichtmodulen wird vom
Prüfungsausschuss in Abstimmung mit der Partnerhochschule festgelegt und
spätestens drei Wochen nach Vorlesungsbeginn in hochschulüblicher Weise
bekannt gemacht. Der Prüfungsplan mit den Terminen der einzelnen
Pflichtmodulklausuren wird von dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden
festgelegt und spätestens drei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums in
hochschulüblicher Weise bekannt gemacht. Prüfungstermine in
Wahlpflichtmodulen und Prüfungstermine in Pflichtmodulen, die nicht in
Klausurform abgelegt werden, werden vom Prüfenden spätestens drei Wochen
nach Vorlesungsbeginn festgesetzt und in hochschulüblicher Weise bekannt
gemacht.

(3) Alle Studierenden sollen an den für ihr Semester festgelegten Prüfungen
teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer Prüfungsleistung
festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als nicht bestandene
Prüfungsteilnahme, sofern nicht triftige Gründe für das Versäumnis vorliegen.
Die Prüfungsleistung wird in diesem Fall mit „nicht bestanden“ bewertet.
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(4) Triftige Gründe für ein Versäumnis oder einen Rücktritt müssen dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der MX Studiengänge unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit haben
Studierende unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der die
Gründe und die voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit hervorgehen
(eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist dazu nicht ausreichend). Uber die
Anerkennung der vorgebrachten Gründe entscheidet der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als triftig anerkannt, so gilt
die Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die Entscheidung ist der bzw.
dem Studierenden mitzuteilen.

(5) Die Nachholprüfungen für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin
versäumt und dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden,
finden im nächsten gemäß den Absätzen (6) oder (7) festgesetzten
Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen stall. Die Absätze (3), (4) und
(5) gelten auch für Nachholprüfungen.

(6) Ein Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen für nichtbestandene
Prüfungen wird vom Prüfungsausschuss zusammen mit dem Prüfungszeitraum
festgelegt und bekannt gemacht. Die erste Wiederholung einer Prüfung erfolgt
in der Regel im Juli nach dem Prüfungstermin der nichtbestandenen Prüfung.
Eine Ausnahme bilden Wiederholungsprüfungen zu Prüfungen des 5.
Semesters, die in der Regel während des Prüfungszeitraums des folgenden
Sommersemesters stattfinden. Wiederholungsprüfungen können auch in
abweichender Prüfungsform stattfinden. Art und Zeitpunkt der
Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise spätestens eine
Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze (3), (4) und (5)
gelten auch für Wiederholungsprüfungen.

(7) Alle Studierenden erhalten vor Ende eines Studienjahres die Gelegenheit, alle
ihnen offenstehenden Wiederholungsmöglichkeiten auszuschöpfen, damit sie
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen können. Entsprechende Termine werden durch den
Prüfungsausschussvorsitzenden bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende
festgelegt und per Aushang bekannt gemacht. Sollte es unmöglich sein, alle
Wiederholungsmöglichkeiten vor Beginn des folgenden Wintersemesters
auszuschöpfen, da angesetzte Termine aus triftigen Gründen versäumt wurden,
entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen. In der Regel
nehmen die Studierenden dann an den entsprechenden Modulprüfungen im
folgenden akademischen Jahr teil. Es gelten analog die Reglungen in §8(2).

§ 8 Abweichungen vom Jahresprinzip und den Voraussetzungen nach §4

(1) Studierende können sich dafür entscheiden, ihnen noch offenstehende
Wiederholungsprüfungen in das nächste akademische Jahr zu verschieben,
Dies ist dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden spätestens fünf
Arbeitstage vor dem Termin der Wiederholungsprüfung mitzuteilen, für deren
Verschiebung sie sich entschieden haben. Von dieser Regelung ausgenommen
sind Wiederholungsprüfungen in den Modulen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz.
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(2) Der Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung ist in der Regel der
nächste Prüfungstermin in dem Modul. Falls wegen der Form der
Prüfungsleistung und den Gegebenheiten des Stundenplans eine Teilnahme an
der Prüfung in dem Modul im Wiederholungsjahr nicht möglich ist, ist der
Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung der erste
Wiederholungsprüfungstermin des Moduls gemäß § 7 (6).

§ 9 Praktisches Studiensemester

Das Pflichtpraktikum 1 bzw. das Pflichtpraktikum II im Studienabschnitt an der
Hochschule Reutlingen findet in der Regel in einem Unternehmen im deutsch
sprachigen Raum statt. Die Dauer beträgt zwischen 20 und 26 Arbeitswochen. Für
das Modul Pflichtpraktikum 1 und das Modul Pflichtpraktikum II werden jeweils 24
ECTS Leistungspunkte vergeben. Zur Vorbereitung muss die Veranstaltung

Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 bzw. Pflichtpraktikumsvorbereitung II im Semester vor
dem Praktikum besucht werden. Zur Nachbereitung muss zu Beginn des auf das
Praktikum folgenden Semesters die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung 1
bzw. Pflichtpraktikumsnachbereitung II besucht werden, in deren Rahmen die
Modulprüfung abgelegt wird.

An der englischen Partnerhochschule wird ebenfalls ein Praktikum absolviert; dieses

soll in der Regel im Land der Partnerhochschule oder zumindest im entsprechenden
Sprachraum stattfinden. Für dieses Praktikum werden 24 ECTS-Leistungspunkte im
Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. im Modul Pflichtpraktikum II vergeben.

§ 10 Studienabschnitt an der Partnerhochschule

(1) Innerhalb des Studiengangs muss ein zweijähriger Studienabschnitt an der in
§ 3, Absatz 1 festgelegten englischen Partnerhochschule absolviert werden.

(2) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und
Prüfungsordnung der Partnerhochschule. In der sogenannten Agreed module
structure, die im Netzwerk der International Partnership of Business Schools
(IPBS) festgelegt wurde (vgl. Tabelle 7 im Anhang) und auch mit den
Partnerhochschulen vereinbart ist, die diesem Netzwerk nicht angehören, ist
die Grundstruktur der im Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die
konkrete Ausgestaltung wird laufend abgestimmt, so dass die an der
Partnerhochschule erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen
zusammengefasst in ein Modul eingehen.

(3) Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die ersten vier
Semester, heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte, für das 96
ECTS-Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule
erreichten Durchschnittsnote bewertet werden.
Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die Semester 5 bis 8,
heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 2. Hälfte, für das 84 ECTS
Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule erreichten
Durchschnittsnote bewertet werden. Zusätzlich wird in diesem Falle das Modul
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Bachelorarbeit mit 12 ECTS-Leistungspunkten anerkannt und mit der Note der
Bachelorarbeit bewertet, die an der Partnerhochschule verfasst wurde.

(4) Falls die Partnerhochschule selbst keine Durchschnittsnote für den
Studienabschnitt berechnet, wird aus den an der Partnerhochschule
absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen eine mit den dort erworbenen
Credits gewichtete Durchschnittsnote berechnet und in das an der Hochschule
Reutlingen verwendete Notensystem umgerechnet. Alle Notenumrechnungen
werden gemäß der mit der Partnerhochschule vereinbarten
Umrechnungstabelle (siehe Tabelle 8 im Anhang) vorgenommen. Die
Umrechnung der Noten obliegt dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden.

§ 11 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache für den Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen ist

grundsätzlich Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module können in

englischer Sprache abgehalten werden. Die Vorlesungssprache der Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III sowie des

Wahlpflichtmoduls Zweite Wirtschaftssprache ist die jeweils gelehrte Sprache.

§ 12 Kommunikationsfähigkeit und Sprachen

(1) Alle Studierenden, die den ersten Studienabschnitt (Semester 1 bis 4) an der
Hochschule Reutlingen verbringen, müssen die Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III absolvieren.

(2) Studierende, die von der Hochschule Reutlingen aufgenommen wurden,
belegen die Veranstaltungen Wirtschaftsenglisch 1 bis III. Studierende, die an
der Partnerhochschule aufgenommen wurden, besuchen die Veranstaltungen
Wirtschaftsdeutsch 1 bis III.

(3) Falls die tatsächliche Sprachkompetenz und die landeskulturellen Kenntnisse
es nahelegen und Studierende einen entsprechenden Antrag stellen, kann der
bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende in Abstimmung mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen entscheiden, ob Studierende die jeweils andere
Sprache belegen.

(4) Studierende können folgende Wahlpflichtmodule aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache wählen: Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsfranzösisch, Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsspanisch oder
Zweite Wirtschaftssprache : Wirtschaftschinesisch (Mandarin).

(5) Zu Beginn der Vorlesungszeit des ersten Semesters nehmen alle Studierenden,
die eine zweite Wirtschaftssprache als Wahlpflichtmodul gewählt haben, an
einem Einstufungstest teil, auf dessen Basis entschieden wird, welchem Niveau
gemäß dem europäischen Referenzrahmen sie zugeordnet werden. Im zweiten
Semester rücken die Studierenden jeweils in die nächsthöhere angebotene
Niveaustufe auf. In dem Wah lpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch kann der bzw. die Modulverantwortliche auf Basis der
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Leistungen im Vorsemester und in Absprache mit den Dozenten bzw.
Dozentinnen auch entscheiden, dass Studierende in ein höheres Niveau
wechseln.

(6) Studierende, die ihren zweiten Studienabschnitt (Semester 5 bis 8) an der
Hochschule Reutlingen verbringen und von der englischen Partnerhochschule
aufgenommen wurden, müssen im 5. Semester das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) absolvieren. Zu Beginn der Vorlesungszeit des 5.
Semesters erfolgt ein Einstufungstest, auf dessen Basis entschieden wird,
welchem Niveau im Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz (Wirtschaftsdeutsch) gemäß dem europäischen
Referenzrahmen Studierende zugeordnet werden. Wer in diesem Test das
Niveau Cl erreicht wird von der Verpflichtung, das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) zu absolvieren befreit. Auch ohne Teilnahme am Test
befreit werden auf Antrag alle Studierenden, die in Deutschland ein
deutschsprachiges Abitur erworben haben oder in anderer geeigneter Weise
ein muttersprachliches Sprachniveau und Kenntnisse der deutschen Kultur
nachweisen können. Die Entscheidung trifft der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen.

(7) Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von maximal
6 ECTS-Leistungspunkten aus Wahlpflichtmodulen aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache in ihre Abschlussnote einbringen.

§ 13 Modul Bachelorarbeit

(1) Für die Bachelorarbeit, die zeigen soll, dass Studierende ein Problem ihrer
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher
Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 12 ECTS-Leistungspunkte
vergeben. Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 10.000 bis 15.000 Wörter im
reinen Text.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt während der Vorlesungszeit des
siebten Semesters im Dezember. Der Prüfungsausschuss legt den
Ietztmöglichen Anmeldetermin fest und macht ihn in hochschulüblicher Weise
bekannt. Mit dem Tag der Anmeldung beginnt die Bearbeitungszeit, die fünf
Monate beträgt.

(3) Der Studiengang kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses
vorschreiben, dass als Prüfender einer Bachelorarbeit ein Professor bzw. eine
Professorin des Studiengangs zu wählen ist. Sofern aus übergeordneten
Gründen zweckmäßig kann die Ausgabe von Bachelorarbeiten zentral über den
Studiengang gesteuert werden.

(4) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache verfasst.
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(5) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfungsberechtigten bewertet, unter ihnen ist
in der Regel derjenige, der das Thema vergeben hat.

(6) Beide Prüfende bewerten die Bachelorarbeit unabhängig voneinander. Die
Gesamtnote ist das arithmetische Mittel der beiden Noten. Sollten die
Bewertungen der beiden Prüfenden für die Bachelorarbeit um zwei ganze
Noten oder mehr auseinanderliegen, bestimmt der Prüfungsausschuss einen
dritten Prüfenden, der die Bachelorarbeit bewertet. Die endgültige Note für die
Bachelorarbeit ist dann das arithmetische Mittel der Noten aller drei
Prüfenden.

§ 14 Bildung der Gesamtnote und Grade Distribution Table

(1) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung wird als mit den ECTS-Leistungspunkten
gewichteter Durchschnitt der Noten der einzelnen Module gemäß der Tabellen
1 bis 6 im Anhang ermittelt.

(2) Entsprechend §15 Absatz (5) der Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für
das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen vom 06.08.2019
wird ein gemeinsamer Grade Distribution Table für die Abschlussnote aller
Bachelor Studiengänge International Management gebildet.

§ 15 Doppelabschluss

Zusätzlich zum Abschluss Bachelor of Science im Studiengang International

Management deutsch-englisch der Hochschule Reutlingen erhält der Studierende von

der Lancaster University den Abschluss Bachelor of Business Administration in

International Management (German).
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§ 16 lnkrafttreten/Übergangsregelungen

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierenden des Bachelor-Studiengangs International Management deutsch-englisch,
die ab dem Wintersemester 2022/2023 ihr Studium beginnen. Allen anderen
Studierenden wird auf Antrag die Möglichkeit eröffnet in diese Studien- und
Prüfungsordnung zu wechseln.

Reutlingen, den 03.08.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme
Präsident

Anlagen:
Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen
Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)
Tabelle 8: Grade Conversion Table
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Tabelle 1: P[lichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen

Koloquiern Pflictrtprakhkum 1 / CoLloqu‘um an
Mandatorylntemship 1

3

Quanftlabve Mattoden 1 / Quanhilatiee Mamods 1 4 90 150 1/5 Deutsch KL2

Ouanhffibse Maftroden II / Orjanbtal‘e W*,ods II 5

Volkswirtschaftslehre 1 - Mkroökonomlk / Ecoeomics 1
-

Mcroeconomlcs

Volkswiflschaftslehre II. Makrookonomlk! Economics II

- Macroeccnomlcs

Grundlagen der BetriebswIrtschaftslehre /

Fundamentsis cl BusIness
Einluhrung in die Belriebswidachahslehre / Inlroduceon

tu Business

Swndla9nn des edemen Hechrungeweses /

Furdarnenlals cl Finencial kcounting

Jahresabschluss / Financlst kccunbng — — — 5

Grundlagen der Finanuerung. der lnseslilonsmchnung

5 des Internen Rechnungswesens! Fundamentale ol
Financlng, Cepital Oudgeftng & Mnu0orncnt

Accoundng

Finanaemng / Financlng

lnveaftlcnerechnurg / Capilal Budge!ng

Internes Resnungswesen / Managemcnl kcounllng

Grundlagen der Organisation] Fundarnenrala ot —

—

Otganlaaton

Organlaadonal Behaidor!Organlsafional Behaslor

Organisatan / Organlsahon

Grundlagen des Markedngs / Fundamentata ol

Marhetlng

MarketIng / Marhedng

Markftorachun g / Market Research

Marketlrg Pro1ekl!Markerlng Prolect 5

Internationale Ökcnomie & Finanzwirtschaft?

International Econumica & Finence

Internationale Kcn1unkrut74nlen und Winachahapolllk /

International Business CwIe and Economlc Poricy

Intemarlonale Finanralnachaft / International Flnance 2

Mgewandtea wiasenechafticlrsa Nbeilen In — —

—

Finanderung / Applled Raaearch in Finarce

Management Kompetenzen 1 /Managcnlal SkIlls 1 5

Management Kompetenzen II / Manageriat Skitla lt 5

Fachkotioqutum Intemaftonates II Cclloqutum

InternatIonal Manere 1

Kommunikahonstahtgkeiten und Irtelltulturelle

Kompetenz 1/ Communicatiorsa SkIlls and tntercuttural 4

Competence 1

Kornmunikationslähigkeiten und Irterkulturelle

Kompetenz II / Communicellons Skilla nnd Intercullurel 3

Compelence II

Kommunikalonstahigkeiten und lnteflnulrurelle

Kompetenz III /Ccrnrnunlcetlon Skilla and Inlercutaumt 3

Competences III

PfilchraktIkum 1 ?Mendatotytnlemahlp 1 24

Praktikumasotlsereitung 1 / Preparatiors tor Mandatoty —

— —

Intemehlp 1

Pllchraktkum 1 /Mandatoty lntemshlp 1 — — 19 —

4 90 150 Deutsch KL2

4 90 150 US Deutsch KL2

4 90 150 US Deutsch KL2

4 90 150 US Deutsch KU2 9

4 90 150 US Deutsch KL2/PA

e 120 210 US Deutsch KL2

4 90 150 US Deutsch K12

4 90 150 US Deutsch KL2

4 90 tSO P Deutsch P4

4 90 550 L Deutsch (12

2

2

2 60 90 5 Deutsch HA

4 90 150 US Deutsch P4

4 96 150 US
Deutsch!

PM<Ll
Erglisch

1 15 30 0 Deutsch

language oh
4 60 120 US Instruchon «.2/CA g

Partner
languege 0?

2 eo 90 US Instruchon KLI (CA 9
Partner

Languege oh
2 00 90 US tnstmchcn KLI (CA g

Partner

2 Cr30 720 EIlIG Destach PRMAHE

0

Lelsajngen beim Patmer. 2. Hälfte / Credlts esmed es
54

Datruar uflIvensiln. 2nd hell
PSlmktkum II (Permemochachule) /Mandatoiy

24 u
Intemahip II {ParmerunlvenlM
eaasalomtbeil (Parmemoctlachute)! Bacheloreiesis

12
(PennerunlserslM

—

Summe PflichtmodulelSum mandatorycours.a 29 25 24 27 120 67 2145 3150
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Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen

Summe Wshlpttichtmodule / Sum elecilnes

0

0

0-

0

E

0-

• Rthl tOr Sludierende In den ntht-englsch spnachlaen Studengängen eit eher hiele von 1.3 und schlachter htt 1slefurgstest.

Rioht tor Snudienerde hndaiasch-chhesiechen Studiengang, din ohne diesen btnnsMers nach 2 ahlen hen h5K3 niveau erlangen wurden

-

ietuelle Mansgementmemen / Curnant Topics in

Projektmenagemenl / Pro1ect management — — — 5

Sltanegische Themen im Intemalonalen Management? — — —

Slralegic Topics in international Management — — — —

Mswitt4ungen von politischen Risiken auf

Untemehmenuentscheidungen / Bustnese 5

implicadons of pol/leni tIsks

intemauonaie Studien? International StudIen 5

Pktueile Themen Pennonalmanagement? Current
— —

Topica In Human Resourcea Management

Mtueila Themen Entrepreneunhlp / Cunnent Topi in

Enlrepreneumhip

Business Plan Seminar/Business Plan Seminar — — — 5

Digital Entrepreneunhip/Diglal Enlneprsneurship — — — 5

IPBS-SummenSchool 5 5

Mtu&ie Themen der Wflschaftsintoemalik / Curent

To in BusIness inlonneltca — — — —

Wqlachahslnlonnsefk!Buslness Intotnnattcs — 5 — —

Mfu&Ie lMthefngliemen (Current Toplcs In Matketing 5 5

CusmmerEedence Managemant/Customer
— — —

Eedance Management

Aktuelle Finanderungsmemen (GortaRI Topica In

Fin an ca
Bank- und Versichamngnmansgement/ Banking and

lnsursnce Managemene

LeeR Management? Lean Management

Verhandlungamanagement / Management ot
—

Negotialons

Corporate Socisl Renponeib‘lin/ Cotporate Social

Reaponstbitity

Aktuelle voIkawinschahllchu Themen? Curenl Topics

in Economica

Umwettökonomte/Envlronmenlat Economics 5

Empirische eonomik!EmpidcaI Economics — — — 5

Aktuelle wiflschsttsrechhiche ThamenlCurnentToplcs

in Business Lew

Wirtschaftsrecht 1/Business Law 1 5

NbeltarechtI?LebourLawt — — —

Zweite Wtrnschaftssprache - Wiilschstssengiisch/

Second Business Language . Business EngIlsh — —

Zweite Wtrtschefesepreche - Wlnechstlsfrenzdslsch/
6

Second Businesa Lenguage - Business Frendl — —

Zweite Wtnschsftssprsche - Winschattsspanlach /
6

Second Business Lsnguege - BusIness Spenieh — —

Zweite Wenschsftssprache - Winschatlschinesiach?
6

Second Business Lengusge . Business Chlneso — —

Chinesisch lntensLv 1 & Ii Chinese Intenslne 1 & II“ 10

4 90 150 UP Deutsch KL1/PA

4 90 150 US Deutsch PA

4 90 150 US Deutsch PA

4 90 150 US Englisch PA

4 150 US
Deutsch?

KLI/PA
Englisch

4 90 150 L/S
Deutsch?

<UI/FA
Englisch

4 90 150 US? Deutsch FA

4 g0 150 US Deutsch FA

4 90 150 UP Englisch FA

4 go 150 US
Deutsch?

KL1?PA
Englisch

4 SB 150 UP Deutsch FA

4 90 150 US
Deutsch?

KLIIPA
Englisch

4 SB 150 US EngSsch FA g

4 150 uS
Deutsch!

KLI/PA
Englisch

4 90 50 US Englisch NUt/FA

4 90 150 US Deutsch KL2

4 90 150 5 EnglIsch FA

4 90 160 US Deutsch KLI/PA

4 90 150 US
Deutsch!

KLI/PA
Englisch

4 90 150 US Deutsch PA

4 90 150 US Englisch KLO

4 90 ‚60 US
Englisch

KLI/PA

4 90 150 1 Deutsch KLO

4 90 150 US Deutsch KL2

4 90 150 US Englisch KUI/GA

8 60 150 US Frensisch KLI/CA 9

8 60 160 US Spanisch KLI/CA

8 60 160 US Mandatin KLI?CA g

5 160 300 US Mandenn CA

15 12-16 210-270 450
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Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschue

V.irts:hats;01a! EcoromlcPo.cy

DMa ktalytcs 5 tdlS 1‘ Dde Nt.Itiecs & MIS 1

Management lntonrat‘onaa1steme II Managemetii
Intormaton Systems 1

Datenanalyse £/ Data Malyljcs 1

Data Nnalytics & MIS II / Data Ntatytcs 1 MS II

Management lnlormationss1sleme lt/Management

IntonmabanStietems II

Datananalyse II / Data Malsecs II

PersonaImanagemänt/Hutin Resource
tnagement

_________

Rechnungswesen und Untemetmenaflnanening /
kcounttng and Corporate Finance

Rechnungswesen / kcountng

Unternehmensfinanserung / CorpOrate Finance

Management Kompenwi/ManagerlaI Skills

Fecflkotloqu‘um Intemafloneles II /CoLloqu‘um
International Matters II
Matsoden des wtssenedlstflotien Nestens Ma‘Seods
ot 5-den?.: wo*
Innana;es W1sd,atseD1t, Inteman&esl
Business Law

Sfltagisch.es Management / Srate2i: Management

UnmmehmensuhmnØcorpo.ate Management

Wrnschattsemlk / Budneas mlcs

Supply Cham Managaient/SupptyCnain

Mantiieat

_____

Ptlfleaktkum lI/Manidetaryk,Mmetsp II

Pra)kumakvrtereItur.g e / Preparaton tor Mar.etry
tnteflshin II

P1idnmk0.num II) Ikndatory Intemahip II

Kottoqurum Pt‘chrakl,kum II! Colloqurum on
lntemshlp II

Bachelorarbelt/ Bachelor Thesis

6

0

0.

a

0
n

5-

mtemalon&e V,rts&aflst.hre‘Intemaeonal
Economl

Atßenhancel /kMma5onal T,sda

4 150 US
Deutsch)
Dnotad, KL2 g

2 Engsch

2 Deutsch

5 4 90 150 US/P Englisch KL2

5 4 90 150 US/P Deutsch «.2 9

2

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5 4 90 150 Lff Deutsch KL2

2

2

5 4 90 150 US Deutsch PA

1 15 30 C Deutsch

5 2 120 50 US Deutsch KU

5 4 90 150 1 Deutsch. FA

5 4 90 150 US Deutsch PA

5 2 120 150 USd7 Deutsch FA

5 2 120 150 US Deutsch (ui

3 2 60 90 US Deutsch KU 9

24 2 690 720 S1 Deutsch PR41AE

2

19 0

3

12 0 360 360

Leistungen beim Partie‘. 1. ReIfte / Ciadits eamed at
partierunheralty. Isihelt —

Ptlichtpraktikum 1 (Partierhochechule) / Mandatoiy
24

Intemahlp 1 Partner unlkersiF/) — — — — —

Summe Plllchimodule / Sum mendatory couraee 120 24 24 25 22 43 2206 2e50

Deuech/
Theals

EnIIech
ST
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Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhachschule

Sport- seid Bsent-&arkeang / Sports and Esern.
Merketna

Markanattos 1 Markel Metvsit

Markenfuhrung Brand Management

Mathatng-tetcw-ena-tcne
- Wnnrovlses MateIr-g

rkenr-hetow•4ne•I,qe-nnc‘asue .4a,asrg

Pertrmerse Mat*nir.g 2erto‘nance Makag

Ad.w&ts Ptrnanse.ungsontnen Ctrant Tno,c at

Ftnatce

Traosatonsbessorg Transacion ACVJ:q

Wetp.p.srmanagemen. Wr.,sknertMaragenen:

Mgewetndie Okononete Pov90 Ecor.ornercs

Rakomanagemeet Rtskltarsgement

Bahasdorst F‘nsrme. Bena‘aortt F‘na-tce

Co*olsng urna Untrnehmentsteuerung

anaoememkcownsny ar.0 ManagemeniContct

Konzanwecwturgt egang Gnom PcoUrIng

AOjette Themen csr Wtnacr,&teitosmaIe? CunerU
Topa In Business -‘tonnesco

flatdoemoko.now.te. PtsBc‘m Eonncmy

Sjetene und Losungen t/S5etelnt und Soiocns

Seien. und Lösungen tt Ss:erns und Solulont 9

DIgliatIterung und Nachhaltgkeit?Green Fntonnaflon

Lese Enmrprlae Management? Lean Entetpaae
Ianagnnt
fluSescIstwittsdnaleThenen:CarentToØcs

mEconomta

Umwettdconomie:En,rorenteqtat Econonna

Wettewettseneona und .pct‘nk?CompenonThions

sed Potty
Wachsaun std &uOer.w‘recnai Gmwt end

Desetoretent

MSjeiie Themen rt Dro trtsetonsmanagernets

Drgafttelo‘eenratkung 1: Cnargn Managenem?
Drgatssaionet Des opment ard Utage
Llanaoement

ktaete Themen P tonne managern entSurre 4
Toneca Human fleseurce P4uraeemern
Penonaianagemeett basar Ressorts
kanaq.nent
Oe7aresalon.Ie Trwtstortrason ur.c anlege
ceosrüaabonat Trartatormaton and Sta°agy
Misele Themen Enteorenewsh. Curre-: nope,
Enflpreneumhlp

Ennpreneumh‘p Deuetop tour Stanup,
Ennpreneumhlp Enweickle tD)eLn
tStartuotProtekt

BusIness Plan Seminar ?Buslness Plan Seminar

tnnosanonsmsnagamenl etragamart ot Innovatont

Grundur g sen Internet Stant-upa /Cteatng tnterret
Stan-ups

SocIat Enueprensinhlp ?Soctst Entsepreneurahtp

IPBSSumrner Scheel

Mijetta wttlachattarechticbe Themen / CurrentToptct
In Business Las

Recht tor Gründer 1 Las tot Founders

Nhettstecht lt / L abour L es lt

tntetnasonetes Wtrbchansrechu Legal Frameworka
tot International Maragement
Nachhatagket und Co,porate Soctat Respoetbttt)
Sustatrabltityend Co,porate Sociat Responetbltlly

Interdis dplinäret Projekt? tnssrdlsotpttnary Projeol

Verhandlungtffihwng / Negotefions

Leadernhip

Kommuntkanonstlrtgkeiten und Interkutsurelle
Kompetenz - Wtrtschaftsdeutsch / Communlcaaon
Stillt tod tntercultural Competence - Business
German

5

0

0

c

€
0

tnternatenalteleeun9 ton Geacaiansakttoluten/
tnrnatonaTlzaton ei Bualnaaa ctsdUet

Wtaeenelntansee Unternehmen / Knowledge Mten.t.
Cern panlea

Meuette M.rtieengmemen fCurent Topice In Marketing

5 4 90 150 L‘S Deutsch PA 9

5 4 90 150 US Deutsch K12 9

5 5 5 4 90 ‚50 L?S
Deutsch?

KLIFA 9
------__

5 4 90 150 US Deutsch PA 9

5 4 90 ‚50 US? Deutsch PA 9

5 3 90 ‚50 US Deutsch KL2?FA

5 4 90 ‚50 US Oetflcrt PA g

5 4 90 ‚50 US? Oetflcn PA

5 5 5 4 90 150 US
Legt och

Ku/FA 9

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5 4 90 150 US Deutsch KLt/FA 9

5 — 4 90 150 US Enge och KLtPA 9

5 4 90 150 US,? Deutsch KL‘PA 9

5 d 90 ‚50 US Deutsch KLtPA 9

5 3 90 150 LS Deutsch KLt?PA

5 4 90 150 US Deutsch KL2 9

5 5 5 4 90 150 US
Deutsch:

KLtPA

5 4 90 150 US Enscn KLtPA 9

5 4 90 150 USJP Deutsch PA 9

5 4 90 150 US? Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5554 90 150 US K/FA 9

5 4 90 150 US Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutsch FA 9

_IIL 50 KPA

5 4 90 150 US Deutsch 0A

_LLI 150 USfl KJ?A

5 4 99 50 US Deutsch K.1?A 9

5 4 91 50 1/5 Deutstet KJEA g

I_IIII tSC KtFA 9

5 5 5 4 90 150 US,? Deutsch FA

5 5 5 4 90 150 US‘? Deutsch FA

5 4 90 50 US Deutsch CA/FA

5 4 90 tSO US,? Deutsch FA

5 4 90 150 US Englisch FA

5 4 7090 t 50 Engltich FA

5 5 5 4 90 50 US
Deutsch,

KLIFA 0flrh

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5 4 90 50 US Deutsch KL2

5 4 90 50 US Deutsch PA 0

5 4 90 150 US Engtsch FA 9

5 4 90 150 5 Getman FA g

5 4 90 tSO 5 EngtIsch PA 0

5 4 90 150 US Deutsch FA

5 4 90 150 US‘S Detflch KLOCA 0

Summe Wahtptttchtmodute 1 Sum electthes 25 20 450 750
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Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz

Kcmmun‘katcnstahigeten und
interkutturelle Korn petenz II -

Wirtschahsenglisch /Communication, 3 2 60 90 US Englisch KLI)CA
SiiIs and :nter&j:ural Competence II -

Business Eng. sh
Kommunomtcnstar;igieten und
ntersuiturefle Kornoetenz iii -

w:nschahsengsst,(zenau Cl)!
. 3 2 EV Oij L: cngscti KL1iA gCoenmuniXns 9uiis and 1tarcuttura

Competence iii - Business Engllsh tExt
LeseiCl)
Kommun)sationstahigkeiten und
inlerkulturelle Kompetenz 1 -

W‘rtschaftsdeutsch / Communicationa 4 4 60 120 US Deutsch KL2/CA
Skilts and Intercultural Competence 1 -

Business German
Kommunikationstahigkeiten und
interkulturefle Kompetenz tt -

Winschattsdeutsch /Communications 3 2 60 90 US Deutsch KL1/CA g
Skills and Intercutturat Competence 1-
Business German
KommunikaHonstähigkeiten und
tnterkuhuraile Kompetenz lt -

Wtflschaftsdeutsch (Zielniueau CI)!
3 2 60 90 US Deutsch KLI/CA 9Communtaaflons Skilts snd tntercutturat

Competence itt -Business Germsn )Edt
Leust Cl)
Kommunlkal:onst&i.gketen und
tnterkutturette <cm petenz -

Wirtschaftsdeutsch !Conmunicstion Sits 5 4 90 150 US Deutsch KL2!CA g
end Interojiturat Conpetence - Business
Gern an
Kommunikat cnstähigee;ten uro
tnterkutturette Kompetenz -

Wrrtsrnaftsdoutsd- -01 /Comrnunicat ort 5 4 90 150 US Deuiscn
Skitis and hterct:tjrat Competence -

Business German -

<ommunikat;cnstah‘gee san und
tnteru-1uratte Korn ps:enz -

Wirtscnahsdeuts:h - 81-1 / 5 4 9C 15 US Deutscn
Comm uniostson Skilis and intercutturat
Competence - Business German -81-1
Kommunikationsfähigkeiten und

Interkulturette Korn potenz -

Wirtschahsdeutsch - 81-2/ 5 4 90 150 US Deutsch
Comm unicstion Skilts and tnterculturat
Competence - Business German - 81-2

Kommunikationstäbigkeiten und
Interkulturette Korn petenz -

Wiilschahsdeutsch -82 /Ccmmunicstion 5 4 90 150 US Deutsch
Sktits and Intercultural Cern petence -

Business Germ an -82
Kommunikatsonstäbsgkeiten und
interkuiturette Korn petenz -

Wsrlschshsdeutsch - Cl /Comrnunicat,on 5 4 90 150 US Deutsch
Skitis and intercuttural Competence -

Business German - Cl

Kornmunskatsonstähtgkeitnn und
tnterkutturelle Kompetenz -

Wrtschahsdeuts - C2 /Cornmunioanon 5 4 93 150 US Deutsch
Sk.ts ard tn:ercuttra! Ccmpeterte -

Business Garman - C2

Komm uniketionsl6higkeiten und
interkufturetle Kompetenz t -

sdisftsengtisch !Communitahons 4

Skitis snd kMerntr tirat Conpience 1-

Business Eng:sh

4 60 120 En9 scn KL2!CA 9

Sette 14118



Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen

Zweite Wirtschaftssprache -

Wiflschaftsspanisch )Zieiniveau Cl)?
Second Business Language Business
Spanish )Eidt Le4i Cl)

Wirtschaftstranzäsisch / Second Business
Language - Business French
Zweite Wirtschaftssprache -

Wi,tschahstranzsLsch )Zelniveau A2/Bl )/
Second Business Language - Business
Freneh )E,dt Level .42181
Zweite Wiilschaftssprache -

Wirtschaftstranzöslsch )Zielniveau Bl) /
Second Business Language - Business
French )E,dt Level 01)
Zweite Wirtschaftssprache
Wiflschaftstranzsisch )Zietniveau 02)?
Second Business Language - Business
French )Et Lenet B2)
Zweite Wirtschaftsspracbe
Wirlschaftstranzösisch )Zieiniveau CI)!
Second Business Language - Business
Fnench )Etdt Lene) Cl)
Zweite Widschaftsspracbe -

Wirlschaftstranaösisch (Zieiniveau B1)!
Second Business Language - Business
French )EtdtLenei 81)
Zweite Wirtschaftssprache -

Wirlschattstranzösisch )Zielniveau 82)?
Second Business Language - Business
French )Etdt Lene) 82)
Zweite Wirtschaftssprache -

Wirlschaftstranzbsisch (Zie)nineau Cl)?
Second Business Language Business
F,ench (Eid) Level Cl)
Zweite Wiflschsftssprache -

Wlrtschahsspanisch / Second Business 6
Language - Business Spanish
Zweite Wirlschattssprache -

Wirtschaftsspanisch (Zielniveau Al /
Second Business Language - Business
Spanish (Etdt Lene) Al)
Zweite Wirtschaftssprache -

Wirtschahsspanisch (Zielninsau .42)!
Second Business Language - Business
Spanish (Eidt Lenet .42)
Zweite Wirtschahssprache
Wirtschattsspanisch (Zietniveau Bl (1
Second Business Language - Business
Spanish (E‘dt Lenel 81)
Zweite Wiilschaftssprache -

Wirtschaftsspanisch (Zielniveau B2)!
Second Business Language - Business
Spanish (Eidt Level 82)
Zweite Wiilschaftssprache -

Wirtscheftsspaniscb (Zietniveau Cl)!
Second Business Language - Business
Spanish (Etät Lenwt Cl)
Zweite Wirtschafisspracbe
Wirtschafisspanisch (Zietnineau .42)?
Second Business Language - Business
Spanish )Eidt Leitet .42)
Zweite Wiflschafisspracbe
Winschafisspanisch (Zielnineau 81) /
Second Business Language - Business
Spanish (Etdt Lene) B1)
Zweite Wirtschsftsspracha -

Winschahsspanisch )Zietnineau B2) /
Second Business Language - Business
Spanish )Etdt Lene) 82)

4 30 90 US Frantsisch KLI/CA

4 30 90 US Fransisch KU/CA

4 3D 90 Us Fransisch KL1/CA

4 3D 90 US Fransisch KL1/CA

4 30 90 LIS Fransisch KLI/CA

4 30 90 US Fransisch KL1ICA

4 30 90 US Fransisch KL1ICA

8 60 180 uS Spanisch KU/CA 9

4 30 90 US Spanisch KU/CA

4 3D 90 US Spanisch KL1/CA

4 30 90 US Spanisch KL1/CA

4 30 90 US Spanisch KLI/CA

4 30 90 US Spanisch KL1/CA

4 30 90 US Spanisch KL1!CA

4 30 90 US Spanisch KL1/CA

4 3D 90 US Spanisch KU/CA

3 4 30 90 US Spanisch KLI/CA
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Zweite Wirlschaffssprache
Wirlschaftsehinesisch (Zielniveau 911/
Second Business Language - Business
Chinese (Et Leei Bl)
Zweite Wirtscheftssprscbe
Wirlschaftschinesisch (Zielnineau A21/
Second Business Language - Business
Chinese (Etdt Leei A2)

4 30 90 Us Mandarin KL1ICA

4 30 90 US Mandarin KL1ICA

4 3D 90 US Mandarin KU/CA

4 30 00 US Mandarin KL1/CA

Zweite Wtftschaftssprache
Wthschaftsd,lnesisch / Second Business 6 8 60 180 US Mandarin KLI/CA
Language - Business Chinese

________ ________ ________ __________ ___________ ____________

Zweite Wirtschaftssprache
Wirlschaftschinesisch Zelniesu Pl )/
Socond Business Language - Business
Chinese (Eidt Levet All

________ ________ _______ __________ ___________ ____________

Zweite Wirtschaftsspraebe -

Wirlschaftsohinesisch (Zinlniveau A2) /
Second Business Language - Business
Chinese (6idt Level A21

________ ________ _______ __________ ___________ ____________

Zweite Wirtschsftssprscbe -

Wirlschaftschinssisch (Zielnissau 61)1
4 30 90 US Mandsrin KL1/CA

Second Business Langusge - Business
Chinese(EtdlLe8t 91)
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Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)

Version 2.1 agreed upon 8 March 2018, in effect starting with the academic year

2018/2019

Las ECTS

First half (Vears 1 and 2) credits Second half (Years 3 and 4) credits

Core content 1 (CCI) Core content 2 (CC2)

lnternship (INT1) 5 lnternship (INT2) 20

Quantitative Methods (aM) 10 Strategy (STR) 10

Economics (LCD) 10 International Economics / International Business (IE) 10

Introduction to Business (BUS) 5 Final Project (PRO) 10

Organisational Behavior (OB) 5 Ethic5 (ETH) 5

Marketing (MAR) 10 HR (HR) 5

Finance (FIN) 10 Production & Operations Management (POM) 5

Accounting (ACC) 10

Communications/languages (CL) 10

International Studies/business (IST) 5

Total rare courses 80 Total core courses 65

Core electives (CE)

Entrepreneurship (ENT) 5

Business Analytics (BAL) 5

MIS! Information Management (MIS) 5

15

Regional basket 1 (RBI) 40 Regional basket 2 (R82) 55

Regional basket besides core electives 40

Total first half 120 Total second half 120
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Tabelle 8: Grade Conversion Table

Grade Conversion between LUMS and ESB grades

LUMS LUMS ESB
percentage score

100 24,000 1,0

99 23,850 1,0

98 23,700 1,0

97 23,550 1,0

96 23,400 1,0

95 23,250 1,0

94 23,100 1,0

93 22,950 1,0

92 22,800 1,0

91 22,650 1,0

90 22,500 1,0

89 22,350 1,0

88 22,200 1,0

87 22,050 1,0

86 21,900 1,0

85 21,750 1,0

84 21,600 1,0

83 21,450 1,0

82 21,300 1,0

81 21,150 1,0

80 21,000 1,0

79 20,700 1,1

78 20,400 1,1

77 20,100 1,2

76 19,800 1,2

75 19,500 1,3

74 19,200 1,3

73 18,900 1,4

72 18,600 1,4

71 18,300 1,5

70 18,000 1,5

69 17,700 1,6

68 17,400 1,7

67 17,100 1,8

LUMS LUMS ESS
percentage score

66,66666 17,000 1,8

66 16,800 1,9

65 16,500 2,0

64 16,200 2,1

63,333333 16,000 2,1

63 15,900 2,2

62 15,600 2,3

61 15,300 2,4

60 15,000 2,5

59 14,700 2,6

58 14,400 2,7

57 14,100 2,8

56,6666666 14,000 2,8

56 13,800 2,9

55 13,500 3,0

54 13,200 3,1

53,3333333 13,000 3,1

53 12,900 3,2

52 12,600 3,3

51 12,300 3,4

50 12,000 3,5

49 11,700 3,6

48 11,400 3,6

47 11,100 3,7

46,666666 11,000 3,7

46 10,800 3,7

45 10,500 3,8

44 10,200 3,8

43,333333 10,000 3,9

43 9,900 3,9

42 9,600 3,9

41 9,300 4,0

40 9,000 4,0

39 - 0 8,775 5,0

German scale:
1,0 - 1,3 (excellent); 1,4 — 2.0 (very good); 2,1 — 2,7 (good); 2,8 — 3,5 (satisfactory); 3,6 — 4,0
(sufficient); 4,1 — 5,0 (rau)
1,0 - 1,3 (exzellent); 1,4 — 2.0 (sehr gut); 2,1 — 2.7 (gut): 2,8 — 3,5 (befriedigend); 3,6 — 4,0(
ausreichend); 4,1 — 5,0 (nicht ausreichend)

How to use the table to convert single grades
The table contains (at least) one column for the grading scheme of each partner institution. To convert
a grade x from institution A to the corresponding grade y in the scheme of institution 8, in principle, one
only has to locate x in the column correspondingto institution A and fund y in the same row in the
column correspondingto institution 8.

If the correspondence is not unique, we always take the converted grade that is in favor of the student.

How to use the table to convert grade point averages
lt would be impractical to include all possible average grades since this would blow up the conversion
table. Instead, GPAs are convefted by using linear interpolation.
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Fachspezifische StuPr0 BSc IM deutsch-italienisch

Amtliche Bekanntmachung 35/2022 Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für

den Bachelor-Studiengang International

Management deutsch-italienisch

Stand: 03.08.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes über die
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der Neufassung vom
01.04.2014 (GBl. 5. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl. 2022
5. 1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und
Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.0&2019 hat der Senat der Hochschule
Reutlingen am 22.07.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der
Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

Dieser grundständige Bachelorstudiengang qualifiziert die Studierenden für
internationale Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller

Branchen und in Organisationen. Drei Ziele stehen dabei im Fokus:

• Berufsqualifizierung mittels einer internationalen, generalistischen sowie
praxisorientierten BWL-Ausbildung bei gleichzeitiger Förderung der

Persönlichkeitsentwicklung („employability“),

• Ermutigung zu extracurricularen studentischen Aktivitäten und sozialem

Engagement („democratic citizenship“),

• Vorbereitung auf ein potentielles (wissenschaftliches) Master- sowie

Promotionsstudium, u.a. durch die Befähigung zum selbständigen

wissenschaftlichen Arbeiten (academic competences).

§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit

Der grundständige Studiengang mit dem Abschlussgrad B.Sc. umfasst eine
Regelstudienzeit Von acht Semestern, Von denen vier an der Hochschule Reutlingen
und Vier an der italienischen Partnerhochschule studiert werden, die in § 3, Absatz 1
definiert ist. In dieser Zeit erwerben die Studierenden 240 ECTS-Leistungspunkte.

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang wird von der ESB Business School der Hochschule Reutlingen
gemeinsam mit der italienischen Partnerhochschule Universitä Cattolica del
Sacro Cuore in Piacenza, Italien, durchgeführt, die beide Mitglied im
Konsortium International Partnership of Business Schools (IPBS) sind.

=. —-
— : ................. : —

1

.= =. — —— — —

___________________________________________________________________________________________
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(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Studien- und Prütungsleistungen umfasst 240 ECTS
Leistungspunkte, von denen 120 ECTS-Leistungspunkte an der ESB Business
School der Hochschule Reutlingen und 120 ECTS-Leistungspunkte an der
italienischen Partnerhochschule erworben werden.

(3) Der Studiengang enthält in dem Studienabschnitt, der an der Hochschule
Reutlingen verbracht wird, in den Semestern 3 bzw. 6 ein praktisches
Studiensemester, das Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. das Modul
Pflichtpraktikum II.

(4) Im ersten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 15 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Im zweiten Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen sind
Wahlpflichtmodule im Umfang von 25 ECTS-Leistungspunkten zu wählen.
Wahlpflichtmodule aus den Tabellen 2. 4 und 6 im Anhang werden nicht in
jedem Jahr angeboten. Weitere, nicht in den Tabellen 2, 4 und 6 im Anhang
aufgeführte Wahlpflichtmodule können durch Beschluss des
Prüfungsausschusses angeboten werden. Zusätzliche Wahlpflichtmodule
können als Zusatzfächer gewählt werden, deren Note nicht in die Berechnung
der Abschlussnote eingeht. Die Wahl der Wahlpflichtmodule erfolgt vor
Vorlesungsbeginn. Unter Berücksichtigung der Präferenzen der Studierenden
werden Plätze in den Wahlpflichtmodulen nach deren Verfügbarkeit zugeteilt.
Es besteht kein Anspruch darauf, ein bestimmtes Wahlpflichtmodul wählen zu
können.

(5) Alle Studierenden verbringen vier Semester an der in § 3, Absatz 1 festgelegten
italienischen Partnerhochschule. Der Aufenthalt an der Partnerhochschule
umfasst auch ein verpflichtendes Praktikum.

(6) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für den jeweiligen
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen, d.h. die Semester 1 bis 4 bzw.
die Semester 5 bis 8. ist in den Tabellen 1 (Pflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 2 (Wahlpflichtmodule erster
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 3 (Pflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 4 (Wahlpflichtmodule zweiter
Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen), 5 (Kommunikations
fähigkeiten und interkulturelle Kompetenz) und 6 (Wahlpflichtmodule
Sprachen) im Anhang geregelt.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Das Modul Pflichtpraktikum 1 im 3. Semester darf in der Regel nur begonnen
werden, wenn die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung 1 besucht
wurde.
Das Modul Pflichtpraktikum II darf nur begonnen werden, wenn das Modul
Leistungen beim Partner, 1. Hälfte erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem
muss die Lehrveranstaltung Pflichtpraktikumsvorbereitung II besucht worden
sein.
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(2) Das Modul Bachelorarbeit darf in der Regel nur begonnen werden, wenn das
Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte bestanden ist und das Modul
Pflichtpraktikum II bis auf die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung II
abgeschlossen wurde.

(3) Der zweite Studienabschnitt kann nur dann angetreten werden, wenn der erste
Studienabschnit erfolgreich erbracht wurde. In Ausnahmefällen kann der
Prüfungsausschuss bei Nichtbestehen einer Modulprüfung in Abstimmung mit
der Partnerhochschule den Beginn des zweiten Studienabschnitts genehmigen.

§ 5 Zwischenprüfung

Bis zum Ende des vierten Fachsemesters müssen Studierende, die ihr Studium in
Reutlingen beginnen, erfolgreich die Zwischenprüfung gemäß §3 (4) der allgemeinen
Studien- und Prüfungsordnung abgelegt haben, für die alle Studien und
Prüfungsleistungen erbracht werden müssen, die in den Pflichtmodulen des ersten
und zweiten Semesters gemäß Tabelle 1 vorgesehen sind.

§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen

Fürjedes Modul wird in den Tabellen 1 bis 6 im Anhang festgelegt, welche Art und
Form der Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung vorgesehen ist und welchen Umfang diese hat.

§ 7 Jahresprinzip, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen

(1) Alle Pflichtmodulprüfungen eines Studienjahres müssen bestanden sein, um
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen zu dürfen. Mögliche Ausnahmen regelt § 8.

(2) Der Prüfungszeitraum für die Klausuren in Pflichtmodulen wird vom
Prüfungsausschuss in Abstimmung mit der Partnerhochschule festgelegt und
spätestens drei Wochen nach Vorlesungsbeginn in hochschulüblicher Weise
bekannt gemacht. Der Prüfungsplan mit den Terminen der einzelnen
Pflichtmodulklausuren wird von dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden
festgelegt und spätestens drei Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums in
hochschulüblicher Weise bekannt gemacht. Prüfungstermine in
Wahlpflichtmodulen und Prüfungstermine in Pflichtmodulen, die nicht in
Klausurform abgelegt werden, werden vom Prüfenden spätestens drei Wochen
nach Vorlesungsbeginn festgesetzt und in hochschulüblicher Weise bekannt
gemacht.

(3) Alle Studierenden sollen an den für ihr Semester festgelegten Prüfungen
teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer Prüfungsleistung
festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als nicht bestandene
Prüfungsteilnahme, sofern nicht triftige Gründe für das Versäumnis vorliegen.
Die Prüfungsleistung wird in diesem Fall mit „nicht bestanden“ bewertet.

Seite 3118



(4) Triftige Gründe für ein Versäumnis oder einen Rücktritt müssen dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der IMX Studiengänge unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit haben
Studierende unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der die
Gründe und die voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit hervorgehen
(eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist dazu nicht ausreichend). Über die
Anerkennung der vorgebrachten Gründe entscheidet der bzw. die
Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als triftig anerkannt, so gilt
die Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die Entscheidung ist der bzw.
dem Studierenden mitzuteilen.

(5) Die Nachholprüfungen für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin
versäumt und dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden,
finden im nächsten gemäß den Absätzen (6) oder (7) festgesetzten
Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen statt. Die Absätze (3), (4) und
(5) gelten auch für Nachholprüfungen.

(6) Ein Prüfungszeitraum für Wiederholungsprüfungen für nichtbestandene
Prüfungen wird vom Prüfungsausschuss zusammen mit dem Prüfungszeitraum
festgelegt und bekannt gemacht. Die erste Wiederholung einer Prüfung erfolgt
in der Regel im Juli nach dem Prüfungstermin der nichtbestandenen Prüfung.
Eine Ausnahme bilden Wiederholungsprüfungen zu Prüfungen des 5.
Semesters, die in der Regel während des Prüfungszeitraums des folgenden
Sommersemesters stattfinden. Wiederholungsprüfungen können auch in
abweichender Prüfungsform stattfinden. Art und Zeitpunkt der
Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise spätestens eine
Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze (3), (4) und (5)
gelten auch für Wiederholungsprüfungen.

(7) Alle Studierenden erhalten vor Ende eines Studienjahres die Gelegenheit, alle
ihnen offenstehenden Wiederholungsmöglichkeiten auszuschöpfen, damit sie
an den Studien- und Prüfungsleistungen des nächsten Studienjahres
teilnehmen können. Entsprechende Termine werden durch den
Prüfungsausschussvorsitzenden bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende
festgelegt und per Aushang bekannt gemacht. Sollte es unmöglich sein, alle
Wiederholungsmöglichkeiten vor Beginn des folgenden Wintersemesters
auszuschöpfen, da angesetzte Termine aus triftigen Gründen versäumt wurden,
entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen. In der Regel
nehmen die Studierenden dann an den entsprechenden Modulprüfungen im
folgenden akademischen Jahr teil. Es gelten analog die Reglungen in §8(2).

§ 8 Abweichungen vom Jahresprinzip und den Voraussetzungen nach §4

(1) Studierende können sich dafür entscheiden, ihnen noch offenstehende
Wiederholungsprüfungen in das nächste akademische Jahr zu verschieben.
Dies ist dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden spätestens fünf
Arbeitstage vor dem Termin der Wiederholungsprüfung mitzuteilen, für deren
Verschiebung sie sich entschieden haben. Von dieser Regelung ausgenommen
sind Wiederholungsprüfungen in den Modulen Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz.
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(2) Der Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung ist in der Regel der
nächste Prüfungstermin in dem Modul. Falls wegen der Form der
Prüfungsleistung und den Gegebenheiten des Stundenplans eine Teilnahme an
der Prüfung in dem Modul im Wiederholungsjahr nicht möglich ist, ist der
Termin der verschobenen Wiederholungsprüfung der erste
Wiederholungsprüfungstermin des Moduls gemäß § 7 (6).

§ 9 Praktisches Studiensemester

Das Pflichtpraktikum 1 bzw. das Pflichtpraktikum II im Studienabschnitt an der
Hochschule Reutlingen findet in der Regel in einem Unternehmen im deutsch
sprachigen Raum statt. Die Dauer beträgt zwischen 20 und 26 Arbeitswochen. Für
das Modul Pflichtpraktikum 1 und das Modul Pflichtpraktikum II werden jeweils 24
ECTS Leistungspunkte vergeben. Zur Vorbereitung muss die Veranstaltung
Pflichtpraktikumsvorbereitung l bzw. Pflichtpraktikumsvorbereitung II im Semester vor
dem Praktikum besucht werden. Zur Nachbereitung muss zu Beginn des auf das
Praktikum folgenden Semesters die Veranstaltung Pflichtpraktikumsnachbereitung 1
bzw. Pflichtpraktikumsnachbereitung II besucht werden, in deren Rahmen die
Modulprüfung abgelegt wird.

An der italienischen Partnerhochschule wird ebenfalls ein Praktikum absolviert; dieses
soll in der Regel im Land der Partnerhochschule oder zumindest im entsprechenden
Sprachraum stattfinden. Für dieses Praktikum werden 24 ECTS-Leistungspunkte im
Modul Pflichtpraktikum 1 bzw. im Modul Pflichtpraktikum II vergeben.

§ 10 Studienabschnitt an der Partnerhochschule

(1) Innerhalb des Studiengangs muss ein zweijähriger Studienabschnitt an der in
§ 3, Absatz 1 festgelegten italienischen Partnerhochschule absolviert werden.

(2) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und
Prüfungsordnung der Partnerhochschule. In der sogenannten Agreed module
structure, die im Netzwerk der International Partnership of Business Schools
(IPBS) festgelegt wurde (vgl. Tabelle 7 im Anhang) und auch mit den
Partnerhochschulen vereinbart ist, die diesem Netzwerk nicht angehören, ist
die Grundstruktur der im Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die
konkrete Ausgestaltung wird laufend abgestimmt, so dass die an der
Partnerhochschule erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen
zusammengefasst in ein Modul eingehen.

(3) Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die ersten vier
Semester, heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 1. Hälfte, für das 96
ECTS-Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule
erreichten Durchschnittsnote bewertet werden.
Umfasst der Studienabschnitt an der Partnerhochschule die Semester 5 bis 8,
heißt dieses Modul Leistungen beim Partner, 2. Hälfte, für das 84 ECTS
Leistungspunkte angerechnet und mit der an der Partnerhochschule erreichten
Durchschnittsnote bewertet werden. Zusätzlich wird in diesem Falle das Modul
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Bachelorarbeit mit 12 ECTS-Leistungspunkten anerkannt und mit der Note der
Bachelorarbeit bewertet, die an der Partnerhochschule verfasst wurde.

(4) Falls die Partnerhochschule selbst keine Durchschnittsnote für den
Studienabschnitt berechnet, wird aus den an der Partnerhochschule
absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen eine mit den dort erworbenen
Credits gewichtete Durchschnittsnote berechnet und in das an der Hochschule
Reutlingen verwendete Notensystem umgerechnet. Alle Notenumrechnungen
werden gemäß der mit der Partnerhochschule vereinbarten
Umrechnungstabelle (siehe Tabelle 8 im Anhang) vorgenommen. Die
Umrechnung der Noten obliegt dem bzw. der Prüfungsausschussvorsitzenden.

§ 11 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache für den Studienabschnitt an der Hochschule Reutlingen ist
grundsätzlich Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module können in
englischer Sprache abgehalten werden. Die Vorlesungssprache der Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III sowie des
Wahlpflichtmoduls Zweite Wirtschaftssprache ist die jeweils gelehrte Sprache.

§ 12 Kommunikationsfähigkeit und Sprachen

(1) Alle Studierenden, die den ersten Studienabschnitt (Semester 1 bis 4) an der
Hochschule Reutlingen verbringen, müssen die Module
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz 1 bis III absolvieren.

(2) Studierende, die von der Hochschule Reutlingen aufgenommen wurden,
belegen die Veranstaltungen Wirtschaftsitalienisch 1 bis III. Studierende, die an
der italienischen Partnerhochschule aufgenommen wurden, besuchen die
Veranstaltungen Wirtschaftsdeutsch 1 bis III.

(3) Falls die tatsächliche Sprachkompetenz und die landeskulturellen Kenntnisse
es nahelegen und Studierende einen entsprechenden Antrag stellen, kann der
bzw. die Prüfungsausschussvorsitzende in Abstimmung mit dem bzw. der
Modulverantwortlichen entscheiden, ob Studierende die jeweils andere
Sprache belegen.

(4) Studierende müssen die Wahlpflichtmodule Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch absolvieren. Erreichen Studierende im Einstufungstest zum
Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschattsenglisch, der zu
Vorlesungsbeginn des 1. Semesters durchgeführt wird, eine Note von
mindestens 1,2, können Sie auf Antragvon der Verpflichtung befreit werden,
das Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsenglisch wählen
zu müssen. Sie können dann folgende Wahlpflichtmodule aus dem Bereich
zweite Wirtschaftssprache wählen: Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsfranzösisch, Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftsspanisch oder
Zweite Wirtschaftssprache: Wirtschaftschinesisch (Mandarin).

(5) Zu Beginn der Vorlesungszeit des ersten Semesters nehmen alle Studierenden,
die eine zweite Wirtschaftssprache als Wahlpflichtmodul gewählt haben, an
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einem Einstufungstest teil, auf dessen Basis entschieden wird, welchem Niveau
gemäß dem europäischen Referenzrahmen sie zugeordnet werden. Im zweiten
Semester rücken die Studierenden jeweils in die nächsthöhere angebotene
Niveaustufe auf. In dem Wahlpflichtmodul Zweite Wirtschaftssprache:
Wirtschaftsenglisch kann der bzw. die Modulverantwortliche auf Basis der
Leistungen im Vorsemester und in Absprache mit den Dozenten bzw.
Dozentinnen auch entscheiden, dass Studierende in ein höheres Niveau
wechseln.

(6) Studierende, die ihren zweiten Studienabschnitt (Semester 5 bis 8) an der
Hochschule Reutlingen verbringen und von der italienischen Partnerhochschule
aufgenommen wurden, müssen im 5. Semester das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) absolvieren. Zu Beginn der Vorlesungszeit des 5.
Semesters erfolgt ein Einstufungstest, auf dessen Basis entschieden wird,
welchem Niveau im Wahlpflichtmodul Kommunikationsfähigkeiten und
interkulturelle Kompetenz (Wirtschaftsdeutsch) gemäß dem europäischen
Referenzrahmen Studierende zugeordnet werden. Wer in diesem Test das
Niveau Cl erreicht wird von der Verpflichtung, das Wahlpflichtmodul
Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
(Wirtschaftsdeutsch) zu absolvieren befreit. Auch ohne Teilnahme am Test
befreit werden auf Antrag alle Studierenden, die in Deutschland ein
deutschsprachiges Abitur erworben haben oder in anderer geeigneter Weise
ein muttersprachliches Sprachniveau und Kenntnisse der deutschen Kultur
nachweisen können. Die Entscheidung trifft der bzw. die Prüfungsausschuss
vorsitzende in Absprache mit dem bzw. der Modulverantwortlichen.

(7) Studierende können Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von maximal
6 ECTS-Leistungspunkten aus Wahlpflichtmodulen aus dem Bereich zweite
Wirtschaftssprache in ihre Abschlussnote einbringen.

§ 13 Modul Bachelorarbeit

(1) Für die Bachelorarbeit, die zeigen soll, dass Studierende ein Problem ihrer
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher
Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 12 ECTS-Leistungspunkte
vergeben. Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 10.000 bis 15.000 Wörter im
reinen Text.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt während der Vorlesungszeit des
siebten Semesters im Dezember. Der Prüfungsausschuss legt den
letztmöglichen Anmeldetermin fest und macht ihn in hochschulüblicher Weise
bekannt. Mit dem Tag der Anmeldung beginnt die Bearbeitungszeit, die fünf
Monate beträgt.

(3) Der Studiengang kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses
vorschreiben, dass als Prüfender einer Bachelorarbeit ein Professor bzw. eine
Professorin des Studiengangs zu wählen ist. Sofern aus übergeordneten
Gründen zweckmäßig kann die Ausgabe von Bachelorarbeiten zentral über den
Studiengang gesteuert werden.
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(4) Die Bachelorarbeit wird in deutscher oder englischer Sprache verfasst.

(5) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfungsberechtigten bewertet, unter ihnen ist
in der Regel derjenige, der das Thema vergeben hat.

(6) Beide Prüfende bewerten die Bachelorarbeit unabhängig voneinander. Die
Gesamtnote ist das arithmetische Mittel der beiden Noten. Sollten die
Bewertungen der beiden Prüfenden für die Bachelorarbeit um zwei ganze
Noten oder mehr auseinanderliegen, bestimmt der Prüfungsausschuss einen
dritten Prüfenden, der die Bachelorarbeit bewertet. Die endgültige Note für die
Bachelorarbeit ist dann das arithmetische Mittel der Noten aller drei
Prüfenden.

§ 14 Bildung der Gesamtnote und Grade Distribution Table

(1) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung wird als mit den ECTS-Leistungspunkten
gewichteter Durchschnitt der Noten der einzelnen Module gemäß der Tabellen
1 bis 6 im Anhang ermittelt.

(2) Entsprechend §15 Absatz (5) der Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für
das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen vom 06.08.2019
wird ein gemeinsamer Grade Distribution Table für die Abschlussnote aller
Bachelor Studiengänge International Management gebildet.

§ 15 Doppelabschluss

Zusätzlich zum Abschluss Bachelor of Science im Studiengang International

Management deutsch-italienisch der Hochschule Reutlingen erhält der Studierende
von der Universitä Cattolica del Sacro Cuore die Abschlüsse Laurea di primo livello in
Economia Aziendale (percorso Management Internazionale) und Master Universitario

di primo livello in Management Internazionale.

§ 16 lnkrafttreten/Übergangsregelungen

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierende des Bachelor-Studiengangs International Management deutsch-
italienisch, die ab dem Wintersemester 2020/2021 ihr Studium beginnen. Allen
anderen Studierenden wird auf Antrag die Möglichkeit eröffnet in diese Studien- und
Prüfungsordnung zu wechseln.

Reutlingen, den 03.08.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme
Präsident
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Anlagen:
Tabelle 1: Pflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule
Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz
Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen
Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)
Tabelle 8: Grade Conversion Table
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Tabelle 1: PfIichtmodue beim Start an der Hochschule Reutlingen
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Tabelle 2: Wahlpflichtmodule beim Start an der Hochschule Reutlingen
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IPBSSumtrerSeiool 5 5
Pkluello Themen der Wltlschaftslnlönsiat‘k / Cutmni

5
Topios In Business Intotwauca

Wnschattsietom,atk / BusIness lnton,iatics — 5 —

Mlueiie Matltetingthemen / Cunsni Tcpics In Madselng 5 5

Customer Emerience Management! Custemer
— — —

Ewehence Management
Mtseiie F‘nsnderungstsmen 1 Currenl Tepics in

Re snea
Bank- und Verslcheningsmsnagement/ Banking and

lnsursnce Management — — —

Lean Management? Lean Management 5

Verhandiungsmanagement/Managementot
— — —

Negotadona

Corporate Seciai flesponsibiiI/Cotporate Soclat

Responsibisty — — — —

cIueiie voikswIttschateiCha Themen / Cunent Topica
in Econemla

Umweitökonomle/ErMmnmeniai Eccnomlcs — 5

Empirische Osonomik/Empihcai Ecenomica

Atujetis wittehetetachtiche Themen / Cuuent Tcpics
in Business Law

Witladiaharecht i/Bustness Law 1 5

Peb&tstechti/LaeourLawi — — —

ZweileWiitchattsapracne - Wlilschsttsengiisch/

Second Business Language - Business Engilsh — —

Zweite Wt.tchattsapracne - WflschattstraneIad,/
6

Second Business Language - Business Franch

Zweite Wtlschattsspmche - Wiflschattsspanlsch/

Seco‘id Business Lstguage - Business Spaniah — —

Zwsiie Wttchainspiame -Wttscha%crenes‘sd,/

Second Business Larguage - Buartesa Chinese — —

Chinesach rtensivl & 5 - Che-tese lnlersi-.e t & 0

E

0

0-

e

1
e
€
e
0.

r 550 UP Deutsch KLI/PA

4 90 550 US Deutsch P4

4 90 550 US Deutsch P4

i 90 150 US Englisch P4

Deutsch?
4 90 550 US KLIPA gEr.glis&.

Deutsch,
4 90 ISa US KLI‘PA gEr.gliszh

4 90 150 US? Deesch P4

4 90 150 US Deutsdi P4 g
t 90 550 Englisch P4

Deutsch!
4 90 tSD LIS KLS/PA g

Englisch
4 90 550 UV Deutsch P4

Deutsch!
4 90 t50 US KLI/PA 9Englisch

4 90 550 US Engiisch P4 9

Deutsch?4 90 150 US KLI/PA
Engilsch

4 90 150 US Englisch KLi/PA

—r 90 T fl3C Deutsch KL2 9

4 90 150 5 EnglIsch P4 9

4 90 150 US Deutsch KLI.‘PA 9

Deutsch?
4 90 150 US KLt?PA 9Englisch

4 90 150 US Deutsch P4 9
—r— 90 150 UW Englisch

- KL2 9
Deutsch?

4 90 150 US KL1IPA 9Englisch
—r— 90 150 L Deutsch KL2 9

4 90 50 US Deutsch KL2 9

4 90 50 US Englisch KLIJCA

5 80 tee US Franchsiscli KLI CA 9

5 80 80 US Spanisch KU/CA 9

6 50 lEE US Vandsen KLI/C4

W 180 BBc US Mandarn CA

Semme W.KsaichlmodaM 1 Still ebctiees 15 12-15 210-270 450
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Tabelle 3: Pflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

9rsct-stspcE5k/Econonic Pclicy

Data MeI4ics 1 .IS lt Data MaI4tcs & MS 1

Management Infotlnatlonss5steme lt Managem&it

litormabon 5hte11s 1

Datenanatae ‚ Data Mal4cs 1

DataMal(cs 1 .15 t/DaaMal6cs & MS 5

Maragemer.t :rtolnalonss5steme 1 Managemen1

l-.Iormatoq Ssterns II

catananalyse II! Data Meltca II

Personelmenagernent t human Resource
Management

_______________________

echnungswesen uno Untemehmensfinanening/

4ccounhng end Corporate Finance

n,chnungsweasn / ccnunting

Untemehmensr,nantserung /Corporata Finance

Management Kompetann t Managerlal Skills

Fachkolloqulum Inlematonale. Il/Cofloqulum

lnffimatonal Matter, II

Matsoden des wlaaenachattictten kbeitena / Me*,ods

oISdenøJcWo,1

5

0-

di

ei

h,lemaeonsl. Wlkswlrtsanaftslehre 1 :emeaonaI

EconomI

ISenhendeI tintematonal Trade

MflaKatnmtn,arecht/ b,tematonal

2 Enisct

2 Deutsch

:c 4 90 150 uS,? EnIsdi (1.2 9

2

2

5 4 90 150 US,? Deutsch KL2

2

2

5 4 90 ‚53 1.5 DtJts L2 9

5 4 90 350 Lfl Deutsi L2 g

2

2

5 4 90 150 US Deutsch PA

1 1$ 30 0 Deutsch

5 2 120 150 LIS Deutsch KLI

5 4 90 150 L Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutsch FA

5 2 120 150 1.15ff Deutsch PA

5 2 120 150 US Deutsch 1<1.1 9

3 2 60 90 US Deutsch KL1

24 2 690 720 5/kV Deutsch FR/hABE

2

19 0

3

w::he. panegemern/sategtc Manegement

bel0hing /Co.pomte Management

Whdnahet,tk /Bustness Effil
SpØy Cham panagenlent / Supply Cham

Manögament

________-

Pfftchflkfikum II‘ Mandatsiy bitemehip II

Prakumasvrteremtun9 itt Preparaton tor Manatory

lntemshtp ml

Pfllchwnktkum II) Mandato lntemshtp lt

Kolloquium Pflichrek5kum lt 1 Colloquium an

tntemshlp lt

1w15,E.chemormeaIs 12 0 360 360

Lam1ngen bar P.me. ihaIfte /Credits eamed at
ist bett

96 —

Pflldltrektkum 1 {Patamochschuce) / Mandaiary
24

Intemahlp 1 (Peetler unteersiM
u

5.snw..,Pffchtnodde/Summandato.ycows.s 120 24 24 25 22 43 2205 2350

Deutsch /
Thesis

EnaUsch
DT 9
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Tabelle 4: Wahlpflichtmodule beim Start an der Partnerhochschule

-1

kteruIyse;trketk.aIhsu

rurgi ßi.tid Ir.u0enenl

Iatheang-b.lowi. hna u-r.qcsutsu Iletketng
tad*,gatow-e,04n. - tnro‘she IMtaetng

Pwt.menci Irhotng 1 Fetnmunce tk‘ketrg

04u.Oe F.i.na.rjnpsemer, Cunrent fau m

Tnsnnktom.brfl,ng 1 Tnur•aci,n Mnao.v

Weiepitnneeni*ment/ ineemnent wtsna.tnsnt

M9ew.ndt. Ohonomfli./4p1i.d EconomeWi

Rtslkomen.9.m.nt! tii.k 9knsement

ß.h.naot.I Finencs !B.haudomi F‘nsnce

Conhotling und Untemshm•nui teuenun 9]
san.g.mentkuneng bnd h.ne ement Conhol

Konmmreohnuno.teOu Ing 1 Omup MunUng

IueIIe themen der hMt1sch&ft.tnrmaek / Current
Top/cs in Besinne IntonnaSc.

PIaUrmökonomie / Flaijom, Cccnomy

Sljstetne und Losungen lt Systeme und SoluSons 1

Systeme und Losungen“‘ Systeme und SoluSonn II

Digital‘e‘enung und Nuchhalttgkett/ Grenn Intormabon
Systeme

Leun Entetpn‘ee negementt Leer Enlerpnue
½negement
*tuelte iolkswtrtschateiche Themen / Cunent Topice
in Economics

Umweltbkonomie !nn4memental Economice

Wettiwittsuioni und poltuk/Compehhon Theorie
und Policy
Wuchstem und Auß.nwidachafl iGrowih end
Devetopmert

DJituette themen im Drg.nieab onsmunsgement

g.nieahoneen twicktunQ und Chunge-Panagement‘
0-ganleutionet Desstopmenl an d Cuange
hanugement
ethj.lte Themen P,tsonelmerugemen 1 Current

Topica Human R enoutce k&nag,m.n
P.nooehnen.gem.nt Hinan Reeounce
Ibn.genn.n
Q‘g.ni.flon&e Tr.ns btnnauon und Statsgie /

Qwna.hon.t Tr.nab,mebon ard Snategy
Mmnu. Themen EntwfSu.utah9 /CL,netttIO9lct
Enflp..n.untup
Es.flperewsh - Dntsp 5oun S‘.ii-u T
Enflptecaseseup Enteichis (D)*
ltc1Prol.to

3t.n Pan Santnn/ Business Plan S.mfruar

h,rtoon.m.neg.ment/ 1n.ge.n.nOoI tonoiadons

ion Iibittek San-ipe !esaeg bnaret

Sodal Ent.pnn.w.hc / Soda‘ Enflp.n.w.h

flS&mn.rsd,od

ft/aj.4. w4rachflr.1d.s Themen, Cwmnl Topic.
frl Bin ines. bei

Red,lmr Geondr/bw bfFotMdeis

Ab&tsmd,tU/LgoatUwN

rnwrMton.tieI.muhq/ Legst Pmsn.,eo rita
tor hitemeuenel libna9nent
Nechhetugbeit und Co.patst. Sattel R.epoetbilltj/
Seabinabltinyend Cotpatate Sadel Re.pon.lblIItu

lnb.di.Sp‘lnIe.e Proekt/ h etdleciplln.py Propicl

Veehendlunpemhnun9l Negoteuon.

Lesderahip

Rommuntkflon.tlhigkeilsn und tnterhutturelle
Kmpelen-Mttsch.lad.utschieommunicatlon
Stell. send tntsmuteuret Competence - Buninees
Gtmen‘

I.neoement
MinNe laneg.mentssem.ntCtrentTopts in

Ccmoanieu

reime ons]‘omrwug ion GeSCh&?a&kflnitsn/

Interrubonettaton ot Busineec At4ies
htsesenntntnunr.. brietrehn.nfkno.ledge kon.n.ß.

»tuete tarket‘ngmemen ?Cunnent Topica in krkettng

Ha

Sport- und Emnt-nttketentg 1 Spotts und E‘ents

US
Endfros

1cr P4

5

€

1

5 4 00 050 US Deutsch tA

5 4 00 050 US Deuiucnt KL2 g

5 5 5 4 ea tSC US KLO/FA 0

5 4 90 150 US Debtscn FA g

5 4 90 150 USF Deutsctu FA

5 4 90 50 US Deutsch KUA

5 4 90 50 US Deutsch FA

5 4 90 no USV Deutsch FA

T 4 90 50 L-S ‘Ql.PA

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5 4 90 050 US Deutete KLIIPA 9
5 4 90 1S0 US Englisch KLI‘PA

5 4 00 1 sn US,P Deutsch KLIIFA

5 4 oo i so US Deutsch KLIIFA

5 4 00 150 US Deutsch KLII/FA

5 4 90 150 US Deutsch Kt2

5 5 5 4 00 150 US
Deutsch]

KL1/FA
ch__

5 4 00 150 US Engtiech KLIIPA g
5 4 90 ISO UWP Deutsch FA

5 4 90 150 U&P Deutsch FA

5 4 00 150 US Deutsch PA

5 4 90 150 US Deutsch KL2

5 5 5 4 00 150 US
OU/

KLIPA g

5 4 00 150 US Deutsch PA

5 4 00 150 US Deutsch PA n

5 4 00 150 US Deutsch FA 9

5 5 5 4 90 150 US KLO/FA

5 4 00 150 US Deutsch PA

5 5 5 4 00 150 US KU/FA 9

5 4 90 052 US Deutsch KU-FA

5 4f tSO US Deutsch KtPA 9

90 tSD US K_‘PA g

5 5 5 4 90 t50 US? Deutsch FA

5 5 5 4 90 150 LIS? Deul.cn FA g

5 4 90 150 LS Deutsch CAPA

5 4 90 150 1/SF Deutsc, FA

5 4 90 t50 US Engisoi FA 9
5 4 70-90 050 Engiscu FA

s s 4 90 50 US
Deubcr

4L17A
Engton

— —

— 5 4 50 US KL2 9
5 4 90 50 US Deucsn KL2 9

5 4 90 050 US Deutsch P4 9

5 4 90 050 US Englisch FA

5 4 90 050 US Qermen FA g
5 4 90 050 5 Enghuch FA g

5 4 90 150 US Deutsch FA 9

5 4 90 t 50 US/C Deutsch KL2/CA 9

Sumsm. Wehtptachlmoduts ISum etecuhees 25 20 450 750
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Tabelle 5: Kommunikationsfähigkeiten und interkulturelle Kompetenz

___________________

eton und

‘tet%ui3jroiie Kosspenenul

W,rtsatiiienisch 1 Communicators
Stnd:s and lntercuojnal Ocmp.nence 1

Business tcal,ar.

Kommun‘kstonsldn,gke ten und

inte,lwIWrette KcmpeterzII

Wlrtschaflsltallenisch 1 Communlcadnne

SkLltn and Intercultural Cnmpetence II

Business Itallan

Kommunikatonsldhigkerten und

interkuiturerre Kompetenz Irr -

Wtlschattsttallenisch {Zieiniveau 52)!

Communicatrons Skills and Intercutk,rat

Competence ii - Business italian Et

1.eei 821

1 ECTSPrOS.mntsrIECTS. 1 l l l 1
1
SWS

selbst- 1 Gesamte 1 1 Prüfungs.
MuinameImsmu 1 i IstumiI Wkd1 Ikt1i nl

1 btstl

1. 2. 3 4. 5. 6.41 Seid studyTot.Iwokbsdf00t1Ftt Language neessmem

III

____

III“

__ __ __

————

4 60 520 US ha en:Scn (1.2 CA 9

2 60 90 US italienisch KLI‘CA

3 2 60 US Italienisch KL1ICA

Korn nunit onstsr,gkeiien und

interkurturetre Kornpenenzl

Wltchfldeotsdslcommnanjcatora 4 4 60 120 US Deussch KL2tA 9
and h1tarDbjtsI Competor,ce 1-

Soüwss Gesten

Kommunikadonsffihlgkeiten und

interkuiftireile kompetenzit -

Wtfschaftadeutach ICornrnunlcaticns 3 2 60 90 1.16 Deutsch KU/CA
Skilis and Intercuitural Competence II-

Business Getman

Kommunlkatlonslählgkeisen und

lntep*uttureiie Kompetenz iii
Vitlschahsdeutsch (Zelnkeeu CI)!

3 2 60 90 US Deutsch 1(1.5 ‘CAComm‘sjca,ons St.Is and hterajlbrsl

Ccsrpetence III. S.,a,ness Getman (Etdt

LetolOl)

Kommumkatonstsn,3kMn und
htstkuitjrete Kcmpete.,z

WI%dlatsdeunech!Cornmu‘ricatonSejte 5 4 90 iSa US Deurscn K2CA
md lntemuitjrai Competence Business

Go rm an

Kommuniksdonsfan9kesten und
Interkurturerle Kompetenz.
Wtlachattsdeutsch -81 / Communicatlon 5 4 90 150 US Deutsch
Skitis and Intercuitural Competence

Business German- 5
KommunikationsahiBkepten und

nterlpu.tjpere Kompetenz.
Wttschsttedeutsch .81.1! 5 4 90 550 US Deutet
Communicaton S;Os and lnterc_:tjrat

Comoeten:e . BuSiness Getman - 91-1

Kommun ka)crsat9gkepte, urC

Intepkuiit,eIie Kompetenz.
Wirtsct,afisaeusach 812‘ 5 4 90 t SO US Deutsch

Com munication St/us and intercuitural

Competence . Business German - 01-2

Knmmunlkstionstühlgksuten und

Inteskuiturelle Kompetenz.
Wlrsschsttsdeutsch -62 / Corntunication 5 4 90 150 US Deutsch
St/Itt and Intercuitural Competence
Business Genman -02

Kornrnur.pkatonstshp9ke can und

t/ierkulturetle Kcmoetenc -

Wrmt&deuscn - Cl iConmuncadon 5 4 90 150 US Deutsch

Scils and Unmr:u3jral Ccmpetence

BuepnessGenran-Cl

Kornmunika,onstan 3kenren und

Lnterkultureule Kompetenz -

Wnflschaltsdeutst - C2 lcomrnunlcason 5 4 90 150 US Deutsch
SknIIs snd Intercultural Competence

Business Germsn - C2
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Tabelle 6: Wahlpflichtmodule Sprachen

Zweite Wirtschaftssprache -

Wirtschahstranzösisch (Zietniveau CI) /
Second Business Language - Business
F,ench {Et Leeel Cl)

Zweite Wirtschaftsspracbe
Wirtschahsnnglisch 1 Second Business
Language - Business English

Zweite Wihschaftssprsche -

Wirtschaftsenglisch (Zielnivesu B2) /
2

Second Business Languege - Business
English iEt Leset 821
Zweite Wirtschsftssprsche -

Wirlschsftsenglisch (Zietniveau Cl)?
2

Second Business Language - Business
English (Et Le‘el Cli
Zweite Wirtschaftssprsche -

Winschaftsenglisch Ziotniaoau B21/
Second Business Language - Business
Engllsh lEt LeeI 82)
Zweite Wirtschsftssprache
Winschaftsenglisch (Zietniueau Cl) /
Second Business Lsnguage - Business
Engllsh Esit LeeI Cl)
Zweite Wlrtschsftssprsche -

Wlftschsftsfranzöslsch / Second Business 6
Language - Business French
Zweite Wiilschsftssprache -

Wirtschsftstranzäslsch (Zelniveau 42/611 /
Second Business Lsnguage - Business
French (Edt Level 42/91)
Zweite Wirtschaftssprache -

Wirlschsftstranzsisch (Zielniveau 61)?
Second Business Language Business
Frenoh IE,dttevelBl)
Zweite Wirtschaftssprache -

Wirtschaftsfranzösisch (Zielniveau B2)?
Second Business Language - Business
French lBt Levet B21
Zweite Wirtschaftssprache -

Widschaftsfrsnzösisch (ZieIniesu Cl)?
Second Business Lengusge - Business
French IE,dtLevel Cli
Zweite Wirtschattssprsche -

Wiflschaftstrsncäsisch (Zietniveau 81)?
Sscond Business Lsnguage - Business
French (Et Lel 91)
Zweite Wirlschaftssprache -

Wirlschahstrancäsisch (Zietniveau 62) /
Second Business Language - Business
French lEidt Le.et B2)

2 30 60 US Englisch KLI/CA

2 30 60 US Englisch KLI/CA

2 60 90 US Englisch KL1/CA

2 60 90 US Engljsch KL1 /CA

6 60 180 US Fransisch KLI/CA g

4 30 90 US Fransisch F1/CA

4 30 90 LIS Fransisch KL1/CA

4 30 90 L1S Frantsisch KLI/CA

4 30 90 US Frantsisch KLI/CA

4 30 90 LfS Frensisch KL1/CA

4 30 90 US Fransisch KL1/CA

30 90 L/S Fransisch KLI/CA
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Zweite Wirtschaftssprache -

Wirlschaftsspanisch Zielniseau A2) /

Secand Business Language - Business

Spanish (Ext Lese) A2(
Zweite Wirsschaftssprache

Wirtschaftsspanisch (Zielniseau B1 )/
Seccnd Business Language - Business

Spsnish (ExI Lesel Bl(

Zweite Winschshssprache

Winschsftsspanisch (Zielnissau 02)?

Second Business Language Business

Spanish (Eds Lese) 02)
Zweite Wirtscbaftssprsche

Winschsftsspanisch (Zielnweau Cl /

Seccnd Bus ness Langiage - Buscies 5

Span/sh lEsI Leuel Cl)

Zweite W;rlschaftsspracne -

W rnschaftsspaniscn (Zje)n sesu A2)

Setnd Bus.nass Lsngtsge - Busnes 5 —

Spanish (Et Lese) A2)
Zweite W;rlsch&tsspraaie -

W rns:hatsspan:scn Zle)n unau 01(/

Second Business Language - Bus ness

Spanish (Eidt Lesei 011
Zweite Wi‘tscflahssnrane -

W ‘ls:hs,sspanisci (Z:en vea‘j 02)!
Second Business Language - Busness

Spanisr (Eid: Leset B2)
Zweite Wirscnsftsstrsd,e -

Wtlschafr.sspanisci (ie:nseau Cl /

Second Business Language - Busiress

Spanish (Eid: Lese) Cl)

Zweite Winschahssprache -

Winsdiaftschinesisch /Second Business 6

Language - Business Chinon
Zweite Wirscnahssprache -

Wirtscnahschinesis:h )etn ‘Sau Al) /

Socond Business Language - Busiress
Chinese (E Lese: At)
Zweite Wir.schaffssprache -

Winsc,sftschiresisch (e:n:seau A2) 1 —

Second Business Lsngusge - Busiress
Chinese (Eid: Lese: 42)
Zwe.te Wir.schaftsspra:he -

Wirlslshschinesisch )le:,iseaj 01)!
Sacor,d Business Language - Business
Chinese (EidI Lese! El)

Zwe te W)nahaftsspracre -

Winschahs:ninesiscn (Ze r.:seau A2) 1

Seccnd Business Larguage Business
Chinose )Eidt Lese! A2)

4 30 90 US Spanisch ((Lt/CA

4 20 90 US Spanisch KLIICA

4 30 90 US Spanisch KLIICA

4 20 90 US Spanisch KLIICA

4 30 90 US Spanisch ((L1:CA

4 20 90 US Spanisch «ICA

4 30 90 US Spanisch (LICA

4 20 90 US Spanisch (LICA

4 20 90 US Spanisch KLI/CA

0 60 180 US Mandarin KLI (CA

4 20 30 US Vandatin KLIICA

4 30 90 US tendarin <ui/CA

4 20 90 US Vanda,in <LiCA

4 30 90 US Mandann <LIrA

Zweite Wirtschaftssprachs
W)rlschaftsspanisch / Second Business 6 0 60 180 US Spanisch KL1/CA g
Langusge - Business Spanish

________ ________ ________ __________ ___________

Zweite Wirtschaftssprache -

Wirtschshsspanlsch )Zielniseau Afl/
Secand Business Language - Business
Spsnlsh (BidI Lese) All

________ ________ ________ __________ __________

Zwe:te W:rtschaftsspracre -

Winschahscninesiscn )Zieinisoau 8))! -

3 4 30 90 L/S Mandarin KLI/CA
Secon Business Lsnguage - Business
Chinese tEst Lese) 81)
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Tabelle 7: Agreed module structure (IPBS)

Version 2.1 agreed upon 8 Maroh 2018, in effect starting with the academic year
2018/2019

Eas ECTS

First half (Vears 1 and 2) credits Second half (Vears 3 and 4) credits

Core content 1 (CCI) Core content 2 (CC2)

lnternship (INT1) 5 lnternship (INT2) 20

Quantitative Methods (QM) 10 Strategy (STR) 10

Economics (ECO) 10 International Economics / International Business (IE) 10

Introduction to Business (BUS) 5 Final Project (PRO) 10

Organisational Behavior (OB) 5 Ethics (ETH) 5

Marketing (MAR) 10 HR (HR) 5

Finance (FIN) 10 Production & Operations Management (POM) 5

Accounting (ACC) 10

Communications/languages (CL) 10

International Studies/business (IST) 5

Total core courses 80 Total core courses 65

Core electives (CE)

Entrepreneurship (ENT) 5

Business Analytics (BAL) 5

MIS/ Information Management (MIS) 5

15

Regional busket 1 (RB1) 40 Regional basket 2 (R22) 55

Regional basket besides core electives 40

Total first half 120 Total second half 120
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Tabelle 8: Grade Conversion Table

Grade Conversion between UCSC and ESS grades

UCSC ESB

30 e lode 1,0

30 1,1

30 1,2

30 1,3

29 1,4

29 1,5

28 1,6

28 1,7

27 1,8

26 1,9

26 2,0

25 2,1

25 2,2

25 2,3

24 2,4

24 2,5

UCSC ESB

24 2,6

24 2,7

23 2,8

22 2,9

21 3,0

22 3,1

22 3,2

21 3,3

21 3,4

20 3,5

19 3,6

19 3,7

18 3,8

18 3,9

18 4,0

17-0 5,0

German scale:
1,0 — 1,3 (excellent); 1,4 — 2.0 (very good); 2,1 — 2,7 (good); 2,8 — 3,5 (satisfactory); 3,6 — 4,0
(sufficient); 4.1 — 5,0 (fail)
1,0 — 1,3 (exzellent); 1,4 — 2.0 (sehr gut); 2,1 — 2,7 (gut); 2,8 — 3,5 (befriedigend); 3,6 — 4,0(
ausreichend); 4,1— 5,0 (nicht ausreichend)

How to use the table ta convert single grades
The table contains (at least) one column for the grading scheme of each partner institution. Ta conveft
a grade x from institution A to the corresponding grade y in the scheme of institution 8, in principle, one
only has to locate x in the column corresponding ta institution A and rind y in the same row in the
column corresponding to institution 8.

lt the correspondence is not unique, we always take the converted grade that is in favor of the student.

How to use the table to conveft grade point averages
lt would be impractical to include all possible average grades since this would blow up the conversion
table. lnstead, GPAs are converted by using linear interpolation.
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Amtliche Bekanntmachung 36/2022
Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den

Master-Studiengang European Management Studies mit

dem Abschluss Master of Arts (M.A.)

vom: 03.08.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes über die
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz- LHG) in der Neufassung vom 01.04.2014
(GBI. 5. 99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 2t12.2021 (GBI. 2022S. 1,2) sowie § 1
Abs. 2 Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule

Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 22.07.2022 die

nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der Präsident der Hochschule Reutlingen

hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022 zugestimmt

§1 Ziel

Der Masterstudiengang European Management Studies vermittelt Absolventinnen und
Absolventen vorwiegend nicht-ökonomischer Bachelorstudiengänge managementorientierte
fachliche und persönliche Kompetenzen, die für die qualifizierte Wahrnehmung von
Managementaufgaben und Teamfunktionen in international orientierten Unternehmen oder
anderen Organisationen erforderlich sind. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den
wirtschaftlichen, strukturellen und kulturellen Besonderheiten im deutsch-französischen
Kontext.

Die praxisintegrierende Studienstruktur zielt auf eine breitgefächerte berufliche Profilbildung in
internationalen Unternehmensfeldern. Neben Fachkenntnissen werden insbesondere auch die

folgenden Kompetenzen weiterentwickelt: Analytisches Denkvermögen, fortgeschrittene
Fremdsprachenkompetenzen, interkulturelle Kommunikation, Teamwork, Flexibilität,
Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein.

§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit

Der konsekutive Studiengang mit dem Abschlussgrad Master of Arts (M.A.) umfasst eine
Regelstudienzeit von vier Semestern im Vollzeit-Präsenzstudium. Für den erfolgreichen
Abschluss des Studiums müssen insgesamt 120 ECTS-Leistungspunkte erworben werden,
davon 60 Leistungspunkte an der Fakultät ESB Business School der Hochschule Reutlingen
und 60 Leistungspunkte an der EM Strasbourg Business School der Universit de
Strasbourg.
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§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang ist als konsekutives, anwendungsorientiertes Masterstudium
konzipiert, er wird von der Fakultät ESB Business School der Hochschule Reutlingen
gemeinsam mit der französischen Partnerhochschule Universit de Strasbourg/EM
Strasbourg Business School in Straßburg durchgeführt.

(2) Die erste Studienhälfte (1. und 2.Semester) findet an der Hochschule Reutlingen statt
und umfasst im zweiten Semester ein praktisches Studiensemester.

(3) Alle Studierenden absolvieren das 3. und 4. Semester an der französischen
Partnerhochschule Universit de Strasbourg/EM Strasbourg Business School. In dieser
zweiten Studienhälfte ist ebenso ein verpflichtender Praxisteil enthalten.

(4) Das Curriculum (die Modulstruktur) des Studiengangs ist in Tabelle 1 im Anhang
geregelt.

§ 4 Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht entsprechend §10 Abs. 3 der Allgemeinen Studien- und
Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen als Kleiner
Prüfungsausschuss‘ aus drei Mitgliedern aus dem Kreis der im M.A. European Management
Studies lehrenden Professorinnen oder Professoren der Hochschule Reutlingen.

§ 5 Praktisches Studiensemester

Das praktische Studiensemester im zweiten Semester an der Hochschule Reutlingen findet
in der Regel in einem deutschsprachigen Unternehmen statt. Die Dauer beträgt 24-26
Wochen. Über das Praktikum wird ein Praktikumsbericht verfasst und es findet eine
abschließende Praktikumspräsentation (in Präsenz oder online) statt.

An der französischen Partnerhochschule Universit de Strasbourg/EM Strasbourg Business
School wird eine ‚Apprentissage‘ oder ein praktisches Studiensemester absolviert.

§ 6 Veranstaltungssprache

Der Studiengang ist trilingual. Die Veranstaltungssprache ist in der ersten Studienhälfte in
Deutschland in der Regel Deutsch und in der zweiten Studienhälfte in Frankreich in der Regel
Französisch. Bei beiden Hochschulpartnern finden Lehrveranstaltungen auch in englischer
Sprache statt.

§ 7 Wiederholungsprüfungen

Nichtbestanden Modulprüfungen werden in einem Prüfungszeitraum für
Wiederholungsprüfungen abgelegt, der sich zeitnah an den regulären Prüfungszeitraum
anschließt. Zeitraum und Organisation der Wiederholung der Prüfungsleistungen übernimmt
der jeweils zuständige Prüfungssauschuss. Wiederholungsprüfungen können, sofern die
Prüfung nicht in der vorgegebenen Form möglich sein sollte, auch in abweichender
Prüfungsform durchgeführt werden.
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§ 8 Abschlussarbeit

Am Ende der zweiten Studienhälfte an der französischen Partnerhochschule Universite de
Strasbourg/EM Strasbourg Business School wird eine Master-Thesis (Mmoire de fin
d&udes) geschrieben. Die Master-Thesis wird in der Regel in Kooperation mit einem
Unternehmen verfasst. Mögliche Sprachen für die Master-Thesis sind Deutsch, Französisch
und Englisch.

§ 9 Bildung der Gesamtnote

(1) Für die erste Studienhälfte an der Hochschule Reutlingen wird aus den gewichteten
Modulnoten eine Durchschnittsnote berechnet. Bei dieser wird nur die erste
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Die Gewichtungen der Einzelmodule
ergeben sich aus Tabelle 1.

(2) Ebenso wird für die zweite Studienhälfte an der französischen Partnerhochschule
Universit de Strasbourg/EM Strasbourg Business School eine Durchschnittsnote
gebildet. Diese Durchschnittsnote wird kaufmännisch auf- bzw. abgerundet auf das in
Tabelle 2 aufgeführte französische Notensystem. Diese werden mittels des in Tabelle 2
dargestellten Umrechnungsschlüssels ins deutsche Notensystem umgerechnet.

(3) Die Abschlussnote wird als arithmetisches Mittel der nach den Absätzen 1 und 2
ermittelten Noten gebildet und auf eine Stelle nach dem Komma abgeschnitten.

§ 10 Doppelabschluss

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiengangs erhalten die Studierenden neben dem von
der Hochschule Reutlingen verliehenen Abschlussgrad Master of Arts zusätzlich den
korrespondierenden Master-Abschlussgrad der französischen Partnerhochschule Universit
de Strasbourg/EM Strasbourg Business School.

§ 11 lnkrafttreten/Übergangsregelungen

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierende des Masterstudiengangs European Management Studies, die ab dem
Wintersemester 2022/2023 ihr Studium beginnen.

Reutlingen, den 03.08.2022

Prof. Dr. Hendrik Brumme

Präsident
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Tabelle 1: Modulübersicht

1 SWS/ Prüfungs- Prüfungs- ECTS- Gewicht

Weekly Sprache/ form/ art/ Punkte/ 0 U

Code Modul/LV Module/ Courses contact Language i Assess- Kind ECTS-
wlf‘ofhours ment grading Credits
Module

Ml
Management und Strategie/

4 D KL2 b 5 5
Strategic Management

M2
Marketing!

4 D/E PA b 6 6
Marketing

M3
01 Enonmt/

6 DIE
KL2+

b 6 6
Financial Environment PA

M3.l
Rechnungswesen!

3 D
Accounting

M3.2
Unternehmensfinanzierung

3 D/E
Corporate Finance

Supply Cham Management und
M4 Sustainability/ Supply Cham 2 D KL1 b 3 2

Management and Sustainability

Rahmenbedingungen

M5 wirtschaftlichen Handelns/ 4 D/E KL2 b 5 5
Legal and Economic Framework

Volkswirtschaftslehre — Grundlagen
M5.1 ökonomischer Entscheidungen/ 2 E

Economic Decision Making Systems

Wirtschaftsrecht im internationalen
Kontext/

M5.2 2 D
Business Law in an International
Context

M6
Business Analytics/

4 D KL1+PA b 5 5
Business Analytics“

Business English und Intercultural

M7
Management,?

2 E/F MP b 2 2
Business English and Intercultural
Management

MB
Praktis Studiensemester/

D/F PR+PA b 28 4lnternship

Gesamt Semester 1 + 2 60 60/120
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ECTS
Gewicht der

Code Agreed Partner Modules Modulnote/
. Weight of ModuleCredits

UEI Management comptable et financier 9

UE2 Management international 9

UE3
Management commercial et des

6
equipes

UE4 Environnement de tentreprise 6 according to

partner regulations

UE
Compulsory Electives: Innovative

5+6
management topics and 15
interdisciplinary competences

Professionnalisation -

UE7 Mission en entreprise, 15
mäthodologie, et mmoire

Gesamt Semester 3 + 4 60 60/120

Legende: b=benotet/u=unbenotet/ D= Deutsch/ E=Englisch/ F=Französisch

CA= Continuous Assessment: HA= Hausarbeit: KL=Klausurarbeit; MP= Mündliche Prüfung (20 Minuten);

PA=Projektarbeit. schriftiich und Präsentation; PR= Praktikum; RE=Referat
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Tabelle 2: Notenumrechnungstabelle

Umrechnungstabelle Reutlingen

Französisch Deutsche
e Entsprechun

Note

20,0-18,0 1,0

17,5-17,9 1,1

17,1-17,4 1,2

17,0 1,3

16,6-,16,9 1,4

16,5 1,5

16,1-16,4 1,6

16 1,7

15,5-15,9 1,8

15,1-15,4 1,9

15 2,0

14,5-14,9 2,1

14,1-14,4 2,2

14 2,3

13,6-13,9 2,4

13,5 2,5

13,0-13,4 2,6

12,6-12,9 2,7

12,5 2,8

12,1-12,4 2,9

12,0 3,0

11,6-11,9 3,1

11,5 3,2

11,1-11,4 3,3

11 3,4

10,9 3,5

10,6-10,8 3,6

10,5 3,7

10,3-10,4 3,8

10,1-10,2 3,9

10 4,0

‘10 5,0
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Amtliche Bekanntmachung 37/20022 Hochschule Reutlingen
Reutlingen university

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Master-Studiengang Global Management &
Digital Competencies mit dem Abschluss Master of
Science (M.Sc.)

Study and Examination Regulations for the Master Degree Programme Global
Management & Digital Competencies leading to the degree of Master of Science
(M.Sc.)

Vom: 03.08.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr.9

Landeshochschulgesetz — LHG in der Fassung vom 01.04.2014 (GBI. 5. 99), zuletzt geändert

durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021(081. 2022S. 1,2) sowie § 1 Abs. 2

Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der

Hochschule Reutlingen (StuPrO) vom 06.08.2019 hat der Senat der Hochschule Reutlingen

am 22.07.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der

Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 03.08.2022

zugestimmt.

Based on §32 par. 3, sentence 1 in combination with §19 par. 1 sentence 2 no. 9 of the Law on Higher
Education Institutions in Baden-Württemberg (State Law on Higher Education — LHG) of 1.04.2014 (GEI.
5. 99), last modified by Art. 7 of the law of 21.12.2021 (GBI. 2022 5. 1,2) as weil as §1 par. 2
ofthe General Study and Examinations Regulations for Bachelor and Master Degree Studies of Reutlingen
University (StuPro) of 06.08.2019, the Senate of Reutlingen University agreed the following regulations
on 22.07.2022. These were approved by the President of Reutlingen University on 03.08.2022.

§1 Ziel

Dieser Masterstudiengang soll die Absolventinnen und Absolventen für internationale
Führungs-, Management- und Expertenpositionen in Unternehmen aller Branchen und
in Organisationen in einem Zeitalter der digitalen Transformation qualifizieren. Dabei
stehen foigende Ziele im Fokus:

• Vermittlung theoretischen und praktischen Managementwissens von Fertigkeiten
auf fachlich fortgeschrittenem Niveau.

• Vermittiung moderner betriebswirtschaftlicher Lösungsansätze und
Managementmethoden, um die organisatorischen und technoiogischen
Herausforderungen global operierender Unternehmen zu bewältigen.

— . — IetIflItI•ts,I. •
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• Vermittlung der erforderlichen Fähigkeiten zur Analyse von Daten, zum Management
von Technologien und zur Beherrschung des Tempos und der Prozesse von
Innovationen.

• Entwicklung sehr guter Fremdsprachenkenntnisse, da das gesamte Programm in
englischer Sprache durchgeführt wird.

• Entwicklung fundierter Kenntnisse des globalen Unternehmensumfelds sowie einer
ausgeprägten Sensitivität für internationale kulturelle Unterschiede.

• Stärkung der Initiative und Kreativität der Teilnehmer bei der Identifikation und
Erarbeitung von Lösungsansätzen für Management-Probleme. Im Mittelpunkt der
Lehrveranstaltungen steht daher die Bearbeitung von Fallstudien, bei der die
Studierenden projektorientierte Teamarbeit und interdisziplinäres Denken
trainieren.

• Entwicklung einer kritischen, ethischen sowie globalen Denkweise, um erfolgreich in
einem globalen Managementkontext arbeiten zu können.

• Stärkung der Befähigung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten.

§1 Objective

This master degree programme aims to qualify graduates for global leadership,
management and expert positions in companies in all sectors and organisations in an
era of digital transformation. To this end the following objectives will be pursued:

• lmparting of advanced theoretical and practical management subject knowledge
and skills.

• Imparting of modern business solutions and management methods to deal with
the organisational and technological challenges which face corporations with
global operations.

• Equipping students with the requisite skills to analyse data, to manage
technoiogies and to have a grasp on the pace and processes surrounding
innovation.

• Development of very good English language skills as the entire programme is taught
in English language.

• Development of a sound knowledge of the global business context as weil es a
high degree of sensitivity towards international cultural differences.

• Reinforcement of students‘ initiative and creativity in the identification of and
development of solutions for management problems. Case Studies, therefore, play
a central role in ciasses, training students to work in teams on projects and to
think in an interdisciplinary manner.

• Development of a critical, ethical as weil as global outIook in order to successfully
work in a global management context.

• Reinforcement of the abiIity to undertake independent academic work.

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Global Management & Digital competencies
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§ 2 Abschluss! Regelstudienzeit

Der konsekutive Masterstudiengang mit dem Abschlussgrad Master of Science umfasst
eine Regelstudienzeit von drei Semestern (15 Monaten), von denen das erste Semester
an einer der ausländischen Partnerhochschulen (Brock University, St. Catharines;
Dublin City University (DCU), Dublin; NEOMA Business School, Reims/Rouen und
Universitä Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Piacenza) und die zwei übrigen Semester
an der Hochschule Reutlingen studiert werden. Der Studiengang wird je nach
Vereinbarungen mit den einzelnen Partnerhochschulen sowohl als Einzelabschluss- als
auch als Doppelabschluss-Programm angeboten. Doppelabschlüsse werden in
Kooperation mit der DCU (M.Sc. Global Management (Digital Disruption)) and NEQMA
Business School (M.Sc. Global Management) angeboten.

§ 2 Academic Title/ Duration

The consecutive Master Degree Programme (Master of Science) consists of three
semesters (15 months), of which the first semester is studied at one of the international
partner universities (Brock University, St. Catharines; Dublin City University (DCU),
Dublin; NEOMA Business School, Reims/Rouen and Universitä Cattolica del Sacro
Cuore (UCSC), Piacenza) and the remaining two are spent at Reutlingen University. This
programme will be offered as both single and double degree versions depending on the
agreements with the individual partner universities. Double degrees will be offered with
DCU (M.Sc. Global Management (Digital Disruption)) and NEOMA Business School
(M.Sc. Global Management).

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Studiengang wird von der Fakultät ESB Business School der Hochschule
Reutlingen gemeinsam mit den ausländischen Partnerhochschulen Brock
University, St.Catharines, Kanada, Dublin City University, Dublin, Irland, NEOMA
Business School, Reims/Rouen, Frankreich und Universitä Cattolica del Sacro
Cuore, Piacenza, Italien durchgeführt, die insgesamt Mitglieder im Konsortium
International Partnership of Business Schools (IPBS) sind.

(2) Sowohl Studieninhalte als auch Prüfungsverfahren wurden von allen beteiligten
Partnern untereinander abgestimmt. Dem entsprechend werden die jeweils
erworbenen Kompetenzen und erbrachten Prüfungsleistungen von der das
Abschlusszeugnis vergebenden Hochschule voll anerkannt; bzw. bei der
Vergabe eines Doppelabschlusses von beiden Partnerhochschulen anerkannt.

(3) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen beträgt 90 ECTS
Leistungspunkte, von denen 60 ECTS-Leistungspunkte an der Fakultät ESB
Business School der Hochschule Reutlingen und 30 ECTS-Leistungspunkte an
der ausländischen Partnerhochschule erworben werden.

(4) Alle Studierenden verbringen den ersten Studienabschnitt an einer der
ausländischen Partnerhochschulen.

(5) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) für die
Studienabschnitte an der Hochschule Reutlingen (2. und 3. Studienabschnitt)
ist in Tabelle 1 im Anhang geregelt.
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(6) Wahlpflichtmodule (Regional Electives) werden im 1. und 2. Studienabschnitt
angeboten. Durch Beschluss des Prüfungsausschusses können die
Wahlpflichtmodule erweitert werden. Allerdings besteht keinen Anspruch auf
alle Wahipflichtangebote in jedem Semester.

(7) Alle Studierenden, die das Studium mit einem 6-semestrigen Bachelor
Abschluss (180 ECTS) aufgenommen haben, müssen ein 900 Stunden
umfassendes (6-monatiges), integriertes Pflichtpraktikum in einem
Unternehmen oder einer Organisation des künftigen Berufsfelds am Ende des
zweiten Studienabschnitts absolvieren, bevor sie den 3. Studienabschnitt
(Master-Thesis) beginnen. Sofern Studierende über ausreichende
Praxiserfahrung nach ihrem Bachelor-Abschluss verfügen, kann diese
entsprechend anerkannt werden.

§ 3 Programme Structure

(1) The study programme is jointly offered by the Faculty ESB Business School,
Reutlingen University and its international partner universities Brock University,
St.Catharines, Canada; Dublin City University, Dublin; NEOMA Business School,
Reims/Rouen and Universitä Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, all of which
are members of the consortlum International Partnership of Business Schools
(IPBS).

(2) Roth the programme content and the examination process have been agreed by
all of the participating institutions. Hence, the competencies and grades
achieved at the relevant partner university will be fully recognised by the degree
awarding institution or institutions in accordance with whether the degree is a
single or double one.

(3) Upon successful completion of the study programme, students will obtain 90
ECTS-Credits, of which 60 ECTS will be obtained at the Faculty ESB Business
School, Reutlingen University and 30 ECTS at the international partner
university.

(4) All students spend the first Study Block at one of the international partner
universities.

(5) The Curriculum (Module Overview) forthe Study Blocks at Reutlingen University
(Study Blocks 2 and 3) can be found in Table 1 in the Appendix.

(6) Regional Electives will be offered in Study Blocks 1 and 2. The Examinations
Board can decide to extend the list of Regional Electives offered. There is no
compulsion, however to offer all Regional Electives each semester.

(7) Any student entering the programme with a six-semester Bachelor degree (180
ECTS) must complete an integrated 900 hour (six month) compulsory internship
in a company or relevant organisation at the end of Study Block 2 before being
allowed to proceed to Study Block 3 (Master‘s Thesis). Where students possess
sufficient relevant work experience post graduation from their Bachelor degree,
this may be accredited in heu.
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§ 4 Voraussetzungen

(1) Neben den allgemeinen Voraussetzungen für die Immatrikulation zum
Studiengang ist Zulassungsvoraussetzung für den 2. Studienabschnitt an der
Fakultät ESB Business School die Teilnahme und das erfolgreiche Bestehen der
Moduiprüfungen des 1. Studienabschnitts.

(2) Zulassungsvoraussetzung für den 3. Studienabschnitt (Master-Thesis) an der
Fakultät ESB Business School ist die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen
und das erfolgreiche Bestehen aller Modulprüfungen des 2. Studienabschnitts.
Für alle Studierenden, die das Studium mit einem 6-semestrigen Bachelor
Abschluss (180 ECTS-Credits) aufgenommen haben, ist zusätzlich die
Absolvierung des integrierten Pflichtpraktikums vor Beginn des dritten
Studienabschnitts erforderlich.

§ 4 Prerequisites

(1) In addition to the general prerequisites for admission to the study programme,
to progress to Study Block 2 students must have participated in the classes and
successfully passed all the modules in Study Block 1.

(2) To progress to Study Block 3 (Master‘s Thesis) at the Faculty ESB Business
School, students must have participated in classes and passed all modules in
Study Block 2. Any student who entered the programme with a 6-semester
bachelor degree (180 ECTS) is additionally required to do the integrated
compulsory internship before proceeding to Study Block 3.

§ 5 Praktisches Studiensemester

Das Pflichtpraktikum gilt nurfür Studierende, die das Studium mit einem 6-semestrigen
Bachelor-Abschluss (180 ECTS-Credits) aufgenommen haben. Diese Studierenden
müssen ein sechsmonatiges (900 Stunden), integriertes Pflichtpraktikum in einem
Unternehmen oder einer Organisation am Ende des zweiten Studienabschnifts
absolvieren, bevor sie den 3. Studienabschnift (Master-Thesis) beginnen. Das
Praktikum wird von der Fakultät ESB Business School betreut und geregelt. Der
Praktikumsinhalt muss im Voraus von der Studiendekanin oder dem Studiendekan
genehmigt werden. Vorgelegt werden muss ein von der oder vom Studierenden und
Unternehmen unterschriebener Praktikumsvertrag mit Angabe der Dauer und Art der
Tätigkeit sowie ein 15-seitiger Praktikumsbericht. Die Fakultät ESB Business School
vergibt für das im Rahmen dieser Regelungen erfolgreiche Absolvieren des Praktikums
30 ECTS-Credits.

§ 5 Internship

The compulsory internship is only for students who entered the programme with a six
semester bachelor degree (180 ECTS-Credits). These students must complete a six
month (900 hours) integrated compulsory internship in a company or relevant
Organisation at the end of Study Block 2 before beginning Study Block 3 (Master‘s
Thesis). The internship will be supervised and regulated by the Faculty ESB Business
School. The content of the internship must be approved in advance by the Programme
Director. Students are required to submit a contract for the internship, signed by the
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student and the company, showing duration and content of the work experience as weil
as a 15-page report on the internship. The Faculty ESB Business School will award 30
ECTS for this internship if successtully completed according to these regulations.

§ 6 Arten und Formen der Prüfungsleistungen

Für jedes Modul wird in Tabelle 1 im Anhang festgelegt, welche Art und Form der
Prüfungsleistung nach § 6 (1) der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung
vorgesehen ist, und welchen Umfang diese hat.

§ 6 Assessment Types and Forms

The type and form of assessment tor each module (in accordance with §6 (1) of the
General Study and Examination Regulations) is detailed in Table 1 in the Appendix.

§ 7 Prüfungen, Nachhol- und Wiederholungsprüfungen

(1) Für die Module, die von den Partnerhochschulen im 1. Studienabschnitt
angeboten werden, gelten die jeweiligen lokalen Regelungen.

(2) Entsprechend § 10 (3) der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung der
Hochschule Reutlingen besteht der kleine Prüfungsausschuss des
Studiengangs aus drei Professorin nen oder Professoren.

(3) Die Prüfungstermine für die Klausuren in allen Modulen des 2. Studien-
abschnitts werden zu Beginn des 2. Studienabschnitts von der Prüferin oder
vom Prüfer angekündigt. Die Anmeldung zur Prüfung wird mit dem Prüfungsamt
der Hochschule Reutlingen abgestimmt und den Studierenden rechtzeitig
mitgeteilt. Alle Studierenden sollen an den für ihren Studienabschnitt
festgelegten Prüfungen teilnehmen. Wird ein zur Erbringung bzw. Abgabe einer
Prüfungsleistung festgelegter Termin versäumt, so gilt dies als erfolglose und
dem entsprechend „nicht bestandene“ Prüfungsleistung. sofern nicht triftige
Gründe für das Versäumnis vorliegen. Triftige Gründe für ein Versäumnis oder
einen Rücktritt müssen dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des M.Sc.
Global Management & Digital Competencies Studienganges unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit einer oder
eines Studierenden hat diese oder dieser unverzüglich eine ärztliche
Bescheinigung vorzulegen, aus der die Gründe und die voraussichtliche Dauer
der Prütungsunfähigkeit hervorgehen. Uber die Anerkennung der vorgebrachten
Gründe entscheidet der Prüfungsausschussvorsitzende. Werden die Gründe als
triftig anerkannt, so gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen. Die
Entscheidung ist dem Studierenden mitzuteilen.

(4) Für diejenigen, die einen festgesetzten Prüfungstermin versäumt haben und
dafür triftige Gründe vorgebracht haben, die anerkannt wurden, wird zeitnah
nach dem Prüfungstermin ein Nachholprüfungstermin angesetzt. Der genaue
Termin wird von der Prüterin oder vom Prüfer und von der Studiendekanin oder
vom Studiendekan festgelegt und bekannt gemacht.

(5) Der Prüfungsausschuss legt Termine für Wiederholungsprüfungen für
nichtbestandene Prüfungen fest und informiert hierzu die Studierenden. Art und
Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung werden in hochschulüblicher Weise
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spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht. Die Absätze
(2), (3) und (4) gelten auch für Wiederholungsprüfungen.

§ 7 Examinations, Make Up and Repeat Examinations

(1) For the modules oftered by the partner universities in Study Block 1, their local
regulations apply.

(2) In accordance with §10, paragraph 3 of the General Study and Examination
Regulations, this programme will have a small Examinations Board consisting of
three Professors.

(3) The examination dates for the written examinations in all modules for Study
Block 2 will be announced by the examiner at the beginning of Study Block 2.
The period of registration for all exams will be decided in agreement with the
Examinations Office of Reutlingen University and announced to the students in
good time. All students must complete the assessment foreseen for the Study
Block. Students failing to complete an element of assessment without good
reason will be awarded a fail for this element. Any student having valid reason
tor not being able to take an element of assessment, needs to commun[cate this
immediately in writingtothe Head ofthe Examination Board ofthe M.Sc. Global
Management & Digital Competencies. In case of iliness, students need to
immediateIy provide a doctor‘s note stating the reasons why they are unable to
take the examination as weil as the expected duration of the illness. The Head
of the Examinations Board will decide whether or not these reasons will be
recognised. If the reasons are considered valid, the student is given a make-up
opportunity. The decision of the Board needs to be communicated to the
student.

(4) Any student missing an assessment date for a reason that has been considered
valid, will be given a make-up assessment date as soon as possibie after the
original assessment date. The exact date will be set by the examiner and the
Programme Director and communicated to the student.

(5) The Examinations Board will set dates for repeat examinations and
communicate these to the students. The type of examination as weil as its timing
will be communicated in the normal university manner at least one week before
the actual examination. Paragraphs (2), (3) and (4) pertain also to repeat
examinations.

§ 8 Studienabschnitt an der Partnerhochschule

(1) Die im Ausland zu absolvierenden Module richten sich nach der Studien- und
Prüfungsordnung der ausländischen Partnerhochschule. in der sogenannten
Agreed Module Structure, die mit den teilnehmenden IPBS Partnerhochschulen
gemeinsam festgelegt wurde (vgl. Tabelle 2), ist die Grundstruktur der im
Ausland zu erbringenden Leistungen vorgegeben. Die konkrete Ausgestaltung
wird laufend abgestimmt, so dass die an der ausländischen Partnerhochschule
erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen zusammengefasst in ein Modul im
Umfang von 30 ECTS eingehen. Dieses Modul im 1. Studienabschnitt heißt
„International Partner Module“, und wird mit 30 ECTS-Leistungspunkten unter
Zugrundelegung der an der ausländischen Partnerhochschule erreichten
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Durchschnittsnote angerechnet. Falls die ausländische Partnerhochschule
selbst keine Durchschnittsnote für den Studienabschnitt berechnet, wird aus
den an der Partnerhochschule absolvierten Studien- und Prüfungsleistungen
eine mit den dort erworbenen Credits gewichtete Durchschnittsnote berechnet.

(2) Die Durchschnittsnote für die im Ausland absolvierten Module wird in das an der
Hochschule Reutlingen übliche Notensystem umgerechnet. Alle
Notenumrechnungen werden gemäß der mit den Partnerhochschulen
vereinbarten Umrechnungstabelle (siehe Tabelle 3 im Anhang) vorgenommen.

§ 8 Study Block at the Partner University

(1) The modules completed abroad will be regulated by the local regulations of the
relevant international partner university. Table 2 (Agreed Module Structure)
shows the agreed structure of the modules that are studied abroad. The
concrete organisation is agreed upon on an ongoing basis. Hence, the modules
completed at the individual international partner schools will be recorded as one
module. This module in Study Block 1 is called “International Partner Module“.
Credits obtained at the international partner university will be recognized as 30
ECTS and will be evaluated according to the final grade point average achieved
at the respective international partner university. Should the international
partner university not calculate a final grade point average for the study block,
a weighted average will be calculated on the basis of the completed modules
and their associated credits.

(2) The grade pointaverageforthe modulestaken abroad will be converted intothe
grading system used by Reutlingen University. All grades will be converted
according to the grade conversion table which has been agreed with each
participating partner university (see Table 3 in the Appendix).

§ 9 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungs-und Prütungssprache ist Englisch.

§ 9 Language of lnstruction

The language of instruction and examination is English.

§ 10 Abschlussarbeit

(1) Für die Master-Thesis, die darlegen soll, dass Studierende ein Problem ihrer
Fachrichtung in einer vorgegebenen Frist selbständig auf wissenschaftlicher
Grundlage methodisch bearbeiten können, werden 25 ECTS-Leistungspunkte
vergeben.

(2) Der Bearbeitungszeitraum für die Master Thesis beträgt maximal 6 Monate.
Studierende können ihre Master-Thesis auch nach einem kürzeren Zeitraum
einreichen.

(3) Drei Master-Thesis-Modelle sind möglich:
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a)Modell 1 Theory/Practice: theoretische Behandlung eines Themas
anhand der einschlägigen Literatur sowie eigener empirischer
Datenerfassung oder

b)Modell 2 Theory: umfassende theoretische Behandlung eines Themas
anhand der einschlägigen akademischen Literatur oder

c)Modell 3 Company-based Project: wissenschaftliche Bearbeitung eines
praktischen Projekts bei einem Unternehmen.

Die Wahl des Thesis-Modells kann durch die Wahl der Partnerhochschule
festgelegt sein.

(4) Der Zeitpunkt der Anmeldung zur Master-Thesis ist abhängig vom gewählten
Thesis-Modell und dem gegebenenfalls noch vor der Schreibphase zu
absolvierenden Pflichtpraktikum. Die Bearbeitungsfrist für die Thesis beginnt
mit dem Datum der Anmeldung der Thesis.

(5) Die Master-Thesis wird von mindestens einem Hochschullehrenden der
Hochschule Reutlingen betreut und begutachtet. Zweiter Prüfer oder zweite
Prüferin kann eine Praktikumsbetreuerin bzw. Betreuer aus einem
Unternehmen oder eine Lehrende oder Lehrender einer Partnerhochschule des
ersten Studienabschnitts sein.

(6) Die Master-Thesis wird in englischer Sprache, oder sofern vom Prüfer und
Prüfungsausschuss genehmigt, in deutscher Sprache abgefasst.

(7) Die Bewertung der Master-Thesis erfolgt durch ein schriftliches Gutachten der
Prüferin bzw. des Prüfers und der Zweitprüferin bzw. des Zweitprüfers, die oder
der vom Prüfungsausschuss bestimmt wird.

§ 10 Master‘s Thesis

(1) 25 ECTS will be awarded for the Master‘s Thesis whose aim is to demonstrate
that the student is capable of working independently on a problem relevant to
their field of studies within a tixed period of time using appropriate academic
methodology.

(2) Students have a maximum of six months to complete their thesis, but may
submit earlier.

(3) There are three possible master‘ thesis models:

a)Model 1 Theory/Practice: theoretical treatment of a topic consisting of a
iterature review and the student‘s own empirical data collection or

b)Model 2 Theory: comprehensive theoretical treatment of a topic using
appropriate academic literature or

c)Model 3 Company-based project: academic treatment of a practical project in
a company.

Choice ofthesis model will in some cases be determined bythe studytrack being
pursued.

(4) The exact registration date of the master‘s thesis will depend on the model
chosen or whether or not a student must complete an internship before the
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actual writing phase. The working time on the thesis begins from the date of
thesis registration.

(5) The master‘s thesis will be supervised and assessed by at least one Iecturer
from Reutlingen University. The second examiner may be the internship
supervisor in a company. A lecturerfrom the partner university in Study Block 1,
may be involved in the supervision of the thesis.

(6) The master‘s thesis is to be written in English, or, if permission is granted by the
Examiner and Examinations Board, it may be written in German

(7) The assessment of the master‘s thesis is in the form of a written report by the
supervisor and second examiner. The latter will be appointed by the
Examinations Board.

§ II Bildung der Gesamtnote

Die Gesamtnote der Abschlussprüfung ermittelt sich aus dem gewichteten Durchschnitt
der Modulprüfungen und der Abschlussarbeit gemäß Tabelle 1.

§ 11 Calculation of Final Grade

The final grade will be calculated using the weighted average of the module and
master‘s thesis grades in accordance with Table 1.

§ 12 Qualitätssicherung zwischen den Partnerinstitutionen im 1. und 2.
Studienabschnitt

Teilnehmende Partnerhochschulen können während des 2. Studienabschnitts einen
Vertreter an die Fakultät ESB Business School entsenden, um die Gleichwertigkeit der
Qualitätsanforderungen sicherzustellen. Diese Möglichkeit steht im Gegenzug der
Fakultät ESB Business School für den 1. Studienabschnitt offen.

§ 12 Quality Control between Partner Institutions in Study Blocks land 2

Participating partner universities are free to send a representative to the Faculty ESB
Business School during Study Block 2 to ensure uniform quality levels. This option is
also open to the Faculty ESB Business School for Study Block 1.
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§ 13 lnkrafttreten/Übergangsregelungen

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierenden des Studiengangs Global Management & Digital Competencies Master of
Science (M.Sc.), die ab dem Wintersemester 2022/2023 ihr Studium beginnen.

§ 13 Legal Validity/lnterim Arrangements

These Study and Examinations Regulations come into effect on the 01.09.2022. They
are valid for all students of the Master of Science (M.Sc.) Global Management & Digital
Competencies who commence their studies from the Winter Semester 2022/23.

Reutlingen, den 03.08.2022

Pror. Hendrik Brumm e
Präsident

Anlagen/Appendices: Tabelle/Table 1: Curriculum
Tabelle/Table 2: Agreed Module Structure

- Tabelle 3: Umrechnungstabellen/ Grade Conversion Tables
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Tabelle/Table 1: Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot)

ECTS in Contact hours per weeW
Study Workload
Block
1 2 3 IV Seit Total Type of Language Assess- Weighting

Module! Courses week study workioad module ment of grade

+ ‘ionai Partner According to
Ml

‚‘
30 900 Enghsh partner 30/90

Module regulations

M2 Statistics for Business 5 2 120 150 core Engl. CA+KL2 5/90

M3
Data Analytics &

5 2 120 150 tore Engl. PA+CA 5/90Visualisation

M4
&

5 2 120 150 tore Engl. RL2 5/90

Regional Elective 1: Regional
M5 Smart Operations 5 2 120 150 compulsary Engl. CA+HA 5/90

Management elecIlve

Regional Elective 2: Regional
M6 Leadership in a 5 2 120 150 compuisnry Engl. CA+HA 5/90

Digltalized World elective

Regional Elective 3: Regional
M7 Consulting Skills tor 5 2 120 150 comulsary Engl. CA+PA 5/90

Digital Transformation eleetive

M8 Research Methods 5 2 120 150 tore Engl. CA+KA 5/90

M9 Thesis 25 750 tore Engl. MT 25/90

M10
Compulsory integrated

30 900
Depends on Unbenotev

lnternship country ungraded

Summe/ Sum 30 30 30 2700 90/90

1110 Ccrr.plsory ntegrate ntelnsrlp is onlg ccpeted by students entenlrgthe prcgramme w:th 183 ECTS. TnLS internshp wust te completed
after Study Slcck 2 before progressing to the thesis stage. This ensures that all graduates achLeve 300 ECTS on gradualion. This is gyaded on
pass/far basis

CM Continuous Assessment, KL X • Klausur mit Zeitangabe in h; wiitten exam including timeframe; HA=Hausarbeiv lndivrdual Research Paper.
PA= Project
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Tabelle/Table 2: Agreed Module Structure

Study Block 1 (30 ECTS) Study Block 2 (30 ECTS) Study Block 3 (30 ECTS)

Canada/Fra nce/I rela nd/ltaly Germany Germany

(5/6 EcTS/Module) (5 ECTS/Module)

Core Modules Core Modules (15 ECTSI Research Methods (5 ECTS)

Advanced Global Strategy Statistics for Business Thesis (25 ECTS)

Advanced International Business Data Analytics & Visualisation

Advanced International Marketing International Finance & Risk
Management

Reional Basket Re2ional Basket 115 ECTS)
(in Total minimum 12 ECTS

Css Cultural Agility
Smart Operations

Economic Geography & GeoPolitics
Management

Business Process lnnovation Leadership in a Digitalized
Internet and Social Media Marketing World
Augmented Reality Marketing -

International Negotiation SkiIIs Consulting Skills for Digital

Personal Branding & Career Transformation

Management
Sustainability Management
Advanced Economic Scenario Analysis
Global Challenges & lmpacts
Enterprise Talent and Culture

Electives
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Tabellen/Tables 3: Umrechnungstabellen/ Grade Conversion Tables

rd ESB Master of Science Global Management & Digital Competencies
Conversion Table

OtPSINESS SCIIOOI,
ESB Business School and NEOMA Business School

IPES

NEOMA Business School
ESB Business Scheol Reutlingen

Reims/Rouen

18.0-20.0 1.0
17.6 1.1
17.2 1.1
16.8 1.2
16.4 1.2
16.0 1.3
15.6 1.3
15.2 1.4
14.8 1.4
14.4 1.5
14.0 1.5
13.8 1.6
13.6 1.7
13.4 1.8
13.2 1.9
13.0 2.0
12.8 2.1
12.6 2.2
12.5 2.3
12.4 2.4
12.3 2.5
12.2 2.6
12.0 2.7
11.8 2.8
11.6 2.9
11.4 3.0
11.2 3.1
11.0 3.2
10.8 3.3
10.6 3.4
10.5 3.5
10.4 3.6
10.3 3.7
10.2 3.8
10.1 3.9
10.0 4.0 (Pass)

<10.0 5.0 (Fall)
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Master of Science Global Management & Digital Competencies
Conversion Table

ESB Business School and Universitä Cattolica dcl Sacro Cuore

-w

Universitä Cattolica del Sacro Cuore ESB Business School Reutlingen

30 1.0

29 1.0

28 1.3

27 1.7

26 2.0

25 2.0

24 2.3

23 2.7

22 3.0

21 3.0

20 3.3

19 3.7

18 4.0

<18 5.0
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ESB
LIISINESS SCHOnE

Master of Science Global Management & Digital Competencies
JIBS Conversion Table

ESB Business School and Dublin City University

DCU ESB Business School Reutlingen

100-80 1.0

79-78 1.1.

77-76 1.2

75-74 1.3

73-72 1.4

71-70 1.5

69 1.6

68 1.7

67 1.8

66 1.9

65 2.0

64 2.1

63 2.2

62 2.3

61 2.4

60 2.5

59 2.6

58 2.7

57 2.8

56 2.9

55 3.0 j
54 3.1

53 3.2

52 3.3

51 3.4

50 3.5

49 3.6

48 3.6

4746 3.7

45-44 3.8

4342 3.9

4140 4.0

<40 5.0
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ESB
BUSINESS SCIIOOL

1FEB

Master of Science Global Management & Digital Competencies
Conversion Table

ESB Business School and Brock University

ESB Business School
Brock % Brock Letter

Reutlingen

100 1,0

99 1,0

98 1,0

97 1,1

96 A-1- 1,1

95 A+ 1,2

94 A+ 1,2

93 A+ 1,3

92 A+ 1,3

91 A+ 1,4

90 A+ 1,4

89 A 1,5

88 A 1,6

87 A 1,6

86 A 1,7

85 A 1,7

84 A 1,8

83 A 1,8

82 A 1,9

81 A 1,9

80 A 2,0

79 B 2,1

78 B 2,1

77 B 2,2

76 6 2,3

75 6 2,4

74 6 2,5

73 6 2,6

72 8 2,7

71 8 2,8
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70 B 2,9

69 C 3,0

68 0 3,1

67 C 3,2

66 C 3,3

65 C 3,4

64 C 3,5

63 0 3,6

62 C 3,7

61 C 3,8

60 C 4,0

59 F >4.0

0-59 na graduate credit nicht bestanden
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Amtsblatt 38/2022 

Hochschule Reutlingen 
Reutlingen University 

Satzung über die Aufnahmeprüfung und das Auswahlverfahren für 
den Bachelor-Studiengang International Business 

mit dem akademischen Abschluss Bachelor of Science 

vom 10.11.2022 

Aufgrund von § 6 a des Hochschulzulassungsgesetzes - HZG vom 15.09.2005 (GBI. S.629 
ff.), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 17.12.2020 (GBI. S. 1204,1229), § 63 
Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes - LHG in der Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. S. 
99 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 2022 S. 1, 
2), §§ 19 ff. der Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) vom 02.12.2019 (GBI. S. 489), 
zuletzt geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums vom 13.06.2022 (GBI. 
S. 298) sowie§ 5 der gültigen Satzung über allgemeine Regelungen zum Hochschulzulas
sungs- und Auswahlwahlverfahren der Hochschule Reutlingen (Allgemeine Zulassungssat
zung) vom 23.05.2022, hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 28.10.2022 die 
nachstehende Satzung beschlossen: 

§1 

Verfahren 

(1) Im Studiengang International Business werden 100% der Studienplätze nach dem 
Ergebnis eines Auswahlverfahrens vergeben. Diese werden zur Hälfte an ausländi
sche Bewerber oder Staatenlose, die nicht nach § 1 Abs. 2 HZV0 Deutschen gleich
gestellt sind und zur Hälfte an deutsche oder Deutschen gleichgestellte Bewerber 
vergeben. Zur Feststellung der fachspezifischen Studierfähigkeit wird eine Aufnah
meprüfung durchgeführt. Diese ermittelt den Grad der Eignung des Bewerbers1 für 
das angestrebte Studium und den angestrebten Beruf. · 

(2) An dem Auswahlverfahren nimmt teil, wer frist- und formgerecht einen Antrag auf 
Zulassung zum Studium im Studiengang International Business gestellt hat. Die er
folgreiche Teilnahme an der Aufnahmeprüfung ist Voraussetzung für die Zulassung 
zum Studiengang. 

(3) Sind mehr Bewerberinnen und Bewerber geeignet, als Plätze insgesamt zur Verfü
gung stehen, findet unter den Bewerberinnen und Bewerbern ein Auswahlverfahren 
nach den Bestimmungen dieser Satzung statt. 

§2 

Auswahlkommission 
(1) Das Auswahlverfahren wird von einer Auswahlkommission durchgeführt, die vom Fa

kultätsrat bestellt wird. Sie besteht aus mindestens zwei hauptberuflichen Professo
rinnen oder Professoren des Studiengangs, von denen eine oder einer durch Fakul-

1 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dieser Satzung durchgängig die männliche Form benutzt. 
Im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes sind diese Bezeichnungen als nicht geschlechtsspezifisch zu be
trachten. 
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tätsratsbeschluss den Vorsitz übernimmt. Die oder der Vorsitzende der Auswahlkom
mission verantwortet die Durchführung des Auswahlverfahrens. Die Auswahlkommis
sion berichtet dem Fakultätsrat nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die ge
sammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Aus
wahlverfahrens. 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder entspricht der Amtszeit des Dekans. Eine Wiederbestel
lung ist möglich. 

(3) Die Entscheidung über die Auswahl trifft das Präsidium aufgrund einer Empfehlung 
der Auswahlkommission. 

§3 

Antrag und Fristen 

(1) Der Antrag auf Zulassung für das erste oder ein höheres Fachsemester muss ein
schließlich aller erforderlichen Unterlagen 

1. für deutsche und Deutschen gleichgestellte Bewerber gemäß § 1 Abs. 2 HZVO 
(EU/EWR Bewerber oder Bildungsinländer) 

a) für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 
b) für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

2. für sonstige ausländische oder staatenlose Bewerber gemäß § 1 Abs. 2 HZVO 
a) für das Wintersemester bis zum 15. Mai eines Jahres 
b) für das Sommersemester bis zum 15. November des Vorjahres 

eingegangen sein (Ausschlussfristen). 
(2) Die Form des Antrags und die einzureichenden Unterlagen richten sich nach den 

Bestimmungen in der jeweils gültigen Satzung der Hochschule Reutlingen über allge
meine Regelungen zum Hochschulzulassungs- und Auswahlverfahren. Abweichend 
von § 2 Abs. 4 Nr. 2 Allgemeine Zulassungssatzung in der jeweils gültigen Fassung 
müssen Bewerberinnen und Bewerber gemäß Abs. 1 Nr. 2 zum Zeitpunkt der Bewer
bung noch keine Anerkennung der Hochschulzugangsberechtigung vorlegen; statt
dessen ist die ausländische Vorbildung einzureichen. Der Lebenslauf ist von allen 
Bewerbern in englischer oder deutscher Sprache vorzulegen. 

(3) Liegt bei deutschen Bewerberinnen und Bewerbern zum Ende der Antragsfrist das 
Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigungfür den Studiengang noch n-icht vor, 
kann ein vorläufiges Zeugnis beigefügt werden. Das vorläufige Zeugnis muss auf be
reits vollständig abgeschlossenen Prüfungsleistungen zum Erwerb der Hochschulzu
gangsberechtigung beruhen, eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen ent
halten und von einer für die Notengebung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle 
ausgestellt sein . 

(4) Zusätzlich sind dem Antrag auf Zulassung beizufügen 

1. Dokumente, die den im Lebenslauf geschilderten Werdegang belegen. 
2. Nachweis über Sprachkenntnisse in Englisch entsprechend Niveau 82 gemäß 

der Satzung über die erforderlichen Sprachkenntnisse für ein Studium an der 
Hochschule Reutlingen in der jeweils gültigen Fassung. 

(5) Sofern nicht anders angegeben, können Unterlagen in deutscher oder englischer 
Sprache eingereicht werden. 
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§4 

Anforderungsprofil 

(1) Im Rahmen des Auswahlverfahrens wird festgestellt, ob und zu welchem Grad die 
Bewerberinnen und Bewerber das Anforderungsprofil erfüllt, das Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Abschluss des Studiums im Studiengang International Business 
ist. 

(2) Ein erfolgreicher Abschluss des Studiums setzt voraus, dass der Bewerber insbeson
dere folgende Anforderungen erfüllt: 

1. Kognitive Kompetenzen 
• gutes systematisch-analytisches Denken 
• gute Problemanalyse- und Problemlösefähigkeit 
• gute Auffassungsgabe 

2. Soziale und Kommunikative Kompetenzen 
• ausgeprägte Fähigkeit zur Teamarbeit 
• ausgeprägte interkulturelle Sensibilität 
• ausgeprägte Fähigkeit zum Zuhören und Achtsamkeit 
• gute englische Sprachfähigkeiten 

3. Persönliche Kompetenzen 
• hohe Motivation für den Studiengang und das Berufsfeld 
• hohe Belastbarkeit 
• hohe Leistungsbereitschaft 
• hohe Selbständigkeit 
• hohe Lernbereitschaft 

4. Normative und Emotionale Kompetenzen 
• Respekt und Wertschätzung gegenüber anderen 
• ausgeprägte Fähigkeit, sich selbst und andere zu begeistern 
• ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstreflexion 
• ausgeprägte Verantwortungsbereitschaft 

§5 

Verfahren der Aufnahmeprüfung 

(1) Die Aufnahmeprüfung besteht aus: 

1. der Vorauswahl der Bewerberinnen und Bewerber anhand der mit dem Antrag 
auf Zulassung eingereichten Unterlagen (§ 6) 

2. der Aufnahmeprüfung, bestehend aus 
• dem Aufnahmetest(§ 7) 
• dem Auswahlgespräch (§ 8) 
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(2) Machen Bewerberinnen und Bewerber ggf. durch ein ärztliches Attest glaubhaft, dass 
sie wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Beeinträchtigung bzw. Be
hinderung ganz oder teilweise nicht in der Lage sind, die Aufnahmeprüfung ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so kann vom der oder dem Auswahl
ausschussvorsitzenden gestattet werden, dass die Prüfungsleistungen der Aufnah
meprüfung mit einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleis
tungen in einer anderen Form zu erbringen sind. Ein entsprechender Antrag muss 
spätestens drei Arbeitstage vor Beginn der Aufnahmeprüfungen beim der oder dem 
Auswahlausschussvorsitzenden eingegangen sein. 

(3) Eine nicht bestandene Aufnahmeprüfung kann in einem regulären künftigen Aus
wahlverfahren einmal wiederholt werden. Eine weitere Wiederholung ist nicht zuläs
sig. 

§6 

Vorauswahl 

(1) Zur Begrenzung der Teilnehmerzahl an der Aufnahmeprüfung findet eine Vorauswahl 
statt. Die Vorauswahl erfolgt gesondert für ausländische Bewerber oder Staatenlose, 
die nicht nach § 1 Abs. 2 HZV0 Deutschen gleichgestellt sind und für deutsche oder 
Deutschen gleichgestellte Bewerber. 

(2) Die Vorauswahl erfolgt nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechti
gung bzw. der ausgewiesenen Note der anerkannten Hochschulzugangsberechtigung 
und nach Qualifikationsmerkmalen, die über die Erfüllung des Anforderungsprofils 
nach§ 4 Abs: 2 und damit über die Studierfähigkeit für den Studiengang besonderen 
Aufschluss geben. Diese besonderen Qualifikationsmerkmale sind: 

1. Qualifizierte, studienrelevante, praktische Tätigkeiten, nachgewiesen durch 
eine kaufmännische Ausbildung gemäß Anlage 1 oder eine kaufmännische Be
rufstätigkeit von mindestens zwei Jahren, 

2. besonderes, freiwilliges Engagement von mindestens fünf Monaten, nachge
wiesen durch Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr, Bundes
freiwilligendienst, Europäischen Freiwilligendienst oder Weltkirchlichen Frie
densdienst, freiwilliger Wehrdienst, 

3. studienrelevante Auslandsaufenthalte von mindestens fünf zusammenhängen
den Monaten, nachgewiesen während eines vorhergehenden Studiums oder 
durch Beruf, Praktikum, Freiwilliges soziales Jahr, Studienkolleg, Work & Travel, 
Au Pair, Sprachkurs oder Schuljahr im Ausland. 

Durch die besonderen Qualifikationsmerkmale kann die Note der Hochschulzugangs
berechtigung um maximal 0,75 Notenpunkte angehoben werden. Die unter Nr. 1. bis 
3. bezeichneten, besonderen Qualifikationsmerkmale werden gleich gewichtet und 
können jeweils zu einer Verbesserung von 0,25 Notenpunkten führen. 

Liegt noch keine Note der Hochschulzugangsberechtigung vor, wird die Durch
schnittsnote des vorläufigen Zeugnisses gemäß§ 3 Abs. 3 verwendet. 

(3) Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund der Vorauswahl zur Aufnah
meprüfung zugelassen werden, beträgt das Dreifache der zu besetzenden Studien
plätze. Diese ergeben sich 
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1. zur Hälfte aus ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern oder Staatenlose, 
die nicht nach § 1 Abs. 2 HZVO Deutschen gleichgestellt sind und 

2. zur Hälfte aus deutschen oder deutschen gleichgestellten Bewerberinnen und 
Bewerber. 

Stehen nicht ausreichend viele Bewerberinnen und Bewerber nach Nr. 1 oder nach 
Nr. 2 zur Verfügung, werden so viele Bewerberinnen und Bewerber aus der jeweils 
anderen Quote zur Aufnahmeprüfung zugelassen, bis das Dreifache aller zu beset
zenden Studienplätze erreicht ist. Ist das Ergebnis nicht ganzzahlig, wird aufgerundet. 

(4) Zugelassen zur Aufnahmeprüfung werden Bewerberinnen und Bewerber entspre
chend der Rangliste der Durchschnittsnoten unter Berücksichtigung der in Abs. 2 ge
nannten besonderen Qualifikationsmerkmale. 

(5) Es werden getrennte Ranglisten für die Zulassung zu Aufnahmeprüfung für ausländi
sche Bewerberinnen und Bewerber oder Staatenlose, die nicht nach § 1 Abs. 2 HZVO 
Deutschen gleichgestellt sind und für deutsche oder Deutschen gleichgestellte Be
werber erstellt. Bei Ranggleichheit entscheidet die bessere Note der Hochschulzu
gangsberechtigung, danach das Los. 

§7 

Aufnahmetest 

(1) Der internetbasierte Aufnahmetest besteht aus zwei Teilen und dauert circa 45 Mi
nuten. Er wird in englischer Sprache durchgeführt und prüft die fachspezifischen, 
kognitiven Kompetenzen des Anforderungsprofils nach § 4 Abs. 2 (systematisch-ana
lytisches Denken, Problemanalyse- und Problemlösefähigkeit, Auffassungsgabe). 

(2) Die technischen Voraussetzungen (Onlinezugang) sowie der Termin bis zu welchem 
der Auswahltest spätestens abgelegt werden muss, werden den Bewerbern schrift
lich oder per E-Mail mitgeteilt. 

(3) Für jeden der Teile des Aufnahmetests vergibt der oder die Vorsitzende der Auswahl
kommission Noten zwischen 1 bis 5 mit einer Nachkommastelle (1 = sehr gut, 2 = 
gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft). Die Gesamtnote des Auf
nahmetests ergibt sich als arithmetisches Mittel beider Teile auf eine Nachkommas
telle gekürzt. 

(4) Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber im Rahmen des Aufnahmetests mindestens 
die Note 2,5 erzielt, gilt der Aufnahmetest als bestanden. 

(5) Die Ergebnisse des Aufnahmetests werden nach Bestandskraft der Entscheidung 
über den Antrag auf Zulassung vernichtet. 

§8 

Auswahlgespräch 

(1) Der Termin für das Auswahlgespräch wird den Bewerberinnen und Bewerbernschrift
lich oder per E-Mail mitgeteilt. Das Auswahlgespräch findet für alle Bewerber vor Ort 
in Reutlingen statt. Sich im Ausland aufhaltende Bewerber, die begründet nicht am 
Auswahlgespräch in Reutlingen teilnehmen können, erhalten die Möglichkeit, das 
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Auswahlgespräch in elektronischer Form als Videokonferenz gemäß § 5 a der Allge
meinen Zulassungssatzung zu führen. Abweichend von Satz 2 kann die Auswahlkom
mission entscheiden die Auswahlgespräche für jewe_ils alle Bewerber der in § 3 Abs. 
1 genannten Bewerbergruppen in elektronischer Form als Videokonferenz gemäß § 
5 a der Allgemeinen Zulassungssatzung durchzuführen. Den Bewerberinnen und Be
werbern wird diese Entscheidung mit dem Termin für das Auswahlgespräch mitge
teilt. 

(2) Das Auswahlgespräch dauert in der Regel 30 Minuten. Es wird in englischer Sprache 
geführt. Es kann auch als Gruppengespräch geführt werden. Die Dauer verlängert 
sich dann entsprechend der Teilnehmerzahl. 

(3) Die Auswahlkommission setzt zur Durchführung des Auswahlgesprächs mehrere Prü
fungskommissionen ein, die aus mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern beste
hen, von denen mindestens eine hauptamtliche Professorin oder Professor der Fa
kultät ESB Business School ist. Weitere Prüferinnen oder Prüfer können Professorin 
oder Professoren, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, Alumni und Firmenvertreterin
nen und Firmenvertreter sein, die mindestens über einen Bachelorabschluss oder 
einen äquivalenten Abschluss verfügen. Über Gesprächsverlauf und Bewertung wird 
ein Protokoll angefertigt und von den Prüferinnen oder Prüfern unterzeichnet. Bera
tend können auch Studierende am Auswahlgespräch teilnehmen. 

(4) Das Auswahlgespräch dient der Feststellung der Studierfähigkeit für das gewünschte 
Studium, insbesondere ob und zu welchem Grad der Bewerber die sozialen/kommu
nikativen, persönlichen, sprachlichen und normativen/emotionalen Kompetenzen 
des Anforderungsprofils nach § 4 Abs. 2 erfüllt. 

(5) Für das Auswahlgespräch wird eine Note zwischen 1 bis 5 mit einer Nachkommas
telle vergeben (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangel
haft). 

(6) Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber im Auswahlgespräch mindestens die Note 
2,5 erzielt, gilt das Auswahlgespräch als bestanden. 

(7) Protokolle und Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem Auswahlgespräch wer
den nach Bestandskraft der Entscheidung über den Antrag auf Zulassung vernichtet. 

§9 
Vergabe der Studienplätze 

(1) Haben mehr Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmeprüfung bestanden als Stu
dienplätze zur Verfügung stehen, erfolgt die Vergabe der Studienplätze gemäß Abs. 
2 und 3 jeweils zur Hälfte an ausländische Bewerberinnen und Bewerber oder Staa
tenlose, die nicht nach § 1 Abs. 2 HZV0 Deutschen gleichgestellt sind und zur Hälfte 
an deutsche oder Deutschen gleichgestellte Bewerber. 

(2) Über die Platzierung auf der Rangliste entscheidet eine Wertzahl, in die mit 30% die 
nach§ 6 Abs. 2 adjustierte Durchschnittsnote der HZB, mit 20% die Note für Aufnah
metest und mit 50% die Note für das Auswahlgespräch eingehen. Die ermittelte Wert
zahl wird auf eine Nachkommastelle gekürzt. Bei gleicher Wertzahl entscheidet die 
Note für das Auswahlgespräch. Besteht anschließend Ranggleichheit entscheidet die 
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adjustierte Durchschnittsnote der HZB, danach die Note für den Aufnahmetest, da
nach das Los. 

(3) Die Zulassungsangebote zum Studium werden in der Reihenfolge der Ranglisten aus
gesprochen. Enthält eine der Ranglisten weniger geeignete Bewerberinnen und Be
werber als anteilsmäßig Studienplätze für diese Bewerbergruppe zur Verfügung ste
hen, werden die freien Studienplätze mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern 
der anderen Rangliste - entsprechend der Reihenfolge - aufgefüllt. 

(4) Gibt es für ein bestimmtes höheres Fachsemester mehr Bewerberinnen und Bewer
ber, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen und die Aufnahmeprüfung bestan
den haben, als freie Studienplätze zur Verfügung stehen, so werden diese Studien
plätze aufgrund des durch § 32 HZV0 i.V.m. § 7 HZG festgelegten Auswahlverfahrens 
vergeben. Soweit nach diesem Auswahlverfahren eine Rangfolge aufgrund bisher er
brachter Studien- und Prüfungsleistungen zu bilden ist, werden die nach der Studien
und Prüfungsordnung erforderlichen und vom zuständigen Prüfungsausschuss aner
kannten Studien- und Prüfungsleistungen berücksichtigt. Es werden die Bewerber 
aufgrund der Anzahl der zu berücksichtigenden ECTS-Punkten vom zuständigen Prü
fungsausschuss in eine Rangfolge gebracht. 

§ 10 

Verstoß gegen die Ordnung, Täuschungsversuch 

Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber das Ergebnis der Aufnahmeprüfung durch Täu
schung beeinflusst und wird dies erst nach Zulassung zum Studium bekannt, so kann der 
Auswahlausschuss das Ergebnis der Prüfung nachträglich berichtigen und die Bewerberin 
oder den Bewerber in der Rangliste neu einordnen. Bei Täuschung, Drohung oder Beste
chung wird die Zulassung aufgehoben. 

§ 11 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie gilt erstmals für die 
Vergabe der Studienplätze zum Sommersemester 2023. Gleichzeitig tritt die Satzung der 
Hochschule für die hochschuleigenen Auswahlverfahren im Studiengang International Bu
siness (B.Sc.) vom 23.05.2022 außer Kraft. 

Reutlingen, den 10.11.2022 

Professor Dr. Hendrik Brumme 
Präsident 
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Anlage 1 zu§ 6 Abs. 2 Nr. 1 der Satzung über die Aufnahmeprüfung und das Auswahlver
fahren für den Bachelor-Studiengang International Business 

Liste kaufmännischer Ausbildungen: 
• Automobilkaufmann/-frau 
• Bankkaufmann/-frau 
• Fachkraft für Lagerlogistik 
• Finanzwirt/in 
• Handelsfachwirt/in 
• Hotelkaufmann/-frau 
• lmmobilienkaufmann/-frau 
• lndustriekaufmann/-frau 
•· lnformatikkaufmann/-frau 
• Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau 
• lnvestmentfondskaufmann/-frau 
• Kaufmann/-frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr 
• Kaufmann/-frau für audiovisuelle Medien 
• Kaufmann/-frau Für Büromanagement 
• Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 
• Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement 
• Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement 
• Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen 
• Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation 
• Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen 
• Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit 
• Kaufmann/-frau für Verkehrsservice 
• Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen 
• Kaufmann/-frau im Einzelhandel 
• Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 
• Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 
• Kaufmann/-frau im E-Commerce 
• Luftverkehrskaufmann/-frau 
• Medienkaufmann/-frau Digital und Print 
• Personaldienstleistungskaufmann/-frau 
• Pharmazeutisch kaufm. Assistent/in 
• Schifffahrtskaufmann/-frau 
• Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr 
• Sozialversicherungsfachangestellte/r 
• Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 
• Steuerfachangestellte/r 
• Veranstaltungskaufmann/-frau 
• Verwaltungsfachangestellte/r 
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14.10.2022 bis mindest1�8.10.2022
unter promotionsverbanf fD'de 

Satzung 

des Promotionszentrums des Promotionsverbands 
der Hochschulen für angewandte Wissenschaften 

Baden-Württemberg 
vom 19.09.2022 

Aufgrund von § 10 Absatz 1 Satz 2 der Verwaltungsvereinbarung des
Promotionsverbands der Hochschulen für angewandte Wissenschaften Baden
Württemberg hat die Verbandsversammlung nach § 16 Absatz 3 Satz 3 der
Verwaltungsvereinbarung in ihrer konstituierenden Sitzung am 19.09.2022 
nachfolgende Satzung des Promotionszentrums beschlossen: 

§ 1 Promotionszentrum 

(1) Die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die
Weiterentwicklung der angewandten Wissenschaften erfolgt durch das
Promotionszentrum des Promotionsverbands der Hochschulen für
angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg (im Folgenden:
Verband). Es führt den Namen "Baden-Württemberg Center of Applied
Research - BW-CAR".

(2) Die Mitgliedsgruppe der Professorinnen und Professoren des
Promotionszentrums übt das Promotionsrecht für den Verband aus.

§ 2 Mitgliedschaft 

(1) Mitgliedsgruppen des Promotionszentrums sind:
a. die nach Absatz 2 sowie nach § 16 Absatz 2 der

Verwaltungsvereinbarung aufgenommenen Professorinnen und
Professoren,

b. die zur Promotion gemäß der Rahmenpromotionsordnung
angenommenen Doktorandinnen und Doktoranden.

(2) In die Mitgliedsgruppe nach § 2 Absatz 1 Buchstabe a. kann jede
Hochschullehrerin und jeder Hochschullehrer einer der
Mitgliedshochschulen aufgenommen werden, die oder der die im
Qualitätsmanagementkonzept definierten fächerspezifischen qualitativen
und quantitativen Anforderungen erfüllt. Die Mitgliedschaft ist auf fünf
Jahre befristet. Die Aufnahme als Mitglied des Promotionszentrums
erfolgt auf Antrag an die oder den Vorsitzenden des Promotionssenats.
Bei der Beantragung der Mitgliedschaft gibt die Antragstellerin oder der
Antragsteller an, welcher Forschungseinheit sie oder er zugeordnet
werden möchte. Über den Antrag auf Aufnahme als Mitglied des
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Promotionszentrums und die Zuordnung zu einer Forschungseinheit 
beschließt der Promotionssenat nach Stellungnahme der betreffenden 
Forschungseinheit. Die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten beim 
Aufnahmeverfahren richtet sich nach § 13 Absatz 3 Satz 4 und 6 der 
Verwaltungsvereinbarung. Dem Verbandsvorstand steht ein Vetorecht 
gegen die Aufnahme zu, falls die Kriterien des 
Qualitätsmanagementkonzepts nicht eingehalten wurden. Im Fall der 
fortgesetzten Erfüllung der qualitativen und quantitativen Anforderungen 
ist eine Verlängerung der Mitgliedschaft jeweils um fünf weitere Jahre 
möglich. 

(3) Die Mitgliedschaft im Promotionszentrum endet:
a. durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber der oder dem

Vorsitzenden des Promotionssenats,
b. durch Tod,
c. durch Fristablauf,
d. durch Ausschluss, wenn ein Mitglied gegen die Regeln guter

wissenschaftlicher Praxis verstößt oder wenn der Verbleib des
Mitglieds im Promotionszentrum das Ansehen oder die Interessen
des Verbands schädigen würde. Über einen Ausschluss entscheidet
der Promotionssenat auf Vorschlag des Verbandsvorstands; das
Mitglied muss vor dem Beschluss die Gelegenheit zur Stellungnahme
erhalten.

e. bei Mitgliedern nach Absatz 1 Buchstabe b. mit Abschluss des
Promotionsverfahrens oder Exmatrikulation an der
Mitgliedshochschule.

§ 3 Registrierung und Immatrikulation 

(1) Nach Abschluss der Promotionsvereinbarung registrieren sich die
Promotionsbewerberinnen und -bewerber gemäß § 38 Absatz 5 Satz 4
LHG im Doktorandenmanagementsystem des Promotionszentrums.
Nähere Hinweise dazu sind dem jeweils gültigen Datenerfassungskonzept
des Promotionszentrums zu entnehmen.

(2) Die Registrierung gilt als Antrag auf Annahme als Doktorandin oder
Doktorand. Mit dem Antrag gemäß Rahmenpromotionsordnung sind die
notwendigen Dokumente in der erforderlichen Form ein- bzw.
nachzureichen. Über den Antrag entscheidet der zuständige
Promotionsausschuss in der Regel spätestens in der zweiten auf die
Registrierung folgenden Sitzung.

(3) Mit der Annahme zur Promotion ist die Doktorandin oder der Doktorand
berechtigt und verpflichtet, sich nach § 38 Absatz 5 Satz 1 LHG an der
Hochschule zu immatrikulieren, an der die Promotionsarbeit stattfinden
soll; dies ist die Hochschule im Sinne von§ 38 Absatz 5 Satz 2,
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2. Halbsatz LHG und in der Regel die Hochschule der betreuenden
Professorin oder des betreuenden Professors (Erstgutachter/in).

( 4) Doktorandinnen und Doktoranden sind verpflichtet, Änderungen von
Daten im Doktorandenmanagementsystem des Promotionszentrums
laufend aktuell zu halten. Nachteile, die sich aus einem Verstoß gegen
diese Verpflichtung ergeben, hat die Doktorandin oder der Doktorand zu
tragen.

§ 4 Forschungseinheiten 

(1) Das Promotionszentrum gliedert sich in folgende Forschungseinheiten:
a. Sozial-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften

(Forschungseinheit 1)
b. Lebenswissenschaften, Biotechnologie, Medizintechnik

(Forschungseinheit II)
c. Informatik und Elektrotechnik - Ingenieurwissenschaften 2

(Forschungseinheit III)
d. Ingenieurwissenschaften (Forschungseinheit IV)

(2) Mitglieder der Forschungseinheiten sind die Mitglieder nach § 2 Absatz 2.

(3) Die Amtszeit der Sprecherinnen und Sprecher der Forschungseinheiten
beträgt vier Jahre. Es ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu
wählen, deren oder dessen Amtszeit sich nach der Amtszeit der
Sprecherin oder des Sprechers richtet. Mit Ausscheiden aus dem
Promotionszentrum endet die Amtszeit. Bei Ausscheiden oder
Amtsniederlegung ist unverzüglich eine Nachwahl für die verbleibende
Amtszeit durchzuführen. Die Abwahl einer Sprecherin oder eines
Sprechers oder einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters der
Forschungseinheit ist mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden Mitglieder der Forschungseinheit durch entsprechende
Neuwahl für die verbleibende Amtszeit möglich.

§ 5 Vorstand des zentralen Konvents der Doktorandinnen und Doktoranden 

(1) Der Vorstand des zentralen Konvents der Doktorandinnen und
Doktoranden besteht aus vier Personen.

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstands beträgt zwei Jahre. Mit
Ausscheiden aus dem Promotionszentrum endet die Amtszeit.

(3) Wählbar und wahlberechtigt sind die Doktorandinnen und Doktoranden
(Mitglieder nach§ 2 Absatz 1 b.). Bei Ausscheiden oder
Amtsniederlegung von Vorstandsmitgliedern ist unverzüglich eine
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Nachwahl für die verbleibende Amtszeit durchzuführen. Die Abwahl eines 
Vorstandsmitglieds ist durch eine Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder des zentralen Konvents durch die Neuwahl eines 
Vorstandsmitglieds für die verbleibende Amtszeit möglich. Das Nähere 
zum Wahlverfahren regelt die Geschäftsordnung des zentralen Konvents. 

§ 6 Promotionssenat 

(1) Dem Promotionssenat gehören jeweils für die Dauer ihrer Amtszeit
stimmberechtigt an:

a. die Sprecherinnen und Sprecher der Forschungseinheiten sowie
deren jeweilige Stellvertreterin oder jeweiliger Stellvertreter,

b. der Vorstand des zentralen Konvents der Doktorandinnen und
Doktoranden,

c. zwei Mitglieder des Verbandsvorstands, die von diesem bestimmt
werden, wobei ein Mitglied Rektorin oder Rektor und ein Mitglied
Kanzlerin oder Kanzler sein soll sowie

d. die Gleichstellungsbeauftragte.

(2) Die Mitglieder des Verbandsvorstands, die nicht Mitglieder des
Promotionssenats nach Absatz 1 lit. c sind, sind beratende Mitglieder des
Promotionssenats ohne Stimmrecht.

§ 7 Ombudsstelle zur Lösung von Streitfällen in Promotionsverfahren 

(1) Jede Forschungseinheit gemäß § 4 Absatz 1 wählt aus dem Kreis ihrer
Mitglieder jeweils ein Mitglied der Ombudsstelle zur Lösung von
Streitfällen in Promotionsverfahren und je eine stellvertretende Person.
Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre mit der Möglichkeit
einmaliger Wiederbestellung. Die Ombudsstelle bestimmt eines ihrer
Mitglieder zur bzw. zum Vorsitzenden. Ein sichtbarer Hinweis auf die
Mitglieder und deren Kontaktdaten wird auf der Website des Verbands
veröffentlicht.

(2) Die Mitglieder der Ombudsstelle üben ihr Amt unabhängig und
unparteiisch aus. Sie sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.

(3) Die Ombudsstelle zur Lösung von Streitfällen in Promotionsverfahren
arbeitet mit den Ombudsstellen zur Sicherung der Standards guter
wissenschaftlicher Praxis der Mitgliedshochschulen zusammen,
insbesondere wenn zugleich der Verdacht wissenschaftlichen
Fehlverhaltens vorliegt. Die Ombudsstelle kann von einer Betreuerin oder
einem Betreuer oder von einer Doktorandin oder einem Doktoranden
angerufen werden.
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§ 8 Gleichstellungskonzept 

Der Verband entwickelt für einen Zeitraum von fünf Jahren ein 
Gleichstellungkonzept für das Promotionszentrum und schreibt es regelmäßig 
fort. Im Gleichstellungskonzept nach § 13 Absatz 3 der 
Verwaltungsvereinbarung wird dargestellt, wie die tatsächliche Durchsetzung 
der Chancengleichheit von Frauen und Männern gefördert wird. § 4 Absatz 7 
Sätze 2 bis 4 LHG gelten für das Gleichstellungskonzept des 
Promotionszentrums entsprechend. 

§ 9 Übergangsvorschriften 

(1) Abweichend von § 4 Absatz 2 Satz 1 beträgt die erste Amtszeit der
Sprecherinnen und Sprecher der Forschungseinheiten nach Gründung
des Verbands ein Jahr.

(2) Der Promotionssenat hat die Aufgabe, im ersten Jahr nach Gründung des
Verbands ein Qualitätsmanagementkonzept zu erarbeiten, das einen
qualitätsgesicherten Zugang aller an den Mitgliedshochschulen
vertretenen Fachdisziplinen für die professoralen Mitglieder des
Promotionszentrums sicherstellt.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Stuttgart, den 14.10.2022 

Y. �Ji_
Prof. Dr. Volker Reuter 
Vorsitzender 

/4ay 
Prof. Dr. Andreas Frey 
Stellv. Vorsitzender 
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Elektronisch bekanntgemacht am 28.07.20� bis mindestens 11.08.2022 
unter promotionsverband-bw.de 

Verfahrenssatzung des Promotionsverbands der Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg 

Vom 14.07.2022 

Aufgrund von § 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verwaltungsvereinbarung des Promotionsverbands der Hochschu
len für angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg - Promotionsverband Baden-Württemberg (im 
Folgenden: Verband) hat die Verbandsversammlung am 14.07.2022 die nachfolgende Verfahrenssatzung 
beschlossen. 
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§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für alle Organe und Gremien des Verbands einschließlich ihrer Ausschüsse und 
Kommissionen, soweit durch die jeweilige Geschäftsordnung nichts Abweichendes bestimmt ist. Spezielle 
Regelungen in anderen Satzungen des Verbands, insbesondere in den Promotionsordnungen und die 
Regelungen der Verwaltungsvereinbarung haben Vorrang vor dieser Verfahrenssatzung. 

§ 2 Einberufung der Sitzungen

(1) Die Gremien sind einzuberufen, wenn die Geschäftslage es erfordert.

(2) Die oder der Vorsitzende beruft das Gremium spätestens zwei Wochen vor der Sitzung schriftlich oder
elektronisch unter Übersendung der vorläufigen Tagesordnung und der Anlagen ein. Ein späterer
Versand schriftlicher Vorlagen und Beschlussanträge ist nur in Ausnahmefällen zulässig, die zu
begründen sind. In dringenden Fällen kann ein Gremium auch ohne Frist und formlos einberufen werden.
Das Gremium muss unverzüglich einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel aller stimmberechtig
ten Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes dies beantragt oder wenn die oder der
Vorsitzende des Verbandsvorstandes die Einberufung verlangt. Der Verhandlungsgegenstand muss zum
Aufgabengebiet des jeweiligen Gremiums gehören.

(3) Die oder der Vorsitzende des jeweiligen Gremiums kann anstelle zu einer Präsenzsitzung auch zu einer
Onlinesitzung einberufen.

§ 3 Teilnahmepflicht und Stellvertretung

(1) Alle Gremienmitglieder sind zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet. Dies gilt sowohl für Präsenz
als auch für Onlinesitzungen. Im Falle der Verhinderung haben sie dies der oder dem Vorsitzenden
mitzuteilen. Die oder der Vorsitzende veranlasst unverzüglich die Ladung der Stellvertretung, soweit
vorhanden. Für die Ladung der Stellvertretung gilt die Ladungsfrist nach § 2 Absatz 2 nicht.

(2) Eine nur zeitweilige Teilnahme an der Sitzung ist der oder dem Vorsitzenden zur Kenntnis zu bringen.

§ 4 Nichtöffentlichkeit der Sitzungen

(1) Die Gremien tagen nicht öffentlich. Im Fall einer Onlinesitzung haben alle Teilnehmenden an ihrem
jeweiligen Aufenthaltsort sicherzustellen, dass die Video- oder Telefonkonferenz nicht durch Dritte
mitverfolgt werden kann, es sei denn diese sind ausdrücklich als Gäste zugelassen.

(2) Gremien können Sachverständige oder Auskunftspersonen zur Anhörung hinzuziehen. Diese dürfen an
der Beratung und Beschlussfassung nicht teilnehmen.

§ 5 Tagesordnung

(1) Zu Beginn der Sitzung ist über die Tagesordnung zu beschließen. Beschlussanträge und schriftliche
Vorlagen müssen zusammen mit der vorläufigen Tagesordnung übersandt werden. Beschlüsse können
nur gefasst werden, wenn sie in der Tagesordnung als solche ausgewiesen sind oder wenn alle Mitglieder
anwesend sind und der Ergänzung der Tagesordnung zustimmen.

(2) Zum Aufgabengebiet des Gremiums gehörende Gegenstände, deren Behandlung von einem Mitglied
beantragt werden, sollen von der oder dem Vorsitzenden in die Tagesordnung aufgenommen werden,
wenn der Antrag spätestens 3 Werktage vor Ende der Einladungsfrist gemäß § 2 Absatz 2 vorliegt. Ein
Gegenstand muss aufgenommen werden, wenn er von einem Drittel der Mitglieder fristgerecht beantragt
wird.



§ 6 Vorsitz und Sitzungsleitung

(1) Ist eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender nicht bestimmt, wird zu Beginn der jeweiligen Amtsperiode
eine Person für den Vorsitz sowie eine Stellvertretung aus der Reihe der Gremiumsmitglieder bestimmt.

(2) Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen.

(3) Bei grober Ungebühr oder wiederholten Verstößen gegen die Ordnung kann ein Mitglied von der oder
dem Vorsitzenden aus dem Sitzungsraum verwiesen werden. Entsprechendes gilt für geladene Sach
verständige oder Auskunftspersonen. Im Übrigen gilt § 9 Absatz 6 LHG entsprechend.

(4) Der oder dem Vorsitzenden obliegt die Auslegung dieser Verfahrenssatzung.

§ 7 Antrags- und Rederecht

(1) Anträge können nur zu einem Tagesordnungspunkt gestellt werden. Das Recht, Anträge zu Tagesord
nungspunkten zu stellen, haben nur Mitglieder.

(2) Die oder der Vorsitzende nimmt Wortmeldungen entgegen, führt eine Redner(innen)liste und erteilt das
Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen und kann alternativ zur direkten Erwiderung außerhalb der
Reihenfolge das Wort gewähren. Während eines Abstimmungs- oder Wahlganges werden keine
Wortmeldungen entgegengenommen.

(3) Durch Hinweise oder Anträge zum Verfahren wird die Rednerliste unterbrochen. Diese Anträge sind
sofort zu behandeln. Dazu zählen insbesondere Feststellung der Beschlussfähigkeit, Antrag auf Nicht
befassung, Antrag auf Unterbrechung der Sitzung oder Vertagung der Sitzung oder eines Tagesord
nungspunkts, Antrag auf geheime Abstimmung, Schluss der Debatte, Schluss der Rednerliste und
Beschränkung der Redezeit. Antrag auf Schluss der Debatte kann nur stellen, wer nicht selbst zu der
betreffenden Sache gesprochen hat. Erhebt sich kein Widerspruch, so ist der Antrag angenommen.
Andernfalls ist sofort darüber abzustimmen.

§ 8 Beschlussfähigkeit

(1) Die Gremien sind beschlussfähig, wenn die Sitzung gemäß § 2 Absatz 2 ordnungsgemäß einberufen
worden ist, mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend ist und die Sitzung ordnungsgemäß geleitet
wird. Die Beschlussfähigkeit kann auf Antrag eines Mitglieds jederzeit angezweifelt werden. Wird
daraufhin festgestellt, dass keine Beschlussfähigkeit vorliegt, so kann die oder der Vorsitzende die
Sitzung fortsetzen; es können jedoch keine Beschlüsse gefasst werden. Die bis zur Feststellung der
Beschlussunfähigkeit gefassten Beschlüsse gelten als ordnungsgemäß zustande gekommen.

(2) Findet eine Onlinesitzung statt, gilt ein Mitglied mit erfolgreicher Herstellung der Verbindung als
anwesend. Eine erfolgreiche Herstellung der Verbindung liegt vor, wenn die oder der Vorsitzende die
Identität des Mitglieds und zugleich die funktionierende Tonübertragung sowie im Falle einer Video
konferenz die Ton- und Bildübertragung festgestellt hat.

(3) Sind in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung die Mitglieder zum zweiten Mal nicht in der für die
Beschlussfassung erforderlichen Zahl anwesend, so kann die oder der Vorsitzende unverzüglich eine
dritte Sitzung einberufen, in der das Gremium ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder
beschlussfähig ist. Dasselbe gilt, wenn Beschlussunfähigkeit aus anderen als Befangenheitsgründen im
Sinne der §§ 20 und 21 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes eintritt. Bei der Einberufung der
Sitzung ist in der Einladung auf die Folge hinzuweisen, die sich für die Beschlussfassung ergibt.

(4) Wird ein Gremium wegen Befangenheit von Mitgliedern beschlussunfähig, so tritt an seine Stelle der
Vorsitzende. Dieser hat vor seiner Entscheidung die nicht befangenen Mitglieder zu hören.



(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Beschlüsse bzw. Abstimmungen im schriftlichen oder
elektronischen Umlaufverfahren oder unter Nutzung einer digitalen Kommunikationsplattform. In diesen
Fällen wird die Beschlussfähigkeit nach Ablauf der angegebenen Frist festgestellt. An die Stelle der An
wesenheit tritt die Beteiligung am jeweiligen Verfahren.

§ 9 Beschlussfassung

(1) Die Gremien beraten und beschließen in der Regel in Sitzungen. Sie können auch im Wege eines
schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahrens oder unter Nutzung einer digitalen Kommunikations
plattform beschließen; dies gilt insbesondere bei Gegenständen einfacher Art oder wenn wegen Störung
einer Sitzung kein Beschluss gefasst werden konnte. Beschlüsse im Umlaufverfahren sind unzulässig in
Personalangelegenheiten oder in sonstigen Fällen, wenn ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des
Gremiums diesem Verfahren widerspricht.

(2) Beschlüsse werden, sofern nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden
Mitglieder gefasst. Die stimmberechtigten Mitglieder haben jeweils eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht
übertragbar.

(3) Abstimmungen erfolgen offen, es sei denn ein Mitglied beantragt eine geheime Abstimmung. Die Nutzung
von Stimmkarten kann von der oder dem Vorsitzenden vorgegeben werden.

(4) Im Befangenheitsfall darf ein Gremiumsmitglied weder entscheidend noch beratend mitwirken. Es gelten
die Befangenheitsregelungen der §§ 20 und 21 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes ent
sprechend.

§ 10 Wahlverfahren

( 1 ) Wahlen erfolgen in freier, gleicher und geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln c;,der mittels geeignetem 
Online-Wahlsystem. Werden Wahlen mit elektronischen Mitteln durchgeführt, ist die Einhaltung der 
Wahlrechtsprinzipien nach Satz 1 durch technische und organisatorische Vorkehrungen sicher
zustellen. Wahlen können auch im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung aller 
Wahlberechtigten (Vollversammlung) abgehalten werden. 

(2) Vor jeder Wahl wird eine Wahlleiterin oder ein Wahlleiter bestellt, die oder der die Wahl durchführt. Zur
Wahlleitung kann nur bestellt werden, wer nicht kandidiert. Das wählende Gremium bestellt die
Wahlleitung durch Beschluss.

(3) Bewerberinnen und Bewerber müssen sich vor der Wahl zur Kandidatur bereit erklärt haben. Ist ein
Gremium nach Mitgliedergruppen zusammengesetzt, wählt jede Mitgliedergruppe ihre Vertreterinnen
und Vertreter.

(4) Gewählt wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl und in dem Fall, dass unterschiedliche
Funktionen zu vergeben sind, jeweils in getrennten Wahlgängen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte
der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Wird die erforderliche Mehrheit auch im zweiten Wahlgang
nicht erreicht, so findet ein dritter Wahlgang statt in Form einer Stichwahl zwischen den beiden
kandidierenden Personen, die im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. In diesem
dritten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das Los.

(5) Für die Wahl des Verbandvorstands gilt:

a. Abweichend von Absatz 4 Satz 2 sind die Mitglieder des Verbandvorstands gewählt, wenn sie
mindestens die Hälfte der Stimmen der stimmberechtigten Mitglieder auf sich vereinen.

b. Die oder der Vorsitzende des Verbandsvorstands sowie die weiteren Mitglieder des
Verbandsvorstands werden in getrennten Wahlgängen durch die Verbandsversammlung
gewählt.



(6) Die oder der Wahlberechtigte hat in jedem Wahlgang jeweils so viele Stimmen, wie in diesem Wahlgang
Plätze zu vergeben sind. Es besteht Bindung an die sich zur Wahl stellenden Bewerberinnen und
Bewerber. Stimmenhäufung ist nicht zulässig.

(7) Wird ein Wahlamt niedergelegt oder scheidet die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber aus anderen
Gründen aus, so findet eine Nachwahl für den Rest der Amtszeit statt. Bis zum Amtsantritt einer
Nachfolgerin oder eines Nachfolgers bleibt die ausscheidende Person im Amt.

(8) Das Ergebnis der Wahlen wird gemäß der Satzung über die Bekanntmachungen des Verbands bekannt
gemacht.

§ 11 Verstöße gegen die Verfahrensregeln

Die Verletzung einer oder mehrerer Vorschriften dieser Verfahrenssatzung oder der Verfahrensregeln anderer 
Satzungen und -ordnungen einschließlich der Vorschriften über das Zustandekommen von Beschlüssen oder 
Wahlergebnissen ist unverzüglich zu rügen. Das Gremium entscheidet, ob die Rüge begründet ist. Im Fall der 
Begründetheit ist über die Angelegenheit erneut in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung zu beraten und 
zu beschließen; eine Beschlussfassung im schriftlichen oder elektronischen Verfahren ist unzulässig. Im 
Übrigen gilt§ 10 Absatz 5 LHG. 

§ 12 Verschwiegenheit

(1) Die Teilnehmenden einer Gremiensitzung sind zur Verschwiegenheit über alle in nicht öffentlicher
Sitzung behandelten Angelegenheiten verpflichtet, soweit Personal- oder Prüfungsangelegenheiten
betroffen sind, die Pflicht zur Verschwiegenheit besonders beschlossen wurde, die Geheimhaltung
gesetzlich vorgeschrieben oder ihrer Natur nach erforderlich ist.

(2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit schließt auch die Geheimhaltung der Beratungsunterlagen ein. Die
Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung der Mitgliedschaft im jeweiligen Gremium
fort.

§ 13 Protokoll

(1) Über die Sitzungen der Gremien sind Protokolle zu fertigen. Diese müssen mindestens den Tag und den
Ort der Sitzung, den Namen der oder des Vorsitzenden, die Namen der anwesenden Mitglieder und
übrigen Teilnehmenden, die Gegenstände der Verhandlung, die Anträge, die Abstimmungs- und
Wahlergebnisse und den Wortlaut der Beschlüsse enthalten. Jedes Mitglied kann eine persönliche
Erklärung zu Protokoll geben. Das Protokoll ist von der oder dem Vorsitzenden und der Person, die das
Protokoll erstellt hat, zu unterzeichnen.

(2) Die Gremiumsmitglieder erhalten eine Kopie des Protokolls. Die oder der Vorsitzende entscheidet, wer
darüber hinaus eine Kopie des Protokolls oder das Recht zur Einsichtnahme erhält.

(3) Das Protokoll der Sitzung ist genehmigt, wenn binnen zwei Wochen nach Zustellung keine Einsprüche
oder Einwände bei der oder dem Vorsitzenden erfolgen. Die Frist für Protokollberichtigungen ist bei
Versand zu nennen.

(4) Die oder der Vorsitzende bestellt eine andere Person als Protokollantin oder Protokollant. Sie oder er
muss nicht Mitglied des Gremiums sein.



§ 14 Inkrafttreten

Diese Verfahrenssatzung tritt mit ihrem Beschluss sofort in Kraft. Sie ist nach den Vorschriften der Bekannt
machungssatzung bekannt zu machen. 

Reutlingen, den 14.07.2022 

Vorsitzender des Verbandsvorstands er orsitzender des Verbandsvorstands 



Elektronisch bekanntgemacht am 
28.07.2022 bis mindestens 11.08.2022 un

�
er g I tionsverband-bw.de Bekanntmachungssatzung

des Promotionsverbands der Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften Baden-Württemberg 

Vom 14.07.2022 

Aufgrund von§ 6 Absatz 5 Satz 13 in Verbindung mit 8 Absatz 6 des Landeshochschulgesetzes Baden
Württemberg (im Folgenden LHG) vom 1. Januar 2005 (GB/. S. 1), das zuletzt geändert worden ist 
durch Artikel 7 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GB/. 2022 S. 1, 2) in Verbindung mit§ 7 Absatz
1 Buchstabe b der Verwaltungsvereinbarung des Promotionsverbands der Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften Baden-Württemberg (im Folgenden Verband) hat die Verbandsversammlung am 
14.07.2022 die nachfolgende Bekanntmachungssatzung beschlossen. 

§ 1 Form der öffentlichen Bekanntmachungen und Inkrafttreten

(1) Die Verfahrenssatzung, die Satzungen sowie deren Änderungen, sonstiges autonomes Recht und
Bekanntmachungen werden, soweit nicht gesetzlich oder in dieser Satzung eine andere Veröffent
lichungsform vorgesehen ist, im Internet auf der Website des Verbands „promotionsverband-bw .de"
sowie auf den Webseiten der Mitgliedshochschulen öffentlich einsehbar eingestellt.

(2) Die elektronische Aushangfrist beträgt zwei Wochen.
(3) Tag der Bekanntmachung ist der erste Tag des elektronischen Aushangs. Der Tag des Beginns

und der Beendigung des Aushangs sind auf der Verfahrensordnung, den Satzungen und den
sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen zu beurkunden.

(4) Die Verfahrenssatzung und die sonstigen Satzungen treten am ersten Tag des auf ihre Bekannt
machung folgenden Tages in Kraft, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist.

§ 2 Bekanntmachung von Promotionsordnungen

Die Rahmenpromotionsordnung sowie Promotionsordnungen der einzelnen Forschungseinheiten 
nach § 4 der Satzung des Promotionszentrums werden nach den Vorschriften des § 1 bekannt 
gegeben. 

§ 3 Information über die Tätigkeit von Promotionssenat und -zentrum

(1) Die Tagesordnungen für Sitzungen des Promotionssenats werden nach Maßgabe von§ 1 bekannt
gemacht. Der elektronische Aushang erfolgt zeitgleich mit dem Versand der Einladungen an die
Gremienmitglieder. Dies ist in der Regel zwei Wochen vor dem jeweiligen Sitzungstermin.
Abweichend von§ 1 Absatz 3 Satz 2 werden die Aushänge der Tagesordnungen von Promotions
senat und -zentrum nicht beurkundet.

(2) Beschlüsse des Promotionssenats und des -zentrums im Wortlaut sowie die wesentlichen Teile
der Beschlussbegründung sind den Mitgliedern der Verbandsversammlung und im Internet bekannt
zu geben.

§ 4 Information über Ein- und Austritte von Mitgliedern des Verbands

Die Aufnahme neuer Mitglieder nach § 4 Absatz 2 der Verwaltungsvereinbarung des Verbands 
sowie das Ende einer Mitgliedschaft im Verband nach § 4 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung 
sind nach den Fristen in § 1 als Anhang zu Verwaltungsvereinbarung bekannt zu geben. 

§ 5 Notbekanntmachung

Ist eine amtliche Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Form nicht möglich, können Satzung 
und sonstige öffentliche Bekanntmachungen in anderer Weise öffentlich bekannt gemacht werden. 
Die Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Form ist nachzuholen, sobald die Umstände es 



zulassen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die öffentliche Bekanntgabe eines 
Verwaltungsaktes sowie für Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Wahlen und Abwahlen. 

§ 6 Bekanntmachung und Inkrafttreten dieser Satzung

(1) Diese Satzung über öffentliche Bekanntmachungen wird in der in § 1 bestimmten Form
bekannt gemacht.

(2) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Reutlingen, den 14.07.2022 

Vorsitzender des Verbandsvorstands Stellvertretender ersitzender des Verbandsvorstands 



Amtliche Bekanntmachung 40/2022 Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Master-Studiengang „International Accounting,
Controlling & Taxation“ mit dem Abschluss „Master
of Science“

Vom: 15.12.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des

Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz —

LHG) in der Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. S.99), zuletzt geändert durch Artikel 7

der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 5. 2022 S.1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine

Studien-und Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule

Reutlingen (StuPrO) vom 23.05.2022, hat der Senat der Hochschule Reutlingen am

09.12.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der

Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am

15.12.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

Der Studiengang International Accounting, Controlling & Taxation vermittelt

Kompetenzen, die Absolventen in die Lage versetzen, in international agierenden

Unternehmen tätig zu sein mit der Perspektive, dort Führungsverantwortung zu

übernehmen. Gleichermaßen befähigt der Studiengang für eine Karriere in

international agierenden Prüfungs- und Beratu ngsunternehmen.

Das Konzept des Studienganges besteht darin, sowohl das Wissen und die

Kompetenzen eines wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiums zu vertiefen als

auch thematische Schwerpunkte im Bereich Finance, Accounting, Controlling und

Taxation zu verbreitern und ergänzen. Zudem kann jeder Studierende am Ende des

Studiums eine mehrmonatige internationale Erfahrung nachweisen.

Das Curriculum ist strukturell und inhaltlich international ausgerichtet.

§ 2 Abschluss / Regelstudienzeit

Der konsekutive Master-Studiengang International Accounting, Controlling & Taxation

(IACT) mit dem Abschlussgrad Master of Science umfasst eine Regelstudienzeit von 3

Semestern.
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§ 3 Aufbau des Studiengangs

Der Gesamtumfang für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen
Lehrveranstaltungen in Semesterwochenstunden (SWS) sowie die zu erreichenden
ECTS-Punkte sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Semesterwochenstunden und ECTS-Punkte

Abschlussgrad SWS ECTS-Punkte

MasterofScience 56 90

Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) ist in Tabelle 2 geregelt.

§ 4 Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht entsprechend § 10 Abs. 3 der Allgemeinen Studien-
und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule
Reutlingen als ‚Kleiner Prüfungsausschuss“ aus drei Mitgliedern aus dem Kreis der
Professorinnen und Professoren des IACT-Studiengangs.

§ 5 Wahlpflichtmodule

Im Studienverlauf sind verschiedene Wahlpflichtmodule vorgesehen. Ein Anspruch auf
das Angebot aller Module in jedem Semester besteht nicht. Der Prüfungsausschuss
kann durch Beschluss Ergänzungen des Wahlmodulangebots vornehmen.

§ 6 Verpflichtendes Auslandsmodul für Studierende ohne
Auslandserfahrung

(1) Kann zu Vorlesungsbeginn der Nachweis einer studiengangbezogenen
Auslandserfahrung nicht erbracht werden, ist diese Qualifikation durch ein
verpflichtendes studienergänzendes Auslandsmodul zu erwerben. Diese
Qualifikation kann entweder durch ein Auslandsstudiensemester (Absatz 2)
oder ein praktisches Auslandssemester (Absatz 3) nachgewiesen werden. Das
Auslandsmodul findet im dritten Semester statt und verlängert den
Studienverlauf um ein Semester.

(2) Das Auslandsstudiensemester (Modul M3.A) wird in einem Master-Programm

einer anerkannten ausländischen Hochschule erbracht und umfasst eine
Workload von in der Regel 30 ECTS in Modulen, die nicht bereits an der
Hochschule Reutlingen absolviert wurden. Die Abstimmung der
anzuerkennenden Module wird mittels LearningAgreement geregelt.

(3) Das praktische Auslandssemester (Modul M3.B) umfasst eine Mindestdauer

von 22 nachgewiesenen Präsenzwochen im Unternehmen. Näheres regeln die
Ausführungsbestimmungen zum praktischen Auslandssemester.

§ 7 Optionales Auslands- oder praktisches Studiensemester

Studierende können als Wahloption zusätzliche Auslands- oder Praxisqualifikation im
dritten Semester im Rahmen eines studienverlängernden Semesters erwerben.
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Hiermit wird ermöglicht, unter Einbezug des vorausgehenden Studiums einen
Masterabschluss mit insgesamt 300 ECTS oder mehr zu erreichen. Für das

Auslandsstudiensemester gilt § 6 (Modul M3.A). Das praktische Studiensemester
umfasst eine Mindestdauer von 22 nachgewiesenen Präsenzwochen im Unternehmen
und kann im Aus- oder Inland (Modul M3.B oder M3.C) absolviert werden.

§ 8 Veranstaltungssprache und Fremdsprachenwahl

Die Lehrveranstaltungen werden vollständig in deutscher oder englischer Sprache
abgehalten, dies gilt auch für die zugehörigen Prüfungsleistungen. Die

Veranstaltungssprache ist im Modulhandbuch ausgewiesen.

Die Studierenden wählen beim Studienstart im Wahlpflichifach Business Language 1
und II eine der angebotenen Sprachen über 2 Semester unter Berücksichtigung der
hierfür geltenden Voraussetzungen.

§ 9 Abschlussarbeit

Für die Master-Thesis werden 30 ECTS-Punkte vergeben Die Bearbeitungszeit für die
Masterarbeit beträgt 5 Monate.

Das Modul Master-Thesis kann nur begonnen werden, wenn das Modul Data
Analytics & Business Research“ und insg. 45 ECTS-Punkte an Prüfungsleistungen
erbracht wurden.

Näheres regeln die Ausführungsbestimmungen zur Master-Thesis.

§ 10 Bildung der Gesamtnote

Die Gesamtnote der Abschlussprüfung ermittelt sich aus dem gewichteten

Durchschnitt der Modulprüfungen und der Abschlussarbeit gemäß Tabelle 2.
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Tabelle 2: Pflicht- und Wahlmodule
Semester
wachen- Prüfungs- ECTS- Gewicht

Modul-
MOdul/IV

Stunden im
Summe Prüfungs- art Punkte Modulnote

Bezeloh Studienplan

• nung
Module/ Courses contact hours SWS form Kind of ECTS- Welght of

per week in grading Credits Module
semester

Mtl Data Analytics & Business Researoh — — — 6 PA b 6 6/90

Data Analytics 4

Business Research 2

M12 Controihng & Finance 8 b 8 8/90

International ontrolIing 4

International Finance 4

Mt3 Accounting&Tax — — — 8 KL(3h) b 7 7/90

International Accounting 4

Tax Systems and Income Taxes 4

Mt4 Strategy & Business Modeis — 2 PA b 2 2/90

Mt5
Sustainability and Ethics RE/

1, 5 5/90
Management KL(lh)

Elective - Business Language 1
(lot 5)

M1.6A Busines English 1 2 2 CA b 2 2/90

Ml.6B Business French 2 2 CA b 2 2/90

Ml.6C Business Spanish 1 2 — — 2 CA b 2 2/90

Ml.6D Business Chinese 1 2 — 2 CA b 2 2/90

M1.6E Business German 1 2 — 2 CA b 2 2/90

Summe/SUM 30

M2.1 International Contmlling Projects — 4 — 4 RE / PA b 7 6/90

M2.2 international Rnancial Repartng&
8 KL(3h) b 8 7/90

Audrtng

International Financial Reporting
4

Standards and Consolidation

international Auditing 1
M2.3 Tax Accounting & International

4 KL(2h) b 4 4/90
Taxation

TaxAccounting 2

International Taxation 2

M2.4 Transformation Management & PA /
b 4 4/90

Management Workshops KL(2h)

Transformation Management 2 —

Management Workshops — 2 —

Electlve — International Management

(1 out Dt 4)

M2.5A FuturesThinking — 4 — 4 CA b 5 5/90

M2.5B Sustainability Dynamics — 4 — 4 CA b 5 5/90

M2.5C Teamwork in international
CA b 5 5/90

Organizations

M2.5D Entrepreneurship and Digitalisation — 4 — 4 CA b 5 5/90
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Semester-
wochen- Prüfungs- ECTS- Gewicht

Modul- stunden Im
Modul/LV Summe Prufungs- art Punkte Modulnote

Bezeich Studlenpian

nung
Module/ Courses Contact hours form Kind of ECTS- Weight of

per week In grading Credits Module
Semester

4.0

Elective - Business Language II

(i of5)

M2.6A Busines Engiish ii 2 2 CA b 2 2/90

M2.6B Business French Ii — 2 — 2 CA b 2 2/90

M2.6C Business Spanish II — 2 2 CA b 2 2/90

M2.60 Business Chinese Ii — 2 — 2 CA b 2 2/90
M2.6E Business German II — 2 — 2 CA b 2 2/90

Summe/SUM — — — 30
M3A International Business Studles Gemäß

intern. 1-6

M3.B International Intemship — — — 2 P8 u 30

M3.C Voluntary Internshlp — — — 2 P8 u 30

Summe/SUM — 30
M4.1 Master Thesls — — — b 30 30/90

.______ Summe/SUM — — — 30

Legende: PA=Projektarbeit/ HA=Hausarbeit / KL=Klausurarbeit mit Angabe der Klausurlänge in h/ CA=Continuous
Assessment / MT=Master Thesis / PB=Praktikumsbericht / RE=Referat / b=benotet / u=unbenotet

§ ii Inkrafttreten/Übergangsregelungen

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 1. März 2023 in Kraft. Sie gilt für alle

Studierende des Masterststudiengangs International AcCounting and Taxation, die ab

dem Sommersemester 2023 ihr Studium im 1. Fachsemester beginnen.

Reutlingen, den15122022

Prof. Dr. Hendrik Brumme

Präsident
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Hochschule Reutlingen
Amtliche Bekanntmachung 41/2022 Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Master-Studiengang „International Business
Development“ mit dem Abschluss „Master of
Science“

Vom: 15.12.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr.9 des

Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz —

LHG) in der Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. S.99), zuletzt geändert durch Artikel 7

der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 5. 2022 5.1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine

Studien-und Prüfungsordnungfür das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule

Reutlingen (StuPrO) vom 23.05.2022, hat der Senat der Hochschule Reutlingen am

09.12.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der

Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am

15.12.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

Der Studiengang International Business Development vermittelt Kompetenzen, die

Absolventen in die Lage versetzen, in international agierenden Unternehmen tätig zu

sein mit der Perspektive, dort Führungsverantwortung zu übernehmen. Hierfür

erwerben die Studierenden durch ihren Studienverlauf praxisnahe

betriebswirtschaftliche bzw. managementorientierte Fähigkeiten sowie ein

internationales „Mindset“.

Das Konzept des Studienganges besteht darin, sowohl das Wissen und die

Kompetenzen eines wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiums zu vertiefen als

auch thematische Schwerpunkte im Bereich des Business Development zu

verbreitern und ergänzen. Zudem kann jeder Studierende am Ende des Studiums eine

mehrmonatige internationale Erfahrung nachweisen.

Das Curriculum ist strukturell und inhaltlich international ausgerichtet. Hierbei wird

besonders auf ein tiefgehendes Verständnis der Strategien, Konzepte und Abläufe

von Unternehmen in ihrer Tätigkeit im internationalen Kontext Wert gelegt.

§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit

Der konsekutive Master-Studiengang International Business Development (IBD) mit

dem Abschlussgrad Master of Science umfasst eine Regelstudienzeit von 3

Semestern.

T

r—

1

1 =.=...... =—— .—

115



§ 3 Aufbau des Studiengangs

Der Gesamtumfang für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen

Lehrveranstaltungen in Semesterwochenstunden (SWS) sowie die zu erreichenden
ECTS-Punkte sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Semesterwochenstunden und ECTS-Punkte

Abschlussgrad SWS ECTS-Punkte
Master of Science 52 90

Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) ist in Tabelle 2 geregelt.

§ 4 Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht entsprechend § 10 Abs. 3 der Allgemeinen Studien-
und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule

Reutlingen als Kleiner Prüfungsausschuss“ aus drei Mitgliedern aus dem Kreis der
Professorinnen und Professoren des IBD-Studiengangs.

§ 5 Wahlpflichtmodule

Im Studienverlauf sind verschiedene Wahlpflichtmodule vorgesehen. Ein Anspruch auf
das Angebot aller Module in jedem Semester besteht nicht. Der Prüfungsausschuss

kann durch Beschluss Ergänzungen des Wahlmodulangebots vornehmen.

§ 6 Verpflichtendes Auslandsmodul für Studierende ohne
Auslandserfahrung

(1) Kann zu Vorlesungsbeginn der Nachweis einer studiengangbezogenen

Auslandserfahrung nicht erbracht werden, ist diese Qualifikation durch ein

verpflichtendes studienergänzendes Auslandsmodul zu erwerben. Diese

Qualifikation kann entweder durch ein Auslandsstudiensemester (Absatz 2)
oder ein praktisches Auslandssemester (Absatz 3) nachgewiesen werden. Das
Auslandsmodul findet im dritten Semester statt und verlängert den

Studienverlauf um ein Semester.

(2) Das Auslandsstudiensemester (Modul M3.A) wird in einem Master-Programm

einer anerkannten ausländischen Hochschule erbracht und umfasst eine

Workload von in der Regel 30 ECTS in Modulen, die nicht bereits an der
Hochschule Reutlingen absolviert wurden. Die Abstimmung der

anzuerkennenden Module wird mittels Learning Agreement geregelt.

(3) Das praktische Auslandssemester (Modul M3.B) umfasst eine Mindestdauer
von 22 nachgewiesenen Präsenzwochen im Unternehmen. Näheres regeln die
Ausführungsbestimmungen zum praktischen Auslandssemester.

§ 7 Optionales Auslands- oder praktisches Studiensemester

Studierende können als Wahloption zusätzliche Auslands- oder Praxisqualifikation im
dritten Semester im Rahmen eines studienverlängernden Semesters erwerben.
Hiermit wird ermöglicht, unter Einbezug des vorausgehenden Studiums einen
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Masterabschluss mit insgesamt 300 ECTS oder mehr zu erreichen. Für das
Auslandsstudiensemester gilt § 6 (Modul M3.A). Das praktische Studiensemester
umfasst eine Mindestdauer von 22 nachgewiesenen Präsenzwochen im Unternehmen
und kann im Aus- oder Inland (Modul M3.B oder M3.C) absolviert werden.

§ 8 Veranstaltungssprache und Fremdsprachenwahl

Die Lehrveranstaltungen werden vollständig in deutscher oder englischer Sprache
abgehalten, dies gilt auch für die zugehörigen Prüfungsleistungen. Die
Veranstaltungssprache ist im Modulhandbuch ausgewiesen.

Die Studierenden wählen beim Studienstart im Wahlpflichtfach Business Language 1
und II eine der angebotenen Sprachen über 2 Semester unter Berücksichtigung der
hierfür geltenden Voraussetzungen.

§ 9 Abschlussarbeit

Für die Master-Thesis werden 30 ECTS-Punkte vergeben Die Bearbeitungszeit für die
Masterarbeit beträgt 5 Monate.

Das Modul Master-Thesis kann nur begonnen werden, wenn das Modul „Data
Analytics & Business Research‘ und insg. 45 ECTS-Punkte an Prüfungsleistungen
erbracht wurden.

Näheres regeln die Ausführungsbestimmungen zur Master-Thesis.

§ 10 Bildung der Gesamtnote

Die Gesamtnote der Abschlussprüfung ermittelt sich aus dem gewichteten
Durchschnitt der Modulprüfungen und der Abschlussarbeit gemäß Tabelle 2.
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Tabelle 2: Pflicht- und Wahimodule
Semester-
wochen- Prüfungs- ECTS- Gewicht

6111-
Modul/LV Summe Prüfungs-- art Punktc. Moduinote

nung
Module/ Caurses Contact hour sws form Kind of ECTS- Weight of

per week in grading Credits Module
Semester

L2I____ 1_____
Mii Data MalyUcs & Business Research 6 PA b 6 6/90

Data Analyties 4

Business Research 2

Mt2 lntemavonalMarketingcases 4 4 CA b 5 5/90
M13 Entrepreneuhip 4 — 4 PA b 6 6/90

8ecfive - Controlling Finance &
Mcaunting(iofa) —

—

M1AA International Controlling 4 — 4 CA b 4 4/90
M1.4B International Finance

4
RE/KL(lh

b 4 4/90

M1.4C International Accounting 4 4 KL(2h) b 4 4/90
M1.5 Strategy & Business Models 2 — 2 PA b 2 2/90

MI.6
Business Ethlcs & Sustalnability

4
RE!

b 5 5/90
Management — — — KL(lh)
Electlve - Business Language 1
(lof 5)

ML7A Business English 1 2 — 2 CA b 2 2/90
ML7B Business French 1 2 — — 2 CA b 2 2/90
ML7C Business Spanish 1 2 — — 2 CA D 2 2/90
MI7D Business Chinese 1 2 2 CA b 2 2/90
M17E Business German 1 2 — — 2 CA b 2 2/90

Summe/SUM — — 30
M2.1 Market Research and Consulting

4 4 CA b 7 7/90
Projects

M2.2 Transformation Management & PA /
Management Workshops —

—

KL(2h)
b 4 4/90

Transformation Management 2 —

Management Workshops 2

M2.3 Digital Marketing 4 4 CA b 5 5/90
Eleetive — International
Management (1 aus 4) —

MZ4A Futures Thinking — 4 — 4 CA b 5 5/90

M2.48 Sustainability Dynamios — 4 — 4 CA b - 5 5/90
M24C Teamwork in International

4 4 CA b 5 5/90
Organ izations

M240 Entrepreneurship and Digftalisation
4 4 CA b 5 5/90
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Semester-
wochen- prüfungs ECS- Gewicht

Modul- stunden Im
Bezeich-

Modul/LV
Studlenpian

Summe Prufungs- art Punkte Modulnote

ung
Module! Courses Contact hours SWS form Kind of ECTS- Weght of

per week grading Credits Module
semester

123

M25
International Sales & Innvoation

6 PA b 7/90
Management

International Sales 4 —

Innovation Management 2 —

Eleetive - Business Isnguage II
(lof5)

M2.6A Busines English II — 2 — 2 CA b 2 2/90
M2.6B Business French II — 2 — 2 CA b 2 - 2/90
M2.6C Business Spanish II 2 — 2 1 CA b 2 2/90
M2.6D Business Chinese II — 2 — 2 CA b 2 2/90
M2.6E Business German II — 2 — 2 CA b 2 2/90

Summe/SUM — — — 30

M3.A InternatIonal Business Studies Gemäß

intern. u 3D
WS

M3.B International Internship 2 PB u 30
M3.C Voluntary Internship — 2 PB u 30

Summe/SUM — — — 30
M4.i Master Thesis — — — MT b 30 30/90

Summe/SUM — — — 30

Legende: PA=Projektarbeit / HA=Hausarbeit/ KL=Klausurarbeit mit Angabe der Klausurlänge in h/ CA=Continuous
Assessment/ MT=Master Thesis / PB=Praktikumsbericht/ RE=Referat/ b=benotet/ u=unbenotet

§ 11 Inkrafttreten/Übergangsregelungen
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 1. März 2023 in Kraft. Sie gilt für alle
Studierenden des Masterstudiengangs International Business Developement, die ab
dem Sommersemester 2023 ihr Studium im 1. Fachsemester beginnen.

Reutlingen, den 15.12.2022

Prof. Dr. Hendrik Brumme
Präsident
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Amtsblatt 42/2022 Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Master-Studiengang Design
mit dem Abschluss Master of Arts

Vom 15.12.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des

Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz —

LHG) in der Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. 5.99), zuletzt geändert durch Artikel 7

der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. 5. 2022 S.1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine

Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule

Reutlingen (StuPrO) vom 23.05.2022, hat der Senat der Hochschule Reutlingen am

09.12.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der

Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am

15.12.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

Ziel des Master-Studiengangs Design ist es, Designerinnen und Designer auszubilden,

die leitende Positionen im Bereich Kunst oder Design— und Produktentwicklung in den

Feldern Mode, Architektur, Sport, und Transportation bekleiden können. Dabei ist

„Leitung“ aufgrund vertiefter künstlerischer Kompetenz oder Designkompetenz zu

verstehen.

§ 2 Abschluss / Regelstudienzeit

(1) Der Masterstudiengang Design mit dem Abschlussgrad „Master of Arts“ (M.A.)

umfasst eine Regelstudienzeit von drei Semestern mit einem grundsätzlichen

Studienabschluss von 90 Credits.

Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums

erforderlichen Lehrveranstaltungen in Semesterwochenstunden (SWS) sowie die

zu erreichenden ECTS-Credits (ECTS-Punkte) sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Semesterwochenstunden und ECTS-Credits

Abschlussgrad SWS ECTS-Credits
M.A. 44 90
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Die Anzahl der Semesterwochenstunden (SWS) beträgt je nach Wahl des
Studienschwerpunkts Künstlerische Konzeption, Modedesign, Textil-, Oberflächen-
und Materialdesign oder Transportation Interior Design 44 SWS.

Der Studiengang enthält im zweiten Semester ein Projektsemester. Das Semester
ist als Künstlerisches Projekt, als Forschungsprojekt an der Hochschule Reutlingen
oder an einer internationalen Partnerhochschule, als lndustrieprojekt oder in einem
Unternehmen abzuleisten.

(2) Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Module,
Lehrveranstaltungen und die zugehörigen Prüfungsleistungen ergeben sich aus
Tabelle 2. Dabei haben die Studierenden die in der Tabelle 2 aufgeführten Module
bzw. Lehrveranstaltungen jeweils entsprechend dem gewählten
Studienschwerpunkt zu absolvieren. Dies gilt entsprechend für die
Prüfungsleistungen des gewählten Studienschwerpunkts. In jedem
Studiensemester sollen 30 ECTS — Credits erlangt werden. Die Gewichtungen der
Module sind Tabelle 2 zu entnehmen. In welchem Semester (Sommer— oder
Wintersemester) die Module angeboten werden, ist ebenfalls der Tabelle 2 zu
entnehmen.

Bewerberinnen und Bewerber mit 180 Credits haben die Möglichkeit ein Projekt mit
30 Credits zusätzlich zu absolvieren. Der Projektaufbau ist in Tabelle 4 aufgeführt.
Dazu wird mit der betreuenden Dozentin oder dem betreuenden Dozenten des
Projekts ein Projektinhalt und Thema vereinbart.

Wenn Bewerberinnen oder Bewerber mit 180 Credits in ihrem vorherigen Studium
ein zusätzliches anerkanntes Praxissemester absolviert haben, eine Berufstätigkeit

von mindestens einem halben Jahr in einer dem Studium, das Voraussetzung für
die Zulassung ist, oder dem angestrebten Studium affinen Tätigkeit nachweisen,
können die fehlenden 30 ECTS-Punkte als Modul „DESM 00 - Praxisprojekt oder
Berufspraxis“ anerkannt werden.

(3) Innerhalb des Masterstudiums Design können die Studienschwerpunkte
Künstlerische Konzeption, Modedesign, Textildesign / Oberflächendesign /
Materialdesign oder Transportation Interior Design gewählt werden. Die den
jeweiligen Schwerpunkten zugeordneten Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule sind
der Tabelle 2 zu entnehmen.

(4) Austauschstudierende im Masterstudiengang Design aus anderen internationalen
Hochschulen können Module innerhalb des Masterstudiengangs Design gemäß
den jeweiligen gewählten Schwerpunkten wählen. Dazu wird von der betreuenden

Prüferin oder dem betreuenden Prüfer mit der oder dem Studierenden ein Learning
Agreement erstellt.
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§ 3 Voraussetzungen

(1) Zulassungsvoraussetzung für die Master Thesis ist der Erwerb von insgesamt
mindestens 50 Credits aus den Design-Studiengängen des Masterprogramms an
der Hochschule Reutlingen.

(2) Die Ausführungsbestimmungen zum Projektsemester im zweiten Semester und
dessen Dauer sind im Modulhandbuch festgelegt. Das Projekt kann im Inland oder
Ausland abgeleistet werden. Zum Projekt sind vor— und nachbereitende
Begleitveranstaltungen zu besuchen, die dem Curriculum in Tabelle 2 zu entnehmen
sind. Eine Anerkennung bei Studiengangs- oder Hochschulwechsel ist im Einzelfall
zu prüfen.

§ 4 Durchführung des Projektsemesters

(1) Das zweite Studiensemester ist ein Projektsemester, das sowohl an der Hochschule
Reutlingen als auch an einer Partnerhochschule, in einem Forschungsinstitut an der
Hochschule Reutlingen, an einem externen Forschungsinstitut sowie in einem
Unternehmen oder im Rahmen eines freien Projekts abgeleistet werden kann.

(2) Für die Durchführung des Projektsemesters suchen sich die Studierenden vorab
betreuende Prüferinnen und Prüfer. Die Prüferin oder der Prüfer legt in einem
Projekt Agreement mit der oder dem Studierenden Inhalt und Umfang des
Projektvorhabens fest. Betreuende Prüferinnen und Prüfer des Projektsemesters
müssen Professorinnen und Professoren der Designstudiengänge der Hochschule
Reutlingen sein.

(3) Die Ausführungsbestimmungen zum Projektsemester sind im Modulhandbuch in
der RegeIung für die Durchführung des Projektsemesters“ festgelegt.

(4) Module des dritten Semesters dürfen erst angemeldet werden, wenn die
Projektarbeit im Projektsemester erfolgreich abgeschlossen ist. Dafür ist der
jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer ein Nachweis überdie Ableistung des
Designprojekts (Zeugnis und / oder Dokumentation) zu erbringen. Aufgrund dieses
Nachweises gibt die Prüferin oder der Prüfer des Designprojekts zu Beginn des
dritten Semesters ein Testat zum Bestehen ab.

(5) Wenn das Projektsemester an einer Partnerhochschule absolviert wird, werden die
im Ausland zu absolvierenden Module in einem Learning Agreement festgelegt. Eine
kurzfristige Umplanung einzelner Module nach Erstellung des Learning Agreements
ist nur in schriftlich begründeten Ausnahmefällen möglich, die der oder die
Studierende nicht zu vertreten hat, und muss durch die Prüferin oder den Prüfer, die
oder der das Learning Agreement mit der Studentin oder dem Studenten fixiert hat,
genehmigt werden.
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(6) Bei Nachweis von 30 ECTS-Credits an einer anderen/ausländischen Hochschule
entsprechend Learning Agreement wird das entsprechende Modul des
Mobilitätsfensters (DESM7/DESM8/DESM9/DESM1O) komplett anerkannt.
Werden weniger als 30 ECTS durch Veranstaltungen an der Partnerhochschule
nachgewiesen, werden Durchführung, Dokumentation und Präsentation
entsprechend den Modulen DESM7/DESM8/DESM9/DESM1O durch den
betreuenden Prüfer an der Hochschule Reutlingen bewertet.

(7) Wenn das Projektsemester an einem Forschungsinstitut absolviert wird, muss der
Umfang der Arbeit 30 Credits entsprechen.

§ 5 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache ist Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module
oder Prüfungsleistungen können in englischer Sprache abgehalten werden.

§ 6 Abschlussarbeit

Die Bearbeitungszeit für die Master-Thesis beträgt vier Monate. Die Arbeitsbelastung
beträgt 28 ECTS-Credits. Die Master-Thesis kann intern oder extern abgeleistet
werden.

§ 7 Bildung der Gesamtnote

Ein Modul ist bestanden, wenn die Modulprüfung bestanden wurde. Nur bei
bestandener Moduiprüfung werden die dem Modul zugeordneten ECTS-Credits
vergeben.
Die Gesamtnote der Abschlussprüfung ermittelt sich aus dem gewichteten Durchschnitt
der Modulprüfungen und der Thesisarbeit gemäß Tabelle 2.
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§ 8 Inkrafttreten / Übergangsregelungen

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden des Masterstudiengangs
Design, die im Wintersemester 2022/23 im zweiten oder einem höheren Fachsemester
immatrikuliert sind. Gleichzeitig tritt die Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang Design vom 12.12.2017, veröffentlicht in den öffentlichen
Bekanntmachungen der Hochschule Reutlingen mit der Amtsblatt-Nr. 62/2017, außer
Kraft.

Die neue Prüfungsform im Modul gilten ab dem Wintersemester 2022/23:

Modul-Nummer Modulname Alte Prüfungsform Neue Prüfungsform
DESM2 Design und Management KL2 + PA PA

Reutlingen, den 15.12.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme
Präsident
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Amtsblatt 43/2022
-. Hochschule Reutlingen

Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Bachelor-Studiengang
International Fashion Retail, B.Sc.

Vom: 15.12.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes
über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der
Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. 5.99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung
vom 21.12.2021 (GBI. S. 2022 5.1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und
Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO)
vom 23.05.2022, hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 09.12.2022 die
nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der Präsident der Hochschule
Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 15.12.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

(1) Ziel des Bachelorstudiengangs International Fashion Retail B.Sc. ist es, Führ

ungsnachwuchs für die Textilwirtschaft auszubilden. Das betriebswirtschaftliche

Studium ist ebenso als Vorbereitung einer Fachkarriere in der Textilwirtschaft

geeignet.

(2) Die betriebswirtschaftlichen Module bilden den Kern des Studiums sowie den

Großteil der erworbenen Kompetenzen und sind teilweise bereits direkt auf die

Textilwirtschaft bezogen. Ergänzend sind Grundlagen der Textiltechnologie und

der Warenkunde in dieser Studienordnung aufgenommen, die für die betriebswirt

schaftliche Arbeitswelt in der Textilwirtschaft von Nutzen sind. Soft Skills wie

Präsentations- und Verhandlungskompetenz bereiten ebenfalls auf die berufliche

Praxis der Textilwirtschaft vor. In jedem Semester werden betriebswirtschaftliche

Aufgabenstellungen auch eigenständig und wissenschaftlich angegangen und

gelöst. Durch die erstellten Studienarbeiten, durch die vier Seminare des zweiten,

dritten, sechsten und siebten Semesters sowie durch die Bachelorarbeit werden

die Kompetenzen des wissenschaftlichen Arbeitens nachhaltig erworben. Diese

und die fachlichen Kompetenzen können anschließend in einem

wissenschaftlichen Masterstudiengang vertieft werden.

(3) Die Internationalität des Studienganges wird durch die internationalen Lehrin

halte, durch die Auslandsexkursionen, durch die zahlreichen englischsprachigen

Module und durch das Auslandsstudiensemester gewährleistet. Verpflichtende

schriftliche Projekt- und Seminararbeiten können oder müssen in englischer

Sprache erbracht werden.
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(4) Der Kontakt mit Unternehmen der Branche wird durch das verpflichtende

Praktische Studiensemester, durch nationale und internationale Exkursionen

sowie durch Vorträge von Branchenexperten gewährleistet.

(5) Innerhalb der Textilwirtschaft wird für Absolventen besonders auf den stationären

und nichtstationären Retailsektor sowie auf Bekleidungsunternehmen mit
eigenem Retail national und international gezielt. Typische Einstiegspositionen

sind im Vertrieb und im Marketing, im Einkauf sowie im Produkt- und im Category

Management.

§ 2 Abschluss / Regelstudienzeit

Der grundständige Studiengang International Fashion Retail mit dem Abschluss-

grad „Bachelor of Science“ (B.Sc.) umfasst eine Regelstudienzeit von acht

Semestern.

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Die Verteilung der für den erfolgreichen Abschluß des Studiums erforderlichen

240 Leistungspunkte (ECTS credits), das Notengewicht je Semester, die Anzahl

der Prüfungen sowie die Semesterwochenstunden (SWS Kontaktstunden) sind in

Tabelle 1 aufgeführt.

Leistungspunkt Notengewich Anzahl Semester
Semeste

r
e t der Prufungen wochenstunde

(= ECTS credits) Semester n
1 30 13 6 28
2 30 13 6 30
3 30 12 5 24

je nach je nach
4 30 12 ausländische ausländischer

r Hochschule Hochschule
5 30 8 1 1

28-32
6 30 14 6 jenach

Wahimodul
23-27

7 30 12 5 jenach
Wahlmodul

8 30 12 5 12
Summe 240 96

Tabelle 1: Leistungspunkte, Notengewicht, Prüfungsanzahl, Kontaktstunden

(2) Die ersten drei Semester vermitteln wichtige betriebswirtschaftliche und pro

dukttechnische Grundlagen sowie Methodenkompetenzen in Wirtschaftsmathe

matik, Statistik, Tabellenkalkulation, Präsentation, Projektmanagement, Doku

mentation sowie in digitaler Medienkompetenz. In verschiedenen Modulen wird

soziale Kompetenz, beispielsweise in geführten Gruppenarbeiten, vermittelt.
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(3) Im Studiengang ist ein verpflichtendes Mobilitätsfenster im vierten und im fünften
Semester vorgesehen. Hierbei verbringen die Studenten das vierte
Studiensemester an einer ausländischen Hochschule und das fünfte Semester
als Praktisches Studiensemester in einem Unternehmen der Textilwirtschaft. In
Härtefällen kann mit schriftlichem Antrag an den Auslands- und an den
Prüfungsbeauftragten und nach schriftlicher Genehmigung dieses Antrags die
Reihenfolge der beiden Semester getauscht werden.

(6) Das Praktische Studiensemester ist in einem Unternehmen der Textilwirtschaft
oder in einem Unternehmen mit textilen Aufgabenfeldern abzuleisten.

(7) Im sechsten und siebten Semester werden auch Wahlmodule angeboten, die
nach Wunsch oder nach angestrebtem beruflichem Arbeitsbereich eine Vertiefung

erlauben. Die Wahlmodule sind aus Tabelle 3 ersichtlich und bieten eine
inhaltliche Vertiefung in Richtung Marketing/Vertrieb oder in Richtung Beschaff

ung, können aber auch frei kombiniert werden.

(8) Das achte Semester bringt das Studium mit der Bachelorarbeit zum Abschluß.

(9) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) ist in Tabelle 2 geregelt.

Die für den erfolgreichen Abschluß des Studiums erforderlichen Module,
Lehrveranstaltu ngen, Prüfungsarten, Prüfungsformen und die zugehörigen
Leistungspunkte ergeben sich aus Tabelle 2. Dabei haben die Studierenden die

in der Tabelle 2 aufgeführten Module bzw. Lehrveranstaltungen und die Prü
fungsleistungen zu absolvieren. Alle Pflichtmodule des Studiengangs bis auf
1FR29 „Saft Skills“ werden sowohl im Winter- als auch im Sommersemester

angeboten. Die Wahlmodule des sechsten und siebten Semesters sowie die
Lehrveranstaltungen des Moduls 1FR29 im achten Semester können jährlich
angeboten werden. Ein Anspruch auf alle Module in jedem Semester (Winter und
Sommer) besteht nicht.

(10) Das Modul 1FR29 „Soft Skills“ enthält auch Veranstaltungen, die zentral von der
Hochschule Reutlingen angeboten werden. Die im Modul anrechenbaren Veran
staltungen werden im Modulhandbuch gelistet und bei Änderungen von der
Studienkommission beschlossen. Die Leistungspunkte der Module IFR27, 1FR28

und IFR29 können über das ganze Studium hinweg erbracht werden.

(11) Austauschstudierende im Studiengang International Fashion Retail aus auslän
dischen Hochschulen belegen die Module des dritten Semesters als Gesamtblock

von 30 Leistungspunkten oder in Auswahl. Ferner können Module belegt werden,

die zentral von der Hochschule Reutlingen (Z.B. Reutlingen International Office,

RIO) oder nach Absprache von anderen Fakultäten der Hochschule Reutlingen

oder nach Absprache von anderen Studiengängen der Fakultät Textil & Design für

diesen Personenkreis geeignet angeboten werden.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Voraussetzung für das Eintreten in das Mobilitätsfenster, das mit dem vierten
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Semester beginnt, ist das Bestehen aller Modulprüfungen der ersten zwei
Semester.

(2) Wer zu Beginn des dritten Semesters oder später noch Prüfungen aus den ersten
beiden Semestern offen hat, beginnt sein Mobilitätsfenster immer mit dem
Praktischen Studiensemester.

(3) Das Praktische Studiensemester und das Auslandsstudiensemester dienen unter
anderem zum Vertiefen und Einordnen der in den ersten drei Semestern erwor
benen Kenntnisse und Kompetenzen und können deshalb nicht vorgezogen
werden. Eine Anerkennung des Moduls des Praktischen Studiensemesters und
des Auslandsstudiensemesters bei Studiengangs- oder Hochschulwechsel ist im
Einzelfall zu prüfen.

(4) Module des sechsten und siebten Semesters dürfen erst zur Prüfung angemeldet
werden, wenn die Projektarbeit des Praxissemesters (=IFR 19.1) abgegeben ist
sowie die Rückkehr aus dem im Ausland verbrachten Studiensemester erfolgt ist.

(5) Das Thema der Bachelorarbeit darf frühestens ausgegeben werden, wenn
mindestens 205 Leistungspunkte (ECTS-Credits) erreicht worden sind.

§ 5 Praktisches Studiensemester

Die Ausführungsbestimmungen zum Praktischen Studiensemester und dessen
Dauer sind in der „Regelung für die Durchführung des Praktischen Studien-
semesters IFR (VA Praktisches Studiensemester 1ER) im Modulhandbuch festge
legt. Das Praktische Studiensemester kann im Inland oder im Ausland abgeleistet
werden. Zum Praxissemester sind vor- und nachbereitende Begleitveranstal
tungen zu besuchen.

§ 6 Auslandsstudiensemester

(1) Im Auslandsstudiensemester sind für den Auslandsaufenthalt Module im
Gesamtumfang von 30 Leistungspunkten (= 30 ECTS credits) zu planen, die bei
Rückkehr nachzuweisen sind. Anrechenbar sind dabei Module, die nicht bereits
an der Hochschule Reutlingen absolviert wurden bzw. als Pflichtmodule in
folgenden Semestern vorgesehen sind.

(2) Der Aufenthalt soll an Partnerhochschulen mit modebezogenen betriebswirt
schaftlichen Studienschwerpunkten erfolgen. Betriebswirtschaftliche Schwer
punktbildungen ohne Modebezug und Aufenthalte an ausländischen
Hochschulen, die keine Partnerhochschulen sind, sind nur nach Rücksprache mit
dem Auslandsbeauftragten und gegebenenfalls anderen Stellen möglich.
Generell muss immer vorab ein Learning Agreement abgeschlossen werden.

(3) Im Learning Agreement werden die im Ausland zu absolvierenden Module fest
gelegt und deren Anrechenbarkeit im Studiengang International Fashion Retail
bestätigt. Eine kurzfristige Umplanung einzelner Module nach Erstellung des
Learning Agreements ist nur mit Genehmigung des Dozenten, der das Learning
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Agreement mit dem Studierenden fixiert hat, in schriftlich begründeten Ausnah
mefällen mögrch, die der Studierende nicht zu vertreten hat. Werden aus dem
Ausland 30 Leistungspunkte (= ECTS credits) nachgewiesen, so wird das be
treffende Semester des Studienplans mit einer Gesamtnote, berechnet aus den
mit den Leistungspunkten der ausländischen Module gewichteten Modulnoten,
vollständig anerkannt. Werden aus dem Ausland weniger als 30 Leistungspunkte

nachgewiesen, so ist die zu 30 Leistungspunkten fehlende Anzahl Leistungs
punkte durch Ableistung von zusätzlichen Wahlmodulen aus Tabelle 3 nachzu

holen, die mit mindestens der fehlenden Anzahl Leistungspunkte bewertet sind.
Diese Module zählen, gewichtet mit den Leistungspunkten, gemeinsam mit den
im Ausland abgeleisteten Modulen zur Gesamtnote des Auslandsstudien
semesters und werden nicht im Endzeugnis aufgeführt. Falls weniger als 10 der
30 Leistungspunkte aus dem Ausland zurückgebracht werden, ist auch IFR1S als
Ersatzleistung zu belegen.

(4) Der Auslandsbeauftragte kann in Zusammenwirken mit dem Studiendekan und
dem Prüfungsbeauftragten in begründeten Härtefällen eine Ersatzleistung für das
Auslandsstudiensemester zulassen. Hierzu ist ein schriftlicher Antrag an den
Auslandsbeauftragten einzureichen. Falls die genannten Funktionsträger mit
Mehrheit dem Härtefallantrag stattgeben, besteht die Ersatzleistung in der Ab
leistung von IFR1B und der Wahl von Wahlmodulen aus Tabelle 3 im Gesamt
umfang von 30 Leistungspunkten. Der Auslandsbeauftragte gibt die Entscheidung

dem Studenten schriftlich bekannt.

(5) Die Ausführungsbestimmungen zum Auslandsstudiensemester sind in der
„Regelung für die Durchführung des Auslandsstudiensemesters IFRU (VA
Auslandsstudiensemester IFR) im Modulhandbuch festgelegt.

§ 7 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprachen in den Modulen und die Prüfungsleistungen sind ent
weder Englisch oder Deutsch wie in den Tabellen 2 und 3 festgelegt. In
deutschsprachigen Lehrveranstaltungen können einzelne Unterlagen oder einzel
ne Teile der Lehrveranstaltung in Englisch gehalten sein.

§ 8 Bachelorarbeit

Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt drei Monate. Die Arbeitsbelas

tung beträgt für 12 Leistungspunkte (= ECTS credits) 360 Stunden. Die
Bachelorarbeit kann intern oder extern abgeleistet werden.

§ 9 Bildung der Gesamtnote

Die Gesamtnote der Abschlussprüfung ermittelt sich aus dem gewichteten

Durchschnitt der Modulnoten der Semester 1 bis 8 und der Bachelorarbeit gemäß
Tabelle 2.
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§ 10 Inkrafttreten/Übergangsregelung

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden des Bachelor
Studiengangs International Fashion Retail, die im Wintersemester 2022/23 im
zweiten oder einem höheren Fachsemester immatrikuliert sind. Gleichzeitig tritt
die Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang
International Fashion Retail vom 29.03.2018, veröffentlicht in den öffentlichen
Bekanntmachungen der Hochschule Reutlingen mit der Amtsblatt-Nr. 07/2018,
außer Kraft.

Die neuen Prüfungsformen in den folgenden Modulen gelten ab dem
Wintersemester 2022/23:

Modul-Nummer Modulname Alte Prüfungsform Neue Prüfungsform
IFRB33 Brand Management KL2 KL2 + PA
ff354 Fertigungsplanung u. KL2 + PA PA

Fertigungssteuerung

Reutlingen, den 15.12.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme
Präsident
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Amtsblatt 44/2022
- Hochschule Reutlingen

Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Bachelor-Studiengang Textildesign / Modedesign

Vom; 15.12.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des
Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz —

LHG) in der Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. S.99), zuletzt geändert durch Artikel 7
der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. S. 2022 S.1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine
Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule
Reutlingen (StuPrO) vom 23.05.2022, hat der Senat der Hochschule Reutlingen am
09.12.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der
Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am
15.12.2022 zugestimmt.

§1 Ziel -

Ziel des Bachelor-Studiengangs Textildesign / Modedesign ist es, Designerinnen und
Designer auszubilden, die konzeptionelle Design— und Entwicklungstätigkeiten in der

Textilwirtschaft, in Unternehmen der Modeindustrie, der Innenraumgestaltung oder

der Objektausstattung sowie in der Materialgestaltung von Interior - Accessoires und

Hartwaren übernehmen können. Das Studium befähigt überdies zur Tätigkeit in der

Produktentwicklung von Handelsunternehmen sowie bei Designerinnen, Designern, in

Ateliers oder Designstudios.

§ 2 Abschluss / Regelstudienzeit

Der grundständige Studiengang Textildesign / Modedesign mit dem Abschlussgrad

„Bachelor of Arts“ (B.A.) umfasst eine Regelstudienzeit von sieben Semestern.

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Lehrveranstaltungen in Semesterwochenstunden (SWS) sowie die
zu erreichenden ECTS-Credits (ECTS-Punkte) sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Semesterwochenstunden und ECTS-Credits

Abschlussgrad SWS ECTS-Credits
B.A. 137 - 142 210

Seite 1 von 24



Die Anzahl der Semesterwochenstunden (SWS) variiert je nach Wahl des
Schwerpunktes:

Modedesign: 142SWS, Textildesign / Vertiefungsschwerpunkt Textildesign:
139SWS, Textildesign / Vertiefungsschwerpunkt Material- und Oberflächendesign:

137SWS.

(2) Schwerpunktwahl:

Zum zweiten Semester wird die Wahl zwischen den Studienschwerpunkten

Modedesign oder Textildesign getroffen. Zum dritten Semester wird im
Studienschwerpunkt Textildesign eine weitere Wahl zwischen den Optionen
Textildesign / Vertiefungsschwerpunkt Textildesign und Textildesign /
Vertiefungsschwerpunkt Material- und Dberflächendesign getroffen. Die den
verschiedenen Schwerpunkten zugeordneten Pflichtmodule und
Wahlpflichtmodule sind der Tabelle 2 zu entnehmen.

(3) Der Studiengang enthält im vierten Semester das Praktische Industriesemester

(Modul Externes Industrie-Projekt).

(4) Der Studiengang enthält im fünften Semester ein Mobilitätsfenster in Form eines
Projektsemesters (Modul „Design-Projekt“).

(5) Das Curriculum (Modul— und Lehrveranstaltungsangebot) ist in Tabelle 2 und im
Modulhandbuch geregelt. Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Module und die zugehörigen Prüfungsleistungen ergeben sich aus
Tabelle 2. Dabei haben die Studierenden die dort aufgeführten Module und
Prüfungsleistungen jeweils entsprechend dem gewählten Studienschwerpunkt /
Vertiefungsschwerpunkt zu absolvieren.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Die Teilnahme an Prüfungsleistungen des vierten Semesters (Praktisches
Industriesemester) ist erst nach vollständigem Abschluss der ersten zwei Semester
möglich. Alle Module der ersten zwei Semester müssen vollständig bestanden sein
(60 ECTS-Credits).

(2) Die Ausführungsbestimmungen zum Praktischen Industriesemester und dessen

Dauer sind in der „Regelung für die Durchführung des Praktischen

Industriesemesters“ im Modulhandbuch festgelegt. Zum Praktischen

Industriesemester sind vor— und nachbereitende Begleitveranstaltungen zu
besuchen, die dem Curriculum in Tabelle 2 zu entnehmen sind.

(3) Die Dokumentation und das Arbeitszeugnis zum Praktischen Industriesemester als
geforderte Prüfungsleistung sind bis spätestens sechs Wochen nach Beginn des

______=

•

......... :— —.:—•1 1 1 1 =.= II... =.
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fünften Semesters zu erbringen. Das Kolloquium zum Praktischen

Industriesemester erfolgt spätestens im 6.Semester.

(4) Die Dokumentation, gegebenenfalls das Arbeitszeugnis sowie die Abgabe aller
weiteren geforderten Inhalte zum Projektsemester als geforderte Prüfungsleistung

sind bis spätestens sechs Wochen nach Beginn des sechsten Semesters zu
erbringen. Das Kolloquium zum Projektsemester erfolgt ebenso im 6.Semester.

(5) Module des sechsten und siebten Semesters dürfen erst angetreten werden, wenn
die Projektdurchführung im Projektsemestererfolgreich abgeschlossen ist.

(6) Die Anmeldung und Themenbearbeitung der Bachelor Thesis darf frühestens nach
Abschluss des sechsten Semesters erfolgen. Dazu müssen mindestens 174 ECTS
Credits in den Pflicht- und Wahlpflichtmodulen erreicht worden sein.

§ 5 Durchführung des Praktischen Industriesemesters (4.Sem.) und des
Studienprojekts (Mobilitätsfenster 5.Sem.)

(1) Das 4. Semester ist als praktisches Industriesemester in einem Unternehmen der
Textilwirtschaft, der Modeindustrie, einem Unternehmen aus der Architektur— oder
Einrichtungsbranche oder in einem Unternehmen mit Aufgabenfeldern abzuleisten,

die die Tätigkeit einer Designerin oder eines Designers in den im Studiengang
abgebildeten Feldern benötigen. Das Praxissemester kann auch in einem Studio

oder Designatelier abgeleistet werden.

(2) Das fünfte Studiensemester ist ein Projektsemester, das sowohl an der

Hochschule Reutlingen als auch an einer anderen Hochschule sowie in einem

Unternehmen abgeleistet werden kann. Betreuende Prüferinnen und Prüfer des

Studienprojekts müssen Professorinnen und Professoren der

Designstudiengänge der Hochschule Reutlingen sein.

§ 6 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache ist Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module
oder Prüfungsleistungen können in englischer Sprache abgehalten werden.

§ 7 Abschlussarbeit

Die Bearbeitungszeit für die Bachelor Thesis beträgt drei Monate. Die

Arbeitsbelastung beträgt 12 ECTS-Credits. Die Bachelor-Thesis kann intern oder
extern abgeleistet werden.
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§ 8 Bildung der Gesamtnote

Die Gesamtnote der Abschlussprüfung ermittelt sich aus dem gewichteten Durchschnitt
der Moduiprüfungen und der Abschlussarbeit gemäß Tabelle 2.
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§ 9 Inkrafttreten / Übergangsregelung

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden des Bachelar-Studiengangs
Textildesign / Modedesign, die im Wintersemester 2022/23 im zweiten oder einem
höheren Fachsemester immatrikuliert sind. Gleichzeitig tritt die Fachspezifische
Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Textildesign /
Modedesign vom 12.12.2017, veröffentlicht in den öffentlichen Bekanntmachungen
der Hochschule Reutlingen mit der Amtsblatt-Nr. 64/2017, außer Kraft.

Die neue Prüfungsform im folgenden Modul gilt ab dem Wintersemester 2022/23:

Modul-Nummer Modulname Alte Prüfungsform Neue Prüfungsform
TMB12 Management Grundlagen KL4 KL2 + PA

Textil- und Modedesign

Reutlingen, den 15.12.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme
Präsident
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Amtsblatt 45/2022

Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für
den Bachelor-Studiengang
Textiltechnologie - Textilmanagement

Vom: 15.12.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des

Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz —

LHG) in der Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. S.99), zuletzt geändert durch Artikel 7

der Verordnung vom 21.12.2021 (GBI. S. 2022 S.1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine

Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule

Reutlingen (StuPrO) vom 23.05.2022, hat der Senat der Hochschule Reutlingen am

09.12.2022 die nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der

Präsident der Hochschule Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am

15.12.2022 zugestimmt.

§1 Ziel

Der Bachelor-Studiengang Textiltechnologie — Textilmanagement ist ein Ingenieur-

Studiengang, in dem zunächst ingenieurmäßige und textiltechnologische Grundlagen

entlang der gesamten textilen Fertigungskette vermittelt werden, die mit

betriebswirtschaftlichen Basisken ntnissen ergänzt werden. Je nach Schwerpunktwahl

nach dem 5. Semester wird der Focus entweder im Schwerpunkt Textiltechnologie auf

vertiefte Kenntnisse bei der Entwicklung und Produktion von Technischen und

Bekleidungstextilien gelegt oder im Schwerpunkt Textilmanagement auf vertiefte

Kenntnisse in den Bereichen Textilwirtschaft, Finanzen, Organisation ünd

Management.

Ziel des Bachelor-Studiengangs Textiltechnologie —Textilmanagement ist es,

lngenieurinnen und Ingenieure auszubilden, die je nach Schwerpunkt die Befähigung

erlangen zur Übernahme von Führungs- und Leitungsfunktionen entweder in der

Produktentwicklung und im Produktionsprozess oder im Bereich der Textilwirtschaft,

der Organisation und des Managements.

§ 2 Abschluss / Regelstudienzeit

(1) Der grundständige Studiengang Textiltechnologie - Textilmanagement mit dem

Abschlussgrad „Bachelor of Engineering“ (B.Eng.) umfasst eine Regelstudienzeit

von 8 Semestern.

1



Amtsblatt 45/2022

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums

erforderlichen Lehrveranstaltungen in Semesterwochenstunden (SWS) sowie die
zu erreichenden ECTS-Credits (ECTS-Punkte) sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Semesterwochenstunden und ECTS-Credits

Abschlussgrad SWS ECTS-Credits
B.Eng. 172 - 181 240

Die Anzahl der Semesterwochenstunden (SWS) beträgt je nach Wahl des
Schwerpunkts im sechsten und siebten Semester (Textiltechnologie oder

Textilmanagement) und der Wahlmodule 172 bis 181 SWS; im Schwerpunkt

Textiltechnologie: 175 — 181 SWS, im SchwerpunktTextilmanagement: 172 SWS.

(2) Der Studiengang enthält in Semester fünf ein Praktisches Studiensemester. Das
fünfte Semester ist als Industrie-Projekt in einem Unternehmen der

Textilwirtschaft oder in einem Unternehmen mit textilen Aufgabenfeldern
abzuleisten.

(3) Ab dem sechsten Semester werden zwei Schwerpunkte, Textiltechnologie und

Textilmanagement, angeboten. Spätestens bei der Rückmeldung zum sechsten

Semester ist vom Studierenden der Studien-Schwerpunkt (entweder

Textiltechnologie oder Textilmanagement) festzulegen. Die dem

Studienschwerpunkt zugeordneten Pflichtmodule sind der Tabelle 2 zu

entnehmen. Für den Studienschwerpunkt Textiltechnologie sind die zu

wählenden Wahlmodule aus Tabelle 3, für den Studienschwerpunkt

Textilmanagement aus Tabelle 4 ersichtlich.

(4) Das Curriculum (Modul- und Lehrveranstaltungsangebot) ist in Tabelle 2 und im

Modulhandbuch geregelt. Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums

erforderlichen Module, Lehrveranstaltungen und die zugehörigen

Prüfungsleistungen ergeben sich aus Tabelle 2. Dabei haben die Studierenden

die in der Tabelle 2 aufgeführten Module bzw. Lehrveranstaltungen und die

Prüfungsleistungen zu absolvieren. In jedem Studiensemester sollen 30 ECTS

Credits erlangt werden. Die Gewichtung der einzelnen Teilleistungen in den

Modulen und die Gewichtung der Module sind ebenfalls aus Tabelle 2 zu

entnehmen. Die Module des ersten bis fünften sowie des achten Semesters

werden sowohl im Winter- als auch im Sommersemester angeboten. Die Module

des sechsten und siebten Semesters können jährlich angeboten werden. Ein

Anspruch auf alle Module in beiden Semestern (Winter und Sommer) besteht

nicht.

= •
........ —‚ —
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(5) Das Modul „Soft Skills & Event Management“ des achten Semesters setzt sich

aus einzelnen Veranstaltungen zusammen, die zentral von der Hochschule

Reutlingen administriert werden. Die notwendigen ECTS-Credits sind über das

ganze Studium hinweg ansammelbar. Die im Modul anrechenbaren

Veranstaltungen werden pro Semester vom Studiendekan und dem

Prüfungsbeauftragten des Studiengangs festgelegt.

(6) Zusätzlich belegbare Module, deren ECTS-Credits jedoch nicht für die Bachelor

Prüfung anrechenbar sind, sind in Tabelle 6 im Addendum zum Modul- und

Kurshandbuch aufgeführt.

(7) Austauschstudierende im Studiengang Textiltechnologie — Textilmanagement

aus anderen internationalen Hochschulen dürfen Module des Studiengangs in

den Tabellen 2 — 5 mit Ausnahme des fünften Semesters belegen. Zusätzlich

dürfen Austauschstudierende Module buchen, die zentral von der Hochschule

Reutlingen (Z.B. Reutlingen International Office (RIO)) oder nach Absprache von

anderen Fakultäten der Hochschule Reutlingen oder nach Absprache von

anderen Studiengängen der Fakultät Textil & Design für diesen Personenkreis

geeignet angeboten werden.

§ 4 Voraussetzungen

(1) Zulassungsvoraussetzu ng für das Modul Praktisches Studiensemester:

Ein Vorrücken in das fünfte Semester (Praktisches Studiensemester) ist erst

nach vollständigem Abschluss der ersten drei Semester möglich (alle Module der

ersten drei Semester müssen vollständig bestanden sein (90 ECTS-Credits)). Die

Vorschriften im Modulhandbuch sind zu beachten. Ein Erlassen des fünften

Semesters ist nicht möglich. Eine Anerkennung bei Studiengangs- oder

Hochschulwechsel ist im Einzelfall zu prüfen.

(2) Module des sechsten bis achten Semesters dürfen erst angemeldet werden,

wenn die Projektarbeit im Industrieprojekt (=UB 22.2) erfolgreich

abgeschlossen ist.

(3) Das Thema der Bachelor Thesis darf frühestens nach Abschluss des siebten

Semesters ausgegeben werden. Dazu müssen mindestens 195 ECTS-Credits in

den Pflicht- und Wahlmodulen erreicht worden sein.

§ 5 Praktisches Studiensemester

Die Ausführungsbestimmungen zum praktischen Studiensemester und dessen Dauer

sind in der „Regelung für die Durchführung des Industrie-Projekts“ (VA Industrie

Projekt Bachelor) im Modulhandbuch festgelegt. Das praktische Studiensemester

kann im Inland oder Ausland abgeleistet werden. Zum praktischen Studiensemester

sind vor- und nachbereitende Begleitveranstaltungen zu besuchen, die dem

Curriculum in Tabelle 2 zu entnehmen sind.
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§ 6 Auslandssemester / Semester an einer Partnerhochschule

(1) Die Fakultät Textil & Design ermutigt ihre Studierenden, innerhalb des Studiums

ein Semester an einer ausländischen (Partner-)Hochschule zu verbringen. In

diesem Fall sind für den Auslandsaufenthalt Module im Gesamtumfang von 30

ECTS-Credits zu planen, die bei Rückkehr nachzuweisen sind. Anrechenbar sind

dabei Module, die nicht bereits an der Hochschule Reutlingen absolviert wurden

bzw. als Pflichtmodule in folgenden Semestern vorgesehen sind.

(2) Im Learning Agreement werden die im Ausland zu absolvierenden Module

festgelegt und deren Anrechenbarkeit auf Module im Studiengang der

Hochschule Reutlingen bestätigt. Eine kurzfristige Umplanung einzelner Module

nach Erstellung des Learning Agreements ist nur mit Genehmigung des

Dozenten, der das Learning Agreement mit dem Studierenden fixiert hat, in

schriftlich begründeten Ausnahmefällen möglich, die der Studierende nicht zu

vertreten hat. Werden aus dem Ausland 30 ECTS-Credits nachgewiesen, so wird

das betreffende Semester des Studienplans mit einer Gesamtnote, berechnet

aus den mit den Credit-Zahlen der ausländischen Module gewichteten

Modulnoten, vollständig anerkannt. Die Module des betreffenden Reutlinger

Semesters werden durch Anerkennung vollständig ersetzt. Die Gewichtung des

anerkannten Semesters ergibt sich aus der Summe der Gewichte der Module

des anerkannten Semesters. Werden aus dem Ausland weniger als 30 ECTS

Credits nachgewiesen, so ist die zu 30 ECTS-Credits fehlende Anzahl ECTS

Credits durch Ableistung von entsprechenden Modulen aus dem

anzuerkennenden Semester des Reutlinger Studienpians nachzuholen, die mit

mindestens der fehlenden Anzahl ECTS-Credits bewertet sind. Diese Module

zählen, gewichtet mit den Credit-Zahlen, gemeinsam mit den im Ausland

abgeleisteten Modulen zur Gesamtnote des anzuerkennenden Semesters und

werden nicht im Endzeugnis aufgeführt.

Als Mobilitätsfenster für ein Auslandssemester ist vorrangig das dritte, alternativ

das vierte Semester zu nutzen. Nachrangig, beispielsweise bei der Vergabe von

Plätzen an Partnerhochschulen, steht auch das sechste oder siebte Semester

als Auslandssemester zur Verfügung.

§ 7 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache ist Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module

oder Prüfungsleistungen können in englischer Sprache abgehalten werden.

§ 8 Abschlussarbeit

Die Bearbeitungszeit für die Bachelor Thesis beträgt drei Monate. Die

Arbeitsbelastung beträgt für 12 ECTS-Credits 360 Stunden. Die Bachelor-Thesis kann

intern oder extern abgeleistet werden.
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§ 9 Bildung der Gesamtnote

Ein Modul ist bestanden, wenn die Moduiprüfung bestanden wurde. Nur bei
bestandener Modulprüfung werden die dem Modul zugeordneten ECTS-Credits
vergeben. Eine Moduiprüfung ist bestanden, wenn im Modul zu erbringende
unbenotete Teilleistungen ebenfalls erbracht wurden.
Die Gesamtnote der Abschlussprüfung ermittelt sich aus dem gewichteten Durchschnitt
der Moduiprüfungen der Semester 1 bis 8 und der Abschlussarbeit gemäß Tabelle 2.
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Amtsblatt 45/2022

§ 10 Inkrafttreten/Übergangsregelung

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden des Bachelor-Studiengangs
Textiltechnologie - Textilmanagement, die im Wintersemester 2022/23 im zweiten oder
einem höheren Fachsemester immatrikuliert sind. Gleichzeitig tritt die Fachspezifische
Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Textiltechnologie -

Textilmanagement vom 29.06.2016, veröffentlicht in den öffentlichen
Bekanntmachungen der Hochschule Reutlingen mit der Amtsblatt-Nr. 18/2016, außer
Kraft.

Die neuen Prüfungsformen in den folgenden Modulen gelten ab dem Wintersemester
2022/23:

Modul-Nummer Modulname Alte Prüfungsform Neue Prüfungsform

flB25 Garntechnologie KL2 + PA HA + PA
flB28 Techn. Textilien/Ober- KL2 + PA KL1 + HA + PA

flächentechnologie
flB31 Bekleidungstechnik/CAD KL2 + PA HA
flB32 Vliesstofftechnologie und KL2 + PA HA + PA

Recycling
ff354 Fertigungsplanung u. KL2 + PA PA

Fertigungssteuerung

Reutlingen, den 15.12.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme
Präsident
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Amtsblatt 46/2022
Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den

Bachelor-Studiengang Fashion and Textile Design“

Vom 15.12.2022

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes

über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz — LHG) in der

Neufassung vom 01.04.2014 (GBI. S.99), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung

vom 21.12.2021 (GBI. 5. 2022 S.1,2) sowie § 1 Abs. 2 Allgemeine Studien- und

Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium der Hochschule Reutlingen (StuPrO)

vom 23.05.2022, hat der Senat der Hochschule Reutlingen am 09.12.2022 die

nachstehende Satzung in der vorliegenden Form beschlossen. Der Präsident der Hochschule

Reutlingen hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am 15.12.2022 zugestimmt.

§ 1 Ziel des Bachelor-Studiengangs

Ziel des Bachelor-Studiengangs Fashion & Textile Design ist es, Designerinnen und Designer

auszubilden, die konzeptionelle Design — und Entwicklungstätigkeiten in der Textilwirtschaft,

in Unternehmen der Modeindustrie, der Innenraumgestaltung oder der Objektausstattung,

sowie in der Materialgestaltung von Interior - Accessoires und Hartwaren übernehmen

können. Das Studium befähigt überdies zur Tätigkeit in der Produktentwicklung bei

Handelsunternehmen sowie bei Designerinnen, Designern, inAteliers oder Designstudios.

§ 2 Abschluss/ Regelstudienzeit

Der grundständige Studiengang mit dem Abschlussgrad Bachelor of Arts (B.A.)umfasst eine
Regelstudienzeit von 7 Semestern.

§ 3 Aufbau des Studiengangs

(1) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen
Lehrveranstaltungen in Semesterwochenstunden (SWS) sowie die zu erreichenden
Leistungspunkte sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Semesterwochenstunden und Leistungspunkteje Studienschwerpunkt

Abschlussgrad SWS je Studien- ECTS-Punkte
schwerpunkt (Leitungspunkte)

135 Fashion Design
Bachelor of Arts 133 Material & Surface 210

Design

1



(2) Im Studiengang Fashion & Textile Design muss ab dem 2. Studiensemester zwischen den

Studienschwerpunkten Fashion Design oder Material & Surface Design gewählt werden.

Die den Studienschwerpunkten Fashion Design und Material & Surface Design

zugeordneten Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule sind der Tabelle 2 zu entnehmen.

Dabei sind alle den Studienschwerpunkten zugeordneten Module Wahlpflichtmodule.

(3) Die Wahl des Studienschwerpunkts erfolgt verpflichtend zum Ende des 1.
Studiensemesters. Ein Wechsel des gewählten Studienschwerpunkts ist nicht möglich.
Eine Quotierung erfolgt nicht die Teilnehmerzahl pro Schwerpunkt ist daher nicht begrenzt.

(4) Der Studiengang enthält im vierten Semester das „Externe lndustrieprojekt“ als

Mobilitätsfenster 1. Das Semester ist als praktisches Studiensemester abzuleisten.

(5) Der Studiengang enthält im fünften Semester das Designprojekt“ als Mobilitätsfenster
2. Es ist erwünscht, das Designprojekt im Ausland zu verbringen. Die beiden
Mobilitätsfenster müssen in der Reihenfolge „Externes lndustrieprojekt“ und
‚jDesignprojekt“ absolviert werden und sind nicht austauschbar.

(6) Das Curriculum (Modul— und Lehrveranstaltungsangebot) ist in Tabelle 2 geregelt. Die für

den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Module, Lehrveranstaltungen

und die zugehörigen Prüfungsleistungen ergeben sich aus Tabelle 2. Dabei haben die

Studierenden die in der Tabelle 2 aufgeführten Module bzw. Lehrveranstaltungen jeweils

entsprechend dem gewählten Studienschwerpunktzu absolvieren. Dies giltentsprechend

für die Prüfungsleistungen des gewählten Studienschwerpunkts. In jedem

Studiensemester sollen 30 Leistungspunkte erlangt werden. Die Gewichtungen der

Module sind ebenfalls aus Tabelle 2 zu entnehmen. In welchem Semester (Sommer—

oder Wintersemester) die Module angeboten werden, ist auch der Tabelle 2 zu

entnehmen.

§4 Voraussetzungen

(1) Zulassungsvoraussetzu ng für das Modul „Externes lndustrieprojekt“ ist, dass mindestens
80 Leistungspunkte erbracht wurden, d.h. aus den Lehrveranstaltungen des 3.
Semesters müssen mindestens 20 von 3oLeistungspunkten erbracht worden sein. Alle
Prüfungen der ersten beiden Semester müssen bestanden sein (60 Leistungspunkte).

(2) Zulassungsvoraussetzung für das Modul „Designprojekt“ ist das Erreichen von
mindestens 110 Leistungspunkten, d.h. das Modul „Externes lndustrieprojekt“ muss
bestanden worden sein. Das Bestehen des „Moduls Externes Industrieprojekt“ wird durch
den / die betreuende Dozentln des Externen Industrieprojekts bestätigt.

(3) Zulassungsvoraussetzung für die Module „Wissenschaftliches Arbeiten und Publizieren“
„Design, Visualisierung und Prototyping“ sowie „Thesis und Kolloquium“ ist das Erreichen von
jeweils mindestens 174 Leistungspunkten. Die Module „Externes Industrieprojekt“ und
„Designprojekt“ müssen absolviert und bestanden worden sein.

2



§ 5 Mobilitätsfenster

Das Externe lndustrieprojekt ist in einem Unternehmen, einer Designagentur oder in einer
Institution mit Aufgabenfeldern abzuleisten, die die Tätigkeit einer Designerin oder eines
Designers in den im Studiengang abgebildeten Schwerpunkten benötigen.

Für das Designprojekt soll ein gestalterisches Projekt absolviert werden, das wahlweise in
einer der folgenden Konstellationen erarbeitet werden kann:

1. Als externes Industrieprojekt
2. Als Projekt an der Hochschule Reutlingen
3. Als Externes Projekt an einer Institution, in einem Studio, Atelier oder als mediales Projekt
4. Als Interdisziplinäres Projekt
5. Als Projekt an einer ausländischen Hochschule

§ 6 Auslandssemester/ Semester an einer Partnerhochschule

(1) Wird ein Semester an einer ausländischen oder inländischen Partner-Hochschule
verbracht, so sind bei Rückkehr 30 Leistungspunkte in Modulen nachzuweisen, die nicht
bereits an der Hochschule Reutlingen absolviert wurden.

(2) Im Learning Agreement werden die an der Partnerhochschule zu absolvierenden Module
festgelegt und deren Anerkennungsfähigkeit auf Module im Studiengang der Hochschule
Reutlingen bestätigt. Erreicht der/die Studierende keine 30 Leistungspunkte, so können
die fehlenden Leistungspunkte in Abstimmung mit dem betreuenden Dozenten /der
betreuenden Dozentin erbracht werden.

§ 7 Veranstaltungssprache

Die Veranstaltungssprache ist Deutsch. Einzelne Lehrveranstaltungen oder Module können

in englischer Sprache abgehalten werden.

Erläuterung der Abkürzungen für die Prüfungsleistungen in den Modulen als Legende

zu Tabelle 2:

Abk. deutsch englisch
ST Bachelor-Arbeit Bachelor Thesis
CA Continuous Assessment continuous assessment
HA Hausarbeit homework
KL Klausur writen exam
L Laborarbeit laboratory work
MP Mündliche Prüfung oral exam
PA Projektarbeit project work
RE Referat presentation
TES Testat atestation / laboratory participation /

written elaboration / report / test
b/u benotet/unbenotet graded/ungraded
5 Sommersemester summer semester
W Wintersemester winter semester

3
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: - -

________

§ 8 Absehlussarbeit

Die BA — Thesis hat insgesamt eine Dauer von 3 Monaten und wird im Rahmen eines
Kolloquiums präsentiert. -

§ 9 Bildung der Gesamtnote

Die Gesamtnote der Abschlussprüfung ermittelt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der
Modulprüfungen und der Abschlussarbeit gemäß Tabelle 2.

§ 10 Inkrafttreten/Obergangsregelungen

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft. Sie gilt für alle Studierenden des Studiengangs Fashion & Textile Design, die ab dem
Wintersemester 2022/23 ihr Studium im 1. Fachsemester begonnen haben.

Reutlingen, den 15.12.2022

Professor Dr. Hendrik Brumme

Präsident
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